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Erste Sitzung
im Ständehausezu Düsseldorf, am Sonntag den 7. November 1886.

Nach Beendigung des in den Hauptkirchenbeider Confessionen abgehaltenenGottesdienstes
versammeltensich um 12 Uhr die Mitglieder des Landtages im Sitzungssaale des Ständehanses,

Von einer Deputation geleitet trat der Königliche Landtagskommisfar,Oberpräsident der
Rheinprovinz, Herr Dr. von Bardeleben, in den Saal und eröffnete den 32. Prouinzinl-
Landtag mit folgender Ansprache:

Sehr geehrte Herren!

Nachdem Sie noch im vorigen Herbste zu einer Landtagssitzungversammelt gewesen
waren, ist es nothwendig geworden, Sie jetzt schon wieder aufzufordern, zu neuen Berathungen
zufammenzutreten.

Se Majestät, unser AllergnädigsterKaiser und König, haben befohlen,daß der Landtag
der Rheinprovinz ans den 7. November d. I. hierher einberufe,, werden soll. Zum Landtags-
Marschall hat Se. Majestät Se. Durchlauchtden Herrn Fürsten zu Wied und zum Stellvertreter
den Herrn Schlohhauptmann und Kammerherrn Freiherrn von Solemacher-Antweilerzu ernennen
geruht. Die Dauer des Landtages ist auf 14 Tage bestimmtworden.

Sie wissen, meine geehrten Herren, daß es die hochbedeutsame Frage wegen Erlaß einer
neuen Kreisordnung' für die Nheinprovinz und eines Gesetzeszur Einführung der Provinzial-
ordnung vom 29. Juni 1875 in unfere Provinz ist, welche den Anlaß zu dieser Berufung
gegeben hat. Nachdemdie neue Verwaltungsorganifation in dem weitaus größten Theile unserer
Monarchie nach dein Willen Sr. Majestät unseres Kaisers und Königs und unter voller Zustimmung
der allgemeinen Landesvertretung eingeführt und in Wirksamkeitgetreten ist, liegt kein Grund
mehr vor, diese auf reifen Beschlüssen beruhende und bereits seit länger als einem Jahrzehnt
praktisch ausgeführte und dabei bewährt gefundeneNeugestaltungder Dinge unserer Provinz noch
länger vorzuenthalten. Daß eine solche Umgestaltuug,welche die Trennung von altherkömmliche»,
vertraut und lieb gewordenenVerhältnissenzur nothwendigen Folge hat, Manchen nnter Ihnen
recht schwer fallen wird, das begreife und würdige ich vollkommen, hege aber dessen »„geachtet
das volle Vertrauen zu Ihnen, daß Sie in die Berathung der neuen Vorlagen ohne jede Vor¬
eingenommenheiteintreten werden, und daß Sie sich stets gegenwärtig halten werden, welche
Anforderungen die Nücksicbt auf die einheitliche Gestaltung der Verwaltung des Landes an Sie



macht und daß diese neuen Vorlagen jedenfalls einen großartigen Fortschritt zur Entwicklung
voller Selbstverwaltung bezeichnen,von welcher wir hier bisher nur auf vereinzeltenGebieten
Anfänge kennen gelernt haben.

Das AllerhöchsteProvositions-Dekret vom 1. November d. I,, welches ich Ihnen zn
übergeben die Ehre haben werde, enthält außer den eben erwähnten Vorlagen noch drei andere
Gesetzentwürfe,sämmtlich dem Gebiete der Rechtspflegein dem Geltungsbereichdes rheinischen
Rechtes angehörig. Es ist dies einmal ein Gesetz über das Nangordnnngsverfahren,zweitens ein
Gesetz betreffend das Hvvothckenreinigungsverfahrenund drittens ein Gefetz betreffend das
Verfahren bei Theilungen und den gerichtlichen Verkauf von Immobilien, Auch diese drei Gesetze
empfehleich Ihrer forgsamen Prüfung. Außerdem erheifcht das erwähnte Provositions-Dekret
noch ein Gutachten von Ihnen über eine für nothwendig erachtete Theilung eines Kreifes der
Provinz, nämlich des Kreises Mülheim an der Ruhr, in welchem die Bevölkerung in ganz
ungewöhnlichem Maße angewachsen ist, nno endlich werden Sie aufgefordert, die Reuwahl der
bürgerlichenMitglieder uud Stellvertreter für die Ober-Ersatzkommissionen der Provinz von 1887
bis einschließlich 1889 vorzunehmen.

Meine geehrten Herren! Bereit, Ihnen jede Auskunft, die Sie wünschen, zu ertheilen,
und Ihre Arbeiten, soweit ich vermag, zu unterstützen,will ich jetzt nur noch dem festen Vertrauen
Ausdruckgeben, daß auch diesmal Ihre Berathung und Beschlußfassung zum Wohle der Provinz
gereichen werden.

So überreiche ich Ihnen, durchlauchtigsterHerr Landtags-Marfchall, das Allerhöchste
Provositions-Dekret vom 1. d. M, und auch den Allerhöchsten Landtagsabschiedfür die im Jahre
1885 versammelt gewesenen Stände der Provinz von gleichem Datum und erkläre hiermit im
Namen Sr. Majestät des Kaisers und Königs den 32. Rheinischen Provinzal-Landtag für eröffnet.

Landtags-Marschall: Se. Majestät, unser AllergnädigsterKaiser und König, lebe hoch!
(Das Haus stimmt begeistertdreimal in das Hoch ein.)

Meine Herren! Indem ich die erste Sitzung dieser Session des Landtages eröffne, erlaube
ich nur, Sie wieder zn bitten, mir Ihr Vertrauen und Ihre Unterstützungentgegen zu bringen.
Meine Herren! Ich bin in den schweren Arbeiten, die uns bevorstehen und die so wichtig für die
ganze Zukunft unserer Provinz sein werden, doppelt darauf hingewiesen, Sie zu bitten, mir Ihr
Vertrauen auch in dieser Session, wie früher, zu bewahren.

Zunächst, meine Herren, beehre ich mich, zu Protokollführern die Herren Freiherr Eugen
von Lo8 und Nlldermacherzu ernennen, und erfuche Herrn Nadermacher,das Protokoll für heute
zu übernehmen. Ferner bitte ich Herrn Graf Villers, die Führung des Journals zu übernehmen.

Meine Herren! Seit dem letzten Landtage ist der Tod wieder in unsere Mitte getreten
und hat uns ein Mitglied entrissen, welches seit langen Jahren im Landtage und im Provinzial-
Veiwaltungsrathe in der Listigsten Weise thätig gewesen ist; es ist dies Herr von Heister. Sie
wissen Alle, wie eifrig er mit uns gearbeitet hat, und werden ihm ein treues Andenken bewahren.
Ich darf wohl persönlich noch hinzusetzen,wie sehr ich es bedauere, ihn jetzt nicht unter uns zu
sehen, wo ich bei der Vorbereitung der künftigen Gestaltung unserer Provinz und bei der Ueber¬
führung in den neuen Provinzial-Landtag gerade auf seine überzeugendeBeredsamkeit großen
Werth gelegt haben würde. Meine Herren! Ich bitte Sie, zum ehrenden Andenkenan diesen
uns entrissenenEollegen, sich von Ihren Sitzen zu erheben. (Geschieht.)

Sodann, meine Herren, beehre ich mich, den Allerhöchsten Landtagsabschiedund das
Allerhöchste Prouositions-Dekret vorzulesen. Zunächst den Landtagsabschied, ich bitte Sie, sich
von Ihren Sitzen zu erheben. (Geschieht.)



Wir Wilhelm, von Gottes Gnaden König von Preußen «.,
entbietenUnseren getreuen Ständen der Rheinprouinz Unseren gnädigsten Gruß und ertheilen
hiermit auf die Uns vorgelegten Gutachten und Anträge des im Jahre 1885 versammelt gewesenen
^1. Provinzial-Landtages den nachstehenden Bescheid:

Revision der Allerhöchsten Verordnung vom 2. November 18??, betreffend die Ausführung des
Fischereigesetzes in der Rheinprovinz.

Der von Unseren getreuen Ständen begutachteteEntwurf einer anderweiten Verordnung
zur Ausführung des Fifchereigefctzes vom 30. Mai 1874 (G.-S. S. 19?) ist von Uns unter dem
23. Juli dss. Is. vollzogen und demnächstin der Gesetzsammlung,Seite 189 ff,, veröffentlicht
worden.

Verthcilung der Provinzmlumlage.

Dem von Unseren getreuen Ständen unter dein 10. Dezember 1885 gefaßten Beschlusse,
die allgemeineProuinzialumlage nach dem Mahstabe der direkten Staatssteucrn, mit Ausschluß
der Steuer vom Gewerbebetriebeim Umherziehen, unter Berücksichtigungder durch das Gesetz
vom II. Juli 1822 gewährten Befreiungen auf die einzelnen Land- und Stadtkreise zu vertheilen
mit der Bestimmung, daß die Untcrvertheilung der Kreise auf die Gemeindenzwar nach demselben
Maßstabe, jedoch nur infoweit stattzufinden habe, als die Umlage nicht aus andcrweiten zur
Verfügung der Kreife stehenden Einnahmen gedeckt weiden kann, haben Wir unter den: 2, April
dss. Is. Unsere Genehmigung ertheilt.

Zu Urkund dieser Unserer gnädigsten Bescheidung haben Wir den gegenwärtigenLaudtags-
abschicd Hüchstcigcnhändig vollzogen, und verbleibenUnseren getreuen Ständen in Gnaden gewogen.

Gegeben Berlin, deu 1. November 1886.

Wilhelm,

von Puttklimer. Maybach. Lucius. Friedberg, von Boetticher. von Goßler.
von Scholz. Bronsart von Schelleudorff.

Sodann das Allerhöchste Propositious-Dekret lautet:

Wir Wilhelm, von Gottes Gnaden König von Preußen «.,
entbieten Unseren zum Provinzial-Landtage versammelten getreuen Ständen der Rheinprovinz
Unseren gnädigstenGruß und lassen ihnen folgende Propositionen zur Erledigung zugehen.

1. Wir beabsichtigen,die Verwaltungsreform nunmehr auch auf die Rheinprovinz aus¬
zudehnen. Unfere getreuen Stände wollen sich daher über den nebst zugehöriger Begründung
ihnen zugehendenEntwurf einer neuen Kreisordnung für die Rheinprovinz und eines Gesetzes
wegen Einführung der Provinzialordnung vom 29. Juni 1875 in der genannten Provinz gut¬
achtlich äußern.

2. In Folge der eingetretenenaußerordentlichenVermehrung der Bevölkerungim Kreife
Mülheim a. d. Ruhr, RegierungsbezirkDüsseldorf, erscheinteine Theilung dieses Kreises unab-



weisbar. Unsere getreuen Stande werden sich in Folge dessen gutachtlichzu äußern haben, in
welcherWeise die fraglicheKrcistheilung vorzunehmensein wird,

3. Unseren getreuen Standen werden die Entwürfe
a. eines Gesetzes über das Nangordnungsverfahrcnim Geltungsgebietedes rheinischen Rechts,
li. eines Gesetzes, betreffenddas Hypotheken-Reinigungsverfahrenim Geltungsgebietedes

rheinischen Rechts,
c'. eines Gesetzes, betreffenddas Verfahren bei Theilungen und den gerichtlichen Verkauf

von Immobilien im Geltungsgebietedes rheinischenRechts,
nebst Begründungen zugehen,und sehen Wir der gutachtlichen Aeußerung Unserer getreuen Stände
über diese Gesetzentwürfeentgegen.

4. Sodann wird von Unseren getreuen Ständen in Gemähheit des §, 30 Nr. 4 des
Reichs-Militärgesetzesvon, 2. Mai 1874 (N.-G.-V. S. 45) und der §. 2 Nr. 0 des ersten
Theiles (Ersatzordnnng)der deutschen Wehrordnung vom 28. September 1875 die Neuwahl vou
bürgerliche» Mitgliedern und Stellvertretern für die Ober-Ersatzcommissioncnder dortigen
Provinz für die Jahre 188? bis einschließlich 1889 vorzunehmensein.

Die Dauer des Provinzial-Landtagcs haben Wir auf vierzehn Tage bestimmt.
Wir verbleiben Unseren getreuen Ständen in Gnaden gewogen.
Gegeben Berlin, den 1. November 1886.

Wilhelm.

von Puttkamer. Manbach. Lucius. Friedberg, von Botticher. von Gohler.
von Scholz. Bronsart von Schellendorff.

Ich habe Ihnen nunmehr, meine Herren, die Vertheilung der uns vorliegendenArbeiten
in die Ausschüsse mitzutheilen. Ich darf hier wohl zunächst anführen, daß ich nicht fämmtliche
Mitglieder des Landtages in die Ausschüsse habe vertheilen können; es sind etwas über die Hälfte
derselbenin die Ausschüsse eingetheilt. Meine Herren! Ich habe dies deshalb gethan, weil ich
nur eine kleine Anzahl von Ausschüssenbilden konnte; es sind außer deu großen gesetzlichen
Vorlagen nur wenige Gegenstände unserer Verwaltung, die an Sie gelangen werden. Ich habe
deßwegenim I. Ausschuß die erste und vierte Abtheilung, in dem II. Ausschußdie zweite, dritte
und fünfte Abtheilung zusammengefaßtund endlich einen Iustizausschußfür die drei Gesetze gebildet,
welche uns vorgelegt worden sind und deren Behandlung eben separat geschehen muß. Meine
Herren! Die Ausschüssesind folgendermaßen zusammengesetzt;wollen die Herren vielleicht die
Freundlichkeithaben, es sich heute zu notireu, es wird morgen gedruckt vertheilt werden. Im
1. Ausschuß, der die erste und vierte Abtheilung umfaßt, wird den Vorsitz führen Freiherr von
Solcnmcher, Mitglieder sind Freiherr von Fürstenberg-Heiligenhouen,Freiherr von Lavalette,
Graf Hompefch, Graf Hoensbroech, Herr Adams, Herr Dietze, Herr von Ennern, Herr von
Grand-Rv, Herr Friedrichs, Freiherr Felix von Loö, Herr Schmidt von Schwindt, Herr Beppler,
Herr Wolters, Herr Schlick.

In dein II. Ausschuß,welcheralso die Angelegenheitender II., III. und V. Abtheilung
zu behandeln hat, wird den Vorsitz Herr Graf Benssel übernehmen, die Mitglieder werden sein
Freiherr von Spies-Büllesheim, Freiherr von Scheibler, Freiherr von Fürstenberg-Gimborn, Graf



Wildcrich von Spee, Herr Kacsen, Herr Pelizäus, Herr Sahlcr, Herr Nöchling,Herr Raderinacher,
Herr Eich, Herr Easpers, Herr Frings, Herr Bö'nniger, Herr Nailtenstrauch.

Endlich i,n Iustizausschuß würde ich Herrn Geheunrath Scul bitten, den Vorsitz zu über¬
nehmen; die Mitglieder werden sein Freiherr Eugen von Loe, Freiherr von Eerde, Freiherr von
Eynatten, Herr Monschcnv, Herr Heuser, Herr Eourth, Herr Adams, Herr Jungen, Herr Peters,
Herr Breuer, Herr Limbourg. Meine Herren! Ich "lochte hier noch bemerken, daß der Herr
Vice-Landtags-Marfchallsowohl, wie der Herr Landes-Direktor,sämmtlichen Ausschüssen zugetheilt
werden, während von den Beamten der Direktor der Provinzial-Fcuer-Societät, GehcimrathSeul
und Herr Landesrath Fritzen dem I. Ausschuß, Herr Landesrath von Metzen, Herr Lcmdcsrath
Klausener, Herr Landesrath Brandts, Herr Landes-Vaurath Dreling und Herr Landes-Vaurath
Guinbert dem II. Ausschuß, endlich Herr Landesrath Küster dem Iustizausschuß zutreten würden.

Was nun die Bearbeitung der uns vorliegendenAngelegenheitenbetrifft, so möchte ich
Ihnen vorschlagen,zunächst die große, wichtigeAufgabe, die uns zur Bearbeitung vorliegt, die
Begutachtungder Entwürfe, betreffenddie neue Kreis- und Provinzialordnung, zunächst in einer
commissarischcn Plcnarbemthnng zu behandeln. Ich mochte hierbei bemerken, daß wir es für
unsere Pflicht gehalten haben, schon im Verwaltungsrath, ohne Ihnen direkte Vorschlage und
Referate zu machen, eine Vorarbeit für diefe schwierige Materie vorzubereitenund mich schon mit
dem Vertreter des Staatsministeriums darüber zu verhandeln. Wir haben aber keine bestimmten
Antrage an Sie zu richten, sondern nur die verschiedenen Ansichten in den Hauptpunkten, wie
sie sich in dieser Berathung ergebenhaben, nebeneinander gestellt. Es würden also diese Gesetze
zunächst in der Plenarcommissionberathen werden und dann wird, je nachdemsich die Sache in
der Plenarbcrathung gestaltenwird, zu sehen sein, wie die weitere geschäftliche Behandlung der
Gesetze zu ordnen ist Ich würde dieser Plenarberathung auch eine Petion überwerfen, welche,
wie Sie wissen in unserer Provinz etwas viel Staub aufgewirbelt hat. Es ist dies die Ange¬
legenheitdes Petersberges im Siebengebirge. Ich wollte, daß Sie einmal alle in der Plenar-
versammlung von unseren Beamten hören, welche Tragweite die Sache eigentlichhat, da durch
eine solche Agitation leicht Dunkel über die Sache verbreitet und ihr eme Bedeutung gegeben
werden kann, die der Sache in Wirklichkeit nicht entspricht.

Ich würde zunächst an den I. Ausschuß folgendeEingänge, die Ihnen von Seiten des
Verwaltungsraths zugehen,übergeben:

Referat, betreffenddie Pensionirung des Landes-Baurathes Sachse;
Referat, betreffend die definitive Anstellungder Sekretanats-Asststentenbei der Rheinischen

Prouinzial-Feuer-Societät; . , ,«, „ .r ^ ^ o
Referat betreffenddie Ermächtigung für deu Provmzial-Verwaltungsrath, das nach §. 4

des durch Allerhöchsten Erlaß vom 5. April 1880 genehmigtenRegulativs für die III. Ausgabe
«°n Anleihescheinender Nheinprovinz dem Provinzial-Landtage zustehendeRecht auszuüben;

Referat betreffend Abänderung des vom 31. Nheinifchen Proumzlal-Landtage beschlossenen
Nachtrags zum Reglement der RheinischenProvinzial-Feuer-Societät;

Referat, betreffend anderweitige Organisation der Kassenuerwaltung der Rheinischen
Prouinzial-Feuer-Societät und Nachtrag zum Reglement derselben;

Eingaben verschiedener Handelskammern der Nhemprovmz, betreffend Ausdehnung des
Gesetzes über die Zuständigkeitder Verwaltnngs- nnd Verwaltungs-Gerich/sbehördenvom 1. August
1883 auf die Nheinprovinz. Diefe Eingaben würden wohl im Anschluß an die Kreis- nnd
Provinzialordnung zu behandeln sein.
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Außerdem haben wir noch für den verstorbenenHerrn von Heister eine Ergänzungswahl
für den Prouinzial-Vcrwaltungsrath hier im Plenum vorzunehmen.

An den I. Ausschußgehen noch weiter:
Antrag der Gemeinde-Eingesessenen der Gemeinde Wisset, Kreis Eleve, auf Abänderung

des Neichsgesetzes vom 16. Juli 1879, betreffenddie Besteuerung des Tabaks;
Mittheilung über den Beschlußdes Provinzial-Vcrwaltungsraths vom 5. November1886

über die Petition der Städte St. Johann und Saarbrücken auf Bewilligung einer Beihülfe zur
Unterhaltung des Winterbergdenkmalsbei Saarbrücken-St. Johann.

An den II. Ausschuß, der die Angelegenheitender II., III. und V. Abtheilung zu
behandeln haben wird, gehen:

Referat über die weitere Entwickelungder Angelegenheit,betreffend die Kantongefängnisse
uud die Polizeistmfgelderfonds;

Referat, betreffenddie Erbauung eines Gebäudes für die Taubstummenanstalt für die
Stadt Elberfeld und Uebernahme der genannten Anstalt in die provinzialständischeVerwaltung;

Referat über die AnstellungsverlMnisse der Bauschreiber bei den ständischenWege-
Bauinspektionen;

Referat, betreffend das Gesuch des Bauunternehmers Wilhelm Bertram zu Haunover
auf Gewährung einer einmaligen Unterstützungzur Schadloshaltung für die ihm bei Ausführung
des Neubaues der Provinzialstrahe von Müsch nach Schuld entstandenenVerluste;

Referat, betreffend Übertragung der Verwaltung und Unterhaltung der im Kreist Wetzlar
belegencnProoinzialstrahen an diesen Kreis;

Referat, betreffend die Uebernahme der Anfangsstreckeder Gräfenbacher Prämienstraße
in den Gemeinden Kreuznach und Hargesheim auf den Provinzialstraßenfonds;

Referat, betreffend den Antrag der Gemeinde Herchen um Entbindung von der Unter¬
haltung des hölzernenOberbaues der im Zuge der Wenerbusch-Herchen'er Provinzialstrahe befind¬
lichen Siegbrücke;

Referat, betreffendden Bau einer Provinzialstrahe von Habenichts nach Cürten.
Au den Justiz-Ausschuß würden die vorhin verlesenen3 Gesetze gehen, die 3 Gesetze,

die im Propositionsdekrethintereinander aufgeführt sind, zum Ausbau unserer Hypotheken-Gesetz¬
gebung; ich brauche wohl dieselbennicht wieder zu verlesen.

Meine Herren! Ich habe noch einen Punkt zur Geschäftsordnungzu erledigen, es betrifft
den ß. 4 nnferer Geschäftsordnung. Die Zeitdauer der diesjährigen Sefsion unseres Provinzial-
Landtags ist nach dem Allerhöchsten Propositionsdekretauf 14 Tage augefetzt. Ich glaube, daß
wir richtig handeln, wenn wir den Zeitpunkt zur Einbringung von Anträgen und für die Annahme
von Petitionen bis zum nächsten Montage festsetzen. Ich möchte fragen, ob Sie damit einver¬
standen sind. (Zustimmung.)

Was nun die Zeiteintheilung für die nächste Zeit betrifft, so würde ich Ihnen vorschlagen,
daß morgen die Ausschüsse zusammentretenund ihre Arbeiten beginnen, daß wir aber übermorgen,
also Dienstag, zur Plenarberathung zusammentreten, d. h. zur Plenarcommission. Sind die
Herren damit einverstanden?(Zustimmung.)

Ich werde mir die Ehre geben, zu dieser Berathung die Vertreter der Staatsregierung,
also den Herrn Landtags-Eommissariusund den Herrn Ober-Präsidialrath, Assessor von Philipsborn,
ferner den Vertreter des Ministern des Innern, Herrn Geheimrath von Bitter, endlich den Herrn



Landcsdirektorund unsere Oberbeamtcn einzuladen. Ich werde zu dieser Lommissionsberathung
auch die Stenographen zuziehen, so daß wir gleich iu der Generaldebatte die ganze Tragweite
der Gesetze erörtern können.

Der Herr Vice-Landtags-Marschallhat das Wort.
Vice-Landtags-Marschall Freiherr uon Solemacher-Antweiler: Ich bitte die

geehrten Herren Mitglieder des I. Ausschusses gefälligstmorgen um 10 Uhr sich zu einer Sitzung
emfinden zu wollen. Wenn der Herr Gehcimrath Seul die Freundllchkeithaben wollte, auch um
10 Uhr zu kommen, so würden wir zunächst die kleinen Angelegenheitender Feuer-Societät vor¬
nehmen können, und es würde von 1l Uhr ab dem Herrn Gehcimrath Seul die Zeit für seiuen
Iustizausschußfrei bleiben; Graf Vensscl ist heute verhindert, hier zu sein, er wird aber morgen
früh um l/210 Uhr ankommen; ich erlaube nur namens des Grafen Bensselan die Herren vom
II. Ausschußdie Bitte, gleichfalls morgen um IN Uhr zusammenzutreten;es werden ihnen sämmt¬
lich noch schriftliche Einladungen in ihre Wohnung zugehen.

Land: ags-Marfch all: Der Herr AbgeordneteSeul hat das Wort.
AbgeordueterSeul: Ich möchte die Herren des Iustizausschnssesbitten, morgen um

11 Uhr zu einer Sitzung zusammenzutreten.
Landtags- Marsch all: Der Herr Vice-Landtags-Marschallhat das Wort.
Vice-Landtags-Marschall Freiherr von Solemacher-Antweiler: Ich wollte mir

hinzuzufügenerlauben: wenn es den Herren recht ist, würden wir morgen, da wir mit den
Arbeiten des I. Ausschussesnicht so sehr pressirt sind, nur von 10—1 Uhr arbeiten und den
Nachmittag freilassen, damit es möglich ist, sich vor der übermorgigen Sitzung schon in privaten
und befreundeten Kreisen hinsichtlichder Stellung zur Kreis- und Provinzialordnung zu verständigen.

Land tags-Marsch all: Der Herr AbgeordneteDietze hat das Wort.
AbgeordneterDietze: Ich möchte den Herrn Landtags-Marschall bitten, mich dem

combiuirten II. Ausschußfür die Angelegenheitder Erbauung einer Taubstummcnfchulein Elberfeld
zuzutheilen.

Landtags- Marfchall: Herr Dietze wird auf seinen Wunsch dem II. Ausschuß für
die Angelegenheitder Taubstummenanstalt in Elbcrfeld zugewiesen.

Meine Herren! Nachdem wir so den geschäftlichenTheil unfcrcr heutigen Sitzung erledigt
haben und ich noch hinzugefügt habe, daß ich die weiteren Eingänge in der Tienstagssitzung
mittheilen und an die Ausschüsse vertheilen werde, gestatten Sie mir wohl noch ein Wort über
die Arbeiten, die uns jetzt bevorstehen.

Meine Herren! Man könnte diese Gesetze vergleichen mit einer Welle, die vom Osten
her allmählichhierher gedrungen ist, eine Provinz nach der anderen erreichend und endlich auch
an unsere Gestade schlagend. Diese Welle soll auch bei uns alte Rechte, alte Institutiouen hinweg¬
wischen, die uns Allen, besondersuns, die wir in ihnen gearbeitethaben, lieb und werth geworden
smd. Meine Herren, sie bringt aber auch andererseits einen neuen Aufbau einer Selbstverwaltung
in anderer Richtung, als derjenigen, die wir bisher gehabt haben. Sie wird von Manchem mit
Freuden begrüßt, von Manchem mit bangem Auge betrachtetwerden, wie diese Institutionen sich
bei uns wohl bewähren werden. Ganz gewiß ist dieses bange Gefühl ein berechtigtes insofern,
als die Kreis- und Provinzialordnung zunächst für die östliche,: Provinzen eingeführt worden ist,
welche, wie wir Alle wissen, auf einer ganz anderenGrundlage in ihrem inneren Leben aufgebaut
sind, als unsere Provinz. Dieses Bangen ist also, wie ich eben zu sagen mir erlaubte, ein wohl
begründetes, aber nichts desto weniger glaube ich, daß wir jetzt für die außerordentlich wichtige
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Arbeit, die uns bevorsteht,von einem elegischen Rückblick ganz absehen müssen und kein trauriges
Lied anzustimmen jetzt berechtigt sind; wir wollen vielmehr frisch und fröhlich an die Arbeit
gehen, um für diejenigen Männer, welche zukünftig berufen sein werden, die Interessen unserer
schönen Provinz unter anderen Formen zu vertreten, trotz den gleich machendenBestrebungen in
unserer Gesetzgebung,unseren Verhältnissen möglichst conformeInstitutionen zu schaffen, damit
sie sich darin wohl fühlen und dadurch möglichst Gutes für die Provinz leisten können. Meine
Herren, ich glaube in Ihrer aller Sinn zu sprechen, wenn ich sage, daß es gewiß bei dieser
Materie vor Allen« und in viel höherem Maße, als bei jeder anderen Materie, darauf ankommt,
daß wir in absolut objektivem und parteilosem Hinblickauf die Zukunft an unsere Arbeit heran¬
treten und mit rechtemErnst nur dasjenige im Auge haben, was unserer schönen Provinz und
ihrer Zukunft frommt.

Meine Herren! Ich glaube, daß die Arbeiten für die heutige Sitzung erledigt sind. Ich
bitte Sie, am Dienstag um 10 Uhr zur Commissionssitzung zusammenzutreten.

Ich schließe die Sitzung.
(Schluß der Sitzung 1 Uhr.)

Zweite Sitzung
im Ständehause zu Düsseldorf, am Dienstag, den 9. November 1886.

Beginn: 10 Uhr Vormittags.

Tagesordnung:
Verkündigungvon Eingängen.

Landtags- Marschall: Meine Herren! Die Sitzung ist eröffnet.
Zunächst habe ich Ihnen mitzutheilen, daß Herr Adams sich für die nächsten Tage

wegen dringender Privatgeschäfte entschuldigthat.
Sodann habe ich Ihnen folgende Eingänge von Seiten des Herrn Landtags-Eommifsarius

mitzutheilen, zunächst die Entwürfe zu einer Kreis- und Provinzialordnnng zur gutachtlichen
Aeußerung des Provinzial-Landtags über dieselben. Diese Vorlage geht zunächst,wie ich Ihnen
bereits gesagt habe, an die Plenar-Commission, deren 1. Sitznng ich sofort nach Mittheilung der
Eingänge zu eröffnen die Ehre haben werde. Im Anschluß hieran habe ich die Ehre, Ihnen
folgendes Schreiben mitzutheilen:

„Euer Durchlauchtbeehre ich mich im Auftrage des Herrn Ministers des Innern den
Geheimen Negierungsrath und vortragenden Rath im Ministerium des Innern Dr.
von Bitter als Commissariusdes genannten Herrn Ministers bei den bevorstehenden
Verhandlungen des Provinzial-Landtages über die Entwürfe der neuen Kreis- und
Provinzialordnung für die Rheinprovinz hierdurch ganz ergebenst anzumelden".
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Meine Herren! Ich habe die Ehre, Herrn Geheünrath Dr. von Bitter bei Ihnen hier
einzuführen.

Im Anschluß an die Behandlung der Kreis- und Prouinzialordnung sind folgende Ein¬
gänge zu verzeichnen, zunächst ein Schreiben des Herrn Landtags-Eommissarius im Anschluß an
eine Nummer des Allerhöchsten Propositionsdekrets, betreffend die Theilung des Kreises Mülheim
n- d, Ruhr. Es ist eine Denkschrift über die Theilung des Kreises, die mir von dem Herrn
Landtags-Commissarius zugestellt worden ist und die im Anschluß an die Vorlage behandelt
werden wird.

Es liegt mir sodann eine Petition der Stadtuertretung der Stadt Nuhrort vor, welche
bei dieser Gelegenheit um Verlegung des Sitzes des Königlichen Landmthsamts nach
dieser Stadt bittet. Auch diese Petitio» würde ich ox (Mein dahin verweisen, daß sie im
Anschluß au die Vorlage, betreffend die Theiluug des Kreifes Mülheim behandelt wird.
Sie sind wohl hiermit einverstanden? — Es erfolgt kein Widerspruch, ich nehme also an,
daß Sie einverstanden sind. Von Seiten des Bürgermeisters der Stadt Nuhrort ist
ein Abdruck einer Petition an den Königlichen Staatsminister des Innern von Pnttkamer
über die Theilung des Kreises Mülheim beigelegt, welche ich als Material zur Vehandluug
dieser Frage beifüge.

Dann liegt mir eine Petition der Gemeinde Nivpes um Erhebung in den Stand der
Städte vor Diese Angelegenheit habe ich zunächst an den Provinzial-Verwaltungsrath verwiesen,
und ist der Provinzial-Verwaltungsrath dahin schlüssig geworden, den Antrag der Gemeinde
Nivpes auf Erhebung in den Stand der Städte befürwortend den: nächsten Provinzial-Landtagc
vorzulegen. Meine Herren! Ich würde auch diese Sache im Anschluß an die Kreisordnnng hier
behandeln lassen.

Sodann meine Herren, ist ein Antrag von 8 Handelskammern eingegangen, von den
Handelskammern W Elberfeld, Essen und Neuß, betreffend die Einführung des ZuMndigkerts-
gesetzes in der Nheinprovinz resp, die Wirkungen des §. 134 dieses Gesetzes auf die Arbeitender
Handelskammern. Diefer §. 134 lautet: ...... .,. .. ,„ .

Der Minister für Handel und Gewerbe beschließt über die Genehmigung zur
Erhebung eines zehn Prozent der Gewerbesteuer vom Handel übersteigenden Zuschlags
von Seiten einer Handelskammer, sowie zu einer Ueberschreitung des Etats derselben,
inqleichen über die Herabsetzung der etatsmäßigen Kosten auf den Betrag eines zehn-
prozentigen Znfchlags zur Gewerbesteuer vom Handel (§ 24 des Gesetzes über die
Handelskammern vom 24. Februar 1870, G.-S. S 134)/

Meine Herren' In diesen Petitionen wird ausgeführt, daß dieser Paragraph eine
Aenderung der bisherigen Etatsaufstellungen der Handelskammern bedingt, in welcher eine
Erschwernng der Etatsanfstellnng zu erblicken sei. Auch diese Angelege,cheit ist znnach t im

«erhandelt worden, der Provnizm -Verwaltmigsrath hat sich m semer
Sitzung vom 5. d. M. gutachtlich dahin ausgesprocheu, daß für den Promnzial-Landtag mn
erübrigen werde, zu den vorliegenden Petitionen zu erklaren, daß dem Landtage d« m Nee
stehenden Znständi keitsgesetzenicht zur gutachtlichen Aenhernng zngegangen seien er sich deshalb
auch zu den vorge egten Petitionen nicht zuständig erachten könne. Ich frage, ob der Provinzml-

einverstanden ist. ^ Der Herr Abgeordnete von Eynern hat
das Wort.
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Abgeordneter von Cunern: Ich möchte doch vorschlagen, diese Angelegenheit einer
Commission zu überweisen, da es für die Mehrzahl der Mitglieder des Provinzial-Landtages
unmöglich ist, mit der Materie sich sofort soweit vertraut zu machen, daß man ein Urtheil
darüber abgeben kann.

Landtags-Marschall: Wenn Sie den Antrag stellen, daß der Gegenstand an einen
Ausschuß geht, und kein Widerspruch erfolgt, so bin ich auch gern bereit, es so zu macheu. Dann
würde die Sache an den ersten Ausschuß gehen.

Dann habe ich hier vorliegen zwei Petitionen von Seiten der Communalbeamten Rhein¬
lands und Westfalens um Regelung ihrer Verhältnisse. Die Communalbeamten Rheinlands und
Westfalens drücken unter Beilegung einer Petition an das Herrenhaus uud an das Abgeordnetenhaus
vom I. November v. I. den Wunfch aus, bei der bevorstehenden Berathung der Kreisordnung
für die Rheinprovinz die in der Petition zum Ausdruck gebrachten Wünsche der Communalbeamten
Hochgeneigtestmit berücksichtigen zu wollen.

Meine Herren! Wir haben uns schon sehr oft mit dieser Angelegenheit befaßt,
allerdings in einer ganz andern Weife, wie es jetzt der Fall fein würde, denn jetzt handelt
es sich darum, im Anschluß an die Kreisordnung diese Angelegenheit zu behandeln. Deßwegen
möchte ich Ihnen vorschlagen, diese Sache nachher bei §. 24—27 der Kreisordnung in der
Commission zu behandeln, so daß dort der Inhalt der Petition der Communalbeamten zur
Verhandlung kommen würde.

Cs folgt fodann eine Petition von Seiten des Vorsitzenden des Vereins der Bürgermeister
der Landgemeinden in der Rheinprovinz, Philippi aus Haaren, welcher um die Bildung einer
Provinzial-Pensionskasse für die Bürgermeister in den Landgemeinden der Rheinprovinz bittet.
Auch diese Angelegenheit könnte bei §.2? der Kreisordnung zur Behandlung kommen.

Sodann sind mir von dein Herrn Landtagscommissarius im Anschluß an das Propo¬
sitionsdekret die Cntwiirfe der drei Gesetze über das Nangordnungsverfahren im Geltungsbezirke
des rheinischen Rechts, über das Hypotheken-Reinigungsverfahren im Geltungsgebiete des rheinischen
Rechts und über das Verfahren bei Theilungen und den gerichtlichen Verkauf von Immobilien
im Geltungsbezirke des rheinischen Rechts zugestellt worden. Meine Herren! Ich habe schon vor¬
gestern diese Gesetze zunächst an den Iustizausschuß verwiesen. Ich habe der Sitzung des Justiz-
ausschusses beigewohnt uud habe auf das Ansucheu des Vorsitzenden zugesagt, Ihnen vorzuschlagen,
daß bei der Wichtigkeit und großen Bedeutung dieser Gesetze für die ganze Rheinprovinz dieselben,
nachdem der Ausschuß sie durchberathen hat, zunächst, wie die Kreis- und Provinzialordnung, hier
in einer Plenar-Commissionssitzung zur Verhandlung kommen, damit die Herren sich vollständig
instruiren können und hier noch Anträge gestellt werden können. Die Gesetze würden dann wieder
an den Iustizausschuß zurückgehen und dann erst in der Plenarsitzung zur Verhandlung kommen.
Ich hoffe, daß die Herren damit einverstanden sind, daß ich es so mache, nur würde ich für jetzt
annehmen, daß der beste Tag für eine folche Plenar-Commissionssitzung über diese Gesetze der
nächste Montag wäre. Sind die Herren damit einucrstandcn, daß es so gehandhabt wird? — Cs
erfolgt kein Widerspruch, es wird so verfahren werden.

Sodann ist mir ein Schreiben des Herrn Landtagscommissarius im Anschluß an das
Propositionsdekret zugegangen, betreffend die Wahl der bürgerlichen Mitglieder und Stellvertreter
der Ober-Erfatzcommifsionen. Meine Herren! Diese Angelegenheit würde als Wahlsache im Plenum
zugleich mit der Ergänzungswahl zum Provmzial-Nerwllltnngsrath erledigt werden.
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Ferner ist mir vom Herrn Lcmdtags-Eommissariusein Schreiben zugegangen,inhaltlich
dessen der Herr Minister des Innern wünscht, von den Verhandlungen des Provinzial-Landtags
durch kurze tägliche Berichte in Kenntniß erhalten zu werden. Dies wird, wie in früherenJahren,
auch wieder geschehen. . ^ ,

Seitens des Herrn Landtags-Commifsarius ist mir weiter em Schreiben zugegangen,
betr. eine Erhöhung des^ jährlichen Zuschusses zu der Fachschule der Kleineisen- und Stahlindustrie
des bergischen Landes zu Remscheid. Die Sache liegt noch dem Provinzial-Verwaltungsrath zur
Begutachtung vor, wird in der nächsten Sitzung des Provinzial-Verwaltungsraths in diesen
Tagen erledigt werden und dann an Sie, meine Herren, gelangen.

Ferner ist ein Schreiben des Herrn Landtags - Commissanus cmgegangen, betr.
einen Antrag der Murbach-Wiesengenossenschaft,dah ihr eine Unterstützung von 3000 Mark
M Verbesserung der Meliorationsanlagen und von weiteren 3000 Mark zur theüweyen
Tilgung der Bauschulden aus vrovinzialständischenFonds bewilligt werden möge. Meine
Herren' Ich glaube daß diese Angelegenheit, wie alle anderen, welche Meliorationen betreffen,
zunächstwohl am besten im Provinzial-Verwaltungsrath behandelt würde. Sind Sie damit
einverstanden? (Zustimmung.)

Die Sache geht an den Provinzial-Verwaltungsrath ,,« „ ,
Sodann sind zwei Einladungen für die Mitglieder des Provmzial-Landtages an mich

gelangt, die eine vom Vorsitzendender Gesellschaft „Verein", Herrn Trinkaus, m welcher
die Mitglieder des Provinzial - Landtages eingeladen werden, das Lokal der Gesellchat
M besuchen, und die andere von Seiten des Vorstandes des Kunstlervereins Malkaste.i",
Herrn Iernberg, worin die Mitglieder des Provinzial - Landtags nach dem Maltasten ein¬
geladen werden. ,. ^ „ ^ ., ^ , ^

Es sind mir folgende Petitionen noch zugegangen, zunächst von Seiten des Herrn
Landraths Wissen Vorsitzenden des Aufsichtsrathsder HeinsbergerLehranstalt für Korbflechterei
um den wir in der letzten Sefsion bewilligt haben von 3000 M auf

5500 M. Diefe An elegenheit ist von Herrn von Monschaw emgereick)t, Herr von Monschaw
macht sie zu der seinigeu. Ich frage, ob sie Unterstützungfindet. (Geschrey

Die Sache wird genügend unterstützt und geh an den ersten Ausschuß. Herr von
Monschaw wird aus seinen Wunschdem ersten Ausschußfür dieser Angelegenheitzugewie en

Es liegt ferner vor ein Gefuch des Ausschusses des rhemich-we,tfa lischen ^uer>«chr-Verban-
des um Unterstützungder Die e Angelegenheithat uns schon fmher
in etwas anderer Form beschäftigt. Sie ist von Herrn Herr Seul
"Mcht sie zu der stinigen. Ich frage, ob sie unterstütztwird. MschieM

Sie findet genügendeUnterstützungund geht an den I. Ausschutz
E i7 r rner eine Petition zugegangen von Seiten

eines Krieaerd nkmals in Düsfeldorf. Das Comite hat bereits emen Theil der Baukostenm der
H°he vo7 etwa m hr ^ 26 000 M. zusammengebrachtund will einen Kostenaufwand von
75 000 Ä/für d e Ausführung dieses Denkmals verwenden; es bittet um emen Beitrag zn

°°" Seiten des Provinzial-Landtages. Ich frage ob einer er

Herrm'd?PMio" der feinigen macht. ^ Der Herr AbgeordneteEonrth macht sie zu der
seinigen wird d3 Sache unterstützt? - Die Suche wird nicht unterstutzt und geht deßwegen
nicht an einen Ausschuh.

2»
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Das Folgende ist ein Gesuch des Herrn Johann Peter Lentzen aus Fischein, um Unter¬
stützung seiner provinzialhistorischenArbeiten. Ich frage, ob einer der Herren dieses Gesuch zu
dem seinigcn macht. — Herr Schwitz macht diese Sache zu der seinigcn, ich frage, ob sie unter¬
stützt wird. (Geschieht.)

Sie wird unterstützt,und geht an den I. Ausschuß.

Der Ncligiouslehrer Dr. Robert Schölten in Eleve ersucht in einer Petition den Landtag
um giitige Gewähruug einer Unterstützung für von ihm zu ucröffentlichende Studien aus der
uicderrheinischenGeschichte,resp, um eine Remuneration für bereits von ihm veröffentlichte Werke
aus demselbenGebiete. Ich frage, ob einer der Herren diese Petition zu der seinigcn macht, —
Herr von Monschawmacht sie zn der seinigen, wird sie unterstützt? (Geschieht.)

Sie wird unterstützt uud geht nn den I. Ausschuß. Herr uo» Monschawwird für diese
Angelegenheitdem I. Ausschußzugewiesen.

Es liegen mir zwei Petitionen aus Aachen vor von Seiten des Königlichen Landraths
Freiherrn von Coels, betreffend die Uebernahme der Iülich-Stolberger Straße und der Aachcu-
Iülichcr Attieustrnße. Meine Herren! Diese beiden Straßen kann ich, glaube ich, hier als
Schmerzenskinderbezeichnen,sie haben uns bereits zweimal beschäftigt, und beide Male ist die
Uebernahme vom Landtag abgewiesen worden. Ich habe die Sache von Miseren Oberbeamten
prüfen lassen nnd wird von denselben ausgeführt, daß etwas Neues in deu Petitionen nicht
beigebrachtist, nicht einmal nachgewiesen sei, daß die Aktiengesellschaften angehalten worden sind,
die Aktienstraßenordnungsmäßig zu uuterhalten. Wir haben in früheren Prouinzial-Landtagen
ganz scharf prinzipiell Stellung zn dieser Sache dahin genommen, daß Akticnstraßennur übcr-
nommen werden köunen, wenn sie von den betreffendenAktiengesellschaften derelinquirt, an die
Gemeinden übergehen und von den Gemeinden richtig ausgebaut werden. Das war die Stellung,
die der Prouinzial-Landtag früher eingenommenhat. Ich bedauere die Aulieger sehr, daß sie in
dieser Lage sind, aber ich glaube, sie müssen sich darein finden. Ich frage, ob diese Petitionen
von Jemandem zn den seinigcn gemachtwerden. — Graf Spee macht sie zu den seinigen, finden
sie Unterstützung. (Geschieht.)

Sie finden Unterstützung und gehen an den II. Ausschuß. Herr Fischer und Herr
Sonnner werden dem II. Ausschußfür diese Sache mit berathenden Stimmen zugetheilt.

Ferner ist mir cm Schreiben zugegangen von Seiten des Herrn Zillisen, Pfarrer und
Superintendent des Pfarramts St. Arnual. In diesem Schreiben wird der wärmste Dank für
die voll dem vorige,: Landtage für die Kirche von St. Aruual bewilligte Uuterstützuug ausge¬
sprochen lind ausgeführt, daß uur dadurch es möglichgewordenist, dieses prachtvolleGebäude
jetzt schon wieder vollständig herzustellen. Es ist also nur eine Mittheilung.

Meine Herren! Es kommt sodann eine Petition des Kirchenvorstandeszn Steinkirchen,
Kreis Heinsberg. Der darin enthaltene Antrag geht dahin, der Kirchengemeindefür die ihr
erwachsene Vanschuld für die Restauration ihrer Kirche im Vetrage von 7200 Mark eine Sub¬
vention zu gewähren. Es handelt sich also hier nicht um die stilgerechte Restauration einer schönen
Kirche, sondern um eine Unterstützung für eine bereits erwachsene Vauschuld. Es ist eigentlich
nicht Prinzip des Provinzial-Landtags gewesen,in eine solche Angelegenheitüberhaupt einzutreten.
Ich frage, ob einer der Herren diese Sache zn der seinigen macht. — Es geschieht nicht, die
Sache wird deshalb nicht weiter behandelt, sie geht aä actu. — Der Herr Abgeordnetevon Ennern
hat zur Geschäftsordnungdas Wort.
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Abgeordnetervon Eyncrn: Ich möchte meinen,daß diese und andere ähnliche Petitionen
u°n diesem Landtage zurückgewiesen und auf den nächsten ordnungsmäßigen Landtag verwiesen
werden sollten. Wir sind heute nicht in der Lage, Etatsbewilligungenzu machen. Ich glaube,
daß es nützlich wäre uud unsere Geschäfte sehr vereinfachenwürde, wenn wir alle derartigen
Petitionen-es kommennoch andere Petitionen in dieser Weise - zurückwiesen und die Petenten
auf den nächsten ordentlichenLandtag verwiesenwürden. . . . ^

" an dtags- Marschall: Ich möchte zu dieser geschäftsordnnngsmämgenVcmcrknngdes
Herrn Abgeordnetenvoll Eynern mittheilen, daß mir heute nur uoch drei Petitiouen vorliegen,
und daß es wir am einfachstenerscheint, wenn Herr von Eynern seinen Antrag m dem ersten
Ausschusse wiederholenwollte, und der erste Ausschußsich über die Sache Mussig machte. Ich
mochte nicht, daß hier ein präclusiver Beschlußgefaßt würde. - Der Abgeordnetevon Eynern
hat zur Geschäftsordnungdas Wort. ,.^ , ,

Abgeordnetervon Eynern: Wir könnten die Sache auch so erledigen; (ich glaube, nur
alle sind der Ansicht, die ich ausgesprochen habe,) daß keiner von uns diese Petitionen unterste;
dann sind sie beseitigt. (Heiterkeit.)

Landtags-Mnrschall: Ich muß weiter gehen und werde zunächst die werteren Petitionen
vortragend Es ist nur eine Petition aus Loblenz zugegangen, betreffend die Wiederherstellung
der Pfarrkirche „Unferer Lieb-Frauen" zu Eoblenz. Es wird von Seiten des Kirchenvorstandes
„Unserer «ieb-Franen" zur Wiederherstellungdieses Baudenkmals um eine Unterstützunggebeten.
Ich fraget ob diefe Angelegenheitvon einem der Herren zu der seinigen gemachtwird. - Gras
Neissel macht sie zu der feimgen, wird sie unterstützt? (Geschieht.)

Sie ist enügend unterstützt, und geht au den I. Ausfchuß. Gras Beissel wird sur
diefe Angelegenheitauf feinen Wuufch dem I. Ausfchuß mit beratheuder Stimme zugetheilt.

Sodann ist eingegangenein Gefuch vou der GemeindeHirzenach,u.iterzeichuetvon deni
Pastor Hobusch im Namen des Kirchenuorstandesvon Hirzenach, um Inwendnng von 600U M.
zur Herstellungder dortigen Kirche. Ich frage, ob diefe Petitio.i unterstütztwird. - Herr Easpers
macht diese Petition zu der seinigen, wird dieselbe unterstützt? (Geschieht.)

Sie wird genügend unterstütztund geht au den I. Ausschuß.

Es liegt mir vor eine Petition des Kirchenvorstandesder Kirche St. Gereou zu Eöln,
betreffend den vollständigenAusbau und die Restauration der Kirche zu St. Gereon, um eme
Unterstützung von Seiten des Provinziallandtags zu erreichen. Diese Petition hat uns schon
früher beschäftigt, uud ist der Kirchenvorstandabgewiesen worden. Ich frage, ob einer der Herren
diefe Petition zu der feinigen macht. - - Es macht Niemand diefe Petition zu der senngen, ste
üeht daher ack llotll, ^,^., ,.., «, ?v ^ r

Für die Petition des Herrn Lcntzen wird Herr Schwitz auf sem Ansucheu dem I.
Ausfchußmit berathender Stimme zugetheilt.

Ich habe soeben noch zwei Petitionen resp. Bemerkungenzu einzelnen Punkten der Kreis-
°rdnung vorge egt bekommen. Die eine ist eine gedruckte Gegenbemerkungzu den Motiven des

Kreiso/dnung's-Eutwurfesiu §. 4 und die andere eine ^^llimg von Seiten ^s^m Bu er-
Meistersvon Düren, Herrn Werners, welche zu Händen des Frecherm von
geg ngen st^ Neid b handeln die Zahl der Einwohner, nach welcher das Ausscheiden der Städte
aus dem K eisverbande bemessen ist, 30 00« resp. 4« «00 Einwohner Ich ^ erfuch ^en^ zu
erlauben, daß die gedruckten Exemplare vertheilt werden. Ich habe eben die Erlaubniß dazu
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ertheilt, die gedruckten Exemplare werden den Herren zugehen. Beide Sachen werden im Anschluß
an die übrigen Vorlagen und Petitionen in betreff der Kreis- und Provinzialordnung nachher an
den Ausschuhzu verweisensein.

Meine Herren! Ich schließe die Plenarsitzung,
Der Provinzial-Landtag wird sich nunmehr sofort als Plenarcommissionzur Vorbesprechung

der neuen Kreis- und Provinzialordnung für die Nheinprovinz constituiren.
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Erste
im Ständehausezu Düsseldorf am Dienstag, den 9. November 1886.

Landtags-Marschall: Meine Herren! Ich eröffne nunmehr die Plenar-Commisfions-
sitzung zur Vorbcrathung der Entwürfe einer Kreis- und Prouinzialordnung der Nheinvrouinz.
Ich habe schon vorgestern die Ehre gehabt, darauf hinzuweisen,daß es gewiß für deu Provinzial-
Landtag von der größten Bedeutung ist, bei der Behaudlung dieser Eutwürfe, ehe sie an den
Landtag der Monarchie gelangen, seine gutachtliche Stimme erheben zu können, und freue ich
mich, daß wir Gelegenheithaben, hier mit dem Herrn Commissarinsdes Ministers des Innern
die Vorlagen durchzubcratheu. Ich habe auch schon vorgestern darauf hingewiesen, daß wir von
allen elegischen Betrachtungen über das, was jetzt durch diese Gesetze hinweggeschwcmmt werden
soll, absehen und mit Freudigkeit an die Lösung der uns gestellten Aufgabe gehen müssen. Dem
gleichmachenden Bestreben dieser Gesetze gegenüber halte ich es für sehr wichtig, daß wir hier für
die Eigenthümlichkeiten,welche unsere Provinz gegenüber den übrigen Provinzen hat, möglichst
die richtigste und beste Form, die zu finden ist, suchen und uns hierin ganz auf den praktischen
Boden stellen. Dementsprechendhabe ich Ihnen auch in der EröffnungssitzungVorschlägeüber
die Behandlung dieser Entwürfe gemacht. Ich habe mir erlaubt, diese Eutwürfe vor der Er¬
öffnung der Session zunächst dem Provinzial-Verwaltungsrathe zur Durchberathung vorzulegenund
am folgendenTage eine zweite Lefung derselbenim Beisein der Herren Vertreter der Königlichen
Etaatsregicrung vornehmen zu lassen, um möglichst die praktische uud richtige Formnliruug dieser
wichtigen Gesetze schon vorher zu suchen und, ich möchte so sagen, die eigentlichen Kernpunkte,auf
welche es in unseren Berathungen hier ankommenwird, herauszuschälen. Ich kann hinzufüge»,
daß es uatürlich nicht Aufgabe des Provinzial-Verwaltungsrathcs, die ich mir ihm bei der Vor¬
legung dieser Entwürfe zu stellen erlaubte, war, bestimmte Beschlüsse Ihnen vorzulegen,sondern es
sollte nur seine Aufgabe fein, in den einzelnenPunkten das praktisch Erreichbare darzulegen und
die verschiedenen Ansichten,welche sich bei diesen Verhandlungen herausstellen, nebeneinander zu
stellen. Meine Herren! Der Herr Landes-Direktor hat es übernommen, im Namen des Provinzial-
Verwaltungsrathes den Vortrug über diese Materie zu halten. Ich möchte aber noch eins hinzu¬
fügen, ehe ich ihm das Wort zu diesem Vortrag gebe. Ich halte es für fehr wichtig, daß bei
der ersten Generaldiskussionmöglichstdie Anträge, die zu deu einzelnen Punkten beabsichtigt
werden, sei es heute, sei es morgen, von den Mitgliedern des Provinziallandtages hier in dieser
Eummissionsbcrathungschou gestellt werdcu, nicht damit hier Beschlüsse gefaßt werden, fondern
nur damit die Anträge hier schon zu Aller Kenntniß kommen und eine kurze Besprechungdarüber
stattfinde!,kann. Ich nehme au, daß sich die Sache so entwickeln wird, daß aus dieser Plenar-
Eommissionssitzung die ganzen Entwüfe an den I. Ausschußzur näheren Behandlung gehen, daß
dort die einzelnenAnträge, die hier aufgetaucht sind, gründlich bearbeitet werden, uud daß die
Entwürfe dann, wenn es beliebt wird, noch einmal hier in einer Sitzung der Plenarcommission
behandelt werden, um noch einmal auf Grund der stattgefundenenBesprechungendem ganzen
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Landtage Gelegenheit zu geben, un't den Vertretern der Staatsregierung zu verhandeln. Meine
Herren! Wir würden dadurch erreichen, daß nicht in der letzten Behandlung der Entwürfe in der
Plenarsitzung Fragen und Anträge auftauchen, auf welche wir von Seiten der Vertreter des Staats-
ministeriums keine Antwort erhalten würden. Meine Herren! Ich glaube Ihnen weine Vorschläge
so machen zu müssen, einmal wegen der Wichtigkeit der Gesetze und andererseits, um uns möglichst
auf praktischem Boden des zu Schaffeudeu zu halten. Ich frage, ob die Herren damit einver¬
standen sind. — Es erfolgt kein Widerspruch, ich werde daher so verfahren.

Nunmehr gebe ich dem Herrn Landesdircktor zu seinem Vortrage, den er Namens des
Provinzial-Verwaltungsrathes erstatten wird, das Wort.

Landcsdirektor Klein: Meine hochzuverehrenden Herren! Die Entwürfe einer neuen Kreis-
nnd Provinzial-Ordnung für die Rheinprovinz gehören zu den wichtigsten Vorlagen, welche jemals
den Prouinzial-Landtag beschäftigt haben. Beide Entwürfe werden, fofern sie Gesetzeskraft erlangen,
tief in den Organismus des öffentlichen Lebens unserer Provinz eingreife,: und demselben auf
eine lange Reihe von Jahren hinaus die bestimmeudc Nichtung geben. Es soll nämlich durch
diese Gesetze nicht blos die Verfassung der Kreise uud der Proviuz von Grund ans geändert
werden, nicht nur die Zusammensetzung ihres Vertretungskörpers nach neuen Prinzipien erfolgen,
sondern diese Gesetze lassen auch das Gebiet unserer Gemeindeuerfassung und der allgemeinen
Landesverfassung nicht unberührt. Die Gemeindcverfassung wird allerdings nur insofern in Mit¬
leidenschaft gezogen, als sie in einzelnen Vestimmungen der Abänderung bedarf, um der neuen
Kreisordnung angepaßt zu werden. Weit einschneidender sind aber die Aendernngen, welche auf
dem Gebiete der allgemeinen Landesverwaltung in Folge dieser ncnen Gesetze eintreten solle»:.
Die neue Kreis- und Provinzial-Ordnung bildet nämlich die Voraussetzung für das Inkrafttreten
folgender wichtigen Gesetze:

1. des Gesetzes über die allgemeine Landesverwaltung vom 30. Juli 1883;
2. des Gesetzes, betreffend die Verfassung der Nerwaltungsgerichte und des Vcrwaltungs-

streitvcrfahrens vom 3. Juli 1875 und der Novelle vom 1. August 1880, insoweit
diese Gesetze nicht durch das a<1 1 erwähnte Gesetz wieder aufgehoben worden sind.
Es gilt nämlich nur noch Titel IV. des Gefetzes, betreffend die Verfassung der Ver-
waltungsgerichte; und

3. des Gefetzes, betreffend die Zuständigkeit der Verwaltungsbehörden und Verwaltnngs-
gerichtsbehörden vom 1. August 1883.

Die Staatsregierung hat diese drei letztgenannten Gesetze Ihrer Begutachtung nicht unter¬
breitet, und zwar offenbar aus dem Grunde, weil diefe Gesetze bereits für den gesammten Umfang
der Monarchie erlassen worden sind, und zwar mit der Bedingung, daß sie in denjenigen Pro¬
vinzen, in welchen die neue Kreis- und Provinzial-Ordnung noch nicht eingeführt ist, erst mit dein
Tage der Einführung dieser Gesetze in Kraft zu treten haben. Diese Voraussetzung soll für die
Rheinprovinz nach den Vorlagen der königlichen Staatsregierung am 1. April 1888 eintreten
und würden demnächst an diesem Tage auch jene Gesetze, wie in dem Uebergangsparagraphen 103
der neuen Krcisordnung ausdrücklich gesagt ist, bei uns zur Geltuug kommen. Wen», meine
Herren, diese Gesetze auch nicht zum Gegenstände Ihrer Begutachtung gemacht worden sind, so
erscheint es doch nothwendig, auf dieselben im Allgemeinen wenigstens einzugehen, weil ohne diese
Gesetze die gesummte Reform, von welcher die Kreis- und Provinzial-Ordnung nur einen Theil
bildet, nicht übersehen werden kann und ein vollständiges Verständniß des Ganzen nicht möglich
ist. Ich mochte mir deshalb gestatten, auf diese Gesetze beziehentlich die Aendrruugeu, welche durch
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dieselben in der allgemeinen Staatsverwallung herbeigeführtwerden, tnrz zurückzukommen,Unsere
allgemeine Staatsverwaltung, wie sie in der Rheinurovinz gegenwärtig inch in Kraft steht,
während sie in den übrigen Provinzen geändert worden ist, beruht im Wesentlichenans folgenden
Nestimmungen:

1, Dem Gesetze wegen verbesserter Einrichtungder Provinzialbehördenvom 30. April 1815;
2. Der Instruktion zur Geschäftsführungder Regierungen in den KöniglichPreußifchm

Staaten vom 23, Oktober 1817;
3, Der Allerhöchsten Kabiuetsordre vom 81. December 1825, betreffendeine Abänderung

in der bisherigen Organisation der Provinzialbehördenund
4. Der Geschäftsanweisnngfür die Oberpräsidentenvom 31. December 1825,

während die Verhältnisse der Kreise durch die Kreisordnung von: 13. Juli 1827, diejenigen der
Landgemeinden durch die in: Jahre 1856 wieder in Kraft gesetzte Landgemeindeordnungvom
23. Juli l845 und diejenigen der Provinz endlich dnrch die AllerhöchsteVerordnungvom 5. Juni 1823
und das Gesetz vom 27. März 1824 geordnet sind. Die auf diesen gesetzlichenBestimmungen
beruhendeOrganisation unserer Staatsverwaltung ist im Allgemeinen bis zur Einführung der
Kreisordnung von 1872 unverändert geblieben, obwohl die Verhältnisseinzwischen,wie ich wohl
nicht näher auszuführen brauche, eine tiefgehendeVeränderung erlitten haben. Es hat sich nicht
blos die Bevölkerung des Staates vermehrt, sondern es sind alle Lebensuerhältnissein Folge
zahlreicherErfindungen, die gemacht worden sind, ebenso wie die daraus resultircudcnBedürfnisse
von Grund auf verändert worden. Wenn die citirten Gesetze trotzdem im Großen und Ganzen
bis jetzt ausgereicht haben, so spricht dies für die gesunde Basis, ans welcher unsere staatliche
Organisation beruht, und für die Tüchtigkeit der mit der Verwaltung betrauten Staatsbeamten.
Den Letzteren gebührt das Verdienst, daß sie es verstanden haben, mit jenen Gesetzenunter
gänzlich veränderten Verhältnissenweiter zn arbeiten und trotz der vielfachen Unznlänglichkeit der
bestehenden Gesetze, mit denselben zum Segeu der Provinz sowie des ganzen Staates bis jetzt zn
wirken. Nach diesen Gesetzen beruht die Staatsverwaltung im Wesentlichen auf dem Prinzip der
Trennung der Justiz von der Verwaltung, eiu Grundsatz, der heut zu Tage in fast allen Staaten
angenommen ist. Die Verwaltuug wurde ausschließlichdurch von Obrigkeitswegen ernannte
Beamte geführt, nnd es fand keinerlei Mitwirkung des Laienelcments bei der Ausübung obrig¬
keitlicher Befugnissestatt. Der Rechtswegwar gegen die Verfügungen der BeHürdennur in sehr
wenigen Fällen gestattet, in der Regel nur dann, wenn der Betreffende, welcher den Rechtsweg
"»schlagen wollte, sich auf privatrechtlicheTitel berufen konnte, während im Uebrigen lediglich
die Beschwerde offen stand.

Der Schwerpunkt der ganzen Verwaltung beruht nach diesen Bestimmungen bei den
Königlichen Negierungen, die einen sehr ausgedehntenGeschäftskreisals Landespolizeibehürde,als
Lllndesfinanzbehürdennd als Landcshoheitsbehördehatten, uud bei welchen fast alle öffentlichen
Dinge, fei es in erster Instanz, sei es als der vorgesetzten Instanz, sich concentrirten. Die Re¬
gierungen hatte,: eine collcgialischeVerfassung,während die unter- und oberhalbstehenden Behörden
nach dein sogenannten Präfcktursystem, mit einzelnenBeamten besetzt waren. Durch die Kreis¬
ordnung von, Jahre 1872 und die in Folge derselben ergangenen weiteren gesetzlichen Bestimmungen
wurden zwei wichtige neue Grundsätze in unsere öffentliche Verwaltung eingeführt. Es sollte
nämlich erstens eine weitgehende Betheiligung des Laienelementsan der Verwaltung in der Weise
stattfinden, daß eine große Zahl von Befugnissenuud Verwaltungshandlungen, welche früher ans-
schliehlich 'den Beamten oblagen, in Znkunft nicht von diefen allein, fondern unter beschließender
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Mitwirkung des Laicnelcmentesvorgenommenwird. Zweitens sollte eine rechtliche Controlle über
alle Akte der Verwaltung und der polizeilichen Thätigkeit ermöglicht und zu diesem Behufe die
eigentlicheVerwaltung von der Verwaltungsrechtssprechunggetrennt werden. Hinsichtlichdes
ersten Prinzips sprach sich der damalige Minister, Graf von Eulenburg, bei Berathung der
Kreisordnung folgendermaßenaus:

„Die Negierung will, daß ein Theil derjenigen Funktionen, die bisher von staatlichen
Organen ausgeübt worden sind, auf Organe der Selbstverwaltung übergehen; sie hat
die feste Ueberzeugung, daß diese Organe sich finden werden, sobald die Bedeutung
der ganzen Institution zum klaren Bewußtsein der Bevölkerung gekommen sein wird.
Es liegt absolut kein Mißtrauen gegen Beamte vor, aber ein Vertrauen zu Nicht-
bcamten.

Der Entwurf der neuen Kreisordnung will die allgemeineDienstpflicht,die auf
dein militärischen Gebiete Preußen groß gemacht hat, auf das bürgerliche Gebiet
übertragen."

Meine Herren! Diese Sätze sind keine bloßen Worte geblieben, sondern bei der Ausarbeitung
der weiteren Gesetze hat die Staatsregierung in dem Kreisausschusse,welcher dem Landrathe zur
Seite gestellt wird, in dem Bezirksausschüsse,welcheram Sitze des Regierungspräsidentenwirkt,
und in dem Prouinzialrathc, an dessen Zustimmung der Oberpräsident in vielen Fällen gebunden
ist, sowie endlich im Oberverwaltungsgericht, bezw. im Streitverfahren vor dem Bezirksausschuß,
Organe geschaffen, welche geeignet sind, diese Prinzipien zu verwirklichen. Es ist diesen Organen
eine große Zahl der wichtigsten,früher den genanntenBeamten, also den Landräthen, den Negie¬
rungen und Obcrpräsidcnten allein zustehendenFunktionen übertragen worden. Hierzu gehören
insbesondere die Mitwirkung bei Erlaß aller polizeilicher Verfügungen, bei Berufungen und
Bestätigungen von Eommnnalbcamten,bei der Aufsicht über die communaleVerwaltung und viele
andere Befugnisse. Sodann wird durch die Trennung der Verwaltungsrechtsprechungund die
damit in Verbindung stehende Einsetzungvon besonderen Gerichtsbehördendein Einzelnen, wie den
Eorporationen, den Kreisen, Gemeinden und der Provinz, in den öffentlichen Angelegenheitenein
ähnlicher Nechtsfchutz durch einen geordneten Instanzenzug gewährt, wie seither in den privatrecht¬
lichen Beziehungen, und wird in dieser Hinsicht die Idee des Rechtsstaats bedeutendmehr ver¬
wirklicht, als es bisher der Fall war. Während nämlich bisher die Verwaltungsbehörden bei
Beschwerden oft Nichter in eigener Sache waren, oder wenigstensin der Regel doch die Entschei¬
dung auf den Bericht der Behörde hin fällen muhten, gegen welche die Beschwerde gerichtetwar,
soll in Zukunft über folche dem öffentlichen Rechte angehörendeFragen vor einem besonderen
Gerichtshofecontradiktatorischverhandelt werden. Es soll in den einzelnen Fällen Beweis erhoben
und die Sache näher untersuchtwerden. Es liegt hierin gewiß ein großer Rechtsschutz, und wenn
Sie die einzelnenFälle, meine Herren, verfolgen, in denen in Zutuuft ein derartiger Rechtsschutz
gewährt wird, so werden sie die volle Tragweite dieser Bestimmungen crmessen können. Ich will
nur erwähnen, daß in Zukuuft die Anfechtungpolizeilicher Verfügungen einschließlich der Zwangs¬
androhungen zur Durchsetzung derselbenstatthaft ist und zwar uach Wahl des Betroffenen entweder
mittelst Beschwerde binnen zwei Wochen, gegen Verfügungen der Polizeibehördeneiner Stadt mit
mehr als 10 000 Einwohnern beim Kreisausfchuß und bei Orten mit weniger als 10 000 Ein¬
wohner bei dein Landrath — wobei gegen die Entscheidung des Lcmdraths Rekurs an das
Oberverwaltungsgerichtstattfindet — mittelst der direkten Klage in Städten bei dem Bezirksaus¬
schusse und in Landkreisenbei dem Kreisausschussemit Berufung an das Oberverwaltungsgericht.
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Dasselbe gilt bei Anfechtungvon polizeilichen Verfügungen des Regierungspräsidenteneinfchließlich
der Zwcmgsandrohungzur Durchführung derfelben. . ^ , .„ , ^ ^

Weit wichtiger aber noch als die Anfechtung polizeilicher Verfugungen rst memes Erachtens
die Neuerung, daß den Communalverbänden ein wesentlichfesterer Boden, wie dieses m den
gegenwärtig bestehenden Bestimmungender Fall ist, zur Regelung ihrer Verwaltungen eingerä.nnt
wird. Gegenwärtig steht allen Communalverbänden, von der «ernsten Dorfgememde brs zur
Provinz, nur das Recht der Beschwerde gegen Anordnungen der
behördezu; ein anderweites Recht haben sie nicht. Dies soll in Zukunft rn der Werfe geändert
werden, dah bei Beschlüssendes ProvinzialHandtages, des Provrnzral-Ausschuhes oder erner
Provinzial-Eommission, welche der Zerr Oberpräsident beanstandet, brnnen zwer Wochen Klage
bei dem Oberverwaltungsgerichtangestrengtwerden kann, welches dann über dre Znlassrgkert dreser
Beanstandung zu entscheiden hat. Ebenso ist bei allen Zwangsetatrsrrungen, ernerler aus welchen
Gründen sie herrühren, die von der Aufsichtsbehörde der Provinz gegenüber vorgenommenwerden,
Klage an das Oberverwaltungsgerichtgestattet. Endlich hat bei Neklamatronender Kreise gegen
die Verkeilung der Provinzialabgaben in erster Instanz der Provmzralausschuh nnd m zwerter
Instanz crs 3Ä'erverwaltungsgerichtzu erkennen. Um nicht zu ermüden, merne b^en wrll rch

uu kurz anführen, daß dasselbe der Fall ist bei Widersprüchengegen Heranzog zu Leistungen
für öffentliche Schulen, für Reparaturen uud die Anfbringung von Kosten für Neubauten. Hrer

in llen M di Verwaltungsreform durchgeführt ist, den Kreisen wre Gemeur en

die Klag bei dem V^waltungs urit Beweisverfahren statthaft. Dasselbe g lt von den
Anordnungen betreffs des Baues und der Unterhaltung öffentlicher Wege was dre Anfbrmgung

und hinsichtlich der Zwangsandrohuugen zur Durchsetzungdreser Anord-
n nam Genua m^ Herren, die neue Organisation geht davon ans, dah jeder Ernzelne wre

in r Frage, ob und iu wie weit ein Recht in öffentlicher Beziehung besteht

^ ewe Mcht oblieg ^inm geordnetenInstanzenzug hat um das Recht des Einzelnen oder
der Corpora ion zu verwirklichen beziehentlich die Pflicht feststellen zu lassen. , , . ^

^in icktl ck der äußeren Organisation dieser neuen Behörden, meme Herreu, be,nerke rch,

dah diesetn w folgt zusamt sind. Der Kreisausfchuh l.steht aus dem Landrath uud
fechs M ai^dr welch von der Kreisversammlung aus der Zahl der Krersangehorrgen nach

auf eine Zeitdauer von fechs Jahren gewählt werden. Der Bezirks-
ausschuh Regierungspräsidenten als Vorsitzenden und aus sechs Mitgliedern.
3 kd^ser"gl^r v n denen eins zum Richteramt und eins zur Veklerduug der höheren
Vmva^ "uß, ««den von dem Könige auf Lebenszeiternannt. Aus d,esen
^«^^^^ König gleichzeitig den Stellvertreter des Regierungspräsidentenun
V r tz D S m tt ^ den Titel Verwaltungsgerichts-Direktorund muh in allen denjmigen
3m dm Vor^ des Regierungspräsidenten übernehmen, in welchen es srch um
werden 3r «a en g gen die Anordnungen der Regiernng handelt. Die vier anderen Mrt-
3r des Ve3rks2chusses werden von dem Provinzialausschuh, dem jetzigen Provruzra -

Vrw lt^ von fechs Jahren gewählt. Der Provinzialrath eudlrch besteht
aus den^ bezw. dessen Stellvertreter als Vorsitzenden, aus eurem von dem Mrnrster
des Innern auf i' Dauer feines Hauptamtes am Sitze des Oberpräsrdenten ernannten höheren
V rw^ bezw. dessen Stellvertreter und aus fünf Mitgliedern, welche gleichfallsvom

Zahl der zum Proviuzial-Landtag wählbaren Provrnzralangehorrgen
gewM m^^^^^^^^^ eine Folge der Einreihuug diefer neuen Behörden erscheint es geboten, dre

3*
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collegialische Zusammensetzungder RegieruugsabthcilllilgI aufzuhebeil, indem die Befugnisse
dieser Abtheilung zum Theil auf den Bezirksausschuß,insoweit sie Beschwerdenund Klagen sowie
die Aufsicht über die Eommunalucrwaltung betreffen, übergehen, und das, was alsdann noch
bleibt, dem Regierungspräsidentenpersönlichübertragen wird. Dann ist in Folge der Einführung
des Prouinzialraths die Verbindung gelöst worden, die seither zwischen dem Oberpräsidentenund
dem am Sitze des Obcrpräsidenten befindlichen Ncgierungscollcgiumin der Weife bestand, daß
der Oberpräsident gleichzeitig Präsident der Regierung war. Weil jetzt der Provinzialrath, dessen
Vorsitzender der Oberpräsident ist, in vieleil Fällen über Entscheidungendes Regierungspräsidenten
bezw, des Bezirksausschusseszu erkennenhat, so kann der Oberpräsidcnt nicht mehr gleichzeitig
Präsident der Regierung sein, sondern es wird ein eigener Präsident an dem Sitze des Obcr¬
präsidenten gleichfallsfür die dortige Regierung ernannt.

Dies, meine Herren, sind in nuco die Aenderungeu, welche auf dem Gebiet der
allgemeinen Landesverwaltung eintreten. Dieser neue Organismus macht nun zwar, wie ich gewiß
nicht verkenne, auf den ersten Blick den Eindruck ciues sehr complicirtenMechanismus. Wir
werden ja in Zukunft mit dem Landrath, mit dem Kreisausfchuß, mit dein Regierungspräsidenten,
init dein Rcgierungscolleginm— die Abtheilung II, die Schulabthcilung, bleiben bestehen — mit
dem Bezirksausschuß, mit dem Oberpräsideuteil, mit dem Provinzialrath und mit dein Obcr-
uerwaltungsgerichtzu rechnen habeil. Dies klingt sehr verwickelt, allein, meine Herren, ich glaube,
daß bei der Wahl richtigerMänner diese neue Organisation sich auch in unserer Provinz bewähren
wird. Ich „lochte in dieser Hinsicht auf ein Wort hinweisen, welches gefallen ist bei der Berathung
der westfälischeil Kreisordnung im Hause der Abgeordneten. Dort sagte ein Regierungspräsident:

„Ich habe lange Zeit ein Verwaltungsanit im Osten und jetzt mehrere Jahre in
Westfalen bekleidet. Da habe ich die Ueberzeugunggewonnen,die alte Manier mit
der väterlichen,wenig begrenzten Fürsorge für die Regierung ist entschieden angenehmer
llnd leichter für die Negierenden, aber Sie können mir glauben, die durch die Kreis-
ordnnng herbeigeführteSelbstverwaltung ist bedeutend angenehmer für die Regierten."

Ich glaube, meiue Herreu, daß man dieser Anschauung,soweit sie die öffentliche Staats¬
verwaltung betrifft, wohl beipflichten kann. Bisher hatten die Verwaltungsbehördennur anzuordnen
und über dagegen eingehendeBeschwerdenselbst zu erkennen, zjetzt aber werden diese Behörden
sich, wie ausgeführt worden ist, immer fragen müssen,wie können wir diese oder jene Anordnung
bei erfolgendemWidersprüchedurchsetzen? Man wird sich nicht mehr so leicht auf die Berichte
von uuteren Organen verlassenkönnen, denn die Sache kann später contradiktorischbei den Ver¬
waltungsgerichtenuntersucht und dann festgestellt werden, ob die Dinge sich in Wirklichkeitso
verhalten, wie die Berichte besagen. Und wenn auch, meine Herren, die einzelnenFälle nicht
zahlreich sein werden, in denen derartige den Berichten von Behörden widersprechende Entschei¬
dungen ergehe,,, so muß man doch, glaube ich, Werth darauf legen, daß alles, was in öffentlich¬
rechtlicher Beziehung gcfchieht, einer solchen Untersuchung, eiuer derartigen Eontrole unterworfeil
werden kann. Es muß das entschieden dahin führen, die Beamten zur größeren Sorgfalt, zu
einer mehr auf die Einzelheitenund auf die Rechte des Einzelnen Rücksicht nehmendenGeschäfts¬
führung zu veranlassen.

Meine Herren! Ich möchte nunmehr zu der eigentlichenssäss unserer Materie, der
Kreis- und Provinzialordmmg, übergehen und auch hier zunächst die prinzipiellen Aenderungen,
welche herbeigeführtwerden sollen, beleuchte,,. Wie ich bereits anzuführen die Ehre hatte, beruht
die jetzt geltende Kreisordnung auf dem Gesetz vom 13. Juli 1827. Dieselbe fußt auf dem
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ständischenSysteme. Hiernach besteht die Vertretung des Kreises aus vier Ständen, nämlich:
1. den vormals reichsmnnittelbarenNeichsständen,2. den Besitzern der immatrikulirtenRittergüter,
3. den Vertretern der Städte und endlich 4. den Vertretern der Landbürgcrmeistereicn. Der
Entwurf der neuen Kreisordnung verläßt die ständischeGrundlage der Zusammensetzungder
Kreistage vollständig. Die Virilstimmcn der vormals reichsnnmittelbarenNeichsständesowie der
Ritterschaft werden ohne Weiteres beseitigt, und soll statt dessen der Kreistag für die Fvlge
lediglich aus gewählten Abgeordueten bestehen. Behufs Wahl dicfcr Abgeordnetenwerden drei
Interessengruppen aus den verschiedenen wirthschaftlichenKlassen gebildet, und zwar der erste
Verband aus den größeren Grundbesitzern, welchen die größeren Gewerbetreibenden, die den
Mittelsatz der Klasse ^. I. zahlen, beigesellt sind, der zweite aus den Vertretern der Städte und
der dritte aus den Vertretern der Landbürgermeistereien.Diese Neubildung, meine Herren, schlicht
sich in den östlichen Provinzen unseres Staates eng der seither bestehenden Zusammensetzungdes
Kreistages an. In der weitaus überwiegendenMehrzahl der dortigen Kreise sind diese drei
Interessengruppen scharf von einander abgesondert. Der größere Grundbesitz ist die frühere Ritter¬
schaft; insoweit dort größerer Gewerbebetrieb auf dem Lande vorkommt, handelt es sich in der
Regel nur um Verwerthung eigener Produkte in Form von Zuckerfabriken, Brennereien u, f. w.,
so daß der größere Gewerbebetriebdort wirklich zu dem Großgrundbesitzgehört, während die
Städte fast ohne Ausnahme auf alter historischerEntwickelung beruhen und vollständig vom
Lande getrennt sind. Ebenso bilden die Bauerngemeindcn, die Landgemeinden, welche im
Wesentlichenin der Verfassung gebliebensind, die sie vor einer langen Reihe von Jahren gehabt
haben, eine dritte für sich getrennte Gruppe. Iu Folge dieser thatsächlichen Verhältnisseist dann
auch für die östlichen Provinzen durch die Einführung der Kreisordnung fowohl hinsichtlich der
Zusammensetzungdes Kreistages, wie hinsichtlich der Zusammensetzungdes aus den Kreistagen
hervorgehendenProvinzial-Landtags nur sehr wenig geändert worden. Es möchte aber zu erwägen
sein, ob hier in der Nheinvrovinz die Verhältnisse gerade so liegen. Ich möchte dieses bezweifeln,
und Sie, meine Herren, werden mir gewiß darin beipflichten, daß in der Nheinvrovinz eine
Trennung des Großgrundbesitzesvon dem übrigen Grundbesitz sich nur sehr schwer durchführen
läßt und daß insbefondere dieses nicht auf Grund eines bestimmten Steuersatzes möglich ist.
Ebenso ist hier der Großgewerbebctriebein ganz anderer, wie in den östlichen Provinzen und die
Grenze zwischenStadt und Land ist in Folge des industriellen Anwachsens mancher Orte so
verwischt, daß in vielen Gegenden eine solche nur schwer aufgefuudenwerden kann. Wenn hier
Jemand 225 M. Grundsteuer zahlt, so glaube ich uicht, meiue Herren, daß man sagen kann,
wir haben es hier mit einer Person zu thun, welche einer bestimmtenInteressengruppe, einer
bestimmten socialen Klasse angehört; es gibt vielmehr hier Leute, welche 225 M. Grundsteuer
von einem belastetenEigenthume bezahlen, die sich von einem Bauern, der vielfach eine weit
höhere Klassensteuer bezahlt, in keiner Weise unterscheiden. Nachdemindessen der Modus der Aus¬
scheidungdes größeren Grundbesitzeslediglich nach Maßgabe der zu zahlenden Grundsteuern in
der Kreisordnung für die östlichen Provinzen einmal angenommenund auf die übrigen Provinzen
übertragen worden ist, betrachtet die Staatsregierung diesen Modus als ein unabänderliches
Prinzip für die Einführung der Kreisordnung in unfere Provinz. Von welcher tief einschneidenden
Bedeutungder neue Modus der Zusammensetzung des Kreistags für unsere Provinz sein wird, mögen
Sie aus der folgendenZahlcngruppirung entnehmen. Die Kreistage der Provinz haben gegen¬
wärtig zusammen 1254 Mitglieder, hiervon gehören dem ersten Stande sechs, dem zweiten, den
Rittergutsbesitzernund Notabeln 435, dem dritten 153 und dem Stande der Landbürgermcistereien
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660 an, macht zusammen1254. In Zukunft sollen die Kreistage 1424 Vertreter erhalten, wovon
auf die Klasse der größeren Grundbesitzerund Gewerbetreibenden397, aus die Städte 302 und
auf die Landgemeinden725 entfallen sollen. Die Vertretung des größeren Grundbesitzes, welche
gegenwärtig von sechs Virilstimmcn und 435 Rittergutsbesitzern geführt wurde, sinkt auf 397,
wobei zu bedenken ist, daß diese 397 Vertreter nicht ausschließlichaus der Zahl der früheren
435 Wahlberechtigtenausgewählt werden, sondern daß zu der Wahl dieser 397 Vertreter noch
1799 größere Grundbesitzerund 169 Gewerbetreibende, also im Ganzen 1968 Wahlberechtigte
hinzutreten.

Neben der Art der Zusammensetzungdes Kreistags ist als fernere prinzipielle Aenderung
zu erwähnen, daß der Krcisvcrband durch die bereits von mir geschilderte Einführung des Kreis-
ausschusfes zum Träger obrigkeitlicher Befugnissegemacht wird und daß in demselbenzugleich ein
Organ für die Verwaltung der Vermögensangelegeuhcitendes Krcifes geschaffenwird. Hierdurch wird
die Bedeutung des Kreifes wesentlicherhöht, und es kann der Kreis, welcherhier am Rhein bis
jetzt ja eigentlich nur ein Vcrwaltungsbegriff war, sich zu einer wirklichenCorporation, zu dem
Träger eines selbständigenVermögens und selbständigerRechte entwickeln. Dies trifft umfomchr
zu, als drittens — und hier komme ich auf die wesentlichsteAenderung — die Befugnissedes
Kreistages, welche bis jetzt fehr beschränkt waren, erheblicherweitert werden. So erhält z. B.
der Kreistag in Zukunft generell das Recht, Ausgaben zur Erfüllung von Verpflichtungen oder
im Interesse des Kreises zu beschließen und zu diesem Endzwecke über das dein Kreise gehörige
Grund- und bczw. Kapitalvermögenzu verfügen, Anleihen aufzunehmenund die Kreisangehörigen
mit Kreisabgabcn zu belasten. Während seither die Krcisvcrsammlung nur ein sehr beschränktes
Vesteuerungsrccht,für bestimmte,im Gesetz vorgeseheneFälle besaß, wird jetzt generell durch den
§. 61 dem Kreistage das Recht eingeräumt, Kreisabgaben zu beschließenund auszuschreiben,
allerdings mit dem Eorrectiu, daß die Entscheidungder Aufsichtsbehördenangerufen werden kann.

Die prinzipiellen Aenderungen der neuen Prouinzialordnung, meine Herren, sind im
Wesentlichen dieselben, wie bei der Kreisordnung. Auch hier ist zunächst zu erwähnen, daß die
ständische Zusammensetzungdes Provinzial-Landtags beseitigt werden soll, und daß an Stelle der
jetzigen Vertreter, wenn die Vorschläge der Königlichen Staatsregierung angenommen werden,
eine Zahl von 138 gewähltenAbgeordnetentritt. Diese Abgeordneten werden nicht von Interessen¬
gruppen, wie dies bei den Kreistagen der Fall ist, direkt gewählt, sondern deren Wahl wird von
den Kreistagen und den Vertretungen der eximirtcnStädte vollzogen und zwar, ohne daß letztere
an irgend eine Beschränkung gebunden sind: es ist weder der Wohnsitz im Kreise, noch im
Regierungsbezirk,noch endlich die Zugehörigkeitzu einer bestimmtenInteressengruppe erforderlich,
sondern die Abgeordneten können von jedem Kreistage frei aus den Angehörigender Provinz
gewählt werden. Gegen dicfe Art der Zusammensetzung des Provinzial-Landtags waren namentlich
auf dem westfälischen Landtage bei Berathung der Kreisordnung die lebhaftestenBedenken geltend
gemacht worden, und der westfälische Landtag hat sich schlichlich für eine anderweite Zusammen-
fctzung des Provinzial-Landtages ausgesprochen,welche auch als Antrag bei der Berathung der
Kreisordnung in den Häusern der Monarchievorgebracht worden ist. Danach sollte die Provinzial-
Vertretung in Zukunft folgendermaßenzusammengesetzt sein:

1. aus den Mitgliedern des I. Standes des westfälischen Provinzial-Landtages, denen
bisher eine Virilstimme auf dem Provinzial-Landtage von Westfalen zustand, so lange
der Besitz, an welchen diese Berechtigung geknüpft ist, in ihrer Familie bleibt;
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2. aus Abgeordneten,welche durch die Verbände
«.) der größeren Grundbesitzer
b) der Städte
«) der Aemter

gewählt werden.
Es wurde dann weiter vorgeschlagen,die Zahl der Abgeordnetensolle dieselbe bleiben,

die Abgeordnetenaber auf bestimmteWahlkreisevertheilt werden. Es heißt nämlich dort:
„Behufs dieser Wahl werden die in der Provinz bestehenden sechs ständischenWahlbezirke,
nämlich Ostmünster, Westmünster, Minden-Navensberg, Paderborn, Westfalen, Graf¬
schaft Mark als Wahlbezirkebeibehalten und die Wahlen in den bisherigen Wahl¬
orten abgehalten."

Man dachte sich also die Sache so, daß sechs Wahlkreisegebildet werden sollten, wobei
auf jeden Wahlort eine bestimmte Anzahl der zu wählendenAbgeordnetenentfiel, sagen wir z. B.
20 auf Altmünster; es sollten alsdann von dieser Zahl nach Maßgabe der drei Interessengruppen,
resp, der Bestimmungender Kreisordnung zunächst die auf die Städte entfallende Zahl, etwa sechs
ausgeschiedenund von dem Neste je sieben Abgeordnete dem größern Grundbesitze und den
Ämtsuerbändenzufallen. Nun sollten die Vertreter der Städte für sich allein ihre sechs Abgeordneten
wählen, ebenso die Vertreter der Landgemeindenihre sieben und endlich die Vertreter des größeren
Grundbesitzesgleichfallsihre sieben Abgeordneten. Dieser Antrag ist indessen nicht einmal vom
Herrenhause angenommenworden, geschweige denn vom Hause der Abgeordneten, ein Vorgang,
nach welchem der Nheinvrovinz in dieser Hinsicht keine Hoffnungen übrig bleiben. Neben der
Zusammensetzungdes Provinzial-Landtags ist in prinzipieller Hinsicht nur noch zu erwähnen, daß
die Befugnisse des jetzigen Provinzial-Verwaltungsraths, welcher die Bezeichnung„Provinzial-
ausschuh" erhalten wird, insofern eine Erweiterung erfahren, als dem Provinzialausschuß die
Wahl der Mitglieder des Bezirksausschussesund des Provinzialraths übertragen wird. Es sind
dies die Wahlen zu den wichtigstenFunktionen, die wir nach der neuen Organisation haben.

Das, meine Herren, ist das Wesentlichste, was ich Ihnen in generelleroder prinzipieller
Hinsicht übe/die neuen Gesetze zu sagen habe. Wenn ich hier noch ein Wort zur geschäftlichen
Behandlung der vorliegendenAngelegenheithinzufügen darf, fo möchte ich darauf hinweifen, daß
Sie bei der Berathung der vorliegendenGesetzentwürfe zwei Wege einschlagen können: Sie können
einmal, meine Herren, nach dein Vorgange von Westfalen die eben nur leicht gestreifte»prinzipiellen
Frugen einer eingehendenDiskussionund Erörterung unterziehen und Ihre Gegenvorschläge aus¬
arbeiten, oder aber, insofern Sie finden, daß die prinzipiellenGrundlagen des neuen Neformwerkes
die Zustimmung der Mehrheit des Provinzial-Landtages nicht haben, Ihre desfallsigeAnschauung
in einer Nesolution niederlegen und dann auf die Einzelheitender Vorlage übergehen. Wenn
ich daran denke, daß der westfälische Landtag drei Wochen zu einer sorgfältigenAusarbeitung von
Gegenvorschlägengebrauchthat, und ich vergegenwärtigemir das Resultat, welches diese Arbeit
gehabt hat, dann, meine Herren, weiß ich in der That nicht, ob es der Oeconomie,der Zeit und
auch der Würde dieses Hauses nicht mehr entsprechen dürfte, wenn Sie diefe Sache etwas kürzer
greifen und Ihre entgegenstehenden Anschauuugen, insofern dieselben vorhanden sein sollten, in
einer Resolution niederlegen. (Sehr gut!)

Der Provinzial-Verwaltungsrath, welcher nach Eingang der neuen Kreis- und Provin-
zialordnung es für seiue Pflicht erachtet hat, auch diese Vorlagen, soweit es die Kürze der Zeit
gestattete, einer Vorbemthnng zu nntcrziehen und dieselbe zur Beschlußfassungdes Provinzial-
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Landtags vorzubereiten, hat die prinzipiellen Fragen, wie dieses bereits von dem Vorsitzenden,
dem Zerrn Landtags-Marschall, hervorgehobenworden ist, also die Fragen, ob eine Aenderung
der Kreis- und Provinzialordnung wünschenswert!) und zweckmäßig erscheine, sowie ob die prinzi¬
piellen Grundlagen der Neuerungen den hiesigen Verhältnissen entsprechen, einer Erörterung nicht
unterzogen, sondern er glaubte vielmehr, dies dem Provinzial-Landtage überlassenzu sollen. Der
Provinzial-Verwllltungsrath hat sich auf den Standpunkt gestellt, daß er sich sagte, wenn die
Nheinprovinz behufs Einführung der Provinzialordnung im Interesse der Einheit des Verwal¬
tungssystems der Monarchie und im Interesse der Einheit mit unserer NachbarprovinzWestfalen
manche lieb gewordeneEinrichtungen aufgeben, manche Eigenthümlichkeitopfern soll, so erscheint
es doch andererseits gewiß nur als ein naheliegendesPostulat der Gerechtigkeit,daß nun nicht
auch ohne die dringendsteVeranlassung wrcder Abweichungenvon der westfälischen Kreisordnung
der Nheinprovinz gegenüber geschaffen und letztere in der Selbstverwaltung womöglich noch
schlimmer gestellt wird, als die Provinz Westfalen. Wenn einmal Einheit herrfchensoll, so mag
man sie auch conseqnent durchführen. Von diefem Gesichtspunkteaus, meine Herren, hat der
Provinzial-Verwllltungsrath eine Znsammenstellunganfertigenlassen, die alle diejenigen Abweichungen
enthält, welche sich zwischendem Entwurf für die Nheinprovinz und der westfälischen Kreisord-
uung finden. Er hat diese Abweichungen im Einzelnen vorberathen und gleichzeitig hierbei auch
diejenigen sonstigenAenderungenin Betracht gezogen, die mit Nücksicht auf die hiesigen Verhält¬
nisse nach Anschauung des Provinzial-Verwaltungsraths an der Vorlage der Staatsregierung
angezeigt erscheinen. Da die Kürze der Zeit nicht gestattete, ein schriftliches Referat anzufertigen,
so ist mir der Auftrag ertheilt worden, diefe Einzelheitenhier Ihnen, meine Herren, in dem
Sinne, wie der Herr Landtags-Marfchall dieses Eingangs hervorgehobenhat, also nur als Mate¬
rial für eine weitere Berathung mündlich vorzutragen. Bevor ich zu diesen Einzelheitenübergehe,
dürfte allerdings die Frage zu erörtern fein, ob bei dem jetzigen Staude der Sache zunächst eine
Generaldiskussionstattzufindenhabe oder ob es vorgezogenwird, daß jetzt gleich diefe Einzelheiten
vorgetragen weiden. Für Letzteres möchte vielleicht das Moment sprechen,daß viele anwesende
Herren noch nicht Zeit gehabt haben, sich eingehend mit dem Reformwerk zu beschäftigen,und
daß diese Herren leichter in der Lage sein werden, der Generaldiskussionfolgen zu können, wenn
durch ein Eingehen auf diefe Einzelheiten sie mit der ganzen Vorlage naher bekannt gemacht werden.

Landtags-Marschall: Meine Herren, ich habe die Frage Ihnen vorzulegen, die eben
der Herr Landcs-Direktorgestellt hat, ob Sie jetzt eine Generaldebatte belieben auf Grund der vom
Herrn Landes-Direktor Ihnen vorgetragenen allgemeinenPrinzipien und Gesichtspunkte, welche er
Namens des Provinzial-Verwaltungsraths hier vorgetragen hat, oder ob Sie zuerst den Vortrag
über die einzelnenVeränderungen gegenüber der westfälischen Kreisordnung belieben. Ich bitte
die Herren, sich darüber auszusprechen.— Der Herr Abgeordnete Freiherr Felix von Loe hat
das Wort.

AbgeordneterFreiherr Felix von Los: Meine Herren, wenn überhaupt in eine Debatte
jetzt nach dem Vortrage des Herrn Landesdirektors eingetreten werden soll, dann würde mein
Vorschlagdahingehen, daß wir uns nur auf eine Generaldebatte befchränken,und daß wir die
Einzelheitenzunächst dem Ausschußüberlassen, nach dessen Berathung dieselbenhier wieder in der
Plenarcommissionzur Besprechunggelangen.

Landtags-Marschall: Ich frage die Herren, ob Sie damit einverstandensind, daß
wir jetzt von einer Generaldebatte absehenund in die einzelnenPunkte eingehen. (Widerspruch.)

Also soll jetzt eine Generaldiskussionstattfinden.
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Dann, meine Herren, habe ich noch eine praktischeFrage an Sie zu richten, die ich vorhin
vergessen habe. Es ist nämlich, wie wir die Zeiteintheilungfür heute machen wollen. Es ist jetzt
'Zu 12 Uhr vorbei, wir würden voraussichtlicheinige Zeit für die Generaldebatte gebrauchen
und dann zn den speziellen Vorschlägenin Betreff der einzelnenPunkte übergehen. Ich frage,
ob wir zu Mittag unterbrechenund um 4 Uhr weiter arbeiten wollen oder ob wir lieber durchsitzen.
(Stimmen: Unterbrechen.)

Also wir wollen die Verhandlung spater unterbrechenund um 4 Uhr dieselbe fortsetzen.—
Der Herr Abgeordnetevon Eynern hat das Wort zur Geschäftsordnung.

Abgeordnetervon Eynern: Vielleicht ist Herr von Loe damit einverstanden, daß wir,
bevor wir in die Generaldebatte eintreten, doch vorher das Referat des Herrn Landes-Direttors
über die Einzelheitender Vorlagen anhören. Es ist nicht anders möglich,als daß in der General¬
debatte die großen und allgemeinen Gesichtspunkte sehr leicht erledigt werden. Die Generaldebatte
wird sich im Wesentlichenwahrscheinlichnur auf die HervorhebungeinzelnerPunkte befchränken.
Ich möchte wünschen,daß, bevor wir in die Generaldebatteeintreten, in dieser Weise verfahren wird.

Landtags-Marfchall: Ich glaube nach den Erfahrungen im Provinzial-Verwaltungs-
rath darauf hinweifen zu müssen, daß die Genemloiskufsionsich wohl am besten sofort an den
Vortrag des Herrn Landes-Direktors anschließt, da sonst, nachdem der Herr Landes-Direktor in
seinein Vortrage hintereinander sämmtliche Vorschläge des Provinzial-Verwaltungsraths vorgetragen
hätte, nachher wieder dieselben alle zur Spezialoebatte wiederholt werden müßten. Ich glaube,
es wäre wohl besser, wenn wir jetzt die Generaldebatte vornähmen und nachher in die einzelnen
Punkte nach den Vorschlägen des Provinzial-Verwaltungsraths eingingen. — Der Herr Abgeordnete
Freiherr Felix von Lo8 hat das Wort.

AbgeordneterFreiherr Felix von Loe: Was der Herr Landtags-Marschallanführt, ist
prinzipiell und theoretisch vollständigrichtig, aber ich möchte vom praktischen Gesichtspunkte aus
mir eine Bemerkung erlauben. Der Herr Landes-Direktor hat ganz richtig gesagt, daß manche
Herren sich noch nicht genau in die Materie hineingearbeitethaben, um die Hauptpunkte heraus¬
zugreifen,und daß sie daher in der Generaldebatte die einzelnen Redner auch nicht recht auffassen
würden. Infofern würde es sehr zur Orientirung beitragen, wenn der Herr Landes-Direktor
früher fchon die besprochenen Punkte vortrüge.

Landtags-Marschall: Dann würde sich also die Sache so gestalten, daß wir jetzt
sämmtlicheeinzelnePunkte durchnähmcn, die Vorlage an den Ausschußgeht, von dem Ausschuß
hierher zurückkommt,und dann an der Hand der Vorschlagedes Ausschusses wieder sämmtliche
einzelnen Punkte durchgenommen werden. Ich würde also um 1 Uhr eine Unterbrechungeintreten
lassen, wenn die Herren damit einverstanden sind. Ich bitte den Herrn Landes-Direktor, den
Vortrag über die einzelnenPunkte vorzunehmen.

Landes-DirektorKlein: Meine Herren! Ich möchte Sie bitten, mir zu gestatten, daß
ich mich im Wesentlichen an die Zusammenstellunghalte, die sich in Ihren Händen befindet und
welche die Verschiedenheiten zwischen der für die Provinz Westfalen erlassenenKreisordnung und
dem rheinischenEntwurf nachweist.

Ich wende mich zunächst zu §. 1.
Bei 3. 1 findet sich ein Zusatz hinsichtlichder zum Stadtkreis Trier gehörigen Land¬

bürgermeistereien,welcher in den thatsächlichen Verhältnissenbegründet erscheint.
In 8. 3 Absatz 3 sind in der WestfälischenKreisordnung die Gutsbezirkeerwähnt, welche

im RheinischenEntwürfe fehlen. Es beruht diefes darauf, daß Gutsbezirkein der Rheinprovinz
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nicht existiren. Es sind dieses einzelneGüter, welche vom Communalverband ausgenommen sind
und für sich allein eine Gemeinde repräsentiren. Wir haben nur in einzelnen standesherrlichen
Besitzungen ähnliche Verhältnisse, allein hier haben jene Güter den Charakter von wirklichen
Gemeinden angenommen,so daß ein Unterschied zwischenGemeinde und Gutsbezirkhier nicht besteht.

In §. 4 findet sich eine Aenderung der WestfälischenKreisordnung, welche allerdings
von schwerwiegender Bedeutung ist. Diese Aenderung betrifft die Feststellungder Einwohnerzahl
für diejenigen Städte, welche aus dem Kreisuerbande ausscheiden wollen. In der Kreisordnung
für Westfalen ist vorgesehen,daß Städte, welche mit Ausschlußder aktiven Militärpersonen eine
Einwohnerzahlvon mindestens 30 000 Seelen haben, aus dem Kreisverbande ausschcideukönnen.
Für die Nheinprouinzwird diese Zahl auf 40 000 Seelen erhöht. Als Grund für diese Erhöhung
wird in den Motiven angeführt, daß in der Nheinvrovinz bei dem raschen Anwachsen vieler
industriellerStädte die Voraussetzungfür eine dauerndeErfüllung aller einer Stadt als Stadtkreis
obliegendenPflichten manchmal nicht gefunden würde, und daß deshalb für die Nheinvrovinz die
Zahl höher gegriffenwerden müsse, um das Ausscheiden zu erschweren. Dieser Deduktion wurde
andererseitsgegenübergestellt, daß die Verhältnissein der Provinz Westfalen doch wesentlich dieselben
seien. Es könnten nämlichhier nur in Betracht kommen die Regierungsbezirke Köln uud Düsseldorf:
beide grenzten an das westfälifche Gebiet gleicher Art an, z. B. der RegierungsbezirkDüsseldorf
an die Grafschaft Mark, wo diefelbe industrielle Entwickelung sich jenseits der Provinzialgrenze
finde, wie diesseits. In Bochum, Hagen, Dortmund finden Sie, meine Herren, in der That
überall in gleicher Weise dies rapide Anwachsen der Städte, so daß also eine dringende Ver¬
anlassung nicht vorliegt, einen Unterschiedzwischen Rheinland und Westfalen zu fchaffcn. Dann
wurde betont, daß die bloße Ziffer an und für sich auch keinen Schutz gegen die von der
Negierung befürchteten Gefahren biete, denn wenn industrielleStädte einmal im raschen Anwachsen
begriffen sind, so steige die Einwohnerzahl nach Jahren auch von 30 000 auf 40 000 Einwohner,
ohne daß sie deshalb nach irgend einer Richtung hin eine größere Garantie für eine dauernde
Erfüllung der den Städten als Stadtkreisen obliegenden Verpflichtungen darböten; die Einwohnerzahl
könne als zuverlässiger Maßstab in dieser Hinsicht überhaupt uicht dienen. Von dritter Seite
hielt man dafür, daß in der Nheinvrovinz das städtische Element, namentlich in dem Regierungs¬
bezirke Düsseldorf, schon jetzt sehr überwiege, und daß man im Interesse der gcsammtenProvinz
nicht wünschen könne, daß die Zahl der Stadtkreise sich noch vergrößere und noch weitere Aus¬
scheidungen von Stadtuerbänden aus den Kreisen stattfänden. Aus diefem letzteren Gruude müsse
man die Vorlage der Negierung d. h. die Firirung der Einwohnerzahl auf 40 000 Seelen
annehmen. Der Provinzial-Verwaltungsrath hat sich für keine bestimmteAnsichtausgesprochen,
sondern die Meinungen blieben getheilt, und zwar theils für Beibehaltung der westfälifchen
Bestimmung von 30 000 Einwohnern, theils für 40 000.

§. 8 hat zum Gegenstand die Verpflichtungzur Annahme unbesoldcterEhrenämter. Ich
werde auf diefe Bestimmungenund die Abweichungenvon Westfalen bei Gelegenheit des §. 25,
welcher die desfallsigenVerpflichtungenfür die Nheinvrovinz regelt, zurückkommen. Die demnächst
folgenden Aenderungenbei den §H. 11 uud 20, bieten zu weiteren Bemerkungenkeinen Anlaß.

Wir gehen nun zu dem zweiten Theile, zur Gliederung des Kreifes und der Aemter
über. Hier ist nur redaktionellzu erwähnen, daß in der Nheinvrovinz die Landbürgermeistereien
analog sind den Amtsbezirken in Westfalen, und daß die Amtmänner in Westfalen im wesent¬
lichen dieselben Funktionen haben, wie die Bürgermeister in der Nheinvrovinz. Es wird hier auch
die Verleihung der Städteordnung an einzelne Städte erwähnt. Hierüber wird wohl am besten
im Ausschußgesprochen werden.
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Die wichtigsten Abweichungen, meine Zerren, die wir von der westfälischen Kreisordnng
zu verzeichnen haben, finden sich in dem folgenden, dem zweiten Abschnitt, welcher von dem
Gemeindevorsteher und dem Bürgermeister in °en Landbürgerme'stereren, soivre von den Beamten
der Landbürgermeistereien handelt. Die großen Abweichuugen, welche sich m dreser Hmstcht zwischen
der Kreisordnung für Westfalen und der hiesigen Vorlage ergeben treten ^«n «"ßeckch da mch
hervor, daß die einzelnen Paragraphen hinsichtlich ihres Inhaltes m dre e,n Abschmtt mcht neh
corresvondiren. Der §. 28 enthält wesentlich andere Bestimmungen, rme der § 23 der westfälischen
Kreisordnuna, und ebenso geht es bei den übrigen Paragraphen es sind deshalb auch die emzelnen
Paragraphen in diesem Abschnitt nicht einander gegenüberstehend gedruckt.

Die Motive, meine Herren, geben zu diesem Abschuitt eme kurze Uebersicht über dre zur
5eit in der Nbeinvrovim geltende Landgemeindeverfassung. Es ergiebt ftch hrerber das Büd emer

Bevormundung der Gemeinden. Alle besoldeten und

!7Hdtt e^ alle Unterbeamten und Diener der Gemeinden werden °°n ^gw -
wegen ernannt' den Gemeindevertretungen steht außer emer g"wMchen Erstattung von

Bor chlägen keinerlei Einfluß auf die Anstellung der °ns dem Gebinde ^
beamten m Selbst die von dem Gemeinderath zu wählenden Abgeordneten zur Bürgermeister^
Be^mm ng bedürfen der Bestätigung des Landraths! Die Leitung
«erwaltuna sowohl in der Bürgermeisterei, wie in den zu derselben gehangen Gememden ncht

usW« des von der Negierung ernannten Bürgermeisters emes besol e en

BeL"en wMem zngleichdie Verwaltung der
Geschäfte der allaemeinen Landesverwaltung zusteht, insofern für Letztere mcht besondere Beamte

stel n Die o n Landrath auch wieder zu ernennenden Gemeindevorsteher sind nur Gehulfen
Mir nnM rs nd haben keinerlei felbständige Funktionen auszuü en Es bedar, meme

oe. ^urgerme,ters «" ) Organisation in diametralem Gegensatz zu den
Herren, wohl kemer Ausfuyrung, u«« el»r ,u^^ ^ , ^ «^« i°?y «^ 2,„n «iel neiekt bat
Vrmnnien tebt deren Verwirklichung die Ne ormgesetzgebung von 1872 ftch u n Z,et gefttzt ya:
^rmzrplen ftcyt, vereng ' ^ . ^ ^^ f^ im Provinzral-Verwaltungsrath
und ans welche ich vorhm W^n d e E^ Rheinprovinz beibehalten werden,

ie bezeichnende Aeu^^ ^,^ ^lM« Dieses

IrlUeNd^^^^^ '"e ich daraus schließe, daß sie Aenderungen
yaven auch dre ^«°anorr Nickituna hin i,n Nahmen der neuen Krersordnung vor-

Magen, ^enn o e " ^ ' .., ^ ^ einschlagen können, daß sie eme neue Gememde-
ausmerzen wollte so °t es« ^^ ^,^„ ^ ., ^^f ,^m. Es war

der siebziger Jahre noch unter dem Grafen Eulenburg
mes auch m der "°"ug, ^ gleichzeitig eine neue Gememdeordnung, eme
ausgearbeitet worden rst, d" ^ > °^ ausgearbeitet und das ganze Werk aus einem
neue Kreisorduung und « ^ ^^.^^^ ^, ,^s

Gusse gefertigt Me ^w s Merng a^ « ^^ ^ ^^m
auch für West alen ^ °" ^ «st^ ^ ««^ ^^,l)men, welche nothwendig sind,
an der Gemeindeordnung ",^"^rf d r «e, r ^ ^ ^ ^^^ ^ ^^
um diesem Systeme welches :ch "" ^ „tMirfüg in Einklang zu bringen,
dies auch in Westfalen ^schehm 'st, m t d r S v . ^ ^^ .^ ^^^

Die Bestimmungen d" ^ "^ ^ welche an der Gemeindeordnung
stehende Abschnitt handelt fast ausschKeMch °"eran u ' ' westfälischen Kreis-
vorgenommen werden - besagen zunächst rm § 23, analog oem z ^
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ordnnng, daß der Gemeindevorsteherund dessen Stellvertreter (Beistand), sowie die Bezirks-,
Dorfs- oder Vcmerschafts-Vorsteher in Zukunft von dem Gemeinderath aus der Zahl der zur Aus¬
übung des Stimmrechtes befähigten Gemeindemitgliedcrauf die Dauer von sechs Jahren durch
absolute Stimmenmehrheit gewählt werden sollen. Es findet hier also nicht mehr die Ernennung
durch den Landrath statt, sondern die Gemeindevorstehersollen in Zukunft, wie dies auch in
anderen Provinzen der Fall ist, gewählt werden. Die Wahlen bedürfen der Bestätigung des
Landraths. Vor der Bestätigung wird der Bürgermeister mit seinem Gutachten gehört, allein der
Landrath kann die Bestätigung nur unter Zustimmung des Kreisausschussesversagen. Wird die
Bestätigung versagt, so ist eine Neuwahl anzuordnen. Erhält auch diese die Bestätigung nicht, so
ernennt der Landrath auf den Vorschlagdes Bürgermeisters unter Zustimmung des Kreisausschusscs
einen Stellvertreter auf fo lange, bis eine erneute Wahl die Bestätigung erlangt hat. Dasselbe
findet statt, wenn keine Wahl zu Stande kommt. Es liegt in den angeführten Bestimmungen
allerdings eine wesentliche Erweiterung der Selbstständigkeitder Gemeinden.

Der ß 23 bestimmt sodann weiter, daß in denjenigen Gemeinden, welche für sich allein
eine Landbürgermeistereibilden, der Bürgermeister zugleich Gemeindevorsteherist. Der §. 74 der
Gemeindeordnungvom 23. Juli 1845 wird aufgehoben. Die vorbefagte Vereinigung des Amtes
des Bürgermeisters mit demjenigen des Gemeindevorstehersfindet sich in Westfalen allerdings
nicht. Es ist dies in Westfalen schon aus dem Grunde nicht möglich,weil in Westfalen der Ge¬
meindevorsteherdas Communal-Vermögender Gemeinde verwaltet, während dieses in der Rhein¬
provinz Seitens des Bürgermeisters geschieht. Man würde hiernach in Westfalen durch eine der¬
artige Vereinigung beider Aemter dem Amtmann in einzelnenGemeinden eine Vefugniß gegeben
haben, welche er in anderen Gemeindennicht besitzt. Da in der Rheinprovinz aber die Gemeinde¬
vorsteherkeinerlei selbständigeBefugnissehaben, sondern auch nach der neuen Kreisordnung ledig¬
lich Gehülfen oder Organe des Bürgermeisters bleiben, so entsprichtes der Einfachheitder Ver¬
hältnisse, wenn in denjenigen Gemeinden, welche für sich allein eine Landbürgermeistereibilden,
der Bürgermeister auch gleichzeitig Gemeinde-Vorsteherist, indem das Andere zu einer unnöthigen
Häufung der Beamten führen würde.

Was den aufgehobenen§. 74 betrifft, fo bestimmtderselbe:
„Auch kann, wenn mehrere Gemeinden eine Bürgermeisterei bilden, der Bürgermeister
zugleich zum Vorsteher derjenigenGemeinde bestellt werden, in welcher derselbeseinen
Wohnsitz hat. Der Oberpräsidcnt hat hierüber nach Vernehmung des Gemeinderaths
zu entscheiden."

Diese letztere Bestimmung wird hinfällig durch die Vorlage, wonach der Bürgermeister
stets Vorsteher in denjenigen Gemeinden sein soll, welche für sich eine eigene Bürgermeisterei
bilden. Das zweite Alinea des ß. 74, welcher aufgehobenwird, lautet: „In denjenigenGemeinden,
welche auf dem Provinzial-Landtage im Stande der Städte vertreten werden, sollen die Stellen
des Vorstehers und des Bürgermeisters in der Regel verbunden und Ausnahmen hiervon nur
mit Genehmigung Unseres Ministers des Innern gestattet sein."

Auch diese Bestimmung wird durch die Vorlage der neuen Kreisordnung hinfällig und
war es deshalb confequcnt,wenn die betreffendeBestimmung für aufgehobenerklärt wird.

§. 24 enthält die Vorschriftenüber die Ernennung der Landbürgermeister. Es gehört
dieser Paragraph unbestreitbar zu den wichtigsten der ganzen Kreisordnung und hat derselbe resp,
der correspondirende§. 27 der westfälischen Kreisordnung eine von denjenigen Bestimmungen
gebildet, welche bei der Berathung der westfälischen Kreisordnung sowohl im westfälifchenPro-
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vinzial-Landtagc, wir im Landtage der Monarchie zu den heftigsten Kämpfen Anlaß gegeben
haben. Die westfälifchc Kreisordnung stellt in dem §, 27 den Satz an die Spitze: „Die Stelle
des Amtmannes ist ein Ehrenamt, welches einem angefehencn und vorzugsweise aus den größeren
Grundbesitzern auszuwählenden Amtseingefessenen übertragen werden soll," In der Nheinprovinz
hat man diesen Satz nicht an die Spitze gestellt, allein man hat doch dem Ehrenamtmann eine
Stelle in der neuen Kreisordnung angewiesen. Es wurde hierbei aber betont, daß in der Nhein¬
provinz die Thätigkeit des Landbürgermeisters eine solche sei, daß auf eine Reihe von Jahren
nicht darauf gerechnet werden dürfe, die Wahrnehmung dieses wichtigen Amts im Ehrenamt
durchweg verwirklicht zu sehen. Ich glaube, daß man diese Ansicht als richtig zugeben muh.
Die Ursache hiervon liegt aber nicht in dein Umstände, daß in der Nheinprovinz sich keine
geeigneten Persönlichkeiten zur Uebernahme dieses Ehrenamtes fänden, fondern sie liegt in ganz
anderen Gründen. Wenn es möglich gewesen ist, im Osten der Monarchie für das Amt der
Amtsvorsteher unter 5000 Amtsuorstehem 4900 oder 4800 im Ehrenamt zu finden, dann glaube
ich auch, daß in der Rheinprovinz sich geeignete Personen zur Wahrnehmung der Vürgermeister-
stelle im Ehrenamte finden werden, wenn nur das Amt so eingerichtet wird, daß es im Ehrenmnte
überhaupt bekleidet werden kann.

Ich möchte in dieser Beziehung darauf hiuweifen, meine Herren, daß in den drerß'gcr
und vierziger Jahren das Amt des Bürgermeisters in der Nheinprovinz, wenigstens in fehr vielen
Theilen der Provinz, im Ehrenamt thatsächlich ausgeübt worden ist. Die Ehrcnbürgermeistcr
sind erst später nach und nach verschwunden aus einer Ursache, die ich kurz berühren will. Man
hat nämlich auf das Amt des Bürgermeisters von unten und oben alle die Geschäfte, welche viele
Mühe verursachen, nach und nach abgeladen, so daß heute das Bürgermeisteramt allerdings kein
Amt mehr ist, welches im Ehrenamt füglich wahrgenommen werden kann. Man muß nämlich
bei cinem Ehrenamt voraussetzen, daß es im Nebenamt ausgeübt werden kann. Wenn aber
4—5 Stunden täglich für staatliche Geschäfte zu verwenden sind, wie es der rheinische Bürger¬
meister in der Regel muh, um die staatlichen Geschäfte zu vollziehen, dann kann von einer Aus¬
übung im Nebenamte nicht mehr die Nede sein. Ich glaube, meine Herren, daß hier also der
Haupthebel angesetzt werden muh; hier muh Besserung geschaffen werden. Wenn wir zur Durch¬
führung wirklicher Selbstverwaltung gelangen wollen, dann werden wir ebensowenig, wie in den
ostlichenProvinzen, dem entsagen können, daß überall da, wo es möglich ist, die wichtigen commu-
"lllen Befugnisse von Eingesessenen im Ehrenamte wahrgenommen werden, denn sonst sieht es mit
der allgemeinen Dienstpflicht auf öffentlichem Gebiete, wovon der Minister Eulenburg gesprochen
hat, doch sehr windig aus. Wie hier Wandel geschaffen werden soll, ist allerdings eine fehr
schwierige Frage, deren Lösung in der neuen Kreisordnnng nicht versucht worden ist und auch
nicht versucht werden konnte. Es ist vielmehr hierzu eine vollständig neue Landgemeindcordnung
nöthig welche von uuten auf die Verwaltung und Organisation der Landgemeinden nach neuen
Prinzipien ordnen müßte. Dem vorliegenden Entwürfe gegenüber taucht nun die Frage auf, wie
soll man sich denn heute hinsichtlich des angeführten Gesichtspunktes verhalten? und da war der
Provinzial-Verwaltungsmth einstimmig der Ansicht, daß man sich vor allen Dingen bei Erlaß der
neuen Kreisordnung davor hüten müsse, das bestehende büreaukratische System auf's neue zu
sanktioniren und gewissermaßen auf eine Neihe von Jahren wieder festzulegen. Wenn man auch
hmte eine Aenderung im Einzelnen noch nicht herbeiführen konnte, so hielt man es doch sur
nchtig daß man den Satz möglichst pointirte und daran festhielt, daß dahin zu wirken ser, daß
das Bürgermeisteramt im Ehrenamt ausgeübt werden müsse. Es würde das auch für die Staats-
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regieruug bereits jetzt insofern aktuell von Wirkung sein können, als sie bei ihren Einrichtungen,
bei Besetzung der Bürgermeisterämter dieser Vorschrift der Kreisordnung in allen den Fällen, wo
die Verhältnissedies zulassen, Rechnung trägt, und ich habe das Vertrauen, daß sie, wenn dieses
Prinzip aufgestelltwird, dies auch in allen Fällen, wo dieses möglich ist, thun wird. Wenn aber
der jetzige besoldeteBürgermeister die Regel bleiben soll, so fragt es sich, wie ist dieser Bürger¬
meister zu berufen?

Der westfälische Landtag hatte bekanntlich die Wahl vorgesehen. Die Wahl wurde aber
weder vom Herrenhause noch von: Hause der Abgeordnetenangenommen,sondern man hielt daran
fest, daß, so lange der Bürgermeister vorwiegend staatlicheFunktionen auszuüben habe, er auch
von Obrigkeitswegenernannt werden müsse, und auf diese»! Standpunkte steht auch die Vorlage,
welche Ihnen hier gemachtwird.

Man glaubte auch im Prouinzial-Verwaltungsrath dieser Ansicht beitreten zu müssen,
und wurde der Vorschlag einer Wahl der Bürgermeister von keiner Seite gemacht. Dagegen
wurden drei andcrweite Aenderungenzum §, 24 in Vorschlag gebracht. Man sagte erstens: Die
jetzt vielfach bestehende Personalunion, die Vereinigung mehrerer Bürgermeistereienin der Hand
eines Bürgermeisters, muß für die Folge möglichst beschränkt werden, denn gerade dadurch, daß
man diese meilenwciten Bürgermeistereien schafft und die Bürgermeistereien in die Hand eines
Bürgermeisters vereinigt, macht man es unmöglich, Ehrenbürgermeisterzu fiuden. Wenn wir
also Ehrenbürgermeisterwollen, so ist es absolut nöthig, daß man jede Bürgermeistereiauf eigene
Füße stellt, und daß man jeder Bürgermeisterei einen eigenen Bürgermeister gibt. Zweitens
sagte man: Der Bürgermeister, welcher nach der Vorlage vom Oberpräsidenten auf Lebenszeit
ernannt werden foll, muß auf Zeit und nicht auf Lebensdauer bestelltwerdeu. Für den Ehren¬
bürgermeister ist es eine schwere Aufgabe, sich für die ganze Lebenszeitzu verpflichten. Wenn
auch ein Ehrenamt niedergelegt werden kann, so wissen wir doch Alle, wie schwer dieses ist,
nachdem man ein solches Amt einmal auf Lebenszeit angenommen hat. Jeder wird vorziehen,
auf fechs oder zwölf Jahre das Amt zu übernehmen, anstatt sich dauerud zu verpflichten. Ande¬
rerseits fand man es auch bedenklich, die Gemeinde dauernd an einen Ehrenbürgermeisterzu
binden, welcher das Amt unentgeltlichwahrnimmt, und von dem man nicht wissen kann, wie er
auf die Dauer das Amt verwalten wird. Auch vou diefem Gesichtspunkteaus erschien es besser,
diese Ehe nicht auf Lebenszeit schließen zu lassen, sondern den Ehrenbürgcrmcister,wie dies in den
östlichen Provinzen für den Amtövorstehcr vorgesehenist, auf eine bestimmteZeit zu ernennen;
dann mag man nach einer bestimmtenReihe von Jahren prüfen, ob der seitherige Ehrenbürger¬
meister bereit ist, dies weiter zu thun oder ob die Verhältnissesich so geändert haben, daß der
überwiegendeWunsch dahin geht, einen anderen Ehrenbürgermeisterzu erhalten.

Aber auch für den besoldeten Bürgermeister wollte man nicht sofort eine Ernennung auf
Lebenszeit Man hielt es für zu bedenklich, einen Bürgermeister, den man noch nicht ausprobirt
hat, gleich auf Lebenszeitzu bestellen;man war vielmehr der Ansicht,daß es zweckmäßiger wäre,
wenn der Bürgermeister zunächst für eine bestimmteAmtsperiode, etwa für 12 Jahre, und dann
auf Lebenszeiternannt würde, nachdemer in der ersten Amtsperiode sich bewährt habe.

Endlich wurde eine dritte Aenderung vorgeschlagen, die keine materielle Bedeutung hat,
sondern nach meinem Dafürhalten dem Sinne des Entwurfs entspricht,nämlich, daß auch bei der
Ernennung des besoldeten Bürgermeisters vorzugsweise auf angeseheneGemeindeinsassen,die das
Vertrauen der Gemeinde haben, Rücksichtgenommen werden solle, wie dies die gegenwärtige
Gemeindcordnungvorschreibt.



31

Hinsichtlichder letzten Aenderung, die mehr formeller Natur ist, war im Prouinzial-
Verwaltungsrath kaum eine Meinungsverschiedenheitvorhanden, dagegen gingen die Ansichten
hinsichtlich der Ernennung des besoldetenBürgermeisters auf Zeit sehr auseinander. Dieselbe
wurde heftig bekämpftund zwar aus folgenden Gründen: erstens, weil eine obrigkeitliche Ernennung
auf bestimmte Zeitdauer für folche Aemter überhaupt bis jetzt nicht üblich sei, die Ernennung
solcher Beamten vielmehr stets entweder commissarisch oder aber definitiv d. h. auf Lebenszeit
erfolge; es sei die Ernennung auf Zeit ein ganz ungewöhnliches Prinzip, welches mit dem System
der Veamtenhierarchienicht zu vereinbaren sei, und es sei nicht anzunehmen, daß die Königliche
Staatsregierung eine soweit gehende Aenderung der jetzt geltendenBestimmungenzulassen werde.
Zweitens wurde darauf hinaewiesen,daß die Ernennung auf bestimmte Zeit den Gemeinden eine
große Pensionslast aufbürden werde. Wenn der Bürgermeister nach 12 Jahren mcht wieder
ernannt würde, so müsse er pensionirt werden, und man tonne ihm nicht weiuger Penston geben,
als wie in der Städteordnung für die Bürgermeister im Falle der NichtWiederwahlvorgesehen
sei, also etwa die Hälfte, und das könnte doch für viele Gemeindenfehr theuer werden. Es sei
vor Allem zu erwägen, daß hier nicht von einer Wahl die Rede fei, bei welch« die Gemeinde
sich überlegen könne, was die Folge ist, sondern auch die Negierung es in der Hand habe den
Bürgermeister nicht wieder zu ernennen und der Gemeinde dadurch eine Penston aufzuerlegen
Endlich fagte man, die Ernennung auf 12 Jahre fei eigentlich nur ein Umweg für tue Wahl
und mache den Bürgermeister nach unten und oben in einer Weise abhängig, die nach keiner
Richtung hin wünschenswerthsei. Die Majorität des Provinzial-Verwaltmigsraths trat jedoch
dieser Ansicht nicht bei sondern war der Meinung, daß nach den eben von nur entwickeltenGrund¬
sätzen eine Aenderung des ß. 24 nothwendig fei, welche ich nur gestatte vorzutragen. Es soll
darnach der §. 24 folgendermaßenlauteu:

„Jede Bürgermeisterei erhält einen eigenenBürgermeister, welcher vou dem Ober-
prüsidentenernannt wird." . . . ^..

Dieser Satz würde dein Desiderat Ausdruckgebeu, daß i.ede Bürgermeisterei emen eigenen
Bürgermeister haben, also keine Personalunion stattfinden solle

»u dem Amte eines Bürgermeisters sollen an erster Stelle angesehene Personen m
dem Vürgermeistereibezirk,insbesonderegrößere Grundbesitzer,berufen werden."

Dies entsprichtder Vorlage der Königlichen Staatsregierung. Der dritte Satz lautet:
Das Amt soll zunächst denjenigenübertrage,: werden, welche dasselbe als ein unent-

aeltlich zu verwalteudes Ehrenamt zu übernehmenbereit sind."
Auck, dies entspricht der Vorlage der Königlichen Staatsregierung. Der vierte Satz heißt:

Ein Bürgermeister mit Besoldung soll nur angestelltwerden, wenn ein geeigneter
Ehrenbürgermeisternicht zu gewinnen ist."

Auch dies ist mit der Vorlage der Königlichen Staatsregierung conform. Jetzt kommt
das Neue'

Die Ernennung des befoldeten wie des unbesoldetenBürgermeisters (Ehrcnbürger-
meisters) erfolgt auf die Dauer vou zwölf Iahreu auf Grund von Vorschlägendes
Kreisausschusses,welche dieser nach Anhörung der Bürgermeisterei-Versammlungzu

Eslst^lso^eingeschaltet die Zeitdauer, im Uebrigen ist der Wortlaut so, wie die König¬
liche Staatsreqierung vorschlägt. Hieran reiht sich der Zusatz: l . ^ . >.-

Jach Maus der ersten Amtsdauer von zwölf Jahren kann der besoldete Burger¬
meister auf Lebenszeiternannt werden".
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Dann kommt wieder der Wortlaut der Vorlage:
„Falls der Oberpräsidcnt den sämmtlichen Vorschlägendes Kreisausschusseskeine Folge
geben will, so dedarf es hierzu der Zustimmung des Prouinzialraths. Lehnt der
Provinzialrath die Zustimmung ab, so kann dieselbe auf den Antrag des Obcrpräsi-
denten durch den Minister des Innern ergänzt werden."

Auch dies ist unverändert, während der anschließende Passus wie folgt lauten soll:
„Die commissarische Verwaltung der Bürgermeistereien wird vom Obcrpräsidenten
angeordnet; jedoch kann einer und derselben Person die commissarische Verwaltung
zweier oder mehrerer Bürgermeistereien nur nach Anhörung der betreffendenBürger¬
meisterei-Versammlungund des Kreisausschusscsübertragen werden".

Die vorgeschlagene Aenderung bestehtdarin, daß, während die Vorlage die Anordnung
einer commissarischenVerwaltung dem Oberpräsidcntcnfrei überläßt, folglich auch die commissarifche
Verwaltung von mehreren Bürgermeistereienin der Hand eines Bürgermeisters auf beliebige Zeit
gestattet, die Nefchränkung eintreten soll, daß die commissarische Verwaltung mehrerer Bürger¬
meistereien nur nach Anhörung des Kreisausschusscs und der Bürgermeisterciversammluugvon dem
Obcrpräsidentenangeordnet werden darf. Das letzte Wort in der Sache spricht hierbei allerdings
die Staatsrcgierung, nur ein Anhören foll stattfinden. Diese Prärogation der Staatsverwaltung
wurde für nothwendig erachtet, weil es sich hier um die Ausübung der Lokalpolizeihandelt und
die Staatsrcgierung das Recht in der Hand behalten muh und will, für Ausübung der Lokal¬
polizei stets die nöthige Vorsorge treffen zu können. Ich wende mich nuumchr zu §. 25. Dicfcr
Paragraph ordnet die Verpflichtungzur Uebernahmeunbesoldcter Ehrenämter. Hier sind einige
Veränderungen gegenüberder westfälischen Kreisordnung zu verzeichnen, die von keiner Wichtigkeit
sind und wohl am besten in dem Ausschusse besprochen werden.

Eine wesentliche Bestimmung, meine Herren, findet sich aber wieder in dem §. 27.
Der §. 2? enthält nämlich im ersten alinea folgende Bestimmung:

„Im Falle der Pensionirung des Bürgermeisters einer Landbürgermeistcreikommt
bei der Vercchung der Dienstzeit auch die Zeit in Anrechnung, während welcher der
zu pensionirendeBeamte bei anderen Landbürgermeistereiender Provinz als Bürger¬
meister angestelltgewesen ist."

Gegenwärtig rechnet für die Pensionirung nur die Dienstzeit, welche ein Bürgermeister
in der Landbürgermeisterei,in welcher die Pensionirung erfolgt, zugebrachthat, es fei denn, daß
durch Vertrag eine anderweitigeBestimmung getroffen worden ist. Das zweite alinea ist gewisser¬
maßen die Folge des ersten:

„Die Landbürgermeistereienund Landgemeindender Provinz werden zu einem Kassen-
verbande vereinigt, welchem es obliegt, den in Ruhestandversetzten besoldeten Beamten
der Lllndbürgermeistereien und Landgemeinden die ihnen zustehendenPensionenzu zahlen,"

Bekanntlich, meine Herren, gestattete die jetzige Gemeindeordnung den, Provinzial-
Landtage die Errichtung einer solchen Kasse, aber von der Errichtung einer solchen Kasse ist stets
abgesehen worden, trotz der vielfachenAnträge und Petitionen, welche aus den Kreisen der Land-
bürgcrmeisteran Sie dieserhalbgerichtetworden sind und von denen heute abermals eine auf
dem Tische des Hauses liegt. Es ist ein altes Desiderat der Landbürgermeister,ihre Pensions-
verhältnissedurch eine gemeinsame Kasse seitens der Provinz geordnet zu sehen, um mit dieser
Kasse gleichzeitig eine Wittwen- und Waisenversorgungverbinden zu können. Die Vorlage will
der Provinz die Verpflichtungauflegen, für die Zukunft eine derartige Kafse zu errichten.
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Ferner heißt es in der Vorlage:
„Insoweit zur Bestreitung der Pensionszahlungen die von den pensionsberechtigten
Beamten zu zahlenden Beiträge nicht ausreichen, wird der fehlendeBetrag von den
Landbürgermeistcreienuud Landgemeindennach Verhältniß des jeweiligen Betrages
des pensionsberechtigtenDiensteinkommens der Beamten aufgebracht.

Die Pensionskasscwird durch Organe des Prouinzialuerbandcs unter Aufsicht
des Provinzialausschussesverwaltet. Im übrigen werden die Verhältnisseder Kasse
durch ein nach Anhörung des Provinziallandtags von dein Minister des Innern zu
erlassendesRegulativ geordnet.

Die Prouiuzialvertrctung ist ermächtigt,einen Theil der gemäß §. 1, Nr. 2 des
Gesetzes vom 30. April 1873 (G.-S. S. 187) und ß. 26 des Gesetzes vom 8. Juli 1875
(G.-S, S. 497) aus der Staatskasse jährlich zur Verfügung gestellten Summe an die
Pensionskllsse zu überweisen.

Es ist Ihnen, meine Herren, bekannt, daß der Nheinprovinz 333 411 M. überwiesen
worden sind, um zur Durchführung der Kreisordnnng verwendet zu werden. Es befindet sich
bereits ein Vertheilungsplan in Ihren .Händen, nach welchem, im Fall das Geld unangetastet
bleibt, dasselbe auf die einzelnen Kreise vertheilt werden soll. Es wird nun der Provinzialvertretung
hier das Recht beigelegt,einen Theil dieser Rente, seien es 100 000 oder 150 000 oder 200 000 M.
jährlich zu verwenden, um daraus die fehlendenBeiträge für die Pensionender Landbürgermeistcr
zu decke».

Tiefe Bestimmungen haben im Prouinzial-Verwaltungsrath vielfach Bedenken erregt.
Eine Ansicht ging dahin, den ganzen Paragraphen zu streichenund von der Errichtung einer
Pcnsionskasse überhaupt abzusehen; die zweite Ansicht war dahin gerichtet, nur das .ilinL« 1 zu
streichen, wonach die Anrechnung der Dienstzeit in einer Gemeinde auf die Dienstzeit in der
anderen Gemeinde stattfinden foll. Wenn letzterem Vorfchlageentsprochen wird, so verliert die
Pensionskassedamit aber einen großen Theil ihrer Bedeutung, Eine dritte Ansichtaber ging
dahin, daß man diesen Paragraph beibehaltenmüsse. Die Gründe dieser verschiedenen Ansichten
waren folgende. Man sagte, wenn dazu übergegangenwird, eine Pensionskasse, wie hier vor¬
geschlagen wird, zu errichten, bei welcher vorgesehen ist, daß die Dienstzeit, die in verschiedenen
Gemeindenverbracht worden, bei der Pensionirung anzurechnen ist, so wird eine völlig neue Beamten-
karriere geschaffen, die mit kleinen Bürgermeistereienbeginnt und mit den größereu eudigt. Es sei
jetzt schon zu beklagen, daß der Bürgermeister in vielen Fällen sich zu sehr als Staatsbeamter
"nd zu weuig als Communalbeamterfühle. Das Band, welches ihn mit den Gemeinden verbindet,
würde aber noch wesentlich gelockert werden, wenn er in Zukunft mit der Pension nicht auf eine
bestimmteBürgermeistereiangewiesensei, sondern jede bessere Stelle, welche er findet, annehmen
könne, ohne daß er irgend welche Nachtheilehinsichtlich seiner Pensionsansprücheerleide.

Die Beseitigung dieser letzteren Gefahr hat der zweite Autrag im Auge, welcher blos
die Strcichuugder Anrechnuug will. Für die Beibehaltung des Paragraphen wnrde geltend gemacht,
baß derselbeParagraph wesentlichdazu beitragen könne, die Ehrenbürgermeisterin der Rhein¬
provinz durchzuführen. Gefetzt nämlich den Fall, daß in einer Gemeinde gegenwärtig sich ein
geeigneterEhrenbürgermeister findet, so wird doch in vielen Fällen die >2taatsregierung, wenn
sie auch den aufrichtigstenWunsch hegt, ein Ehrenamt dort zu etabliren, nichts zur Ausführung
dieses Wuuschesthun können, weil der vorhandeneBürgermeisternicht versetzt werden kann, ohne
nne Einbuße an Pension zu erleiden. Wird aber eine solche Bestimmung wie die Vorlage
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enthält, getroffen, so kann die Staatsregierung in solchen Fällen den Bürgermeister, ohne dah er
Einbuße an seiner Pension erleidet, auf eine andere Stelle versetzen; sie kann dadurch Vakanzen
schaffe!: und auch leichter zu einer Pensionirung übergehen, als jetzt, wo sie stets immer in erster
Linie die Leistungsfähigkeitder kleineren Gemeinden zu berücksichtigen hat. Ferner wurde für
die Vorlage geltend gemacht, daß die Bestimmung, wonach die Anrechnungder Dienstzeit in ver¬
schiedenenGemeinden stattfinden kann, von dem Gesichtspunkteaus manches für sich habe, daß
eine Ausgleichungder Pensionslasteu damit ermöglichtsei, Gegenwärtig gebe es Gemeinden, die
eine, zwei oder noch mehr Pensionen zu zahlen haben und die unter der Pensionslast vollständig
erdrückt würden. Finde ein solcher Ausgleich statt, so habe jede Gemeinde immer nur einen
bestimmtenBeitrag zu leisten, und es fänden so große Schwankungenim Eommunalbuoget nicht
statt, wie sie gegenwärtig unvermeidlich seien. Es ist nur persönlich eine Gemeinde bekannt,
welche drei Pensionen zu zahlen hat, und ich brauche wohl uicht auszuführen, daß diese Gemeinde
dadurch in ihren Leistungen auf den übrigen commuualen Gebieten wesentlich beschränkt ist.
Für solche Fälle ist es gewiß sehr wünschenswert!),daß eine derartige Pcnsionskasseerrichtet und
damit eine Ausgleichungder Pensionslasteu ermöglicht wird. Wie Sie, meine Herren, sich zu
dieser Sache stelleu wollen, werden ja die Berathungen in der Commissionergeben. Sollten Sie
sich für Beibehaltung des §. 27 aussprechen, so würde doch eine Acnderuug dieses Paragraphen
unbedingt erforderlich sein. Derselbe kann in der jetzigenFassung auf keinen Fall angenommen
werden. Es ist nämlich in alinoa. 3 bestimmt:

„Insoweit zur Bestreitung der Pensionszahlungen die von den pensionsbcrechtigtcn
Beamten zu zahlenden Beiträge uicht ausreichen, wird der fehlendeBetrag von den
Landbürgermeistereienund Landgemeinden nach Verhältniß des jeweiligen Betrages
des pensionsberechtigteuDicnsteinkommcnsder Beamten aufgebracht."

Vergegenwärtigen Sie sich einmal, meine Herren, zu welchen Eonseqnenzen diese
Bestimmung führen muß. Nehmen wir z. B. die Gemeinde Weißenthurm, die gegenwärtig drei
Bürgermeistern Pensionen zu zahlen hat und unterstellen, diese Pensionirungen seien unter der
Herrschaft der Vorlage als Gesetz erfolgt, womit der Pensionskasse eine große Last auferlegt
wordeu sei. Nachdemdie Gemeinde dies fertig gebracht hat, wählt sie sich einen Ehrenbürger-
meiftcr, hat alsdann nach der Vorlage keine» Pfennig mehr zu zahlen, denn es steht dort:
„ ..... Es wird der fehlendeBetrag von den Landbürgermcistcreienund Landgemeindennach
Verhältniß des jeweiligen Betrages des pensionsberechtigtenDicnsteinkommcnsder Beamten
aufgebracht." Die Gemeinde hat eben kein pcnsionsberechtigtesBürgermeister- Dicnsteinkommen
mehr, folglich dafür auch nichts zur Pcnsionskassezu contribuiren. Das kann unmöglich zugestanden
werden und diese Lücke bedarf unter allen Umständen der Ergänzung. Der Provinzial - Verwal¬
tungsrath war der Ansicht, daß diese Lücke vielleicht durch einen Zusatz folgenden Inhalts
ausgefüllt werden könnte: „Wird die Stelle des Bürgermeisters im Ehrenamt verwaltet, so hat
die betreffende Landbürgermeisterei nach Maßgabe eines von dem Kassenvorstandefestgefetzten
fingirtcn Diensteinkommcnsbeizutragen. Gegen die Festsetzungdes Kasscnuorstandcssteht den
betheiligten Bürgermeistereiendie Beschwerde beim Bezirksausschußoffen."

Es war hierbei auch noch angeregt worden, man solle den Fehlbetrag einfach als Pro-
viuzialumlage uach Maßgabe der direkten Steuern erheben. Dieses wurde aber nicht für richtig
befunden, weil alsdann die eximirtenStädte zu der Peusionirung der Landbürgermcisterbeitragen
müßten. Ferner wurde vorgeschlagen,den Betrag ganz aus der Kreisrente zu nehmen. Auch
das würde uicht richtig sein, sondern das einzig Richtige ist, wie ich glaube, der Vorschlag,



35

welchen ich oben gemacht habe. Hat die Gemeiuoe eine.i besoldetenBürgermeister gehabt und
erhält später einen Ehrenbürgermeister, welcher vielleicht bald wieder durch einen befoldeten
Bürgermeister ersetzt wird, so muh ein fingirtes Einkommen,etwa die Besoldung des früheren
Bürgermeisters, zu Grunde gelegt, und die Gemeinde ebenso zur Penftonskasse, wie alle übngen
Gemeindenherangezogenwerden, , , >..

Ob die Westfalen, welche die fragliche Bestimmung unverändert angenommen haben, die
Erfahrnug machen werden, daß viele Gemeinden sich von der NeitragspfMt lossagen indem sie
einen Ehrenbürgermeisterwählen, wird die Zeit ergeben. Ich wollte aber mcht unterlassen, hier
auf diese Lücke befonders hinzuweisen und Ihnen anheimzugeben, dieselbe auszufüllen^ ^n
Hinblicke darauf, daß der Vorfchlag gemacht worden ist, die besoldeten Vurgermeyter zmmchst auf
'2 Jahre zu ernennen, erscheint bei Annahme dieses Vorschlages nothwendig, die ^rage der
Pensionirung dieser Landbürgermeisterfür den Fall der Nichtwieerernennung zn ordnen. Diese
Frage bedarf einer eingehendengesetzlichenRegelung, wofür der Provmpa-Verwaltungsrath auf
den 5 5N der Städteordnung vom 15. Mai 1856 verweist, nach deren Vorgang em besonderer
Paragraph über die Pensionirung der Landbürgermeisterfür den Fall der mchtersolgten Ernennnng
zu statuiren wäre und in welchem gleichzeitig ausgesprochen werden müßte, daß der Bürgermeister
verpflichtet ist, die weitere Ernennung nach 12 Jahren »nznnehmen - bei der Wahl ist es
selbstverständlich, allein es müßte bei der Ernennung besonders ausgefprochenwerden -, f° daß
der Nn germeister es nickt in der Hand hat, nach 12 Jahren zu agen: ich ziehe es vor, m
den Ruhestand zn treten und die Gemeinde die Pension zahlen zu lassen. Das ist nn Wesentlichen
dasjenige, was der Verwaltnngsrath zu dem ß. 27 in den Kreis semer Erörterungen gezogen
hat qu den tztz "8 und 29 ist keinerleierhebliche Aenderung angeregt worden. Dagegen wurde
bei's 30 auf die Nothwendigkeiteiner Uebergangsbestimmunghingewiesen welche sich m der
westMischenKreisordnnng zwar nicht findet. In §. 30 ist nämlich estunmt von we chm
Personen der Landrathsposten bekleidet werden kann; es hecht dort daß der Kreistag b fugt ist,
für die Bekleidungdes Landrathsamtes diejenigenPersonen m Vorschlagzu bringen welche:

1. Die Befähigung zum höheren Verwaltungs- oder Iustizdienst erlangt haben -

<> wn^Kreise^seit mindestens einem Jahre durch Grundbesitz oder Wohnsitz angehören
"' und maleich mindestenswährend eines vierjährigen Zeitraumes eutweder

a als Referendare bei den Gerichtenoder Verwaltungsbehörden, oder
I)' in Selbstverwaltungsämtern des betreffendenKreises, des Bezirkes oder der

' Provinz — jedoch nicht lediglich als Stellvertreter oder als Mitglied von
Kreiscommissionen thätig gewesen sind. „, . ^ .

Es wurde hierbei darauf hingewiesen,daß die Selbstverwaltungsämter er Provmz doch
eigentlich erst durch die gegenwärtigeVorlage eingeführt werden, und daß selbst das Am de.
Bure leiste s wenn eine leine Besoldung damit «erknüpft wäre, nicht unter den Begriff der
v° a ^ f°ll^ s° daß für die nächstens Jahre die Ernenmmg von

Land" us Angesessenen wesentlich erschwert sei. Da aber die Kennung der LandMhe mid
Bürgermeister aus deu Eingesessenenden Vorzug verdient, so muß m dieser Beziehung enn
Erle3 u" g «erden. Von diesem Gesichtspunkte aus wurde eine Uebergangsbestimmung
m VorM mcht, wonach für die nächsten 4 Jahre nach Einführuug der Kreisordnung der
Kreistag b f„^ so«, mich solche eingesessene Personen in Vorschlagzu brmgen, welche nach
der f ühe e gesetzlichenBestimmung zur Bekleidungeines Landrathsamtes geeignetwaren, also
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Nitierautsbesitzeroder Notabeln. Es erscheint diese Zusatzbestimmungwohl um so nothwendiger,
weil vom 1. Januar 188? ab noch eine Neuerung auf diesen: Gebiete eintritt, wonach nur Asses¬
soren zu Landräthen ernannt werden können,wodurch es noch erschwert wird, einen eingesessenen
Gutsbesitzer, der das Vertrauen des ganzen Kreises besitzt, mit dem Landrathsamte zu betrauen.

Die folgenden §§. 31 und 32 haben zu Bemerkungen keinen Anlaß gegeben. Der
§. 33 der Kreisordnung, der in der vorliegendenZusammcnstellnngnicht mit abgedruckt ist, schien
einer Aenderung zu bedürfen, wenigstenssollte diese Frage bei der Diskussionin den Vordergrund
gerückt werden. Der Kreistag soll nach der Vorlage bestehen in Kreisen, welche unter Ausschluß
der im aktiven Militürstande stehendenPersonen 35 000 oder weniger Einwohner haben, aus 20
Mitgliedern, In Kreisen mit mehr als 35 000 Einwohnern bis zu 70 000 Einwohnern tritt für
jede Vullzahl von 5000 uud in Kreisen mit mehr als 70 000 Einwohnern für jede über die
letztere Zahl überschießende Vollzahl vo» 10 000 Einwohnern je ein Vertreter hinzu. Wenn Sie
die Zusammensetzungdes Kreistags uach diese» Vorschlägen in dem Anhang verfolgt haben, fo
werden Sie finden, meine Herren, daß die kleinen und wenig bevölkertenKreise, wie z. V. Wald-
bröl. Dann, Prüm bedeutend mehr Kreistagsabgeordnetcerhalten, wie heute, dagegen die großen,
volkreichenKreise, wie Düsseldorf, der Siegkreis, bedeutendweniger, uud daß in diesen großen
Kreisen, in denen bis jetzt jede Landbürgermeistercieinen eigenen Vertreter auf dem Kreistage
hatte — was wohl auch eiuer Landbürgermeisterci von 5-0000 Seelen zukommt— künftig
verschiedeneBürgermeistereien mit anderen zusammen erst einen Vertreter erhalten sollen, während
in Nachbarkreiseu,wie Waldbrül z. B. auf eiuc Bürgermeisterei 3 bis 4 Vertreter entfallen.

Das schien, meine Herren, dem Prouinzial-Verwaltungsrath nicht richtig,nnd er glaubte,
daß sich für uns die Bestimmung, die in den östlichen Provinzen gilt, besser empfehlenwürde,
wonach auf 25 000 Einwohner 25 Mitglieder kommen und daß dann in Krcifen von 25—100 000
Einwohner für jede Vollzahl von 5000, und in Kreisen mit mehr als 100 000 Einwohnern für
jede Vollzahl von 10 000 Einer hinzutreten sollte. Wenn dieser Vorschlag angenommen wird,
dann gruvviren sich die Zahleuverhältnissefür die größeren,votksrcicheren Kreise wesentlich günstiger.
Während nach der Regierungsvorlage für 35 000 Einwohner die Grundzahl 20 beträgt, soll also
die Grundzahl für 25 000 Einwohner schon auf 25 steigen, es kommt hiernach also auf je 1000
Einwohner ein Abgeordneter, während nach der westfälifchcn Krcisordnuug auf 35 000 nur 20
kommen.Gegen diesen Vorschlagwurde allerdings eingewendet, daß dadurch die Zahl der Kreistags-
abgcordnctcn für die kleineren Kreise zu groß würde, indem es jetzt schon schwer sei, in kleineren
Kreisen die 20 Mitglieder anfzutreiben, geschweige denn noch fünf mehr. Um dieses Bedenken
auszuräumen, wurde die Aufnahme einer Zusatzbestimmungvorgeschlagen, wonach der Provinzial-
vcrtretung überlassenbleibt, die Grundzahl der Krcistagsmitglieder mit Allerhöchster Genehmigung
für kleinereKreise herabzusetzen. Wcuu sich also in der Folge ergiebt, daß für einen Kreis die
Zahl der Abgeordnetenzu groß ist, wie dieses für deu Kreis Waldbröl wohl der Fall fei» wird,
so soll die Grundzahl durch eine Allerhöchste Vcrorduuug herabgesetztund den bestehenden Ver¬
hältnissen angepaßt werden können; jedenfalls dürfen aber die großen, voltreichen Kreife nicht
darunter leiden, daß die kleinen Kreise zu wenig Leute haben, um den Kreistag zu beschicken,
sondern man muß den großen, volkreichen Kreisen die Vertretuug lassen, die sie heute haben und
eine solche Zahl bestimmen, daß annähernd auf jede größere Landbürgermeisterei wie bisher
ein Vertreter entfällt.

Meine Herren! Ich möchte mich jetzt zu dem Z. 35 des Entwurfes wenden, welcher die
Festsetzung der Grenze enthält, welche den Großgruudbesitz von dem kleineren Besitz unterscheiden soll.
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Es soll dies in den Regierungsbezirken Aachen, Köln und Düsseldorf bei einer Grundsteuer von
225 M und in den Regiernngsbezirken Loblenz und Trier bei einer «rundsten« von 150 M,
der Fall sein. Allerdings sind - Sie haben dieses ans den Tabellen entnommen - die Ver¬
hältnisse der Bezirke Loblenz und Trier so geartet,, dah dort die Ziffer hernnter gefetzt werden
muß. Die jetzige Festsetzung würde um so weniger Bedenken haben, als es der Promnzmlver-
tretnng nach der Vorlage überlassen bleibt, den Stenerbetrag für einzelne Kreise auf den Betrag
von 450 M. zu erhohen oder bis auf den Betrag von 100 M. zu ermäßigen, fo daß es
später die Provinzialvertretung iu der Hand hat, für den Fall daß diese Rorminmg sich nicht
als zweckmäßig erweisen sollte, diejenige Lorrektur eintreten W lassen, die sie nach den Verhältnis en
für geboten erachtet, und so dürfte zu prinzipiellen Bedenken diese Bestimmung keinen Anlaß
bieten. Dasselbe gilt von dem §. 38, der die Mindestzahl der größeren Grundbescher enthalt, wo
ans die Verhältnisse von Trier und Loblenz auch wieder Rücksicht genomn.en werden mn.Ue.

Meine Herren' Ich habe nur noch zwei oder drei Punkte von größerer Bedeutung zu
erörtern, und ich möchte, um meinen Vortrag nicht über Gebühr anszndelmen, dieselben m.r kurz
berühren. Es ist in dem §. 45 bestimmt, daß sich durch Vertretung an den Wahlen betheü.gen
können „die Mitglieder der regierenden Häuser durch ein Mitglied ihrer Famüie oder durch einen
Vertreter aus der Zahl ihrer Beamten, Gutspää.ter oder der ländlichen Grundbesitzer des Preises.

Dasselbe Recht wird in dem §. 99 den Staudesherrn analog den mit ihnen bestehenden
Necessen eingeräumt. Es fchien dem Provinzial-Verwaltnngsrath aber richtiger dieses Recht an
der Stelle zu erwähnen, wo es hingehört, anstatt am Ende der Vorlage gewissermaßen als e.n
Recht, welches man heute oder morgen wieder aufheben will.

Der zweite Punkt betrifft den §. 50; dieser Paragraph ist einer von den,emgen welche
am meisten S anb aufgewirbelt habeu, sowohl bei der Verathuug der Kreisordnnng'n Westfalen,
'vie in Berlin Der Paragraph bestimmt die Wählbarkeit znm Kreistage. Hier findet sich m
der eW ischen ^reisordnnng der Znsatz, daß von der Wählbarkeit zum Kreistage allgemein

sind, welche ein befoldetes Amt bekleiden, das der Aufsicht des Landrathes
i Wll ist hen'ach kann also in Westfalen der besoldete Amtmann nicht Mitglied des Kreistages
^ n D^se V Wmnmig fehlt iu dem rheinischen Entwürfe, wie dies auch für Westfalen der Fall

w^ weilo^ Sw^gienm sich bis zum letzten Angenblickedem Ausschlüsseder beso deten Beamten
aus den, Kreistage auf das allerlebhafteste widersetzt hat, da sie eine solche Veswnmnng nicht
ftn , Ms emcht te Es wnrde insbesondere abgeführt, daß dadurch einer Anzahl hochverdienter
Bea t^ aufgeprägt würde, denn man erkläre sie in einer wichtigen Richtung
für msäh g zur Uebernahme eines Vertrauensamte.. Zweitens sagte man, man beraube die

«is a e dadurch einer Anzahl der intelligentesten und tüchtigsten Vertreter, es sei dies weder im
?i ^ e "se ch m Interesse der Bürgermeister selbst wünschenswerth. Der Verwa tnngs-
i W r abe7 r Ä s cht, tah man den ersten Grund der lovi. n^nl. überhaupt nicht als

ch ia anerk mm kö^ denn es gäbe viele Stellungen, mit denen es uuvereinbar sei, zn emem
nchtig anerkennen tonne ° g Oberpräsident von der Wahl zum ProvinzmI-
be linnn cn Amte gewallt zu werden, wie z. ^. oer ^ v , ^l,f„, ,„„^ ?>,„
Landtage ausgeschlossen sei, worin gewiß Niemand eme levig rn^ul5. erttickeii werde. Den.
W^ n Gr mde gla bte mau auch uicht generell, sondern nur iu einem gewissen Sinne eme Ve-

ch gung ^ zu dürfen. Da wir bis jetzt am Nheine das Anit des Ehrenburgenneisters
u cht nnt , ° hat allerdings eine Anzahl eingesessener Grundeigenthümer das besolde e

Am "ch s ü n onrmen nnd wirkt ebenso segensreich in der Bürgermeisterei, wie un Kreis¬
tag" Der MNche Ausschluß dieser langbewährten Mitglieder von den Kreistagen erscheint gewiß
nicht wünschenswert!).
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Ebenwenig glaubte man diese Vürgcrmeister vor die Alternative stellen zu dürfen, ein
Amt, welches sie lange bekleidetund welchessie in der jetzigen Verfassung übernommen haben,
aufzugeben oder auf die fernere Wählbarkeit zum Kreistage zu verzichten. Die Majorität des
Provinzial-Verwaltuugsrathcs war daher der Meinung, daß zwar, wie in Westfalen, als Prinzip
unbedingt anzunehmensei, daß vom Kreistage alle diejenigen ausgeschlosseu werden müßten, die
ein Amt bekleiden, welchesder Disziplinargewalt des Landrathcs unterliegt, daß dagegen aber
eine Zusatzbcstimmungaufzunehmensei, nach welcher es hinsichtlich der jetzt angestelltenBürger¬
meister während der Dauer ihres Amtes ausnahmsweise bei der zur Zeit geltenden Bestimmung
der Cabinetsordrc vom 5. April 1836 verbleiben solle, wonach diese die Wählbarkeit behalten.
Diese Eabinetsordre setzte nämlich fest, daß Jeder, der ein ländlich bewirthschaftetesGrundstück
hat, wählbar sein soll; es ist dies allerdings eine leicht zu erfüllendeVoraussetzung, und war
deshalb eiu Theil des Vcrwaltungsrathes gegen die Aufnahme dieser Bestimmung; es wurden
anderweite Vorschlägegemacht,einen bestimmten Steuersatz zu statuirm uud dergleichen,aber man
kam nicht zu einem Satze, mit welchem man durchzukommen glaubte, und deshalb neigte sich die
Ansicht dieses Theiles des Verwaltungsraths dahin, es pure bei der Bestimmung für Westfalen
zu lassen. Ich persönlich,meine Herren, bin der Ansicht,daß die Frage, ob und inwieweit man
die jetzigen Bürgermeister berücksichtigen müsse, doch ernstlich zu erwägen sei, indem viele Gründe
dafür sprechen. Es wurde auch von einer Seite noch vorgeschlagen, generell für die Vürgcrmeister,
also nicht blos sür die jetzt fungirenden, sondern überhaupt, es bei der Cabinetsordre von 1836
zu belassen, indem darauf hingewiesenwurde, daß sonst zwei Klassen von Bürgermeisterngeschaffen
würden, was nicht angängig erscheine. Der eine Bürgermeistermüßte dieselbe Berechtigunghaben
wie der andere. Endlich wurde darauf hingewiesen, daß man die Gemeindennicht bevormunden
und ihnen nicht verwehren dürfe, den Mann ihres Vertrauens auf den Kreistag zu fchicken, es
wäre dies mit dem ganzen System des Gesetzes unvereinbar, welches die freie Wahl für die
Bekleidung von Ehrenämtern aufstelle.

Ich muß noch hinzufügen, daß die Bestimmungendes §. 50 auch für den Kreisausschuß
maßgebendsind. Wenn also die Bürgermeister von der Kreisversammlung ausgeschlosseu werden,
so sind sie damit auch vou der Wahl zum Kreiscmsschusse ausgeschlossen. Man hat Letzteresin
Westfalen für zweckmäßig erachtet, indem namentlich dafür geltend gemacht wurde, daß der Kreis-
ausschuß in vielen Fällen in der Lage sei, über Beschwerdengegen Amtmänner zu entscheiden,
und wenn in diesemFalle auch der betreffende Amtmann nicht selbst mitwirke, so sei es doch
nicht gerade wünschcnswerth, daß seine Eollegen in der Sache urtheilten. Bei dieser Sachlage
sei es besser, wenn aus dem Kreisausschuß die Amtmänner ferngehalten würden. Von Seiten
der Gegner dieser Bestimmung wurde insbesonderedie Frage für den Ausschuß laut: wo finden
wir aber die geeignetenLeute, wenn die Bürgermeister ausgeschlossen werden? Ich habe, soweit
es die Kürze der Zeit erlaubte, Erkundigungenin einzelnenKreisen hierüber eingezogen, und da
habe ich gefunden, daß allerdings in vielen Bürgermeistereien,namentlich in solchen Kreisen, wo
Eingesessene die Stelle als Bürgermeister übernommen haben, diese auch in dem Kreistage sitzen
uud dort sehr vortheilhaft wirken, weil sie die Verhältnissevon Hause aus kennen; dagegen sind
von fernher berufene Bürgermeister auch jetzt schon sehr spärlich im Kreistage vertreten. Der
Ausschlußder ersterwähntenangesessenenBürgermeisterwürde nach meinen Erkundigungenallerdings
schmerzlich empfundenwerden, allein eine eigentliche Verlegenheitwürde daraus doch nicht erwachsen.
Man sollte z. N. annehmen, daß der Kreis Dann in der allerschlimmsten Lage in dieser Hinsicht
sei, und nur Bürgermeister im Kreistage haben müßte, allein der Landrath des Kreises Dauu hat
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einem Mtgliedc des Prouinzial-Verwaltungsrathcs versichert, dah er keinen einzigen Bürgermeister
im Kreistage habe. Ich habe auch noch selbst in den letzten Tagen zwei Landräthe von großen
Kreisen am Nicderrhein gesprochen und hierbei in Erfahrung gebracht, daß sie keinen Bürgermeister
in ihren Kreistagen hätten und ohne diese Bürgermeister ausgekommen wären, woraus zu schließen
ist, daß es auch für die Folge möglich sein wird, ohne Bürgermeister im Kreistage und Ausschüsse
fertig zu werden. Das pro und oontrll zu berathen werden Sie, meine Herren, Gelegenheit
im Ausschuß findcu, um eventuell in dieser hochwichtigen Sache denjenigen Beschluß zu fassen,
den Sie im Interesse unferer Provinz erachten.

Meine Herren! Ich kann jetzt zu §. 52 übergehen.
Es ist eigentlich keine wesentliche Aenderung darin enthalten. Deshalb mochte ich mit

Rücksichtans die Kürze der Zeit mich diesen Paragraphen dem Ausschuß überlassen und hinsichtlich
der Kreisordnung nur noch zu §. 99 eine kurze Bemerkung machen. Meine Herren! Der §. 99
enthält eine besondere Bestimmung bezüglich der Mitglieder der ehemals reichsunmittelbaren
Familien. Es ist Ihnen durch die Vorlage bekannt geworden, daß in der Nheinvrovinz mit den
Standesherren zum Theil Nccesse abgeschlossen worden sind, Rceessc, welche den Eharatter von
Staatm,ertragen haben, wodurch die Rechte dieser Herren aufs Neue auf Grund gcfetzlicher Be¬
stimmungen geordnet wurden. Die Staatsrcgierung hat nun in dieser Vorlage eine Aenderung
an diesen receßmäßigen Bestimmungen getroffen. Wenn man auch der Ansicht fein kann, daß
derartige Verträge nach dem Satze: 8klu8 pnklica, snpreiua, lox e»t, im Nothfälle im Wege
der Gesetzgebung einseitig abgeändert werden können, so ist die allgemeine Meinung doch immerhin
dahin gegangen, daß dies nur zulässig sei gegen volle Entschädigung und da, wo es sich um
Ehrenrechte handelt, gegen Einräumung möglichst gleichwerthigcr Ehrenrechte, insoweit dies im
Rahmen der neuen Verhältnisse zulässig ist. Von dieser Erwägung ausgehend glaubte der
Prouinzial-Verwaltungsrath Ihnen vorschlagen zu sollen, daß die Standesherren in der Rhein-
Provinz auf leinen Fall ungünstiger gestellt werden möchten, als der Herr Graf Stolberg in
Sachsen. Es kommt hierbei uämlich noch in Betracht, daß d^e Grafen zu Stolberg keiu vertrags¬
mäßiges Recht für sich in Anspruch nehmen können; es beruht deren Bevorzugung lediglich auf
Allerhöchsten Verleihungen. Es ist den Grafen Stolberg dort abweichend von der Vorlage für die
Rheinprovinz eingeräumt, daß der Landrath im Kreife nur nach Anhörung der Grafen Stolberg
ernannt werden darf. Wenn nun nach dem Receß die Fürsten zu Solms-Vraunfels und Wied
das Recht hatten, einen eigeneil Oberbeamten für die Polizei im Kreise zu ernennen, und dieses
Recht in Zukunft fortfällt, fo glaubte man, sei das Mindeste, was ihnen eingeräumt werden
nmsse daß sie künftig bei der Ernennung des Landraths wenigstens gehört werden. Von diesem
Gesichtspunkte aus wurde ein Zusatz zu 8- W vorgeschlagen des Inhalts:

Der Landrath des Kreises Neuwicd bezw. des Krerses Wetzlar wird nach Anhörung
des Fürsten zu Wied bezw. des Fürsten zu Solms-Vraunfels und zu Solms-
Hohenfolms-Lich ernannt. Das der Kreisversammlung gemäß §. 30 zusteheude Vor-
schlagsrecht wird hierdurch nicht berührt."

Meine Herren! Bei der jetzt weit vorgerückten Stunde möchte ich im Einzelnen auf
diese Frage nicht zurückkommen, fondern mir die näheren Ausführungen für den Ausfchuh
vorbehalten

Es erübrigen nun noch, meine Herren, einige kurze Bemerkungen zur Provinzialordnung.
Hier hat im Provinzial-Verwaltungsrath nur die Frage Anlaß zu einer Diskussion geboten, wie
l>°ch die Ziffer von Einwohnern zu greifen fei, anf welche ein Abgeordneter entfallen soll. Für
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Westfalen ist die Zahl auf 35 000 festgesetzt, während für die Nheinprovinz 40 000 vorgeschlagen
werden. Bei der Zahl von 35 000 würde die Nheinprovinz 152 Abgeordnete erhalten, eine
Anzahl, welche sich in Folge des bevorstehenden Ausscheidens verschiedener großer Städte noch
erhöhen wird, sooasi wir allerdings bei der Zahl von 35 000 zu einem ziemlichen Parlament
kommen würden, zu eine,» Parlament, welches uuinüglich in diesen Räumen hier Platz finden
würde. Vei der Zahl 40 000 würden 138 Abgeordnete gewählt werden müssen, die auch sehr
bald auf Hunoerteinigeuicrzig steigen werden. Gründe prinzipieller Bedeutung lassen sich weder
für die eine, wie für die andere Ziffer anführen, es kommen nur Zweckmäßigkeitsrücksichtenin
Betracht, die sich im Einzelnen auch am besten im Ausschüsse werden berathen lassen.

Ich möchte hiermit, meine Herren, meine generellen Anführungeu über die Kreis- und
und Provinzialordnung schließen. Es harrt Ihrer, meine Herren, ein Stück ernster nnd schwerer
Arbeit, ich hege aber die feste Ueberzeugung, daß Sie diese Aufgaben lösen werden in dem Sinne,
in welchem der Landtag in seinem mehr als sechszigjährigcn Bestehen so manche Aufgabe im
Interesse und zum Wohle unserer Provinz gelöst hat, (Lebhaftes Bravo!)

Landtags-Marschall: Meine Herren! Ich glaube in Ihrem Sinne zu fprechen, wenn
ich dem Herrn Landcs-Direktor unseren Dank für feinen ausgezeichneten Vortrug ausspreche. (Bravo!)

Sodann möchte ich vorschlagen, daß wir uns jetzt vertagen nnd die Generaldebatte nachher
wieder aufnehmen. Ich möchte fragen, ob es Ihnen recht ist, um 5 Uhr hier wieder zufammen
zn kommen. (Zustimmung.)

Ich bitte Sie also um 5 Uhr wieder zusammen zu kommen.
Die Sitzung ist vertagt.

(Pause von 12'/4 bis 5 Uhr.)

Landtags-Marschall: Meine Herren! Wir fahren in der Behandlung der Kreis-und
Provinzialordnung fort, und zwar habe ich nach dem vortrefflichen Vortrage des Herrn Landes-
Direktors nunmehr die General-Diskufsion zu eröffnen. Ich ertheile zunächst dem Herrn Viee-
Landtags-Marschall Freiherrn von Solemachcr das Wort.

Vice-Landtags-Marschall Freiherr von Solemacher-Ant weiter: Meine Herren! Wenn
man die Mittheilung erhält, daß das Haus, in dem man wohnt, einem über den Kopf abgebrochen
werden foll, so berührt eine solche Mittheilung jedenfalls immer schmerzlich; besonders wenn es
sich um eiu Haus, um ein Gebäude handelt, in dem man den Vater sorgen, die Großcltern an
der Arbeit noch gesehen hat, in dem man selbst geboren und herangewachsen ist und die besten
Jahre seines Lebens mit seiner besten Kraft gearbeitet hat, kann eine solche Mittheilung keine
angenehme Empfindung hervorrufen. Meine Herren! Es ist naturgemäß, daß man sich in einem
solchen Falle zuerst fragt: Ist denn das Gebäude so baufällig, daß es gäuzlich abgerissen werden
muß; würde nicht eine gründliche Reparatur ausgereicht habeu? Mciue Herren! Die weitere
Frage, wenn man die eine zugeben mühte, würde sein: Ist das Gebäude, welches an die Stelle
zu setzen, vorgeschlagen wird, nun wirklich das den Verhältnissen Entsprechendste? Meine Herren!
Ich räume gerne ein, daß unsere jetzige Kreis- und Provinzialordnung nicht vollständig mehr das
Ideal sein mag, welches gegen Schluß des 19. Jahrhunderts das zeitgeinäßeste ist; aber, meine
Herren, daß die Sache so baufällig sein sollte, daß alles total abgerissen werden muß, daß erst
der Urbrei geschaffen werden soll, der nächstens in drei Jahren in einem Nachbarlande sein
hundertjähriges Bestehen feiert, das, meine Herren, kann ich doch absolut nicht zugeben-
Meine Herren! Was man unserer bisherigen Organisation vorwirft, ist also zunächst das gänzlich
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untiquirt sein sollende System der Stände, Ja, meine Herren, es giebt Leute, die, wenn sie
das Wort „Stände" nur hören, schon eine gewisse Gänsehaut bekommen. Ich gehöre zu diesen
nicht. So lange in der eivilisirten Welt Leute zusammen wohnen, wohnen sie eben in Städten
lind auf den: Lande, und die Bewohner des Landes unterscheiden sich als solche, welche eine
etwas größere, uud solche, welche eine etwas geringere Morgenzahl besitzen,also städtische Vertretung,
Grußgrundbesitz und Kleingrundbesitz ist gar nicht etwas so erschrecklichFeudales, sondern einfach
etwas den realen Verhältnissen Angepaßtes. Meine Herren! Als man die auch uns jetzt vorgelegte
Kreisordnung im Landtage der Monarchie für die übrigen Provinzen in Anregung brachte, war
das Traurige, daß damals alles unter dem Sternbild des Nationalliberalismus stand. (Oho.)

Ich will damit nicht sagen, daß dies heute nicht noch immer mehr oder minder der Fall
sei, (Oho!) es schwebt noch heute Manchem als Ideal vor, aber, meine Herren, damals blühte
diese politische Ansicht in üppigster Fülle. Trotz alledem, meine Herren, ist man nach vielfachem
Wenden und Drehen dahin gekommen, daß man, nachdem man die Stände in den Prouinzial-
Vertretungen abgeschafft, an die Stelle derselben Interessengruppen gesetzt hat, und was sind diese?
Eigentlich genau dasselbe, was die Stände waren, Großgrundbesitz, Städte und Klcingrundbesitz.
Also eigentlich etwas Neues hat man nicht geinacht. Meine Herren! Daraus ergibt sich auch,
daß in meinen Augen die Kreisordnung das weniger Schlimmere der beiden uns vorliegenden
Gesetze ist. Man ist in der Provinzialordnung leider vollständig von dem, was man in der
Kreisordnung als das Nichtige anerkannt hat, abgewichen. Meine Herreu! Wie man dahin
^kommen ist, nachdem man in der Kreisordnung für die Vertretung das Prinzip dieser 3
Interessengruppe» anerkannt und geschaffen hat, nunmehr für die Provinzial-Vertretung wieder
den vorhin schon berührten Nrbrei erst zu schaffen und es dem Zufall zu überlassen, wie die
Zusammensetzung des Provinzial-Landtags sein wird, das ist mir absolut unerfindlich; von Logik
habe ich darin nicht die Spur gefunden. Meine Herren! Bei den jetzigen Ständen ist das
Anstößigste und das für die Zukunft ganz unannehmbar Scheinende ein erster Stand, Virilstimmen.
Ja, meine Herren, sind denn das nicht die Herren, welche früher weit größere Rechte besessen
haben, alte Landesherren, sind das nicht Herren, deren Familien eine tausendjährige Geschichte
habm und die stets bereits waren, persönliche Rechte dem allgemeinen Wohl zum Opfer zu
bringen? Dieselben hätten dafür doch wohl die kleine Concession verdient, stets und überall
wenigstens ihr Wort mitsprechen zu dürfen. (Abgeordneter Dietze: §. 99.)

Wenn man bei der Bildung der Kreistage und des Prouinzial-Landtages davon aus¬
gegangen wäre daß man den jetzigen Virilstimmbercchtigten unter den Vertreten: des Großgrnnd-
besitzes eine feste eine sichere Stimme zugesagt hätte, würde dies irgend Jemanden geschädigt
haben« Wenn man dann ferner bei der Bildung eines Verbandes der Großgrundbesitzer es auch
für nöthig fand den jetzigen Besitzern der Rittergüter ihr persönliches Virilstimmrecht zu nehmen,
ja, meine Herren das ist eins von den Opfern, melches wir wohl oder Übel jedenfalls hätten
bringen müssen denn seitdem die Qualität eines Nittergutbesitzers käuflich geworden ist, seitdem
sie von jeden, erworben und ausgeübt werden kann, ist der Begriff der Ritterschaft eigentlich doch
nicht wehr das was er früher gewefen ist, und war er für uns manchmal nur ein lästiges
Impedimentum ' Wenn man aber den Besitzern der heutigen Rittergüter die Stimmberechtigung,
die Wahlberechtigung belassen und alle diejenigen, welche eine Grundsteuer vou 225 resp. 150 M.
zahlen mit ihnen zusammen in einen Wahlverband gefügt hätte, so hätte man wemgstens an
das Bestehende angeknüpft und ungefähr das nämliche erreicht, was man erreichen null, ohne ,mt
solcher Schroffheit in der Sache vorzugehen. Aber, meine Herren, man hat dn>s mcht gethan,
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man hat es eben nicht gethan, weil man das alte Gebäude grundsätzlich abriß; das alte Gebäude
hat in den Augen mancher einen häßlichen Beigefchmack, der Stil gefällt nicht, da sind Schnörkel
und Erker in Gestalt von gothischen Emblemen, Wappen u. s. w., die unangenehm berühren, und
man zieht es vor, den nüchternstenaller Baustile, der im Bauwesen Kasernenstil, in der Gesetz¬
gebung uationalliberaler Stil genannt wird, (Oho!) zu Grunde zu legen. (Heiterkeit.)

Ja, meine Herren, es ist meine Ueberzeugung.
Nun haben sich im vorigen Jahre die unmittelbar vor uns zur Beglückung bestimmt

gewesenen Vertreter der Provinz Westfalen bemüht, ein Gegenprojektauszuarbeiten, und dieses
Gegenprojekterfüllte eigentlichso ziemlich alles das, was mir wenigstensin den heutigen Zeiten
als zweckmäßigund erreichbar vorschwebt. Meine Herren! Ich habe ja persönlichin der Frage
im Herrenhause, in der Commissionund im Plenum, mitzusprechen gehabt und kann Ihnen ver¬
sichern, daß sowohl von der Staatsregierung, als von Seiten der übrigen bethciligtenHerren dort
eigentlich gegen das westfälischeProjekt hauptfächlich nur eingewendet wurde: Ja, das ginge
nicht, weil es eben anders wäre, als die anderen Provinzen es hätten, es verstieße gegen die jetzt
maßgebende liberale Schablone. Der Herr Minister hat uns sogar gesagt: die in den alten
Provinzen eingeführte Kreis- und Prouinzialordnung ist nicht nur verbcsserungsfähig, sondern sie
ist sogar verbesserungsbedürftig. Wie wir dies hörten, wurden wir ganz hell und fugten: Nun,
dann wollen wir das jetzt Einzuführende gleich gut machenund dann fehen, was an dem bereits
jetzt Eingeführten zu verbessernist. Da wurde aber auf einmal eine andere Logik vorgebracht,
es wurde gesagt: führt erst das als nicht gut Anerkannteein, und dann soll gemeinschaftlich revidirt
werden. Einleuchtenhat mir die Sache nicht wollen, aber wir sind einfach überstimmt worden.

Meine Herren! Nachdemnun das, was in anderen Provinzen eingeführt ist, auch uns
bevorsteht, nachdem die Versuche, die von den Herren Westfalen in folch ancrkennenswertherund
ausdauernder Weife gemacht worden sind, etwas Besseresan die Stelle zu setzen, gescheitert sind,
entsteht für uns die Frage: wie sollen wir uns den jetzigen Vorlagen gegenüber verhalten? und
da, meine Herren, muß ich Ihnen allerdings fagcn: wenn man alle diese Versuche gehört und
theilweisemitgemachthat, dann erscheint es am besten, wir treten nunmehr mit frischem, vollem
Herzen uud bewuhtvollemVerständniß in die Prüfung der uns gemachten Vorlagen ein (Hört!
hört!), acceptiren den uns fuppeditirten Boden, fo wenig fympathischer uns fein mag, prüfen die
Vorlage Paragraph für Paragraph, suchen jeden einzelnenParagraphen möglichst zweckmäßig zu
gestalten und vergessen nie, daß wir unserer schönen Heimathsvrovinz es schuldig sind, nicht in
fruchtlofcnKlagen uns zu ergehen, fondern fortzuarbeiten an der Entwickelungunserer Provinz,
und ich werde erfreut fein, mit den Herren im Ausschuß und hier zusammen in diesem Sinne
zu wirken.

Landtags-Marschall: Wünscht noch Jemand zu der Generaldiskussiondas Wort? —
Der Herr Abgeordnetevon Eynern hat das Wort.

Abgeordnetervon Eynern: Meine Herren! Ich möchte dein geehrten Herrn Vorredner,
dessen Ausführungen ich mit großein Interesse gefolgt bin, zunächst erwidern, daß die jetzige
Vorlage von einem hochconfervativenMinisterium ausgeht (Oho!) und nicht von einem national¬
liberalen, daß also die ganze Grundlage der jetzigen Vorlage, welches er als eine nationalliberale
hingestellt hat, von seiner Seite nicht so richtig dargestellt ist, wie es vielleicht scheinenMimte.
Aber es ist immerhin ein Compliment, welches er der Partei macht, welcher ich angehöre, daß über
dem jetzigen hochconfervativenMinisterium ein nationalliberaler Geist schwebe. V^Sodann möchte
ich einzelne Widersprüche, die der geehrte Herr Vorredner ausgesprochenhat, hervorheben. Er
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sagte, das jetzige Verwaltungsgebäude sei nicht so baufällig, daß es vollständig hätte abgerissen
zu werden brauchen; hinterher aber hat der geehrte Herr Vorredner selbst gesagt, daß eigentlich
eine Aenderung gar nicht eingetreten wäre, daß die ständische Gliederung auch m den Wahlen
zum Kreistage noch vorhanden sei. Eine sehr wesentlicheAbänderung gegen den lushengen
Zustand ist nuu allerdings in der ganzen Vorlage nicht vorhanden, nur gewisse Vorrechte der
Rittergüter und damit gewisse Vorrechteeines Standes sind beseitigt; aber Herr «°n Solemacher
bat ja selbst gesagt, daß, seitdem die Rittergüter käuflich gewordensind und m die Hand iedes
Besitzersübergehen können, die Vorrechte, die auf diesem Besitz beuchen als Standesvorrechte
gar nicht mehr vorhanden sind. Herr von Solemacher hat weiter gejagt, daß letzt nn Ausgange
des 19. Iahchunderts die bisherige Verfassung, wie er anerkennenmüsse, bestimmteMundlagen
nicht mel habe, daß neue Formen für Reorganisation gefunden werden niussen Ich glaube,
daß die Ueberfichrunqin diese neuen Formen so milde gehandhabt worden ist, wie sie nur von

ewm eon ^ Ministerwm hat gehandhabt werden können; ich bin "berz^g, wenn mr
nationalliberales Ministerium am Ruder märe, so wiirde etwas schaler m«lled^s Sachen
eingegriffenworden fein. Insofern habe ich mit großer Freude ^ da^
Herrn v n Solemacher und seiner speziellen Freunde der vergebliche Versuch die Sta^svorrecht
auftecht m 3ul n, der das letzte Mal durch die Westfaleu gemacht worden ist, nicht erneuer
n, I s / 3 ^m bei der Berathung der Kreis- und Provinzialordnung für Hannover, als
e der Berath ^ ^en ist dieser Versuch gemacht

w rdm w^sch^Wung noch weiter ausrecht zu erhalten Dieser Versuch ist nicht nur
^A aeo ntt"3^ s°ndem auch im Herrenhausemit Einhelligkeitzurückgewiesen worden, un
im ^georoncienyau e i ^z bemühen, ihn zu erneuern. So, wie die Vorlage uns
ch glaube man wur trägt und dieselbe«erfüllt, und

vorliegt, glaube ich, daß sie ^ ^ ^lich ,„ ^, öffentlichen Leben der

^sttHw ^^ und w den Kreistagen
bebe te verdm bisher gehabt haben. Ich bin überzeugt, daß es nicht au die äußere
oeweyaUen werven, me , ^ ^ , ^^,^ ankommt, Mdern m erster Luue auf die
ozmle Stellilug welche sie nneh^ s^ meiuen Theil habe das Verträum,

^igeMit'vnkmig «n^ ^ ^^°^,^ ^l ^ ,^ ^^^^ ^„^^^,„
ah wir " nen ^ ^^ .^ ^,^^. ^ fortarbeitenkönnen

fast sannntlich hier Willen der Herren ab, ob sie wirklich sür die öffentlichen
wie bisher. Das hängt allem von dem »^ ^ ^^ ^, I,^,^ „,

33"s3: JUrm,^ ^igkeit beweist, die ste bisher im Pro-

^^7^l^^^ ^ Seiten des Herrn Lande.DirektorsKlein

"°3^ engten , wie ste für dieIn dem ^niioul, , «.mentliä, Abweichlmgen gegen die Einrichtungen, wie

anderen Provinzen gemacht "'^^ Es betrifft dies in erster Linie
Ke letzthin noch für die Provinz Westfalen b schlösse' wr . ',

den §. 4, nämlich das Ausscheide»der g«Ven S dte au d^^ H«r ' N
die Zahl von 30 00N Einwohner angenonMenste st fu d ^^

gesetzt worden. Ich habe v^ens ges^ ^^ ^
3^ r^'^g'"'^ ^Me. als die Provinz Westfalen. Dieselben
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Gründe, welche in Westfalen dazu geführt haben, die Ziffer auf 30 000 statt auf 25 000 zu fetzen,
wie in den alten Kreisordnungs-Prouinzen, dieselbenGründe, glaube ich, könnten auch für die
Nheinprovinz gelten. Dabei kommt in Betracht ausschließlichdie Stadt Nemscheid,welche jetzt
34 000 Einwohner hat, und welche heute schon ausscheidenwürde, wenn der Satz auf 30 000
festgestellt werden sollte. Von den übrigen Städten kommenDüren und Mülheim a. d. Ruhr erst
in späteren Jahrzehnten in Betracht. Die Stadt Nemscheidwird aber wahrscheinlichin einigen
Jahren schon in die Lage kommen, auf 40 000 Einwohner herangewachsen zu sein, denn bei der
bekanntenbergischen Fruchtbarkeit ist für eine Stadt von 34 000 Einwohner die Möglichkeit,um
6000 Einwohner zu steigen, nur eine Frage von wenigenJahren. Nun glaube ich, daß wir hier
den Satz von 30 000 Einwohner feststellen könnten, um der Stadt Nemscheid diese Uebergangszeit
zu ersparen, daß sie noch für wenige Jahre im Kreistag mit vertreten und gezwungenist, die
Pflichten des ganzen Kreises mit zu übernehmen. Eine Neuorganisation, die sich jetzt bei der
neuen Organisation der Provinz sehr leicht machen würde, würde in einigen Jahren nur unter
erschwerendenUmständen durchzuführen fein. Ich werde mir erlauben, im I, Ausschuß diese
Wünsche vorzubringen, und ich hoffe, daß die speziell darzulegenden Gründe auch von Ihrer Seite
Anklang finden werden, und daß wir hier den Befchluß fassen, eine Einwohnerzahl von 30 000
als Grenze des Ausscheidensder Städte aus dem Kreise zu setzen. Ich habe die Ueberzeugung,
daß die gesetzgebenden Faktoren in Berlin sich einem solchen Beschlusse des Provinzial-Landtages
unbedingt anschließen werden.

Die zweite bedeutendereSache ist die Stellung des Bürgermeisters und die Wahl des¬
selben. Wenn ich den Herrn Landes-Direktor Klein heute morgen recht verstanden habe, so hat
der Provinzial-Verwaltungsrath den Vorschlag gemacht, daß die Bestätigung des Bürgermeisters
auf Grund von Vorschlägen des Kreisausschussesnur dann verweigert werden könne, wenn der
Provinzialrath die Zustimmung zu einer solchen Verweigerung giebt. Dieser Vorschlag,glaube
ich, wird keine Aussicht haben, irgend wie bei den gesetzgebendenFaktoren in Berlin angenommen
zu werden. Ich erinnere an den Vorschlag, welcher bei Berathung des Zuständigkeitsgesetzes im
Jahre 1881 von dem AbgeordnetenFreiherrn von Hucne gemacht worden ist, der Aehnlichesin
Bezug auf die Zustimmung des Vezirksraths zu einer Nichtbestätigungdes Bürgermeisters bean¬
tragte. Ich glaube, wir werden eine Abänderung in denjenigen Bestimmungen, wie sie für
Westfalen in der letzten Zeit beschlossenworden sind, nicht erreichen.

Der dritte Punkt ist die Hervorhebung der Stellung des Bürgermeisters als Ehrenbür¬
germeister. Ich glaube, der gauze Ehrenbürgermeisterist in die Vorlage nur hineingesetzt worden,
um gewissermaßenals Dekoration zu dienen. Ich glaube, daß nur in einer geringen Weise diese
Bestimmung zur Geltung kommen wird. Der Ehrenbürgermeistcr wird in der Nheinprovinz
immer die Ausnahme sein und der besoldete Bürgermeister die Regel. Die Westfalen haben
ebenfalls den Ehrenamtmann hineingesetztund ich glaube, in ganz Westfalen sind überhaupt nur
6 Ehrenamtmänner vorhanden. (Zuruf: Neunzehn.) Also neunzehn, das sind nur dreizehn mehr.
(Heiterkeit.)

Jedenfalls ist das eine geringe Zahl, die den Beweis führt, daß das Institut der
Ehrenamtmänner in Westfalen auch erst in zweiter und nicht in erster Linie steht/ Ich glaube,
daß auch in den alten Kreisordnungsprovinzendieses Institut — sie heißen dort Ehrenamtsvor¬
steher — sich keineswegsüberall bewährt hat, besonders da nicht, wo die Geschäfteder Bürger¬
meisterei oder des Amtsbezirks fo umfangreich werden, daß sie im Nebencuntc nicht mehr ver¬
waltet werden können. Ich glaube, in der ganzen Umgegend von Berlin giebt es heute keinen



45

Ehrenamtsvorstehermehr, es giebt nur Amtsuorsteherin besoldeterStellnng. In Mxdorf z, V.
ist es gar nicht möglich gewesen, den Ehrenamtsvorsteherweiter aufrecht zu erhalten. Ich habe
aber gar nichts dagegen, wenn diese Bestimmung des Ehrenbürgermeistersin unserer Gesetzgebung
für die Nheinprovinz bleibt; aber zur allgemeinerenDurchführung wird sie gar nicht kommen.

In Bezug auf die Zahl der Mitglieder des Kreistages glaube ich auch, daß eine
Abänderung der Vorschläge,die in der Vorlage enthalten sind, nöthig sein wird, um einen Aus¬
gleich der kleinerenund größeren Kreise herbeizuführen. Ich bin überzeugt, wenn der Provinzial-
Landtag dahingehendbeschließt, daß dies kein Gegenstandirgend welcher Differenzenzwischen der
Staatsregierung und dem Provinzial-Landtage sein wird. Im Großen und Ganzen glaube ich,
daß die Differenzpunktezwischen der Vorlage der Königlichen Staatsregierung und der Auffassung,
wie wir sie über die Bedürfnisseder Provinz haben, so unbedeutend sind, daß nnsere Verathungen
einen sehr schnellen Fortgang nehmen werden, und daß diese ganze wichtige Angelegenheit Aussicht
hat, in leichter und allgemeinbefriedigender Weise für unfere Provinz zur Durchführung zu kommen.

«llndtags-Marfchall: Der Zerr AbgeordneteFreiherr Felix von Los hat das Wort.
AbgeordneterFreiherr Felix von Lo8: Meine Zerren! Bei der, wie es scheint, vor¬

handenen Einstimmigkeitin der Auffassung, die wir über die Vorlage haben, wäre es eigentlich
unnöthig, daß noch einer das Wort ergriffe. Die Worte des Herrn von Eynern haben bewiesen
daß er der Vorlage durchaus sympathisch gegenübersteht,und am Schluß seiner Rede hat sich auch
Herr von Solemacher gleich sympathischder Vorlage gegenüber ausgesprochen. Er hat m der
Einleituug die Sache allerdings etwas tragisch genommen; da ich aber nicht so poetych lnn wie
er, so kann ich mich zu diesen: Tone nicht aufschwingen. Ich kann aber mich mcht erkennen,daß
wir den Urbrei zu befürchten haben, wie Herr von Solemacher dies bei der Vesprechnngder
Vorlage zu Anfang angedeutethat; er schien aber auch selbst nachher nachdemer wieder trockener
sprach, denfelbennicht so sehr zu fürchten. Jedenfalls glaube ich, daß, wenn der Urbrer entstehen
sollte, Herr von Solemacher bei seiner bekanntenLebenszähigkeit aus diesem Urbrer sich wieder
herausarbeiten würde. (Heiterkeit.)

Meine Herren' In Betreff der allgemeinen Gesichtspunktekann ich Mich ganz kurz
fassen. Auch ich'meinerseits habe von jeher das Bedürfniß zu einer Reform sowohl in Netreff
der Kreise und ihrer Vertretung, wie auch der Provinzial-Vertretung und ihrer Angelegenheiten

^"" Ich stimme Herrn von Solemacher darin vollständig bei, daß im 19^ Jahrhundert
namentlich m Schluß desselben,unsere provinzielle Verfassung wie sie augenblicklich besteht,mcht
mehr ganz entsprechendist, auch nicht den vorhandenen Verhältnissen, den vorhandenen ozialen
und polit schen Gebilden vollständig angepaßt ist, eine Aenderung daher wnnschenswerthist. Ich
kann allerdings nicht leugnen und habe mir auch früher schon es auszusprechenerlaubt daß ich
^wünscht hätte, daß an das Vorhandene die besserndeHand angelegt w°r en wäre ch sthe
es als inen Kardinalfehler unserer Gesetzgebungan, daß sie immer schablonenmaßigverfahrt,
»ach dem Grimdsatze daß das, was eine Provinz einmal hat, nun auch die andere Provinz
^i^ s7^H«ren- Das ist mein/Ansicht nach durchaus
das ist ei Verfahren, das fowohl den Staat, wie auch die Verwalteten schädigt wid das dazn
gefü " daß unse e Gesetzgebung die Eigenthümlichkeiterworben lM alle paar »e wieder

zu müssen, unsere bekannte Novellen-Gesetzgebung.Meine Herren Ich hatte
also g"wüM d ß man an das Bestehendeaugeknüpft und es den heutigen VerhaltiMen ent-
sp echm nz frei und ungezwungen gebesserthätte. Da nun einmal dieser Weg mcht em-
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geschlagen ist, so wollen wir, wie gesagt, uns nicht in eine tragische Stimmung hinein versetzen,
sondern mit Freuden die uns gemachtenVorlagen begrüßen, und ich für meinen Theil, meine
Herren, stelle mich mit voller Sympathie auf deu Boden der gemachten Vorlagen, insofern es
sich um das ganze Gebäude dieser Gesetzgebunghandelt, um die Kreisordnung, die Provinzial-
ordnung, das Verwaltungsgesctz,das Zuständigkeitsgefctz.Ich erkenne,meine Herren, darin einen
großen Furtschritt und einen Fortschritt, dessen wohl keine Provinz mehr bedürfte, als gerade
unsere schöne Rheinprovinz, denn, meine Herren, das ist leider eine Thatsache, daß bis auf den
heutigen Tag keine Provinz unserer Monarchie so büreaukratischverwaltet worden ist, wie die
Rheinprovinz. (Sehr richtig!)

Sehen Sie sich nnsere Gemeindevcrhältnissean. Ich bin ein Angehörigerdes Regierungs¬
bezirksDüsseldorf; meine Herren, gehen Sie in dem ganzen Bezirk herum und suchen Sie die
Bürgermeister, die aus den Eingesessen?» genommen sind, obwohl das Gesetz ausdrücklich vorschreibt,
daß sie vorzugsweiseaus denjenigenGutsbesitzerngenommenwerden sollen, welche das Vertrauen
der Eingesessenenbesitzen. Meine Herren! Suchen Sie sie und Sie werden nicht viele finden. Und
wie' ist es mit den Landräthen, wie viel Landräthe haben wir in unserer Provinz, von denen wir
sagen können: sie gehören ihrem Ursprung und ihrer Tradition nach unserer Provinz an? Wie
viele sind es, meine Herren, und wie steht es bis zur heutigen Stunde mit den Besetzungen?
Noch jüngst ist in dem RegierungsbezirkAachen,demjenigenRegierungsbezirke,der die Ehre hat,
den Regierungspräsidentenvon Hoffmann zum Regierungspräsidentenzu haben, (Stimmen: Aha!)
in einem Kreise einer zum Landrath vorgeschlagenworden, der in jeder Beziehung die volle
Qualifikation besaß — er war allerdings dem Nachbarkreise angehürig, er besaß aber vollständig
die gesetzliche Qualifikation, er war Assessor; man hat ihn nicht ernannt, es ist ein anderer
vorgezogenworden, von dem man wenigstens nicht behaupten kann, daß er das Vertrauen der
Eingesessenen des Kreises sich erworben hat. Also, meine Herren, wir haben ganz gewiß Grund,
uns zu freuen, daß uns jetzt eine Gesetzgebung gegebenwird, bei der wir selbst mitzuwirken berufen
sind, durch die wir berufen werden, bei der Aufsichtüber die Communalverwaltungmitzusprechen.
Das ist ein großer Fortschritt, und wir habeu allen Grund, der Staatsregierung unsern Dank
dafür auszufprechen,daß sie diesen Weg betreten hat. (Bravo!)

Nnn aber, meine Herren, wenn diese Gesetzgebung uns gegeben ist, dann ist es auch
nothwendig, daß sie zur Wahrheit werde, daß das, was die Gesetzgebung will und soll, auch
in der Ausführung zur Wahrheit werde. Ich möchte da auf einige Punkte iu beiden Vorlagen
aufmerksammachen, in denen meiner Ansicht nach diesemnicht hinreichend Rechnung getragen ist;
ich will vorher aber einiges Gute anerkennen.Ich habe eben von den Bürgermeistern gesprochen;
nun, meine Herren, der §. 24, der über die Ernennung der Bürgermeister handelt, ist jedenfalls
schon ein Fortschritt gegen das Vorhandene, er genügt aber allerdings den Bedürfnissennoch nicht;
es hat deshalb der Provinzial-Verwaltungsrath durch den Mund des Herrn Landes-Dircktors
Klein Ihnen einige Abänderungs-Vorschlägegemacht. Wer die Verhältnisseunserer Gemeinden in
der Nheinprovinz kennt, wird wissen, welche Nachtheilefür die Gcmeinde-Eingefesfenenund welche
Unzuträglichsten für die Verwaltung selbst daraus entstehen, daß so häufig mehrere Bürger¬
meistereiendauernd in einer Hand vereinigt werden, daß man die Gemeinde-Eingesessenen nöthigt.
Stunden Weges wegen ganz kleiner Geschäfte,die sie abzumachen haben, zurückzulegen.Ich nenne
da blos die Civilstandssachen; es tritt dies aber auch bei jeder anderen Angelegenheitzu Tage;
die Klagen darüber sind allgemein, und wenn mir Jemand die Frage stellen würde: sind diese
Klagen wirklich so berechtigt?dann würde ich darauf antworten: die Schäden, die daraus entstehen,
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sind so groß und allgemein, daß sie einer Abhülfe dringend bedürfen. Deshalb hat der Provinzial-
Verwaltungsrath Ihnen vorgeschlagen,den §. 24 in dem einen Satze dahin zu mnendiren, daß
für jede Bürgermeisterei ein eigener Bürgermeister angestelltwerden soll, und daß nur in Aus¬
nahmefällen dem Oberpräsidcntcn nach Anhörung des Kreisausschusscs und der betheiligten
Bürgermeisterei-Versammlungendie Befugniß beigelegtwerden solle, commissarisch einen Nachbar-
Bürgermeister mit der Verwaltung einer Bürgermeisterei zu beauftragen. Meine Herren! Die
Vorlage hat noch einen Mißgriff gethan; ich will es nur einen Mißgriff nennen, ich will nicht
glauben, daß es Absicht war.

Ich habe vorhin gesagt: nach unserer heutigen Gesetzgebung soll der Bürgermeister aus
den eingesessenenGrundbesitzern, die das Vertrauen der Eingesessenenvorzugsweise genießen,

Satz an die Spitze stellen zu sollen, daß der Bürgermeister überhaupt aus den angeschenenein¬
gesessenen Grundbesitzerngenommenwerden soll, und dann die Bestimmungen über die Ehren¬
bürgermeister und die besoldeten Bürgermeister folgen zu lassen. Was die Ehrenbürgermeister
anbelangt, so stimme ich auck> darin Herrn von Einern vollständigbei; auch ich glaube, die Ehren¬
bürgermeister werden keine große Rolle in der Nheinprovinz spielen, namentlich auch deshalb
nicht, weil die Bürgermeister leider zu °/i« Staatsbeamte sind, die aber natürlich von den Gemeinden
bezahlt werden, und zu '/i» Gemeindebccunte.Natürlich sind sie vermöge ihrer Stellung verpflichtet,
die Geschäftefür den Staat immer in erster Reihe zu erledigen,denn fönst kommt das Ercitatorium
und es werden schließlich Ordnungsstrafen angedroht; die Gemeindeangelegenheitenkommen hinten
nach Ich erlaubte mir dieser Tage im Verwaltungsrathe das Wort zu gebrauchen,die Bürger¬
meister müßten ebenso viel wissen, wie alle Minister. Mein Nachbar rectifizirte mich und fagte,
die Bürgermeister müßten mehr wissen, als die Minister, denn diese fragten sie. Die Bürger¬
meister haben eine collosfale Arbeitslast, in Betreff deren es wünschenswerthwäre, daß die Staats¬
regierung ernstlich einmal darüber nachdächte, wie diesem Zustande ein Ende gemacht werden
kann, damit die Bürgermeister wieder vorwiegend Gemeindebeamtewerden.

Meine Herren! Ich muß noch einen Puukt hervorheben. Als ich die Vorlage zuerst
sah und iu derselben Bestimmungen über Gemeindeangelegenheiten,Wahl und Ernennung der
Gemeindevorsteheru s. w. fand, war ich etwas fmppirt, ich konnte mir nicht erklären, warum
dies in die Kreisordnung hineinkomme, ich habe mir gefagt, man hätte besser gethan, eine eigene
neue Gemeindeordnungzu machen. Als ich nun zu §. 27, zur Pensionskasfe,kam, kam mir das
Gefühl ob am Ende dies alles nur hineingefetzt fei, um zu dieser Pensionskassezu gelangen, tue
bei unserm Provinzial-Landtage, wenn wir uns des Referats des Abgeordneten von Groote
erinnern bisher nicht mit großer Sympathie behandelt worden ist. Ich muß sagen, mich hat
diese Kasse etwas erschreckt, denn sie ist wieder nur ein Mittel, um das Streberthum unter den
Bürgermeistern zu befördern, die Verfetzuugsfähigkeit derselben zu erleichternund die Vürgermerster-
posten zu Avancementsvostenzu machen. Man fängt mit kleinen Posten an und man hört nut
größeren auf und das ist ein großer Nachtheil für die Gemeinden, denn da kommt heute em
Bürgermeister es mag der befähigsteMann von der Welt sein, er braucht sechs Jahre, um sich
in die Gemeinde-Verhältnissehineinzuarbeiten,nach sechs Jahren ist er mit denselben bekannt und
wäre im Stande etwas zu leisten - ich spreche nicht persönlich,sondern immer rein prmzrMll -
da findet er eine bessere Stellung, geht weg, und die Gemeindemuß das Expenment nut emem
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neuen Bürgermeister von neuem anfangen. Ich hatte nur gesagt, daß diese Kasse diesen Uebelstand
begünstigenwürde, und hatte daher im Verwaltungsrath zu denjenigengeHort, von denen der
Herr Landes-Direktor heute Morgen gesagt hat, daß sie die Streichung dieses Paragraphen be¬
antragt hätten. Nachdem wir nun H. 24 in der angegebenenWeise amendirt hatten, da sagten
andere, die anfänglich meiner Ansicht waren: wenn wir diese Garantie bei der Ernennung der
Bürgermeister bekämen, nämlich, daß sie vorwiegend aus den Eingesessenen genominenwerden,
dann würde die Versetzbarkeitund die Gefahr der Pensionskassenicht so groß sein. Ich habe
mir erlaubt, meine Ansicht in diesen:Punkt vorzubehalten, und thue es heute noch, will aber
anerkennen,daß, wenn §. 24 so gefaßt wird, wie es gewünscht wird, die Gefahr des §. 27 in
Betreff der Pensionskassesehr herabgemindertwird.

Nnn, meine Herren, komme ich zu ein paar weiteren Dingen, bei denen ich mich kurz
fassen will, denn ich habe wohl schon etwas lange geredet. Ich habe mir vorhin zu sagen erlaubt:
Die Sache muß Wahrheit werden. Wir begrüßen es mit Freude, daß die Aufsicht über die
Communalverwaltungin die Hände von Organen gelegt werden soll, die aus den Interessenten¬
kreisen genommen sind, an deren Spitze wieder mit Recht Negierungsbeamte stehen, was wir
als nothwendig vollauf anerkennen. Da ist es wohl consequent,daß in diesen Nertretungstorpern
der Interessenten nicht wieder Beamte die Hauptrolle spielen. Das sollen doch Interessenten sein,
denn die Beamten sind schon hinreichenddadurch vertreten, daß sie überall den Vorsitz führen,
daß auch für verfchiedene Organe, Bezirksausschuß,Provinzialrath, von Seiten des Königs, der
Minister u. s. w. einzelne noch hinein ernannt werden. Wenn dort wieder auch die anderen
Mitglieder, die zu wählendenMitglieder, Beamte wären, so wäre es überhaupt nicht nöthig, eine
derartige Maschinerieneu einzuführen. Deshalb ging im Provinzial-Venvaltungsrath die Meinung
dahin, daß ähnlich, wie in Westfalen, die Wählbarkeit der unter direkter Aufsichtdes Landraths
stehenden besoldetenBeamten in den Kreistag, wie auch in den Kreisausschuß nicht statthaft sein
solle, und die weitere Consequcnz wäre nothwendig, daß auch in den Provinzial-Landtag besoldete
Beamte, welche unter direkter Aufsichtdes Herrn Oberpräsidenten stehen, nicht gewählt werden
dürfen, ebenso wenig in den Prouinzialausschuß.

Meine Herren! Es ist noch ein Punkt — ich glaube, heute morgen hat ihn der Herr
Landes-Direktor in seiner sehr schönen Nede übersehen — den ich berühren möchte, der wohl auch
nicht ganz consequent in der Vorlage ist, Z. 35 handelt von dem Wahlverband des größeren
Grundbesitzes. Nach der Vorlage sollen zum Wahlverband des größeren Grundbesitzesaußer den
bezeichneten größeren Grundbesitzern mit der dort angegebenenGrundsteuer auch die Aktiengesell¬
schaften, Eommanditgefellfchaftenu. s. w. gehören, und außerdem noch die Gewerbetreibendendes
Kreises und zwar in den Städten, welche nach dem Mittelsatz der Stufe ^ 1 besteuert sind. Hier
liegt wieder ein Unterschiedgegenüber der Provinz Westfalen vor. In Westfalen sind diejenigen
Gewerbetreibendenin der Stufe ^ 1, welche den Mittelsatz zahlen und ihre Etablissementsauf dem
Lande haben, allerdings auch zu dem Wahlverbande der größerenGrundbesitzer gehörig, nicht aber
diejenigen in den Städten. Hier hat man sie alle hinein genommen, man hat in diesen Para¬
graphen zugleich auch diejenigen größeren Grundbesitzer hineingenommen,welche in dem Bezirk
einer Stadt liegen. Also z. B. in dem Bezirk der Stadt Mettmann giebt es deren, in dem Bezirk
von Neuh giebt es deren; wir haben verschiedene derartige Fälle. Es ist jedenfalls nicht con¬
sequent, daß die Stufe ^ 1 der Städte dem Großgrundbesitz zugelegt wird. Sehr richtig hat
Herr von Solcmacher die ganze Vertretung als Interessenvertretung bezeichnet;wenn man das
thut, so gehören diese ganz gewiß nicht in den Wahlverband des größerenGrundbesitzes. Die Ent-
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stehungsgeschichte dieser Bestimmung ist — das wird von Seiten des Herrn Commissars der
Regierung nicht bestritten werden — daß in den alten Provinzen auf dein Lande die
Gutsbesitzer solche Etablissements haben; sie haben Brennereien u. s. w., die mit dem Grund¬
besitz zusammenhängen,diese sind ganz sachgemäß dem Wahlverband des größeren Grundbesitzes
beigelegt, und weil diese es haben, bekommenwir es auch. Daß auch diejenigen, die in den
Städten ihre Etablissementshaben, diesem Wahlverband zugetheilt werden, das hat seine Bedenken.
Ich bin allerdings der Ansicht,daß ein Gegensatz zwischen Industrie und Grundbesitznicht besteht,
im Gegentheil zwischen Industrie und Grundbesitz sehr viele gemeinsameInteressen bestehen. Sie
gehen allerdings in mancher Beziehung nebeneiuauder her, aber ihre Interessen stehen nicht
einander gegenüber, wie ich überhaupt der Ansicht bin, daß es entgegengesetzte Interessen im
Staat und in der Gesellschaft nicht giebt; wenn alles nur in geordneteHarmonie gebracht wird,
jedem die Rechte gegeben werden, die ihm zukommen,dann sind keine Collisionenmöglich, aber
in der Praxis ist das nicht immer geschehen.Dies liegt in den menschlichen Leidenschaften.Die
Stufe ^ I. muß unbedingt aus diesemWahlverbande heraus. Ich glaube, die Regierung wird
verlangen, daß auch die Grundbesitzer,die in den Städten sind, ausgeschieden werden. Meine
Herren, das mag geschehen, ich habe nichts dagegen einzuwenden. Ich will nicht weiter auf
einzelneDinge eingehen, ich will nur noch eins sagen, was heute Morgen vergessen worden ist.
Im Provinziül-Verwllltungsrathe ist bei dem Abschnitt über die Verwaltung der Kreise zur
Sprache gebrachtworden, daß der Kreissekretär, der den Landrath zu vertreten hat, doch nicht
länger als 14 Tage diese Vefugniß follte üben können. Das ist die jetzige Bestimmung, und nn
dieser Bestimmung sollte in Zukunft festgehaltenwerden. In dem Gesetz ist keine Grenze bestimmt
worden, es heißt nur: kürzere Dauer. Ich glaube, es ist damit alles erledigt. Zum Schluß
nur noch ein Wort. Herr von Solemacher hat von den Rechtender Standesherren gesprochen.
Wir theilen gewiß dieselben Sympathien und werden uns sehr freuen, wenn denselbendie Rechte
gegeben werden, die man dem Grafen Stolberg in der Provinz Sachsen gegebenhat. Wenn
vielleicht einer der Herren in der Vorlage und in den Motiven die Mittheilung vermissensollte,
daß seitens der Regierung mit diesen Herren verhandelt worden ist und dieselben ihre Zustimmung
gegeben haben, so, glaube ich, dürfen wir nicht zweifeln, daß die Staatsregierung, welche sich
mit den Herren bis jetzt nicht in Verbindung gesetzt hat, dies noch thun wird, und daß die Sache
M befriedigenderWeise gelüst werden wird.

Landtags-Marschall: Der Herr Landes-Dircktorhat das Wort.
Landes-Direktor Klein: Meine Herren! Ich möchte nur nur einige kurze Bemerkungen

gestatten, zu denen die Ausführungen der beiden Herren Vorredner mir Anlaß bieten. Herr
von Eynern glaubte mich heute Morgen dahin verstanden zu haben, daß der Prouinzial-Verwaltungs-
rath in seinen Vorschlägen hinsichtlichder Ernennung der Bürgermeister von der Vorlage der
Königlichen Staatsregierung abgewichen sei. Dies ist indeß nicht der Fall, die Vestimmuug,daß
der Oberpräsident von den Vorschlägen des Kreisausschussesnicht abweichen dürfe, ohne die
Zustimmung des Provinzialrathes zu haben, findet sich in der Vorlage der Königlichen Staats-
regierung und ist in der westfälischen Kreiöordnung in diefer Forin angenommenworden. Es
darf hiernach unterstellt werden, daß, nachdem die gesetzgebenden Faktoren der Monarchie für
Westfalen, allerdings nach vielen Kämpfen, diese Form als Compromih adoptirt haben, dies auch
sür die Rhcinpromnz der Fall sein wird. Der Provinzial-Verwaltungsrath hat gerade an diesem
Kompromißnicht rütteln wollen, sondern er ist dabei stehen geblieben. Die einzigeAenderung,
°« er vorschlägt, kommt in einem späteren alinea, dahin gehend, daß der besoldete Bürgermeister
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zunächst auf Zeit ernannt werden soll, was allerdings in Westfalen nicht der Fall ist. Sodann
hat Herr von Ennern ausgesprochen, daß der Ehrenamtmann in der Nheinprovinz vorläufig nur
Dekoration bleiben werde. Ich glaube dies auch, meine Herren, und habe die Gründe des
Weiteren auseinandergesetzt,worauf sich diese Ansichtstützt, allein andererseits glaube ich ebenso
bestimmt, daß, wenn das Amt entsprechend umgestaltet wird, wie es nach den Verhältnissenum¬
gestaltet werden kaun, hinreichendesMaterial für die Ehrenbürgermcister sich finden wird. Ich
habe in dieser Hinsichtauf die östlichen Provinzen excmplifizirt. Wenn nun entgegnet wird, daß
auch in den östlichen Provinzen der Ehrenamimann nur spärlich vertreten fei, so stehen dem doch
die Ausführungen entgegen, welche Herr Professor Gneist bei der westfälischen Krcisordnung im
Abgeordnetenhausegemacht hat. Derselbe führte dort aus, daß man anfänglich immer gesagt
habe, es würde gar nicht möglichsein, Leute für dieses Ehrenamt zu gewinnen, dasselbe würde
lediglich auf dem Papier stehen bleibe», es passe wohl in andere Gegenden hinein, aber nicht für
den biederen Pommern oder den Brandenburger, alles dieses habe sich aber nicht als zutreffend
erwiesen, denn man habe nicht nur die 5000 Ehrenamtmänner, fundern auch die 5000 Stell¬
vertreter gefunden, und neben diesen 5000 im Ohrenamt wirkendenAmtsvorstehern seien nur
200 besoldete Amtsvorstehcr,und das seien vorzugsweisesolche, die in der Nähe größerer Städte,
namentlich Berlins, wirkten. Hiernach läßt der Vorgang in den östlichen Provinzen allerdings
schließen, daß auch bei uus bei richtigerEinrichtung der Sache das Ehrenamt sich einbürgern wird.

Herrn von LoL muß ich zugeben, daß ich heute morgen übersehen habe, den ß. 35
betreffendden Wahlverband der größeren Grundbesitzerzu berücksichtigeu und dazu die Vorschläge
des Proviuzial-Verwaltnngsraths Ihnen mitzntheilen. Herr von Los hat das Nähere in dieser
Hinsichtbereits ausgeführt, ich will dem nnr hinzufügen, daß der Vorfchlag des Prouinzial-Ver-
waltuugsillths dahin zielt, Ihnen zur Erwägung zu unterbreiten, den Z. 35 wie folgt zu fassen:

„Der Wahlverband der größeren Grundbesitzerbesteht aus den Besitzern der imma-
tritulirten Rittergüter und allen denjenigen zur Zahlung von Meisabgaben verpflich¬
teten Grundbesitzern, mit Eiuschluß der juristischen Personen, Aktiengesellschaften und
Kommanditgesellschaftenauf Aktien, welche von ihrem gefammten, innerhalb des
Kreifes belegcnen Grundeigenthume unter Ausfchluß der dein Wahluerbande der
Städte (§. 87) angehangen Gemeindcbezirke in den RegierungsbezirkenAachen, Köln
und Düsseldorf mindestens 225 M." u. s. w.

wie im Conzepte des Entwurfes.
In atinoa 3 des §. 35 ist nach den Worten „gewerblichenUnternehmungen" ebenfalls,

wie in der westfälischen Kreisordnung, der Passus einzuschalten:
„unter Ausschluß der dein Wahluerbande der Städte ungehörigen Gemeiudebezirke".

Hiernach sollen also die Grundbesitzerund Gewerbtreibenden,die innerhalb der städtischen
Bezirke liegen, ausgeschlossen sein. Da nun aber verschiedene Rittergüter, welche bisher eine
Virilstimme haben — in Mettmann liegen deren z. B. vier — dadurch nicht blos die Virilstimme
verlieren, sondern auch des Wahlrechtes verlustig gehen würden, so glaubte man dies dadurch
vermeide!:zu sollen, daß den Rittergutsbesitzern,die bisher das Stimmrecht hatten, dieses generell
belassen werde.

Sodann habe ich noch zu bemerken,daß hinsichtlich der Vertretung des Landrathes durch
den Kreissekretärim Provinzial-Verwaltungsrath die Ansicht ausgesprochenwurden ist, daß diese
Vertretung, wie iu Westfalen, den Zeitraum von 14 Tagen nicht übersteigendürfe. Das Nähere
in diefen beiden Hinsichtenwird im Ausschußvorgetragen werden.
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Landtags-Marschall: Herr Geheimrath von Vitter hat das Wort.
Geh. Reg.-Nath Dr. von Bitter: Ich glaube, die freundlicheAufnahme, welche der

Entwurf von Seiten fast aller Herren Vorredner gefunden hat, nicht ohne einen Wiederhall von
Seiten der Staatsregieruug lassen zu dürfen, die ich vor Ihuen zu vertreten die Ehre habe. Ich
kann nicht nur weine Freude darüber aussprechen, fondern ich wuh auch meinen Dank hinzufügen,
daß Sie in eine fo vorurtheilslofe und unbefangenePrüfung der Vorlage zu treten geneigt und
einschlössen sind. Ich verstehe es sehr wohl, wenn von Seiten des ersteu Herrn Redners hier
gewisse Betrachtungen, die nicht ohne ein schmerzlichesGefühl waren, angestelltworden ,ind, aber
in einen, Punkte mochte ich doch glauben, ihn: nicht beitreten zu tonnen, in den: nämlicb, daß
es sich hier um das Niederreißen eines alten, guten, liebgewordenen Gebäudes handeln foll. Nein,
meine Herren, ich habe die Ueberzeugung,daß das Gebäude nicht niedergerissen,sondern daß es
ausgebaut wird, uud daß der Organismus, der sich in dieser Provinz kräftig entwickelt hat, weiter
geführt und in lebendiger Weise weiter ausgestaltet werden soll. ^ ^ . ^, ^, ^

Meine Herren' Ich versage es mir, in diesem Stadium der Verhandlung aus die Einzel¬
heiten, welche gegen die Vorlage vorgebrachtworden sind, einzngehen. Es wird ,ich ja reichlich
Gelegenheitfinden, auf diefelben zurückzukommen, wenn die Angelegenheitan den Ausschußver¬
wiesen worden ist und dann wieder in die Plenarversammlung 'ch
doch hinzufügen: ich kaun - und ich glaube, daß dies auch beim Durchlesender Vorlage von
Ihnen empfnuden worden ist - wohl die Behanptuug aussvrechen, daß die Staatsregieruug
mit aller Sorgfalt uud aller Mühe bedacht gewesen ist, den besonderen(.igenthnmlichkeiteu und
den besonderenBedürfnissen dieser Provinz Rechnung zu tragen, und wenn die Vorlage ^huen
zur gutachtlichenAeußerung zugegangen ist, so hat dies ja wesentlichden Zweck, nch daru er
Gewißheit zu verschaffe,,,ob nun wirklich auch den Bedürfmssenin dem Umfange wie es noth¬
wendig ist, Rechnn,,, getragen ist. Aus diefem letzteren Gesichtspunkteheran, bitte ich zugleich
die ferne e Versicherungannehmen zu wollen, daß ich, fo viel an meiner schwachenPerson gelegen
ist. Alles aufbieten werde, um zu einer Verständigungüber die noch schwebenden D,fserenzpunke
zwischen dem hohen Provinzial-Laudtage und der Königlichen Staatsregierung zu gelangen(Bravo!)
und daß ich den Wünschen des Provinzial-Landtags, soweit dies thunlich, bei der Komglicheu
Staatsregieruug Gehör zu verschaffen fuchen werde. (Lebhaftes Bravo!)

Landtags-Marschall: Graf Wilderichvon Spee hat das Wort.
AbaevrdneterGraf Wilderich von Spee: Meme Herren! Eme Sache von prl„z,vieller

Nedeutuua st , t i,r Sprache gekommen, das ist die Stellung des Landraths. In 8. «0 heißt
^ D er ",,M wird ernannt uud kann der Kreistag gehört werden." Ich glaube, meine
Herren wir dürfen nicht verkennen, daß dadurch die Stellung des Landrathes, wie sie fein foll
und wie sie war vollständig geändert wird; der Landrath ist dadurch ein Beamter gewordenem
Staatsbeamter er ist nicht mehr der Beamte des Kreises, wie er gewachsen ist. In den fnnfziger

3 ha lab ch e P°m,nerfche Landtag in derselbenFrage sich sehr deutlich darüber
3spr w' Ich » e den Band Kamps Annalen nicht hier, in welchem es publieirt ist, aber

ungefähr der, daß nur derjenige,der uu Kreise ansa ig ei und von d^n
Vertrauen des leises getragen werde, eine Stellung enmehme, welche ihn geeignet zn Ver-

ww',»" '« ",^"2^ 'hw'/.,w,,ch,,,m,"«m« w. .««h m^



Was richtiger ist, will ich nicht sagen, aber es mußte hervorgehobenwerden, daß die Stellung
des Landraths eine andere wird, als sie in früherer Zeit gewesen ist. In den östlichen Provinzen
haben noch die Rittergutsbesitzersowie deren Söhne das Recht, sich bei den Königlichen Regierungen
auszubilden, ohne ein Examen zu machen, weil sie dadurch in die Lage kommen sollen, sich zu
einer solche» Stellung zu melden. Es wäre vielleichtdies auch bei uns wünschenswerth— es
gehört aber nicht in das Gesetz — damit wir Leute bekommen,die der Selbstverwaltung ge¬
wachsen sind, damit dieselbenauch fernerhin in der Provinz wirken können.

Landtags- Marsch all: Wünscht noch Jemand das Wort zur Generaldiskussiou?—
Se. Durchlauchtder Fürst zu Solms-Vraunfels hat das Wort:

Fürst zu Solms-Vraunfels: Ich wollte vor allem dem Herrn Vice-Landtags-Marschall
unsern Dank dafür aussprechen,daß er uns erwähnt hat. Es steht allerdings für uns, wenn die
Vorlage, so wie sie hier steht, angenommenwird, ein Verlust von Rechten in Aussicht. Ich danke
auch dein Herrn Freiherrn von Lo« dafür, daß er seinerseits den Wunsch ausgesprochenhat, daß
die Negierung sich mit uns in Beziehung setzen möge, um diese Reccsse möglichst dahin mit uns
zu vereinbaren oder abzuändern, daß sie mit der Kreisordnung, die wir ja Alle zu Stande bringen
wollen, in Einklang stehen. Wir werden es gewiß dankbar annehmen, wenn die Negierung mit
uns verhandeln will. Ich wollte nur auf einen Punkt hier in dem Rezeß mit meinem Haufe
aufmerksam machen, um zu zeigen, wie Se. Majestät die Sache aufgefaßt hat. Es heißt hier:
„Wir Wilhelm, von Gottes Gnaden :c. wollen dem zwischen dem Königlichen Immediat-Commissarius,
Staatsministcr a. D. und Oberpräsidentvon Duesbcrgund dem Fürsten Ferdinand zu Solms-Vraunfels
wegen Wiederherstellung der dem FürstlichenHause zu Solms-Vraunfels bundcsgcfetzlich garantirten,
durch die Landesgesetzgebung seit 1. Januar 1848 verletzten Rechte uud Vorzüge am 22. November 1861
abgeschlossenen, von den Agnaten des FürstlichenHauses, Prinzen Bernhard und Wilhelm zu Solms-
Vraunfels genehmigtenHauptrezesseauf Grund des Gesetzes vom IN. Juni 1854 (G.-S, S. 863)
und der Allerhöchsten Verordnung vom 12. November1855 (G.-S. S. 688) Unsere landesherrliche
Genehmigung, vorbehaltlichder Rechte jedes Dritten, mit der Maßgabe hierdurch ertheilen, daß
dem Minister des Innern die Vefugnih vorbehalten bleibt, bei nicht zu erzielendem Einverständnisse
mit dem Fürsten in Betreff der Perfon der in 8- 9 Nr. 2 zu », und 1, bezeichneten Gemeinde¬
beamten, über deren Ernennung und Bestätigung, so weit solche gesetzlich der Aufsichtsbehörde
znsteht, endgültige Entscheidungzu treffen."

Es lag also in der Absicht Sr. Majestät und der Staatsregierung, mit den Fürsten
Necesfe abzuschließen, durch welche, wie hier gesagt wird, die verletztenNechte von 1848 möglichst
wiederhergestelltwerden 'sollten. Es sind ja verschiedene Punkte, die in der Spezialberathung
wahrscheinlichnoch Erwähnung finden werden; die Virilstimmen auf den Kreistagen sind schon
genannt, dann die Virilstimmen, die uns auf dem Provinzial-Landtage zustanden, dann die
Ernennung eines Oberbeamten, der die Funktionen eines Landrathes für die standesherrlichen
Gebiete hatte, und endlich das Einverständniß, dessen die Negierung und der Landrath mit den
Fürsten sich zu vergewissern hatten, bevor ein Bürgermeister ernannt wurde und bevor die
Gemeindevorsteherbestätigt wurden. Das sind im Allgemeinen wohl diejenigen Punkte, auf die
Vielleicht zurückzukommen wäre. Im Allgemeinenwollte ich meinen Dank dafür ausfprechen,daß
der unserem Stande zustehendenNechte von den verschiedenstenSeiten insofern Erwähnung
gethan worden ist, daß der Wunfch hier im Provinzial-Landtage gehegt wird, daß die Negierung
sich mit uns über die einzelnen Punkte vereinigen möge. Ich möchte, daß in den Verhandlungen
des Provinzial-Landtages die einzelnenPunkte erwägt und erwähnt werden, damit es bei den
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Verhandlungen, die die Regierung vielleicht direkt mit uns zur etwaigen Abänderung einzelner
Punkte dieser Necesse später führen wird, nicht heißt: ja, wir können nichts ändern, der Provin-
zial-Landtllg hat gar keinen Werth darauf gelegt, er ist über die Rechte der Fürsten stillschweigend
hinweggegangen.

Landtags-Marfchall: Wünscht noch Jemand das Wort zur Generaldiskussion?^
Es ist nicht der Fall, ich schließe die Generaldiskussionund verweisenunmehr die Vorlagen, wie
sie uns vorliegen, an den I, Ausschuh. Ich denke, der I. Ausschuhwird vielleicht morgen und
übermorgen Vormittag damit beschäftigt fein; wir könnten dann übermorgenNachmittag oder am
folgendenTage hier wieder in der Plenar-Eommifsionssitzungdie einzelnen Punkte im Veifein
des Herrn Eommifsarsdes Ministers des Innern durchgehen. — Der Herr Vice-Landtags-Marschall
hat das Wort.

Vice-Landtags-MarschallFreiherr von Solemacher-Antweiler: Meine Herren! Nach¬
dem diese Vorlagen dem I. Ausschusse überwiesen sind, erlaube ich nur, die Herren Mitglieder
des I. Ausschusses zu bitten, morgen früh um 10 Uhr sich im Ausschußzimmergefälligst ver¬
sammeln zu wollen. Wir werden selbstverständlich die Vorlagen nach Kräften durcharbeiten; bis
wann das geschehen sein wird, entzieht sich momentan jeder Berechnung. Ich möchte hieran
gleich die Bemerkung knüpfen, dah wir morgen um 10 Uhr beginnen wollen, vorher aber erst
einige andere Gegenständeim Ausschusse erledigenmüssen, um die kleinen Sachen zu fördern nnd
Material für eine Plenarsitzung zu schaffen, was wir immer im Auge behalten müssen. Ich
richte an Se. Excellenzden Herrn Oberpräsidenten nnd seinen Oberpräsidialrath und an den
Herrn Vertreter des Ministeriums die Bitte, gefälligstunseren Berathungen morgen im Ausschusse
beiwohnenzu wollen. Ich knüpfe daran die Bemerkung, daß die Kreisordnung punkt 11 Uhr
behandelt werden wird.

Landtags-Marfchall: Der Herr Abgeordnetevon Grand-Ny hat das Wort.
Abgeordnetervon Grand-Ny: Ich möchte mir die Frage erlauben, ob es nicht thunlich

fei, daß die Anträge, die der Prouinzial-Verwaltungsrath gestellt, oder vielmehr die Vorschläge,
die er gemacht hat, den Mitgliedern des Ausschussesmorgen gedruckt vorliegen. Das würde
meiner Ansicht nach znr Förderung der ganzen Verhandlungen sehr dienlich fein.

Landtags-Marfchall: Meine Herren! Ich kann wohl kurz darauf antworten. Wir
haben die Vorlagen fo kurz vor dem Landtage bekommen, daß ich nicht früher als am Tage vor
der Eröffnung des Provinzial-Landtages den Provinzial-Verwaltungsrnth damit habe befassen
können. Die Vorarbeiten zu dieser Berathung im Provinzial-Verwaltungsrathe wurden von dem
Herrn Landes - Direktor vorgenommen,und haben wir am Samstag Abend '/2U Uhr die letzten
Punkte dieser Vorlagen bearbeitet. Es war also absolut unmöglich, irgend ein Referat oder
Vorschlägezu einzelnenPunkten im Drnck an Sie zu vertheilen. Ich glaube auch nicht, daß es
die Aufgabe des Verwaltungsrathes war, ein bestimmtesReferat zu machen; ich glanbe fogar,
daß auch von den Mitgliedern des Landtages ein größerer oder geringerer Widerspruchdagegen
erfolgt wäre. Meine Herren! Ich glaube, wir haben Alles dadurch vorbereitet, daß der Herr
Landes-Direktor in feinem mündlichen Referat Ihnen die verfchiedenenAnsichten, welche im
Verwaltungsrathe zu den einzelnen Punkten laut geworden sind, mitgetheilt hat. Der Herr
Landes-Direktor wird auch im 1. Ausschüsse zugegen sein und wird zu den einzelnenPunkten
auch wieder die Ansichtendes Verwaltungsrathes mittheilen. Meine Herren! Ich glaube also,
daß in jeder Hinsicht in der richtigen Weise vorgearbeitet worden ist. — Der Herr Abgeordnete
von Grand-Ny hat das Wort zur Geschäftsordnung,



Abgeordnetervon Grand-Rn: Es war nicht meine Meinung, daß etwa ein Referat
erstattet werden solle, sondern ich dachte blos an eine schriftliche Fixirung der Antrage, die der
Herr Landes-Direktor heute Morgen mündlich vorgetragen hat. Daß eine solche schriftlicheFixirung
der Antrage zur Erleichterung der Berathung beitragen würde, ist meine Ueberzeugung,indeß
will ich von meinem Antrage abstehen, da der Herr Landtags-Marschall erklärt hat, daß der
Herr Landes-Direktor im Ausschusse zugegensein wird, und dann die Anträge wiederholenkann.

Landtags-Marsch all: Der Herr AbgeordneteDietze hat das Wort.
Abgeordneter Dietze: Ich möchte dem Herrn Abgeordneten von Grand-Nn erwidern,

daß von Seiten des Provinzial-Vcrwaltungsrathes keine Anträge gestellt werden oder gestellt
worden sind, sondern daß nur die verschiedenen Meinungen, wie sie in dem Provinzial-Verwaltungs-
rath zum Ausdruck gekommen sind, heute Morgen durch den Herrn Landes-Direktor hier aus¬
gesprochenworden sind und morgen werden wiederholt werden. Wir sind im Provinzial-Ver-
waltungsrath durchaus uicht zur Einstimmigkeitgelangt,

Landtllgs-Marschall: Der Herr AbgeordneteSeul hat das Wort.
AbgeordneterSeul: Ich wollte die Herren des Iustizausschusseszu einer Sitzung auf

morgen Vormittag 11 Uhr einladen.
Landtags-Marschall: Herr Landesrath Küster hat das Wort.
Landesrath Küster: Morgen früh um 11 Uhr bin ich offiziell durch eine Vorladung

behindert.
Landtags-Marschall: Herr AbgeordneterSeul hat das Wort.
AbgeordneterSeul: Dann wollen wir morgen Nachmittag 4 Uhr Sitzung halten.
Landtags-Marschall: Wenn sonst nichts mehr zu bemerken ist, Niemand das Wort

verlangt, so würde ich nur noch zu bemerken haben, daß ich, sobald die Vorarbeiten im Ausschusse
fertig sind, sofort wieder eine Plenar-Commissionssitzungansetzen werde und die Herren Vertreter
der Staatsregierung sowohl, wie unseren Herrn Landes-Direktor und unsere Herren Oberbeamten
einladen werde, an den weiteren Berathungen Theil zu nehmen.

Meine Herren! Die Sitzung ist geschlossen.
(Schluß der Sitzung 6«/4 Uhr.)
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Tritte Sitzung
im Ständehause zu Düsseldorf am Freitag den 12. November 1886.

Beginn: 11 Uhr Vormittags.

Tagesordnung:
Verkündigung der Eingänge,

Landtags-Marschall: Meine Herren! Die Sitzung ist eröffnet.
Ich habe Ihnen folgendeEingänge mitzutheilen.
Von Seiten des Herrn Landtags-Commissariusist mir mitgetheilt worden, daß der Stell¬

vertreter des Prouiuzial-Landtagsabgeordnetenim Stande der Ritterschaft für den Wahlbezirk
Trier, KöniglicheKammerherr Freiherr Clemens von Höuel zu Iunkernthal seine Verhinderung
angezeigthat, und daß an seiner Stelle der Bürgermeister Carl August von Groote zu Godesberg,
Kreis Bonn, eingeladenworden ist. In einem Schreiben vom folgendenTage theilt der Herr
Landtags-Commissariusmit, daß auch der Bürgermeister von Groote zu Godesberg verhindert ist,
und daß er demzufolge nunmehr den Herrn Fritz von Jordans zu Morenhoven, Kreis Nheiubach,
eingeladenhabe.

Ferner ist soeben in meine Hände ein Schreiben von Seiten der Handelskammer in
Duisburg gelangt, welches ebenfalls den ß. 134 des Gesetzes vom 1. August 1883 betrifft. Diese
Angelegenheitist im I. Ausschüsse schon behandelt worden, das Petitum ist in derselbenRichtung
wie bei den andern, denselben GegenstandbetreffendenPetitionen gestellt, es wird deshalb diese
Angelegenheitim Anschluß an das schon fertiggestellte Referat zu behandeln fein.

Sodann, meine Herren, ist ein Antrag von Seiten des Herrn Grafen von Spee ein¬
gegangen, Antrag auf Ermächtigung des Provinzial-Verwaltungsrathes, aus den in vorigem
Landtage für Hebung der Hausiudustrie bewilligtenGeldern Auszahlungenzu machen, trotzdem
die Königliche Staatsregierung noch keine Antwort ertheilt, auf die Bedingung, daß auch Ihrerseits
eine derartige Bewilligung stattfände. Es handelt sich um die 5000 M., die von Seiten des
Landtages bewilligt worden sind und durch den Provinzial-Verwaltungsrath ausgezahlt werden
sollten, falls die Königliche Negierung einen gleichen oder ähnlichenBetrag für die Hausindustrie,
besondersin der Eifel und in den bergigen Theilen der Provinz, bewilligenwürde, und nun ist
die Frage, ob auch, ohne daß eine Antwort von Seiten der KöniglichenRegierung abgewartet
wird, de/Provinzial-Verwaltungsrath ermächtigtwerde» soll, die Herauszahlung der 5000 M. zu
bewirken. Meine Herren! Ich frage, «b diefer Antrag unterstütztwird. (Geschieht.)

Dieser Antrag wird ausreichendunterstütztund geht an den I. Ausschuh.
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Sodann habe ich folgende neue Eingänge von Seiten des Provinzial-Verwaltungsrathes
mitzutheilen, zunächst: Referat des Provinzial-Verwaltungsrathes, betreffend Bewilligung eines
Betrages von 40 000 M. aus dem Ständefonds für die monumentale Ausführung der bei
Gelegenheit des Kaiferfestes im September 1884 im Treppenhause des Ständehaufes aufgestellten
Figurengruppe.

Diese Angelegenheit geht an den I. Ausschuß.
Ferner wird auf Befchluß des Provinzial-Verwaltungsrathes eine Denkschrift des

Direktors der Provinzial-Feuer-Societät gegen die Angriffe des Verbandes der Privat-Feuer-
Versicherungsgcsellschllften zur Vertheilung kommen. Es ist wohl eine weitere Behandlung dieser
Denkschrift im I. Ausschuß nicht nothwendig. — Der Herr Abgeordnete Seul hat das Wort.

Abgeordneter Seul: Es wäre eine Behandlung der Denkschrift im I. Ausschüsse doch
wohl wünschenswerth.

Landtags-Marschall: Dann verweise ich die Denkschrift an den I. Ausschuß.
Drittens liegt von Seiten des Provinzial-Verwaltungsrathes eine Petition der Stadt

Trarbach um Bewilligung einer erhöhten Subvention zum Bau einer Moselbrücke zwischen
Trarbach und Traben vor.

Diese Petition geht an den II. Ausschuß.
Es liegt ferner von Seiten des Provinzial-Verwaltungsrathes ein zusätzliches Referat

desselben über die Entwickelung der Angelegenheit der Cantongefängnisse und der Polizeistraf¬
gelder vor.

Dieser Gegenstand geht an den II. Ausschuß.
Endlich habe ich hier von Seiten des Provinzial-Verwaltungsrathes ein Referat, welches

an den l. Ausfchuß geht, betreffend anderweitige Organisation der Kassenverwaltung der Rheinischen
Provinzial-Feuer-Societät und Nachtrag zu dem Reglement derfelben.

Dann sind mir folgende Petitionen zugegangen, welche im Verwaltungsrath nicht behandelt
worden sind, zunächst eine Petition von Tabakspflanzcrn in der Gemeinde Vynen, Kreis Moers,
um Unterstützung wegen eines am 2. September erlittenen Hagelschadens. Ich frage, ob einer
der Herren diefe Petition zu der seinigen macht. — Herr Kreutzburg macht sie zu der seinigen.
Wird die Sache unterstützt? — Sie findet keine ausreichende Unterstützung und geht daher g,ck aotg,.

Es kommt sodann eine Petition um Unterstützung für die durch Hagelschlag beschädigten
Gemeinden Ebergöns, Griedclbach, Niedercleen, Nicdergirmcs und Obercleen im Kreife Wetzlar.
Ich frage, ob diefe Petition von einem der Herren Abgeordneten zu der feinigen gemacht wird.
— Herr Nepplcr macht diese Petition zu der seinigcn; ich frage, ob sie Unterstützung findet.
(Geschieht!)

Die Petition wird unterstützt und geht an den I. Ausschuß.
Dann kommen zwei Anträge, die zusammen gehören, zunächst der Antrag des Curatoriums

der Fachschule für die Klcincifen- und Stahlwaareninduftrie zu Nemscheid auf Erhöhung des
Zufchusses des Provinzialvcrbandes für diefe Schule von 5000 M. auf 7500 M. Der Zuschuß
für die Fachschule iu Nemscheid steht jetzt schon nicht auf dem Etat, es ist aber beschlossenworden,
ihn bei der Aufstellung des nächsten Etats in den Etat einzustellen, es würde deshalb diese
Angelegenheit vielleicht am besten bei der nächsten Etatsberathung erledigt werden können. In
derselben Sache ist »nr von dem Herrn Landtags - Eommissarius ein Antrag der Königlichen
Negierung zu Düsseldorf, Abtheilung des Innern, zugegangen, der dahin geht, statt 5000 M.
10 000 M. zu bewilligen. Meine Herren! Da ich diefes Schreiben von dein Herrn Landtags-



Eommissariuserhalten habe, brauche ich nicht zu fragen, ob die Sache unterstützt wird, sie geht
an den I. Ausschuß.

Es kommt der Antrag der Gemeinde Wahn, Kreis Mülheim am Rhein, auf Bewilligung
einer namhaften Beihülfe zu den auf 10 000 M. veranschlagtenKosten der Befestigung einer
gefährdetenDammflächezwischen Lange! und Zündorf. Ich frage, ob einer der Herren Abgeocd.
neten die Sache zu der seinigen macht, — Herr Lucas macht diese Petition zu der seinigen, wird
sie unterstützt? (Geschieht.)

Sie wird ausreichendunterstütztund geht an den I. Ausschuß.
Sodann liegt nur ein Antrag der betheiligten Gemeinden auf Uebernahme der projcktirten

Morsbachthalstraßenach bewirktem Ausbau auf den Provinzialstrahenfondsvor. Die Morsbachthal-
strahe ist im vorigen Jahre von dem Provinzial-Verwaltungsrath durch eine bedeutende Sub¬
vention unterstützt worden, um als GemeindcwegI. Klasse ausgebaut zu werden. Nun kommt
hier die Petition auf Uebernahme der fertig gestelltenMorsbachthalstratzeals Provinzialstraße.
Ich frage, ob diefe Petition von einem der Herren Abgeordnetenzu der seinigen gemachtwird.
(AbgeordneterFriederichs: Von wem ist die Petition?)

Sie ist vorgelegt von den beiden Stadtverordneten-Versammlungen Lüttringhausen und
Cronenberg, die Stadt Nemscheidhat sich nicht betheiligt. Ich frage, ob diefe Petition von
einem der Herren Abgeordnetenzu der seinigen gemacht wird. — Es geschieht dies nicht, die
Petition kommt nicht weiter zur Behandlung, sie geht aä acw.

Es folgt eine Petition von Einwohnern aus Wolscheid, BürgermeistereiKempenich, betreffend
Herstellungeines Verbindungswegesvon dem Kempenich-Hombacher Eommunalwegedurch das Wol-
scheider Thal nach Nicderdürrenbachzum Anschlußan die Brohlstraße. Ich frage, ob diefe Petition
von einem der Herren Abgeordnetenzu der seinigen gemacht wird. - Herr Grod macht sie zu
der feinigen, wird dieselbe unterstützt? Dieselbe wird ausreichend unterstützt und geht an den
U. Ausschuß.

Sodann meine Herren, habe ich hier ein gedrucktes rromLinuri«, ohne Unterschriftvor¬
gelegt bekommen/ betreffend die Gefetzentwürfeüber das Theilungs-, Collotations-und Purgations-
verfahren. Ich habe gestattet, daß dieses rrumemuria hier im Landtage vertheilt wird. Es ist
"n Iustizausschuß schon behandelt worden, ich verweisees aber heute formell noch an denselben.

Dann liegt mir eine Petition von Seiten des Wilhelm Mehlem vor mit der einliegenden
Adresse Hoher Landtag Düsseldorf", der sich in einer Feuerversichcrungs-Angelegenheitüber einen
zu geringen Betrag, den er bekommen hat, beschwert. Ich werde mir erlauben, diese Angelegenheit
m den Geschäftsgangzu bringen.

Meine Herren! Das waren die Eingänge. Ich hätte Ihnen nunmehr mitzutheilen, daß
wir jetzt in die Plenar-Commissionssitzungeintreten werden, nachdem der erste Ausschuh die
Entwürfe der Kreis- und Provinzialordnung durchberathen hat, um hier den Mitgliedern des Land¬
tages Gelegenheitzu geben, die Entwürfe nochmals zu besprechen. Ich habe Ihnen ferner mit¬
zutheilen daß ich wenn diefe Besprechung zu Ende sein wird, auf die Tagesordnung einer Sitzung,
sei es heute Nachmittag, sei es morgen, das weiß ich nicht, die Angelegenheitdes Siebengebirges

°" Meine Henen! Ich wollte, was den Geschäftsgangfür die nächste Zeit betrifft, Ihnen
»och Einiges mittheilen. Zunächst würden wir also heute unsere Plenar-Commissionssitzung
halten und wenn wir heute nicht fertig werden, morgen früh damit fortfahren. Werden wir
aber heute ^Nachmittagdamit fertig, so werden wir morgen Vormittag eine kurze Plenarsitzung
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halten, so daß der Iustizausschutz morgen früh noch arbeiten konnte. Ich hoffe, daß es dem
Iustizausschuß noch möglich sein wird, heute und morgen mit seinen Berathungen fertig zu
werden; wir würden dann am Montag um 11 Uhr eine Plenar-Commissionsberathungüber die
Gesetzentwürfebetreffend das Verfahren bei Theilungen :c. vornehmen. Zu dieser Plcnar-Com-
missionssitzunghabe ich mir einen Vertreter des Herrn Justiz-Ministers einzuladen erlaubt, und
wird Herr Geheimrath Stolterfoth am Montag hier fein, fo daß wir mit ihm die Gesetzentwürfe
werden durchberathenkönnen. — Der Herr AbgeordneteFreiherr Felix von Loü hat das Wort.

AbgeordneterFreiherr Felix von Los: Habe ich richtig verstanden, morgen ist nur
Vormittagssitzung?

Landtags-Marschall: Das kommt darauf an, wie wir heute vorwärts kommen.
Wenn heute lange debattirt wird, würden wir vielleicht morgen auch noch Nachmittags sitzen müssen.
Am Dienstag würden wir entweder auch noch Plenar-Lommissionssitzungoder ordentlichePlenar¬
sitzung halten, und könnten dann am Mittwoch Vormittag wieder eine Plenarsitzung halten, wenn
eine genügende Anzahl von Gegenständen fertiggestellt ist. Ich würde dann vorschlagen, daß
wir Mittwoch Nachmittag um 5 Uhr unser Ständediner abhalten. Sind Sie damit einverstanden?
(Zustimmung.)

Endlich würden wir Donnerstag und Freitag in Plenarsitzungen die definitivenVeschluß-
fllssungenüber fämmtliche Gefetzentwürfe fassen und am Samstag wohl fchließen können. —
Der Herr AbgeordneteWolters hat das Wort.

Abgeordneter Wolters: Ich möchte bitten, mich dem II. Ausschüsse für die Angelegen¬
heit der Trabach'er Brücke zuzuweisen.

Landtags-Marschall: Der Herr AbgeordneteWolters wird auf feinen Wunfch dem
II. Ausschusse für die Angelegenheit der Trabach'er Brücke zugetheilt. — Herr Graf Beißel hat
das Wort.

Abgeordneter Graf von Beißel: Die Angelegenheit ist im II. Ausschussebereits
behandelt worden.

Landtags-Marschall: Der Herr AbgeordneteKreutzberghat das Wort.
AbgeordneterKreutzberg: Ich möchte mir die Bitte erlauben, dem II. Ausschutz in

der Nrückenfrageauch zugetheilt zu werden.
Landtags- Marsch all: Diese Angelegenheitist schon erledigt.
Die Plenarsitzung ist geschlossen.
Der Provinzilll-Landtag wird sich nunmehr zu einer zweiten Plenar-Commissionssitzung

zur weiteren Berathung der neuen Kreis- und Provinzialordnung für die Rheinvrovinzconstituiren.
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Zweite Plenar-Commissionssitzung
im Ständehausezu Düsseldorf, am Freitag, den 12. November 1886.

Landtags-Marschall: Wir sehen wohl von einer Generaldiskussionab und treten
sofort in die Besprechung der einzelnenParagraphen der Gesetzentwürfeein. Sind Sie damit
einverstanden? (Zustimmung.)

Ich bitte den Herrn Landes-Direktor, das Referat des I. Ausschusses zu erstatten.
Landes-Direktor Klein: Meine Herren! Der I. Ausschußhat die vorgelegten Entwürfe

einer neuen Kreis- und Provinzialordnung in vier Sitzungen vorberathen. Der Berathung
wohnten feitens der Königlichen Staatsregierung Se. Excellenz der Herr Oberprüsident, der
Geheime Negierungs- und vortragende Rath im Ministerium des Innern Herr Dr. von Bitter
und Herr Negierungsassessor von Philipsborn bei. Es wurde ohne vorhergehende Generaldiskussion
sofort in die Verathnng der einzelnen Paragraphen eingetreten und hierbei beschlossen,dem hohen
Landtage an der Regierungsvorlage verschiedene Aenderungenvorzuschlagen,welche sich gedruckt
in Ihren Händen befinden.

Meine Herren! Da die Verhandlungen erst gestern Abend um '/2II Uhr ihren Abschluß
gefundenhaben, fo ist es in der kurzen Zwischenzeit nicht möglich gewesen,ein Protokoll über die
Verhandlungen des I. Ausschusses aufzunehmen. Ich werde mich deshalb heute darauf beschranken,
die Aenderungen,die in der gedruckten Vorlage sich finden, näher zu erläutern, ohne die übrigen
Anträge, die zu anderen Paragraphen gestellt worden sind, aber keine Zustimmung gefunden
haben, zu berühren. Sie werden das Nähere darüber feiner Zeit in dem Protokollefinden, welches
über die Verhandlungen des I. Ausschussesaufgenommenund später offen gelegt werden wird.

Landtags-Marschall: Meine Herren! Ich würde Ihnen vorschlagen, daß diejenigen
Mitglieder, welche Anträge stellen wollen, sie heute einbringen, denn wir werden bei dieser Be¬
rathung der Plenar-Eommissionssitzungauch zu vorläufigen Abstimmungenschreitenmüssen; die
definitiven erfolgen dann in der Plenarsitzung.

Ich frage zunächst, ob zu der Ueberschriftdes Entwurfes einer neuen Kreisordnung etwas
zu bemerken ist. — Es ist nicht der Fall. Zu H. 1? — Da sich Niemand meldet, erkläre ich ihn
für angenommen. Zu §. 2? — Zu §. 3? — Zu §. 4 hat der Herr Landes-Direktor das Wort.

Landes-DirektorKlein: Hier habe ich Namens des AusschussesFolgendes zu sagen:
Nei der Diskussiondes §. 4, welcher folgendermaßenlautet:

„Städte, welche mit Ausfchluß der aktiven Militärpersonen eine Einwohnerzahlvon
mindestens40 000 Seelen haben und gegenwärtig einem Landkreiseangehören, sind
befugt, für sich einen Kreisverband, Stadtkreis (§. 89), zu bilden und zu diesem
Behufe aus dem bisherigen Kreisverbande auszuscheiden.

Auf den Antrag der Stadt wird diefelbe durch den Minister des Innern für
ausgeschieden erklärt.
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Durch KöniglicheVerordnung kann nach Anhörung des Provinzial-Landtags
auch Städten von geringerer Einwohnerzahl auf Grund besondererVerhältnissedas
Ausscheidenaus dem bisherigen und die Bildung eines eigenen Kreisverbandes ge¬
stattet werden. Es ist jedoch zuvor in allen Fällen eine Auseinandersetzungdarüber
zu treffen, welchen Antheil die ausscheidende Stadt an dem gemeinsamenAktiv- und
Passivvermögen des bisherigen Kreises, sowie etwa an fortdauernden Leistungenzu
gemeinsamen Zwecken der beiden neuen Kreise zu übernehmen hat.

Ueber die Auseinandersetzungbeschließtder Bezirksausschuß,vorbehaltlich der
den Netheiligten gegeneinander innerhalb zwei Wochen zustehendenKlage bei dem
Bezirksausschusse (ß. 2 des Gesetzes vom 1. August 1883)"

wurde allseitig anerkannt, daß in der Rheinprovinz gewisse Kautelcn gegen das Ausscheiden von
Städten aus dem Kreisverbande erforderlichseien. Man wies darauf hin, daß bei der industriellen
Entwickeluugvieler Städte diese rasch eine große Bevölkerungszifferangenommenhätten, ohne
aber im Uebrigen die Garantie dafür zu gewähren, daß sie dauernd die Verpflichtungen eines
Stadtkreises zu übernehmen in der Lage feien. Ferner wurde darauf hingewiesen, daß das
städtische Element an und für sich schon in der Rheinprovinz, insbesondere aber im Regierungs¬
bezirk Düsseldorf, eine zu weit gehende Ausdehnung in der Verwaltungsorganisation erlangt habe;
es befinden sich nämlich unter 21 Kreisen gegenwärtig schon 6 Stadtkreise, hierzu werden nach
dem Inslebentreten der Kreis- und Provinzialoidnung wenigstensnoch 2 Städte hinzutreten, so
daß dann 8 Stadtkreise sich unter 21 Kreisen befinden werden, ein Verhältniß, welches sich analog
in keiner anderen Provinz, oder in keinen: anderen Regierungsbezirkedes Staates mehr findet,
und es läge wohl keine Veranlassung vor, dieses relative Uebergewicht der Städte in der Nhein-
vrovinz noch zu verstärken. Man glaubte aber, daß die Vorlage der Staatsregierung, welche die
Ziffer für das Ausscheiden,welche in den alten Provinzen 25 000 beträgt, in Westfalen auf
30 000, für die Rheinprovinz auf 40 000 erhöht hat, an und für sich diese Garantie nicht bieten
könne. Dieser Ansicht kann nur beigepflichtet werden, denn, meine Herren, wenn eine Stadt in
einer raschenindustriellenEntwickelungbegriffen ist, wie wir dies ja bei einzelnen Industriestädten
gesehen haben, so wird sie sehr bald, wenn sie einmal 30 000 überschrittenhat, auch 40 000
Einwohner erreichen, ohne damit consolidirtereVerhältnissezu erlangen oder bessere Garantie für
die Zukunft zu gewähren. Die Städte, welche hier in Betracht kommen,bewegensich gegenwärtig
um die Zahl von 30 000 herum. Es wurde nun an der Hand der Zunahme der Bevölkerung
in diesen Städten nachgewiesen,daß sie binnen 5—6 Jahren längstens die Ziffer von 40 000
erreichthaben werden. Wenn heute aber ernstliche Gründe dagegen sprechen, diese Städte aus
dem Kreise ausscheiden zu lassen, so werden dieselben Gründe auch nach 5—6 Jahren, ebenso
wie heute, vorhanden sein. Von diesen Erwägungen ausgehend hielt man andere Kauteleu für
geboten,und es wurde im Ausschußvorgeschlagen, man solle erstens für das Ausscheidender
Städte die Zustimmung des Provinzial-Landtags erfordern, zweitens eine Königliche Verordnung,
fodah es lllfo im §. 4 lauten müßte: „die Städte können nur ausscheiden mit Zustimmung des
Provinzial-Landtags und auf Grund einer Königlichen Verordnung." Der Vorschlag, diese beiden
Kautelen zu verbinden, fand indessen nicht die Zustimmung der Majorität des Ausschusses, sondern
der Ausschuhentschied sich mit Stimmenmehrheit dafür, daß es genügen würde, wenn die Zu¬
stimmung des Provinzial-Landtags für das Ausscheidenaus dem Kreisverbande adoptirt würde.
Die zweite Frage bezog sich auf die Einwohnerzahl, welche hierzu erforderlichfein soll. Von einer
Seite wurde gesagt, die Verhältnisseseien zwischen Rheinland und Westfalen nicht so verschieden,
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daß man eine anderweitigeZahl greifen müsse; man werde es in der Nheinprovinz unangenehm
empfinden,wenn hier eine andere Zahl angenommen würde, wie in Westfalen, Man werde sagen-
Wenn die westfälische Stadt, die nur ein paar Meilen von uns enfernt liegt, bereits nnt 30 000
Seelen ausscheiden kann, weshalb soll dann für die rheinische Stadt eine grötzereEinwohnerzahl
«erlangt werden? Wenn man die Kautel angenommenhat, daß das Ausscheidennur mit Zu-
stimmung des Provinzial-Landtags stattfinden kann, so liegt gewiß keinerleiVeranlassung vor,
den Prouinzial-Landtag hinsichtlich der Ziffer zwischen 30 000 und 40 000 zu beschränken, sondern
man kann es kühn dem Provinzial-Landtage überlassen,die Gründe, welche gegen das Ausscheiden
einer Stadt aus dem Kreise sprechen, ebensogut bei 30 000 wie bei 40 000 Seelen zu prüfen.
Die Majorität des Ausschusses glaubte aber, es liege immerhin doch eme größere Kautel dann,
daß mindestens40 000 Seelen erreichtsein mühten, und wurde deshalb daran festgehalten, daß
die Zahl 40 000 erforderlich sein solle, auch wenn das Auscheidennur nut Zustunmung des
Provinzial-Landtags erfolgen könne, und f° wurde der Beschluß gefaßt, den §. 4 mit der Aenderung
anzunehmen,daß in Zeile 3 hinter den Worten: „sind befugt" eingeschaltet wird „imt Zustimmung
des Provinzial-Landtags" Es würde dann das alinea 1 lauten: „Städte, welche nut Ausschluß
der aktiven Militärpersonen eine Einwohnerzahlvon 40 000 Seelen haben und gegenwärtig einem
Landkreiseangehören, sind befugt, mit Zustimmung des Provinzial-Landtags für stch enien Krns-
vcrband, Stadtkreis (§. 89), zu bilden und zu diesem Behufe aus dem bisherigen Krnsverbande
auszuscheiden." Weitere Aenderungenan §. 4 wurden nicht beliebt.

Landtags-Marschall: Meine Herren! Es ist ein Antrag von dem Herrn Abgeordneten
von Ennern eingegangen, in dem Absatz 1 statt 40 000 die Zahl 30 000 zu setzen und den Antrag
des I. Ausschussesauf Einsetzung der Worte „mit Zustimmung des Provinzial-Landtags abzu¬
lehnen. Sodann ist, falls der erste Antrag zu §. 4 abgelehnt wird, der Eventualantrag gestellt,
als zweiten Abfatz zu fetzen:

„Städte von mindestens30 000 Seelen sind zum Ausscheren aus dem lnshengen
Kreisverban.demit Zustimmung des Provinzial-Landtags befugt."

Der Herr Abgeordnetevon Evnern hat das Wort zu feinen Anträgen.
Abgeordnetervon Ennern: Meine Herren! Der Herr Referent hat Ihnen in ausführ¬

licher Weife den Gang der Verhandlungen geschildert, wie er im Anschluß über diesen Paragraphen
stattgefundenhat Im Wesentlichen ist die Sache so dargestellt,wie sie richtig ist. Es war aber
natürlicher Weise dem Herrn Referenten nicht möglich, die Gründe anzuführen, die zu der Stellung
des Antrags geführt haben, hinter dem Worte „befugt" beizusetzeu „mit Zustimmung des Pro¬
vinzial-Landtags" Meine Herren! Die Kreisordnung der alten Provinzen bestimmt zum Aus¬
scheiden der größeren Städte aus dem Verbände des Kreises 25 000 Seelen. Als die westfälische
Kreisordnung berathen wurde, wurde diese Seelenzisservon 25 000 auf 30 000 erhöht weil man
sich sagte- bei dein Heranwachsen der Bevölkerungin einzelnen Industriegemeinden Westfalens lst
es nothwendig, gewisse Kautelen zu schaffen,damit eine zu ungesunde Entwickelungder Städte
nicht geschehen kann. Die Zahl wurde auf 30 000 festgesetzt, und es war meiner Ansicht nach
keine Nothwendigkeitdazu vorhanden, diese Zahl für die Rheinprovinznun auf 40 000 zu erhohen
und uns dadurch in der städtischen Entwickelungunseres Gemeindewesensungünstiger zu stellen,
als Westfalen. „ „ . ^ . ^ . . ,, ,

Ich habe mir erlaubt, im Ausschußden Antrag zu stellen, den lch letzt imeder hier rm
Plenum stelle die Zahl von 40 000 auf 30 000 zu ermäßigen. Im Ausfchuß war aber mcht
die geringste Aussichtvorhanden, daß dieser Antrag angenommen wurde, und m Folge dessen
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habe ich gesagt: „Wenn Ihr denn 40 000 absolut wollt, dann gebt aber auch den Gemeinden
mit 30 000 Einwohnern Gelegenheit, auszutreten, und wenn Ihr da bestimmteKautelen haben
wollt, dann kann man ja bei 30 000 sagen, daß die Zustimmung des Prouinzial-Landtags
erforderlich ist, daß der Provinzial-Landtag vorher prüfen soll, ob die Vorbedingungen zur
Bildung eines städtischen Gemeindewcscnsin diesen Gemeinden mit 30 000 Seelen vorhanden
sind". Der Vorschlagwurde aber lebhaft bekämpft und nach der Art der Abstimmung kam nun
folgendes zu Tage: es wurde zuerst über diesen Zusatz abgestimmtund dann erst über die Zahl;
der Zusatz wurde angenommen,dann wurde die Zahl 30 000 verworfen, zu welcher Zahl ich den
Zufatz gestellt hatte, und die Zahl 40 000 wurde angenommen, sodaß jetzt nach dem Vorschlag
des Ausschusses auch bei 40 000 die Zustimmung des Provmzial-Landtages erforderlichist, sobald
ein Ausscheidender Städte stattfinden soll. Meine Herren! Mit diesen: Zusatz zu 40 000 hat
eigentlich der ganze Paragraph keinen Sinn mehr, denn nunmehr ist überhaupt das Ausscheiden
eines jeden Gemeindewesensaus dem Kreisverbande an die Zustimmung des Prouinzial-Landtags
gebunden, einerlei, ob die Einwohnerzahl40 000, 50 000 oder 60 000 ist. Die Zahl steht mit
mindestens40 000 fest. Hat nun eine solche Gemeinde 50 000, so hat sie auch 40 000 Ein¬
wohner und muh an den Provinzial-Landtag ebensowohl kommen. Wenn Sie den Antrag des
Ausschussesannehmen, so müssen Sie ihn doch wenigstens dahin ergänzen, daß Sie eine Zahl
festsetzen, wo das Ausscheidengeschehenkann, ohne daß der Provinzial-Landtag irgend etwas
dabei zu sagen hat. Ich habe mir nun zunächst erlaubt, den Antrag auf Herstellungvon 30 000
statt 40 000 zu stellen und schlage Ihuen vor, den Ausschuhantrag abzulehnen. Sollte aber mein
Antrag nicht angenommenwerden, so stelle ich den Eventualantrag, daß Städte mit mindestens
30 000 Seelen befngt sind, aus dem bisherigen Krcisverbande auszuscheiden,wenn der Provin¬
zial-Landtag seine Zustimmung dazu giebt. Dann bleibt bestehen, daß Gemeinden mit 40 000
Seelen auch ohne Zustimmung des Provinzial-Landtags, also im Sinne der Vorlage, ausscheide!:
können. Ich möchte Sie bitten, in diesem Sinne Ihre Abstimmung vorzunehmen, damit der
Paragraph, wie er jetzt nach der Fassuug des Ausschusses besteht und der so gar nicht in den
Nahmen des Gesetzes hineinpaßt, abgelehnt wird.

Lllndtags-Marschall: Der Herr Abgeordnete Freiherr von Los hat das Wort.
AbgeordneterFreiherr Felix von Lotz: Meine Herren! Ich habe im Ausschuß für den

Zufatz gestimmt,daß die Zustimmung des Prouinzial-Landtagcs nothwendig sei, ich habe auch für
den Antrag des Herrn von Eunern gestimmt, daß die Zahl von 40 000 auf 30 000 herabgesetzt
werde. Ich habe dies namentlichgethan, weil die Städte, die dies wünschen,am meisten betheiligt
sind, und ich ihnen entgegenkommen will. Wenn nun aber Herr von Eynern sagt, daß deshalb, weil
dieser Antrag im Ausschuhnicht angenommensei und die Zahl mit 40 000 mit der Beschränkung
der Zustimmung des Provinzial-Landtags festgehaltenworden sei, der ganze Paragraph keinen Sinn
mehr habe, so bestreite ich das ganz entschieden. Wir waren im Ausschuß überwiegendder Ansicht,
daß die größere Vedeutuug in der Zustimmung des Provinzial-Landtags liege; wir sagten uns,
der Provinzial-Landtag wisse am besten zu beurtheilen, welche Städte die Verfassung und Ver¬
hältnisse besitze, um aus dem Kreisverbandeausscheiden und einen eigenen Kreisverband bilden zu
können. Meine Herren! Wir haben im Ausschusse die Verhältnisse der Provinz reiflich geprüft
und haben die Nothwendigkeiterkannt, daß Beschränkuugendagegen eingeführt werden, daß diese
rasch emporwachsendenStädte in der Industriegegend, die vielleichtin 10 Jahren, wenn die
Verhältnisse andere geworden sind, wieder heruntergehen, mit zu großer Leichtigkeitaus dem
Kreisverbande ausscheide» und einen eigenen Kreisuerband bilden können, eben weil diese Städte
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weder die Verhältnisse besitzen, die dazu nothwendigsind, noch die Garantie einer Dauer geben.
Wie sehr wir davon ausgegangen sind, daß wir jeden Fall berücksichtigen wollen, beweist der
Umstand, daß wir uns im Ausschuß einstimmig dafür ausgesprochenhaben, daß die Stadt
Nemscheidvon vornherein, ebenso wie Bonn und Coblenz, aus dem bisherigen Kreisverbande
ausscheiden und einen eigenen Kreis bilden solle, eben weil Nemscheid als alte Stadt die Garantie
bietet, in Zukunft ein städtisches Leben zu führen und die nöthigen Grundlagen dafür zu behalten,
Alfo, meine Herren, der Hauptschwerpunktlag für uns darin, daß der Provinzial-Landtag seine
Zustimmung geben solle, da er am besten im Stande sei, die Verhältnissezu beurtheilen, und
daß es ein geringeres Uebel sei, wenn er einmal seine Zustimmung zum Ausscheidenaus dem
Kreisverbande nicht gebe, daß er aber die Vefuguih haben solle, bei diesen rasch emporwuchernden
Gemcindebildungen,wie wir sie heute haben, sein Veto einzulegen.

Da Herr von Euncrn seinen Antrag erneuert, die Zahl von 30 000 zu greifen, so werde
ich dafür stimmen; nur giebt llber die Ziffer allein keine Garantie. Städte, die so rasch empor¬
wachsen,wie es in dem Kreise Essen der Fall ist, Altenessen, Altendorf, Vordeck und wie sie alle
heißen, können, wenn sie heute 30 000 Seelen haben, in fünf Jahren 40 000 Seelen haben; die
Ziffer giebt absolut leine Garantie, diese liegt allein in der Zustimmung des Landtages. Ich
werde für den Antrag des Herrn Abgeordnetenvon (innern stimmen; wenn er aber wieder ver¬
worfen werden sollte, so bitte ich auch recht dringend, auch bei 40 000 den Zusatz „unter Zu¬
stimmung des Provinzial-Landtages" festzuhalten.

Landtags-Mar schall: Der Herr Vice-Landtags-Marschallhat das Wort.
Vice-Landtags-MarschallFreiherr von Solemacher-Antwciler: Herr von Ennern hat

hier zwei Dinge behauptet, erstens, daß der Ausschußautrag,wie er jetzt zu Stande gekommen ist,
keinen Sinn hätte, und zweitens, daß sein Antrag durch die Art der Abstimmung zu Fall gekommen
ist. Er hat es dahingestelltsein lassen, ob dies eine Folge der Ungeschicklichkeitder Abstimmung,
oder einer übergroßen Geschicklichkeit ist. Dies will ich nicht naher untersuchen; ich muß beides
zurückweisen. Daß der Beschlußdes Ausschusses einen Sinn hat, das hat Herr Freiherr von Lo«
in überzeugenderWeise nachgewiesen, denn für uns liegt eben in der Zustimmung des Landtages
die Hauptkautelr, daß nicht ungesund herauwachsende Gemeinwesensofort zu Städten werden und
aus dem Kreisverband ausscheiden können. Aber, meine Herren, ich habe trotzdemauch für die
Zahl 40 000 gestimmt, indem mir die Kautel doch noch nicht ausreichend erschien, und ich die
zukünftigen Mitglieder des Landtages davor fchützenwollte, daß zu oft und zu leicht eine
derartige Frage an sie herantritt. Meine Herren! Wir Alle wissen, wie das geht, wenn so ein
Gemeinwesenwirklich die Zahl erreichthat, bei der das Ausscheide» verlangt werden kann, so ist
dies keine einmalige, vorübergehende Forderung, sondern es wird auf jedem Landtage dieses
Postulat erneuert, es wird immer wieder darauf hingedrängt werden. Ich habe dies in den
letzten Jahren mehrfachmit durchgemacht, daß Sachen, die von den, Landtage mehrfachabgelehnt
worden sind wenn sie nur mit Consequenz wiederholtwurden, beim zweiten oder dritten Male
doch durchgedrungcn sind; ich erinnere nur an St. Johann u. s. w. Die Sacheu sind bekannt
genug. Um uicht wieder mit derselbenSache so rasch behelligt zu werden, darum haben wir
gedacht in der Zahl 40 000 eine noch gründlichereKautel zu finden. Ich bitte also, den sinn¬
losen Antrag des I. Ausschusses anzunehmen, nämlich die Zahl 40 000 mit der Kautel der Zu¬
stimmung des Provinzilll-Laudtags.

Landtllgs-Marschall: Der Herr AbgeordneteHoffsümmerhat das Wort.
AbgeordneterHoffsümmer: Dem Herrn Vorredner möchte ich bemerken, wenn er Sorge

trägt, daß zu viel Antrage hier an den Provinzial-Landtag gelangen sollten, um ein Aus-
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scheiden der Städte zu befürworten, so kann ich diese Sorge von ihm eigentlich nicht verstehen.
Der Provinzial-Landtllg ist doch dazu berufen, die Wünsche, die in der Provinz kund werden,
hier zu prüfen, und da kann es doch schließlich nichts verschlagen,wenn das auch in jedem
Prouinzial-Landtage von der einen oder der anderen Stadt aus geschehen sollte. Ich befürchte
auch nicht, daß dies in jedem Landtage geschehen kann, denn die Städte weiden über Nacht nicht
so rapid an Einwohnerzahl zunehmen, daß dies jeden Augenblickeintreten kann. Dem Herrn
von Loö möchte ich bemerken: wenn er einzelne Städte jetzt schon vor Erlaß der Provinzial-
ordnung ausgeschieden sehen wünscht resp, diese ausgeschieden werden, so folgt daraus noch nicht,
daß Städte, welche in ruhiger, normaler Entwickelungbegriffen sind, erst nach längerer Zeit bei
einer Einwohnerzahlvon 40 000 Einwohnern sollten befähigt fein, einen eigenen Kreis zu bilden.
Es mag ja hin und wieder mit Recht die Befürchtung geltend gemacht werden, daß einige Ort¬
schaften wohl nicht in der Lage sind, einen Kreis für sich zu bilden, es giebt aber auch Städte,
welches jetzt uoch weit unter der Normalzahl, unter der Zahl von 30 000 Einwohnern stehen, die
aber in 10 oder 12 oder 15 Jahren in der Lage sind, eigene Kreise zu bilden, und auch die
Elemente haben, die der Verwaltung in der geeignetenWeise vorstehen könnten; diesen Städten
würde erst mit 40 000 Einwohnern die Möglichkeit gegeben sein, auszuscheiden resp, einen eigenen
Kreis zu bilden. Wenn der Regierungsentwurf sich auf 40 000 Einwohner befchränkt,man aber
beliebt hat, die Kautel hinzuzufügen, „nur mit Zustimmung des Provinzial-Landtages", so meine
ich, wäre doch das Geringste, was man wohl zugestehenkönnte, daß man 30 000 Einwohner
annimmt mit der Kautel „nach Anhörung des Provinzial-Landtages". Ich bitte Sie, die Zahl
von 30 000 anzunehmen.

Landtags-Marschall: Beantragen Sie, statt „unter Zustimmung des Provinzial-
Landtags" zu sagen „nach Anhörung des Provinzial-Landtags", so bitte ich Sie, den Antrag
einzubringen.

AbgeordneterHo ff summ er: Das ist dasselbe.
Landtags-Marschall: Ihr Antrag stimmt also mit dem Eventual-Antrag des Herrn

Abgeordneten von Eunern überein. Ich constatire dies. — Der Herr AbgeordneteFriederichs
hat das Wort.

AbgeordneterFriederichs: Ich schließe mich dem Herrn von Lo6 in seiner Auffassung
der Frage insofern an, als es ganz richtig ist, daß wir das Ausscheidender Städte aus dem
Kreise nicht von dem Willen der Städte allein abhängig sein lassen. Die Motive sind in der
Vorlage hinreichend ausgeführt, und fchließe ich mich denselben durchaus an. Es kommt in
Betracht das rapide und ungesundeAnwachsen,das Fehlen der nöthigen Elemente für die Selbst¬
verwaltung und für mich vornehmlich auch das Uebrigbleiben von Theilen des Kreifcs, die in
sich nicht die Kraft haben, einen Kreis zu bilden. Das Sichtrennen des stärkerenTheiles von
dein schwächeren will ich ganz besonders nicht leicht sein lassen. Es ist für die Nheinprovinz in
dem Entwurf eine Ausnahme gemacht,fowohl Westfalen wie auch den anderen Provinzen gegen¬
über, eben weil wir hier andere Verhältnisse zu berücksichtigen haben. Im Ausschuß hat diese
Berücksichtigung wiederholt Anerkennunggefunden. Meine Herren! Diese eigenartigen Verhältnisse
nur der Rheinprovinz treffen Sie nicht durch das Festsetzen einer Zahl, (Sehr richtig!) Sie treffen
sie nicht durch die Festsetzung der Grenzziffervon 40 000 z. B. in den Vergwerksbezirken,wo in
ein oder zwei Jahren mehrere Tausend Arbeiter die Einwohnerzahl vermehren können, uud eben
so wenig für alle Bezirke der Großindustrie. Treffen können Sie diefelben ausschließlichdurch
Prüfung von Fall zu Fall hier im Landtage. In dieser Prüfung liegt für mich der Hauptpunkt



66

Und nicht in der Zahl. Bei 40 000 Einwohnern können Sie Ausscheidungenin den nächsten
Jahren haben so ungesund wie möglich, und bei 30 000 können Sie Städte ausscheidenlassen,
die durch ihr innerstes Wesen und mit Rücksicht auf die Lage der übrigen Theile, die den Kreis
ausmachen, dazu durchaus berechtigtsind. Ich bitte Sie deshalb, legen Sie den Hauptwerth auf
die Prüfung hier im Landtage und belassen Sie die Grenzzifferauf 30 000. Es mag ja sein,
meine Herren, daß ein gewandterVertreter einer Stadt, welche ausscheiden will ohne die entsprechende
Berechtigung, hier durch seinen persönlichen Einfluß die Nichtberechtigungzur Berechtigung zu
gestalten sucht; den Erfolg bezweifeleich aber sehr; in solchem Falle werden die Vertreter der
Landgemeinden und der kleineren Städte schon wachsam zusammenhalten für Wahrung ihrer
Interessen. Wir bedürfender Vorsicht; ich bin nicht für das leichte Austreten, aber ich wiederhole:
wir treffen das Wesen der Sache mehr, wenn wir das Hauptgewicht auf die Prüfung von Fall
zu Fall legen. Meine Herren! Wenn Sie sich dieser meiner Ansichtanfchließen, dann verletzen
Sie viele unserer Städte nicht durch Festsetzung einer höheren Grenzziffer, als in allen anderen
Provinzen. Ich schließemich nicht der Auffassung für die Zukunft an, wie der Herr Vice-
Landtags-Marschllllsie zum Ausdruckgebracht hat; ich glaube, wir können denjenigen, die später
hier sitzen, die Gewissenhaftigkeit und die unabhängige Prüfung zutrauen, welche erforderlichsind,
daß der perfünlicheEinfluß nicht entfcheidendwerden kann. Ich empfehleIhnen, meine Herren,
der Grenzzahl von 30 000 mit der Prüfung hier im Landtage zuzustimmen. (Bravo!)

Landtags-Marschall: Der Herr Abgeordnetevon Eynern hat das Wort.
Abgeordnetervon Eynern: Soweit ich Herrn Friederichs verstanden habe, ist er auch

bereit, für meinen Eventualantrag zu stimmen. Ich möchte noch einiges in Bezug auf den Antrag
des Ausschussesbemerken. Der Herr Vice-Landtags-Marschallhat einige Aeußerungen, die ich
gemachthabe, zurückgewiesen; ich weih aber nicht, was er eigentlich zurückgewiesen hat. Ich habe
einfach den Gang der Abstimmungim Ausschußgeschildert,ich habe gesagt, die Abstimmungsei
so gewesen, daß der Sinn des Antragstellers nicht zum Ausdruck gekommensei. Ich habe den
Zusatz „unter Zustimmung des Provinzial-Landtags" nur bei Festsetzung einer Einwohnerzahlvon
30 000 gewollt, und durch die Art der Abstimmung, welche ich einfach historisch erzählte, ist es
gekommen, daß dieser Zusatz zu der Zahl von 40 000 hinzugekommen ist, und das ist nicht meine
Absicht gewesen. Wenn der Herr Vice-Landtags-Marschallsich so sehr dagegen ausspricht, daß ich
diesen Paragraphen, wenn einfach der Zufatz des Ausschusses hinzugesetzt wird, als einen sinnlosen
bezeichnet habe, so möchte ich den Herrn Vice-Landtags-Marschallbitten — er ist ja ein sehr
gescheidterHerr — daß er sich noch einmal die Sache vorstellt, wie es mit Städten von
50 000 Einwohnern sein soll. Darüber ist eben nichts gesagt. Die Städte von 50 000 Ein¬
wohnern unterliegen demzufolge ebensogut der Zustimmungdes Provinzial-Landtages wie die Städte
von 40 000 Einwohnern, so daß es gar keinen Sinn hat, die Zahl von 40 000 hier hinein zu
setzen. Insofern habe ich die Fassung sinnlos genannt, denn man könnte einfach fagen: Städte,
die aus dem Kreisverbande ausscheidenwollen, bedürfen dazu der Zustimmung des Provinzial-
Landtages. Dann braucht keine Zahl angegeben zu werden, und infofern ist der Zusatz zu der
Fassung des Negierungsparagraphen unverständlich und überflüssig. Dies, meine Herren, wollte
ich nur sagen. Wenn der Antrag auf 30 000 nackt und blos nicht angenommenwird, so bitte
ich meinen Eventualantrag anzuuehmen. Es steht dann der Sinn des Paragraphen ganz fest:
eine Stadt die zwischen 30 000 und 40 000 Einwohner hat, bedarf zum Ausscheiden aus dem
Kreisverband der Zustimmung des Provinzial-Landtages, eine Stadt, die 40 000 Einwohner oder
darüber hat, bedarf dieser Zustimmung nicht.
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Landtags-Marschall: Herr Geheimrath von Bitter hat das Wort.
Geheimer Negierungsrath Oi-. von Bitter: Meine Herren! Diese Frage, die zur

Erörterung steht, ist eine von denjenigen,die meines Erachtens lediglich nach den Zuständen und
Bedürfnissen in der hiesigenProvinz beurtheilt werden können, ich bin daher der Ansicht, das;
die Exemplifikationauf Westfalen in dem vorliegendenFalle nicht für maßgebend erachtet werden
kann. In Westfalen liegen allerdings in einem Regierungsbezirkedie Verhältnisse ähnlich, wie in
dem RegierungsbezirkeDüsseldorf. Indessen ergiebt sich doch, wenn die Statistik zur Hand
genommen wird, in Bezug auf die Kreiseintheilung ein erheblicher Unterschied, welcher die
Negierung zu demjenigenVorschlage,der Ihnen unterbreitet worden ist, hat führen müssen. In
dem RegierungsbezirkeArnsberg, der in Folge feiner industriellenEntwickelungdemjenigenTheile
der Rheinprovinz, welcher bei der Frage des Ausscheidens der größeren Städte hauptsächlich
betheiligt ist, dem RegierungsbezirkeDüsseldorfam Nächsten steht, sind augenblicklich 16 Landkreise
und nur 2 Stadtkreise vorhanden; es liegt in der Absicht, noch 2 neue Landkreise und einen
neuen Stadtkreis zu schaffen, so daß sich die Zahl der Landkreiseauf 18 und die der Stadtkreise
auf 3 erhöhen wird. Ein Vergleichmit dem RegierungsbezirkeDüsseldorfzeigt dagegen, daß in
dem letzteren schon jetzt 15 Landkreise und 6 Stadtkreise vorhanden sind. Einer der Landkreise,
MUlheim an der Ruhr, soll nach der besonderenVorlage, die den: hohen Landtage gemacht
worden ist, demnächstebenfalls zur Theilung gestellt werden. Es wird sich demnachdie Zahl der
Landkreiseauf 16 vermehren, wahrend andererseits nach dein Ihnen vorgelegten Entwürfe auch
die Stadt München-Gladbach in die Lage kommen wird, bei einer Einwohnerzahl von 44 000
Seelen sofort aus dem Kreisverbande ausscheiden zu können. Das Bild gestaltet sich somit
dahin, daß 16 Landkreisen7 Stadtkreise gegenüber stehen. Während also in dem Arnsberger
Bezirke 18 Landkreiseund 3 Stadtkreise vorhanden sein werden, muß in dem Regierungsbezirke
Düsseldorf mit 16 Landkreisen und 7 Stadtkreisen gerechnet werden. Die Staatsregierung
erkennt nun an, daß eine Anzahl von Stadtgemeinden in der Rheinprovinz vorhandelt ist, welche
nach ihrer historischenEntwickelung, ihrer Leistungsfähigkeit,ihren kommunalen Einrichtungen,
dem Vildungsstande ihrer Einwohner und Aehnlichem sehr wohl befähigt sind, trotz einer
geringeren Einwohnerzahl aus dem Kreisverbande auszuscheiden,und es ist in Folge dessen in
den Motiven angedeutet, daß noch vor Einführung der Kreisordnung zwei derartige Städte,
Bonn und Eoblenz, zu selbständigenStadtkreisen erhoben werden sollen. Diese Thatsache ist bei
der Diskussion, wie sie bisher geführt worden ist, außer Acht gelassen worden, und ebensowenig
ist berücksichtigt worden, wie nach den Bestimmungender Vorlage die Möglichkeitgegebenist, in
der Folge auch andere Städte, sofern sie die nothwendigenVoraussetzungen zur Bildung eines
Stadtkreises in sich vereinigen, trotz ihrer hinter dem Normalsatz zurückbleibendenZiffer aus
dem Kreisverbande ausscheiden zu lassen.

Es ist dies ausdrücklich in Absatz 3 des H. 4 vorgesehen,nach welchem durch Königliche
Verordnung Städten dieser Art nach Anhörung des Provinzial-Landtages das Ausscheidenaus
dem Kreisverbande gestattet werden kann, und ich bezweifle nicht, daß, wenn ein dahingehender
Antrag die Unterstützung des Provinzial-Landtages findet, die Staatsregierung in der größeren
Anzahl der Fälle diesem Antrag zu entsprechenbereit sein wird. Durch diese Bestimmung wird
den Interessen der Städte in vollem Maße Rechnung getragen, und es bleibt daher die weitere
Frage zu erörtern, wie diejenigenInteressen, die außerhalb der städtischen Sphäre liegen und die
mindestensdenselbenAnspruch auf Berücksichtigunghaben, d. h. die Interessen der allgemeinen
Staatsverwaltung, die Interessen der Landkreiseund die Interessen der Provinz am besten gesichert
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und gewahrt werden können. Und da, meine Zerren, muh ich Sie bitten, trotz der entgegen¬
stehenden Ausführungen einzelnerder Herren Vorredner doch an der Zahl von 40 UUU festzuhalten.
Der Grund hierfür ist ein doppelter. Einerseits ist es mir nach den übereinstimmendenAeußerungen
aller Zerren Vorredner unzweifelhaft,daß unter den Verhältnissendes RegierungsbezirksDüsseldorf
an sich das Bedürfniß vorliegt, die Normalzahl, die in den östlichenProvinzen bezw. in Westfalen
gilt, heraufzusetzen;andererseits glaube ich aber auch, darauf aufmerksam machenzu follen, daß,
so dankenswerthder in Aussicht genommene Zusatz ist, das Ausscheidender größeren Städte au
die Zustimmung des Provinzial-Landtags zu binden, doch noch keine Gewähr dafür vorhanden ist,
daß dasselbe verwirklicht werde, da es dem bisherigen System nicht entsprichtund es mit
Rücksichthierauf mindestens zweifelhaft erfcheint, ob sich die beiden Häuser des Landtages mit
einer solchen Bestimmungeinverstanden erklären werden. Sollte daher der Antrag, die Normalziffer
auf 30 000 festzusetzen, im Uebrigen aber den in Rede stehenden Zusatz beizufügen, hier ange¬
nommen werden, fo würde möglicher Weife das fchließliche Ergebniß darauf hinauskommen,daß
zwar die Ziffer von 30 000 beibehalten,der Zusatz aber, um keine Ungleichheiten mit den anderen
Provinzen herbeizuführen,abgelehnt wird. Ein solches Ergebniß würde aber - und damit komme
ich auf die allgemeinenGesichtspunkte,die ich mir vorhin anzudeuten erlaubte - entschiedene
Nachtheilesowohl für die Staatsverwaltung, wie auch für die betheiligten Landkreiseund endlich
auch für die Provinz im Gefolge haben. Was zunächst die Staatsverwaltung betrifft, so bedarf
es keiner näheren Ausführung, daß unter den eigenartigen und schwierigenVerhältnissen des
RegierungsbezirksDüsseldorf die Aufgaben, die der allgemeinen Verwaltung zufallen, überaus
verantwortlicheund ernste sind. Ebensowenigkann es aber auch einem Zweifel unterliegen, daß
wenn das Ausscheidender Städte aus dem Kreisverbande gerade in diesem Bezirke begünstigt
wird diese Aufgaben sich erheblich complicirter und schwierigergestalten. Ich mache dabei auf
einen Punkt besondersaufmerksam,der bisher in den Verhandlungen noch nicht erwähnt worden
ist. Es handelt sich keineswegsallein um dns Ausscheiden von Städten, fondern es handelt sich
auch um diese Eventualität bei einer Anzahl vongröheren Landgemeinden,namentlichim Landkreise
Essen die jetzt bereits eine derartige Ziffer in ihrer Bevölkerung erreicht haben, daß auf die
Dauer wenigstens die Verwaltung derselben innerhalb des Nahmens der Landgemeindeordnung
kaum noch möglich sein wird. Wie in den Motiven angegeben, kommen hierbei zur Zeit haupt¬
sächlich die Orte Borbeck, Altendorf und Altenessen in Betracht, von denen die beiden ersteren jetzt
schon 25 000, die letztere 16 000 Einwohner haben.

Meine Herren! Wenn diese Ortschaften die Stadtverfassung annehmen, die ihnen bei
fernerem Heranwachsennicht verfügt werden kann, fo würden dieselben, falls die Normalziffer auf
30 000 festgestellt werden sollte, fehr bald in die Lage kommen, aus dem Kreisverbandc auszu¬
scheiden trotzdem diese Gemeindenkeinerleiinnere Berechtigung haben, einen eigenen Stadtkreis
zu bilden und trotzdem in der Bildung solcher Stadtkreise nicht nur ein bloßer Nachtheil, sondern
bei den Zuständen des Regierungsbezirksgeradezu eine Gefahr erblickt werden muh. Ich komme
auf das Verhältniß zu den Kreifen. Meine Herren! Die Kreisordnung hat die Tendenz, eme
Harmonie zwischen Stadt und Land herbeizuführen und die wirthfchaftlichenKräfte, wie sie sich
in Stadt und Land zusammenfinden,zu vereinigen, um dieselben demnächst im Kreisverbandezur
gemeinsamenGeltung zu bringen und dadurch die Lösung der hervortretenden größeren Aufgaben
zu ermöglichen Es würde für die Entwickelungdieses Verhältnisses nicht wohlgethan sein, das
Ausscheiden der Städte übermäßig zu begünstigen, und wenn in den östlichen Provinzen die
Ziffer für das Ausscheiden niedriger gegriffenworden ist, so beruht dies eben dann, daß dort die
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Entwickelungder Städte eine im ganzen ruhige, constante, naturgemäße gewesen ist. In dem
nördlichenTheile der Rheinprovinz, wo das Anwachsen der größeren Städte sprungweisevor sich
geht, würde dagegen die Existenzeinzelner Landkreisevöllig in Frage gestellt werden können, wenn
die Ziffer für das Ausscheiden der Städte nicht entsprechend erhöht und damit die Bedingungen
erschwert würden, unter denen sich dieselben von dem bisherigen Verbände loslösen können. Ich
wende mich endlich zur Provinz. So sehr ich es für berechtigterachte, daß den Städten in der
Provinzial-Vertretung der entsprechende Einfluß gesichert bleibe, so meine ich doch auf der anderen
Seite, daß es nicht richtig sein würde, diesen Einfluß über das gebührende Maß zu steigern. Ich
fürchte, daß dies geschehen würde, wenn das Ausscheidender Städte aus dem Kreisverbande zu
sehr erleichtertwird, da hierdurch eine nicht gerade günstige Rückwirkung auf die Zusammensetzung
des Provinzial-Landtages eintreten könnte. Auch von diesem Gesichtspunkteaus dürfte daher
ein zu frühes Ausscheiden der Städte nicht zu befürworten fein.

Ich refümire mich dahin, daß ich sage: für diejenigen Städte, welche ein Anrecht auf
das Ausfcheidenaus dem Kreisverbande haben, trotzdemsie nicht die Normalziffer erreicht haben,
bietet die Bestimmung in §. 4 die nothwendigeHandhabe; für die übrigen Städte sind dagegen
die Bedingungen betreffs des Ausscheidensaus dem Kreisverbande höher zu stellen. Ich acceptire
den Zusatz, der von Seiten des Ausschusses in dieser Beziehung in Vorschlag gebrachtworden ist,
muh aber trotzdembitten, an der Ziffer von 40 000 festzuhalten, damit, falls in der weiteren
gesetzgeberischenBehandlung der Zusatz nicht angenommen werden sollte, wenigstens die höhere
Zahl bestehen bleibt und nicht auf eine Ziffer herunter gegangen wird, welche für den Regierungs¬
bezirk Düsseldorfund auch für den RegierungsbezirkKöln keinesfalls als zutreffend erachtet werden
kann. (Bravo!)

Landtags-Marschall: Der Herr AbgeordneteFischer hat das Wort.
AbgeordneterFischer: Meine Herren! Ich möchte mich doch auch dafür aussprechen,daß

die Nheinprovinz bezüglich der hier normirten Ziffer gegen die Provinz Westfalen nicht zurück¬
gestellt wird. Nachdemnämlich den Städten Bonn, Coblenzund Nemfcheid bereits die Vefugniß
zuerkannt worden ist, aus dem bisherigen Kreisverbande auszuscheiden,haben wir es eigentlich
nur noch mit Städten zu thun, die alte Namen tragen, die sich in ganz gleicher Weise normal
entwickeltund ihre Verhältnisse ebenso consolidirt haben, wie dies in den gleichartigenStädten
der Provinz Westfalender Fall ist. Auch die Provinz Westfalen hat größere Industriebczirke,und
sie liegen gerade fehr nahe an unferer Grenze; der Bergbau und die Eisenindustrie sind in der
Provinz Westfalen ebenso und noch mehr entwickelt, als in der Rheinprovinz. Die Gefahr, daß
Städte mit ungesunderEntwickelungdazu kommen,aus dem bisherigenKreisverbandeauszuscheiden,
liegt in Westfalen gerade fo nahe, wie hier in der Nheinprovinz. Ich glaube, daß es einen fehl
unangenehmen Eindrucknicht blos auf die zunächst betheiligten Städte, sondern auch in weiteren
Kreisen der Provinz machen wird, wenn die Vorlage in einer ungünstigeren Fassung aus dem
Hause hervorgeht,als sie dem Hause zugekommen ist. Nach meinem Dafürhalten ist es nicht eine
Verbesserungder Vorlage, daß auch bei einer Bevölkeruugsziffervon 40 000 noch die Zustimmung
des Provinzial-Landtages erforderlich fein foll, fondern eher eine Verschlechterung. Möge auch
hier der Grundsatz walten: „Was dem Einen recht ist, ist dem Anderen billig". Ich bin übrigens
auch ganz der Ansicht, daß es richtig sei, wenn diejenigen Gemeinden und Städte, welche jetzt
noch in rascher Entwickelungbegriffen sind, wie das ja in manchenIndustriebezirkender Fall ist,
nicht so leichthin ausscheidensollen. Es ist auf die Ortschaften Altendorf, Altenefsen und Borbeck
exemplificirtworden; ich habe mir aber sagen lassen, daß Altendorf noch nicht einmal das Bild



einer Stadt, weder nach außen, noch nach innen bietet; es ist ein Ort, der mit vielen anderen
Gemeindenzusammenhängt,und der, wenn er einmal die Stäbteordnung verliehen bekommen will,
sich erst mit den zu ihm gehörigen Gemeinden auseinandersetzenmich. Es wird für diesen Ort
Altendorf gar nicht leicht sein, die Städteordnung zu erlangen; aber gesetzt den Fall, diese Gemeinde
entwickelte sich in kurzer Zeit so rasch, daß sie wirklich eine, Bevölkerungvon 30 000 oder selbst
40 000 Einwohnern erreichte, so würde es richtig sein, zu sagen: die Verhältnisse sind zu rasch
entwickelt, und sind deshalb nicht consolidirtgenug, um der Stadt das Ausscheidenzu gestatteu.
Ich würde es ganz gerechtfertigtfinden, wenn man bestimmte, daß diejenigen Städte, die nach
dem Inkrafttreten des gegenwärtigenGesetzes zu einer Seelenzahlvon 30 000 Einwohnern kommen,
nicht ohne Zustimmung des Provinzial-Landtages ausscheiden sollen. Ich möchte sogar weitergehen
und mich dafür aussprechen, daß diese Städte nur unter Zustimmung des Provinzial-Landtages
und durch Königliche Verordnung in die Lage kommen sollen, aus dem bisherigen Kreisuerbande
auszuscheiden. Das würde ich zur völligen Wahrung der in Betracht kommenden Interessen für
durchaus angemessen erachten und würde meinerseits dagegen nicht sein. Ich bitte Sie, meine
Herren, ersparen Sie den Vertretern der Städte die Klagen, die sie, wenn sie nach Hause kommen,
hören werden, daß die Vorlage hier verschlechtert, anstatt verbessert worden ist.

Landtags-Marschall: Der Herr Abgeordnetevon Grand-Ny hat das Wort.
Abgeordneter von Grand-Ny: Meine Herren! Ich finde es vollkommenbegreiflich,

daß der Herr Negierungs-Commissardankendacceptirt, wenn in die Vorlage die Zahl 40 000
hineingesetzt ist und außerdem die Zustimmung des Provinzial-Landtages. Es scheint mir aber
doch, daß der Herr Negierungs-Commissarzu viel Gewicht auf die Zahl gelegt hat und anderer¬
seits zu wenig Gewicht auf die Zustimmung des Provinzial-Landtages. Er deducirt aus der Zahl
heraus, die Zahl 30 000 der Zahl 40 000 gegenüberstellend,eine eminente Gefahr für die
Staatsverwaltung, für die Kreife, selbst für den Provinzial-Landtag, Der Herr Abgeordnete
Fischer hat schon ausgeführt, daß die Gefahr bezüglichder allgemeinenStaatsverwaltung nicht
größer sein kann, als in Westfalen, wo in den Industriebezirken, die unmittelbar an die Nhein-
provinz grenzen, die Verhältnissein ganz ähnlicher Weise liegen, und wenn also dort die Zahl
von 30 000 Einwohnern allein genügt hat, meine Herren, um die Gefahr zu beschwören, so meine
ich, daß die Zahl von 30 000 hier unter der Kautel der Zustimmuug des Provinzial-Landtages
auch ausreichenmüßte. Nun hat man das Interesse der Kreise hervorgehoben,die Harmonie die
dort zwischen den Städten uud dem Lande angestrebtwerden soll, aber ich möchte Ihnen doch
andererseits das Bild einer Stadt vor Augen führen, welche gegen ihren Willen im Kreife bleibt,
mit den Kreisangclegenheitensich nicht befassen will, eine Ungerechtigkeitdarin findet, daß man
sie trotz der Entwickelung ihres städtischen Wesens im Kreise läßt, dies ist eine andere Seite, die,
wie mir scheint, noch gar nicht hervorgehobenworden ist, und das Gegentheil von Harmonie
herbeiführenwird. Ich glaube aber auch, daß eine Ungerechtigkeitdem Gemeindelebenin der
Nheinvrovinz gegenüber statuirt wird, wenn man die Grenze zu hoch stellt, für die Erlangung
des selbständigen städtischen Gemeinwesens. Meine Herren! Sie sind genöthigt, jetzt schon im
Widerspruch mit den in diesemParagraphen vorgeschlagenen Bestimmungen, Gemeinwesenwie
Bonn mit 35 000, Remscheid mit 33 000 und Coblenz mit 31 000 Einwohnern aus dem Verbände
der Kreise scheiden zu lassen. Damit ist der lebendigste Beweis erbracht, daß es Städte giebt die
weit unter der Zahl von 40 000 bleiben und doch völlig reif sind zur Führung eines selbständigen
Lebens, ja viele Städte in der Rheinprovinz mit weit kleinererBevölkerungals 30 000 sind so
lebhaft entwickelt,fo reich an gemeinnützigen Instituten, daß eine Zahl von 40 000 viel zu hoch
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gegriffen scheint. Meine Herren! Man hat nun darauf hingewiesen, es sei der Weg der
KöniglichenVerordnung gegeben. Ganz gewiß, aber es ist doch etwas anderes, den Weg der
Gnade zu geben, statt den Weg des Rechtes. Hier handelt es sich, wenn eine Zahl festgestellt
wird, gewissermaßen um ein Recht, daß die Städte wissen, wenn sie die Zahl erreicht haben, sie das
Recht zur Selbständigkeiterlangen, und nur dem Provinzial-Landtage anheimgegeben ist, zu prüfeil,
ob besondere Verhältnisse die Ausführung hintenan halten. Das ist ganz etwas anderes.
Nun hat der Herr Commissaruns vor uns selbst gewarnt, er hat gemeint, es würde die städtische
Vertretung zu start werden, wenn Stadtkreise ausscheiden.Ja, meine Herren, Sie haben es ja
auch in der Hand, diese Zustimmungzu versagen, wenn Sie wollen, und sollte einmal der Gedanke
kommen, daß die Vertretung der Provinz nicht richtig wäre, so würde die Zustimmungabzuweisen
sein. Meine Herren! Diese Gefahr sehe ich nicht als so bedeutendan. Meine Herren! Ferner
sagte der Herr Regierungs-Commissar, es entsprechenicht dem System. Nun, meine Herren,
wir machen hier eine Kreis- und Provinzialordnung für die Nheinprovinz, und es sollen hier die
Eigenthümlichkeitender Nheinprovinz berücksichtigt werden und nicht weniger berücksichtigt werden,
als sie in Westfalen berücksichtigt worden sind. Ich bin der Meinung, das System hat sich den
provinziellenVerhältnissen zu beugen, nicht umgekehrt. Wenn auf den Landtag der Monarchie
hingewiesenworden ist, so hat der Herr Regierungs-Commissares nicht in der Hand, daß nicht
der Landtag Alles streicht und die Vorlage wiederherstellt,das heißt die Zahl von 40 000 Seelen,
und Niemand, weder in der Commission noch hier, hat in der Zahl von 40 000 eine wirksame
Kaute! gesehen, gegen die Gefahren, die heraufbefchworen werden, wenn einmal eine solche Stadt
nicht die Garantien bieten sollte, die für ein ordnungsmäßig städtisches Leben nothwendig sind.
Ich lege wenig Werth auf die Zahl, ich fehe daher keinen Grund, von der einmal für Westfalen
festgesetzten und für dieses ausreichend gehaltenen Zahl abzuweichen, und lege das Hauptgewicht
auf die Zustimmung des Provinzial-Landtags und möchte diese aufrecht erhalten. Dem Eventual-
antrag des Herrn Abgeordneten von Eynern kann ich nicht zustimmen, deun er würde das
Verhältniß wiederherstellen,das ich nicht als richtig erkennen kann.

Landtags-Marschall: Meine Herren! Es ist mir ein Antrag vom Herrn Abgeord-
Fischer eingereicht worden:

Der Provinzial-Lendtag wolle beschließen,dem §. 4 der Kreisordnungs-Vorlage folgende
Fassung zu geben:

„Städte, welche mit Ausschluß der aktiven Militärpersonen eine Einwohnerzahlvon
mindestens 30 000 Seelen haben und gegenwärtig einem Landkreiseangehören, sind
befugt, für sich einen Kreisverband «. wie in der Vorlage.

Für den Fall der Nichtannahmestelle ich folgendenUnterantrag:
Die obige Fassung des §. 4 dahin erweitern zu wollen, daß diejenigen Städte der
Rheinprovinz, welcheerst, nachdem die neue Kreisordnung Gesetzeskraft erlangt hat,
mit der Städteordnung beliehenwerden, auch bei einer Seelenzahl von 30 000 nur
nach Vorheriger Gutheißung des Provinzial-Landtages zur Bildung eines eigenen
Kreisverbandes, Stadtkreifes, befugt sind."

Der Prinzipale Antrag des Herrn AbgeordnetenFischer stimmt mit demjenigen des Herrn
von Eynern vollständig überein, der Eventualantrag ist dagegen gegenüber dem Antrag des Herrn
von Eynern etwas abgeändert. Der Eventualantrag von Eynern lautet:
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„Städte von mindestens 30 000 Seelen sind zum Ausscheidenaus dem bisherigen
Kreisverbande mit Zustimmung des Provinzial-Landtages befugt,"

und hier heißt es:
Die Fassung des §. 4 dahin erweitern zu wollen, daß diejenigen Städte der Rhein¬
provinz, welche erst, nachdem die neue Kreisordnung Gesetzeskraft erlangt hat, mit der
Städteordnung beliehen werden, auch bei einer Seelenzahl von 30 000 nur nach
vorheriger Gutheißung des Prooinzial-Landtages zur Bildung eines eigenen Kreis¬
verbandes, Stadtkreises, befugt sind.

Es haben sich noch gemeldet, die Herren Adams und von Eynern; zunächst hat der
Herr AbgeordneteAdams das Wort.

AbgeordneterAdams: Meine Herren! Ich möchte mich dafür ausfprechen,daß wir die
Zahl 40 000 wieder in 30 000 verändern und dabei bestimmen,daß die Zustimmung des Pro-
uinzial-Landtages stets erforderlichist. Ich wünsche, daß bei der demnächstigen Beschlußfassung
die Abstimmungzuerst auf die Zahl und dann auf den Zusatz der Zustimmung des Provinzial-
Landtages gerichtet wird. Ich habe dem Vortrage des Herrn Ncgierungs- Commissars sehr
aufmerksam zugehört, namentlich deshalb, um zu hören, ob wohl ein beschwerendes Hinderniß
angeführt werden könne, welches nicht fein vollständigesGegengewichtin der Erforderniß der
Zustimmung des Landtages findet, und ich muh gestehen, ich habe keinen einzigen Grund gehört,
der nicht durch den Niegel, daß die Zustimmung des Landtages für erforderlich erklärt wird,
vollständig beseitigt wird. Meine Herren! Es ist darauf hingewiesenworden, daß die Städte ein
zu großes Uebergewichthier erhielten. Da ich zu dem Stande der Städte gehöre, so ist es,
obwohl ich zu den glücklichen ausgenommenenStädten gehöre, von meinem Standpunkt aus
erforderlich, zuerst, ehe ich darauf rechnen kann, unbefangen angehört zu werden, die Frage zu
prüfen, ob dieses Uebergewichtwirklich drohend ist und ob in dieser Beziehung der Negierungs-
entwurf besser ist, als das vorgeschlagene Hinderniß der vorherigen Zustimmung des Landtages.
Da muß ich nun aber doch sagen, meine Herren, daß es für die Frage, ob ein Uebergewicht der
Städte eintreten könnte, es doch eigentlich kein sichereres Mittel giebt, dem entgegen zu wirken, als
daß derjenigen Körperschaft,in der das Uebergewicht besorgt wird, die Entscheidung über die
Zulassung übertragen wird. Das ist meines Erachtens ein viel sichererer Niegel, als die Bestim¬
mung des Entwurfs, wo nur die Anhörung des Provinzial-Landtages vorgefchrieben und durch
Königliche Verordnung, auch eventuell gegen den Willen des Provinzial-Landtages, die betreffende
Stadt ausscheiden kann. Ich glaube, das könnte nicht zweifelhaft sein. Stellen Sie sich den
Fall vor wie es in Zukunft nach der Regierungsvorlage sein wird: es hat der Provinzial-Landtag
keine entscheidendeStimme darüber, sondern er wird nur angehört. Stellen Sie sich dagegen
vor, wie es von dem Ausschußbeantragt ist: da die Zustimmung des Landtages erforderlichist,
so hat der Landtag das Mittel in der Hand, einem derartigen Uebergewichtder Städte stets
entgegen zu wirken. Deshalb glaube ich mit vollem Rechte und mit Ihrer Aller Zustimmung
sagen zu dürfen, daß dieses Moment, daß bei den neuen Vorschlägenein Uebergewicht der Städte
eintreten könnte/ einer der unglücklichsten Gründe genannt werden muß. Nun frage ich, meine
Herren, warm,/wir eigentlich von dem, was für Westfalenbeschlossenist, abweichen sollen. Ich
erlaube mir zunächst historisch daran zu erinnern, daß der erste Entwurf der Königlichen Staats-
regierung, der einer Vertwuenscommissionin Coblenz vorgelegt wurde, die Ziffer 30 000 enthielt,
dieselbe kann also so sehr gefährlich nicht fein, und daß nur durch die Bedenken,welche in Bezug auf
den RegierungsbezirkDüsseldorf von einer Seite erhoben worden sind, dieser veränderteEntwurf,
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in welchem die Zahl 40 000 steht, entstanden ist. Die große Besorgniß, welche seitens der
Königlichen Staatsregierung ausgesprochenwird, ist also damals seitens der KöniglichenStaats¬
regierung nicht getheilt worden, man hat die Zahl 30 000 vorgeschlagen,und zwar ohne dieselbe
an die Zustimmung des Provinzial-Landtages zu binden. Wir wollen also jetzt nichts anderes,
als die ursprünglich von der KöniglichenStaatsregierung gedachte und vorgeschlagene Zahl von
30 000 nur mit der Maßgabe eintreten lassen, daß der Provinzial-Landtag mit der Ausscheidung
einverstandensein müsse. Nun möchte ich aber auch daran erinnern, daß, wenn man die Sache
genau betrachtet, zwischenden industriellen Kreisen Westfalens und zwischenden industriellen
Kreisen der Nheinprovinz ein so großer Unterschied nicht besteht, daß man diese Zahl verändern
mühte, und daß gegen die Bedenken, welche durch die rasche Entwickelungeinzelnerdieser Städte
entstehen,durch das Erforderniß der Zustimmung des Landtages vollständiggeholfenwerden kann.
Nun möchte ich noch auf einen anderen Gesichtspunkthinweisen. Bei der ganzen Berathung, die
wir heute haben, stehen wir vielfach auf dein Standpunkte, daß wir sagen: wir leben in unmittel¬
barer Nähe von Westfalen, bei uns sind in vielen Beziehungen diefelbenVerhältnisse wie in
Westfalen, wir wünschen nicht anders behandelt zu werden, wie Westfalen. Wenden wir dies,
doch vor Allem auf diesen ersten Punkt an und verlangen wir hier, wo wesentliche Unterschiede
nicht bestehen, daß die Congruenz mit Westfalen angenommen wird. Es sprechen daher viele
Gründe dafür, einerseits die Ziffer 30 000 zu behalten, andererseits die Zustimmung des Pro¬
vinzial-Landtages unter allen Umständen nothwendig zu erklären. Meine Herren! Ich stimme
für die Ziffer 30 000 und stimme ebenfo für die Nothwendigkeitder Zustimmung des Provinzial-
Landtages.

Landtags-Marschllll: Der Herr Geheime Negierungsrath Dr. von Bitter hat das Wort.
Geheimer Negierungsrath Dr. von Bitter: Meine Herren! Ich bitte entschuldigen zu

wollen, daß ich noch einmal das Wort ergreife; ich würde es nicht gethan haben, wenn mich
nicht eine Aeußerung des Herrn Vorredners dazu nöthigte. Der Herr Vorredner ist auf ver¬
trauliche Verhandlungen zurückgegangen, welche über den Entwurf der neuen Kreisordnung für die
Nheinprovinz mit einzelnenHerren geführt worden sind, und hat angeführt, dllh der damalige
Vorschlag der Staatsregierung auf 30 000 gelautet hätte. Ich möchte zunächstbemerken, daß
diese Vorschlägeunmaßgeblichewaren, wie von Seiten des Herrn Ministers des Innern bei den
betreffendenAnfragen ausdrücklicherklärt worden ist, und daß irgend eine Stellungnahme der
Staatsregierung in denselben nicht zu finden war. Thatsächlich hat aber damals bereits die
Staatsregierung diese Frage in ernstliche Erwägung gezogen und für die beiden Regierungsbezirke
Düsseldorfund Köln eine Erhöhung der Ziffer von 30 000 in Aussicht genommen. Ich gestatte
nur, aus den gedruckten Motiven zu den erwähnten Grundzügeuden nachstehenden Passus vorzulesen:

„Keinesfallsdürfte unter diese Ziffer — von 30 000 —, welche den Städten München-
Gladbach und Nemscheid im RegierungsbezirkeDüsseldorf, sowie Bonn im Regierungs¬
bezirke Köln die Bildung eines eigenen Stadtkreises ermöglichenwürde, herunter zu
gehen und eher in Erwägung zu ziehen sein, ob dieselbe nicht mit Rücksicht auf das
rapide Anwachsen der Bevölkerungin den industriellenTheilen des Regierungsbezirkes
Düsseldorf und zum Theil auch im RegierungsbezirkeKöln für diefe beiden Bezirke
zu erhöhen sein möchte."

Meine Herren! Jene Conferenzhatte den Zweck, der Staatsregierung über die besonderen
Verhältnisseund Eigenthümlichkeitender Rheinprovinz sichere Informationen zu verschaffen. Es
konnte daher damals ein fester Vorschlagnoch nicht gemachtwerden. Trotzdem werden Sie aus
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meiner Mittheilung ersehen,daß schon bei den ersten einleitenden Schritten für die Einführung der
neuen Kreis- und Provinzialordnung in Aussicht genommen war, die für Westfalen bestimmte
Ziffer von 30 000 in den beiden Regierungsbezirken Düsseldorfund Köln zu erhöhen, Sie werden
ferner aus den Motiven entnommen haben, weshalb schließlich die höhere Ziffer für die ganze
Provinz Vorgeschlagen worden ist; es ist dies geschehen, um nicht einen Unterschiedzwischen den
Regierungsbezirkeneintreten zu lassen, und es war dies auch deshalb unbedenklich, weil die beiden
Stadtgemeinden Bonn und Coblenz noch vor Einführung des Kreisorduung aus dem Kreisverband
ausgeschieden werden sollen. Meine Herren! Sie werden verzeihen, daß ich diese Richtigstellung
den Aeußerungen des Herrn Vorredners gegenüber nicht unterlassen durfte.

Landtags-Marschall: Der Herr Abgeordnetevon Eynern hat das Wort.
Abgeordnetervon Eynern: Meine Herren! Interessant sind diese Mittheilungen aus

der vertraulichen Versammlung immerhin, denn sie beweisendoch, daß die Regierung zuerst an
die Zahl von 30 000 Einwohnerngedacht hat. Da verstehe ich diesen unglaublich warmen Appell
nicht, den der Herr Rcgierungs-Commissaran uns gerichtethat, als ob die Einstellung der Ziffer
von 30 000 ein ganz besonderesUnglückfür die Nheinprouinz fein würde. Ich möchte gegenüber
der Darstellung des Herrn Regierungs-Commissarsüber unsere Zustände nach meinen Erfahrungen
sagen, daß ich keinen Kreis der Rheinprovinz kenne, in dem die Verhältnisse ungünstiger liegen,
als in einzelnenKreisen Westfalens, im Gegentheil, möchte ich fagen, daß, wenn man von einer
ungesunden Entwickelungder Städte sprechen will, diese ungesundeEntwickelungin der Bochumer
Gegend in Westfalen bei weitem stärker gewesen ist, als in der Essener Gegend, und daß deshalb
gar keine Veranlassung vorliegt, die Nheinvrovinz irgendwie anders zu behandeln, als Westfalen.
Der Herr Negierungs-Commissarhat es so dargestellt,als wenn in der Nheinprouinzdas ungesunde
Anwachsen in den Gemeinden gewissermaßendie Regel wäre; er hat es nicht ausgesprochen,aber
man kann nach seiner Art der Darstellung glauben, daß es die Regel wäre. Meine Herren! er
hat nur immer Borbeck und Altendorf im Auge — allein gegen das Anwachsendieser Gemeinden
schützt auch diese Bestimmung nicht; diese Orte haben jetzt schon 25 000 Einwohner und wachsen
jährlich um 20 Procent, in drei bis vier Jahren werden sie auf die Ziffer von 30 000 gekommen
sein. Weil es nun in der ganzen Nheinprouinz zwei Gemeinden giebt, die in diefer Weise
ungesund anwachsen,deshalb allen Städten eine Grenze von 40 000 Einwohnern zu ziehen, das
halte ich nicht für geboten. Die städtischen Gemeinwesenin der Nheinprouinzsind jedenfalls ebenso
gesund oder noch gesunder, als in vielen anderen Theilen der Monarchie. Es ist keine unter den
kleinen Städten selbst von 10 000—15 000 Seelen, die nicht eine gefunde städtische Entwickelung
genommenund Einrichtungen in Bezug auf Wasserleitung, Krankenhäuseru. s. w. geschaffen hat,
welche den Städten im Osten noch vielfach fehlen. Ich sehe nicht ein, warum alte Städte, wie
Mülheim an der Ruhr, Mülheim am Rhein, Werfen, Solingen u. A. in ihrer Entwickelung
dadurch gehemmt werden fallen, daß man eine folch hohe Grenze für das Ausscheiden aus dem
Kreisverban.dezieht, blos deshalb, weil zwei unglückliche Gebilde in dem Kreise Essen sind,
Altendorf und Borbeck. Man treffe für dieselbe Ausnahmebestimmungen,aber man hemme nicht
durch die Ansetzung einer höheren Ziffer die Entwickelung aller kleineren Städte in der Nheinprouinz.
Ich möchte wirklich hoffen, daß gerade die Ausführungen des Herrn Regierungs-Commissarsmehr dazu
beigetragenhaben, uns Alle für die Ziffer von 30 000 zu stimmen, als für diejenigevon 40 000.

Landtags-Marfchall: Der Herr AbgeordneteDietze hat das Wort.
AbgeordneterDietze: Meine Herren! Was den letzten Herrn Vorredner angeht, fo bin

^ in der glücklichen Lage, fagen zu können, daß auf mich die Rede des Herrn Negierungs-
10
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Eommissars den Eindruckgemachthat, daß ich fester als je an der Zahl 40 000 festhalte. Was
die Sache felbst angeht, meine Herren, so ist es für mich eine ganz eigenthümlicheErscheinung,
daß über Nacht plötzlich die Zahl von 40 000 für fo viele von den Herren College«abschreckend
gewordenist; sowohl im Provinzial-Verwaltungsrath, wie gestern im Ausschuß, wo leider der
Herr College Adams bei der Abstimmung fehlte, sonst würde er gegenüber den Gründen, die
gestern im Ausschußentwickelt worden sind, vielleicht heute eine andere Stellung zu der Sache
eingenommenhaben, war die Ansicht eine ganz andere. Ich muh mich außerordentlichwundern,
daß heute den Herren das Gefühl noch einmal kommt, in das erste Mnos, von §. 4 die Zahl
30000 zu setzen, wahrend doch alle Städte, auch diejenigen unter 30 000 Einwohnern, die aus¬
scheiden mochten, nach alinsg. 3 ausscheidenkönnen, wenn ein Antrag darauf gestelltwird und
der Prouinzial-Landtag zustimmt. Meine Herren! Ich kann Ihnen die Versicherunggeben, daß
wir, wenn wir heute 30 000 annehmen, einen großen Theil von Bürgermeistern in der Rhein-
Provinz nicht zufrieden machen. Gestern Nachmittag noch bin ich von einem Herrn Bürgermeister
aus der Nachbarschaft beehrt worden, der ganz entrüstet darüber war, daß seine Stadt mit
22 000—23 000 Einwohnern an das Votum des Provinzial-Landtages gebunden sein sollte,
als ob bei ihm die Intelligenz nicht gerade so groß wäre, wie in einer Stadt von 40 000 Ein¬
wohnern. Damit werden wir nie fertig weiden, mögen wir die Zahl von 40 000 auf 30 000
und von 30 000 auf 20 000 heruntersetzen. Was die ewige Exemplifikation auf Westfalen
anlangt, ja, meine Herren, die gestrigen Verhanglungen haben uns bewiesen: was in der west¬
fälischen Kreisordnung für uns paßt, wird angenommen, und was nicht paßt, wird nicht
angenommen; wir können nicht prinzipiell immer sagen: wir sind ebensogut wie Westfalen und
wollen dasselbe haben. Ich empfehleIhnen, nachdemheute gar keine neuen Gründe vorgebracht
worden sind, an dem Majoritätsvotum des I. Ausschusses festzuhalten und für 40 000 zu
stimmen. (Bravo!)

Landtags-Marschall: Der Herr AbgeordneteLimbourg hat das Wort.
AbgeordneterLimbourg: Meine Herren! Auch ich stehe auf dem Boden des Votums

der Majorität des Ausschusses,und ich muh gestehen, daß der Herr Negierungs-Commissarmir
aus dem Herzen gesprochen hat, als er Ihnen mittheilte, daß durch das Ausscheiden von Städten
die Prästationsfähigkeit mancher Kreife in Frage gestellt würde; für mehrere unferer Kreife,
welche größere Städte aufzuweisen haben, möchte ich dies ganz entschieden behaupten. In den
Städten ist die Intelligenz und das Vermögen angesammelt; nehmen Sie die besten Kräfte aus
dem Kreisverbande heraus, was bleibt übrig? Die Kreise haben das größte Interesse daran,
daß sie die prästationsfähigen Leute erhalten, während die Städte ein einseitiges Interesse daran
haben mögen, ihre Angelegenheitenallein zu besorgen uud sich den Kreissteuern zu entziehen. Ich
bitte Sie also, stimmen Sie für die Zahl von 40 000 Seelen und für die Ausfcheidung der
Städte aus dem Kreisverbande nur nach Genehmigung durch den Provinzial-Landtag. Je mehr
Kautelen gegebensind, desto besser für die Kreise. (Bravo!)

Landtags-Marschall: Der Herr AbgeordneteLucas hat das Wort.
AbgeordneterLucas: Meine Herren! Die Furcht, die der Herr Vorredner ausgesprochen

hat, ist wahrlich nicht begründet, denn es werden wahrscheinlich in einem Menschenalterhöchstens
4 bis 5 Städte sein, die auf diefe Zahl von 30 000 Seelen kommen, und er hat immer von
kleinen Städten gesprochen; die kleinen Städte bleiben im Kreisverbande. Es handelt sich hier
um die großen Städte, diese haben eine große Zahl anderer Aufgaben zu erfüllen wie die kleinen.
Wenn sie getrennt sind, wird der Interessenkampfdurchaus nicht so schwer und so stark werden,
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wie es der Fall sein muß, wenn sie nicht getrennt werden, denn die Interessen sind vielfach ungleich¬
artig Die Städte, welche eine Bevölkerungszahlvon 30 000 Einwohnern besitzen, haben in der
heutigen Zeit auch höhere Anforderungen zu erfüllen, sie werden ebensogut die Kreismittel ver¬
langen, wie die Landgemeinden, und dann wird nach meiner Meinung der Interessenkampfweit
stärker werden, als es der Fall ist, wenn solche Städte ausgeschiedensind; die Interessen sind
nicht immer homogen. Ich stimme vollständig dem bei, was Herr von Los, Herr Fischer, Herr
von Grand-Ny und Herr Hoffsümmergesagt haben, daß nämlich eine Kautel m der Befugnih des
Landtages liegt. Meine Herren! Ich bin Vertreter einer Stadt, die gesund gewachsen ist, jetzt
26 000 Seelen hat und eine althistorische Stadt ist, die ihre Stadtrechte von den Bergischen
Fürsten schon im Jahre 1415 erhalten hat. Diese Stadt liegt am Rhein, hat große Bauten
gemacht sehen Sie was dieselbe für eine Entwickelunggenommenund welche Aufgaben sie gelost
hat; sollen derartige Städte deshalb darunter leiden, weil es ungesundeGebilde giebt? Wenn Sie
die Selbstverwaltung als ein so großes Gut ansehen und wenn Sie sie solchen Kreisen geben nne
Waldbroel von blos 22 000 Seelen, wie wollen Sie gegenüberder Verleihungder Selbstverwaltung
und der Selbstständigkeit an einen solchen Kreis dieselbe einer solchen Stadt, wie ich sie eben
genannt habe, abstreiten? Ich bitte Sie, treten Sie den Ansichten bei, die hier so gut von den
Herren von unserer Seite begründet worden sind. ^ „ ^, . « «« ,

Landtaas-Marschall: Der Herr Vice-LandtagsMarschall hat das Wort.
Vice-Landtags-MarschllllFreiherr von Solemacher-Antweiler: Meine Herren! Ich

befinde mich zu meinem Leidwesenso oft in der mir schmerzlichen Lage, mit dem von nur so
hoch verehrten Herrn Abgeordnetenvon Evnern nicht einverstandenzu sem, daß es nnr zu ganz
besondererGenugthuung gereicht, diesmal einem Satze, den er ausgesprochenhat voll und ganz
zustimmenzu können Herr von Evnern hat nämlich bei Gelegenheitder Erwähnung der Orte
Altendorf und Borbeck wörtlich Folgendes gefagt: „Gegen das Anwachsen duser Städte schlitzt sie
auch die hier festgesetzte Ziffer nicht". Meine Herren! Ich glaube gegen du Wahrheit dieses Satzes
wird sich nichts einwendenlassen. (Heiterkeit.) ,. ^ m c- c >

Sodann möchte ich Herrn Lucas erwidern, daß, wenn er von dem festen Gefuge seiner
Stadt vom 14. Jahrhundert her gesprochen hat, für solche Städte hier ja schon das Expediens
gegeben ist, daß diefen durch irgend eine Zahl gar nicht präkludirt wird, denn d^em Ausscheiden
«°n Bonn, Coblenz,Nemscheid und anderer solcher Städte die theüwei e noch nicht die Zahl von
30 000 Einwohnern erreicht haben, wird keine Schwierigkeitbereite. Also dieser Hinweis war
nicht glücklich,jedenfalls giebt es Rechte, die über das 14 Jahrhundert hinausgehen und über
die zur Tagesordnung gegangen wird. Im übrigen empfeh e ich Ihnen ebenso, wie die Herren
Dietze und Limbourg, die mir aus der Seele gesprochen haben, die Annahme der Antrage des

^"^Landtaas-Marschall: Meine Herren! Es hat sich Niemand mehr zum Worte gemeldet,
deshalb schließe ich die Diskussionund gebe dem Herrn Landes-Direttor das Schlußwort

Landes-Direktor Klein: Meine Herren! Der Ausschuh hatte zwei Kautelen für das
Ausscheiden aus'dem Kreisverbande aufgestellt, erstens die Zahl von 40 00« Seelen und zweitens

ds Provinzial-Landtages. Es ist gegen diesen Beschluß erstens geltend gemacht
worden daß keinerlei Veranlassungvorliege, von der für Westfalen erlassenenBestimmung wonach
nur 30 000 Seelen verlangt werden und die Zustimmung des Provinzial-Landtages mch einzu¬
treten braucht, abzuweichen; die Verhältnissein Westfalenund der ^emprovinz seien m der
fraglichen Hinsicht in keiner Weise verschieden,ja man könne sogar behaupten, daß m Westfalen

10»
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ein weit ungesunderesAnwachsender Städte stattfinde, als hier in der Rheinprovinz, es kämen
hier höchstens zwei oder drei Orte in Betracht, und wenn man darin eine Gefahr erblicke,daß
diese zu rasch in Stadtkreise sich umwandelten, so möge man für diese Orte eine Ausnahme¬
bestimmungtreffen, aber nicht für die ganze Provinz, Von dieser Erwägung ausgehend, ist von
dem Landtags-AbgeordnetenFischer ein Antrag gestelltworden, welcherdahin geht:

„Städte, welche mit Ausschluß der aktiven Militärpersonen eine Einwohnerzahl von
mindestens 30 000 Seelen haben und gegenwcirtg einem Landkreiseangehören, sind
befugt, für sich einen Kreisverband" :c.;

es ist genau dieselbe Fassung, welche sich in der für Westfalen erlassenen Kreisordnung findet.
Der erste Antrag des Herrn von Eimern, welcher dahin lautet, die Worte „unter Zustimmung
des Provinzial-Landtllgs" in dem Beschlusse des Ausschusseszu streichen und die Zahl 40 000
auf 30 000 herunter zu fetzen, deckt sich mit dem Antrage Fischer. Dann, meine Herren, sind
noch zwei Eventualanträge gestellt worden, zunächst von dem Herrn Abgeordnetenvon Eunern,
dahin lautend:

„Städte von mindestens 30 000 Seelen sind zum Ausscheidenaus dem bisherigen
Kreisverband mit Zustimmung des Provinzial-Landtags befugt."

Zur Begründung dieses Eventualantrages ist angeführt worden, daß ursprünglich ein
Antrag nur iu dem Sinne gestellt worden sei, daß man bei der Zahl von 30 000 Seelen die
Kautel der Zustimmung des Provinzial-Lanotages gewünschthabe, nicht aber bei der Zahl von
40 000. Die letztere Kautel würde auch für alle höheren Zahlen Platz greifen, und da wäre es
viel confequentergewesen, wenn man gesagt hätte: Städte, welche ausscheidenwollen, bedürfen
dazu der Zustimmung des Provinzial-Lanotages. Von Seiten des Herrn Landtags-Abgeordneten
Fischer ist sodann zweitens ein fernerer Eventualantrag eingegangen, welcher den Eventualantrag
von Evnern wieder einschränkt; er lautet dahin:

„Für den Fall der Nichtannahmemeines Hauptantrages stelle ich folgenden Unterantrag:
Die obige Fassung des §. 4 dahin erweitern zu wollen, daß diejenigen Städte

der Nheinprovinz, welche erst, nachdemdie neue Kreisordnung Gesetzeskrafterlangt
hat, mit der Städteordnung belieheu werden, auch bei einer Seelenzahl von 30 000
nur nach vorheriger Gutheißung des Provinzial-Lanotages zur Bildung eines eigenen
Kreisverbandes, Stadtkreises, befugt sind."

Herr Fifcher will also den Eventualantrag des Herrn Abgeordnetenvon Eynern nur auf
diejenigen Städte angewendetwissen, welche in tuwro die Städteordnung bekommen,aber nicht
auf die gegenwärtigenStädte; es follen damit die in dem Stand der Landgemeindebefindlichen
Orte Borbeck, Altendorf und Altencssen getroffen werden, die hier vielfach genannt worden sind,
während die Orte, welche bereits gegenwärtig die Städteordnung haben, bei dem Erreichen einer
Einwohnerzahl von 30 000 Seelen frei aus dem Kreisverbande follen ausscheiden können, und
zwar ohne hierzu der Zustimmung des Provinzial-Lanotages zu bedürfen. Für den Beschluß des
Ausschusses ist dagegen mit Recht geltend gemachtworden, daß allerdings in der hier fraglichen
Beziehung wesentliche Unterschiede zwischenWestfalen und der Nheinprovinz vorhanden feien, diese
zeigten sich schon dadurch, daß iu dem Regierungsbezirk Arnsberg, welcher allein in Betracht
kommen kann, 2 Stadt- und 16 Landkreise sind, in Folge der Einführung der Kreisordnung
werden die Stadtkreise sich nur auf die Zahl von 3 und die Landkreiseauf die Zahl von 18
erhöhen, fo daß auf 6 Landkreise1 Stadtkreis kommen wird, wogegen in dem Regierungsbezirk
Düsseldorfschon gegenwärtig 15 Landkreiseund 6 Stadtkreise sind, und später, wenn die Kreis-
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ordnung nach der Vorlage eingeführt wird, wird es dort 16 Landkreise und 7 Stadtkreise geben,
so daß beinahe die Halste der Kreise Stadtkreisesind. Sodann kommt hier doch auch in Betracht,
daß in der Vorlage vorgesehen, daß Städte auch mit einer geringeren Einwohnerzahlaus dem
Kreise ausscheidenkönnen, indem es dort heißt, daß nach Anhörung des Provinzial-Landtages das
Ausscheidendurch Königliche Verordnung auch Städten mit geringerer Einwohnerzahl gestattet
werden könne. Wenn hiergegen geltend gemacht wird, daß doch ein wesentlicherUnterschied
darin bestehe, ob man auf Grund eines Rechtes ausscheidenkönne, oder ob man auf den Weg
der Gnade verwiesen werde, so glaube ich nicht, daß auf diesen Unterschied bei der hier vor¬
liegenden Frage ein besonderes Gewicht gelegt werden darf. Dagegen wurde ferner auf ein
Moment hingewiefen, welchesBeachtungverdient. Wenn nämlich feststände, daß die Kautel der
Zustimmungdes Provinzial-Landtages von den gefetzgebendenFaktoren der Monarchieangenommen
würde, fo dürfte allerdings die Ziffer von 30 000 viel weniger bedenklich erscheinen,allein diese
Voraussetzungist in keiner Weise gesichert,und man müsse eventuell ins Auge fassen, daß tue
Ziffer von 30 000 ohne die vorberührte Kautel angenommenwird, und dann wurde zu bedenken
fein, daß für den Bezirk Düsseldorf, wo ein dringendes Bedürfniß vorliegt, die Ausscheidungs-
ziffer zu erhöhen, die Annahme einer Ziffer von 30 000 ohne die mehrgedachte Beschränkungdoch
gewisse Gefahren für die Staatsverwaltung, für die Kreife und für die Provinz uut sich bringen
würde. Ich wollte noch hinzufügen, meine Herren, daß für den Fall der Annahme fernes Vor¬
schlagesder Ausschußbeschlossenhat, an die Königliche Staatsregierung das Ersuchenzu richten,
die Stadt Remscheid in gleicher Weise, wie dies in den Motiven zu dem Gesetzentwurf für die
Städte Bonn und Coblenzals Absicht der Staatsregierung ausgesprochen worden ist, zu behandeln
und schon vor Einführung der neuen Kreisordnung auch diefe Stadt zum Stadtkreise zu erheben.

Landtags-Marschllll: Meine Herren! Wir kommen nunmehr zur Abstimmung. Hin¬
sichtlich der Reihenfolgederselben habe ich Ihnen folgendes vorzuschlagen. Wir sind bei unseren
Abstimmungen immer von dem Antrage des Ausschusses ausgegangen, ich würde daher den Antrag
des Ausschusses zunächst zur Abstimmungstellen Wenn dieser fällt, kommt als der weggehende
der gleichlautendeAntrag der Herren von Einern und Fifcher auf Herabsttzung der Zahl von
40 000 auf 30000 und auf Streichung der Worte „unter Zustimmung des Provinzial-Landtages
zur Abstimmung Dann würde der Eventualantrag Fischer kommen und dann der Eveutualantrag
von Eimern - Der Herr AbgeordneteFreiherr von Loö hat das Wort zur Fragestellung.

AbaeordneterFreiherr Felix von Los: Würde es sich nicht empfehlen,daß wir ähnlich
wie im Ausschußverführen? Ich stimme dem Herrn Marfchall vollständig bei, daß dem Antrage
des Ausschusses die Priorität gebührt, allein könnten wir nicht die beiden Punkte getrennt zur
Abstimmung bringen, zuerst, wie im Ausschuh die Kautel „unter Zustimmung des Provmzml-
Landtages" und dann die Ziffer? .„,.,„ „ ^ ^

Landtaqs-Marschall: Ich glaube uicht, daß dies zweckmäßigist, es wurde gerade
wieder dieselbe Unklarheit hervorrufen, die vorhin zwifchendem Herrn von Eynern und dem
Vorsitzenden des I Ausfchusses auseinandergesetztworden ist. Ich wurde Ihnen vorschlagen,daß
wir zunächst über den Antrag des Ausschusses und, wenn dieser fällt, über die anderenabstimmen.
Der Zerr AbaeordneteCourth hat das Wort zur Fragestellung.

AbgeordneterCourth: Ich glaube, daß Klarheit iu die Sache zu bringen wäre, wenn
zuerst über die Ziffer und dann über den Zusatz abgestimmtwürde.
zuerst «»er dre^ n ^ ^ ^^, ^ ^.^ ^. ,^ ^^ ^ ^ also
diejenigen,welche gegen den Antrag des Ausschusses auf 40 000 mit Zustimmung des Provinzial-
Landtages sind, sich zu erheben. (Geschieht.)
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Es sind 29 Abgeordnete. (Stimmen: Gegenprobe!)
Ich bitte um die Gegenprobe; diejenigen, die für den Ausfchußantrag sind, wollen sich

erheben. (Geschieht.)
Es ist weitaus die Majorität, der Antrag des Ausschusses ist angenommen,die anderen

Anträge sind gefallen.
Meine Herren! Der weitere Antrag des I. Ausschussesgeht dahin, den Antrag an die

Staatsregierung zu stellen, daß die Stadt Nemscheid ebenso wie Bonn und Coblenz behandelt
werde. Ich frage, ob hiergegen Widersprucherfolgt, bitte diejenigen, die gegen den Antrag sind,
sich zu erheben. (Es erhebt sich Niemand.)

Der Antrag ist einstimmig angenommen.
Meine Herren! Ich glaube, wir thun am besten, jetzt die Sitzung zu unterbrechennnd

um 4 Uhr hier wieder zusammenzukommen.
(Pause von 1^ bis 4 Uhr.)

Vice-Landtags-Marschall: Meine Herren! Ich eröffne wieder die Sitzung.
Wir sind heute Morgen mit Z. 4 fertig geworden. §. 5. — Es meldet sich Niemand

zum Wort, §. 5 ist angenommen. Ich werde in dieser Weife mit dem Aufrufen der Para¬
graphen fortfahren. §. 6, ?, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16. 17, 18, 19, 20. Zweiter
Titel. Von der Gliederung und den Aemtern des Kreises. Erster Abschnitt. Gliederung des
Kreises. Z. 21. Der Herr Landes-Direktor hat das Wort.

Landes-Direktor Klein: Zu Z. 21 macht der Ausschuß folgendenVorschlag. Es wird
im §. 21 bestimmt, daß durch Königliche Verordnung die Städteordnung auch anderen als den
bisher auf dem Provinzial-Landtage im Stande der Städte vertretenen Gemeinden auf ihren
Antrag verliehen werden kann. Der Ausschuß glaubte nun, daß es im Hinblick darauf, daß
durch die Verleihung der Städteordnung an eine Landgemeindedie Verhältnisse des Kreises im
Uebrigen mit tangirt werden — es wird z. B. der Wahlverband dadurch geändert — zweck¬
mäßig fei, wenn der Provinzial-Landtag vor Verleihung der Städteordnung gehört würde, und
wurde deshalb beschlossen, es solle eingeschaltet werden in «linea, 2 Zeile 1 nach den Worten
„Königliche Verordnung" der Passus: „nach Anhörung des Provinzial-Landtags". Das
aUnLa 2 würde dann lauten:

„Durch Königliche Verordnung kann nach Anhörung des Provinzial-Landtags die
Städteordnung auch andern, als den bisher auf dem Provinzial-Landtage im Stande
der Städte vertretenen Gemeinden auf ihren Antrag verliehen werden".

Vice-Landtags-Marfchall: Es meldet sich Niemand zum Wort, eine Abstimmung
ist dann wohl nicht nothig, ich nehme den Antrag des Ausschussesals angenommen an. --
tz. 22. — Zweiter Abschnitt. Von dem Gemeindevorsteherund dem Bürgermeister in den
Landbürgermeistercien,sowie von den Beamten der Gemeinden und Landbürgermcistereien.—
ß. 23. Wahl der Gemeindevorsteherund deren Stellvertreter. — Es meldet sich hier gleichfalls
Niemand zum Wort, ich nehme die Paragraphen als angenommen an. — §. 24. Ernennung
der Bürgermeister der Landbürgermeistereien, Der Herr Landes-Direktor hat das Wort.

Landes-Direktor Klein: Meine Herren! Der §. 24 gehört zu den wichtigsten Bestim¬
mungen der ganzen Vorlage. Er regelt die Berufung des Bürgermeisters. Auf die richtige
Auswahl der Bürgermeister in den Landgemeinden kommt meines Trachtens alles an. In den
Landgemeinden, meine Herren, wo ein tüchtiger Bürgermeister wirkt, finden Sie Zufriedenheit
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und Ordnung in allen Verwaltungsdingen. Wir müssen anerkennen, daß wir in der Provinz
eine große Zahl tüchtiger Landbürgermeisterhaben, welche zum Besten ihrer Gemeinde wirken
und die sehr viel dazu beitrage,,, daß unsere Landgemeinde-Verfassungin ihrer jetzigen, den
Bedürfnissen der Zeit in keiner Weise Rechnung tragenden Bestimmungen noch ausreicht. Auf
der anderen Seite sind aber auch Klagen laut geworden über Bürgermeister, welche nicht für
jenes wichtige Amt passen und in ihrer Stellung weder den Gemeindennoch der Staatsregierung
zum Vortheil gereichen. Insbesondere wird vielfach geklagt, daß der von der Regierung
eingesetzteBürgermeister mit den Verhältnissen der Gemeinde, welche er verwalten soll, zu
wenig vertraut sei und deshalb schon nicht segensreichwirken könne. Die Borlage trifft nun
in dieser Hinsicht weitgehendeAenderungen an dem bestehendem Zustande. In der Commission
war man allseitig darüber einverstanden, daß für die Berufung der Bürgermeister folgende
Prinzipien Platz greifen müßten. Erstens feien die Bürgermeister, soweit nur irgend möglich,
aus den angesehenen Einwohnern der Bürgermeisterei, welche das Vertrauen der Insassen
besitzen, zu entnehmen; es sei ein Mann zu wühlen, welcher Land und Leute kennt; zweitens
sei dahin zu wirken, daß überall da, wo der Umfang der Geschäftedies zuläßt, das Bürger¬
meisteramt im Ehrenamt verwaltet werde — dies entsprecheallein den richtigen Grundsätzen
einer Selbstverwaltung — Ausnahmen seien nur da zulässig, wo der Umfang der Geschäfte
ein fo großer fei, daß die Thätigkeit Niemandem im Neben- oder Ehrenamte zugemuthet werden
könne. — In größeren Gemeinden, meine Herren, wird es weniger empfunden, wenn ein
befoldeter Bürgermeister die Geschäfteversieht, weil dort die Kosten der Besoldung von einer
großen Zahl von Personen getragen weiden und prozentual bedeutend geringer sind, wie in kleineren
Gemeinden, wo gerade die relativ hohen Kosten der Verwaltung durch besoldeteBeamte sehr
viel dazu beigetragen, dieses Amt überhaupt unpopulär zu machen. Über diese beiden Grund¬
sätze, daß die Bürgermeister vorzugsweiseaus eingesessenen Personen, welche das Vertrauen der
Gemeinde genießen, zu entnehmen, sowie daß überall da, wo der Umfang der Geschäftedies
gestattet, Ehrenbürgermeisterzu ernennen feien, herrschte im Ausschußkeiue Mcinungsverschiedeu-
heit. Diese Grundsätze finden sich auch in der Regierungsvorlage ausgesprochen. Die Letztere
bot dem Ausschusse aber in folgenden Bestimmungen Anlaß zu auseinandergehendcn Ansichten.
Es war dies in erster Linie die Bestimmung über die Zeitdauer der Ernennung des Bürger¬
meisters. Die Vorlage bestimmt nämlich, daß der Bürgermeister stets auf Lebenszeit ernannt
werden soll Man fand dies nicht für zweckmäßig für die Ehrenbürgermeister. weil es eines¬
teils schwierigsei. Leute zu finden, die sich für ihr ganzes Leben gewissermaßen zu einem
Amte verpflichteten, und weil es andererseits auch für bedenklich erachtet werden müsse, eine
Gemeinde für die 'ganze Lebensdauer eines Bürgermeisters an einen im Ehrenamte wirtenden
Beamten zu fesseln. Es wurde deshalb für die Ehrenbürgermeister ohne Widerspruch die
Bestimmung adoptirt. daß dessen Ernennung auf die Zeitdauer von 12 Jahren zu erfolgen
habe. Dieselbe Bestimmung wurde im Ausschuß von einer Seite auch für den besoldeten
Bürgermeister beantragt. Man machte hierfür geltend, daß es nicht zweckmäßig fei und auch
dem Vorgange der Stüdteorduung nicht entspreche, den besoldeten Bürgermeister sofort auf
Lebenszeit zu ernennen. Wenn der Ehrenbürgermeister auf Zeit ernannt werde, und wenn
hiernach die kleine Bürgermeisterei in Zukunft ihren Ehrenbürgermeister auf 12 Jahre erhalte,
was bei den Städten, welche nach der Städteordnuug das Recht haben, ihren Bürgermeister
auf 12 Jahre zu wählen, gleichfalls zutrifft, so befinden sich die größeren Landbürgermeistereien
mit ihren lebenslänglich ernannten Bürgermeistern sowohl den kleineren Land' wie den größeren
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Stadtgcmcindcn gegenüber in einer ganz anormalen Lage, welche durchaus nicht durch die
Verhältnisse gerechtfertigt erscheine. Die Majorität des Ausschusses war indessen anderer
Ansicht, weil die Ernennung auf Zeit den Bürgermeister zu abhängig nach unten und oben
machen würde, dies sei um so mißlicher, als gerade auf dem Lande die Verwaltung der
Polizei, insbesondere in unseren industriellen Gegenden, von dem Bürgermeister ein großes
Maß von Energie verlange, welches nicht erwartet werden könne, wenn der Bürgermeister zu
gewärtigen habe, daß er nach Ablauf seiner Ernennnngsperiode von 12 Jahren wieder aufs
Neue vorgeschlagenwerden müßte. Sodann würde die Ernennung auf 12 Jahre auch eigentlich
nur ein Umweg sür die Wahl sein, welch letztere die KöniglicheStaatsregierung aus Gründen,
die von dem Commissar des Ministeriums des Innern ausgeführt wurden feien, niemals glaube
zugeben zu dürfen, und die sie deshalb anch für Westfalen abgelehnt habe. In Westfalen
werde der Amtmann gleichfalls definitiv ernannt. Das einzige, was die Königliche Staats-
rcgierung in dicfer Hinficht nach Ansicht des Herrn Negicrungscommifsars concedircn werde,
bestände darin, daß ähnlich wie in Westfalen, stets zunächst, eine commissarischeVerwaltung
stattfinden müsse und dann erst zur defiuitiven Ernennung übergegangen werden dürfe. Von
diefeu Grüuden ausgehend, wurde der Antrag gestellt, man möge von der Wahl auf Zeit, auf
zwölf Jahre, bei den bcfoldeten Bürgermeistern absehen, dagegen eine Zusatzbestimmungdahin
treffen, daß die definitive Ernennung des Bürgermeisters stets nur erfolgen könne, nachdem der
Kandidat ein Jahr lang in der betreffendenBürgermeisterei commissarischthätig gewesen sei.
Dieser Antrag fand die Majorität im Ausschusse. Sodann wurde folgende weitere Aenderung
beliebt. In der Vorlage heißt es:

„Die Ernennung erfolgt auf Grund von Vorschlägen des Kreisausschusses, welche
dieser nach Anhörung der Bürgermeisterei-Versammlung zn machen hat. Falls der
Obcrpräsidcnt den fämmtlichcn Vorschlägen des Krcisausschusses keine Folge geben
will, so bedarf es hierzu der Zustimmungdes Provinzialrathes. Lehnt der Provinzial-
rath die Zustimmung ab, so taun dieselbeauf den Autrag des Oberpräsideutcn durch
den Minister des Innern ergänzt werden."

Es wurde hierbei darauf hingewiesen, daß nach dieser Bestimmung der Obcrpräsidcnt,
sobald er den Norfchlag des Kreisausschussesabgelehnt hat, wozu er allerdings der Zustimmung
des Provinzialraths bedarf, welche aber durch den Minister ergänzt werden kann, absolut freie
Hand in der Wahl und Ernennung des Bürgermeisters habe, indem alsdann die Gemeinde nach
der Vorlage nicht mehr zu hürcu sei. Hierin liege eine gewisse Härte; es könne ja der Fall
sein, daß Gemeinde- und Krcisausschnß doch noch einen Vorschlag zu machen Hütten, welcher
die Zustimmung des Oberpräsidenten finden könne; man habe vielleicht geglaubt, zunächst das
nach Ansicht der Betheiligten Bessere vorschlagen zn müssen, und würde — im Falle dieser
Vorschlag keine Billigung finde — sowohl in der Lage, wie bereit sein, andcrweitc annehmbare
Vorschläge zu machen. Für einen solchen Fall würde es sich gewiß empfehlen, zunächstdie
Bethciligtcn darüber zu hören, welche anderweitige Vorschlägesie etwa noch zu machen haben,
bevor ihnen von auswärts ein Bürgermeister auf Lebenszeit gestellt wird. Dieser Ansicht trat
die Majorität des Ausschuffesbei und wurde daher der Autrag gestellt uud angenommen, den
Paragraphen dahin abzuändern, daß, wenn der Herr Obcrpräsident die Vorschläge abgelehnt
hat, er nicht sofort zur Ernennung eines neuen Bürgermeisters übergehen dürfe, fondern daß
er zunächstnoch einmal den Kreisausschuß hören solle, sowie die Bürgermeisterei-Versammlung,
damit den Betheiligtcn Gelegenheit gegebensei, ihre Wünschefür diesen eventuellenFall noch
einmal zur Geltung zu bringen.
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Endlich, meine Herren, wurde bei der Berathung darauf hingewiesen,daß die Bürger-
Meister nach 8- 8? des Disziplinargesetzes vom Juli 1852 dem Prinzip nach versetzbarseien.
In der Rheinprovinz ist bis jetzt allerdings dieses Prinzip niemals zur Ausführung gelangt,
weil die Bürgermeister mir in der Bürgermeisterei, wo sie amtirten, pensionsberechtigtwaren;
wenn die Königliche Staatsrcgierung einen Bürgermeister versetzenwollte, so scheitertedies
jedesmal an der Frage, daß der Bürgermeister auf bestimmte Pension Ansprüchehatte, welche
auf eine andere Gemeinde nicht transferirt werden konnten und ist es deshalb in der Praxis,
wie eonstatirt wurde, niemals vorgekommen,daß ein Bürgermeister von Amtswegen gegen seine
Zustimmung in eine andere Bürgcrmeistcrstelle versetzt worden ist. Nachdem im §, 2? der
Regierungsvorlage aber eine besonderePensionskafsefür die ganze Provinz geschaffen werden
soll, nnd hierbei bestimmt ist. daß die Anrechnung der Dienstzeit aus einer Gemeinde auf die
andere stattfinden soll, so würde damit das in der seitherigenBestimmung wurzelnde Hinderniß
einer Versetzungfortfallen. Aus letzteremGrunde wurde im Ausschüsse für bedenklichgefunden,
der Königlichen Staatsregicrung die Befugniß zu belassen, einen Bürgermeister im Interesfe
des Dienstes aus einer Bürgermeisterei in die andere versetzen zu können. Die Majorität des
Ausschusses war der Ansicht, daß die Versetzbarkeiteines Bürgermeisters, welcherauf Grund von
Vorschlägen des Kreisausschusscsnach Anhörung der Bürgermeisterei-Versammlungfür eiuen
bestimmten Ort ernannt fei, der also für eine bestimmte Gemeindewirken soll, gegen den Willen der
Gemeinde und gegen den Willen des Bürgermeisters, eigentlich einen Widerspruch in sich selbst darstelle
und daß es unbedingt nothwendig erscheine, im Gesetze auszusprechen,daß die Versetzbarkeitdes
Bürgermeisters für die Folge nicht gestattet sein soll, mit anderen Worten also: Die Bestim¬
mung des Disziplinargesetzes, wonach die Versetzbarkeit eintreten kann, soll für die Bürger¬
meister ausgeschlossen sein. Es war hierzn noch das Amcndement gestellt worden, die Versetz¬
barkeit nur für die anfäfsigen Bürgermeister auszufchließen. allein die Schwierigkeit, richtige
Norme» für die Ansässigkeithier zu fiuden, bewog die Majorität zu sagen: wir wollen generell
die Bestimmung der Versetzbarkeitaufheben, die vorgefchlagene,in der Praxis zu manchen
Schwierigkeiten führende. Befchräntuug aber nicht einführen. Der Ausfchuß beschloß demuach
den §. 24 wie folgt zu fassen:

Für jede Bürgermeistereiwird von dem Oberpräsidenten ein Bürgermeister ernannt.
Zu dem Amte des Bürgermeisters sollen an erster Stelle angesehenePersonen in
dem Bürgcrmcistereibczirke.insbesonderegrößere Grundbesitzer,berufeu werdeu.

Das Anit soll zunächstdenjenigen übertragen werden, welche dasselbe als ein
unentgeltlich zu verwaltendes Ehrenamt zu übernehmen bereit sind. Ein Bürger¬
meister mit Besoldung soll nur angestellt werden, wenn ein geeigneterEhrenbürger-
mcister nicht zu gewinnen ist.

Der unbesoldcteBürgermeister (Ehrenbürgermeister)wnd auf die Dauer vou
zwölf Jahren, und der besoldeteBürgermeister auf Lebeuszeit ernannt anf Grund
von Vorschlägen des Krcisausschnsses.welche dieser nach Anhörung der Bürgermeisterei-
Versammlung zu machenhat.

Falls der Oberpräfident den gemachten Vorschlägen keine Folge geben will,
so hat er zunächst den Kreisansschuß zur Einreichungneuer Vorschlüge aufzufordern.
Erscheinenauch diefe zur Berücksichtigungnicht geeignet, fo erfolgt die Ernennung
des Bürgermeisters nach dem Ermessen des Oberpräsidenten, derselbe bedarf jedoch
hierzu der vorgäugigen Zustimmnug des Provinzialraths, welche im Falle der
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Versagung auf Antrag des Oberpräsidentcn durch den Minister des Innern ergänzt
werden kann.

Der definitivenErnennung des besoldeten Bürgermeisters soll eine commissarische
Beschäftigung während der Dauer eines Jahres vorangehen. Auch im Ncbrigen
wird die commissarische Verwaltung einer erledigten Bürgermeisterstelle durch den
Obcrpräsidcnten angeordnet; derselbe hat hierbei, insofern er die commissarische
Verwaltung einem benachbartenBürgermeister übertragen, oder für mehrere Bürger¬
meistereien gemeinschaftlicheine commissarische Verwaltung einsetzenwill, zunächst
die beteiligten Bürgermeisterei-Versammlungen sowie den Kreisausschuß zu hören.

Die Bestimmungen im 8- 87. Nr. 1 des Gesetzes, betreffeuddie Dienstvergehen
der nicht richterlichenBeamten u. s. w. vom 21. Juli 1852 (G.-S. S. 465) finden
auf Bürgermeister keine Anwendung."

Im Uebrigen schließt sich die Fassung der Regierungsvorlage an, in der bestimmt
wird, daß über die Festsetzung der Besoldung, bezw. der Dicnstuukusten-Entschädigungder
Kreisausschuß zu bestimmen hat; und in dem vorletzten Mnea, daß die Befugniß zur Ver¬
hängung von Ordnungsstrafen gegen die Bürgermeister bezüglich der Ehrenbürgcrmeister dem
Kreisausschuß zukommensoll. In Betreff der Beigeordneten sollen die gleichen Bestimmungen
Platz greifen.

Vicc-Landtags°Marschall: Der Herr Abgeordnete von Eynern hat das Wort.
Abgeordneter von Eynern: Ich möchte beantragen, in Absatz 2 des Z. 24 die Worte

„insbesondere größere Grundbesitzer" zu streichen, so daß der Satz lautet: „Zu dem Amte eines
Bürgermeisters sollen an erster Stelle angesehene Personen in dem Vürgermcistereibczirkeberufen
werden." Der Begriff von größeren oder nicht größeren Grundbesitzernist jedenfalls kein fest¬
stehender, der Ausdruck könnte zu Mißbräuchen führen, indem man nach der Grüße des Gutes
ginge und die größeren Grundbesitzer in erster Linie für berechtigt erklärte. Dann möchte ich
hinsichtlich des Satzes 5 glauben, daß hier irgend ein redaktioneller Fehler vorgekommenist.
Hier steht: eine Zustimmung soll ergänzt werden, es heißt hier: „derselbe bedarf jedoch hierzu
der vorgängigcn Zustimmung des Provinzialrathes, welche" — also die Zustimmuug — „im
Falle der Versagung auf den Antrag des Obervräsidcnten durch den Minister des Innern
ergänzt werden kann". Was das ist, eine Zustimmung ergänzen, das begreife ich nicht; daß
eine Liste ergänzt wird, das verstehe ich, aber, daß eine Zustimmung ergänzt wird, ist jedenfalls
ein Lapsns. Dann heißt es: „Der definitiven Ernennung des besoldetenBürgermeisters soll eine
commissarische Beschäftigung während der Dauer eines Jahres vorangehen." Hier möchte ich
beantragen, das Wort „besoldeten" zu streichen und zu sagcu: „Der definitiven Ernennung des
Bürgermeisters soll eine commissarische Beschäftigung während der Dauer eines Jahres voran¬
gehen". Ich glaube, auch bei den unbesuldeten Bürgermeistern ist es nothwendig und richtig,
daß ein Jahr der Prüfung vorhergeht, damit die Bürgermeisterei doch auch überzeugt ist, ob
der uubesoldete, im Ehrenamt befindlicheBürgermeister durch ein Jahr Prüsuug sich als tüchtig
für den Posten als Bürgermeister erweist. Dann möchte ich im vorletzten Absatz hinter den
Worten „finden auf" das Wort „angefeffene" wiederhergestellthaben, so daß es heißt: „Die
Bestimmungen im 8. 87 Nr. 1 des Gesetzes, betreffend die Dienstvergehender nicht richterlichen
Beamten u. s. w. vom 21. Juli 1852 (G.-S. S. 465) finden auf angesessene Bürgermeister
keine Anwendung." Dadurch würde jedenfalls die Versetzung der nicht angesessenenBürger¬
meister von Seiten der Regierung ermöglicht werden.
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Vice-Landtllgs-Marfchall: Ich bitte den Herrn Abgeordneten von Eynern um
Einreichung seiner Anträge. — Das Wort hat der Herr Abgeordnete Freiherr von Loö.

Abgeordneter Freiherr Felix von Loe: Die Bemerkung zu alinoa 1 des Herru
von Eynern würde ja dann ganz richtig sein, wenn es in dieser Fassnng hieße:

„Zu dem Amt des Bürgermeisters sollen an erster Stelle angesehenePersonen in
dem Vürgermeistcreibeziike,insbesondereder größte Grundbesitzer,berufen werden."

Es heißt aber ..größere". Dadurch ist ein Spielraum gelassen worden, wie Herr
von Eynern selbst ihn will. Ich glaube, sein Antrag ist nach dieser Fassung vollständig gegen¬
standslos. Was sein Bedenken gegen die Redaktion des Absatzes 4 anbelangt, so glaube ich. daß
sie gut ist. Das Wort „ergänzt" findet sich auch im Regierungscutwurf, man kann auch sagen
„ersetzt"; das ist eine Liebhaberei. Ich würde auf das eiue oder andere Wort nicht viel geben.
Das sind die Bemerkungen, die ich machen wollte.

Vicc-Landtags-Marfchall: Der Herr AbgeordneteFreiherr von Geyr hat das Wort.
Abgeordneter Freiherr von Geyr-Schweppenburg: Meine Herren! Ich wollte

den Antrag stellen statt der Worte «der unbesoldete Bürgermeister (Ehreubürgermcistcr) wird
auf die Daner von 12 Jahren, und der besoldeteBürgermeister auf Lebenszeit ernannt" zn
setzen- der unbesoldete Bürgermeister (Ehrenbürgcrmeister), wie der besoldeteBürgermeister
werden "auf Lebenszeit ernannt". Ich sehe keinen Grund ein. warum der unbesoldeteBürger-
Meister blos auf 12 Jahr ernannt werden foll. Wenn man die Ehren-Bürgermerstcr irgendwie
zur Geltung bringen will, so glaube ich. daß es gewiß uöthig ist. sie mit demselben Vertrauen
anzustellen'wie die besoldeten Bürgermeister, und sie diesen besoldeten Bürgermeistern gegenüber
nicht zurückzustellenes ist aber entschieden eine Zurückstellung,wenn man den besoldeten Bürger¬
meister auf Lebenszeit anstellt und den unbesoldeten auf 12 Jahre; das heißt mit andern
Worten- Ihr Ehren-Bürgermeister, feid nicht zuverlässig genug um auf Lebenszeit ernannt zu
werden Ihr ' befoldete Bürgermeister, besitzet diese Zuverlässigkeit ein für alle Malen. Und
doch würde das umgekehrte Verhältniß den Intentionen, welche die Ehrenbürgermeistergefchaffen.
viel mehr entsprechen Ich sehe also für diesen Unterschiedkeinen Grund em und stelle deshalb
den Antrag den unbesoldeten Bürgermeister ebenso wie den besoldeten auf Lebenszeit zu
ernennen. Dann habe ich ferner in Betreff des daranf folgenden Satzes eine Erklärung zu
erbitten, es steht hier: ,^ ,. ^., >- .„ r ^ .

Falls der Oberpräsident den gemachtenVorschlägenkeme Folge geben wlll. so hat
er zunächstden Kreisausschuß zur Einreichung neuer Vorschlägeaufzuforderu. Erscheinen auch
diese zur Berücksichtigungnicht geeignet, so erfolgt die Ernennung des Bürgermeisters nach dem
Ermessen des Oberpräsidenten, derselbe bedarf jedoch hierzu der vorgäugigen Zustimmung des
Provinzialrathes. welche im Falle der Versagung auf Antrag des Oberpräsidenten durch den
Minister des Innern ergänzt werden kann". ,..«-< <,. -n ^

Es ist also hier doch wohl mit ausgedrückt, daß auch die Ghrenburgermeisterdurch
die Vüraermeisterei-Versammlungund den Kreisausschuß in Vorschlag zu bringen sind. Ich
mochte hier fraaen- wie ist es, wenn der Kreisausschuß es nun einmal nicht thut? Ich meme,
es wäre ein Passus nöthig, welcherausspricht, daß der Kreisausschuß wenn einer zur Auuahme
einer Stelle als Ehrenbürgermeister sich bereit erklärt, diesen auch au erster Stelle vorzu¬
wagen hat. Sonst konnte die ganze Sache illusorischwerden.

Vice Landtags - Marschall: Ich bitte Herru Frechern, von Geyr semen Antrag
gefälligst einreichenzu wollen. Der Herr AbgeordneteFreiherr Felix von Loe hat das Wort.

11»
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Abgeordneter Freiherr Felix von Loö: Meine Herren! Ich habe zwei Punkte in
den Ausführungen des Herrn von Eynern übersehen. Herr von Eynern will auch ein Probejahr
für die unbcsoldetcn Bürgermeister, Wir Harmoniren darin, daß wir eigentlichdem Ehren-
bürgcrmeister keine große Zukunft prognostiziren — mit den Sympathien für die Person des
Ehrenbürgermeistcrs sind wir freilich nicht ganz einerlei Ansicht — aber ich glaube, daß wir,
wenn wir überhaupt den Ghrenbürgermeistcraufnehmen, dann dem Manne, der feine Dienste
unentgeltlich dem öffentlichen Interesse oder der Gemeindewidmet, nicht eine Probezeit zumuthen
können. Ich glaube, daß das ein Widerspruch ist, der in dem Gesetze keinen Ausdruck finden
sollte. Was dann die Abänderungsvorschlägezu dein vorletzteu alinea. anbelangt, so würde
mir die Fassung, wie sie jetzt beliebt ist, die liebste sein. Ich konnte mir aber denken, — Herr
von Eynern ist ja nicht Rcgierungscominissar, — aber ich konnte mir denken, daß vielleicht
seine Anschauung anch der Staatsrcgiernng die angenehmere wäre, und dann würde ich ja auch
ganz gern bereit sein, eine Verständigung herbeizuführen. Dann möchte ich aber glauben, daß
es sinnentsprcchendcr,richtiger wäre, wenn wir den Unterschied machten zwischen denjenigen
Personen, welche durch das Verträum der Kreiscingesessenenresp, des Kreisansschussesernannt
werden, und Denjenigen, welche, ich möchte nicht sagen, das Vertrauen entbehren, aber doch
ohne dasselbe von der Staatsregicrung ernannt weiden. Die letzteren würden ja diejenigen
Bürgermeister sein, welche ernannt werden, wenn der Obcrprüsidentmit Ergänzung des Ministers
des Innern einen Bürgermeister fchickt. Da möchte ich lieber wünschen,daß in diesem alinell
gesagt würde: die Bestimmungen ?c. finden auf diejenigen Bürgermeister, welche auf den Vor¬
schlag des Kreisansschusses ernannt worden sind, keine Anwendung. Ich glaube, daß dadurch
unser Aller Wunsch besser ausgedrückt würde.

Vice-Landtags-Marschall: Ich bitte, auch diesen Antrag gefälligst schriftlich
einreichenzn wollen. — Herr Geheimer Regiernngsrath Dr. von Bitter hat das Wort.

Geheimer Regicruugsrath Dr. von Bitter: Ichmüchte zunächstdie Anfrage des Herrn
Frcihcrrn von Geyr beantworten. Ich bin der Anficht, daß, wenn der Kreisausschuß eiue zum
Ehrcnbürgermeister qnalificirte Person nicht vorschlägt, der einzige Weg, um demfclben zur
Anstellung zu verhelfen, darin gegeben ist, daß der Oberpräsidcnt sich die Znstimmuug zur
Ablehnung der vom Kreisansschnß gemachten Vorschläge erbittet, um den Betreffenden demnächst
zum Ehrenbürgcrmeister ernennen zu können. Ein anderer Weg würde meines Trachtens nach
den Vorschlägen des Entwurfes nicht möglich fein. Ob der Weg befchrittcn wird, hängt von
dem Ermessen des Oberpräsidcnten, beziehungsweisedes Provinzialraths ab. Was im Übrigen
die zu dem vorliegendenParagraphen gestellten Abänderungsanträge betrifft, fo möchte ich zunächst
darauf aufmerksam macheu, daß, so wohlwollend auch, wie ich annehme, die Staatsregicrung,
dem hauptsächlichstenGedanken, die Vereinigung mehrerer Bürgermeistereien in einer Hand zu
vermeiden, gegenübersteht, doch diesem Desiderate praktische Schwierigkeiten in sehr großem
Umfange entgegenstehen,und daß ich, so lange ich noch nicht in der Lage bin, diese praktischen
Schwierigkeitenvollständig zn übersehen, auch mein Urtheil darüber zurückbehaltenmuß, ob die
von dem Ausschusse beschlossene Fassung in das Gesetz wird übergehen können. Es sind in der
Zwischenzeit für den Regierungsbezirk Düsseldorf Ermittelungen über die Zahl der in einer
Hand vereinigten Bürgermeistereien angestellt worden, und es hat sich dabei herausgestellt, daß
in diesem Bezirke, trotzdem derselbe meines Wissens verhältnißmäßig noch am Wenigstenvereinigte
Bürgermeistereienhat, — namentlichdnrfte in den RegierungsbezirkenCoblenzund Trier ihre Zahl
bedeutendgrößer fein — allein 53 zusammengelegteBürgermeistereien existiren. (Hört! Hört!)
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Darunter befinden sich 18 Bürgermeistereien, die städtischen Bürgermeistern attachirt
sind. Es würde mit Rücksichtauf letzteren Umstand jedenfalls nothwendig sein, daß in
alinoa 1 Seite 2 der Commissions-Vorschlägcdie Worte „einem benachbarten" ergänzt werden
dnrch „städtischenoder ländlichen", da es sich in einzelnen Fällen nicht vermeiden lassen wird,
anch künftig einem städtischen Bürgermeister die Verwaltung ländlicher Bürgermeistereien zu
übertragen. So mochte ich z. B. darauf hinweisen, daß in Duisbnrg der Bürgermeister auch
die BürgermeistereiDuisburg Land verwaltet, ebenso in Mülheim a, d. Ruhr. Das Einkommen
aus diesen Laudbürgcrmeistercicnbetragt 300 M. Sollte sich für diefe Stellen ein Ghren-
bürgermeister nicht finden, so würde es unmöglichsein, einen eigenen Bürgermeister anzustellen,
und es bleibt daher, zumal auch mit Rücksicht auf die örtliche Lage nur übrig, die bestehende
Verbindung aufrecht zu erhalte». Ich möchte ans diesen Gründen, ohne dem Hanptvorschlaqe
gegenüber eine bestimmte Stellung einzunehmen, wozu ich nicht ermächtigt bin, anheimgeben,
demselben wenigstens den vorher angegebenenZusatz beizufügen.

Es ist ferner von dem Ausschüsseein Antrag gestellt worden, der meines Erachtens
nicht geuügeud motivirt ist, und der dahin geht, daß Bürgermeister nicht »ersetzbarsein sollen.
Ich habe durchgreifendeGründe für diesen Vorschlag nicht gehört. Die Bürgermeister sind
mittelbare Staatsbeamte, die dem Disziplinargcsctzwie alle übrigeu Staatsbeamten unterliegen.
Bisher war die Versetzbarkeitder Bürgermeister gegen ihren Willen nicht möglich und zwar
aus dem praktischenGrunde nicht, weil eine Anrechnung der Pensionszeit nicht stattfinden
konnte. Jetzt wird dadurch, daß nach ß. 2? des Entwurfs ciue Penfionskaffe errichtet werden
soll, allerdings eine Verfetznngermöglicht. Thatsächlich wird dieselbe indessenin der weitaus
größten Anzahl der Fälle dadurch auf kaum zu überwiudcnde Schwierigkeiten stoßen, daß
zunächstein Amt gefuuden werden muß, iu welches der betreffendehinein verfetztwerdeu kaun.
Hierzu gehört aber vor alleu Dingen, daß der Kreisansfchußnicht andcrweiteVorschlügegemacht
hat, welche berücksichtigtwerden müssen. Außerdem ist gesetzlich vorgeschrieben,daß den im
Interesse des Dienstes zn versetzenden Beamten Umzugskostenbewilligt werden müssen, nnd es
ist ein Fonds, aus welchen solche Kosten bewilligt werden könnten, nicht vorhanden. Auch in
der Zukunft werden daher Versetzungen von Bürgermeistern im Interesse des Dienstes und
gegen ihren Willen nur in äußerst feltenen Fällen vorkommen können. Die Erwägnngen, welche
zu dem Antrage des Ausschusses geführt haben, sind daher praktischvon keiner besonderen
Bedeutung. Sollte gleichwohl für nothwendig erachtet werden, die Bürgermeister gegen eine
unfreiwillige Versetzung zu fchützen, so müßte ich mich jedenfalls für diejenige Abänderung
erklären, welche Herr von Gynern mit feinem Antrage bezweckt. Eine wirklich begründete Ver¬
anlassung, eiuen Schutz gegen Versetzungzu gewähren, ist doch nur dann anzuerkennen, wcuu
ein Bürgermeister in dem betreffendenBezirke angefeffen ist, dadurch mit den Verhältnissen
seines Bezirkes eng verwachsen ist und aus diesem Grunde zu seiner Stellung berufen worden
ist. In einem solchen Falle würde es unter Umständen als eine Strafe erscheinen können, wenn ein
Bürgermeister aus diesen Verhältnissen wider seinen Willen entfernt werden sollte. Der Vor¬
schlag des Herrn Freiherrn von Los geht aber hierüber hinaus. Nach demselben sollen alle Bür¬
germeister, welche von dem Kreisansfchuffevorgefchlagenund von dem Oberpräfidentcn auf Grund
dieser Vorschlageernannt worden find, von der Vcrfetzbarkeitausgenommen werden. Daß auch
in diesem Antrage ein in gewissem Sinne als berechtigt zn erachtender prinzipieller Gedanke
liegt, soll nicht verkannt werden. Thatsächlichwird derselbe indessenznr Folge haben, daß die
Möglichkeit, einen Bürgermeister wider seinen Willen zu versetzen, fast vollständig a,lsgeschlossen
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wird. Denn cs ist nicht daran zu zweifeln, daß künftighin von den Kreisausschüsscn für die
Besetzung einer erledigtenBürgermeisterstcllcfast ausnahmslos und auch dann Vorschlägewerden
gemachtwerden, wenn in den Bezirken selbst keine geeignete Personen vorhanden sind, und auf
Meldungen von außerhalb zurückgegriffenwerden muß. Vermöge der von Herrn von Loe
vorgeschlagenen Bestimmung würden daher mehr oder minder alle Bürgermeister mit Ausnahme
der wenigen, die gegen die Vorschlage des Kreisausschusses ernannt werden, das Privilegium
der Unversetzbarkeiterhalten. Die Unversetzbarkeitso weit auszudehnen und dieselben auch auf
die von außerhalb gekommenenBürgermeister zu erstrecken,dürfte indessenkeinesfalls rathsam
sein. Das Interesse der Staatsrcgicrung steht hierbei insofern weniger in Frage, als derselben
in den Bestimmungen des Disziplinarisches genügende Handhaben verbleiben, um, soweit dies
nothwendig ist, auch ohne VersctzuugNemcdur eintreten lassen zu können. Wohl aber liegt cs
im Interesse der Gemeinden, daß Bürgermeister, welche in den Bezirk fremd hineingekommen
sind, und den in sie gehegten Erwartungen nicht entsprechen, an einer andern Stelle verwendet
werden können. Namentlich wird es vorkommen,daß ein solcher Bürgermeister bei fast vorwurfs¬
freier Dienstführung sich mit seinen Amtseingesessencnnicht 'zu stellen vermag, und iu Folge
dessen sowohl auf Seiten der letzteren, wie auch auf Seiten der Negicruug der Wunfch besteht,
ihm einen andern Wirkungskreis zuzuweisen, in welchem solche Mißhelligkeitcn nicht zu besorgen
sind. Weshalb für solche Falle die Möglichkeit ausgeschlossen werden soll, einen Bürgermeister
erforderlichenfalls auch gegen seinen Willen versetzen zu können, sofern sich die Gelegenheithierzu
bietet, ist uicht einleuchtend. Der Vorschlag des Herrn von Loe, der dies verhindern würde,
scheint mir daher zum Nachtheil der Gemeinden über das Bedürfniß weit hinauszugehen, und
ich kaun in Folge dessen für den Fall, daß die hohe Versammluug überhaupt an dem Antrage
des Ausschusses festhalten sollte, den ich priilliriÄlitLi- abzulehnen bitte, nur wiederholt befür¬
worten, daß wenigstens das Amendement des Herrn von Eynern zur Annahme gelangt.

Das Bedenken, welches von dem Herrn Lcindes-Direktorgegen dasselbe geltend gemacht
worden ist, und das dahin geht, daß die Bürgermeister durch den Ankauf eines kleinen Stück
Landes sich in die Lage setzen könnten, von der vorgeschlagenen Bestimmung Gebrauchzu machen,
ist meiues Erachtens nicht zutreffend. Wird die Vorschrift, daß angesessene Bürgermeister nicht
versetzt werden dürfen, angenommen, fo kann diefelbe auch nur ihrer Absicht entsprechendauf
diejenigen Bürgermeister Anwendung finden, welche hierzu ernannt worden sind, weil sie in
dem betreffenden Bezirke angesessen waren. Wird dagegen erst nachträglich ein Grundbesitz
erworben, so kann ein „Angefesscnsein"im Sinne der betreffendenBestimmung nicht in Frage
kommen. Das sind im Wesentlichen die Bemerkungen, die ich zu diesem Paragraphen zu
machen hatte. Ich habe nur noch hinzuzufügen, daß die redaktionelle Fassung des aliuos, 4
zu gewissen Bedenken Anlaß gibt. Ich möchte indeß anheimgeben,hierüber hinwegzugehen,da
sich noch spater Gelegenheit finden wird, die nothwendige Aenderung vorzuuehmeu.

Vice-Landtags-Marschall: Der Herr Abgeordnete Freiherr von Loö hat
das Wort.

Abgeordneter Freiherr Felix von Lo8: Meine Herren! Ich habe wiederholt bemerkt,
daß ich zu einem Vergleich in dieser Beziehung bereit bin. Wenn die Staatsregicruug das
als eine oonäitio »ine yu», non ansehen würde, so würde ich mich auch dem Vorschlage des
Herrn Regierungs-Commissars anschließen, aber ich möchte dem Herrn Regierungs-Commisfar
antworten: wir haben im Ausschutz die Frage berathen, und ich gebe dem Herrn Regierungs-
Commisfar vollständig zu, daß, wenn spater ein Bürgermeister, der als er ernannt worden ist,
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in der Bürgermeisterei nicht angesessenwar. sich ein Haus erbaut und sich einen Hansgarten
kauft, dieser dann eigentlichunter die angesessenen Bürgermeister nicht zu rechnen wäre. Aber
der Fall kann vorkommen, daß ein nicht angesessenerBürgermeister wirklich angesessener
Bürgermeister wird, indem er. wie früher schon erwähnt, eine Erbtochter in der Bürgermeisterei
heirathct, die großem Besitz hat, dann ist der Manne thatsächlich augescssencrBürgermeister
und dann würde wohl der Gesichtspunkt zur Anwendung kommen, den wir überhaupt hier
berücksichtigt haben wollen, denn dem Mann kann man gewiß nicht zumutheu, daß er seinen
Besitz in der Gemeinde verlaßt und anderswo einen Posten von gleicher Qualität, wie der, den
er eingenommenhat, annimmt. Das wäre eine Unmöglichkeit,meine Herren, das kann das
Gesetz nicht wollen. Ich würde mich also dem Vorschlage des Herrn Negierungs-Commissars
llccommodiren,wenn nur hier für derartige Fälle auch ein Expediens gefunden würde.

Vice-Landtags- Marschall: Der Herr Abgeordnetevon Ehuern hat das Wort.
Abgeordneter von Eynern: Meine Herren! Die Bedenken des Herrn von Loö ließen

sich durch die Fassung befeitigen. daß wir statt „fiuden auf cmfüssigeBürgermeister keine
Anwendung" sagten: „Finden auf folche Bürgermeister, die zur Zeit der Wahl ansässigwaren.
keine Anwendung."

Vice-Laudtags-Marschall: Der Herr Geheime Regierungsrath Or. von Bitter
hat das Wort.

Geheimer Regieruugsrath Dr. vou Bitter: Meine Herren! Ich glaube wirtlich, wir
verlieren uns in eine gewisse Kasuistik, die meines Erachtens nicht nöthig ist. Wenn Herr
von Lo« die Bestimmung des Disziplinarisches einsieht, so wird er finden, daß bei einer
Versetzung im Interesse des Dienstes Umzugskostenbewilligt werden müssen. Die Gemeinde
hat damit gewissermaßendie Möglichkeitder Versetzungin der Hand. Liegt der Fall so, daß
ein Bürgermeister, der nachträglich ansässig geworden ist, sich mit der Gemeinde nicht zu stellen
vermag, so wird' er iu der Regel selbst den Wunsch haben, an eine andere Stelle zu geheu.
Hat er aber diesen Wunsch nicht, so kann mau, wie ich meiuc, auf den Umstand, daß er
Besitzer ist, nicht ein so großes Gewicht legen, um thu auf alle Zeiten in einer Stellung, in
welcher er' sich nicht bewährt, zu belassen. Im Ucbrigcu ist es thatsächlichnicht möglich, für
alle etwa vorkommendenFälle in dem Gefctzc Vorsorge zu treffen; man kauu mir bestimmte
Prinzipien aufstellen, und muß einzelne kleine Unzuträglichkeiten, die mit der Ausführung
verbunden sein können, hinnehmen. Derartige Unzuträglichkeitcnlassen sich bei keiner gesetzlichen
Regelung vermeiden.

Vice-Landtllgs-Marschall: Der Herr Abgeordnete von Loö hat das Wort zur
Geschäftsordnung.

Abgeordneter Freiherr Felix von Loö: Meine Herren! ^ch will auf meinem Antrage
nicht bestehen, ich will ihn zurückziehen,wenn ich auch die Gegeugründe nicht voll anerkenne.

Vice-Landtags-Marfchall: Es hat sich Niemand mehr znm Worte gemeldet, ich
schließe deshalb die Diskussion und ertheile dem Herrn Referenten das Wort znm Schluß.

Landcs-Direktor Klein: Meine Herren! Gegen die Fassung des §. 24. so wie dieselbe
im Ausschuß festgestellt wordeu ist, siud folgende Bedenkenin der Diskussion laut geworden,
welche zum Theil auch zu Anträgen geführt haben. Es wurde zunächstdarauf hingewiesenund
beantragt, daß in dem zweiten Absatz, wo es heißt: „Zn dem Amte des Bürgermeisters sollen
an erster Stelle angesehene Personen in dem Bürgermeistereibezirke,insbesonderegrößere Grund¬
besitzer, berufe» werden" die Worte „insbefondere größere Grundbesitzer" zu löschen seien. Die
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Gründe, welche zu diesem Antrage führten, sollen darin beruhen, daß bei einer Conknrrenzdann
auf den größten Grundbesitzer gesehen werden müßte. Es ist dagegen meines Erachtcns zu¬
treffend hervorgehobenworden, daß es heißt „größere Grundbesitzer", also gauz generell, womit
man angesessene Leute hat bezeichnen wollen, daß keinerleiZwang vorliegt, den größten Grund¬
besitzer zu nehmen, und daß damit eine hinreichendeLatitude für die zu erstattenden Vorschläge
gegeben sei. In dieser Hinsicht dürften nach meinem Dafürhalten die Beschlüsse des Ausschusses,
sowie die Regierungsvorlage unverändert aufrecht zu erhalten fein.

Feiner wurde eine redaktionelle Aenderung angeregt in Abfatz 4, wo es am Schlüsse
heißt, die Zustimmung kann durch den Minister des Innern ergänzt weiden. Man sagte, eine
Zustimmung könne nicht ergänzt weiden. Ich will nicht untersuchen, ob grammatikalisch ein
Bedenken gegen diesen Ausdruck der Borlage obwaltet; es genügt meines Erachtens, daß
derselbe die Sprache des Gesetzes in der Kreisordnung bildet; er findet sich in der Westfälischen
Kreisordnung, er findet sich im Zuständigkeitsgesetz,und will besagen, daß die Zustimmung
des Provinzialrathes, deren der Oberpräsident zur Ablehnung der Vorschläge des Kreisausschusses
bedarf, von dem Minister des Innern ertheilt und damit dasjenige, was bei der Erklärung
des Oberpräsidenteu für die Ablehnung noch fehlte, ergänzt werden kann. Ich glaube, daß
wir hier bei dem Wortlaut, wie er für Westfalen und in den übrigen Gesetzen festgestellt
worden ist, bleiben können. Ein dritter Antrag betrifft das atine», 5, welches bestimmt, daß
der definitiven Ernennung des besoldeten Bürgermeisters eine commissarischeBeschäftigung
vorangehen soll. Man wollte diese commissarische Beschäftigung auch auf die Ehrenbürgermcister
ausdehnen. Es liegt indeß ein Unterschied hier insofern vor, als der Ehrenbürgermeister ja
auf Zeit, auf zwölf Jahre erwählt weiden soll, während der besoldete Bürgermeister auf
Lebenszeit ernannt wird, und man hat im Ausschuß die Probezeit lediglich als Correktiv sür
die Eruennnng auf Lebenszeit eingeführt. Es scheint deßhalb nicht nöthig, dieses Correktiv
auch für die Ehrcubürgermeister einzuführeu, weil hier das Correktiv in der Zeitdauer liegt,
indem Letzterernach einer gewissen Zeitdauer von dem Krcisausfchuß bezw. der Vürgermeisterei-
Bersammlnng nicht vorgeschlagen zu werden braucht, weuu er sich uicht als tauglich erwiesen
hat. Daun wurde, meine Herren, die in dem vorletzten alinsa vorgeschlageneBestimmung
hinsichtlichder Versetzbarkcitder Bürgermeister bemängelt. Von Seiten des Herrn Regierungs-
Commissars wnrde darauf hingewiefen, daß eine Aenderung in dieser Hinsicht überhaupt uicht
augezeigt erscheine, nnd daß man die Bestimmung des Disziplinarisches, wonach der Bürger¬
meister versetzbarsei, wie jeder mittelbare Staatsbeamte, nicht alterircn dürfe.

Es scheint mir aber, als wenn der Herr Regierungs-Commissar hierbei zu wenig
Werth daraus gelegt hat, daß nach dem jetzigen Zustande die Bestimmung der Versctzbarkeit
nicht zur Ausführung gelangen kann, und daß wir erst dadurch, daß wir den §. 2? hinsichtlich
der Pensionskasseannehmen,die Möglichkeitder Versctzbarkeit für die Zukunft schaffen. Wir befinden
uns gewissermaßenin einem Dilemma. Wenn wir den ß. 2? annehmen, — und der Ausschuß
schlägt die Annahme des §. 27 vor — dann wird damit die Möglichkeit der Versctzbarkeit
geschaffen. Lehnen wir die vorgeschlagene Aufhebung der Vcrfetzbarkeitab, fo erschweren wir
dadurch die Annahme des §. 27. Letztereswill aber der Ausschuß in seiner Majorität nicht;
er sagt vielmehr: den §. 2? nehmen wir aus anderen Gründen an, da wir aber damit die
Möglichkeit der Versctzbarkeiteines Bürgermeistes schaffen, so wollen wir andererseits dagegen
Vorsorge treffen, daß eine Versetzung gegen das Interesse der Gemeinde nicht erfolgen kann.
Wenn man die Garantie hätte, daß die Versetzungstets nnr in den Fällen erfolgt, in denen
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sind Fälle denkbar, daß eine Versetzung erfolgt, welche weder dem Bürgermeister noch der
Gemeinde genehm ist. Daß man die Gemeinde dagegen schützen will, das liegt meines Ernchtens
ziemlich nahe und von diesem Gesichtspunkte aus hat der Ausschuß den in Rede stehenden
Zusatz zu dem §, 24 vorgeschlagen. Es wird hierzu uoch eine Beschränkungdahin vorgeschlagen,
daß das n.Unoa ss nur Anwendnng finden soll auf „ansässige"Bürgermeister. Ich habe bereits
im Eingänge gesagt, daß die Schwierigkeit des Begriffes „Anfäfsigkcit" und die Leichtigkeit,
ein Grundstückund damit die Ansässigkeitzu erwerben, Anlaß für den Ausschuß gewesen seien,
diesen Begriff in die Bestimmung nicht aufzunehmen, während prinzipielle Bedenken in dieser
Hinsicht nicht vorgewaltet haben. Es hat sich nach der Ansicht des Ausfchufsesallerdings haupt¬
sächlichum angesessene Bürgermeister gehandelt, deren Versetzbarkcitman ausschließenwollte,
denn wenn Jemand, welcherals größerer Grundbesitzerdas Amt des Bürgermeisters übernommen
hat, versetzt werden soll, su ist das mit anderen Worten eine Absetzung für den Mann, denn er
kann doch nicht sein Grundeigcnthum, was er besitzt, verkaufen, und ohne Weiteres fortziehen.
Einem folchcn Bürgermeister bleibt im Falle der Versetzungnur die Abdankungübrig. Derselbe
würde also ohne Disziplinarverfahren aus dem Amt entfernt werden können uud fo lange
ad nuäum der Behörden stehen, fo lange die Versetzungmöglich wäre.

Weiter ist noch der Antrag gestellt worden, es möge der Ehrenbürgermeister auch auf
Lebenszeit angestellt werden. Dem steht gegenüber, daß überhaupt derartige Ehrenämter in der
Kreisordnung für die östlichen Provinzen nur auf Zeit ausgeübt werden, und daß keiue Veran¬
lassung vorliegt, für die Ehrenbürgermeiftcr hier am Rhein eine Ausnahme zu statuiren. Dann
wnrde noch das Bedenken laut, daß die Pcrsonaluniou durch die Vorlage zu fehr beschränkt
würde. Es wurde hierbei Seitens des Herrn Rcgierungs-Commiffars namentlich darauf
hingewiesen, daß die Pcrsoualuniou in vielen Fällen nothwendig sei, und daß allein im
Regierungsbezirk Düsseldorf 52 Fälle der Personalunion vorkommen, aber ich glaube, meine
Herren, daß gerade der Umstand, daß im RegierungsbezirkDüsseldorf 52 Fülle der Personal¬
union allein vorkommen, ein Motiv ist, eine solche Personalunion in Zukuuft nicht mehr
zuzulassen, denn es bestehen vielfach Klagen, daß diefe Personalunion lediglich zum Vortheile
der Bürgermeister über das Bedürfniß ausgedehnt werde, und -daß fehr viele Gemeinden sich
dadurch in ihren Interessen geschädigt finden. Ich glaube, daß man in dieser Hinsicht die
Ausschußbestimmuugnnr aufrecht erhalten kann. Endlich wurde noch ein Zufatz beantragt,
Wunach die commifsarischeVerwaltung einer Landbürgermeisterei auch eiuem bcuachbarten
städtischen Bürgermeister übertragen werden könne; es seien in dem RegierungsbezirkeDüsseldorf
unter den angeführten Fallen zwölf, wenn ich nicht irre, in denen Stadtbürgermeistcr ländliche
Bürgermeistereien mit verwalten, und diese Möglichkeit dürfe man nicht ausschließe». Diese
Frage ist im Ausfchuß nicht berathen worden, es ist im Ausschuß nur der generelle Ausdruck
»Bürgermeister" gebraucht wurden. Ich bin nicht in der Lage, Namens des Ausschussesciue
Ansicht anssprechen zu können, meine persönlicheAnsicht geht aber dahin, daß es für beide
3älle gestattet werden müsse, denn es handelt sich ja nur um eine commifsarische Verwaltung,
welche jeder Zeit wieder aufgehoben werden kann, wenn sich für die commiffarischverwaltete
Bürgermeisterei ein geeigneter Bürgermeister findet.

Vice-Laudtags-Marschllll: Meine Herren! Wir kommen zur Abstimmung. Das
KliuEa 1 lautet in der Fassung, wie es Ihnen vom Ausfchußvorgeschlagen wird:

12



„Für jede Bürgermeistereiwird von dein Oberpräsidentenein Bürgermeister ernannt.
Zu dem Amte des Bürgermeisters sollen an erster Stelle angesehene Personen in dem
Vürgermeistereibczirke,insbesonderegrößere Grundbesitzer,berufen werden."

Hierzu hat Herr von Eynern ben Antrag gestellt,die Worte „insbesonderegrößere Grund¬
besitzer"zu streichen. Meine Herren! Diejenigen, welche für den Antrag des Herrn Abgeordneten
von Eynern sind, bitte ich, sich zu erheben. (Geschieht.)

Der Antrag des Herrn Abgeordneten von Eynern ist abgelehnt, das aliuea ist in der
Fassung des Ausschusses angenommen, «.linoa 2 lautet:

„Das Amt soll zunächst Denjenigen übertragen werden, welche dasselbe als ein
unentgeltlichzu verwaltendesEhrenamt zu übernehmen bereit sind. Ein Bürgermeister
mit Besoldung soll nur angestelltwerden, wenn ein geeigneter Ehrenbürgermeister
nicht zu gewinnen ist,"

Hierzu hat Herr Freiherr von Geyr den Abänderungsantrag gestellt, das alinea 2 so
zu fassen.

„Zu dem Amte sollen zunächst Diejenigen in Vorschlag gebracht werden, bezw. das
Amt soll zunächst Denjenigen übertragen werden, welche dasselbe als ein unentgeltlich
zu verwaltendes Ehrenamt zu übernehmen bereit sind."

DiejenigenHerren, welche dieses ^line», mit dem Vordersatzdes Herrn Freiherrn von Geyr
annehmen wollen, bitte ich, sich zu erheben. (Geschieht.)

Es ist die Minorität, das aliuo«. würde also in der Fassung der Vorlage angenommen
sein. DüL 2. iüinL«, lautet in der Vorlage:

„Der unbesoldete Bürgermeister (Ehrenbürgermeister) wird auf die Dauer von 12
Jahren, und der besoldete Bürgermeister auf Lebenszeit ernannt auf Grund von
Vorschlägendes Kreisausschusses, welcher dieser nach Anhörung der Bürgermeisterei-
Versammlung zu machen hat."

Hier beantragte Herr Freiherr von Geyr zu sagen:
„Die unbesoldete,: Bürgermeister(Ehrenbürgermeister),wie die besoldeten Bürgermeister
werden auf Lebenszeiternannt auf Grund von Vorschlägenu. f. w."

DiejenigenHerren, welche dieses 3. a1iu,La in der Fassung des Herrn Freiherrn von Geyr
annehmen wollen, bitte ich, sich zu erheben, die anderen, die es in der Fassung der Vorlage
annehmen wollen, sitzen zu bleiben. (Geschieht.)

Das alinea ist in der Fassung des Ausschusses angenommen.Zu dem 4. aliiwa sind keine
Vorschläge gemacht, ich darf diefes »,Iinü!i wohl als angenommenanfehcn. Das 5. alius», heißt hier:

„Der definitiven Ernennung des besoldetenBürgermeisters soll eine eommissarische
Beschäftigungwährend der Dauer eines Jahres vorangehen."

Hierzu hat Herr von Eynern beantragt, das Wort „besoldeten" zu streichen. Wir wollen
zunächst darüber abstimmen.

(Abgeordnetervon Eynern: Ich ziehe den Antrag zurück.)
Sie ziehen also den Antrag zurück. Das aliue-i lautet weiter:

„Auch im Ucbrigen wird die eommissarischeVerwaltung einer erledigtenVürgermeister-
stelle durch den Obervräsidentcn angeordnet; derselbe hat hierbei, insofern er die
commissarifche Verwaltung einem benachbarten—

hier soll eingefügt werden: „städtischen oder ländlichen" —
Bürgermeister übertragen" u. f. w.
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Das ist die einzige Aenderung, welche hier vorgeschlagen wird. Diejenigen Herren, welche
dieses aliuLll 5 mit dem Zusatz „städtischen oder ländlichen" annehmen wollen, bitte ich, sitzen zu
bleiben. (Geschieht.)

Der Zusatz ist angenommen. Wir kommen nunmehr zu dem 6. alinss.:
„Die Bestimmungenim 8- 87 Nr. 1 des Gesetzes, betreffenddie Dienstvergehender
nicht richterlichen Beamten u. s. w. vom 21. Juli 1852 (G.-S. S. 4U5) finden auf
Bürgermeister keine Anwendung."

Es ist hier von dem Herrn Abgeordneten von Eynern der Vorschlag gemacht worden,
hinter die Worte „finden auf" einzufügen „angesessenen". Herr Freiherr von Los hat einen
Gegenantrag gestellt, den er aber zurückgezogen hat. Der Herr Abgeordnete von Eynern hat
das Wort.

Abgeordnetervon Eynern: Der Herr Abgeordnetevon Loö hat, glaube ich, für sich
den Antrag mit aufgenommen,wie ich ihn gestellthatte.

Vice-Landtags-Marschall: Der Herr Abgeordnete Freiherr von Lo« hat das Wort.
AbgeordneterFreiherr Felix von Loö: Ich habe meinen Antrag Mre zurückgezogen

ohne Begünstigung irgend eines Antrages.
Vice-Landtags-Marschall: Diejenigen Herren, welche dieses alinea mit dem

Zusatz des Herrn Abgeordneten von Eynern „angesessenen"annehmen wollen, bitte ich, sich zu
erheben. (Geschieht.)

Der Antrag ist in der Fassung des Ausschusses angenommen.— Der Herr Abgeordnete
von Eynern hat das Wort zur Geschäftsordnung.

Abgeordneter von Eynern: Ich möchte glauben, daß auch noch über diesen Absatz
allein, ohne Einfügung dieser Worte, abgestimmtwerden muß,

Vice-Landtags-Marschall: Gut, diejenigen Herren, welche das «lins«, in der
Fassung, wie es der Ausschußvorschlägt, annehmenwollen, bitte ich, sitzen zu bleiben. (Geschieht.)

Auch dieses alinea ist angenommen und sind wir nunmehr mit §. 24 fertig, d. h. ich
erkläre den ganzen Paragraph für angenommen. Wir kommen zu §. 25 — H. 26 — tz. 27.
— Der Herr Landes-Direktorhat das Wort.

Landes-Direktor Klein: §. 27 ist der oft besprochenePensions-Paragraph. Es ist
bereits wiederholt auf den Inhalt desselben verwiesen und letzterer hier recapitulirt worden, so
daß ich mich des Verlesens des Paragraphen gegenwärtigwohl enthaltenkann. Aus den Berathungen
des Ausschussesist zu referiren, daß fchliehlich nur zwei Fagen übrig geblieben und, welche
Anlaß zu einer Aenderungder Regierungsvorlagegeboten haben. Die eine Frage betraf Folgendes:
Nach §. 24 kann die Verwaltung mehrerer Bürgermeistereien nur commissarischerfolgen. Es
knüpfte sich hieran die Frage, ob nicht Vorsorge dafür getroffen werden müsse, daß ein Bürger¬
meister, welcher lange Zeit hiudurch eine Nachbarbürgermeistcreicommifsarifch verwaltet habe, bei
seiner Pensionirung nicht blos von der Stelle, wo seine Anstellung eine definitive war, Pension
erhalte, sondern auch von derjenigen Bürgermeisterei, welche er commifsarifchmit verwaltet hat.
Letztereserschien um so nothwendiger,als hier nicht eine commissarische Verwaltung, wie sie sich
sonst findet, wo Jemand eine Zeit lang eine Stelle zum Ausprobireu commissarisch verwaltet,
vorliegt, sondern es ist zu berücksichtigen, daß hier die Stelle überhaupt uicht definitiv dem
Inhaber verliehen werden kann; er verwaltet dieses Amt dauernd, aber in commissarischcr Form.
Die Majorität des Ausschusses war der Ansicht,daß für eine derartige commissarische Verwaltung
des Bürgermeisteramtes eine Pension gewährt werden müsse und wurde eine dahin zielende Zusatz-

12*
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bestimmung zu dem §. 2? angenommen. Die zweite Frage betraf eine Lücke, welche in diesem
Paragraphen, mit Bezug auf den §. 25 der Gemeindeordnung von 1845 gefunden wurde. In
der citirten Gemeindcordnungfür die Nheinprovinz ist nämlich nicht vorgesehen,daß die Pension
ruht oder fortfällt, wenn der pensionirteBeamte irgend ein anderes Einkommenerlangt, das sein
früheres Gehalt übersteigt. Es tauchte das Bedenken auf, ob das Fehlen einer solchenBestimmung
nicht bei der Errichtung einer Provinzial-Pensionskasse und bei den damit sich häufenden Fällen
der Pensionirung schärfer hervortreten werde. Die Majorität des Ausschussesnahm dieses an
und fand angemessen, daß die Bestimmung der Städtordnung, welche jene Frage regelt, auch hier
hcrübergenommenwerde. Hiernach wurden zwei Zusätze zu dem ß. 2? vorgeschlagenund ange¬
nommen, welche folgendermaßenlauten:

„Im Falle einem definitiv angestelltenBürgermeister die commifsarische Verwaltung
einer oder mehrerer benachbarter Bürgermeistereien übertragen wird, ist derselbe
berechtigt, mit den von letzteren bezogenen Diensteinkommen der Pensionskasse beizutreten.
Die Erklärung über den Beitritt ist bei Verlust des Anrechts binnen einem Jahre
nach Uebernahmeder commissarischenVerwaltung abzugeben. Die näheren Bestimmungen
bleiben dem zu erlassendenRegulative vorbehalten."

Es soll nämlich ein Regulativ vom Provinzial-Landtag erlassen werden, welchemder
Minister seine Zustimmung zu ertheilen hat.

„Das Ruhegehalt der pensionirtenGcmeindebcamtenfällt fort oder ruht, insoweit als
der Pensionirte, durch anderweitige Anstellung im Staats- oder Gemeindediensteein
Einkommen,oder eine neue Pension erwirbt, welche mit Zurechnungder ersten Pension
das frühere Einkommenübersteigt."

Meine Herren! Der letztere Zusatz ist wörtlich aus der Städteordnung übernommen
worden. Es wird besser sein, denselben noch zu beschränken, indem kein Anlaß vorliegt, die
Frage der Pensionirung der übrigen Gcmeindebeamtenbei dieser Gelegenheitzu ordnen, denn
von diesen ist ja in dem betreffenden Paragraphen nicht die Rede, sondern nur von den Bürgermeistern.

Endlich, meine Herren, muß ich noch eine Omission berichtigen. Bei dem Druck der
Beschlüsse, welcher in dieser Nacht gemacht werden mußte, ist übersehen worden, daß der Provinzial-
Verwaltungsrath noch eine Aenderung zu dem ß. 27 vorgeschlagenhatte, welche ohne weitere
Diskussion auch die Zustimmung des Ausschussesgefunden hat. Es ist nämlich in alinea 3
bestimmt, daß die Pension zunächst aus den Beiträge» der Beamten bestrittenwerden soll; insofern
die Beiträge der Beamten nicht zureichen, sollen die Landbürgermeistereienund Landgemeinden
nach Verhältniß des jeweiligen pensionsberechtigtenDienstcinkommensmit Beiträgen herangezogen
werden. Nach dem Wortlaute dieser Bestimmung würden diejenigen Gemeinden von der Pensions-
zahluug befreit sein, welche augenblicklich einen Ehrenbürgernleisterangestellt haben, weil sie dann kein
jeweiliges pensionsberechtigtesDimstcinkommenzahlen, dagegen aber möglicherweise aus früherer
Zeit Pensiouen mehrerer Bürgermeister der Kasse aufgebürdet haben. Um dies abzuändern, hatte
der Prouinzilll-Verwaltungsrath vorgeschlagen,daß in den Fällen, in welchen eine Vürgermeister-
stelle im Ehrenamt verwaltet wird, ein singirtesDiensteinkommendurch den Vorstand der Pensions'
kasse festgesetzt werden, und daß gegen die desfallsigeFestsetzung der Rekurs an den Provinzial-
Ausschußstattfinden soll. Die betreffendeBestimmung lautet:

„Wird die Stelle des Bürgermeisters im Ehrenamt verwaltet, so hat die betreffende
Landbürgermeistereinach Maßgabe eines von dem Vorstande der Pensionskassefest¬
zufetzenden fingirten Diensteinkommensbeizutragen.
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Gegen die Festsetzungdes fingirten Diensteinkommens steht der betheiligten
Bürgermeisterei die Beschwerde beim Bezirksausschußoffen."

Im Ganzen werden also drei Aenderungenzu §. 2? vorgeschlagen:erstens die Aenderung
hinsichtlich der Anrechnungdes fiugirten Diensteinkommens, zweitens die Aenderung hinsichtlich
des Zutritts der commissarischen Bürgermeister, welche mehrere Bürgermeistereienverwalten, zur
Pensionskasse,und drittens die Bestimmung, daß die Pension ruht oder fortfällt, wenn ein anderes
Gehalt erworben wird.

Vice-Landtags-Marfchall: Ich eröffnedie Diskussion über den §. 27. Der Herr
Abgeordnetevon Grand-Ny hat das Wort.

Abgeordnetervon Grand-Ny: Ich möchte mir nur eine Frage erlauben. Mir will
scheinen, daß man bei Aufnahme der Bestimmung: „Das Ruhegehalt der vensionirten Gemeinde¬
beamten fällt fort, oder ruht, iufoweit als der Pensionirte durch anderweitigeAnstellung im
Staats- oder Gemeindediensteein Einkommen oder eine neue Pension erwirbt", auch den
Provinzillldienst im Sinne gehabt hat, überhaupt den öffentlichen Dienst. Ich würde deshalb
vorschlagen, daß gesagt würde: „im Staats-, Provinz- oder Gemeindedienste". Ich bin der
Ansicht, daß, wenn die Anstellung eines vensionirten Gemeindcbcamtenim Proviuzialdienste
erfolgt, er ebenfo behandelt werden muß, als wenn er in Gemeindediensteeintritt,

(Der Landtags-Marschall übernimmt den Vorsitz.)
Landtags-Marschall: Der Herr AbgeordneteFifcher hat das Wort.
AbgeordneterFifcher: Meine Herren! Ich erlaube mir, darauf aufmerksamzu machen,

daß diefer Paragraph gegen die Bestimmungen der Kreisordnung für die Provinz Westfalen eine
Abweichungenthalt, welche für die rheinifchenBürgermeister von fehr weittragender Bedeutung
ist. So viel ich mich erinnere, ist dieser Punkt bisher nicht berührt worden. In dem Kreis-
ordnungscntwurfe heißt es: daß zn-iiuo luco von den betreffendenBürgermeistern die Pensions-
beiträge zur Pensionskassegezahlt werden sollen, während die westfälischeKreisordnungausdrücklich
bestimmt, daß nur die Amtsverbände und die Landgemeindendie Beitrage zur Pensionskasse zu
zahlen haben. Bisher hatte ein rheinischerBürgermeister zu seiner Pension keinen Beitrag zu
zahlen, auch die übrigen Beamten, die unmittelbaren Staatsbeamten haben keinen Beitrag zu
ihrer Pension zu zahlen, ebensowenigdie Provinzialbeamten, auch die Lehrer nicht. Weßhalb
soll jetzt, diese Frage möchte ich stellen, auf einmal der rheinische Bürgermeister allein angehalten
werden, Beiträge zu der zu errichtendenPensionskasseeinzuzahlen. Ich möchte constatiren, daß
dies ein Unterschied ist, der die rheinischenBürgermeister gegenüber den westfälischen Bürger¬
meistern sehr in Nachtheil stellt. Ich kann auch keinen Grund hierfür einfehen, denn ich glaube,
daß die rheinifchenGemeindenwohl ebenfo in der Lage fein werden, die au. Pensionsbeiträge zu
zahlen, wie die westfälischen. Ich möchte also bitten, eine Aenderung dahin zu treffen, daß die
desfallsigenBestimmungen ebenso gefaßt werden, wie es in der Kreisordnung für die Provinz
Westfalen der Fall ist. Ich möchte dafür halten, daß es ein berechtigterAnfvruch der Bürger-
Meister ist, in dieser Beziehung den Bürgermeistern in der Provinz Westfalen gleichgestellt zu
werden. So sehr ich sonst einem Egalisirungssystementgegen bin, möchte ich doch bitten, hier
gleiches Recht für Alle gelteil zu lassen. Ich habe meinen Antrag formulirt.

Landtags-Marfchall: Der Herr Abgeordnete von Grand-Ry hat einen Antrag
gestellt, ich bitte ihn, denselben schriftlich einzureichen. Der Herr Abgeordnete Fischer überreicht
mir folgendenAntrag:

„Der Provinzial-Landtag wolle beschließen, in die vorliegende Kreisordnung und zwar
im §. 2? daselbstwegen der Aufbringung der zur Bestreitung der Pensionszahlungen
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erforderlichenBeiträge die nämlichen Bestimmungenaufzunehmen,wie sie die Kreis¬
ordnung für die Provinz Westfalen enthält.

Nach dieser werden nämlich jene Beiträge lediglich von den Amtsverbänden
und Landgemeinden nach Verhältniß des jeweiligen Betrages des pensionsfähigen
Dienstcinkommensder Beamten aufgebracht."

Herr Geheimrath von Bitter hat das Wort.
Geheimer Ncgierungsrath Dr. von Bitter: Ich will nur gegenüber dem Herrn Vor¬

redner kurz anführen, daß die Bestimmung betreffs der Beiträge der Bürgermeister zur Pensions¬
kasse sich auf Artikel 25 des Gesetzes vom 15. Mai 1856, betreffend die rheinischeGemeinde-
ordnung, gründet, in welchem es ausdrücklich heißt: „Die Bildung einer Provinzial-Pensionskasse
und die Höhe der von den Bürgermeistern zu zahlenden Beiträge bleibt den Beschlüssen
des Provinzial-Landtllges unter Genehmigung des Königs vorbehalten". Bereits in diesem Gesetze
ist somit ausdrücklich vorgesehen,daß die Bürgermeister zu der zu bildenden Pensionskasse beitragen
sollen, und die Regierung hat sich nicht für ermächtigt erachtet, von diesem gesetzlich fixirten
Grundsätzebei definitiverOrdnung der Angelegenheitabzusehen. Sollte, entsprechend dem Antrage
des Herrn AbgeordnetenFischer, anders beschlossenwerden, so wird in weitere Berathung zu ziehen
sein, ob diesem Beschlusse entsprochen mcrdcn kann.

Landtllgs-Marschall: Der Herr AbgeordneteCourth hat das Wort.
Abgeordneter Courth: Ich wollte beantragen, in dem 2. alinL«. statt des Wortes

„Anstellung"zu setzen „Beschäftigung". Es könnte fönst scheinen, als ob eine ctatsmäßigeAnstellung
nothwendig wäre, um die Pension fortfallen oder ruhen zu lassen. Es kann ja auch eine
commisfarifche Anstellungin Betracht kommen, welche sich zuweilen sehr lange hinziehenund zur
Umgehung des Gesetzes führen könnte. Ich beantrage daher die Abänderung,

Landtags-Marschall: Ich bitte den Antrag schriftlich einzureichen. Der Herr
AbgeordneteGraf Hoensbroechhat das Wort.

AbgeordneterGraf von Hoensbroech: Dann müßte es wohl heißen „Anstellung oder
Beschäftigung", denn „Beschäftigung"kann man nicht allein stehen lassen; gegen den Zusatz des
Wortes „Beschäftigung" habe ich nichts einzuwenden, aber alleinstehend, glaube ich, würde das
Wort Bedenkenhaben. Ich würde vorschlagen,daß gesagt wird „Anstellungoder Beschäftigung".

Landtags-Marschall: Ich habe an die Herren Antragsteller eine Frage zu richten.
Herr von Grand-Nh hat den Antrag gestellt,nach dem Worte „Staats-" einzufügen „Provinz-",
fo daß die Worte lauten würden: „Anstellung im Staats-, Provinz- oder Gemeindedicnste". Der
Herr Abgeordnete Courth dagegen hat vorgeschlagen zu sagen „im Staats- oder Communaldienstc".
Es ist die Fassung des Herrn Courth eine weitergehende,und würde ich den Herrn Abgeordneten
von Grand-Nn fragen, ob er nicht feinen Antrag zu Gunsten dieses Antrages des Herrn
AbgeordnetenCourth zurückziehen will. Bei dem Ausdruck„Provinz- oder Gemeindedicnste"ist
der Krcisdienst und Alles, was sonst dazwischen liegt, nicht berücksichtigt.

Abgeordnetervon Grand-Ry: Für den Fall, daß der Ausdruck „Communaldienst" die
Zustimmung des Provinzial-Landtags in dem eben angedeutetenSinne fände, habe ick nichts
dagegen, aber im gewöhnlichen Leben versteht man den Ausdruck nicht so. Ich glaube, daß es
besser wäre zu sagen „im Staats- oder Selbstverwaltungsdienste".

Landtags-Marschall: Meine Herren! Ich glaube, daß das Wort „Communaldienst"
Alles umfaßt, was überhaupt zur Selbstverwaltung gehört, vom ersten Provinzialbeamten bis zum
letzten Beamten der Gemeinde. Ich nehme also an, daß der Antrag von Grand-Ry zurückgezogen ist.
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Es meldet sich Niemand weiter zum Wort, ich schließe die Diskussion, der Herr Landes-Direktor
hat das Schlußwort.

Landes-Direktor Klein: Meine Herren! Ich habe aus der Diskussion Folgendes hervor¬
zuheben. Zu alinLÄ 3 der Regierungsvorlage:

„Insoweit zur Bestreitung der Pensionszahlungen die von den pensionsberechtigten
Beamten zu zahlenden Beiträge nicht ausreichen, wird der fehlende Betrag von den
Landbürgermeistereienund Landgemeindennach Verhältniß des jeweiligen Betrags
des pensionsberechtigtenDiensteinkommensder Beamten erhoben",

ist seitens des Herrn Bürgermeisters Fischer darauf hingewiesen worden, daß in Westfalen die
Amtmänner keinen Veitrag zur Pensionskasse leisten. Das ist richtig, meine Herren, der H. 28
der Kreisordnung für Westfalen lautet:

„Die zur Bestreitung der PensionszahlungenerforderlichenBeiträge werden von den
Umtsverbänden und Landgemeinden nach Verhältniß des jeweiligen Betrages des
pensionsberechtigtenDiensteinkommensder Beamten aufgebracht",

so daß hier eine Divergenz zwischen der westfälischen und der rheinischen Kreisordnung vorliegt.
Den Grund dieser Divergenz hat der Herr Negierungs-Eommissarangeführt. Er hat darauf
hingewiesen, daß in dem Gesetze vom Jahre 1856, welches diese Pensionskassefür die Rhein¬
provinz in Aussicht stellt, schon vorgesehen war, daß für den Fall der Verwirklichungdieser
Pensionskasse Beiträge seitens der Bürgermeisterzu erheben seien, und daß man an diesem Standpunkte
des Gesetzes habe festhalten wollen. Indem ich diesen Ausführungen des Herrn Negierungs-
Eommissarsbeitrete, möchte ich hierbei noch auf eine besondereSchwierigkeitaufmerksammachen,
welche der Fortfall der Beiträge der Bürgermeister zur Folge haben würde. Es ist vom Ausschuh
beschlossen worden, daß die commissarischen Bürgermeister der Pensionskassebeitrcten tonnten
gegen Zahlung eines Beitrages. Wollten Sie nun diese Beiträge der Bürgermeister überhaupt
fortfallen lassen, so würden die Verhältnisseder commissarischen Bürgermeister wieder anderweitig
zu regeln sein, ^denn Sie tonnen doch nicht zweierlei bestehen lassen, einen Theil der Bürgermeister,
der zahlt, und einen anderen Theil, der nicht zahlt.

Hinsichtlich der Beschlüsse des Ausschusses ist zu dem Vorschlage, daß die Pension in
gewissen Fällen ruhen soll, monirt worden, daß hier der Provinzialdienst nicht vorgesehen sei.
Letzteres trifft auch beim Kreisdienstzu, welcherauch nicht genannt ist, und wird es sich deshalb
empfehlen, hier generell zu fagen: „Communaldienst".Meines Erachtenstrifft dies alle Verbände, denn
es werden im Gesetze sowohl der Prouinzialuerband, wie Kreisuerband, wie der Gemeindevcrband
generell als Communalverbändebezeichnet. Es geht dieses aus dem Dotationsgesetzunzweifelhaft
hervor, in welchemdiese Verbände ausdrücklichals Conununalverbande im gesetzlichem Sinne
bezeichnet sind. Weiter will der Abgeordnete Eourth das Wort „Anstellung"durch „Beschäftigung"
ersetzen, weil die Streitfrage entstehen könnte, ob Jemand wirklich angestellt sei oder nicht, während
der Schwerpunkt offenbar darin liege, ob Jemand ein Einkommen von einein solchen Verbände
hat. Sowohl die von dem AbgeordnetenFischer, wie von dem AbgeordnetenEourth angeregten
Fragen sind im Ausschüsse nicht dcbattirt wurden, so daß ich einen bestimmtenAntrag Namens
des Ausschusses zu diesen Anträgen nicht stellen kann. Persönlich halte ich die erste Aenderung
aus den Gründen, welche ich hervorgehobenhabe, nicht für zulässig, wahrend die Anträge des
Herrn Abgeordneten Eourth dein Sinne der Beschlüsse der Commission entsprechenderscheinen.

Landtags-Marsch all: Der Herr AbgeordneteFreiherr von Loö hat das Wort zur
Geschäftsordnung.
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AbgeordneterFreiherr Felix von Loe: Ich habe es vielleicht überhört, ich glaube der
Herr Referent hat den Antrag von Grand-Ny nicht berührt.

Landtags-Marschall: Derselbe ist zurückgezogen.Es liegen mir folgendeAnträge
vor, zunächst zu alinea 3 der Regierungsvorlage der Antrag des Herrn AbgeordnetenFischer:

„Der Provinzilll-Landtllg wolle beschließen, in die vorliegende Kreisordnung und zwar
im §. 27 daselbst wegen der Aufbringung der zur Bestreitung der Pensionszahlungen
erforderlichenBeiträge die nämlichenBestimmungenaufzunehmen, wie sie die Kreis¬
ordnung für die Provinz Westfalen enthält.

Nach diefer werden nämlich jene Beiträge lediglich von den Amtsverbänden
und Landgemeindennach Verhältniß des jeweiligen Betrages des pensionsfähigen
Diensteinkommensder Beamten aufgebracht."

Nachdemwir über diefes Amendement abgestimmt haben, welches übrigens keine For-
mulirung enthält, sondernnur lediglich darauf hinweist, daß der Wortlaut der westfälischenKreis¬
ordnung eingesetzt werden soll, würden wir zu den Zusätzen des Ausschusses kommen und da
zunächst den Abänderungsantrag des Herrn AbgeordnetenCourth zu erledigen haben und sodann
die Zusätze. Der Antrag des Herrn Abgeordneten von Grand-Nv, ist zu Gunsten des Antrags
des Herrn AbgeordnetenCourth zurückgezogen; dies zur Beruhigung für Herrn Freihcrrn von Los.
Sind die Herren mit diefer Fragestellung einverstanden? (Zustimmung.)

^lina 3 des §. 2? lautet:
„Infoweit zur Bestreitung der Pensionszahlungen die von den pensionsberechtigten
Beamten zu zahlenden Beiträge nicht ausreichen, wird der fehlendeBetrag von den
Landbürgermeistereienund Landgemeindennach Verhältniß des jeweiligen Betrags des
pensionsberechtigtenDiensteinkommensder Beamten aufgebracht."

Hierzu ist der Antrag gestellt, diesen Satz ebenso zu formuliren, wie für die Provinz
Westfalen, welcher folgendermaßenlautet:

„Die zur Bestreitung der Pensionszahlungen erforderlichenBeiträge werden von den
Amtsverbänden und Landgemeinden nach Verhältniß des jeweiligen Betrags des
pensionsberechtigtenDiensteinkommensder Beamten aufgebracht."

Der Veitrag der Bürgermeister würde alfo nach dem Antrage des Herrn Abgeordneten
Fifcher wegfallen. Zu den Abfätzen1 und 2 des Paragraphen ist nichts zu bemerken,sie würden
nach der Vorlage der Staatsregierung angenommensein. Bei Abfatz 3 stelle ich den Antrag des
Herrn Abgeordneten Fischer zur Abstimmung und bitte diejenigen, welche dafür sind, sich zu
erheben. (Geschieht.)

Das ist die Minorität, der Antrag ist gefallen.
Ist zu den Absätzen 4 uud 5 eine Bemerkungzu machen? Es meldet sich Niemand zum

Wort, es sind auch diese Absätze angenommen. Wir kommen nunmehr zu den Absätzen, die zu
dem §. 2? vom Prouinzial-Verwaltungsrath und von dem I. Ausschussegemacht worden sind.
Es würde hier zunächst der Abänderungsantrag des Herrn AbgeordnetenCourth zur Abstimmung
kommen müssen. Ich bitte diejenigen,welche dafür sind, statt „Staats- oder Gemeindedicnste"zu
sagen „Staats- oder Communaldienste",um Alles zu umfassen, sich zu erheben. (Geschieht.)

Das ist weitaus die Majorität, dieser Antrag ist angenommen. Ein zweiter Antrag des
Herrn AbgeordnetenCourth geht dahin, in dem Satze „insoweit als der Pensionirte durch ander¬
weitige Anstellungim Staats- oder Communaldienste"hinter dem Worte „Austeilung" einzufügen
„oder Beschäftigung". Wer hierfür ist, den bitte ich sich zu erheben. (Geschieht.)
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Dieser Antrag ist auch angenommen, und nun kommen die Zusätzedes Provinzial-Ver-
waltungsrathes und des I. Ausschusses. Ich bitte diejenigen, welche dafür sind, sich zu erheben,
(Geschieht.)

Der ganze Paragraph ist mit den beiden Veränderungen, die der He.'r Abgeordnete
Courth vorgeschlagen hat, in der Fassung des I. Ausschusses angenommen. Wir kommen zu §, 28.
Ist hierbei etwas zu bemerken? — Es ist nicht der Fall. §. 29. — Auch hier ist Nichts zu
bemerken. Wir kommen zu 8 30. Zu diesem liegen Vorschlägedes I. Ausschusses vor, ich bitte
den Herrn Landes-Direktor dieselben vorzutragen.

LandesdirektorKlein: §. 30 handelt von der Ernennung des Landraths. Es wurden
im Ausschußzu diesem Paragraphen zwei Vorschlägegemacht. Zunächst, meine Herren, soll in
Absatz 2 vor K eine Einschaltunggemacht werden. Es heißt dort:

„Geeignet zur Vekleiduugder Stelle eines Landraths sind diejenigen Personen, welche:
1. die Befähigung zum höheren Verwaltungs- oder Iustizdienste erlangt haben, oder
2. dem Kreise seit mindestenseinem Jahre durch Grundbesitzoder Wohnsitz angehören,

und zugleich mindestenswährend eines vierjährlichenZeitraumes entweder
a) als Referendar im Vorbereitungsdienstebei den Gerichtenund Verwaltungs¬

behörden, oder
K) in Selbstvcrwaltungsämtern des betreffendenKreises, des Bezirkes oder der

Provinz — jedoch nicht lediglich als Stellvertreter oder als Mitglieder von
Kreiscommissionen—

thätig gewesen sind."
Es wird hier vorgeschlagen,gleich hinter b vor den Worten: „in Selbstvcrwaltungs¬

ämtern des betreffendenKreises" den Zusatz einzufügen: „als Ehrenbürgermeister",weil es nach
dem Wortlaute zweifelhaft ist, ob das Amt, welches zur Präsentation für das Landrathsamt
berechtigt,nicht ein im Ehrendiensteverwaltetes Kreisamt sein muß. Es unterliegt aber keinem
Zweifel, daß die Thätigkeit als Ehrenbürgermeisterebenso zur Präsentation für das Landrathsamt
qulllifizirenmuß, weil dasselbe eine noch bessere Vorschule für jenes Amt ist, wie die Mitglied¬
schaft des Kreisllusschusses oder das Amt als Kreisdeputirter. Es wurde deshalb vom Ausschuß
einstimmigder Antrag angenommen, daß hier die Worte „als Ehrcnbürgcrmeister"hinzuzufügen
seien. Sodann wurde im Ausschuß eine Uebergangsbestimmung,welche als §. 101a beigefügt
werden foll, als nothwendigbefunden. Die Kreisordnungfoll nämlich frühestensam 1. April 1888
in Kraft treten. Alsdann dauert es aber immer noch 4 Jahre, bevor cingcfcsscne Personen,
welche dem Kreise durch Wohnsitz oder Grundbesitzangehören, für das Landrathsamt in Vorschlag
gebracht werden können, weil die Mehrzahl dann erst die Bedingung erfüllt haben kann, vier
Jahre in den durch die Krcisordnung erst geschaffenen neuen Ehrenämtern thätig gewesen zu sein.
Um für diese Zwischenzeit die Berufung eingesessener Landräthe nicht zu erschweren,wurde vor¬
geschlagen und beschlossen,eine Übergangsbestimmung wie folgt aufzunehmen:

„Bis zum 1. April 1892 ist der Kreistag befugt, außer den im §. 30 dieses Gesetzes
bezeichneten Personen für die Besetzung eines erledigten Landrathsamtes auch solche
Personen in Vorschlagzu bringen, welche nach den vor dem 1. Januar 188? geltend
gewesenenBestimmungen hierzu präsentirt werden konnten. Diese Vorschrift tritt
sofort in Kraft."

Es steht in der gedruckten Vorlage das Wort „ernannt". Das trifft aber nicht voll¬
ständig zu. „Ernannt" kann augenblicklich Jeder werden, auch Jemand, welcher nicht anfäfsig ist.

13
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Es ist hier aber an diejenigen Personen gedacht, welche vom Kreistage präsentirt werden konnten.
Um diesen Sinn richtig wiederzugeben,ist das Wort „ernannt" durch den Ausdruck „präsentirt"
zu ersetzen.

Landtags-Marschall: Meine Herren! Ich stelle diesen Paragraphen und die vom
Ausschuß gestellten Anträge zur Diskussion.— Es meldet sich Niemand zum Wort, ich schließe
die Diskussion und bringe die Anträge zur Abstimmung, zunächst den zu Absatz 2 des §. 30
vom I. Ausschutz vorgeschlagenen Zusatz hinter d: „als Ehrenbürgermeister". Ich bitte diejenigen
Herren, die dagegen sind, sich zu erheben. (Es erhebt sich Niemand.)

Der Antrag ist einstimmigangenommen.
Zu gleicher Zeit ist als ß. 101 a eine Uebergangsbestimmungvorgeschlagen mit der eben

vorgeschlagenen Aenderung, daß es statt „ernannt" heißen soll „vräsentirt". Ich bitte diejenigen
Herren, welche dagegen sind, sich zu erheben. (Es erhebt sich Niemand.)

Auch dieser Antrag ist einstimmigangenommen.
Wir kommen nunmehr zu §. 31. — Der Herr Landes-Direktorhat das Wort.
Landes-Direktor Klein: Meine Herren! In §. 31 der westfälischen Kreisordnung ist

vorgesehen,daß für kürzere Behinderungsfälle der Kreissekretärals Stellvertreter eintreten kann,
jedoch soll diese Vertretung die Zeitdauer von 14 Tagen in der Regel nicht überschreiten. Dieser
letzte Zusatz fehlt in dem rheinischenEntwurf, Der Ausschuß hat beschlossen, denselben wieder
herzustellen,da kein Grund vorliege, in dieser Beziehung von der westfälischenKreisordnung
abzuweichenund die Vertretung des Landraths durch den Kreissekretär auf längere Zeit zu
begünstigen.

Landtags-Marschall: Ist gegen diesen Zusatz etwas zu bemerken?Wünscht Jemand
das Wort hierzu? — Da das nicht der Fall ist, nehme ich an, daß Sie Alle einverstandensind
und daß dieser Antrag einstimmig angenommen ist. — Es ist dies der Fall. — Wir gehen
weiter zu §. 32. Da ist ein Druckfehler zu berichtigen. — Der Herr Landes-Direktorhat das Wort.

Landes-Direktor Klein: „Vorsitzenderdes Kreistages und des Kreisausschusses"muß es
heißen. Es sind die Worte „des Kreistages" einzuschieben.

Lllndtags-Marschllll: Ist sonst gegen den §. 32 etwas zu bemerken?— Es meldet
sich Niemand zum Wort; ich erkläre auch diesen Paragraphen für angenommen.— Zu §. 33
hat der Herr Landes-Direktor das Wort.

Landes-Direktor Klein: §. 33 setzt die Zahl der Mitglieder des Kreistags fest. Bei
dem Vorschlageder Vorlage, welche der westfälischen Kreisordnung conform ist, ergiebt sich, wie
aus der Tabelle hervorgeht, daß die ärmeren und wenig bevölkertenKreise der Rheinprovinz die
Zahl ihrer Kreistagsmitglieder bedeutenderhöht erhalten, während die größeren, volkreichen Kreise,
namentlich bei den Landgemeinden,hinsichtlich der Zahl ihrer Vertreter eine Verminderungerleiden.
Während gegenwärtig jede Landbürgermeisterei einen eigenen Vertreter zum Kreistage stellt, soll
in Zukunft auch auf zwei Bürgermeistereiennur einer entfallen. So z. B. hat, um einige Fälle
zu erwähnen, der Kreis Eleve gegenwärtig— es wurde gestern die Zahl genannt — 11 Vertreter,
derselbe soll statt dessen in Zukunft 8 bekommen. Ein ähnliches Verhältniß ist im Siegkreise
vorhanden. Ueberhaupt wird bei den großen volkreichen Kreisen das Verhältniß zu Ungunsten
der Landgemeinden verschoben. Der Ausschuß erachtet für wünschenswert!),daß jede größere
Landbürgermeistereiihren eigenen Vertreter erhalte. Um dieses zu erreichen, wurde hier auf die
Kreisordnung für die östlichen Provinzen Bezug genommenund genau dieselbe Bestimmung vor¬
geschlagen,welche sich in der Kreisordnung vom Jahre 1872 für die übrigen Provinzen des
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Staates findet, baß nämlich der Kreistag für eine Zahl von 25000 Einwohnern 25 Mitglieder
haben soll und daß das Steigen nach einem anderen Verhältniß, wie dies in der Vorlage
angegebenist, und zwar so stattzufindenhabe, daß von 25 000 bis 100 000 für jede Vollzahl
von 5000 und für mehr als 100 000 für jede Vollzahl von 10 000 ein Vertreter hinzukomme.
Wenn Sie diefe Zusammensetzungdes Kreistages annehmen, so würde dem Uebelstande, daß
verschiedeneLandbürgermeistereienkeinen eigenen Vertreter erhalten, Abhülfe bereitet werden.
Andererseits hat dieser Vorschlagzwar den Nachtheil,daß er die Grundzahl von 20 auf 25 erhöht,
und da es gegenwärtig fchon fchwer fällt - z. B. für den Kreis Waldbroel, welcher bis jetzt
nur 10 Vertreter hatte — 20 zu finden, so würden die Schwierigkeiten noch erhöht werden,
wenn man bei der Zahl 25 unabänderlichstehen bleiben müsse. Es wurde deshalb im Ausschuh
vorgeschlagen,eine Bestimmung aufzunehmen, wodurch der Provinzial-Landtag ermächtigt wird,
mit KöniglicherGenehmigung die Grundzahl herabzusetzen,so daß dem Bedürfniß der ärmeren
Kreife entsprochen und die Zahl so fixirt werden kann, wie es nach den Verhältnissenmöglich ist.
Im Kreise Meisenheimz. B. wird man schwerlich über 12 Kreistagsabgeordnetehinauskommen,
aber es ist viel besser wenn diese abnormen Verhältnisse in jedem einzelnenFalle durch den
Provinzial-Landtag geregelt werden, als wenn das Gesetz eine einheitliche Norm für die ganze
Provinz unabänderlichaufstellt. Der Vorschlagdes Ausschusses geht also dahin, die Bestimmung
der Kreisordnung für die östlichenProvinzen anzunehmenmit dem Zusätze,daß es dem Provmzml-
Landtage überlassen bleibt, die Zahl der Kreistagsmitglieder mit Allerhöchster Genehmigung
herabzusetzen. ,, ^. < „. „.. «,

Landtags-Marschall: Ich eröffne über diesen Antrag die Diskussion.- Es meldet
sich Niemand zum Wort, ich schließe die Diskussiionund bringe den Paragraphen mit den vom
I. Ausschußvorgeschlagenen Veränderungen zur Abstimmung. Ich bitte diejenigen Herren, welche
dagegen sind, sich zu erheben. (Es erhebt sich Niemand.)

Der Paragraph ist in der Fassung des Ausschusses einstimmigangenommen.
hu tz 34 ist nichts zu bemerken.— Da Niemand das Wort verlangt, erkläre ich den

Paragraphen für angenommen.
«u 3 35 hat der Herr Landes-Direktor das Wort.
Landes-Direktor Klein: Der §. 35 hat im Ausschußzu sehr vielen DiskussionenAnlaß

geboten Dieser Paragraph regelt den Wahlverband der größerenGrundbesitzer. Nach der Vorlage
sollen dem Wahlverbande der größeren Grundbesitzer diejenigen größeren Gewerbetreibenden
hinzutreten,welche in der Klasse ^1. der Gewerbesteuermit dem Mittelsatz veranlagt sind

Ferner wird in der Vorlage bestimmt,daß dem Wahluerbande der größeren Grundbesitzer
diejenigen Grundbesitzerund Gewerbetreibendenangehören sollen, welche ihren Grundbesitz oder
ihren Gewerbebetriebinnerhalb des Genieindebezirkseiner dem Wahlverbande der Städte ange¬
hörenden Stadt besitzen In der westfälischenKreisordnung ist die letztere Bestimmung nicht
enthalten Die Gründe, weshalb in der rheinischenVorlage diese Bestimmung aufgenommen
worden ist sind in den Motiven dahin dargelegt, daß in der Rheinprovinz eine größere Zahl
von Grundbesitzernexistirt, welche innerhalb des städtischen Bannes ihren Besitz haben, aber zu
der Klasse der größeren Grundbesitzernach Besitz und Lebensweise gehören. Es soll dieses daher
rühren dast hier Stadt und Land nicht so scharf geschieden sind, wie es in den östlichen Provinzen
und zum Theil auch in Westfalen der Fall ist. So sind z. B. 128 Grundbesitzervorhanden,
welche mehr als 225 M. Grundsteuer entrichten,deren Besitz innerhalb des Gemeindebezirks emer
dem Wahlverbande der Städte ungehörigen Stadtgemeinde gelegen ist. Diese Grundbesitzer, welche
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ihrer Beschäftigungnach zur Kategorie der größcreu Grundbesitzerzählen, wollte man nicht aus¬
schließen, um so weniger, als sich unter ihnen vier Rittergüter befinden, die bis jetzt eine
Virilstimme gehabt haben. Gleichzeitigmit den Grundbesitzernsollten auch die größeren Gewerbe¬
treibenden berücksichtigt werden, weil dieselben Gründe für den einen, wie für den anderen Fall
sprechen. Im Ausschußwar die Majorität dafür, daß beide Kategorien, sowohl die Grundbesitzer,
wie die Gewerbetreibenden,nur mit demjenigen Besitz in Betracht kommen könnten, welcher auf dem
platten Lande gelegenist, so daß die 128 größerenGrundbesitzer,sowie die 95 Gewerbetreibenden,
welche ihren Besitz innerhalb eines städtischen Bannes haben, ausgeschlossen sein sollten. Es war
seitens des Prouinzial-Verwaltungsraths hierbei der Antrag eingebrachtworden, daß man den
Rittergütern, die bis jetzt eine Virilstimme gehabt haben, wenigstens das Wahlrecht lassen sollte.
Zur Erreichung dieses Zieles wurde eine anderweitige Fassung vorgeschlagen,wonach in Zukunft
wahlberechtigtsein sollten: die Besitzer der immatrikulirten Rittergüter und alle diejenigen,welche
225 M. Grundsteuer zahlen, so daß die Rittergutsbesitzerdas Wahlrecht erhalten sollten an Stelle
der entzogenen Virilstimme. Der Ausschußhat sich für diefe Abänderung entschieden. Außerdem
wurden bei der Diskussiondieses Paragraphen noch einzelne Anträge gestellt, welche dahin zielten,
gewissen Unzuträglichkeiten,die sich bei der Bildung der hier vorgeschlagenenWahlgruppirung
ergeben könnten. Abhülfe zu bereiten. Es wurde nämlich darauf hingewiesen,daß im Falle ein
Gut, von welchem 225 M.Grundsteuer gezahlt würden, auf der Grenze von zwei Kreisen liege,
alsdann nach der Vorlage der betreffende Besitzer nirgends das Wahlrecht ausüben könne, weil
nach dein Wortlaute der Vorlage die Steuern von dem im Kreise belegenein Besitzthumgezahlt
werden müssen. Wenn der Besitzer also nicht in jedem Kreise 225 M. Grundsteuer zahlt, so ist
ein Wahlrecht für ihn nirgends vorhanden. Zur Rechtfertigung der Regierungsvorlage wurde
hiergegeuhervorgehoben,daß die Steuer, welche gezahlt wird, die Basis der Berechtigungbilde,
und da für jeden Kreis nur von dem Grundcigcnthum, welches im Kreise liegt, Steuer gezahlt
werde, so könne auch nur diese Steuer als Maßstab für die Berechtigungbei der Wahl dieuen,
so'daß hier eine Lücke nicht vorliege. Ein besondererAntrag ist nicht gestellt worden.

Landtags-Marschall: Ich stelle diese Anträge des I. Ausschusses zur Diskussion. -^
Der Herr AbgeordneteFreiherr von Ermatten hat das Wort.

AbgeordneterFreiherr von Ennatten: Meine Herren! Ich möchte bitten, an der Hand
der Tabellen, die vor uns liegen, sich die Folgen dieses Beschlusses einmal näher anzusehen. Sie
werden dann meiner Behauptung Recht geben, daß es Kreise giebt, wo der Wahlverband, der
durch diesen Beschlußentsteht, gar nicht mehr als eine berechtigte Vertretung des Notadlenbesitzes
der Gegend angesehen werden kann. Sie erlauben mir, daß ich auf Mcttmann exemplificire,
weil mir dort die Verhältnisse genau bekannt sind. In Mettmann besteht — der Regierungs¬
vorlage gemäß — der Wahlverband aus 28 Notablen und 3 Herren von der Industrie. Nach
dem Beschlusse des Ausschussesscheidenvon den 28, sage und schreibe, 21 Notabele aus, in
Begleitung eines Herrn von der Industrie, es bleiben 7 notable Grundbesitzerund 2 Industrielle
übrig. Nun vertreten diese 21 ausscheidenden Herren nur ländliche Interessen, welche durch nichts
vom sogenannten platten Lande unterschiedensind. Ihr Besitz wird hier fälschlicher Weife immer
ein städtischer genannt. Nun fällt auf diese ? übrig bleibendenNotablen ein ganz unbedeutender
Steuerbetrag, während derselbe hauptsächlich von den beiden Herren von der Industrie und einem
Forensen getragen wird; ist es nicht sehr fraglich, ob diefe sieben Herren wirklich die Vertreter
des nicht unbedeutendenNotablenbesitzes in Mettmann sind? Ich glaube, solche Mihstände haben
Sie wohl mit dem Beschlußdes Ausschussesnicht erzielen wollen. Ich würde daher bitten, daß
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diejenigen Herren, die sich eingehend im Ausschusse mit dieser Sache besaht haben, zu eiuem
anderen Resultat kommen; sonst würde ich mir erlauben, diesen, Ausschußbeschluß gegenüber den
Antrag zu stellen, die Regierungsvorlage wieder herzustellen! Ich mochte mir auch noch
speziell erlauben, die Herren vom zweiten Stande, die bei dem Beschlusse zugegen gewesen sind,
zu fragen, ob Sie sich einmal die Consequenzen desselben in seiner Beziehung zu §. 38 überlegt
haben, §. 38 handelt von der Zahl der Kreisabgeordneten,Sie sehen dort, daß die Zahl der
Kreistagabgeordnetenvon der Grüße des Wahlverbandes abhängig ist. Also, um wiederum auf
Mettmann zurück zu kommen, die größeren Grundbesitzer von Mettmann wü.den nach der
Regierungsvorlage sechs Kreisdeputirte wählen, nach dem Ausschußbeschluß nur mer, also nehmen
Sie in diesem Kreistag dem Großgrundbesitzzwei Stimmen! Das kann unmöglichIhre Absicht
sein! Noch merkwürdiger gestaltet sich das Verhältniß für denjenigen,der ein bischennäher mit
den Verhältnissenim Kreise bekannt ist. Wie ich Ihnen oben ausgeführt habe, bleiben nach dem
Ausschußvorschlagesieben notable Grundbesitzerund zwei Herren von der Industrie übrig; zwei
oder drei von den sieben sind Forensen. Nun soll, wie Sie hier sehen, Mettmann vier Kreis¬
deputirte bekommen. Wenn die vier Notablen, was Sie gewiß im Gefühle ihrer Würde thun
würden, die Herren von der Industrie majorisiren, so haben Sie nach dem Ausschuhbeschlussed,e
vier geborenen Kreistagabgeordneten gemacht. Sie haben alsdann wieder Virilstnnmen herbei¬
geführt und nur einen Perfoncnwechfeleintreten lassen.

Zu solchen Consequenzen führt der Ausschußbeschluß.Ich bitte Sie daher, meinen Antrag
anzunehmen. (Bravo!)

Landtags-Marschall: Der Herr Abgeordnetevon Eynern hat das Wort.
Abgeordneter von Evnern: Ich möchte den Antrag des Herrn Abgeordneten von

Ermatten unterstützen In Westfalen hat man den städtischen Großgrundbesitzausgeschlossen und
in Eonsequenzdieses Beschlusses auch den Mittelsatz der Klasse ^ I. Nun siuden wir nach den:
Darlegen des Abgeordneten von Ermatten und auch nach den uns zugekommenen Tabellen und
nach den Mittheilungen im Ausschuß, daß es nicht möglich ist, den städtische.! Großgrundbesttz
auszuschließen wenn ein richtiger Wahlverband von Grohgruudbefttzerngebildet werden soll.
Nehmen wir aber den städtischen Großgrundbesitzhinein, so muß auch der Mittelsatz ^ I. wieder
mit eingeführt werden, der in allen Kreisordnungendamit unlöslich zur Bildung des Verbandes
des Gruudbesitzesverbuuden ist. Ich möchte ebenso wie der AbgeordneteFreiherr von Ermatten
die Wiederherstellungder Regierungsvorlage beantragen. <. . . ^

Landtags-Marschall: Der Herr AbgeordneteFreiherr Felix von Los hat das Wort.
AbgeordneterFreiherr Felix von Loö: Ich stimme mit den Herrn Abgeordnetenvon

Eimern und von Eynatten vollständig überein. Herr von Grand-Nn hat im Ausschusse dem
Gedanken Ausdruckgegeben, daß wir uns freuen, daß der Grundfatz einer Interessenvertretung
in der Vorlage auch wieder zum Ausdruckgekommen ist, wenn wir auch leider anerkennen mühten,
daß er nicht seine volle Würdigung gefunden habe, wenn wir es auch als eiue Verletzungdes
Prinzips der Interessenvertretung ansehen müßten, daß man den Gewerbebetrieb mit dem
Grundbesitz zu einem Wahlverbande vereinigt, und daß wir es für consequenter gehalten haben
würde,, den, Gewerbebetriebeeinen eigenen Verband zu zugestehen. Ich lebe der Hoffnung, daß
in Zukunft der Gefetzgeberauch noch zu einer folchen richtigerenAusführung diefes Gedankens
kommen wird und habe infofern diefe einstweilige Grundlage als einen Ausgangspunkt zur
Ausführung dieses Gedankensmit Freuden begrüßt. Nachdem wir nun zugeben müssen,daß wir
bei dieser Ausführung, wie sie die anderen Provinzen auch haben, bleiben müssen, halte rch es
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auch, abgesehen von den praktischen Consequenzen,die Herr von Ennatten gezogen hat, für
prinzipiell richtiger, daß die Regierungsvorlage wieder hergestellt wird, denn die Regierungsvorlage
bildet drei Wahluerbände, den Großgrundbesitz,die Städte und die Landgemeinden; zu dem
ersten Wahlverbande legt sie den Gewerbebetriebund den Großgrundbesitz. Da ist kein Grund
vorhanden, die Gemeindegrenzehindurch zu ziehen und hierdurchEinzelne auszuschließen;es ist
richtiger, daß alle, die dem Gewerbebetrieboder dem Großgrundbesitzangehören, gleichviel ob sie
in städtischen oder ländlichen Gemeinden wohnen, diesem Wahlverbande angehören. Deshalb
stimme ich dein Antrage des Freiherrn von Ennatten bei und bitte mit ihm, die Regierungsvorlage
wieder herzustellen. (Bravo!)

Landtags-Mar schall: Der Herr AbgeordneteFliederichs hat das Wort.
AbgeordneterFriederichs: Meine Herren! Ich will einräumen, daß das Prinzip der

strikten Bildung von Interessengruppen durch die Regierungsvorlage durchbrochen wird, indeß ich
stimme trotz dieser Durchbrechungauch voll und ganz der Auffassung des Herrn Abgeordneten
von Ennatten zu. Wir haben es in dieser Hinsicht mit zwei Verletzungen zu thun, nach der
einen Seite hin mit einer Verletzung des Prinzips und nach der anderen Seite hin mit einer
Verletzungsehr großer Interessen, und da ist für mich ganz einfach die Frage: in welcherForm
vollziehen wir die geringste Verletzung,und das geschieht jedenfallsdurch Annahme der Regierungs¬
vorlage; mit dieser verletzen wir die großen Interessen nicht, sondern nur in etwa das Prinzip!
Ich stimme deshalb dem Herrn Abgeordnetenvon Ennatten zu, für die Annahme der Regierungs¬
vorlage.

Lllndtags-Marschall: Es hat Niemand mehr um das Wort gebeten, ich schließe die
Diskussion und bringe den Antrag in der Weise zur Abstimmung, daß ich Diejenigen, welche
gegen den Antrag des Ausschusses sind, sich zu erheben bitte. (Geschieht.)

Das ist die Majorität, der Antrag des Ausschusses ist gefallen und die Regierungsvorlage
wieder hergestellt. Wir kommen zu §. 36. Ist zu demselbenetwas zu bemerken?— Es ist
nicht der Fall. §. 37. — §. 38. — ß. 39. — ß. 40. — §. 41. — §. 42. — Z. 43. —
§. 44. — §. 45. — Zu §. 45 hat der Herr Landes-Direktor das Wort.

Landes-Dircktor Klein: Der §. 45 regelt die Stellvertretung bei Wahlen. Er bestimmt
8rld Nr. 5, daß die Mitglieder regierender Häuser durch ein Mitglied ihrer Familie, oder einen
Vertreter aus der Zahl ihrer Beamten, ihrer Gutspächter, oder der ländlichen Grundbesitzerdes
Kreises sich vertreten lassen können. Dasselbe Recht wird im Z. 99 den Standeshcrren ein¬
geräumt. Der Ausschuß war der Ansicht, daß dieses Recht auch hier an der Stelle, an die es
gehört, zu erwähnen sei und nicht am Schluß der ganzen Vorlage. Er schlägt Ihnen deshalb
vor: in §. 45 sind Nr. 5 nach dem Worte „Häuser" genau dieselbenWorte, die sich in H. 99
finden, einzuschalten,nämlich „und die Mitglieder der ehemals reichsunmittelbarenFamilien", so
daß Nr. 5 lauteu würde:

„Die Mitglieder regierenderHäuser und die Mitglieder der ehemals reichsunmittelbaren
Familien durch ein Mitglied ihrer Familie, oder einen Vertreter aus der Zahl ihrer
Beamten, ihrer Gutspächter oder der ländlichenGrundbesitzerdes Kreises."

Ich glaube, daß dieser Vorschlagdes Ausschusses durchaus correkt ist.
Landtags-Marsch all: Ich eröffne über diesen Antrag die Diskussion und gebe dem

Herrn AbgeordnetenCourth das Wort.
AbgeordneterCourth: Ich wollte zu Nr. 2 des Paragraphen eine Bemerkungmachen,

es scheint mir da ein Lapsus vorgekommenzu sein. Es heißt da: „Durch Vertretung tonnen
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sich an den Wahlen betheilen: 2. sonstige juristische Personen, Aktiengesellschaftenund Commandit-
gesellschaften auf Aktien durch einen Pächter oder mit Generalvollmachtversehenen Administrator
eines im Kreise belegenengrößeren Gutes, oder durch einen Vertreter aus der Zahl der länd¬
lichen Grundbesitzerdes Kreises", und nun kommt: „Corporationen sind befugt, sich nach Maßgabe
ihrer Statuten oder Verfassungenvertreten zu lassen." Man sollte, wenn man dies liest, meinen,
das wäre ein Gegensatz, es soll aber offenbar eine Ergänzung sein. Nun sind aber Aktien¬
gesellschaften keine Corporationen, die durch Allerhöchste Verordnung geschaffen weiden, es sind
gesetzliche juristische Personen. Es würde darum wohl correkt sein, wenn man setzte: dieselben
sind befugt :c. Ich denke, das ist die Absicht.

Landtags-Marschllll: Herr Geheimrath von Bitter hat das Wort.
Geheimer Negierungsrath Dr. von Bitter: Ich habe nicht vollständig folgen können,

und daher nicht ganz erfaßt, was der Herr Vorredner gemeint hat. Ich kann daher nur bemerken,
daß der Unterschiedzwischen juristischen Personen im weiteren und Korporationen im engeren
Sinne mit vollem Bewußtsein gemacht worden ist. Bei letzterenhandelt es sich hauptsächlich um
Gemeinden.

Landtags-Marschall: Der Herr AbgeordneteCourth hat das Wort.
AbgeordneterCourth: Dann kann ich nicht fassen, weshalb diese juristischen Personen,

Aktiengesellfchaften u. f. w. sich durch den Pächter sollen vertreten lassen können, aber nicht durch
den geordnetenVorstand, während, wie hier steht, Korporationen befugt sind, sich nach Maßgabe
ihrer Statuten oder Verfassungenvertreten zu lassen. Das ist mir eben aufgefallen. Ich dachte,
es wäre gleichbedeutend, während ich doch höre, es solle ein Gegensatz sein.

Landtags-Marschall: Herr Geheimrath von Bitter hat das Wort.
GeheimerRegierungsrath Dr. von Bitter: Für die Unterscheidung ist wohl der Gesichts¬

punkt maßgebend gewesen, daß man die juristischen Personen in nähere Beziehungen mit den
Interessen des Grundbesitzesdurch die Art ihrer Vertreter bringen wollte, während man derartige
Beziehungenbei Gemeindenund Corporationen, welche Grundbesitz haben, von vornherein voraus¬
setzen konnte.

Landtags-Marschall: Der Herr AbgeordneteCourth hat das Wort.
AbgeordneterCourth: Dann bescheide ich mich.
LandtllgsMllrschllll: Zu den Absätzen1—4 ist keine Bemerkung zu machen, ich

frage, ob zu dem Vorschlagzu Absatz 5 noch eine Bemerkunggemachtwird. — Es ist nicht der
Fall, ich bringe ihn zur Abstimmung. Diejenigen, die dagegen sind, mögen sich erheben. (Es
erhebt sich Niemand.)

Der Antrag ist einstimmig angenommen. Zu den Absätzen 6 und ? ist Nichts zu
bemerken, zu dem Schlüssedes Paragraphen auch nichts. So ist dieser Paragraph angenommen,
§. ^g __/«. 47 __ z. 48 — §. 40 — §. 50. Zu §. 50 hat der Herr Landes-Direktor das Wort.

Landes-DirektorKlein: Zu §. 50 war beschlossen worden, vorzuschlagen,in alinea 3
m Nr. 2 in dem Satze „durch Wohnsitz oder Grundbesitz angehört", die Worte „oder Grundbesitz"
zu löschen, In Folge des vorhin gefaßten Beschlusses, daß die städtischen größeren Grundbesitzer
und Gewerbetreibendenzu berücksichtigenseien, müssen diese Worte wieder aufgenommenwerden,
«eil sie sich gerade auf diefe größeren städtischen Grundbesitzer und Gewerbe beziehen. Zu §.50
ist noch ein zweiter Beschluß gestern gefaßt worden, welcher beim Druck übersehen worden ist.
Es war nämlichbeschlossenworden einen Zusatz aufzunehmen, der sich auch in der westfälischen
Kreisordnung befindet,und dem §. 50 folgendeFassung zu geben:
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„Wählbar zum Mitgliede des Kreistages bezw. zum Wahlmanu ist 2. in den Wahl-
verbänden der größeren Grundbesitzer,sowie der Landbürgermeistereienein jeder, seit
einem Jahre in dem Kreise angesessene ländliche Grundbesitzer,sowie ein Jeder, welcher
in einer Versammlung dieser Verbände ein Wahlrecht ausübt und seit einem Jahre
dem Kreise durch Wohnsitz oder Grundbesitzangehört, insofern er nicht ein besol¬
detes Amt bekleidet, welches der Aufsicht des Landrathes unterstellt ist.

Dieser letzte Satz, welchergestern vom Ausschuß angenommen worden ist, schließt die
Bürgermeister von der Wahl zum Kreistage und in Folge dessen auch vom Kreisausschusse aus.
Der betreffendeZusatz ist nach vielen Diskussionen und Debatten im Ausschuß angenommenworden.
Ich will jetzt nicht weiter darauf eingehen, fondern mir vorbehalten, im Schlußwort darauf zurück¬
zukommen, falls in der Diskussion auf die früheren Einwände wieder zurückgegriffen werden sollte.

Landlags-Marschall: Meine Herren! Zunächst habe ich redaktionellzu bemerken, daß
der Vorschlagdes Ausschusses, die Worte „oder Grundbesitz"zn streichen, in Wegfall kommt, wie
es von dem Herrn Referenten ausgeführt worden ist, es würde aber der Zusatz, der sehr wichtiger
Natur ist, zu diskutiren sein, dahin lautend: „insofern er nicht ein besoldetes Amt bekleidet,
welches der Aufsicht des Landrathes uutcrstellt ist." Ich eröffne über diesen Antrag die Diskussion.
Der Herr Abgeordnetevon Eynern hat das Wort.

Abgeordnetervon Eynern: In Westfalen sind die Amtmänner von der Theilnahme an
den Kreistagen ausgeschlossen.Es würde ja nun das einfachste sein, wenn wir die gleiche Be¬
stimmung auf die Nheinprovinz übertrügen, aber die Construktion der Gemeindebezirkein der
Nheinprovinz ist doch eine wesentlich andere als in Westfalen. Die städtischenBürgermeister
sind im Wahlverband der Städte für den Kreistag wählbar, und Sie werden mir Alle zugestehen,
daß wir eine ganze Reihe von Stadtkreisen haben, die sich in nichts von Landkreisen unterscheiden.
Wenn die städtischen Bürgermeister in den Kreistag gelangen können, dann, glaube ich, müssen
wir auch den Landbürgermeistern das gleiche Recht zugestehen, sonst würde im Kreistage eine
Differenz zwifchen Stadt und Land hervortreten. Die Landbürgermeistercienwürden glauben,
fchlechter im Kreistage vertreteu zu sein, sie würden glauben, durch die Hinzufügung der städtischen
Bürgermeister würde das Land in den Beschlüssen des Kreistages benachtheiligtbleiben, weil die
Interessen des Landes innerhalb des Kreistages nicht so gut vertreten seien, wie die Interessen
der Städte. Es würde also wesentlich im Interesse der Landgemeindenliegen, wenn Sie diesen
Vorschlag des Ausschusses beseitigten, und einfach zur Regierungsvorlage wieder zurückkehrten,
nach welcher auch die Landbürgermeisterin den Kreistag wählbar sind. Wollen Sie das nicht,
dann müssen Sie jedenfalls, wie ich glaube, im Interesse einer gleichmäßigenVertretung oder
einer gleichmäßigenNichtvertretnngim Kreistage, wie sie es nehmen wollen, auch den städtischen
Bürgermeistern das Wahlrecht für den Kreistag nehmen. Dann ist Licht und Schatten gleichmäßig
vertheilt. Ich möchte zunächst auch hier beautragen, daß die Regierungsvorlage wieder hergestellt
werde. (Sehr richtig!)

Landtags-Marschall: Der Herr AbgeordneteFreiherr von Loe hat das Wort.
AbgeordneterFreiherr Felix von Los: Meine Herren! Den zuletzt angedeuteten Antrag

des Herrn Abgeordnetenvon Eynern, daß auch die städtischenBürgermeister von dem Passiv¬
wahlrecht ausgeschlossen werden sollen, warte ich ab, und werde, wenn er eingebrachtist, meine
Stellung dazu nehmen. Was den Ausschußautrag aubelangt, so lassen sich viele Gründe
dasür sagen, ich hebe aber nur einen Punkt hervor, den der Herr Abgeordnete von Eynern
berührt hat. Das Verhältniß ist ein wesentlich verschiedenes,die städtischen Bürgermeister sind
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gewählte Bürgermeister und unterstehen der Disziplinargewalt des Landrathes nicht in gleicher
Weise, die Landbürgermeistcr werden ernannt und unterstehender Disziplinargewalt des Land¬
rathes. Meine Herren! Das ist das entscheidende Kriterium, welches hier maßgebendist, wir
wollen im Kreistag und im Kreisausschußkeinen Mann haben, der unter der Disziplinargewalt
des Landrathes steht. Ich bitte Sie daher, den Antrag des Herrn von Eynern abzulehnen.

Landtags-Marschall: Herr Geheimrath von Bitter hat das Wort.
GeheimerNegierungsrath Dr. von Bitter: Meine Herren! Ich habe die kurze Erklärung

abzugeben, daß die Staatsregierung nicht in der Lage ist, sich den Beschlußwegen des Aus¬
schlusses der Bürgermeister von der Wählbarkeit zum Kreistage und zum Kreisausschusse aneignen
zu können. Die Staatsregierung vermag ausreichendeGründe, welche dazu führen könnten,'eine
Klasse von Staatsbürgern in der Wahlberechtigungzu den genanntenKörperschaften zu beschranken,
nicht zu erkennen, und ist im Gegentheil der Ansicht, daß durch eine Beschränkungdieser Art
nur die Entwickelungder Krcisuerbändebcnachtheiligtwerden würde.

Landtags-Marschall: Der Herr Vice-Landtags-Marschallhat das Wort.
Vice-Landtllgs-MarschallFreiherr von Solemacher-Antweiler: Meine Herren! Als

es sich im vorigen Jahre um die Berathung der Kreisordnung für Westfalen handelte, wurde
dieser Antrag, wie er auch für Westfalen angenommenworden ist, nämlich der Zusatz: „sofern
er nicht ein Amt bekleidet, welches der Aufsicht des Landraths unterstellt ist", von.der Königlichen
Staatsregierung gleichfallsbekämpft,und, wie ich gestern fchon im Ausschuhanzuführen die Ehre
hatte, ist die Art, wie der Negicrungs-Commissarden Zusatz hier bekämpft, eine außerordentlich
milde im Gegensatz zu der Energie, die der Minister persönlich damals an den Tag legte, um
diese Sache zu bekämpfen.

(Geheimer Regierungsrath I)r. von Bitter: Das bezog sich auf die Landräthe.)
Er hat es bei dicfer Gelegenheit auch gethan, und, meine Herren, ich kann Ihnen nur

fagen, daß, nachdem die beiden Häuser des Landtages, das Herrenhaus und das Abgeordneten¬
baus, diesen Antrag angenommenhatten, die Negierung ihn einfach auch acceptirte. Also lassen
Sie sich gefälligstdurch diese Erklärung nicht bange machen, sondern halten Sie das Prinzip
hoch, welches die Herren hier auch sonst hochgehalten haben. Wir haben keine Veranlassung, von
dem Prinzip, die Gleichheit mit Westfalen anzustreben, abzugehen. Ich bitte Sie, nach dem
Antrage des Ausschusses zu beschließen.

Landtllgs-Marschall: Der Herr AbgeordneteAdams hat das Wort.
AbgeordneterAdams: Meine Herren! Ich bin im Prinzip auch dafür, daß die besoldeten

Bürgermeister nicht Mitglieder des Kreistages sein sollen. Es sind hierfür so viele wichtige
Gründe angeführt worden, daß es überflüssigist, weitere Grüude anzuführen. Es wird alle dem
Seitens der Staatsregierung hauptsächlichentgegengestellt,daß sie die Information, welche sie
durch die Bürgermeister erhält, bei den Verhandluugen im Kreistage nicht wohl entbehren könne.
Es ist dies wohl zu berücksichtigen, und wir können uns nicht einfach daran halten, daß wir
argumentiren: die Staatsregierung hat Westfalen gegenüberauch zuerst ungeheuerenWiderstand
gegen eine solche Bestimmung geleistet und hat sie uachhcrdoch zugestanden. In Westfalen liegen
die Verhältnisse etwas anders als hier; dort giebt es Ehrenamtmänner in größerer Zahl. Wenn
wir einmal Ehrcnbürgermeisterhaben, dann hat die Staatsregierung durch diese Ehrenbürgermeister,
die im Kreistage sind, die nöthige Information. Man sagt dann vielfach, diese Information
könne auch anderweitig eingeholt werden, es gebe auch andere Leute im Kreise, die diese Ver¬
bältnisse alle kennen; man sagt, der Landrath kann bei dem Bürgermeister sich vorher informiren.
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Das ist alles, meine Herren, nur znm Theil richtig; die Detail-Kenntnisseüber viele Dinge hat
nur der Bürgermeister, Es ist daher wünschenswerth, diesen im Kreistage zu haben. Welche
Fragen in dieser Beziehung an den Bürgermeister zu stellen sind, kann vorher nicht immer
beurtheilt werden, und der Landrath kann sich daher nicht vollständig vorher informiren. Es darf
aber die Verhandlung nicht darunter leiden, daß diejenigenPersonen, welche die geeignetsten sind,
Information zu geben, ausgeschlossen werden. Ich sage also, meine Herren, sobald wir die
Ehrenbürgmneister haben, dann sind die Verhältnissemit Westfalen gleich, so lange wir sie nicht
haben, so lange sind die Verhältnissenicht gleich. Wir können also nicht daraus, daß die Königliche
Staatsregicrung es für möglich erachtet, in Bezug auf Westfalen dem Beschlusse zuzustimmen,
auch sofort folgern, daß sie es für möglich erachtet, in Bezug auf die Nheinprouinz, wo die
Verhältnisseiu dieser Beziehung anders liegen, auch zuzustimmen.

Es ist daher meine Meinung, die bereits im Provinzial-Verwaltuugsrath und im Aus¬
schüsse von vielen Seiten getheilt wurde, daß man einen Uebergangszustand schaffen soll, indem
man denjenigenBürgermeistern, welche jetzt wählbar sind, die Wählbarkeit läßt. Es wird allmälig
durch die Wahl vieler Ehrenbürgermeisterder Zustand bei uns eintreten, daß wir auf den Stand¬
punkt kommen,auf dem Westfalen jetzt ist, und für uns auch die Bestimmung getroffenwerden
kann, den besoldeten Bürgermeister ausgeschlossenzu sehen. Diesem Vorschlage,der im Provinzial-
Verwaltungsrathe viel Anklang gefunden hat, ist man im Ausschusse, wie ich vernommen habe,
wesentlich aus dem Grunde entgegengetreten, weil die besoldeten Bürgermeister meistens auf
Lebenszeiternannt sind, und iu Folge dessen den jetzigenBürgermeistern für die ganze Dauer
ihres Amtes und für die Dauer ihres Lebens diefe Befugnis; bliebe und deshalb der Zustand, den
wir herbeiwünschen,daß keine besoldete Vnrgemeistermehr im Kreistage seien, in zu langer Zeit
erst eintrete. Diesem Uebelstande kann aber abgeholfen werden, wenn wir den intermediären
Zustand auf eine bestimmteReihe von Jahren beschränken,und das ist der Gegenstand meines
Abllnderungsantrags. Ich glaube, wenn wir eine Bestimmung dahin treffen, daß während der
ersten zwölf Jahre nach Inkrafttreten dieser neuen Krcisordnung die Bürgermeister, welche jetzt
wählbar sind, auch noch wählbar bleiben, so schaffen wir einen Zustand, der für die Stcmtsregierung
annehmbar ist, sie nicht dazu zwingt, diese Bestimmung als eine unbedingt unannehmbare zu
bezeichnen. Ich erlaube mir daher, den erwähnten Antrag zu stellcu und zwar als Amendement
zu diesem Paragraphen, Ich bitte das Amendement vor dein Zusatz selbst zur Abstimmungzu
bringen, weil vielleicht Mancher seine Zustimmung zu dein Satze, daß die Bürgermeister nicht
wählbar seien, davon abhängig machenmöchte, ob dieser intermediäre Zustand geschaffen wird.
Ich beantrage also folgenden Zusatz zu ß. 50:

„Während der ersten zwölf Jahre nach Inkrafttreten dieses Gesetzes können diejenigen
Bürgernleister, welche gegenwärtig im Kreistage wählbar sind, noch zu Mitgliedern
des Kreistages gewählt werden."

Ich glaube, meine Herren, daß wir damit an den verschiedenen Bedenkender Vorlage
vorbeikommen. Wir stellen damit im Prinzip für die ganze Dauer der Kreisordnung fest, daß
die besoldeten Bürgermeister nicht gewählt werden können; wir beseitigen aber die Bedenken,
welche die KöniglicheStaatsregicrung hat, daß sie, so lange sie noch keine Ehrenbürgermeisterim
Kreistage hat, nicht die nöthige Information erhält. Wir erreichendamit bei Festhaltung des
Prinzipes einen Uebergangszustaud, der auf keine zu lange Zeit geschaffen wird. Ich würde
sodann für den Fall, daß dieser Antrag augcnommenwürde, redaktionell beantragen, ihn nicht
an dieser Stelle stehen zu lassen, sondern ihn unter die Übergangsbestimmungenals §. 10 Id
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aufzunehmen Ich beantrage sodann eventuell in der fchliehlichen Redaktion die Worte „bezie¬
hungsweisedes Kreisausschusses" hinter das Wort „Kreistages" zuzusetzen. Wenn der Paragraph
nämlich in die Uebergangsbestimmungenaufgenommenwird, so muß er, weil er sich auch auf die
KreisausschUsse bezieht, die Worte „beziehungsweise des Kreisausschusses"enthalten. Ich erlaube
mir, die Antrage zu überreichen,

Landtags -Marsch all: Meine Herren! Es ist von Herrn Adams em Amendement
zu den' 8- 5" eingereichtworden, welches folgendermaßen lautet:

Während der ersten 12 Jahre nach dem Inkrafttreten dieses Gesetzes können die.
jenigen Bürgermeister, welche gegenwärtig in den Kreistag wühlbar sind, noch zu
Mitgliedern des Kreistages gewählt werden.

Ich beantrage sodann für den Fall der Annahme dieser Bestimmung, dieselbe
als 8 101c, unter die Übergangsbestimmung auszunehmen mit Hiuzufügung der
Worte ^„. Kreisausschusscs"hinter dem Worte „Kreistages".

Der Antra also wohl nicht z» diesem Paragraphen gestellt, sondern als Ueber¬
gangsbestimmung. Ne. Herr Abgeordnete Adams hat das Wort

Abgeordneter Adams: Ich hatte den Antrag deshalb so eingebracht, well er seiner
Natur nach zu diesem s 50 bezw. 76 geHort, und für manchen die Zustimmung zu der vollen
Ausmerzung der Bürgermeisterdavon abhängig sein könnte, ob diese Übergangsbestimmung äuge-
nommen wird Deshalb stelle ich den Antrag zu ß. 50, redaetionell wird es aber nachher
richtiger fein, ihn unter die Uebergangsbestimmungenaufzunehmen, weil er eben nur eine
Uebergangsbcftimmnngist. ^. ,<,.«» ^

Landtags -Marschall: Der Herr Abgeordnete Limbonrg hat das Wort.
Abgeordneter Limbonrg: Meine Herren! Ich bin immer gegen Comprumißanträge,

ich bin auch dagegen daß die Herren Bürgermeister Mitglieder der Kreisversammlnng und des
Kreisausschussessein'sollen, und zwar aus praktischenGründen. Ich habe alle Achtnng vor
den Herrn Bürgermeistern, ich habe auch alle Achtuug vor deu Herren Landräthen, aber ich
will keinen Menschen in die Alternative versetzen,zwischen seinem Brot und zwischen der Ver-
läugnung seiner Ueberzeugungdurch seine Abstimmung zu wählen! Wir hatten einen einzigen
Bürgermeister im Kreistage, er hat gegen den Wunsch seines Bezirkes gestimmt - das sind
20 Jahre her - es hat seit jener Zeit kein Bürgermeister mehr un Kreistage gesessen, und
der Kreis besteht noch immer. (Heiterkeit.) , ^ ,^ ..

Das wäre ein schlechter Landrath, der nicht wüßte, wie es in den einzelnen Ortschaften
seines Kreises aussieht, auch ohne den Bürgermeister im Kreistage

Landtllgs-Marschall: Herr Graf von Hoensbroechhat das Wort.
Abgeordneter Graf von Hoensbroech: Meine Herren! Ich muß ebenso, wie ich es

im Ausschnß gethan habe, mich gegen den Autrag des Herrn College» Adams ausspreche».
Wen» wir im Prinzip der Ansicht sind, daß die Stellung eines Bürgermeisters nicht verträglich
mit der Stellung eines Kreisdcputirtcn ist. so sehe ich. meine Herren, wirklich keinen Grund
ein. warum wir diese Bestimmung nicht annehmen sollen. (Sehr wahr!) , ,, ^

Es kann hier lediglich der praktischeGrund zn 3eathe gezogen werden, ob dadurch,
daß mit einem Male die Bürgermeister aus den Kreistagen furtfallen, praktische Uebelstünde
hervortreten oder nicht. Was den prinzipiellen Grund angeht, so möchte ich noch auf etwas
hiuweifen was ich vergessen habe, daß ein Necht der Bürgermeister auf die Wählbarkeit zum
Kreistage doch keinesfalls vorliegen kann. Von mancher Seite wird die Sache fo dargestellt.

14*



108

als würde den Bürgermeistern dadurch, daß man ihnen diese Qualifikation nimmt, ein großes
Unrecht geschehen. An das Unrechtgcschchenist man heut zu Tage su gewöhnt, daß das hier,
was kein Unrecht ist, gar nicht in die Wagschale fallen kann. Was die praktische Frage
angeht, ob durch die Ausschließung der Bürgermeister große Uebclstände entständen oder nicht,
fo liegen die Verhältnisse so, daß man diese Frage nach meiner Ansicht entschieden verneinen
muß. Es ist verschiedentlichschon, auch von dem Herrn College» Limbunrg, auf die Kreise
der Gifel hingewiesenworden, dort sind keine Bürgermeister auf den Kreistagen, und wenn bei
den Elementen, wie sie in der Eifel vorhanden sind, die Herren Bürgermeister auf dcu Kreis¬
tagen entbehrlich sind, so meine ich, stellen Sie den übrigen Kreisen unserer Proviuz ein
w8timoniuni iianpLrtatis aus, wenn Sie sagen: es geht ohne die Bürgermeister nicht. Ich
habe schon gestern im Ausschuß hcrvorgehubeu: Nach dem Eindruck, deu ich bisher als Mitglied
eines Kreistages von der Thätigkeit eines Kreistagmitglicds gewonnen habe, ist es meiner
Ansicht nach kein Kunststück, Mitglied des Kreistages zu sein, und ich möchte glauben, daß
hier kein einziges Krcistagsmitglicd ans der ganzen Versammlung die Frage, weun sie an ihn
gestellt, verneinen würde, ob die Bürgermeister, die Mitglieder seines Kreistages sind, zu
entbehren wären oder nicht. Deshalb bitte ich, das Amendement zu diesem Paragraphen einfach
abzulehucu^uud bei den Commissiunsbeschlüssen zu bleiben.

Landtags-Marschall: Der Herr Abgeordnete von Eynern hat das Wort.
Abgeordneter von Eynern: Meine Herren! Es handelt sich hier doch nicht nm die

Frage, ob die Landbürgcrmcister als solche Mitglieder des Kreistages sein solle», sondern es
handelt sich darum, ob die Lnndbürgcrmeistcr wählbar sind für den Kreistag. Das ist doch
ein wesentlicherUnterschied. Hält der Wahlverband sie nicht für geeignet, so weiden sie nicht
gewählt. Ich möchte nur deu Verbänden der Landgemeinden eine größere Auswahl von wähl¬
baren Personen geben. Das ist der Zweck dieses Antrages. Dem Herrn von Lo8 möchte ich
noch erwidern, daß ich in keiner Weise die Absicht habe, den Antrag auf Ausschlußder städtischen
Bürgermeister zu stclleu. Ich habe uur gesagt: Wer die ländlichen Bürgermeister vom Kreis¬
tage ausschließen will, deu muß die Couscqucuzdahin führen, daß auch die städtischen Bürger¬
meister vom Kreistage ausgeschlossen werden.

Landtags-Marschall: Der Herr Vice-Landtags-Marschall hat das Wort.
Vice-Landtags-Marschall Freiherr von Solcmacher-Antweiler: Meine Herren!

Wenn man eine Institution ciuführeu will, so muß mau auch die Möglichkeit gewähren, daß
es wirklich geschehen kann, daß diese Institutiou nachher fuugirt. Sie haben in dem ß. 24
den Ehrcnbürgcrmeister eingeführt. Wir Alle haben die Hoffnung und den Wunsch, daß recht
viele sich zu diesen Stelleu meldeu mögeu. Nun frage ich Sie aber, wenn Sie dem besoldeten
Bürgermeister ganz genau dasselbe stecht einräumten, wie dem Ehrenbürgermeistcr, wie ist es
dann denkbar, daß irgend Jemand noch die Stelle als Ehrenbürgermcister annehmen soll,
wenn der ganze Unterschied darin besteht, daß der besoldete Bürgermeister ein mehr oder
weniger hohes Gehalt bekommt und der Ehrenbürgermeister keines? Ich glaube, meine Herren,
dann würde Jeder denn doch vorziehen, besoldeter Bürgermeister zu werden und entweder die
paar hundert Thaler als wünschenswerthenZuschuß zu deu häuslichen Bedürfnissen zn ver¬
wenden, oder, wenn er das nicht will, dann in einer Weife darüber zu verfügen, die ihm
sympathischerist, als sie einfach nicht zu bekommen.

Er kann sie ja für einen guten Zweck geben, er kann sie dem Verein znr Ncttung des
Siebengebirges geben (Heiterkeit) oder für die Freilegnng des Kölner Domes, er kaun sie auch
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seinem Sekretär geben oder den Armen seiner Gegend, kurz er kann eine Menge der besten
und zweckmäßigsten Verwendungen sür dieses Gehalt finden. Aber ich glaube nicht, daß dann
noch irgend jemand darauf eingehen wird, das Gehalt nicht in Anspruch zu nehmen. Meine
Herren nachdem Sie das Institut der Ehrenbürgermeister eingeführt haben, ist es auch die
nothwendigste und absolutesteLogik, daß Sie das Ehrenrecht der Vertretung im Kreistage und im
Kreisausschuß auch uur dem Ehrenbürgermeisterrcservireu und nicht auch dem besoldeten Bürger¬
meister der für feine Arbeit ein Aeauivalent bekommt, zuwenden. Was uuu die Uebergangs,
bestimmung betrifft, fo tritt hier wieder dasselbe ein. Wenn Sie wirklich jetzt bei der Neu¬
bildung in Folge deren der Kreistag eine größere Bedeutung erhält und em Kreisausschuß
gebildet wird, die Bevölkerung zur Selbstverwaltung heranziehen wollen und Sie legen für
einen mehr oder minder begrenzten Zeitraum den Schwerpunkt immer noch auf den besoldeten
Bürgermeister, fo wird der Zeitpunkt immer ferner gerückt, wo die eigentlicheSelbstverwaltung
der Bevölkerung zur Thätigkeit berufen wird. Außerdem, meine Herren, kann es für die Herren
selbst nichts angenehmes haben, so auf dem Aussterbeetat zu stehen. Meine Herren, wenn
einmal eine Operation vorgenommen werden muß, so nehme man sie kurz und schneidig vor.
und nicht alle Tage ein Stück. Ich will das nicht näher ausmaleil und bitte Sie deshalb
recht dringend, meine Herren, nehmen Sie die Anträge des Ausschusses an.

Landtags-Marschall: Der Herr Abgeordnete Sahlcr hat das Wort.
Abgeordneter Sahlcr: Unter den Gründen, die heute hier vorgebrachtsiud, vermisse

ich einen Grund der für mich am meisten maßgebend ist und zwar den Grund, daß. wenn die
Wählbarkeit der Bürgermeister stattfindet und von uuu ab der Kreistag auch Steuern auszu¬
schreiben hat die angestelltenBürgermeister gewissermaßendie Veranlassung sind, daß Steuern
umgelegt werden und deshalb nicht die geeignetenPersonen sind, um die Verautwortung m
dieser Beziehung'ihren Gemeinden gegenüber leicht zu tragen. Es ist viel besser, daß durch die
Gemeindeeingescsseneudie gewerbetreibendenLandbewohner, was es sei. diese Verantwortung
übernommen wird Eine Schwierigkeitin der Vertretung im Kreistage felbst wird dann immer
noch nicht eintreten Ich gehöre auch seit einer Reihe von Jahren einer Kreisvertrctuug an.
in der glaube ich 1 oder 2 Bürgermeister thätig sind; die anderen sind ans der Bevölkerung
genommen und es geht ganz gut. Ich bin der Ueberzeugung, daß. wie jetzt die Verhältnisse
gestaltet werden es für die Landbürgermeister geradezu angenehm sein wird, in dieser Beziehung
nicht das Odium trageu zu müssen, welches in einzelnen Fällen vielleichtauf sie fallen würde.

Land tags-Mar schall: Der Herr AbgeordneteFreiherr von Los hat das Wort.
Abgeordneter Freiherr Felix von Loe: Meine Herren! Ich freue mich, daß durch

die Worte des Herrn Vorredners es mir gestattet wird, das zu modifiziren. was ich habe
fagen wollen Ich habe nämlich, da die Gegner des Antrags des Ausschussesja vorzugsweise
im dritte» Stande sich befinden, sagen wollen, daß es mir vorkomme, als wenn die Herren
mit den ländlichen Verhältnissen nicht hinreichendbekannt seien und immer der Ansicht wären,
daß wir ans dem Lande gar zn fehr in der Vildnng zurückgeblieben seien. Ich gebe zu. daß
die Fortschritte auf dem Lande mit denen in der Stadt nicht Schritt gehalten haben, aber so
ein bischen aesnnden Menschenverstandund Lokalkenntnissehaben wir bei nns auch, und wir
sind vollständig in der Lage, uns selbst zn verwalten. Ich bin seit einem Vierteljahrhundert
in, Kreistage meines Kreises. Wir haben dort, sowohl im Kreistage, wie in der Commission,
mit Ausnahme eines Rittergutsbesitzers uie eiue» Bürgermeister gehabt, und ich kann versichern.
~- und das werden die Lnndrüthe, die nnscren Kreis geleilet haben, uns bezeuge»- w.r



110

haben mit voller Ruhe und Objektivität und vollster Süchkenntniß die Sachen behandelt. Ich
gestehe den Herren vollständig zu, daß wir der Sachkenntniß der Bürgermeister bedürfen.
Deren bedürfen die Landräthe und der Kreistag und die Ausschüsse;aber, meine Herren, diese
fehlen nie, auch weun sie nicht Mitglieder sind. In allen verschiedenen Sachen, die wir im
Kreistage zn behandeln gehabt haben und welche in Zuknnft zu behandeln sind, werden die
Berichte der Bürgermeister vorliegen. Ich führe Ihnen ein Beispiel vor, meine Herren, d. i.
die Einkommenstcuer^Einfchätznngscummission,deren Mitglied ich feit 20 Jahren bin. Da können
wir ohne die Berichte der Bürgermeister nicht fertig werden, sie müssen nns vorliegen und
liegen uns vor, und auf Grund dieser in vielen Füllen sehr sachgemäßennnd in sehr vielen
Fällen sehr der Berichtigung bedürfenden Berichte der Bürgermeister urtheilen wir dann ver¬
möge unserer Kenntniß, nnd ich tann versichern, das; auf diese Weise ganz gewiß das beste
Resultat zu Stande kommt. Das möchte ich den Herren aus den Städten gegenüber gesagt
haben, damit nicht ihre Meinung ganz unerwidert bleibt, als ob wir ohne die Bürgermeister
nicht fertig werden könnten, als ob wir auf dem Lande zu weit zurück feien, um unfere An¬
gelegenheiten felbst verwalten zu können. Wie es in den Kreisen aussieht, ist schuu gesagt
wurden. Gerade in denjenigen Kreisen, von denen man sagen könnte, daß sie die wenigst
geeignetenLente hätten, z. B. Prüm, Daun und Vitburg, befindet sich augenblicklich nicht ein
einziger Bürgermeister im Kreistage. Das beweist, daß es auch außer deu Bürgermeistern
Personen giebt, welche die Kreisangelegcnheiten zu verwalten im Stande sind. Wenn diese es
können, können wir Anderen es auch. Ich bitte deu Antrag des Hcrru von Gynern abzulehnen
uud bei dem Vorschlage des Ausschusseszu bleiben.

Landtags-Marschllll: Der Herr Abgeordnete Friedcrichs hat das Wort.
Abgeordneter Friedcrichs: Meine Herren! Wir haben eben gehört, daß in den

meisten Kreisen kein Bürgermeister im Kreistage sitzt (Widerspruch) oder doch nur sehr wenige.
(Erneuter Widerspruch. Heiterkeit.)

Wie dem auch sei, es mag ein Mißverständniß von meiner Seite vorliegen, ich habe
indeß aus den Gründen sür nnd wider noch nicht die Uebcrzcugnng gewonnen, daß sie den
Wählern gegenüber die Selbstverwaltung radikal durchzuführen beabsichtigen, indem Sie den¬
selben überlassen zn wählen, wen sie wollen. Wollen Sie die Selbstverwaltung aufrichtig
durchführen, fu lassen Sie den Wähler frei in seiner Wahl, ich sehe nicht ein, wie diese
Beschränkung der freien Wahl zur Selbstverwaltung gehört. Ich bitte, diesen Gesichtspunkt
gelten zu lassen und die Beschränkungnicht anzunehmen.

Lnndtags-Marschall: Der Herr Abgeordnete Graf von Hoensbroechhat das Wort.
AbgeordneterGraf von Hoensbroech: Meine Herren! Ich mochte den Ausführungen

des Herrn Collegen Friederichs doch entgegentreten. Es handelt sich hier darum, ob der Charakter
des Bürgermeisters mit dein Charakter eines ii.reistagZmitgliedesharmonirt oder nicht. Cs ist
vorhin von dem Herrn Commissar der Staatsregiernng als Grund für feiuen Standpunkt
angeführt worden, daß man eine Klasse von Staatsangehörigen nicht von Rechten ausschließen
könne. Das ist eine Regel, aber die Regeln erleiden durch Gesetze vielfache Ausnahmen, und es
ist nothwendig, daß derartige Ausnahmen geinacht werden, weil die Kategorien einzelner Beamten
Charaktere besitzen, die sich für gewisse Anstellungennicht eignen. So ist z. V. analog in der
Gemcindeordnuugeine ganze Reihe von Kategorien ausgeschlossen. In Artikel 14 heißt es:

„Gemeindeverordnetekönnen nicht sein:
1. Diejenigen Beamten und die Mitglieder derjenigen Behörden, durch welche die

Aufsichtdes Staats über die Gemeinden ausgeübt wird;
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2. die Gemeindebeamtenmit Ausnahme der Beigeordneten;
8. die Geistlichen,Kirchendiener und Elcmentarlehrer;
4. die richterlichenBeamten, zu denen jedoch die Mitglieder der Handelsgerichteund

der Gewerbegerichte,sowie die Ergänzungs-Friedensrichterhier nicht zu rechuen sind;
5. die Beamten der Staatsanwaltschaft;
6. die Polizcibeamten."

Sie haben hier also in einem Paragraphen allein sechs Kategorien von Staatsbeamten,
die ausgeschlossen sind. Also, meine Herreu, keine Regel ohne Ausnahme; Ausnahmen müssen
eben für einzelneFälle statuirt werden, Ebenso heißt es in dem Gesetzeüber die allgemeine
Landesverwaltung in §. Itt: „Von der Wählbarkeit sind ausgeschlossen:die Oberpräsidenten,die
Regierungspräsidenten, die Vorsteher der königlichenPolizeibehörden, die Landräthc und die
Beamten des Prouinzialuerbandcs" Also, meine Herren, auch hier eine ganze Reihe von Aus¬
nahmen, Mit dem Grunde kommt man also nicht durch. Was sodann die Bemerkung des
Herrn Eollegen Friederichs anlangt, daß das Prinzip der Selbstverwaltung dadurch seinen Ausdruck
finden müsse, daß man auch den Wählern die Freiheit lassen müsse, Jeden zu wählen, wen sie
wollen, so ist diese Freiheit durch die vielen Ausnahmen, die ich Ihnen eben vorgetragen habe,
schon sehr erheblich beschranktworden. Meine Herren! Diese Freiheit ist in sehr vielen Fällen
durchaus theoretisch. Wir Nnd vom Lande, meine Herren, und sind mit den Verhältnissenauf
dem Lande jedenfalls etwas besser bekannt, als die Herren aus der Stadt, wie Sie auf der
anderen Seite mit den städtifchen Verhältnissen besser vertraut sind, das versteht sich. Bei der
Machtstellung,die der Bürgermeister in der Gemeinde hat, bei der Machtstellung,die er in Bezug
aus Steuerveranlagung, auf Heranziehung zum Militärdienst nnd sonst auf allen Gebieten, auf
alle Wünfcheder einzelnenMitglieder der Gemeinde hat, ist die Freiheit des einzelneuWählers
so beschnitten,daß er im einzelnenFalle sich sehr schwer dein Wunsche des Bürgermeisters, wenn
dieser gewählt sein will, entziehen kann. Meine Herren! Aus meiner eigenen Erfahrung kann ich
Ihnen verschiedene Fälle anführen, daß Mitglieder des Kreistages, welche durchaus tüchtig und
geeignetwaren, denen Jedermann die vollste Qualifikation zuerkennenmuhte und die jahrelang
im Kreistage gesessen hatten, durch die Bürgermeister aus dem Kreistage hinausgedrängt worden
sind. Es ist das auf ganz einfache Weise zugegangen. Das möchte ich den Ausführuugeu des
Herrn Eollegen Friederichs gegenüber bemerkt haben. Ich bitte Sie nochmals dringend, meine
Herren, lehnen Sie alle Anträge, alle Amendementsab und nehmen Sie pure die Beschlüsse des
Ausschusses an.

Landtags-Marschall: Es ist ein Antrag des Herrn Wolters auf Schluß der Debatte
gestellt worden. Es haben sich noch zum Wort gemeldet die Herren Graf Wilderich von Spee,
Schmitzund Fliederichs. (Graf Wilderich von Spee: Ich verzichte!)

Herr Graf Wilderichvon Spee verzichtet. Ich bringe also nun den Antrag auf Schluß
der Debatte zur Abstimmung. Ich bitte diejenigenHerren, die für den Schlich sind, sich zu
erheben. (Geschieht.)

Das ist die Majorität, die Debatte ist geschlossen.Ich gebe zum Schluß dem Herrn
Referenten das Wort.

Landes-Direktor Klein: Meine Herren! Gegen den Beschluß des Ausschusses, die
Bürgermeistervon der Wählbarkeitzum Kreistage uud damit auch vom Kreisausschuß auszuschließen,
sind in der Debatte heute abermals verschiedene Bedenken geltend gemacht worden. Es wurde
zunächst darauf hingewiesen, daß zwischen Westfalen und der Nheinvrovinz in dieser Beziehung
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doch ein wesentlicher Unterschiedobwalte. Die Thätigkeit des rheinischenBürgermeisters unter¬
scheidet sich allerdings von der Thätigkeit eines Amtmanns darin, daß Ersterer das Communal-
vermögen der Gemeinden verwaltet, also mit den Gemeinden viel inniger verbnnden ist, wie dies
beim westfälischen Amtmanne zutrifft. Der Ausschlußdes westfälischen Amtmannes vom Kreistage
könne deshalb noch kein Motiv für die Ausfchließung des rheinischenBürgermeisters bilden. Der
Ausschlußwürde hier das Analogon ergeben, daß die Bürgermeister ^in Städten, welche genau
dieselbenFunktionen haben, wie die Landbürgcrmeister, wählbar bleiben, während die Letzteren
ausgeschlossen seien. Das Argument, welches Herr von Lo8 hiergegen geltend gemacht hat, daß
nämlich der Landbürgermeister,wenn er auch dieselben Funktionen habe, wie der städtische Bürgermeister,
sich dennoch von Letzteremin so weit unterscheide, als er dcrDisciplinar-Befugnitzdes Landrathsunterliege
was bei dem städtischen Bürgermeister nicht der Fall sei, trifft nicht vollständig zu. Auch die
Bürgermeister der nicht eximirten Städte unterliegen der Disciplinargewalt des Landrathes und
sind dennoch zum Kreistage als Mitglieder des Wahlvcrbandes der Städte wählbar.

Man hat ferner darauf hingewiefen,daß rücksichtlich der vorliegenden Frage nicht auf West¬
falen excmvlificirt werden könne, weil zwischen Rheinland und Westfalen der Unterschied bestehe, daß
Westfalen bereits seit längerer Zeit Ehrenamtmänner habe, welche zum Kreistage wählbar blieben,
während der Ausschlußder rheinischen Bürgermeister erst dahin zielen könne, den Ehrenbürgermeister
zu schaffen. Letztereskönne man nicht auf einmal und deshalb müsse man, um einen zu schroffen
Uebergang zu vermeiden, zunächst eine Übergangsperiode schaffen, in welcher der jetzige Bürger¬
meister noch wählbar bleibe. Es ist deshalb von dem Abgeordneten Herrn Adams der Antrag
gestellt worden, eine Übergangsbestimmung als §. 101 d aufzuuchmen,wonach die jetzt wählbaren
Bürgermeister dieses noch für zwei Wahlperioden bleiben sollten. Ein ähnlicher Antrag war
bereits im Provinzial-Verwaltungsrath und im Ausschußgestellt worden. Der letztere Antrag ging
aber weiter. Derselbe wollte die jetzt amtirenden Bürgermeister, welche zur Zeit wählbar sind,
für ihre ganze Amtsdaucr, die mit der Lebenszeit zusammenfällt,wählbar machen. Dieser Antrag
ist allerdings vom Ausschuß abgelehnt worden, während über den Antrag des Herrn Abgeordneten
Adams im Ausschußeine Beschlußfassungnicht stattgefunden hat. Im Prinzip pflichtet auch der
Herr Abgeordnete Adams dem Nusfchluß der Bürgermeister bei, wofür heute noch besondersgeltend
gemachtworden ist, daß in Zukunft der Kreistag das Recht habe, Steuern resp. Kreisabgaben
in weit ausgedehnteremMaße, als dieses heute der Fall sei, zu beschließen. Es könne hierbei
der Fall eintreten, daß der Landrath für den Kreis gewisse Ausgaben zu machen wünsche, die
an und für sich zweckmäßig und wünschenswerthseien, aber die Steuerzahler des Kreises zu sehr
drückten. In solchen Fällen würde es den besoldeten Bürgermeistern dann wohl schwer fallen,
dicfen Wünfchendes Landraths sich zu widerfetzen, und andererseits^ die beschlosseneSteuer der
Bürgermeisterei-Versammlunggegenüber zn vertreten. Es könne dies viel leichter ein eingesessener
Gewerbetreibenderoder Grundbesitzer, der zu dieser Steuer selbst einen bedeutendenBeitrag zu
contribuiren habe. Das waren, meine Heiren, im Wesentlichendie Gründe, welche pro et oontr«,
bei dem H. 50 vorgebracht worden sind und denen ich nichts hinzuzufügenhabe.

Landtllgs-Marfchall: Meine Herren! Wir kommen nunmehr zur Abstimmung, Es
ist also abzustimmen über den Antrag, hier einen Zusatz zu machen: „insofern er nicht ein
besoldetesAmt bekleidet,welches der Aufsicht des Landrathes unterstellt ist." Dazu ist nun ein
Amendemcnt von dem Herrn Abgeordneten Adams eingebracht worden, welches im Falle der
Annahme als §. 101 d zu den Uebergangsbestimmungeneingefügt werden würde. Ich glaube,
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es wird richtig sein, zuerst über das AmendementAdams abzustimmenund, wenn dies fällt,
über den Antrag des Ausschusses.Sind die Herren damit einverstanden?— Der Herr Abgeordnete
von Eynern hat das Wort zur Fragestellung.

Abgeordneter von Eynern: Ich glaubte, es würde zunächst über meinen Antrag auf
Wiederherstellungder Regierungsvorlage abgestimmtwerden.

Landtags-Marfchall: Der Antrag des Ausschusses geht vor; wenn dieser fallt, würde
die Regierungsvorlage von selbst wieder hergestellt werden. Ich bitte also diejenigen Herren, die
für den Antrag Adams sind, sich zu erheben. (Geschieht.)

Das ist die Minorität, der Antrag ist gefallen. Nun bitte ich diejenigenHerren, welche
für den Antrag des Ausschusses sind, sich zu erheben. (Geschieht.)

Das ist die große Majorität, der Antrag des Ausschusses ist mit großer Majorität
angenommen. Der Antrag des Herrn Abgeordnetenvon Eynern ist also gefallen.

Wir kommen nunmehr zu dem §.51 — H. 52. — Der Herr Landes-Direktor hat
das Wort.

Landes-Direktor Klein: Zu §. 52 hat der Ausfchuß befchlossen, eine Aenderunginsofern
eintreten zu lafseu, als anstatt, daß, wie nach der Regierungsvorlage der Fall sein soll, die Wahl
m dem Verbände der Landbürgermeistereienvor den Wahlen des Verbandes der größeren
Grundbesitzer erfolgen, dieses in umgekehrter Reihenfolge geschehen soll, so daß zunächst die
größeren Grundbesitzerund dann die Landbürgermeistereienwählen. Als Grund hierfür hat man
angeführt, daß es zweckmäßiger fei, wenn die kleinerenVerbände zuerst wählen und dann das
Gros, die Verbände der Landbürgermeistereien,die Wahl vollziehen.

Landtags-Marschllll: Meine Herren! Sie haben den Antrag gehört. Herr Geheimer
Negierungsrath Dr. von Bitter hat das Wort.

Geheimer Negierungsrath vi-. von Bitter: Meine Herren! Ich gestatte mir nur kurz
zu bemerken,daß mir der Antrag eine prinzipielle Bedeutung nicht zu haben scheint. Die Vorlage
der Regierung entspricht ihrerseits den jetzt in Geltung befindlichen Kreisordnungen, und ich habe
bisher nicht gehört, daß eine Abweichung für die Nheinvrovinz aus besonderen Bedürfnissen
derselbenherzuleitenwäre. Vielmehr ist nur der prinzipielle Gesichtspunkt geltend gemacht worden,
daß der kleinere Verband der größeren Grundbesitzerdem größeren der Landbürgermeistereien
vorangehen müsse. Um den Vorschlag der Staatsregierung gegenüber motiviren zu können,
wollte ich darum bitten, mir mitzutheilen, ob etwa irgend ein praktischesMoment vorhanden ist,
welches für die Rheinprovinz die beantragte Umstellung nöthig macht. Die Erfahrungen in
anderen Provinzen lassen eine solche nicht nothwendig erscheinen.

Landtags-Marfchall: Es hat sich Niemand mehr zum Worte gemeldet, ich schließe
die Diskussion und ertheile zum Schluß dem Herrn Referenten das Wort.

Landes-Direktor Klein: Meine Herren! Von Seiten des Herrn Vertreters der Königlichen
Staatsregierung ist darauf hingewiesenworden, daß in den übrigen Provinzen die Wahl in der
Reihenfolgestattfinde, wie die Vorlage dieses vorschreibe, und ist sodann hieran die Frage geknüpft
worden ob in der Rheinprovinz befondere Eigenthümlichkeitenvorwalteten, oder Erfahrungen
gemach/ worden feien, welche eine Aenderung erheifchten. In letzterer Hinsicht kann ich nur
erwidern, daß wir zur Zeit noch gar nicht nach der Kreisordnung gewählt haben und deshalb
schon Erfahrungen in dieser Hinsicht nicht machen konnten. Die neu geschaffenen Verbände
existirtenbis jetzt nicht bei uns. Wir haben uns gesagt, prinzipiell ist der Modus, welchen der
Ausschußvorschlägt, richtiger, und da wir eine Kreisordnung für die Nheinvrovinz machen, fo
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haben wir uns auf den Standpunkt gestellt: was prinzipiell das richtigere ist, muß vorgeschlagen
werden. Von diesem Gesichtspunkte aus, kann ich Sie, meine Herren, nur bitten, den Vorschlag
des Ausschusses anzunehmen.

Landtags-Marsch all: Wir kommen zur Abstimmung. Ich bitte diejenigen Herren,
welche gegen den Antrag des Ausschusses sind, sich zu erheben. (Geschieht,)

Der Antrag des Ausschussesist angenommen. Wir kommen zu 8- 53 — 8-54 —
8. 55 — ß. 56 — §. 57 — 8- 58 — 8- 59 — tz- 60 — H. 61 — §. 62. Der Herr Ab¬
geordneteFreiherr Felix von Los hat das Wort.

Abgeordneter Freiherr Felix von Los: Meine Herren! Nur eine Frage über einen
Punkt, der mir nicht zweifelhaftist, der aber von verschiedenen Seiten hervorgehobenworden ist.
Der ß. 62 handelt von den Funktionen des Landraths dem Kreistage gegenüber. Ich stelle an
den Herrn Negierungscommissardie Frage, ob der Landrath Stimmrecht im Kreistage hat; meiner
Ansicht nach hat er es nicht, aber ich möchte die Frage aus authentischemMunde beantwortet
haben,

Landtags-Marschllll: Der Herr Geheime Negierungsrath Dr. von Bitter hat das Wort.
Geheimer Negierungsrath Dr. von Bitter: Ich kann nur die Nichtigkeit der Auffassung

des Herrn Vorredners bestätigen.
Landtags-Marschllll: Die Paragraphen sind alle genehmigt bis inclusive H. 62. Ich

nehme an, die Herren melden sich zu den einzelnenParagraphen, die ich aufrufe. — §.63 —
8. 64 — tz. 65 - §. 66 — §. 67 — H. 68 — H. 69 — §. 70. — Nun kommt der Abschnitt
von dem Kreishaushalt. §. 71 — §. 72 — §. 73 — ß. 74. — Von dem Kreisausschusse,seiner
Zusammensetzungund seinen Geschäften in der Kreis-, Communal- und allgemeinen Landes-
uerwllltung. §. 75 — 8- 76 — §. 7? — ß. 78 — ß. 79 — ß. 80 — 8- 81 — H. 82 —
§. 83 — ß. 84 — §. 85 — §. 86. — Jetzt kommt der Abschnittvon den Kreiscommissioncn.
§. 87 — §. 88. - Von den Stadtkreisen. §. 89 — §. 90. — Von der Oberaufsichtüber
die Kreisverwaltung. tz. 91 — §. 92 — 8- 93 — §. 94 — ß. 95 — §. 96. — Von der
Dotation der Kreisverbände. §. 97 — 8> 98. — Siebenter Titel: Besondere Bestimmungen
bezüglichder Mitglieder der ehemals reichsunmittelbarenFamilien. §. 99. Der Herr Landes-
Direktor hat das Wort.

Landes-Direktor Klein: Meine Herren! Der Ausschuß schlägt zu §. 99 vor, als
Position 2 einzuschalten:

„Der Landrath des Kreises Neuwied, bezw. des Kreises Wetzlar, wird nach Anhörung
des Fürsten zu Wied, bezw. der Fürsten zu Solms-Nrnunfcls und zu Solms-Hohen-
solms-Lich,ernannt. Das der Kreisversammlung gemäß H. 30 zustehende Vorschlags¬
recht wird hierdurchnicht berührt."

Das jetzige «linea 2 würde alsdann alinea 3 werden, während alinea 3 bereits in
8. 45 »üb Nr. 5 eingerückt ist. Der Parapraph soll also drei ulinea. behalten und nur der
Unterschiedeintreten, daß der neue Vorschlag als alinea 2 eingeschaltet wird. Das Motiv für
den citirtcn Vorschlag besteht in Folgendem. Wenn auch der KöniglichenStaatsregierung das
Necht nicht bestritten werden kann, die bestehenden Verträge mit den Standesherren im Wege
der Gesetzgebungzu alteriren, so war der Ausschuß doch der Ansicht, daß dies nur geschehen
dürfe unter Gewährung ähnlicher Ohrenvorrechte,welche sich in die neuen Verhältnisseeinreihen
ließen. Da nun den Grafen Stolberg in Sachsen das Necht eingeräumtworden ist, vor Ernennung
des ^nndmths der GrafschaftStolberg gehört zn werden, so war man der Ansicht,daß der gleiche
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Vorzug den Standesherren in Wetzlar und Neuwied nicht versagt werden dürfe, umfomchr als
mit Letzteren Verträge geschlossen worden sind, auf Grund deren sie berechtigt stnd, besondere
Oberbeamten, welche die Funktionen des Landraths im Standesgebiete ausüben, zu ernennen.
Wenn das vertragliche Ernennungsrecht eines eigenen Oberbcamten in Zukunft fortfallen foll, fo
müßte doch die Rücksicht Platz greifen, daß bevor zur Ernennung des Landrathes in Wetzlar und
Neuwicd, welcher zur Zeit gleichzeitig als KöniglicherLandrath und als Fürstlich Wied'scherresp.
Solms-Braunfels'schcr Oberbeamter fungirt, geschritten wird, die Fürsten zu Solms beziehentlich
zu Wied wenigstens gehört werden. Es macht dies gar keine Schwierigkeiten, da sich nach
erstattetem Vorschlage des Kreistages das Anhören der Standeshcrren mit Leichtigkeit ausführeil
läßt, und zwar ohne, daß sich wie die Erfahrung hinsichtlichder Grafschaft Stolberg, wo jene
Vorschrift gehandhabt wird und besteht, bewiesen hat, eine Inconuenienz hinsichtlichder neuen
Kreisordnung ergeben hat.

Landtags-Marschall: Der Herr Abgeordnete Graf von Hocnsbroech hat das Wort.
AbgeordneterGraf von Hoensbroech: Ich wollte den Worten des Herrn Referenten

noch das hinzufügen, daß im Ausfchuh darüber ungeteilte Einmüthigkeit herrschte, daß es eine
nnabweislichePflicht sei, den hier angeführten Mitgliedern des ersten Standes das Wenige, was
hier in diefem Antrage des Ausschusses enthalten ist, zu gewähren für das Viele, was ihnen durch
die gesammten Vorlagen genommenwird. Ich will nicht weiter darauf hinweisen,ich möchte Sie
nur bitten, wie im Ausschuh,so auch hier, dem Vorschlagedes Ausschusses zuzustimmen.

Landtags-Marschall: Der Herr Abgeordnetevon Eynern hat das Wort.
Abgeordnetervon Eynern: Ich möchte diese Motivirung des Herrn Grafen Hocnsbroech

doch nicht für den ganzen Ausschuhgelten lassen. Ich für meinen Theil habe das nicht als
unabweisbare Pflicht angesehen, sondern für eine Einrichtung oder für eine Fortsetzung eines
Rechtes, das wenn es beibehaltenwürde, dem Staatsinteresse nicht widerstreitet; als eine unab¬
weisbare Pflicht habe ich es denn doch nicht angesehen.

Landtags-Marschall: Der Herr AbgeordneteAdams hat das Wort.
AbgeordneterAdams: Meine Herren! Ich bin der gegentheiligen Ansicht, wie Herr

von Eynern und möchte nicht, dah dessen Worte von dieser Seite her unerwidert blieben. Es
handelt sich hier um Rechte,die den betreffendenhohen Herren durch Receffe ausdrücklich bewilligt
worden sind. Man kann ihnen meines Erachtens solche Rechte nicht ohne Weiteres nehmen,
sondern es kann das nur durch eine Vereinbarung mit denselben im Wege des Einverständnisses
geschehen. In derselbenWeise, wie es die Staatsregierung dem Herrn Grasen Stolberg zu
Wernigerodegegenüber auch für Recht befunden hat, ihm diefe Anhörung zn bewilligen, so glaube
ich, wird es auch hier für Recht befunden werden müssen, und nicht blos als eine Courtoisie zu
behandeln sein, daß dieses Anhören über die Vorschlägebetreffs der Vesetzung der Landrathsstellen
in den Kreisen Reuwied und Wetzlar vorher stattfindet.

Landtags-Marschall: Der Herr Abgeordnetevon Eynern hat das Wort.
Abgeordnetervon Eynern: Ich habe mich nur gegen die Motivirung verwahrt, welche

der Herr Graf Hocnsbroech der Abstimmungim Ausschüsse unterlegt hat. Er hat gesagt, mit
Einmüthigkeit sei man im Ausschuß der und der Ansicht gewesen. Ich habe andere Motive
gehabt, nicht die des Herrn Grafen Hoensbroech,die mich zu derselben Abstimmunggeführt haben.
Ich habe das nur hervorhebenwollen, damit nicht aus den Worten des Herrn Grafen Hoensbroech
die Folgerung gezogen wird, als wenn meine Motive diefelbengewefcnwären wie die seinigen.

Landtags-Marschall: Der Herr AbgeordneteGraf von Hoensbroechhat das Wort.
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AbgeordneterGraf von Hoensbrocch: Dann nehme ich also gegenüber dem Herrn
Abgeordnetenvon Eynern meine Worte ausdrücklich zurück. (Heiterkeit.)

Landtags-Marschall: Meine Herren! Es hat sich Niemandmehr zum Wort gemeldet.
Ich schließe die Diskussionund ertheile dem Herrn Referenten das Schlußwort.

Landes-Direktor Klein: Gegen den Beschluß des Ausschusses ist von keiner Seite auch
nur ein Wort laut geworden. Ueber die Motive wird ja nicht abgestimmt.

Landtags-Marschall: Meine Herren! Ich bitte also Diejenigen, die gegen den Antrag
des Ausschusses sind, sich zu erheben. (Es erhebt sich Niemand.)

Der Antrag ist einstimmigangenommen. Meine Herren! Wir kommen jetzt zu §. 100,
zu den allgemeinen,Uebergangs- und Ausführungsbestimmungen.-^ Es meldet sich Niemand zum
Wort. Der §.100 ist angenommen. — Zu §.101 hat der Herr Landes-Direktor das Wort.

Landes-Direktor Klein: Meine .Herren! Zu §. 101 wird vorgeschlagen,in Absatz 2 in
der vorletztenund letzten Zeile die Worte „des Kreistages und" zu löschen und folgendenPassus
hinzuzufügen:

„Die dem Kreistage durch diefes Gesetz übertragenen Obliegenheitenhat der bisherige
Kreistag wahrzunehmen; lehnt derselbedies ab, so tritt der Landrath in seine Stelle."

Es ist nämlich in dem §. 101 vorgesehen, daß die bei den Wahlen, welche demnächst
vorgenommenwerden sollen, dem Kreistage vorbehaltenen Befugnissevon dem Landrathe wahrge¬
nommen werden sollen. Es wurde im Ausschuß anerkannt, daß allerdings dem Landrathe die
Befugnisse des Kreisausschussesübertragen werden müßten, weil es sich hierbei um ein neues
Organ handelt, welches erst durch die neue Kreisordnung gebildet wird, allein die Obliegenheiten
des Kreistages würde der bisherige Kreistag ebensogut, oder vielmehr besser ausführen können,
als der Landrath; es liege hier kein Grund vor, den Kreistag auszuschließen. Das waren die
Motive des Ausschusses für diefe Aenderungen.

Landtags-Marschall: Der Herr Vice-Landtags-Marschallhat das Wort.
Vice-Landtags-MarschallFreiherr von Solemacher-Antweiler: Meine Herren! Ich

möchte mir erlauben, einen redaktionellenAbänderungsantwg zu stellen. Der Herr Referent hat
Ihnen gesagt, weshalb der Antrag des Ausschusseseingebracht worden ist. Es ist unbedingt
nothwendig, daß die Geschäfte nicht dadurch aufgehalten werden, daß der bisherige Kreistag die
Funktionen, die ihm übertragen werden, lässig ausführt. Da muh eine genaue Bestimmung
getroffenwerden. Der Antrag, wie ihn der Ausschuhvorschlägt, ist in dieser Beziehung vielleicht
nicht genau genug. Es heißt dort: „lehnt derselbedies ab, so tritt der Landrah an seine Stelle."
Ich würde vorschlagen,statt der Worte „lehnt derselbedies ab" zu sagen: „kommt derselbeder
hierauf gerichtetenAufforderung binnen der gestelltenFrist nicht nach, so tritt der Landrath an
seine Stelle." Das würde präciser sein und ist geboten, damit die Geschäfteihre schnelle Erle¬
digung finden.

Landtags-Marschall: Es ist der Antrag eingegangen, den §. 101 in der Fassung,
wie er hier vorliegt, anzunehmen, mit der Aenderung jedoch, daß an Stelle der Wortte „lehnt
derselbedies ab u. s. w." gesetzt wird „kommt derselbe der hierauf gerichteten Aufforderungbinnen
der gestelltenFrist nicht nach, so tritt der Landrath an seine Stelle." Wünscht Jemand das Wort
hierzu? — Es ist nicht der Fall, ich schließe die Diskussion. Der Herr Referent hat das Schlußwort.

Landes-Direktor Klein: Ich halte die Verbesserung, die Herr Freiherr von Solemacher
angegebenhat, für annehmbar.



117

Landtags-Marschall: Meine Herren! Wir kommen zur Abstimmung.Ich bitte diejenigen
Herren, welche gegen den Antrag von Solemacher sind,, sich zu erheben. (Es erhebt sich Niemand.)

Der Antrag ist einstimmigangenommen. Ich lasse nnnmehr abstimmen über den ganzen
Paragraphen in der Fassung des Ausschussesmit der Veränderung des Herrn von Solemacher.
Wer dagegen ist, den bitte ich, sich zu erheben. (Es erhebt sich Niemand.)

Der Paragraph ist in dieser Fassung einstimmigangenommen.— §. 102. — ß. 103. —
ß. 104. — H. 105. — Ich erkläre hiermit die Kreisordnung in dieser Commissionssitzung in der
Fassung des Ausschusses mit den beschlossenenAmendements für angenommen. Ist gegen das
Wahlreglementetwas zu bemerken? Es ist nicht der Fall, so erkläre ich auch dieses für angenommen.

Nunmehr kommen wir zu dem Entwurf eines Gesetzes über die Einführung der Provinzial-
ordnung vom 29. Juni 1875 in der Nheinprovinz. Der Ausschuß empfiehlt Ihnen die unver¬
änderte Annahme des ganzenGesetzentwurfs,wie er hier vorliegt. Ist zunächst gegen die Ueberschrift
etwas zu bemerken?— (Es ist nicht der Fall.) Artikel 1. - Artikel2. - ß. 10. — §. 11. —
Der Herr AbgeordneteCourth hat das Wort.

Abgeordneter Eourth: Hier würde wohl die BemerkungPlatz finden, die ich zu machen
habe. Im ß. 15 der Provinzialordnung heißt es, daß die Abgeordnetender Städte vom Magistrat
und der Stadtverordneten-Verfammlung:c. gewählt werden. Nun haben wir bekanntlichkeinen
Magistrat, und es könnte zweifelhaftsein, ob hier unter Magistrat der Oberbürgermeistermit den
Neigeordnetenzu verstehensei. (Widerspruch.)

Es erscheint mir deßhalb zweckmäßig, Fürsorge zu treffen und den Magistrat hier heraus¬
zubringen, so daß die Wahlen blos von der Stadtverordneten-Versammlung vollzogen würden,
deren Vorsitzender der Oberbürgermeisterist, welcherauch Stimmrecht hat.

Landtags-Marfchall: Der Herr Geheime Negierungsrathvv. von Bitter hat das Wort.
Geheimer Negierungsrath Dr. von Bitter: Meine Herren! Ich erkenne das Bedenken

des Herrn Iustizraths Eourth als begründet an und würde, falls nicht aus der Mitte der Ver¬
sammlung ein bezüglicher Antrag gestellt werden sollte, mich verpflichten,die nothwendige Aenderung
zuständigenOrtes in Anregung zu bringen. Es ist vollkommen richtig, daß in der Nheinprovinz
nach der geltenden Städteordnung die Wahlen zum Provinzial-Landtage lediglich von der Stadt¬
verordneten-Versammlungvorzunehmensind.

Landtags-Marschall: Der Herr Abgeordnetevon Ennern hat das Wort.
Abgeordnetervon Ennern: Ich mochte den Herrn Eourth und den Herrn Negicrnngs-

Commissarersuchen, sich zunächstdoch noch die gesetzlichenBestimmungen anznsehen. Ich glaube
nicht, daß dieser Antrag überhaupt in dieselben hineinpaßt. Der Herr AbgeordneteEourth hat
ganz Recht, meines Wissens haben wir in den Städten der Rheinprovinz augenblicklichkeinen
Magistrat. Nach der Städteordnung hat aber jede Stadt das Necht, sich eine Magistratsverfassung
zu geben, so daß, sobald sich eine Stadt eine Magistratsverfassunggiebt, wozu sie also das vollste
Recht hat, die Bestimmung der Kreisordnung, wie sie hier Herr Eourth vorgelcfen hat, Platz
greift. Ich glaube, daß da, wo keine Magistratsverfassungist, das Stadtverordneten - Eollcgium
unter dem Vorsitz des Oberbürgermeisters als einziges Wahlcollegium besteht, daß darüber der
Wortlaut des Paragraphen keinen Zweifel geben kann.

Landtags-Marfchall: Der Herr Geheime NegierungsrathI)r. von Bitter hat das Wort.
Geheime Negierungsrath Dr. von Bitter: Ich möchte dem Herrn Abgeordneten von

Ennern nur erwidern, daß die zur Diskussion stehende Frage in ß. 48 der Kreisordnung ihre
Beantwortung findet. Es heißt dort:
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„Die Wahl der Kreistagsabgeordnetcn erfolgt in denjenigen Städten, welche für sich
einen oder mehrere Abgeordnete zu wählen haben, durch die Stadtverordneten-
Versammlung, sowie in denjenigen Städten, deren Verwaltung nach Titel VIII. der
Städteordnung vom 15. Mai 1856 geführt wird, durch den Magistrat und die
Stadtverordneten-Versanunlung, welche zu diesem Behufe uuter dem Vorsitze des
Bürgermeisters zu einer Wahlversammlung vereinigt weiden."

Meines Erachtcns würde es zweckmäßig sein, an Stelle des §.15 der Provinzialordnung
einen §.15 einzuschalten, welcherdas, was in dem H. 48 der Kreisordnung vorgesehenist, auch
für die Wahl der Stadtvertreter zum Provinzial-Landtage vorschreibt. Dann ist jeder Zweifel
erledigt.

Landtags-Marschall: Der Herr Abgeordnetevon Eynern hat das Wort.
Abgeordnetervon Ennern: Wenn ein solcher Paragraph so eingeschaltet wird, wie es

der Herr Negiernngs- Commissarsoeben vorgeschlagen hat, dann paßt das genau iu die Bestim¬
mungen der RheinischenStädteordnung hinein. Ich habe nur gegeu die Fassung des Antrages
Courth gesprochen.

Landtags-Marschall: Sind Sie mit dem Antrage Courth vorbehaltlichder Redaktion
eiuuerstanden?— Es erfolgt kein Widerspruch,ich erkläre den Antrag für angenommen. Sodann
ist noch zu einem Paragraphen hier, der nicht in der Vorlage steht, wie sie uns hier vorliegt,
von dem Herrn Grafen Hoensbroechdas Wort erbeten. Ich ertheile ihm das Wort.

Abgeordneter Graf von Hoensbroech: Meine Herren! Ich habe gestern Abend im
Ausschuß zu ß. 17 dcu Antrag gestellt, daß analog dem §. 50 der Kreisordnung, wo, wie
Sie sich erinnern werden, die Wählbarkeit der Bürgermeister zu dem Kreistage ausgeschlossen
wurden ist, in diesem Z. 1? der Provinzialordnung die Nichtwählbarkeit der Laudräthc zum
Provinzial-Landtage ausgesprochenwürde. Hauptsächlichhabe ich diesen Antrag gestellt, weil
ich allerdings die Wählbarkeit des Lcmdraths znm Provinzial-Landtage in Widerspruch stchcud
erachten muß mit dem Prinzip der Selbstverwaltung; auf der anderen Seite war für mich auch
ein Grund, weil wir hier in der Rheinprovinz eine Reihe von Landräthen haben, die von
Hans ans nicht so mit dem Interesse der Provinz verwachsen sind, daß ich sie als geeignete
Vertreter der Provinz hier im Hause ansehen könnte. Der Herr Commissar der Königliche»
Staatsrcgierung hat in der entschiedensten Weise gestern meinem Antrage widersprochenund
hat erklärt, daß bei Annahme dieses Antrages das ganze Gesetz in Frage gestellt würde und
für die Staatsregicrung unannehmbar sei; ebenso hat es der Ausschuß uicht für Recht gefunden,
meinen Antrag anzunehmen. Mit Rücksichtauf diefe thatsächlichenVerhältnisse enthalte ich
mich, diesen Antrag noch einmal zu wiederholen. Ich wollte es aber nicht unerwähnt lassen,
daß der Antrag und im welchem Sinne derselbe gestellt worden sei.

Landtags -Maischall: Es ist kein Antrag gestellt worden. — Der Herr Abge¬
ordnete Limbourg hat das Wort.

AbgeordneteLimbourg: Meine Herren! Ich glaube, die Verhältnisse des Landraths
hier im Provinzial-Landtage nnd des Bürgermeisters im Kreistage sind himmelweit verschieden.
Im Kreistage ist der Landrath der unmittelbare Vorgesetzte des Bürgermeisters und kann einen
Einfluß ausüben, der nicht recht paßt, aber der Provinzial-Landtag ist ganz anders zusammen¬
gesetzt: Der Vorsitzendedes Provinzial-Landtags steht in gar keinem Connex zu dem Laudrath.

Lllndtags-Marschall: Meine Herren! Es ist kein Antrag gestellt worden, worüber
wollen wir noch weiter distutiren? Zum Worte hat sich noch Herr Freiherr von LoL gemeldet,
ich ertheile ihm dasselbe.
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Abgeordneter Freiherr Feli'x von Loö: Ich habe mich nur zum Wort gemeldet, weil
ich den letzten Worten kurz widersprechenwollte. Ich glaube doch, daß die Ausicht des Herrn
Abgeordneten Limbuurg nicht ganz zutreffend ist. Wir wollen eine Selbstverwaltung, die in
der That eine wahre Selbstverwaltung ist. Wenn wir hier in dem Gesetze, welches die Selbst¬
verwaltung betrifft, deu Beamten, die eigentlich doch beaufsichtigt werdcu folleu, wieder eine
Stelle offen halten in den Orgauen, dnrch die sie beaufsichtigt werden sollen, so ist dies eiu
Widerspruch gegcu die Selbstverwaltung. Das ist gestern im Ausschusse richtig hervorgehobcu
worden. Ich stimme dem Herrn Abgeordneten Grafen Hocnsbroech vollständig bei und ich
wollte dies den Worten des Herrn Abgeordneten Limbourg gegenüber betonen. Ich glaube
allerdings, ohne der Befähigung der Herren Landräthe zu uahe zu treten, daß wir hier am
Rhein wüuscheumüsfcu, daß die Herren Landräthe im Provinzial-Landtag jedenfalls mir ganz
vereinzelt vertreten find. Ich hoffe fehr, daß in Zukunft die Wähler darauf Rück¬
sicht nehmen werden, wenn einmal die Wahl stattfinden wird.

Landtags-Marschall: Meine Herren! Ich fchließe die Diskussion. Es ist kein
Antrag gestellt wurden, also ist nicht weiter darüber zu verhandeln. Jetzt kommt Artikel III
der Prouinzialordnung. Hierbei ist Nichts zu bemerken. Artikel IV §8. 123, 124, 125, 126.
Artikel V. Es ist zn diesem ganzen Gesetze nichts mehr zu bemerken, ich erkläre dasselbe in
der vorliegenden Fassung für angenommen und damit die Kreis- und Provinzialordnnng in
nnfcrer Plenar-Coinmifsionsfitzungfür erledigt. Die Vorlage geht zurück au den I. Ausschuß
und wird gegen Ende der nächsten Wochewieder in die Plenarsitzung znr definitivenBehandlung
gelangen.

Meine Herren! Die nächste Sitzung ist Morgen früh 11 Uhr. — Der Herr Vice-
Landtags-Maischllll hat das Wort.

Vice-Landtags-Marschall Freiherr von Solcmacher-Antweiler: Ich würde die
Herren des I. Ausschusses bitteu, Murgeu früh um 10 Uhr recht pünktlich zn einer Sitzung
znfammcntreten zn wollen, weil wir noch eine Stunde Zeit haben, um Verschiedenes zu erledigen.

Landtags-Marsch all: Morgen ist Plenarsitzung. Die Tagesordnung werde ich
noch an Sie gelangen lassen. — Der Herr Abgeordnete Graf Beiffcl hat das Wort.

Abgeordneter Graf von Beiffel: Ich möchte die Herren vom II. Ausschuß bitten,
morgen früh um V2II Uhr im Ausschußzimmer sich zn versammeln, um deu Rest der
Geschäfte uoch zu erledigen.

Landtags-Marschall: Die Sitzung ist geschlossen.
(Schluß der Sitzung ?"/^ Uhr.)
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Vierte Sitzung
im Ständehausezu Düsseldorf am Samstag den 13. November 1886.

Beginn: 11 Uhr Vormittags.

Tagesordnung:

1. Referat des I. Ausschusses,betreffenddie Kündigung und Tilgung der III. Ausgabe
von Anleihescheinen der Nheinvrovinz. L. M. Nr. 4. Referent: AbgeordneterDietze.

2. Referat des I. Ausschusses, betreffend die Pensionirung des Landes-Baurathes Sachse.
L. M. Nr. 1. Referent: Abgeordneter Dietze.

3. Referat des I. Ausschusses, betreffenddas Gesuchder Städte St. Johann und Saar¬
brücken um Bewilligung einer Beihülfe zur Unterhaltung des Winterbergdenkmals.
L. M. Nr. ?. Referent: AbgeordneterSchmidt von Schwind.

4. Referat des II. Ausschusses, betreffenddie Anstellungsverhältnisseder Vauschreiberbei
den ständischen Wege-Bauinspektionen.L. M, Nr. 10. Referent: Abgeordneter Casp ers.

5. Referat des II. Ausschusses, betreffend Gesuch des Bauunternehmers Bertram zu
Hannover um Gewährung einer einmaligen Unterstützungzur Schadloshaltuug für
die ihm bei Ausführung des Neubaues der Provinzialstraße von Müsch nach Schuld
entstandenenVerluste. L. M. Nr. 11. Referent: AbgeordneterNadermacher.

6. Referat des II. Ausschusses, betreffenddie Übertragung der Verwaltung und Unter¬
haltung der im Kreise Wetzlar belegenen Provinzialstraßen an diesen Kreis. L. M.
Nr. 12. Referent: AbgeordneterNoechling.

?. Referat des I. Ausschusses, betreffenddie Petition des I. P. Lentzen. L. M. Nr. 43.
Referent: AbgeordneterFreiherr Dr. von la Valette St. George.

8. Referat des I. Ausschusses, betreffenddie Petition des Neligionslehrers Dr. Schölten.
L. M. Nr. 44. Referent: Derselbe.

Landtllgs-Marschllll: Meine Herren! Die Sitzung ist eröffnet.
Wir beginnen mit Verlesung des Protokolls der ersten Sitzung. (Geschieht.)
Meine Herren, ist gegen die Fassung des Protokolls etwas zu erinnern? — Es ist nicht

der Fall, ich erkläre das Protokoll für genehmigt. Ich ersuche Herrn Freiherrn Eugen von Lo«,
das Protokoll der heutigen Sitzung übernehmen zu wollen.

Es sind mir folgende Eingänge zugegangen, zunächst von Seiten des Herrn Landtags-
Eommissarius folgendes Schreiben:

„In der Angelegenheit, betreffend den Bau einer festen Brücke über die Mosel
zwischenTrarbach und Traben, beehre ich mich, Euer Durchlaucht ganz ergebenst
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mitzutheilen, daß der Herr Minister der öffentlichenArbeiten nicht abgeneigt ist,
ausnahmsweise die Gewährung eines angemessenen Zuschusses zu den Baukosten aus
Staatsfonds zu befürworten, wenn die in der Petition der Vertretung der Stadt
Trarbach vom 10. September d. I. erbetene weitere Beihülfe zu den Brückenbaukosten
aus Provinzialfonds im Betrage von 120 000 Mark, sowie die Uebernahme der
künftigen Unterhaltung der Brückevon Seiten der Provinz bewilligt wird.

Euer Durchlaucht gestatte ich mir ganz ergebenst zu ersuchen, diese Erklärung
gefälligstzur Kenntniß des Provinzial-Landtages zu bringen und von dessen Beschluß
mir demnächst Mittheilung zukommen lassen zu wollen.

Es würde mir zur großen Freude gereichen,wenn durch einen zustimmenden
Beschluß des Provinzial-Landtages die Ausführung des nicht nur für die Stadt
Trarbach, fondern auch für den größeren Verkehr wichtigen Brückenbaues, dessen
Zustandekommendurch die entgegenkommendeErklärung des Herrn Ministers jetzt
näher gerückt ist, als je zuvor, ermöglichtwürde.

Der Königliche Landtags-Commissarius,
Oberpräsident der Nheinprovinz,

gez.: von Bardeleben."

Die Angelegenheit ist bereits an den Ausschuß verwiesen, nachdem der Provinzial-
Verwaltungsrath sich mit derselbenbeschäftigt hat. Diese Erklärung des Herr Oberpräsidenten,
die Namens des Herrn Ministers erfolgt, würde im Anschluß an diese Angelegenheit im II.
Ausschusse zu behandeln sein.

Sodann ist mir eine Petition zugegangen und von Seiten des Herrn Grafen Wilderich von
Spee eingereicht worden, betreffend eine Straße von Heimbach nach Nideggen, alfo aus dem
Kreife Düren in den Kreis Schleiden. Die Petition geht dahin:

„Der hohe Landtag wolle beschließenin der vorgedachtenRichtung eine Provinzial-
straße zu bauen und die Beitragspflicht der Gemeinden in Anbetracht ihrer Dürftigkeit
und der Gestaltung des Grund und Bodens auf höchstens ein Viertel der Baukosten
Hochgeneigtestzu normiren."

Ich frage, ob diese Petition, welcheHerr Graf Wilderich von Spee eingereicht hat,
Unterstützung findet. — Die Petition wird genügend unterstütztund geht an den II. Ausschuß.

Es ist mir sodann von einem Julius Müller aus Düsseldorf ein Schreiben zugegangen,
an meine Adresse gerichtet, aber als Landtags-Marschall und überschrieben: „Hohe Herren" —
ich denke also, es ist an den Landtag gerichtet —, in welchen, er bittet, wir möchten ein
Immediatgesuch, welches er an Se. Majestät den Kaiser gerichtet hat, unterstützen. Ich glaube
in Ihrem Sinne zu handeln, wenn ich ihm antworte, daß der Provinzial-Landtag sich darauf
nicht einlassen und ein persönlichesGesuch an Sc. Majestät nicht unterstützen könnte. — Es
erfolgt kein Widerspruch,ich werde das Weitere veranlassen.

So eben geht mir noch ein Antrag von Seiten des Herrn Freiherr von Fürstenberg-
Heiligenhouenzu, welcher lautet:

„Die GemeindenKlüppelberg, Marienheide, Gimborn :c. in den Kreisen Gummers-
bllch und Wipperfürth sind auch in diesemJahre wiederum durch Hagelschlagsehr
stark geschädigt worden, so daß derselbeNothstand, wie vor einigen Jahren zu Tage
getreten ist."

16
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Namens der beschädigtenund sich im Nothstande befindlichen Gemeinden richte
ich an den hohen Landtag die Bitte, auch diesmal diesen Gemeinden, gleichwie
anderen hagelbeschädigten Gemeinden, eine angemessene Unterstützungzu bewilligen."

Ich frage, ob dieser Antrag unterstützt wird. — Der Antrag wird unterstützt und geht
an den I. Ausschuß.

Es ist mir ferner soeben noch ein Antrag eingebrachtworden, unterzeichnetvon Herrn
Freiherrn Felix von Lo« und dem Abgeordneten Johann Schmitz. Der Antrag betrifft die
Gewährung einer Entschädigung an die hagelbeschädigtenTabakvflanzer der Kreise Eleve und
Moers. Es wird darin ausgeführt, daß ungefähr 85 Tabakvflanzer einen Schaden von 9000 M.
erlitten haben, und es wird gebeten, daß zur Erhaltung ihrer Existenzfähigkeit eine möglichst hohe
Entschädigungaus bereiten Provinzialmitteln gewährt werden möge. Ich frage, ob diefer Antrag
unterstützt wird. (Geschieht.)

Der Antrag wird genügend unterstützt und geht an den I. Ausschuh.
Endlich, meine Herren, habe ich zwei Schreiben erhalten, eines von dem Herrn Landtags-

Eommissariusund eines von dem Herrn Iustizminister Dr, Friedberg, betreffenddie Behandlung
der Iustizgesctze. In beiden Schreiben wird in Aussicht gestellt, daß am nächsten Montage der
Herr Geheime Iustizrath Stolterfoth als Vertreter des Herrn Iuftizministcrs hier erscheinen wird,
um den Standpunkt des Iustizministers hinsichtlich der Iustizgesetze zu vertreten. Am Montag um
11 Uhr wird die Berathung über dieselben beginnen; ich werde mich beehren, diese Schreiben
dann wieder vorzulegen und den Herrn Gcheimrath Stolterfoth bei Ihnen einzuführen.

Meine Herren! Wir treten nunmehr in die Tagesordnung ein. Erster Puukt derselben
ist das Referat des I. Ausfchufses, betreffend die Kündigung und Tilgung der III, Aus¬
gabe von Anleihefcheinen der Rheinprovinz. Referent ist der Herr AbgeordneteDietze.

Referent Abgeordneter Dietze: Die 3. Ausgabe der 4procentigen Nheinprovinz-
Obligationen, ursprünglich im Betrage von 3 000 000 M., jetzt durch Amortisation bereits auf
2 875 000 M. vermindert, enthält in dem Anleihepriuilegiumdie Bestimmung, daß der Landtag
die Kündigung und die Amortisation festzustellenhat. Es ist nun feitens des Provinzial-
Verwaltungsraths der Beschluß gefaßt wordeu, dem hohen Landtage die Bitte auszufprecheu,dies
Recht der Kündigung und eveutuell der verstärkten Amortisation auf ihn zu devolvireu. Der
I. Ausschußhat jedoch Bedenkengehabt, in diesem Sinne die Zustimmung zu ertheilen und hat,
wie das Referat Ihnen ergeben wird, nur den Beschlußgefaßt, dein Verwaltungsrath zu überlassen,
den TilgungsstoH zu verstärken. Das Referat lautet wie folgt:

„Nach §. 4 des Regulativs für die 3. Ausgabe von Anleihefcheinender Nheinvrovinz
im Betragevon drei Millionen Mark il 4 °/° hat der Provinzial-Landtag das Recht, den Tilgungsstock
zu verstärkenund sämmtlichenoch umlaufendeSchuldverschreibungen(zur Zeit noch 2 875 000 M.)
zu kündigen.

Der Provinzial-Verwaltungsrath beantragt, dieses Recht ihm zu übertragen.
Der 1. Ausschuhindessen trägt Bedenken,diesem Antrage in vollein Umfange zuzustimmen

und kann in der Kündigung der sämmtlichen noch umlaufenden Anleihescheinenur eine neue
Beunruhigung des Publikums erkennen; wünscht vielmehr, die 4prozentigcnAnleihescheine auch noch
fernerhin auf dem Eourszettel aufgeführt zu sehen und dies um so mehr, als aus Anlaß der
nach vorhergehenderEonvertirung geschehenenKündiguug der Rhcinprovinz-ObligationenI. und II.
Emissionim Anfange des laufenden Jahres noch auf Anregung des Provinzial-Verwaltuugsraths
hin in verschiedenenöffentlichenBlättern zur Aufklärung des Publikums darauf hingewiesen



123

worden ist, daß nur die zum Zwecke der Erbauung und Einrichtung der fünf neuen Irrenanstalten
in den Jahren 1870 und 1874 emittirten „Rheinprovinz-Obligationen" deren Zinsen und
Amortisation im Wege der Provinzialumlage aufgebracht würden, zur Kündiguug gelangen
sollten, während eine Kündigung der zur Vermehrung der Betriebsmittel der Provinzialhülfskasse
ausgegebenenIvrozentigen Anleihescheine der Nheinprovinz III. und IV. Emission, deren Zinsen
und Amortisation aus den Einnahmen der Provinzialhülfskassebestritten würden, weder stattfinden
sollte, noch beabsichtigt werde.

Nachrichtlichwird hier noch bemerkt, daß die zur Reserve dienende IV. Emission
Anleihescheine von fünf Millionen noch unemittirt im Tresor asfervirt ist.

Der I. Ausschußbeehrt sich hiernachzu beantragen:
Hoher Prooinzial - Landtag wolle das Recht der Kündigung der noch umlanfenden
Anleihescheine III. Emission sich vorbehalten,hingegen den Provinzial'Vcrwaltungsrath
ermächtigen, den Tilgungsstock der III. Emission der Anleihescheine zu verstärken."

Landtags-Marschllll: Ueber diesen Antrag des I. Ausschusses eröffne ich die Diskussion,
der Herr AbgeordneteFreiherr von Eerde hat das Wort.

Abgeordneter Freiherr von Eerde: Meine Herren! Es ist ja sehr gut, wenn die
Provinz bald möglichst ihre Obligationen zu tilgen bestrebt ist; aber zu gleicher Zeit entsteht
hierdurchder Nachtheil, daß man dadurch zurückgehalten wird, bei der Provinz Anleihen zu einem
geringerenProzentsatz, als derselbe bis jetzt bestanden hat, aufzunehmen. Es ist ein fchr wichtiges
Moment, diesen Umstand hervorzuheben. Allerdings ist der Prozentsatzvon 4^ schon bis auf 4
gefallen " nnd es ist dies allgemein begrüßt worden; aber wir müssen noch mehr den Zinsfuß
heruntersehen. Die Provinz muß bestrebt sein, auf den Standpunkt zu kommen zu 3^ Prozent
und selbst, was Westfalen jetzt fchon thut, zu 3^2 Prozent auszuleihen. Vermehren wir die
Tilgung der Obligationen, so entgeht uns das hierzu verwendeteGeld, welches dazu in Anspruch
genommenwerden kann, um einen billigerenProzentsatz für Darlehen einzuführen; deshalb halte ich
es für bedenklichsoweit ich die Sache überschaue,ohne weiteres auf diesen Antrag einzugehen. Es
muß zuerst dafü/geforgt werden, daß die Provinz zu einem niedrigerenProzentsatz Darlehen gewähre.

Landtllgs-Marschall: Der Herr Referent hat das Wort.
Referent AbgeordneterDietze: Wenn ich nur das Wort erbitten darf, so möchte ich

bemerken, daß ich aus dem Vortrage des Herrn Vorredners nicht habe entnehmen können, daß
wir dadurch, daß wir den Tilgungsstockverstärken,den Zinsfuß erhöhen; wir müssen gegentheilig
fortfahren, länger 4°/° zu bezahlen, als es der Fall sein wird, wenn wir den Tilgungsstock
verstärken." Je mehr wir den Tilgungsstock verstärken, desto rafcher verfchwindet diefe dritte
Emission der Anleihescheine überhaupt. Nach der Meinung des I. Ausschusseskann ich Ihnen
nicht vorschlagen, die Anleihe zu kündigen, damit sie sofort ans der Welt verschwindet,sondern
wir wollen die Gelegenheitdes jetzigen günstigen Geldmarktesbenutzeu und größere Summen zur
Amortisatiou verwenden, als jetzt im Privilegium mit einem Prozent vorgesehenist. Je rascher
wir diese Anleihe aus der Welt schaffen und zwar ohne Beängstigung und Beunruhigung des
Publikums, je schneller sind wir daun in der Lage, für die Hülfskafse,die ja überhaupt die Gelder
für landwirthschaftlicheZwecke aufzubringenhat, Z^prozentige Obligationen, wie fchon geschehen
ist, in größerem Maße" auszugeben. Das Argument, welches Herr Freiherr von Eerde dafür
angeführt hat, daß er nicht zustimmen könne, den Tilgungsstockzu verstärken, ist wohl nicht
nchtig, denn ft rascher wir amortisiren, bezw. den Tilgungsstockverstärken, desto rafcher kommt
die 4prozentige Anleihe aus der Welt.

16*
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Landtags-Marschall: Der Herr AbgeordneteLimbourg hat das Wort.
Abgeordneter Limbourg: Meine Herren! Ich bin von jeher hinsichtlichder Pro-

Vinzial-Obligatiunen ein Feind der Amortisation gewesen und namentlich Gegner der Herab¬
setzungdes Zinsfußes. Ich glaube, daß dadurch nicht allein der Kapitalist beunruhigt, sondern
auch der Credit der Provinz geschädigt wird; er ist dadurch geschädigt wordeu, weil man
niemals Nhcinprovinz- Obligationen annehmen konnte, ohne befürchten zu müssen, sie wür¬
den morgen oder übermorgen gekündigt. Ich glaube, daß übermäßige, nicht vorgeschriebene
Kündigungen unzweckmäßigsind, weil wir immerwährend neues Geld aufnehmen müssen.
Ich glaube, wir hätten viel besser gethan, wenn es möglich gewesen wäre, Consols zu
schaffen, welche effektiv viel höher stehen, als die amortifirbaren Werthpapiere. Wenn
man glaubt, daß durch eine erhöhte Amortisation das Publikum weniger erschreckt würde,
als bei einer plötzlichen Kündigung, so ist das ein Irrthum; denn es ist einem immer
unangenehm, wenn Obligationen herauskommen, die man erst kurz vorher mit Agio angekauft
hat. Weil nuu einmal das Prinzip verlassen worden ist, die Anleihen nicht zu kündigen, so
glaube ich, daß es jetzt zweckmäßig wäre, die gauze Anleihe auf einmal zu convertiren, wie die
meisten Staaten, wie die Aktiengesellschaftenes gethan haben, denn der Zinssatz von 4°/« ist
unerhört. Ich glaube, wir fahren am besten, wenn wir jetzt die ganzen rückständigenObliga¬
tionen kündigen, einen gewissen Kündigungstermin feststellen, nnd dann zu dem üblichen Zins¬
fuß von 3 l/2 Prozent Obligationen emittiren, wie wir fchon solche emittirt haben und uus
dadurch vor der Ausloosung schützen, daß wir zuerst die im Besitze der Provinz befindlichen
Obligationen einziehen, dann das Publikum beruhigen. Ich glaube, daß dies im Interesse
unserer Kasse liegt.

Landtllgs-Marschall: Der Herr Abgeordnete Freiherr von Eerde hat das Wort.
Abgeordneter Freiherr von Eerde: Meine Herren! Ich bin doch nicht so ganz in

der Sache aufgeklärt. Die 4prozentigen Obligationen sind Schulden der Provinz, und sind
nicht dazu bestimmt, um damit dem Grundbesitze Darlehen zu geben; die Schulden der Provinz
beziehungsweisederen jährliche Tilgungsqnote wird dnrch den Etat festgestellt. Nun ist aber
bestimmt, daß jährlich nur mit 1 Prozent amortisirt werden soll, und sind auch nur die
Mittel für diese Tilgung im Etat ausgeworfen. Wcnu daher jetzt eine größere, eine raschere
Tilgung vorgenommen weiden soll, so weiden wir aus der Hülfskaffe Gelder beanfpruchen
müssen, welche für ländliche Darlehen «. verwendet werden sollen. Indem diefe Gelder der
Provinzilll-Hülfskasse entnommen weiden, wird meines Ermessens es erschwert,rascher zu einem
billigeren Prozentsatz Darlehen zu gewähre«. Ich glaube, ich habe in der Sache nicht Unrecht,

Landtllgs-Marschall: Der Herr Vice-Landtags-Marschall hat das Wort.
Vice-Landtllgs-Marschall Freiherr von Solemacher-Antweiler: Meine Herren!

Das was der Herr Freiherr von Eerde gesagt hat, ist unrichtig. Es handelt sich hier nicht
um Schulden der Provinz, es handelt sich hier nicht um irgend etwas, was auf den Etat und
den Haushalt der Provinz den geringsten Einfluß ausübt, sondern es handelt sich einfach um
Folgendes: Früher hat die Hülfskaffe Darlehen nur nach Maßgabe der verfügbaren Mittel
geben können, diese verfügbaren Mittel waren sehr beschränkt, ungefähr eine Million Mark,
und um diese verfügbaren Mittel zu erhöhen, hat der Landtag seinerzeit beantragt, daß die
Hülfskaffe 3 Millionen Mark aufnehmen dürfe. Diese 3 Millionen werden von der
Hülfskasseverzinst und amortisirt, haben also mit dem Etat der Provinz gar nichts zu thun;
diese 3 Millionen Mark dienen nur dazu, an die Grundbesitzer Geld ausleihen zu können.
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Nun muß die Hülfskasse doch notorisch eine Kleinigkeit bei ihren Geschäften erübrigen zur
Deckung etwaiger Ausfälle und zur Deckungder Verwaltungskostcn. So lange nun die Hülfs¬
kasse sich felbst^das Geld zu 4°/° beschasst, kann sie nicht unter 4^°/« oder 4^°/° ausleihen.
Da nun die Hülfskasse jetzt bereits zu 4 °/° ausleiht, so würde es in ihrem eigentlichen Interesse
liegen, diese 4prozentige Anleihe zn kündigen, wie Herr Limbourg angegeben hat. und nur
3'/«prozentige Papiere auszugeben. Wenn es sich hier um einen irgendwie größeren Betrag
handelte, so würde dies unbedingt der Weg sein, der betreten werden muß. aber, meine Herren,
der Hülfskasse stehen auch andere Mittel zur Verfügung, Sie hat erstens einen ziemlich
bedeutendenStammfonds, einen Reservefonds, den sie nicht zu verzinfeu braucht, ferner hat
die Hülfskasse Depositen, die sie uur mit 2 ^ °/° verzinst, sodann hat die Hülfskasse bereits
10 Millionen 3'/«prozentige Papiere emittirt. kurz, billiges Geld haben wir momentan genug.
Die Hülfskasse muß aber außerdem stets disponible Mittel haben, um etwaigen Kalamitäten
entgegentreten zu können, und zu diefem Zweck hat die Hülfskasse in ihrem Tresor noch
ü Millionen unausgegebencr 4pr°zentigcr Papiere liegen. Diefe haben der Hülfskasse nichts
gekostet als die Druckkosten, indem der Stempel noch nicht gelöst ist. da der Stempclfiskal
genehmigt hat, daß der Stempel erst gelöst zu werden braucht, wenn die Papiere in die
Oeffentlichkcitgelangen. Diese ü Millionen liegen ruhig in unserem Tresor, und man gmg
bei der Verwaltung der Hülfskasse von der Ansicht ans. daß es zweckmäßigist. nicht nnr
3^ prozentige Papiere in dem Tresor zn haben, sondern auch 4 prozentige. indem in dem
Moment einer Krisis 4 prozentigePapiere günstiger zu begeben sein würden, als 3'/«prozentige.
Da nun ein Papier von der Reichsbank nur lombardirt wird, wenn es ein börsengängiges
Papier ist so müssen wir nach wie vor die 4 prozentige Anleihe auf dem Börsenzettel notirt
haben, und das sind die 3 Millionen, um die es sich hier handelt, die jetzt nur noch
2 875000 M betragen. Eine vollständige Kündigung dieser Anleihe, eine Umwandlung in
eine 3'/ü prozentige Anleihe, wie Herr Limbourg vorgeschlagen hat. würde zur Folge haben,
daß von dem Börsenzettel 4 prozentige Rheinprovinzanleihen verschwindenwürden, und wir im
Nothfälle mit einer Emission 4prozentiger Papiere anf Schwierigkeiten stoßen würden. Nnr
deshalb ist diesseits von einer vollständigen Kündigung abgesehenwurden; es ist aber ziemlich
gleichgültig, wie hoch die Summe der 4prozentigen Papiere ist, die im Umlauf ist.

Nunmehr hat der I. Ausschuß infolge des Gefuchs des Provinzial-Verwaltungsraths
beantragt zu bewillige,,, daß man. wenn gerade viel Geld in der Kasse ist. und man es sonst
nicht gut unterbringen kann, die Amortisation etwas stärker greift, alfo in einen, Jahre statt
30 000 einmal 60 000 oder 80 000 M. ausluost. Das ist die Sache, um die es sich hier
handelt Es ist also nur eine Befugnitz, die dem Verwaltungsrath gegeben werden soll, in
dem geeigneten Moment eine etwas verstärkte Amortisation vornehmen zn können. Ich glanbe,
meine Herren, daß dies ein ganz zweckmäßigesund billiges Verlangen ist. Wenn Sie Ihre
Genehmign,,«/jedochversagen, meine Herren, ein großes Malheur entsteht daraus nicht, es ist
ziemlich irrelevant, es würde die Verwaltung und den Verwaltungsrath, die Direktion der
Hülfskasse,das Kuratorium, überhaupt alle sehr kühl lasse,,, aber zweckmäßig ist unfcr Antrag
und darum ist es hier vorgeschlageuworden. ^ . , . . «n

Landtags-Marschllll: Der Herr Abgeordnete Freiherr von Eerde hat das Wort.
Abgeordneter Freiherr von Eerde: Durch die Ausführungen des Herrn Freihcrrn von

Solemacher habe ich allerdings eine Aufklärung über das Sachverhältniß und über die Finanz¬
lage erhalten und werde einen Gegenantrag nicht stellen. Ich will aber noch hervorheben, daß
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ich nicht gesagt habe, daß die 3 ^ procentigeAnleihe mit dem Etat der Provinz etwas zu thun
hat; ich habe vielmehr das Gegentheil gesagt, und in dieser Beziehung nur die 4procentigc
Anleihe erwähnt; oder ich müßte mich falsch ausgedrückt haben.

Landtags-Marsch all: Es hat sich Niemand weiter zum Wort gemeldet, ich schließe
die Diskussion, der Herr Referent hat das Schlußwort.

Referent Abgeordneter Dietze: Ich möchte Herrn von Eerde darauf erwidern, daß
auch die 4 pruzentige Auleihe mit dem Etat nichts zu thun hat, sunderu daß es auch eine
Anleihe für die Mittel der Hülfskasse gewesen ist. Ich darf wohl annehmen, daß Sie mit
dieser Form wie der I. Ausschuß den Antrag jetzt modifizirt vorlegt, einverstanden sind. Zum
Schluß Herrn Limbourg die Bemerkung, daß es durchaus richtig gewesen wäre, 3'/« prozentige
Rheinprouinz-Consuls auszugeben, wenn der Herr Minister die Bewilligung dazu ertheilt hätte;
und wenn ich hinsichtlich des niedrigen Zinsfußes für die Laudwirthschaft auch noch eine
Bemerkung machen darf, fo würde diefe dahin gehen, daß es auch nicht gut ist, den Zinsfuß
von hier aus zu fehr herunterzudrücken. Wir würdeu soust einmal die Erfahruug machen, daß
hier Gelder aufgenommen werden, die in audcrer Weise höher verzinst, resp, zu 5 oder 6 °/o
wieder ausgelichen werden. Ich stelle im Namen des I. Ausschussesden Antrag, die Vorlage
in der vorgeschlagenenForm genehmigenzu wollen.

Üandtags-Marschall: Meine Herren! Es ist kein Gegenantrag gestellt worden, ich
bringe den Antrag des Ausschusses zur Abstimmung und bitte diejenigen, die dagegen sind,
sich zu erheben. (Es erhebt sich Niemand.)

Der Antrag ist eiustimmig angenommen.
Der folgende Gegenstand ist das Referat des I. Ausschusses betreffend die

Penfionirung des Landes-Baurathes Sachfe. Referent ist der Herr AbgeordneteDietze.
Referent Abgeordneter Dietze: Meine Herren! Der Landes-Vaurath Sachfe ist mit

seiner Zustimmung am 1. Oktober aus dem Amte geschiedenund ist ihm vorbehaltlich Ihrer
Genehmigung eine Pension bewilligt worden, zu welcher die Motive iu einem Referat des
Provinzial-Verwaltungsraths Ihnen vorliegen. Das Referat schließt mit dem Antrag:

„Der hohe Provinzwl-Landtag wolle die Festsetzung der Pension des Landes-
Baurathes Sachse auf die Summe von 4500 M. jährlich nachträglich genehmigen".

Es übersteigt diese Summe von 4500 M. diejenige Pensiunsrate, die Herr Sachse
nach dem Pcnsionsreglement der provinzialständischenBeamten beanspruchenkann. Nach diesem
würde er nur 3300 M. jährlich zu bezieheu haben, der Provinzial-Verwaltnngsrath hat aber
mit Rücksicht auf die treuen Dienste des Herrn Sachse, sowie auf feine langjährige Dienstzeit
im Staate geglaubt, Ihnen vorschlagenzu dürfen, die Pcusion auf 4500 M. zu normircn, da
er feine Staatsdicustzcit mitgerechneteinen Anspruch auf 4950 M. habeu würde. Ich beehre
mich, das vom I. Ansfchnß genehmigte Referat Ihnen vorzutragen. Es lautet:

„Der Landes-Baurath Sachfe ist durch Beschluß des Proviuzial-Verwaltnngsrathcs
vom 12. April 1876 zum oberen Baubeamteu auf eine Zeitdauer von 12 Jahren gewählt
worden. Derfclbc hat am 10. Juli 1876 den ständischen Dienst angetreten, würde also, wenn
nach Ablauf der Amtspcriodc im Juli 1888 pensionirt, nach Maßgabe seines jetziges Gehaltes
von 6600 und auf Grund der Bcstimmnng in Z. 21 des Pensionsrcglcmcnts vom 24. November
1881 resp. 16. Dezember 1882 für die ProvinzialständifchcnBeamten eine Pension von
3300 M. jährlich zu beziehen haben.
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Landcs-Baurath Sachse hat indessenunicr dem 2. Juni d. I. sich bereit erklärt, jetzt
schon, unter Verzichtleistungauf die seitherige Gehaltszahlung bis Juli 1888, mit einer Pension
von 4500 M, in den Ruhestand zu treten.

Der Provinzilll-Vcrwllltungscath hält unter den obwaltenden Verhältnissen es für
angezeigt, auf die vorzeitige Pcnfiouirung einzugehen und hat die näheren Gründe in dem
gedrucktenReferate ausgeführt.

Der Provinzial-Verwaltungsrath hat hiernach die Pcnfioniruug zum 1. Oktober ».. c>.
beschlossenund bei Normirung der Pension auf die von dem Landes-Baurathe Sachse vor seinem
Eiutritte in den ständischenDienst am 10. Inli 187U seit Ablcgung des allgemeinen Staats-
dieuer-Eides an, 13. Januar 1848 als Bauführer und Baumeister bei verschiedenen Bauaus¬
führungen, sowie als Geometer, Kreisbaumeister, Decernent, Bauinspcktor «. im Staatsdienste
zurückgelegte lange Dienstzeit von rund 28'/2 Jahren besondere Rücksichtennehmen zu
müssen geglaubt.

Bei voller Hinzurechnung der im Staatsdienste zurückgelegtenDienstzeit uud der
Militärdicnstzeit zu der im ständischen Dienste zurückgelegtenwürde die Pension auf den nach
dem Pensions-Ncglcmcut für die prouinzialständifchenBeamten hochstzulässigen Betrag von ^
des Gehaltes von 6000 M. oder auf rund 4950 M. zu nurmiren sein.

Der I. Ausschuß, indem er die Ausführungen des Provinzial-Vcrwllltungsrathcs zu
den seinigen macht, beehrt sich zu beantragen:

„Hoher Provinzial-Landtag wolle die vom Pruvinzial-Verwaltungsrathe beschlossene
Festsetzungder Pension des Landes-Bauraths Sachse auf die Summe vuu 4500 M.
nachträglich genehmigen."

Landtllgs-Marschall: Ueber diesen Antrag des I. Ausschusseseröffne ich die
Diskussion. — Es meldet sich Niemand zum Wort, ich schließe die Diskussion und bringe den
Antrag zur Abstimmung. Ich bitte diejenigen, die dagegen sind, sich zn erheben. (Es erhebt
sich Niemand.)

Der Antrag ist einstimmig angenommen.
Wir gehen weiter zum Referat des I. Ausfchusses, betr. das Gesuch der Städte

St. Johann und Saarbrücken um Bewilligung einer Beihülfe zur Uuterhaltuug
des Wiuterbergdenkmals. Referent ist der Herr Abgeordnete Schmidt von Schwind.

Referent Abgeordneter Schmidt von Schwind: Das Referat des I. Ausschusses,
betreffend das Gcfuch der Städte St. Johann uud Saarbrücken auf Bewilligung einer Beihülfe
Mi Unterhaltung des Winterbergdcukmals lautet:

„Auf das au deu Proviuzial-Landtag gerichteteGcfuch der beiden Städte
St, Iohaun uud Saarbrücken um Bewilligung einer Beihülfe zur Unterhaltung des
znm bleibenden Andenken an die Schlacht voll Spichern auf dem Winterbcrge
errichteten Denkmals hat der Provinzial-Verwaltungsrnth, welcherdas Gesuch eiuer
Vorprüfung unterzogen hat, in feiner Sitzung vom 6. d. Mts. beschlossen, deu
beiden vorgenannten Städten zur Restauration des Winterbcrg-Dcnkmals cine
ciumaligc Beihülfe von 2000 M. aus dem ihm zur Disposition stehenden
Etatskredite für Kunst uud Wissenschaftunter der Bedingung zu bewilligen, daß
die genannten Städte sich verpflichten, hinfort die dauernde Unterhaltung dieses
Denkmals zu übernehmen.
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Der I. Ausschuß beehrt sich daher dem hohen Provinzial-Landtage zu empfehlen:
„die vorliegendePetition mit dieser Beschlußfassungdes Provinzial-Verwaltungsraths
für erledigt zu erklären,"

Landtags-Marschall: Ich eröffne über diesen Antrag die Diskussion.— Es meldet
sich Niemand znm Wort, ich schließedie Diskussion und bringe den Antrag zur Abstimmung.
Ich bitte Diejenigen, die dagegen sind, sich zu erheben. (Es erhebt sich Niemand.)

Der Antrag des I. Ausschusses ist einstimmig angenommen.
Wir kommen zum Referat des II. Ausfchusscs, betreffend die Anstellungs¬

verhältnisse der Bauschreiber bei den ständischen Wege-Bauinspektionen. Referent
ist der Herr Abgeordnete Caspcrs.

Referent Abgeordneter Caspers: Meine Herren! Das Referat des II. Aus¬
schussesüber die Anstellungsverhältnisseder Vauschreiberbei den ständischen Wege-Bauinspektionen
lautet:

„Der II. Ausschußtrat nach Berathung den in dem Referate des Provinzial-
Verwaltungsrathes angeführten Gründen bei, glaubt auch dieselben noch dahin
ergänzen zu müssen, daß bei Inkrafttreten des Gesetzes über Anstellungvon Mili-
täranwärtern eine definitive Anstellung der jetzigen Bauschreiber geboten erscheinen
dürfte.

Der II. Ausschuß erlaubt sich daher, dem hohen Provinzial-Landtage den
Antrag des Verwaltungsrathes:

„der hohe Provinzial-Landtag wolle die dauernde Beibehaltung der Bauschreiber
beschließenund deren definitive Anstellungdem Provinzial - Verwaltungsrathe
gestatten"

zur Annahme zu empfehlen."
Land tags-Marfch all: Ich eröffne über diesen Antrag die Diskufsion. — Es meldet

sich Niemand zum Wort, ich schließedie Diskussion und bringe den Antrag zur Abstimmung.
Ich bitte Diejenigen, die dagegen sind, sich zu erheben. (Es erhebt sich Niemand.)

Der Antrag ist einstimmigangenommen.
Wir kommen zum Referat des II. Ausfchuffes, betreffend das Gesuch des

Bauunternehmers Bertram zu Hannover um Gewährung einer einmaligen Unter¬
stützung zur Schadloshaltung für die ihm bei Ausführung des Neubaues der
Provinzialstraße von Müsch nach Schuld entstandenen Verluste. Nefereut ist der
Herr AbgeordneteNadermacher.

Referent Abgeordneter Nadermacher: Meine Herren! Ich habe dem Referat des
Provinzial-Verwaltungsraths umfowenigeretwas hinzuzufügen,als auch im II. Ausschüsse weitere
Gründe zur Ablehnung des Antrages des Bertram nicht vorgebrachtworden sind. Das Referat
des II. Ausschusses lautet dahin:

„Der II. Ausschuh trat den in dem Referate des Provinzial-Verwaltungsrathes
vom 16. Oktober 1886 enthaltenen Ausführungen in allen Punkten bei und beantragt:

Hoher Landtag wolle das Gefuch des Bauunternehmers Bertram ablehnen."
Landtags-Marschall: Ich stelle diesen Antrag des II. Ausschusses zur Diskussion.—

Es meldet sich Niemand zum Wort, ich schließe die Diskussion, und bringe den Antrag zur Ab¬
stimmung. Ich bitte Diejenigen, die dagegen sind, sich zu erheben. (Es erhebt sich Niemand.)

Der Antrag ist einstimmigangenommen.
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Wir kommen zum Referat des II. Ausschusses, betreffend die Uebertragung
der Verwaltung und Unterhaltung der im Kreise Wetzlar belegenen Provinzial-
straßen an diesen Kreis. Referent ist der Herr AbgeordneteNoechling.

Referent AbgeordneterNoechling: Das Referat des II. Ausschusses,betreffendUeber¬
tragung der Verwaltuug und Unterhaltung der im Kreise Wetzlar belegenenProoinzialstraßen an
diesen Kreis lautet folgendermaßen:

„Der II. Ausschußhat nach reiflicher Prüfung der durch den Prouinzial-Vcrwaltungsrath
in dem gedruckten Referate entwickelten Gründe, welche es wünschenswert!)erscheinen lassen, daß
die in dein Kreise Wetzlar gelegenenProvinzialstraßen in der Verwaltung und Unterhaltung auf
den genannten Kreis übergehen, dem Antrage des ProvinziaUVerwaltungsraths zugestimmtund
beehrt sich demgemäßzu beantragen:

„Hoher Prouinzial-Landtag wolle den Prouinzial-Verwaltungsrath ermächtigen, die
Verwaltung und Unterhaltung der Provinzialstraßen im Kreise Wetzlar an diesen
Kreis zu übertragen und die Modalitäten dieser Uebertragung zu vereinbaren."

Landtags- Marschall: Ueber diesen Antrag des II. Ausschusseseröffne ich die Dis¬
kussion. — Es meldet sich Niemand zum Wort, ich bringe den Antrag zur Abstimmung. Ich
bitte diejenigen, die dagegen sind, sich zu erheben. (Es erhebt sich Niemand.)

Der Antrag ist einstimmigangenommen.
Es folgt das Referat des I. Ausschusses betreffend die Petition des Herrn

Johann Peter Lentzen. Referent ist der Herr Abgeordnetevon la Valettc.
Referent Abgeordneter Freiherr von la Valette St. George: Es betrifft dieses

Referat, meine Herren, die Petition des Herrn Johann Peter Lentzen um eine Subvention von
W0 M. zur Fortsetzungseiner historischen Arbeiten. Der I. Ausschußbeehrt sich nach eingehender
Berathung des Gesuches zu beantragen:

„Hohes Haus wolle beschließen,die Petition des Herrn Johann Peter Lentzen dem
Provinzial-Verwaltungsrathe zu überweisen."

Landtags-Marschall: Diesen Antrag des I. Ausschusses stelle ich zur Diskussion. —
Es meldet sich Niemand zum Wort, ich schließe die Diskussion und bringe den Antrag zur Ab¬
stimmung. Ich bitte diejenigen, die dagegen sind, sich zu erheben. (Es erhebt sich Niemand.)

Der Antrag des Ausschusses ist einstimmigangenommen.
Der letzte Gegenstand ist das Referat des I. Ausschuffes, betreffend die

Petition des Religionslehrers Dr. Schölten. Referent ist der Herr Abgeordnete von
la Valette.

Referent Abgeordneter Freiherr von la Valette St. George: Diese Petition
behandelt ein ganz ähnliches Thema, meine Herren, indem der ReligionslehrerI)r. Robert Schölten
in Cleue den Landtag ersucht um gütige Gewährung einer Unterstützungfür von ihm zu veröffent¬
lichende Studien aus der NiederrheinifchenGefchichte, resp, um eine Remuneration für bereits
von ihm veröffentlichteWerke aus demfelben Gebiete, Der I. Ausschuß hält die Förderung
prouinzialhistorischerForschungen, welche wcrthvolle geschichtlicheBausteine abgeben, für durchaus
emvfehlenswcrth, fprach sich günstig über die Publikationen des Petenten aus und beehrt sich
demgemäßzu beantragen:

„Hoher Landtag wolle beschließen, die Petition des Religionslehrers Herrn I)r. Robert
Schölten dem Provinzial-Verwaltungsrathe zu überweisen."

17
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Land tags-Marsch all: Auch diesen Antrag stelle ich zur Diskussinn. — Es meldet sich
Niemand zum Wort, ich schließedie Diskussion und bringe den Antrag zur Abstimmung. Ich
bitte diejenigen, die dagegen sind, sich zu erheben, (üs erhebt sich Niemand.)

Der Antrag des Ausschusses ist einstimmig angenommen.
Meine Herren! Hiermit ist die Tagesordnung der heutigenSitzung erledigt. Ich bitte die

Herren Montag um 11 Uhr zn einer Plenar-Commissionssitzungüber die Instizgesetzehier zu erscheinen.
Meine Herren! Die Sitzung ist geschlossen.

(Schluß der Sitzung 12^ Uhr.)
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Fünfte Sitzung
im Ständehause zu Düsseldorf, am Montag, den 15. November1886.

Beginn: 11 Uhr Vormittags.

Tagesordnung:

Verkündigung der Eingänge.

Landtllgs-Marschall: Meine Herren! Die Sitzung ist eröffnet.
Ich habe Ihnen folgende Eingänge mitzutheilen. Zunächst ist eine Eingabe aus Lennep

mir zugegangen, betreffend eine Straßenanlage am Neuenkmnp; es handelt sich darum, eine
Theilstrecke der Straße Lennep-Remscheidzu ersetzenund abzukürzen. Diese Angelegenheit hat
in einer der letzten Sitzungen dem Provinzial-Verwaltungsrath vorgelegen und ist von diesem
abgelehnt worden Die Petition ist unterschriebenvon dem Bürgermeister der Stadt Lennep:
Sauerbronn Ich frage, ob einer der Herren Abgeordneten diese Petition zu der seinigen macht. —
Es ist dies nicht der Fall, diese Petition kommt nicht weiter zur Behandlung.

Sodann ist mir ein Promemoria von Seiten des Bürgermeisters Pahlke zu Rhendt
zugegangen eine gedruckte Petition, die den Herrn Mitglieder,:, soviel ich weiß, direkt zugeschickt
worden ist' <^ch verweise diese Petition an den I. Ausschuh zur Behandlung im Anschluß an
die Kreisordnung Sodann ist noch eine Petition, ein sehr ausführliches schreiben, von Seiten
mehrerer Bürgermeister eingegangen, unterschrieben von Daniels, Bürgermeister von Treis,
Niehl:c betreffend die Pensionsverhältnisse der Landbürgermeister. Das Peütum geht dahin:

Die unterzeichnetenLandbürgermeistererlauben sich dem hohen Proviuzial-Landtage
in aller Ehrerbietung den Antrag zu unterbreiten, die Kreisordnung dahin amendiren
zu wollen, daß den Landbürgermeistern die Pensionsansprüche der Staatsbeamten
beizulegen,^und daß dieselbenvon der Leistung von Beiträgen zum Pensionsfonds zu
befreien sind."

Meine Herren! Diese Petition wird im Anschluß an tne Kreisordnung im I. Ausschuß
zu behandeln sein, um, wie alle Petitionen der Landbürgermeister, bei §. 27 der Kreisordnung

^ ^ ^MeinVtzerren! Ich möchte Ihnen noch eine Mittheilung über die Gcfchäftsvertheilung
in den nächsten Tagen machen. Die Geschäftsvertheilungin der nächsten Zeit würde sich folgen¬
dermaßen aestllltcn Morgen früh um 10 Uhr ist Sitzung des Curatoriums der Hülfskaffe.
morgen Nachmittag werden Sitzungen der Ausschüsse stattfinden. Mittwoch Vormittag 10 Uhr
soll eine Plenarsitzung stattfinden und bis gegen 12 Uhr wird, wie ich hoffe eme große Menge
von Gegenständen erledigt weiden tonnen. Nachmittags um 5 Uhr wird das Festessen statt-
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finden; von 12 bis 5 Uhr werden die Vorbereitungen für dieses Festessen hier im Saale
getroffen werden. Donnerstag Vormittags können wir keine Plenarsitzung halten, weil der
Saal wieder hergerichtet werden muß. es wird aber um 10 Uhr der Provinzial-Verwaltungs-
rnth eine Sitzung abhalten. Donnerstag Nachmittag um 5 Uhr werden wir eine Plenarsitzung
halten, ebenso Freitag den ganzen Tag uud Samstag. Am Dunnerstag Nachmittag von 4
bis 5 Uhr wird der I. Ausschutz zu einer Sitzung, hauptsächlichzur Feststelluugvon Referaten,
znfammentrcten; ich hoffe, datz fönst alles morgen fertig fein wird. Die letzte Behandlung
der Kreis- und Pruvinzialordnuug im Pleuum werden wir wohl am Donnerstag Nachmittag
oder Freitag Morgen vornehmen und hierauf die Iustizgefetze im Plenum. — Herr Graf von
Beissel hat das Wort.

Abgeordueter Graf von Beiffel: Ich bitte die Mitglieder des II. Ausschusses, am
Dienstag um 5 Uhr Nachmittags zu einer Sitzung zusammenzutreten. Es liegen uus noch
zwei Sachen vor. Die eine betrifft das bereits fertiggestellte Referat über die Trarbach-
Trabcner Brücke. Ich möchte die Herren, die sich neulich gemeldet haben, um dem II. Ausfchuß
für diese Angelegenheit zugetheilt zu werden, jedoch wegen bereits erfolgtcr Fertigstellung des
Referates nicht mehr haben mitwirken können, bitten, dieser Ausschußsitzungbeiwohnen zu
wollen. Ich glanbc nicht, daß es nothwendig ist, besondere Einladungen an die Ausschuß¬
mitglieder ergehen zu lasseu.

Landtllgs-Marschall: Meine Herren! Ich will dem noch hinzufügen, daß die
Petition in Betreff des Sicbcngebirges, welche wir heute Abend noch hier zu behandeln hoffen,
auch noch an den II. Ausschuß gelangen wird. — Herr Graf von Beissel hat das Wort.

Abgeordneter Graf von Beiffel: Die Petition wegen des Sicbengebirgcs ist also
auch noch dem II. Ausschuß zugetheilt worden. Ich werde nunmehr dafür sorgen, daß den
einzelnen Herren die Einladuugeu zu den Ausfchußsitzuugenschriftlichzugehen.

Landtags- Marfch all: Meine Herren! Ich schließe die Plenar-Sitzung. Der Provinzial-
Landtag wird sich nunmehr sofort als Plenar-Commission constitniren, um zunächst in die Vor¬
berathung der uns vorliegenden Justiz-Gesetzentwürfeeinzutreten.
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Dritte Pltmr-CMmisfwiissitMll
im Stöndehausezu Düsseldorf, am Montag, den 1b November 1886.

Landtags-Marschall: Meine Herren! Es beschäftigt uns also zunächst die Behandlung
der drei Gesetze, die uns im Anschlußan unsere Hypothekengesetzgebung, die wir vor zwei Jahren
hier berathen haben, zur Begutachtungvorgelegt sind, und an zweiter Stelle — dazu würden
wir wohl heute Nachmittag kommen — die Behandlung der Petitionen wegen des Petersberges
ini Siebengebirge, Ich habe Ihnen schon in der letzten Plenarsitzung mitgetheilt, daß von Seiten
des Herrn Landtags-Commissariusund auch direkt seitens des Herrn IustizministersDr. Friedberg
die Anzeigegemachtworden ist, daß der Herr Geheime Iustizrath Stolterfoth im Auftrage des
Herrn Iustizministers die Vorlagen vertreten wird. Ick habe die Ehre, Herrn Geheimrath
Stolterfoth einzuführenund ihn hier in Ihrem Namen zu begrüßen. Außerdem habe ich natürlich
auch den Herrn Oberpräsidentenzu dieser Sitzung wieder eingeladen.

Meine Herren! Wir treten nunmehr in die Berathung der drei Gesetze ein, die ich eben
bezeichnet habe. — Ich gebe zur Eröffnung der Generaldiskussionüber diese GesetzeHerrn
Landesrath Küster das Wort.

Landesmth Küster: Meine Herren! Es werden Ihnen drei Gesetzentwürfe zur Begut¬
achtung vorgelegt; der erste betrifft das Nangorduungsverfahren, der zweite das Reinigungs-
nebst Ucbergebotsv'erfahrenund der dritte das Theilungsverfahren und den gerichtlichen Verkauf
der Immobilien. Was den ersten Gesetzentwurf anlangt, fo mache ich darauf aufmerksam,daß
das Rangordnuugsverfahren die Vertheilung des Immobiler - Kaufpreifes unter die eingetragenen
Hypothekargläubigerzum Zweck hat; durch das Reinigungsverfahren wird bewirkt, daß der
Erwerber diejenigen Immobilien, die er gekauft hat, von Hypotheken befreit, indem das Recht
der Hypothekargläubigerauf und an den Immobilien in ein Recht an dem Kaufpreiseverwandelt
wird; das Uebergebotsuerfahrengiebt den Hypothekargläubigcrn,welche sich durch einen Verkauf
geschädigt glauben, das Recht und die Mittel an die Hand, diesen Verkauf umzustoßenund einen
öffentlichen Verkauf zu beantragen, indem sie zunächst selbst ein höheres Gebot machen; das
Theilungsverfahren und den gerichtlichen Verkauf von Immobilien habe ich wohl nicht weiter
nothwendig zu definiren.

Meine Herren! Das erste und zweite Gesetz schließt sich nach der diesseitigen Auffassung
eng an das Hypothekengesetz vom 20. Mai 1885 an, und dürfte namentlich der Gesetzentwurf
über das Rangordnuugsverfahren wohl als Vorläufer für die demnächstigeGrundbuchordnung
betrachtetwerden. Der 30. und 31. Landtag hat zwar wiederholt die Bitte ausgesprochen,daß
das Justizministerium doch dem Gedankennäher treten möge, daß das Grundbuch in der Rhein-
Provinz eingeführt werde, und auf den Antrag des Herrn AbgeordnetenFreiherrn von Los ist
"och hinzugefügtworden, wenn nicht in der ganzen Rheinprovinz, so doch mindestensbezirksweise.
Eine Antwort auf die desfallsigen Eingaben ist noch nicht erfolgt; hoffentlich, meine Herren, wird
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aber dieser Wunsch sich bald verwirklichen,und werden wir der baldigen Einführung des Grund¬
buches entgegensehenkönnen; abgeschlossen ist die Frage über die bezirksweise Einführung der
Grundbuchordnungwohl noch nicht, und wir haben Grund zur Annahme, daß zwischenden beiden
bezüglichen Ministerien, dem Justizministerium und dem Finanzministerium, noch desfallsigeVer¬
handlungen schweben. Einstweilen bin ich der festen Ueberzeugung, und das ist auch der
eiustimmigeAusspruchdes Ausschusses mit Ausnahme einer oder zwei Stimmen, daß wir dank-
barlichst diese Gesetze, die uns geboten werden, acceptircn möchte».

Meine Herren! Wenn ich nun zunächst zu dem Nangordnungsverfahren übergehe, so
möchte ich Sie im Voraus darauf aufmerksammachen, daß schon im Jahre 1879 im Abgeordneten-
Hause der Monarchie, und namentlich in der X. Iustizcommission,Verhandlungendarüber geschwebt
haben, daß das jetzige Verfahren ein durchaus kostspieliges sei, und daß eine radikale Umänderung
absolut nothwendig erscheine. Damals war dies die einstimmigeAnsichtder X. Commission;das
Abgeordnetenhausist derselben beigetreten und hat eine Resolution gefaßt, daß eine einheitliche
Subhllstation, ein einheitlichesTheilungs- und Aufgebotsverfahren ein dringendes Bedürfniß fei
und in dem nächsten Landtage vorgelegt werden möchte. Eine ähnlicheResolution wurde im
Jahre 1885 gefaßt. Seitdem hat das Justizministerium sich mit den Gesetzesentwürfenüber diefe
Rechtsmatcrien beschäftigtund nicht ein, nein zwei, drei Entwürfe sind der prouinzialstäudischen
Verwaltung mitgetheilt, an verschiedene Eorvorationen und Juristen gesandt worden, um
auch aus dem praktischenLeben selbst Stimmen und Gutachten darüber zu vernehmen, wie die
Gesetzentwürfeaufgenommen, welchenNutzen die Anwendung herbeiführen und wie die einzelnen
Bestimmungen zu fassen feien. Das Wort nun, das indirekt der Herr Iustizminister in den
damaligen Commifsionssitzungengegeben hat, hat er eingelöst, indem er heute Ihnen den
Gesetzentwurfüber das Nangordnuugs-Verfahren vorlegt. — Damals, im Jahre 1879, ist der
Entwurf, die Ueberweifungdes Nangordnungs-Verfahrens an die Amtsgerichte,gescheitert aus drei
Gründen, die in der Iustizcommissionhervorgehobenwurden. Es würde sich für Sie nur fragen,
ob diese drei Gründe, welche damals die X. Eommifsion als stichhaltigangeschen hat, stichhaltig
waren und noch bestehen, und zweitens, ob der Gesetzentwurf, der Ihnen jetzt vorgelegt wird,
derartig zweckmäßig erscheint und einen solchen Vortheil bietet, daß er die Beunruhigung und die
Rachtheile,die immer damit verknüpft sind, daß neue Gesetze in das Nechtsleben eingeführtwerden,
parallelisirt. Was die drei Gründe anbelangt, die damals dem Haufe der Abgeordneten der
Monarchie und der X. Eommifsion vorgeführt worden sind, so sind dieselbennach der Ansicht
des Ausschusses theilweise nicht stichhaltig, theilweise aber ausgeräumt. Der erste Grund ging
dahin, daß gesagt wurde, das rheinische Nangordnungs-Verfahren stehe in keiner nothwendigen
Verbindung mit der Zwangsvollstreckung,greife bei freiwilligen Verkäufen statt, deshalb koune es
nicht geändert werden, es müsse bei den Landgerichten verbleiben. Richtig ist die angegebene
Thatsache; nach der AnsichtVieler aber ist die Schlußfolgerung nicht stichhaltig; richtig ist es,
daß das Nangordnungs-Verfahren sich auch auf die Verkeilung der Kaufpreise aus freiwilligen
Verkäufen erstreckt, unrichtig aber ist, daß, weil es sich auf letztere erstreckt, darum eine Aufhebung
des landgerichtlichenVerfahrens nicht möglich erscheine. Diese Abänderung kann vielmehr nach
der Auffassungdes Ausschusses wohl Platz greifen, und zwar schon ans dem Grunde, weil es
ganz gleichgültigbei der Veitheilung ist, ob der Kaufpreis aus dem Zwangsvollstreckungs-Verfahren
oder aus freiwilligen Verkäufen verschuldet wird, denn auch bei freiwilligen Verkäufe,, verändert
sich nach Durchführung des Reinigungsverfahrens das Recht des Hnpothekargläubigers in ein Recht
an dem Kaufpreise; bei Zwangsvollstreckungentritt diese Umwandlung schon im Moment des
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Zuschlagesein. Wenn also sowohl bei dem Zwangsvollstreckungs-Verfahren,wie bei dem frei¬
willigen Verkauf derselbeEffekt erzielt wird, dann hat auch das Vertheilungsverfahrennur die¬
selbe weitere und gleiche Bestimmung, unter die Hypothekargläubigerden fo festgestellte,:Kaufpreis
mit den daran klebenden Rechten der Hypothekargläubigerzu vertheilen und es wollte dem Aus¬
schuß nicht fcheinen,daß in dein ersteren Verfahren andere Vorschriftenzu befolgen feien, als in
dem zweiten. Dazu kommt auch, daß die ganze Materie sowohl nach dem rheinischenGesetz, wie
nach der Reichs-Civilprozeßordnunggleichmäßig in dem Titel über die Zwangsvollstrecknngenabge¬
handelt wird. Wenn nun in den Bestimmungenüber die Zwangsvollstreckungdie Vorschriften über
die Vertheilung des Kaufpreises auch aus den freiwilligen Verkäufen ihre Stelle gefunden haben,
so, meint der Ausschuß, sei kein Grund vorhanden, eine verschiedeneBeurtheilung eintreten zu lassen
und die einheitlicheBehandlung vor den Amtsgerichten als unrichtig hinzustellen. Dann aber
vermeint der Ausschuß auf Grund der Aufstellung in dem Referate, das Ihnen hier vorgelegt
wird, daß nur ein höchst geringerTheil fämmtlicher Nangordnungsverfahren an den Amtsgerichten
auf Grund eines Reinigungsverfahren abgewickelt werden wird, uud Ihr Referent hat sich der
Mühe unterzogen, von den Jahren 1884 und 1885 die sämmtlichenCollokationendes Düssel¬
dorfer Landgerichts zusammenzustellen und gefunden, daß von 186 nur 13 auf Grund freiwilliger
Verkäufe eingeleitet worden sind, also 173 nach Subhastationen, d. i. 94 Prozent. Wenn also
94 Prozent nach Subhastationen eingeleitet werden, dann glaubte der Ausschußnicht annehmen
zu dürfen, daß wegen der 6 Prozent prinzipiell das bisherige Verfahren als unabänderlich
hingestellt werden könne. Diese Frage, ob das Verfahren den Landgerichten nicht zu entziehen fei, ist
auch in Elsaß-Lothringendes Weiten und Breiten verhandelt worden, und Elsaß-Lothringenwar in
dieser Beziehung wohl korrekter als wir, indem dort schon lange das Gesetz angenommenwurde,
daß sämmtliche Nangordnungsverfahrennicht mehr an den Landgerichtenabgewickelt werden sollten
m der Voraussetzung und in der Gewißheit, daß eine ganz bedeutendeKostenerfparniß uud ein
viel einfacheresVerfahren vor den Amtsgerichteneintrete. Die Herren in Elfaß-Lothringen haben
dasselbe Eivilvrozeßgefetz,wie wir, gehabt, sie haben aber das Rangordnungsverfahren an die
Amtsgerichteverwiesen.

Meine Herren! Der zweite Grund, der damals im Abgeordnetenhaufevorgebracht
wurde, war daß die Nechtsunsicherheit,welche in den Hypothekar- und dinglichen Rechteil
m der Nheinvrovinz herrsche, die Thätigkeit der Nechtsanwaltschaft nicht entbehren lasse
und daß es nothwendig fei, daß die Nechtsanwältedas ganze Verfahren von Anfang bis zu Ende
betrieben. Diefer Grund, meine Herren, hat damals viel für sich gehabt, aber er schien dem
Ausschußjetzt zum grüßten Theile beseitigt zu sein durch das durch Ihre Mitwirkung zu Stande
gekommene Gesetz vom 20. Mai 1885, das im vorigen Jahre hier begutachtet worden
ist- Meine Herren! Die stillschweigenden Hypotheken hören heutzutage vollständig auf, sie
existiren nicht mehr; nur das, was eingetragen ist, wird berücksichtigt und damit ist ein großer
Schritt zur Rechtssicherheit geschehen; jetzt weiß Jeder, was eingetragenist, was auf dem gekauften
Grundstückhaftet. Freilich könnte man sagen (und es sind Stimmen im Ausschusse in dieser
Ansicht laut geworden), daß die Gene. ck-Inscrivtionenauf Grund der Urtheile noch existiren,und
daß wir noch bis zum Jahre 1894 folche Generalinfcriptionenhaben werden; allein neue können
uicht wehr eingeschrieben,und alte Generalinfcriptionenkönnen nicht mehr erneuert werden, da
die Immobilien bezeichnet werden müssen, welche im Augenblick der Eintragung als im Eigenthum
des Schuldners stehend betroffenwerden sollen, nur die alten Inscriptionen können höchstens noch
bis zum Jahre 1^91 dauern; der Ausschußist der Ansicht, daß die etwaige Gefahr in Folge des
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Umstandes, daß stets eine Einschreibungder Gencralinscription erkenntlich sei und die Zahl der¬
selben sich stets verringere, lange nicht so groß sei, daß man sich des Nutzens entschlagenkönne,
welchen das Gesetz der Nheinvrovinz gebe, und wenn, meine Herren, irgend Jemand im Stande
ist, hinsichtlich der größern Rechtssicherheitein Gutachten abgeben zu können, so ist dies einmal
das Notariat. Dasselbe ist einstimmigder Ansicht, daß eine so große Rechtssicherheiteingetreten
sei, daß wohl an eine Umänderung des Nangordnungsverfahrens gedacht werden könne und müsse;
sodann aber auch das Curatorium der RheinischenProvinzial-Hülfskasse. Ich habe mir erlaubt,
im Ausschuß darauf aufmerksam zu machen, daß an uns seit Bestehen des erwähnten
Hvpothekengesetzes 669 Anträge herangetreten sind, mit einem Objekte von 22 598 13? M-,
und wenn Sie nun annehmen, daß niedrig veranschlagt sechs Urkunden bei einem jeden
Antrage zu prüfen sind, so haben wir über 33U0 Urkunden in diesem Jahre zu prüfen
gehabt; ich glaube hiernach, daß das Euratorium der Provinzial-Hülfskasse wohl mit Recht
sagen kann, daß es in der Lage sei, darüber zu judiciren, daß eine Nechtsunsichcrheit nicht mehr
im Wege stehe, und ist seine einstimmigeAnsicht, daß es an der Zeit sei, daß ein gegen das
frühere verändertes Nangordnungsverfahren eintrete. Wenn ferner damals fchon die X. Commission
des Abgeordnetenhausesder Ansicht war, daß im nächstenJahre, also im Jahre 1880, eine
radikale Umänderung stattfinden müsse, und wenn dies einstimmig auch von den rheinischen
Abgeordneten angenommen war, so dürfte umfomehr dem Ausschuß mit Recht die radikale
Umänderung sechs Jahre später, also im Jahre 1886, statthaft und nothwendig erschienen sein,
besonders, nachdemdas Gesetz vom Jahre 1885 erlassenist. Als dritter Grund, meine Herren,
wurde hervorgehoben, daß der Parteienbetrieb bei Fehlen eines Verhandlungstermins als unzu¬
länglich betrachtetwerden könne, falls das Verfahren vor das Amtsgerichtverwiefcnwerde. Dieser
dritte Grund ist durch das Gesetz selbst beseitigt, indem der Parteienbetrieb aufhören soll, das
Amtsgericht die Sache in die Hand nimmt, die Ladungen erläßt und den Verhandlungstermin
ansetzt. Demgemäß glaubt der Ausschuß, daß die drei Bedenkenvollständig erledigt sind, und ist
er dazu übergegangen, zu prüfen, ob der Vortheil, der durch das Gesetz der Nheinprovinz gegeben
wird, ein so großer ist, um, wie ich bei der Einleitung des Vortrages gesagt habe, die Störung
im Nechtslebenund den dadurch verursachte»Schaden ausgleichenzu können, die immer mit der
Einführung neuer Gefetze verbunden sind. Meine Herren! Zunächst kommen in Frage die leidigen
Kosten, die Gebühren des Gerichts und die Gebühren des Anwalts. Gestatten Sie mir, um
Ihnen wegen der Kosten eine richtige Aufklärung geben zu können, mit zwei Worten darzustellen,
wie überhaupt das Collokationsverfahrcnheutzutage abgewickeltwird; ich werde sehr kurz sein und
bedauere nur, so trockene juristische Sacheu Ihnen vorbringen zu müssen, allein in anderer Weise
läßt sich der Vortrag nicht halten.

Meine Herren! Früher ging Derjenige, der das Collokationsverfahreneinleiten wollte,
zum Anwalt. Der Anwalt muh auf der Gerichtsschreibereides Landgerichts erscheinen und zu
Protokoll beantragen, daß ein Nichtercommissarernannt werde; ist der Eonnnissar ernannt, so
wird die Ausfertigung über diefe Ernennung ertheilt; dann reicht der Anwalt eine Vittfchrift
unter Produzirung der Ausfertigung des Eigenthumstitels und des Hvpothekenauszugesdem
Commissarein; der Commissareröffnet das Verfahren und ordnet die Vorladung der Gläubiger
an; die Gläubiger werdeu von dem Anwalt vorgeladen unter abfchriftlicherMittheilung der Aus¬
fertigung, sowohl der Ernennungs- wie der Eröffnungsordonnanz,in einem Monat ihre Forderung
mittelst Anwaltsbestcllung auf der Gerichtsschreibereigeltend zu machen. Nach einem Monat
wird der provisorische Status von dem Commissarangefertigt, und der provisorische Status
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von dem betreibenden Anwalt den anderen Anwälten und dem Schuldner notificirt. Erfolgt
kein Widerspruch, so entwirft, auf Antrag des betreibenden Anwaltes unter Produktion
der Betreibuugsakten, der Commissar den definitiven Status, nach dessen Fertigstellung die
Zahlungsanweisungen ertheilt werden, Erfolgen Widersprüche, so werden dieselben an das
Landgericht verwiesen, und während sie vor dem Jahre 1880 sämmtlich in einem Urtheil
entschieden wurden, muh seit der Reichs-Civilvrozehordnungjeder Widerspruchin einer besondern
Klage geltend gemacht weiden. Durch den gegenwärtigenGesetzesentwurfsoll das Verfahren ein
viel einfachereswerden. Der Eröffnungsantrag wird beim Amtsgericht gestellt, er wird gestellt
von der Partei perfönlichoder auch schriftlich von einem Anwalt oder Notar. Das Amtsgericht
ladet die sämmtlichen Hypothekargläubigervor, innerhalb einer Frist von vier Wochen ihre
Forderungen geltend zu machen. Eine nachträglicheAnmeldung ist statthaft, fo lange der Plan
noch nicht ausgearbeitet ist. Der Plan wird aufgestellt, uud es werden die Hypothekarglaubiger:c.
von dem Amtsgerichtvorgeladen Einsichtzu uehmen, ihren Widerspruchbis zu einem bestimmten
Termine geltend zu machen, in diesem Termine auf Widersprüchesich zu erklären und event, den
Plan abzuschließen. Ist kein Widerspruchangemeldet,so wird der Plan sofort abgeschlossen. Ist
ein Widerspruchvorhanden, so wird dieser an das ordentlicheGericht verwiesen. So soll heute
nach dem Entwurf verfahren werden, und da frage ich Sie zunächst, meine Herren, ist dieser
Entwurf uicht ein in jeder Beziehung besserer? der Ausschuß vermeint, daß das keinem Zweifel
unterliegen könne.

Meine Herren! Gegenwärtig sind die Gerichtskosten geradezu enorm, und es ist absolut
unverständlich, wie eigentlich ein solches Verfahren von Anfang dieses Jahrhunderts bis heute iu
der Nhcinprovinz hat bestehen können, in welchemdie GrundbesitzerKostenbezahlen müssen, die
nicht das zwei- drei- und vierfache,nein, das zehnfache der Kosten der Vertheilung in den anderen
Provinzen ausmachen,wie Kosten haben bezahlt werden müssen,wodurchder wenig begüterteLand¬
mann 20 __ 30 °/° vom Kaufpreis entrichten mußte, um überhaupt deu Immobilarkaufpreis unter feine
Hypothekarglaubigerdefinitiv vertheilt zu sehen. Sie werden im Verlaufe der Verhaudlung finden,
daß dies keine Uebertreibungist, sondern, daß ich noch hinter der Wahrheit zurückgeblieben bin.
Was die Gcrichtskosten anlangt, so kostet zunächst die Eommissarernennung,die beantragt werden
muh, in der Ausfertigung pro Rolle (2 Seiten) 80 Pf. — Sie finden die Aufstellungauf S. 3
des Referates — dagegen in anderen Provinzen 10 Pf. pro Seite, also wir bezahlen 80 Pf. pro Rolle,
während die Altländer 20 Pf. bezahlen. Wir bezahlenden Stempel noch besonders für die Aus¬
fertigung mit 1 M. 50 Pf. und müssen fogar das Papier extra bezahlen, pro 2 Bogen 5 Pf.,
für einen Bogen 3 Pf. Wir bezahlenalso dafür, daß die Eommissarernennungausgefertigtwird,
^ M. 95 Pf. Die Ausfertiguug der Eröffnungsordonnanz wird geradeso berechnet, nämlich:
drei Rollen ^ 80 Pf. kosten 2 M. 40 Pf., während sie in den anderen Provinzen nur 60 Pf.
kosten würde. Die Nedaktionsgebührdafür, daß der Anwalt zu Protokoll beantragt, daß ein
Commissarernannt werden soll und die Collukationseröffnungausgesprochen wird, mutz dem Fiskus
extra mit 2 M. 40 Pf. bezahlt werden, der Stempel der Ausfertiguug kommt wieder hinzu mit
1 M. 50 Pf. und dann wieder das Papier, im Ganzen 6 M. 35 Pf. Nun, meine Herren,
produzirt der Gläubiger, ehe er aber produzirt, muh er 1 M. 20 Pf. für jede Produktiou bezahle»
und außerdemdie fogenannte Inspektionsgebühr, die dafür entrichtet wird, daß der Gerichtsfchreiber
die Akten in Empfang nimmt und vielleicht auch ein Auge hineinwirft, mit 60 Pf. Nach Ein¬
fuhrung der Reichs-Civilprozehordnunghat der Fiskus auf die letztere Gebühr nicht verzichtet,
sondern glaubte im Ganzen 1 M- 80 Pf. für sich in Anfprmh nehmen zu tonne», einerlei ob
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die Gläubiger unterkommenoder nicht unterkommen. Wird der Kaufpreis vertheilt, so wird von
einer jeden einzelnenangewiesenenSumme ^4 °/o berechnet mit Abrundung nach oben und außer¬
dem am Schluß als Stempel von dem ganzen Netrage incl. Zinsen noch einmal bis zur Höhe
von 3000 M. 1 "/«, von dem Betrage über 3000—60 000 M. ^ «/«, und von dem weiteren
Betrage '/« "/<>. Hinzu kommt die Ausfertigung der Zahlungsanweisung, wiederum mit 80 Pf.
pro Rolle und der Stempel mit 1 M. 50 Pf. für jede Ausfertigung, fodann wieder für jeden
Bogen Papier 3 und für zwei Bogen 5 Pf. Endlich wird die Caltulationsgebühr für Aufstellung
und Ausrechnungdes Planes berechnet.

Sie finden auf Seite 4 und 5 des Referats acht verschiedene Collokationen aufgestellt,
die bei dem hiesigen Landgerichte gefchwebt haben, und zwar sind dies nicht solche, welche besonders
kostspielig waren, sondern solche, bei denen sehr wenige Gläubiger sich gemeldet hatten, so daß
die Kosten derselben nicht den Durchschnittssatzerreichten, sondern unter dem Durchschnittssatz
gebliebensind. Sie finden »nd I die Hauptsumme, die bei der Versteigerung erzielt worden ist,
mit 1120 M. aufgeführt; die Zinfen betragen 7? M. 16 Pf., dagegen betragen die Gerichtskosten
— Col. 7 — 63 M. 78 Pf. Wenn Sie hinzunehmendie Productionsgebühr der Anwälte, die
Rechnungdes betreibende!! Anwalts, die Locirungskosten:c,,fo kommen Sie auf mindestens 280 M.
Meine Herren! Das sind 25"/» der Kaufsumme, dir bezahlt worden sind, damit die Hypo¬
thekargläubiger den Rest unter sich vertheilen konnten. Nehmen Sie nun Nr. 2; dort beträgt
der Kaufpreis 1070 M., die Kosten machen über 30°/u dieses Kaufpreises aus; darunter die
Auslagen und Gebühren des betreibendenAnwalts, welche 105 M. 51 Pf. betragen; und so geht
es weiter. Also, meine Herren, bis zu 30 °/u werden von dem Kaufpreise genommen, um die
Gerichts- und sonstigenKosten zu bezahlen. Daß dies enorm ist, und daß es kaum verständlich
erscheint, wie die Rheinländer bis heute es haben ruhig geschehenlassen, daß bis zu 30 °/o Kosten «.
haben bezahlt werden müssen, dürfte kennzeichnend für diejenigen sein, die zu fest kleben und fest
halten an den rheinischenGesetzen; der Ausschußmeint, daß es nun nachgeradean der Zeit sei,
daß wir den anderenProvinzen gleich gestellt würden. Auch auf Seite 7 ist nebeneinandergestellt,
was die alten Provinzen in den angeführen 8 Fällen der Nheinprovinz gegenüber zu bezahlen
gehabt hätten. Sie finden unter Nr. 1 wiederum 1197 M. Hauptsummeund Zinsen, an Gerichts¬
und Löschungskosten sind bezahlt worden 108 M. 28 Pf., nach der Subhastations-Ordnung vom
15. März 1869 würden 26 M. zu bezahlen gewesensein und heutzutage würde man nur 16 M.
bezahlen. Bei Nr. 2 ist dasselbe Verhältniß; wenn Sie sich die letzte Nummer ansehen, Nr. 8,
so finden Sie, daß 54 622 M. zur Vertheilung gekommen sind; die Gerichts-Löschungskosten
betrugen 501 M. 91 Pf., darunter sind also die Anwaltskostennicht mitberechnet; in Westfalen
würde man heutzutage 160 M. bezahlen,unter der Subhastations-Ordnung vom Jahre 1869 aber
140 M. Die Kosten,die wir also mehr bezahlen, sind enorm.

Ich habe mir die Mühe gegeben — wie ich dies auch im Ausschuß vorgetragen habe —,
die 811 Collokationen,die durchschnittlich in jedem Jahre unter dem rheinischen Rechte eingeleitet
werden, nebeneinanderzu stellen und gefunden, daß nicht viel unter 60 000 M. allein an Gerichts¬
kosten gespart werden wird, wenn dieselbenKosten wie in den alten Provinzen berechnet werden.
Dieselbe Summe habe ich festgestellt, indem ich prozentualifch die Kostenverringerungzu der
Gesammtsmnmeder in den Collokationenvertheilten Beträge ausrechnete; auch hier kam ich auf
50 000—60 000 M. Selbst wenn Sie nur 50 000 nehmen und diese Summe mit einein Zins¬
fuß von 3 l/2 "/« capitalisiren, so erhalten Sie ein Capital von 1428 500 M., das sich verdoppelt,
vielleicht sogar verdreifacht, wenn wir die anderen Kosten auch berechnen, und wie viel haben
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wir demnach schon an Gerichtskostenzu viel gegenüber den anderen Provinzen bezahlt! Wäre
im Jahre 1879 schon ein neues Verfahren eingetreten, also vor sechs Jahren, so hätten wir
6x60 000, also 360 000 M., ohne die Zinsen zu berechnen, erspart bezw. weniger an den Fiskus
abgeführt. Es will also scheinen, daß schon dieser eine Grund als maßgebend erachtetwerden
könnte, selbst wenn vielleicht in dem einen oder anderen Punkte an dem Gesetzentwurfgemäkelt
werden dürfte, um denselben dankbar zu acceptiren.

Aber noch weiter können die Kosten erheblich reduzirt werden, und sie werden durch
den Entwurf reduzirt. Der betreibende Anwalt fällt vollständigweg, das Amtsgericht vertritt
die Stelle des betreibendenAnwaltes. Selbst wenn man dem Anwalt für den Antrag auf Eröffnung
des Verfahrens und Beschaffungder nothwendigenAktenstückeeine höhere Gebühr zubilligen wollte,
wie bisher, so tritt doch eine erhebliche Kostenersparnißein, und auf Seite 8 ist wieder unter
Zugrundelegung derselbenEollokationsverfahrenberechnet,wie hoch diese Kostenersvarnißin dieser
Hinsichtsein wird Wenn ^0 der Gebühr des §. 8 des Anwaltskostengesetzcs zugebilligtwird,
so reduzirt sich die Summe aä 1 von 39 M. 70 Pf. auf 8 M. 40 Pf., aä 2 von 3? M. 20 Pf.
auf 8 M. 40 Pf. :c.- sie steigt nur bei der letzten Nummer, indem sie prozentualrsch nach dem
Objekt erhöht wird. ' Auch hier tritt also, namentlich bei den geringeren Beträgen, eine ganz
erhebliche Ersparnis; ein, und gerade diese geringen Beträge sind auch nach den Intentionen der
Reichs-Eivilvrozeßordnung,was die Kostenanlangt, besonderswohlwollendzu berückstclMgen. Die
Kosten der Anwaltsvertretung, die jeder Hvvothekargläubigerzu berichtigen hat und angewiesen
erhält im Rangordnungsverfahren im Range seiner Hypothek, habe ich berechnet auf p^. 9,
und da finden Sie in dem ersten Falle drei Forderungen, die angemeldetund angcwiefen worden
sind Die Anwaltsgebühren, die bezahlt worden sind, betragen94 M. 50 Pf.; bei einer Berechnung
von «/in der Gebühr des ß. 8 des Kostengesetzeswürden sie sich nur auf 18 M. belaufen; bei
Nr 2 treten an Stelle von 94 M. 50 Pf. 48 M. 60 Pf., bei Nr. 3 an Stelle von 63 M. 48 M-
usw- nur da wo nachher eine größere Summe zur Anweisungkommt, bei Nr. 8, zeigt sich,
daß'die Anwaltsgebühren von 94 M. 50 Pf. auf 184 M. 80 Pf. erhöht werden; dort handelt
es sich um Objektevon 50 000 und 18 000 M. Also auch hier, meine Herren, die erheblichste
Reduktion der Anwaltsgebühren bei der Produttion und der Vertretung der einzelnenGläubiger
im Verfahren. . ^ ,. . ,..,.,.,.

Endlich meine Herren, tritt noch eine weitere KostcnerMrmß dadurch em, daß der
Anwaltszwang im gewissen Sinne aufgehobenwird. In dieser Beziehung schien dem Ausschuß,
daß der Gesetzentwurf noch nicht weit genug gegangen sei, und hat er in Ueberstimmungmit dem
Provinzilll'Verwllltungsmth einen noch weiter gehenden Antrag gestellt, welcher hoffentlich bei hohem
Landtag Beachtungfinden wird. Der Entwurf befagt, daß der Eröffnungsantrag entweder zu Protokoll
des Gerichtsschreibersvon dem dazu Berechtigtenselbst oder aber schriftlich eingereicht werden könne;
im letzteren Falle aber müsse er von einem Notar oder Anwalt unterschrieben werden; den Antrag
auf Anweisungund Produktion der Titel könne jede Partei selbst stellen, den Widerspruchgegen
den Plan aber müsse jede Partei wiederum zu Protokolldes Gerichtsschreibers selbst anmelden, wolle
sie denselbenaber schriftlich anmelden, fo müsse sie dies durch einen Anwalt oder Notar besorgen
lassen Der Provinzial-Verwaltungsrath und der Ausschußwaren einstimmig der Ansicht, daß eine
Vertretung durck die Anwältein sehr vielen Sachen nicht zu entbehren sei, und daß sich von Anfang an
nicht immer prüfen ließe, ob in Wahrheit eine Vertretung nothwendig sei und die Kosten als
sogenannte nothwendigeVertretungskostenangesehen werden konnten; der Provinzial-Verwaltungs¬
rath und der Ausschußwaren deshalb der Ansicht, daß unter allen Umständen, wenn Jemand

!8"



140

sich einen Anwalt nimmt, er die Gebühr, die er dem Anwalt zu bezahlen hat, aus der Masse
bezw. in dem Rmige seiner Hypothek ersetzt erhält; kommt der Gläubiger nicht unter, so
muß er folgeweiseseinem Anwalt die Kosten selbst bezahlen; wird das Verfahren von einem
Nichtgläubiger eröffnet, so werden sie als Massekostenangesehen und ersetzt. Der Prouinzial-
Verwaltungsrath und der Ausschußwaren jedoch der Ansicht, daß es nicht nothwendig erscheint,
eine Bevormundung durch den Anwalt aufzwingenzu wollen, besonders wenn die Partei in der
Lage ist, sich selbst vertreten zu dürfen und vertreten zu können, sowohl bei dem schriftlichen
Eröffnungsantrag, als den schriftlich einzulegendenWidersprüchen. Es wurde namentlich an den
Fall gedacht,wenn ein Hypothekargläubiger, einerlei ob er große, oder unerheblicheForderungen
hat, nur teilweise unterkommt; um ein Beispiel zu greifen: ein Gläubiger hat 100 000 M. zu
fordern, es beträgt der Kaufpreis, welcher geboten war, nur 8N000 M, es muß der vielen
Hypotheken wegen zur Collokationkommen, nach dem Entwurf soll er auf Grund seines Titels
von 100 000 M. nicht selbst die Eröffnung beantragen können, wenn er nicht persönlichauf das
Gericht gehen will; er muh sich einen Anwalt nehmen, der die erheblichen Gebühren für den
Eröffnungsantrag erhalten soll; dadurch wird der Ausfall noch vergrößert. Es schien dem Prouinzial-
Verwaltungsrath und dem Ausschußnicht richtig zu sein, Jemanden zu zwingen, einen Anwalt
oder einen Notar zu nehmen, wenn er selbst glaubt, fähig zu fein, durch eine einfache Eingabe
den Antrag stellen zu können. Ein solcher Antrag, meine Herren, ist in den meisten Fällen auch
so einfacherNatur, daß eine Vertretung höchst überflüssig erscheint; er hat nur den Verkaufsaktund
den Hvpothckenauszugzu produziren und zu fchreiben,daß er auf Grund seiner Titel die Eröffnung
beantrage. Ist die Sache verwickelt, so hat er das Recht, einen Anwalt zu nehmen, aber er muß es nicht
thun, er muh nicht Kosten aufwenden, von denen er sich sagt, er könne sie ersparen, und sie
kämen in Abzug von seiner Forderung, die er auch vielleicht nur theilweise berichtigt erhält.
Dasselbe gilt für diejenigen Fälle, in welchen Widersprüchegeltend gemachtwerden; ich möchte
hier noch auf einen Umstand aufmerksam machen. Jeder, dem eine kleine Forderung conteftirt
wird, hat das Recht, sich am Amtsgericht selbst zu vertreten; weshalb soll er nun das Recht nicht
haben, selbst einen Widerspruch schriftlich geltend zu machen, wenn er doch das Recht hat,
selbständig dieselbe Klage bei deni Amtsgericht einzugebenund zu vertreten? Viele Leute gehen
nicht gerne persönlichan das Amtsgericht, viele können es vielleicht auch nicht, sie wollen und
können aber mit leichter Mühe eine Eingabe schreibenmit der Bitte, das Verfahren zu eröffnen
oder den Widerspruchanzunehmen. Glaubt Jemand, daß die Sache verwickelt ist, oder kann er
den Antrag nicht schriftlich stellen, fo soll ihm das Recht, einen Anwalt zu nehmen, nicht verwehrt
werden; es meint daher der Ausschuß,daß zwar das Recht Jedem gegebenwerden soll, aber nicht
Jeder gezwungen werden soll, sich eines Anwalts oder Notars zu bedienen. Insbesondere sind
die Fälle zu erwähnen, in welchen ein Gläubiger seine Forderung, deren nützlicheAnweisung
zweifelhaftist, anmelden, aber nicht gerne Kosten, welche vergeblich sein könnten, aufwendenmöchte.

Eine fernere Kostenersparniß tritt nach dem Entwürfe ein, mit Nücksiicht darauf, daß
sämmtliche Prozesseüber Widersprüchebis jetzt Gegenstand einer Prozedur am Landgerichteunter
Bestellung eines Anwalts sein müssen; selbst wenn ein Widerspruch wegen der geringfügigsten
Summe erhoben wird, so muh die Sache an das Landgericht gebracht werden; beide Seiten
müssen einen Anwalt bestellen. Sowohl der Provinzial - Verwaltungsrath, wie der Ausschuß
anerkannten als richtig, daß nun auch die kleineren Prozesse vor dem Amtsgerichte verhandeltwerden,
während die größeren im ordentlichen Verfahren beim Landgericht zur Entscheidung kommen.
Endlich hatte ich nur erlaubt, im Ausschusse noch hinzuzufügen,daß sogar Fälle möglich erscheinen,
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in denen nach den gegenwärtig geltenden Bestimmungen ein geringer Kaufpreis duräi die kosten
ganz llbsorbirt wird, so daß der Hvpothekarschuldncr nichts erhält; nehmen Sie an, daß zwei,
drei oder vier kleine Parzellen für 1000 M. verkauft, jede für etwa 200-300 M., und von
verfchiedenen Erwerbern angekauft worden sind; jeder Erwerber kann dos Eollokationsverfahrm
felbst einleiten- während die anderen Erwerber noch warten wollen, leitet ein Einziger wegen
des geringen von ihm verschuldeten Preises das Verfahren ein, die Kosten absorbircn denselben;
nach einem Monat kommt nun der zweite Erwerber und es werden wieder von Neuem die Kosten
gemacht, nach einem ferneren Monate kommt der dritte Erwerber u. f. w„ und so ist es sehr
leicht denkbar, daß der ganze Kaufpreis au Kosten verausgabt wird; nach dem Gesetzentwurfe ist
dies gar nicht mehr möglich, denn wird nur von einem Erwerber das Eollokationsverfahrm eröffnet,
fo hat der Amtsrichter die Veranlassung, den Schuldner oder einen sonstigen Betheiligten kommen
zu lassen welche das Recht haben, wegen des Nestes das Eollokationöoerfahren einzuleiten, und
dann können beide Eollokationsverfahrm ohne Weiteres miteinander verbunden werden. Also,
'"eine Herren, eine erhebliche Kostenersparnis, tritt nach allen Seiten ein und mit Nückftcht auf
diese Ersparnih vertritt der Provinzial-Verwaltungsrath und der Ausschuß die Ansicht, daß dein
Gesetze die Zustimmung nicht versagt werden dürfe. ,^. ,^ ^

Nachdem die Kostcnfrage erledigt ist, komme ich aus den zweiten Punkt, auf die Zweck¬
mäßigkeit des Gesetzes und da möchte ich mich auf das, was im Ausschussegegen die Zweckmäßigkeit
hervorgehoben worden ist, beschränken. Es wurde geltend gemacht, daß der Amtsrichter auf dein Lande
allein dastehe daß er den Nath und die Eousultation mit Eollegen entbehre, und daß es sehr zweifelhaft
erscheine dem Amtsrichter, der vielleichtauch überbürdet sei, auch noch die Abwickelung der Eollokationen
zu übertragen. Zunächst, meine Herren, wollen Sie gütigst festhalten, daß es sich hier nicht um die
Entscheidung materieller Rechte handelt, daß Widersprüche im ordentlichen Versa rm geltend gemacht
beziehwigsweise entfchieden werden müssen; nnr die Leitung des Verfahrens soll der Amtsrichter
haben und nur diejenigen Widersprüche, welche einen Werth unter 300 M. haben, sind wie heut¬
zutage jedes Objekt, welches unter 300 M. ist, der Eognition des Amtsrichters initerworsm. Der
angeführte Grund ist nach der Ansicht des Ausschusses vollständig unrichtig. Es wird von
den Amtsrichtern eine sehr geringe Anzahl von Eollokationeu abzuwickeln sein. Sie finden auf
Mss i» des Referates hervorgehoben, wie viel Eollokationen eigentlich an die Amtsgerichte kommen
würden daß'von den 811 Eollokationen, die im Jahre 1884 eröffnet worden sind, 4 nach Adenau,
2 nach^Boppard 4 nach Eastellaun, 2 nach St. Goar, 2 nach Meisenheim, 4 nach Münster-
maifeld 1 nach'Simmern, 4 nach Sobernheim, 4 nach Stromberg, 2 nach Trarbach, 2 nach
Bergheim, 2 nach Wiehl, 2 nach Natingen, 3 nach Odmkirchm, 2 nach Uerdingm, 2 nach Mett¬
mann <> nach Remscheid, 3 nach Wermelskirchm, 1 nach Dann, 1 nach Hillesheun, 1 nach Neu-
maaen " 1 nach Wadern, 3 nach Waxweiler, 3 nach Nhaunen, nach Perl keine, nach Prüm
keine, nach Lindlar keine u. s. w. gefallen sein würden. Das kann man doch dem Amtsrichter
wnuthen daß er in einem Jahre zwei oder drei Eollokationen bearbeitet, und wenn sie vielleicht
auch wichtia sind so sind sie doch meist einfach und wie oben ausgeführt, werden die materiellen
Rechte, erm Beurtheilung vielleicht Schwierigkeit bieten komcke von ihm nicht "NMeden; auf
der anderen Seite werden auch bei den Landgerichten manche Eollolatwnen von Assessoren oder
jungen Richtern abgewickelt, und mancher provisorische und definitive Status wird dort von diesen
entworfen wenn man darauf Rücksicht nehmen wollte, daß dem Amtsrichter nicht immer die
Mittel zn Gebote ständen, in Schriftstellern nachzuschlagen, wie bestimmte Eontroo^
und Iudikatur entschieden seien, so wird bemerkt, daß es nicht immer ein Vortheil ist, seine Wissen-



142

schaft aus Schriftstellernzu schöpfen. Ich habe schon im Ausschüsse ausgeführt, daß, wenn der Amts¬
richter den Oocke 5lar>uI6«u, das rheinische Archiv, den Zachariä zu Rathe zieht, er ebenso gut urtheilen
wird, als wenn er dazu übergeht, in Bibliotheken und französischen Schriftstellernnachzuschlagen; so
viele Schriftsteller, so viele Ansichtensind möglich. Aus beiden Gründen wollte es dem Ausschusse
nicht scheinen, daß darauf ein besonderesGewicht gelegt werden solle, daß der Amtsrichter allein
auf dem Lande die Collokationenabwickele. Hierzu kommt noch, je größer der Wirkungskreis des
Amtsrichters wird, desto größer wird die Anzahl derjenigenAmtsgerichtewerden, bei welchen zwei
oder drei Amtsrichterfungiren. Der Herr Regierungs-(5ommissarwird im Stande sein, mitzutheilen,
daß bei sehr vielen Amtsgerichten schon jetzt drei Amtsrichter oder mindestenszwei Amtsrichter
beschäftigt sind und nur bei sehr wenigen ein Amtsrichter, so daß die Herren zumeist im Stande
sind, eintretenden Falles miteinander Rücksprache zu nehmen.

Meine Herren! Gestatten Sie mir nun zu der Generaldebatte noch zwei oder drei
Bemerkungen; dann habe ich Sie genug mit meinem Vortrage ermüdet. Eine große Meinungs¬
verschiedenheitexistirt darüber, ob der Notar zugelassen werden sollte, um die Eröffnung zu
beantragen, die Forderung zu produziren und um nachher die Widersprüchebei dem Amtsgerichte
anzumelden. Es war die einstimmigeAnsicht des Provinzial - Verwaltungsraths und des Aus¬
schusses,daß dies nicht angänglich erscheine,und daß in dieser Beziehung der Gesetzentwurf
abgeändert werden müsse. Meine Herren! Es geht gegen den Charakter des Notars, gewerbs¬
mäßig die Vertretung der Parteien zu übernehmen. Der Notar ist die öffentliche Behörde, welche
Urkunden mit öffentlichemGlauben aufnehmen soll; er greift in das Gebiet des Nechtsanwalts
hinein, in die eigentliche Sphäre der Thätigkeit des Nechtsanwalts, wenn der Notar in Collo¬
kationen Widersprüche erhebt oder sonst Parteien gewerbsmäßig vertritt; bis jetzt hat der
Rechtsanwalt das Recht. Jeden zurückzuweisen, der in diesen Wirkungskreis eingreift; wohin sollte
das führen, wenn Sie den Notar, der möglicherweifefelbst die produzirten Akte gemachthat,
befähigen wollten, felbst Widerspruch zu erheben? Abgesehen hiervon würden Sie durch diese
Conkurrenzmit dem Rechtsanwalt ein unliebsames Verhältniß zwischen Beiden hervorrufen. Der
Gesichtspunktder Neichs-Civilprozeßordnungist auch, daß sich die Anwälte nicht an den großen
Centren des Verkehrs sammeln, sondern, daß sie sich auch bei Amtsgerichten niederlassensollten;
und meines Erachtens ist es ein Fehler, wenn man den Wirkungskreis des Anwalts verringern,
ihm sogar den Notar als Conkurrentenzur Seite setzen will und auf der anderen Seite wünscht,
daß der Anwalt seinen Wirkungskreis und seinen Verdienst auch bei dem Amtsgerichtesuche und
finde. Eine Kostenersparniß,von welcherin den Motiven des Gesetzentwurfesdie Rede ist, tritt
auch nicht ein. Der Notar fordert feine Gebühr für den Eröffnungsnntrag, die Produktion und
für die Anmeldung des Widerspruches, der Anwalt aber muß den Prozeß doch nachher führen;
denn der Notar kann nicht vor dem Landgerichtund Amtsgerichteauftreten. Hiernach hat meines
Erachtens der Gesetzentwurfin dieser Beziehung mit Recht die Zustimmung des Ausschusses und
des Provinzial-Verwaltungsraths nicht erlangt. Gestatten Sie mir schließlich noch die eine
Bemerkung, die im Provinzial - Verwaltungsrath auch zur Sprache gekommen ist, nämlich die, ob
überhaupt das Collokationsuerfahrenan die Amtsgerichte verwiesenwerden soll, oder ob es nicht
zweckmäßigererscheint, den Notar mit der Abwickelungzu befassen. Die X. Commission des
Abgeordnetenhauseswar im Jahre 1879 der Ansicht,daß erhebliche Gründe dafür sprächen, daß
das Verfahren von dem Notar geleitet werde; auch im Provinzial - Verwaltungsrath konnte man
die Erheblichkeitder Gründe, welche damals vorgebrachtwaren, nicht verkennen; ebensowenig
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im Ausschuß; man mutzte sich sagen, der Notar kennt die Parteien, er ist in der Lage, mit
den Parteien persönlich zu verkehren,er kann die Parteien leicht vergleichen,die Gelder auszahlen
und sofort die Löschung aufnehmen; aber durchschlagend für die gegentheiligeAnsicht war das
folgende Moment, und das ist auch in den Motiven als durchschlagend aufgeführt: immerhin muß
der Notar im gewissen Sinne eine gerichtliche Funktion ausüben; er soll die Forderungen fest¬
setzen, er foll alfo entscheiden,und wenn auch die materielle Entscheidung durch das Gericht
später gegeben wird, so hat er wenigstens die Parteirollen zu vertheilen; der Nichtangewiescne
muß klagen, der Angewiesene ist der Beklagte und hat die günstigere Rolle; und, meine Herren,
wenn von dem Notar die eigenen Akte prodnzirt werden, dann soll er auf Grund seiner eigenen
Akte die Anweisungvornehmen und prüfen, ob eine Nichtigkeit der notariellen Akte, sogar seiner
eigenen, vorhanden ist! er nmß spater die Löschung und die Praklusion aussprechen. Deshalb
ist es die einstimmigeAnsicht des Ausschusses und des Provinzial-Verwaltuugsraths gewesen,dem
nicht beitreten zu können, was die X. Commission des Abgeordnetenhausesfür wünschenswert!)
gehalten hat, den Notar mit der Abwickelungder Sache zu befassen; sie waren vielmehr der
Ansicht, dem Gesetzentwurfzustimmen zu müssen.

Landtags-Marschall: Zur Generaldiskussion hat zunächst das Wort der Herr
AbgeordneteCourth.

AbgeordneterCourth: Meine Herren! Ich spreche mich gegen den Gesetzentwurf aus,
trotzdem er so warm von dem Herrn Landesrath befürwortetworden ist. Was die Kosten anbelangt,
meine Herren, so sind wir ja wohl Alle einverstanden, daß sie ganz horrend sind, nicht sowohl
soweit sie den Anwalt betreffen,als weil der Staat soviel erhält. Für den Anwalt ist die nicht
richtige Theorie festgehalten,daß er setzt bei jedem Objekt das Gleichebekommt. Wenn Sie auf
Seite 5 fehen wollen, fo bekommt der betreibende Nechtsanwalt bei einem Objekte von 54 000 M.
sogar nur 33 M. während er bei einem Objektevon 14 000 M. 38 M. 70 Pf. erhalten hat; daß
dies nach dem Objekte regulirt werden muß, ist selbstredend. Wie aber der Staat sich bereichert
hat, meine Herren und wie lawinenhaft die Kosten des Staates nach oben wachsen, können Sie
anldem letzten Exempel sehen, wo er bei einem Objekte von 54 000 M. 46? M. bekommt,außerdem
noch die Ausfeitigungskosten,die in den Auslagen des betreibenden Anwalts enthalten sind. Der
Staat der eine moralischePerson ist, mühte erröthen, daß er so lange die enormen Kosten von
den armen Leuten genommenhat, welche subhastirt werden. Wer will daran zweifeln,daß darin,
Wandel zn schaffen ist. Diese Kostenfragehat auch der Provinzial-Vcrwaltungsrath hauptsächlich
behandelt. Damit sind wir ganz einverstanden,daß die Königliche Stcmtsregierung ein neues Gesetz
über die Kostenvorlege, und daß hierbei in Gemäßheit der neuen Kostengesetzgebung alle Kosten
auch die Anwaltskosten,nach dem Objekt berechnet werden. Wir acceptiren dies dankbarlichst, und
wenn die Königliche Staatsregierung nur noch den Artikel 758 der französischen Prozeßordnung
wiederherstellen wollte, wonachsämmtlicheOppositionenin die Sitzung des Landgerichtsverwiesen
werden, um dort zusammenverhandelt zu werden, wie es nach dem alten Verfahren war, — es
H dies mit dem ersten Oktober 1879 verändert worden — so würden wir auf diesem Gebiete
Nichts mehr zu wünschen haben. Letzteres ist auch zulässig, denn das ganze Rangordnungs-
verfahren ist durch die Reichsgesetzgebung der Landesgesetzgebunganheimgegeben. Nach etwas
Anderemhat noch Niemand verlangt. Ich habe in der Commissionden Herrn Landesrath gefragt:
Sind denn Bedenken gegen die jetzige Art der Abwickelungbei den Landgerichtengekommen?
Darüber ist geschwiegen worden. Er ist ja auch lange in der Praxis gewesen, wie ich es bin,
°ie Sache marschirt gnt, ganz ausgezeichnet.
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Meine Herren! Wir haben gar keine Veranlassung, in dieser Hinsicht Abänderungenzu
wünschen.Der Staat sagt aber: ich gebe die Kostenermäßigungfür sich allein nicht. Früher hieß
es: ohne Geld keine Schweizer, jetzt sagt der Herr Iustizminister umgekehrt: ohne Amtsrichter
keine Kostenermähigung. Ich kann diese Logik in der That nicht einsehen; die Bedingung ist für
mich unannehmbar, solange wir nicht das Grundbuchhaben. Wenn wir das Grundbuchbekommen,
dann ist die Sache einfach; dann wird das Folium des Grundstückesaufgeschlagen, darin stehen
die Hypothekeneine nach der anderen eingetragen; dann giebt es blos eine formelle Abwickelung,
für welche der Grundbuchrichterda ist, welcher den Kaufgelder-Belegungsterminansetzt und hier
bekommen die Hypothekengläubigerihr Geld Nr. 1, 2, 3, 4. Aber, meine Herren, ist denn die
Sache jetzt so einfach? Ich weiß nicht, wie die Verhältnisse in Elsaß-Lothringen sind, ob da an
den Amtsgerichten vielleicht mehrere Anwälte sind; aber wenn der Herr Landesrath Küster auf
die hiesige Provinzial-Hülfskassehingewiesenhat, so scheint mir dies ein unglückliches Citat gewesen
zu sein. Seine Arbeitskraft ist ja eine ungeheure, ich erkenne dies an; aber Thatfache ist doch,
daß noch ein Hülfsarbeiter hat angenommen weiden müssen, um die Titel zu prüfen, und ich
meine, ein besserer Beweis könnte für die Schwierigkeit der Sache nicht geliefert werden, als
dadurch, daß die eine große Arbeitskraft nicht ohne Beihülfe hat auskommen können. Einfach ist
die Sache auch in der That nicht. Zunächst, meine Herren, so sehr ich die Vortheile anerkenne,
die wir durch die Hypothekennovelle von 1885 erhalten haben, namentlich dafür, daß General¬
hypotheken nicht mehr eingetragenwerden dürfen und daß die gesetzlichen Hypotheken der Eintragung
bedürfen, fo bestreite ich doch, daß dieselbe auf die Abwickelung, auf das Nangordnungsverfahren
wesentlichenEinfluß gehabt haben könne. Abgefehen davon, meine Herren, daß die Spezialität
der Hypothekenfrageja erst mit dein 1. Juli 1895 durchgeführt fein wird, daß also bis dahin
noch eine Menge von Identifizirungen von Grundstücken vorkommen müssen, so ist dies nicht
der Hauptpunkt, sondern dieser liegt darin, daß unsere Hypothekenauf deu Namen des Schuldners
einzutragen sind, daß alfo nach den Vorbesitzerngeforschtwerden muh, und daß das geschehen
muß, um sicher zu gehen, wenn nicht transscribirt ist, sogar 30 Jahre rückwärts. Also das sind
so einfache Sachen nicht, und ich bin der festen Ansicht, daß allerdings eine zwangsweiseBevor¬
mundung hier noch ebenso sehr geboten ist, wie bei den Prozessen vor den ordentlichenGerichten,
daß also der Anwaltszwang unentbehrlichist; denn es stehen zu wichtige Interessen auf dem Spiel.
Diese Anwälte sind aber nur bei den Landgerichten in hinreichenderZahl zu finden. Denken
Sie, meine Herren, daß verschiedene Interessen sich gegenüber stehen, wenn die Sache verwickelt
ist; dann müssen eben mehrere Anwälte sein. Jetzt haben wir an den meisten kleinen Amtsgerichten
gar keinen Anwalt, und daß die Herren sich da niederlassenwürden für die wenigen Collakationen,
das ist wohl nicht anzunehmen, Sie gehen an den Sitz der Landgerichte, wo sie etwas leisten
und hervortreten können. Ich befürchtealfo, meine Herren, daß die Sache bei den kleinen Amts¬
gerichtenin die Hände der Winkelconsulentengelangen wird, und welche Gefahr das in sich birgt,
namentlich wenn ihnen dann gleichzeitig, was ja dannn leicht kommenkann, auch die Vollmacht
zur Empfllngnahmeder Gelder ertheilt würde, brauche ich wohl nicht näher auszuführen.

Meine Herren! Wer praktisch mehrere Nangordnungsverfahren durchgemachthat, wird
gefunden haben, wie viele Zwifchenverfügungendes Nichtcrcommissarsund Rücksprachenmit
demselbennothwendig sind. In manchen Sachen häufen sich diese Verfügungen. Soll nuu da,
weun Jemand einen Anwalt zum produziren genommenhat, dieser Anwalt jedesmal an's Amts¬
gericht reisen, wo die Akten beruhen bleiben müssen? Meine Herren! Dann haben Sie keine
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Kostenersparniß; dann müssen entweder die Kosten nachher in die große Massenrechnungaufge¬
nommen werden, oder es wird dem freien Ermessen des Amtsrichters überlassen, ob Reisekosten
vergütet werden sollen. Es wird dann im letzten Falle oft eine Differenzentstehen: war es nöthig
oder nicht, daß der Anwalt die Akten nochmals einfah? und der Gläubiger wird dann die Kosten
schließlich aus seiner Tasche bezahlenmüssen. Das ist aber noch nebenfächlich. Bei den großen
Amtsgerichtenbesteht für mich die Gefahr darin, daß sie ohnehin schon überlastetsind. Ich gestehe
den Amtsrichtern zu, daß sie juristisch die Frage,,, welche in Betracht kommen, so gut behandeln
können, wie die Nichter an den Landgerichten. Es ist im Ausschuß hervorgehobenworden, sie
besorgten schon das Vertheilungsverfahren,wenn es sich um einen Mobilar-Zwangsverkcmfhandelt.
Ja, meine Herren, da sind die Verhältnissedoch viel einfacher, und wenn der Streit entsteht, fo
handelt es sich eben um juristische Fragen; aber hier im Rangordnungsverfahren muß auch that¬
sächlichnachgeforschtwerden; der Nichtercommissarweist eintretenden Falles den betreibenden
Anwalt zur Ergänzung des Huvothekenanszugs:c. an. Meine Herren! Ich glaube, daß das
besser von Mitgliedern eines Eollegiums geordnet werden kann. Da werden die Sachen von dein
Präsidenten unter die sämmtlichenMitglieder vertheilt; diese nehmen sich die Akten mit nach
Hause, wo sie dieselben ruhig bei der Studirlampe prüfen können; nach gehöriger Ueberlegung
kommen dann die Verfügungen heraus. Meine Herren! Es geht das auch fchleunig genug, hier
am Landgerichtkann wahrhaftig in diefer Beziehung nicht geklagt werden. Unser Herr Präsident
hat hier eine Controle geschaffen,so daß jedes Mitglied des Eollegiums seine Schuldigkeitthun
muß. Ich wiederhole, daß das jetzige Verfahre,,, mit Ausnahme der Kosten,die einfach geändert
werden könnten, zu Beschwerdenkeine Veranlassung gegeben hat. Ich finde in der That, daß
eine Beunruhigung, die ja vermieden werden soll, wenn keine Noth ist, durch dieses neue Ver¬
sahren hervorgerufen wird. Meine Herren! In dem Ausschusse wurden außer von Herrn Collegen
Adams Stimmen laut, und zwar competente Stimmen, welche ganz auf meiner Seite standen und
Bedenken äußerten, ob die Aenderung zweckmäßig sei; namentlich mein verehrter Nachbar, der
Herr AbgeordneteJungen, der früher selbst Gerichtsassessor war, hat mir beigestimmt; er sagte
aber, ich nehme das Gesetz an, weil wir sonst die Kosten nicht herunterbekommen. Vielleicht
mögen noch Andere so denken. Sie haben sich heute zu entschließen,ob Sie unter dieses Joch,
wenn ich es so nennen soll, welches der Herr Iustizminister aufgerichtethat, gehen wollen. Ich
mache nicht mit, meine Herren!

Ich habe übrigens noch die Hoffnung, daß, wenn in den gesetzgebenden Körperschaften
sich die Juristen fo entschieden gegen dieses Gesetz aussprcchensollten, wie ich es heute gethan
habe und wie es der Herr CollegeAdams noch thun wird, dann auch ohne dieses Gesetz noch
eine Ermäßigung der Kosten herbeigeführtwerden wird, welche von den, Provinzial-Verwaltungsrath
so an den Pranger gestellt worden sind. Ich stehe auf dem Standpunkt, meine Herren, daß mir
event, eine gute und theure Rechtspflegenoch lieber ist, als eine billige und minder gute, und ich
hege die Ueberzeugung,daß diefe Abänderung, wie wir sie hier bekommen,keine gute ist. Der
Herr CollegeAdams hat im Ausschuß einen Antrag eingebracht, den ich mit zu dem meinigen
gemachthabe. Es ist darin vorgesehen, daß, wenn noch ein Uebriges geschehensoll, ein Einigungs¬
termin dem Verfahren vorhergehenkönnte, in welchemdie Gläubiger zunächst vor den Nichter¬
commissargeladen werden sollen, um eine gütliche Einigung zu versuchen. Es würde das vielleicht
eine praktische Verbesserungsein, die gleichzeitigmit dem Kostengesetz eingeführt werden könnte.
Der Antrag lautet folgendermaßen:
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„Der rheinische Provinzial-Landtag wolle erklären:
1. daß bezüglich des bisherigen Nangordnungsverfahrens ein Bedürfniß zur Abänderung

desselbennur in der Beziehung bestehe, daß die gütliche Einigung der Interessenten
möglichst erleichtertund die Gerichts- und Anwaltskostenvermindert werden;

2. daß dies wohl in der Weise erreicht werden könne, daß dem eigentlichen Verfahren
ein Einigungsversuch vorhergehe und die Gerichts- und Anwaltskostennach den in
der Neichsgcsetzgebung aufgestelltenGrundsätzen festgestellt werden;

3. daß aber eine Verweisung des Verfahrens felbst an die Amtsgericheohne Schädigung
des Nealkredits und der Interessen der Gläubiger erst dann erfolgen könne, wenn die
Grundbuchordnung eingeführt fei, oder doch 10 Jahre feit Erlaß des zur Klärung
der Hvvothekenverhältnissebestimmten Gesetzes vom 20. Mai 1885 verflossen seien.

Lllndtags-Marschall: Ich bitte zunächst, mir den Antrag einzureichen. Wir würden
nachher auf den eben verlefenen Antrag zurückkommen.Zuuächst hat in der Generaldebatte der
Herr Geheime Iustizrath Stolterfoth das Wort.

Geheimer Iustizrath Stolterfoth: Meine Herren! Wenn gesagt ist, der Iustizminister
habe hier ein kaudinifches Joch aufgestellt, so möchte ich mir zunächst erlauben, darauf zu entgegnen,
daß das ganze Unternehmen, den Gesetzentwurfaufzustellen,von Neuem durch die Resolution des
Abgeordnetenhausesangeregt worden ist, welche im Jahre 1885 bei Gelegenheitdes Erlasses des
Hyvothekengcsetzes gefaßt wurde. In Folge dessen sind BeHürdenund einzelne Beamte im rhei-
nischen Nechtsgebietezur Begutachtung aufgefordert worden und Alle bis auf den Vorstand der
Anwaltskammer und einen Nichter, der speziell gefragt war, haben sich dafür ausgesprochen,daß,
soweit nicht die Notare mit der Sache irgendwie befaßt werden könnten, jedenfalls die Verweisung
an die Amtsgerichteder Verweisung an die Landgerichtevorzuziehensei. Es waren zwei Nichter
an Landgerichtenzur Begutachtung aufgefordert, die als ganz besonders tüchtig in der Bearbeitung
von Collokationenbekannt waren, die eine lange Erfahrung hinter sich hatten und von denen man
also erwarten konnte, daß sie ein sachgemäßesGutachten abgeben würden. .Der eine hat sich
dafür ausgesprochen,es bei der Zuständigkeitder Landgerichtezu belassen, der andere hat sich für
die Übertragung an die Amtsgerichteausgesprochen. Ich möchte mir gestatten, mitzutheilen, wie
dieser Herr, welcher, wie bemerkt, als ganz besonders tüchtig in der Bearbeitung von Collokationen
bekannt war, sich geäußert hat. Er sagt:

„An den Landgerichten wird die Leitung eines Nangordnungsverfahrens von jedem
einzelnen Nichter als eine Art Last empfunden, welche eigentlichnicht zu feiner Hauptthätigkeit,
der Nechtfprechnng,gehört; er bearbeitet die sogenannten Eollotationen erst nach Beendigung
seiner fonstigen Dienstgeschäfte,letztere können ihn zeitweise auch derartig in Anspruchnehmen,
daß die Collokationen längere Zeit liegen bleiben müssen." Dann geht er weiter über auf die
Uebelstände, welche der Betrieb der Sache durch Anwälte zur Folge haben kann, und fagt:
„Auch der gewissenhafteNechtsanwalt geht aus erklärlichenGründen nur im äußersten Nothfalle
dazu über, den Richter an die Erledigung der Sache zu erinnern; ans collegialifchcnGründen
unterläßt er es, den betheiligten Nechtsanwalt, welcher die Sache verschleppt, anzutreiben.
Von der Vorschrift des art. 779 des (ü. äo p,-. o. wird fast niemals Gebrauch gemacht."

Es ist gefragt worden, weshalb die Eollotationen an die Amtsgerichteverwiefen werden
sollen, und dabei behauptet, es sei über das bisherige Verfahren keinerlei Klage geführt worden.
Ich möchte das dahingestellt sein lassen, ich will Niemandem, weder einem Gericht, noch irgend
einem Nechtsanwalt« den Vorwurf der Verschleppungmachen, aber aus dem von mir Verlesenen
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dürfte hervorgehen, daß die Construktiondes bisherigen Verfahrens es unvermeidlichmachte, daß
viele Sachen unverhaltnißmäßig lange dauerten.- Der Commifsar des Landgerichts konnte mit
den Parteien überhaupt nicht verhandeln, er konnte nur mit den Anwälten verhandeln, der Anwalt
konnte nicht über jede Frage instruirt sein, er mußte sich Bedenkzeitausbitten, und wenn über¬
lastete Anwälte in der Sache thätig waren, so konnten sie die Sache nicht erledigen und die
anderen Lollegen konnten nicht drängen. Nach meiner Erfahrung ist es sehr häufig vorgekommen,
daß Collokationeneine recht unverhältnißmäßig lange Zeit bei den Landgerichtengeschwebt haben.
Das wird nach dem neuen Gesetzentwurfnicht möglich fein, wenn der Amtsrichter nicht voll¬
ständig seine Pflicht verletzt, was nicht vorauszusetzenist. Deshalb möchte ich sagen, daß
mehr noch als diejenige Kostenersparnis;, die der Zerr Landesrath Küster augedeutet hat und die sich
annähernd ziffcrmäßig berechnen lassen wird, in Zukunft der Umstand in's Gewicht fallen wird, daß
die Leute rascher zu ihrem Gelde kommen uud die Unbequemlichkeiten eines langwierigen gericht¬
lichen Verfahrens, fowie der schädlichen,während des Laufs desselben bestehendenUngewißheit
über ihre Verhältnisse überhoben werden. Das Verfahren hat bisher nicht selten Jahre lang
gedauert. Ich hoffe, daß dies unter dem neuen Gesetze niemals vorkommenwird. Es ist ferner
gesagt worden, daß die Amtsgerichtein Zukunft überlastet fein würden. Das läßt sich selbstver¬
ständlich zur Zeit nicht übersehen, es kann vielleicht vorkommen, daß bei einzelnenAmtsgerichten
die zu Gebote stehenden Arbeitskräfte nicht völlig ausreichen werden; das dürfte aber fast aus¬
nahmslos nur bei solchen Amtsgerichtenzutreffen, bei welchen schon aus anderen Gründen eine
Vermehrung der Arbeitskräfte in Aussicht zu nehmen sein möchte. Sodann, glaube ich, ist es
angezeigt, näher auf die Begründung der gegen die Ueberweisungan die Amtsgerichte erhobenen
Bedenkeneinzugehen.

Von den sämmtlichen Herren Landgerichts-Präsidentensind Uebersichten über die anhängig
gewordenenCollotationen für die Jahre 1882, 1883 und 1884 aufgestellt. In diesen drei Jahren
zusammen sind 2689 und 2700 Collokationen zur Bearbeitunggekommen, das würde also im Durchschnitt
900 für jedes Jahr ausmachen. Von einer Anzahl von 900 Collokationenjährlich würden voraus¬
sichtlich 310 an'den Sitzen der Landgerichtezu erledigen fein. Ferner giebt es in dein rheinischen
Nechtsqebiet5 Amtsgerichte, die mit drei oder mehreren Nichtern, also mit einem vollständigen
Collegium besetzt sind, und bei denen, soviel ich weiß, mindestensje 4 Anwälte zugelassen sind.
Diese 5 Amtsgerichtewürden 86 Collokationenim Durchschnittzu bearbeiten haben. Cs würden
also in runder Summe auf die an den Sitzen der Landgerichtebefindlichen und auf diese 5 Amts¬
gerichte400 von 900 Collokationen,also ^ entfallen. Ferner haben sich an weiteren 18 Amts¬
gerichten die ungefähr 363 Sachen zu bearbeiten haben würden, ein oder mehrere Anwälte
niedergelassen,so daß auch hier, theilweise wenigstens, die Bedenken, die der Herr Abgeordnete
Courth geäußert hat, nicht eintreten könnten. Bei einer großen Anzahl von Amtsgerichten sind
diefe Sachen offenbar eine Seltenheit und ganz unbedeutend. Ich habe aus Anlaß des Referates
des Herrn Landesrath Küster noch weiter festgestellt, daß bei 35 Amtsgerichtendie Zahl der Collo¬
kationen im Durchschnittjährlich 2 betragen würde, indem in den bezeichneten 3 Jahren dort theil¬
weise gar keine Collokationen vorgekommen sind, theilweise im Ganzennur 9. Es giebt ferner 16 Amts¬
gerichte bei denen die Zahl der Collokationen zwifchen10 und 12, also im Durchschnitt jährlich höchstens
4 betragen würde Es bleiben noch 25 Amtsgerichteübrig, bei denen ungefähr der Durchfchnitt
von 8 Collokationenauf das Jahr sich ergebenwürde. Die Mehrzahl derjenigen,welche sich gut¬
achtlich geäußert haben, hat fiel, dahin ausgesprochen,daß in den großen Städten vornnegenddie
schwierigen Sachen vorkommen,und daß die geringfügigeren, leichter zu erledigendenSachen auf
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dem Lande zu bearbeiten sind. Hiernach ist mit Sicherheit anzunehmen, daß ^/» sämmtlicher
Fälle in Zukunft an Orten werden erledigt werden, wo eine vollständige collegialische autzeramtliche
Besprechungmöglich ist und wo Anwälte vorhanden sind, und daß nur bei einem ganz geringen
Prozentsatz von Collokationendie Möglichkeitbestehen kann, daß sie an ländlichen Amtsgerichten
abgewickelt werden müssen, wo es vielleicht zu Unzuträglichkeitenführen kann, daß ein Anwalt
nicht zur Stelle ist. Ich möchte zum Schlüssenur ganz kurz noch verlesen, was der Herr Ober-
landesgerichts-Präsident Heimfoeth in dem Begleitbericht, mit welchem er das Gutachten des
OberlandesgerichtsKöln an den Herrn Iustizminister sandte, seinerseits geäußert hat. Er sagt:
„Ferner bin ich auch der Meinung, daß es vorzuziehen ist, die Zuständigkeitnicht bei Land¬
gerichten zu belassen, sondern auf die Amtsgerichte zu übertragen", dann erwähnt er, daß
dissentirendeStimmen laut gewordenseien, und fährt fort: „Für mich ist aber schon die Erwägung
entscheidend, daß nach der Erfahrung ein sehr bedeutenderTheil der Fälle einfach ist, und sich
ohne Schwierigkeitenund ohne Streitigkeiten, wobei es auf tiefe Nechtskenntnisse ankommt, erledigt."

Landtags-Marschall: Der Herr AbgeordneteAdams hat das Wort.
Abgeordneter Adams: Meine Herren! Gestatten Sie auch mir zu dieser überaus

wichtigenFrage einige Worte. Was Ihnen Seitens des Herrn Landesraths vorgetragen worden
ist, das hat auf mich den oft bewährten Eindruckgemacht, daß das zu Scharfe nicht schneidet
und das zu Spitze uicht sticht. Wenn man Ihnen anführt, man fei bis zum heutigen Tage so
thöricht gewesen, in Bezug auf das Collokationsverfahren derartige Bestimmungen bestehen zu
lassen, wie sie Ihnen als bis heute bestehend geschildert sind, so traut man doch allen den Leuten,
die in den vergangenenvielen Jahrzehnten diese Sachen bestehen ließen damit zu, so haarsträubende
Dinge, wie sie der Herr Landesrath vorgetragen hat, nicht erkannt uud nicht auf Abhülfe gedrungen
zu haben. Ich frage, meine Herren, vor allen Dingen: Wie konnte man sich dazu verstehen, in
den: Jahre 1875 die Kosten der Anwälte noch gar um 20 °/o zu erhöhe», wenn sie so exorbitant
sind? Ich meine, meine Herren, das schlägt die ganze Ausführung. Man wird doch nicht ein¬
wenden, daß man solche Fragen Seitens der Landesregierungen im Justizministerium nicht prüfe.
Wenn man aber im dem Gesetze vom Jahre 1875 auch iu diesen Sachen die Gebühren der
Anwälte um 20 °/o erhöht hat, — so giebt es nur eine Alternative. Entweder man hat nicht
ordentlich zugeschaut, oder: die Sache muß sich doch ein wenig anders verhalten, als es hier
dargestelltwird mit den furchtbaren Verlusten, die die Provinz fortwährend trägt.

Meine Herren! Es ist nicht allein nöthig, daß die Justiz möglichst wenig kostspielig
gesprochen wird, sondern hauptsächlich,daß sie gut gesprochen wird. Meine Herren! Wenn Sie
die Collokationenbei dem gegenwärtigen noch unklaren Zustande der Hvvothekengesetzgebung an
die Amtsgerichteverweisen,dann weiß ich wirklich nicht, warum Sie nicht alle Streitigkeiteu an
die Amtsgerichteverweisen, mögen die Objekte so hoch sein, wie sie wollen. In allen anderen
Fragen wird der Amtsrichter auf Grund seines Studiums viel besser das Richtige treffen uud
kann viel besser entscheiden, als in den schwierigenCollokationen. Meine Herren! Es giebt nichts
schwieriger,als die Collokationenbei dem bisherigen Zustande der Hupothekengesetzgebung in der
Nheinprouinz, und deshalb kann man diese Sachen, bevor das Hrwothekenwesen nicht geklärt ist,
nicht an die Amtsgerichte verweisen. Es ist in der fraglichen Beziehung ein großer Unterfchied
zwischen den altpreußischen Provinzen und uus. In den altpreußischen Provinzen hat man
Grundbücher, und weil man Grundbücher hat, ist das Nangordnungsverfahren einfacherund kann
bei dem Amtsgerichte erledigt werden. Bei uns hat man noch leine Gruudbücher, und deshalb
kann nach meiner Ueberzeugung das Verfahren noch nicht an die Amtsgerichtegebrachtwerden.
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Man sagt Ihnen, wir haben im vorigen Jahre ein neues Hypothekengesetz erhalten, welches
bestimmtist, die Verhältnissezu klaren, und hiermit ist das früher schwierige Verfahren einfach
geworden. Das neue Gesetz klart in einigen Punkten, namentlich bezüglichder Privilegien, die
bis zum 1. Juli d. I. eingetragen werden muhten; aber alle früher eingeschriebenen Urtheile
haben ihre Wirksamkeit noch lange Zeit, zum Theil noch neun Jahre. Meine Herren! Es ist
also die Schwierigkeitder generellenHypothekenbis jetzt noch nicht geklärt. Nun hat die fran¬
zösische Gesetzgebung wegen dieser zu °/i« noch bestehenden Schwierigkeiten es für nothwendig
befunden, diefe schwierigstenaller Sachen an die ordentlichenGerichte zu verweisen, damit sie
dort ordentlich entschieden werden, wo sie am gründlichstengeprüft werden. Warum wollen wir
hier, ehe unsere Hypothekengesetzgebung geklärt ist, die Sache an die Amtsgerichteverweisen? Ist
denn die französischeGesetzgebungdarin unverständig und verkehrt gewesen, die schwierigsten
Sachen den tüchtigstenGerichten zuzuweisen? Das kann gewiß Niemand sagen. Sie hat die
Sachen mit Recht, weil sie die schwierigsten sind, an die Landgerichteverwiesen. Ich sage also,
meine Herren, wenn man, bevor die zur Klärung nothwendigenzehn Jahre verflossen sind, bevor
die generellenHypotheken, bei denen es einer besonderenPrüfung bedarf, erloschen sind, den
Zustand schon herbeiführen will, der nur paßt, wenn die volle Klärung erfolgt ist, dann thut
man etwas, was zur Zeit unmöglichist, was sachgemäß verschoben werden muß, bis das Gesetz,
welches wir im vorigen Jahre geschaffen haben, seine Wirksamkeitgethan hat. Meine Herren!
das Gesetz klärt die Verhältnisseim Laufe von zehn Jahren, von diefen ist eins verflossen und
neun stehen noch bevor. Ist denn das Gesetz nicht nöthig gewesen, um zu klären? Gewiß ist
es nothwendig gewesen, also muß man abwarten, bis das Gesetz seine Wirkung ausgeübt hat.
Von dieser Wirkung hat es nur '/i o ausgeübt, und Ihnen muthet man zu, die Sache anzusehen,
als wären bereits '"/in verflossen. Meine Herren! Das ist offenbar nicht möglich.

Ich möchte sodann constatiren, meine Herren, daß von dem Herrn Landesrath in seinen:
Referat doch einiges anzuführen überfehen wurden ist, was zur Vollständigkeitdurchaus gehört,
und wovon er gewiß, nicht bestreuen wird, daß es richtig ist. Man klagt so sehr darüber, daß
das Verfahren <dadurch, daß es am Landgerichte sei, viele Kosten mache. Ich möchte demgegenüber
doch darauf hinweifen, daß auch grade dadurch viele Kosten erspart werden, daß es unendlich oft
vorkommt, daß die Streitigkeiten in den Collokationendurch Zusammentreten der Anwälte und
durch Unterzeichnungeiner Erklärung auf dem Status erledigt werden. Die Anwälte, welche die
Verhältnissebeurtheilen können,sehen, daß der von dem einen oder dem anderen erhobene Einspruch
gegen den Status begründet ist, und geben den Streitpunkt nach; oder sie sehen ein, daß ihr
Widerspruchnach den vom Gegner vorgelegten ferneren Titeln sich als unrichtig herausstellt, und
sie ziehen ihn zurück. So wird eine große Anzahl von Streitigkeiten in den Collokationenbei
den Landgerichten,durch gütliche Verständigung der Anwälte erledigt. Das kann nicht geschehen,
wenn man die Sachen an die Amtsgerichte verweist; die Parteien sind dort meist nicht durch
Rechtskundigevertreten, wohnen meistens entfernt, follen sich rasch entschließen,während sie nicht
recht wissen wie weit sie gehen sollen und können, und so werden Einsprücheund Klagen zur
Wahrung des Rechts erhoben,welche unnöthige Kosten machen.

Dann ist ein anderes Moment nicht angeführt, welches gleichfallsvon Erheblichkeit ist.
Bei den meisten Anwälten ist es ein feststehender Gebrauch, daß man von denjenigen Gläubigern,
für die man produzirt hat, die aber nichts angewiesenbekommen,die Gebühr, zu der man wohl
berechtigtist nicht verlangt, sondern nur einen kleinen Betrag, die Hälfte oder ein Drittel oder
ein Viertel ^sich zahlen läßt. Das ist Grundprinzip bei den Anwälten unseres Bezirks, so lange
ich mich zu erinnern weiß, über dreißig Jahre her.
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Meine Herren! So werden bei diesen Sachen grade durch die Thätigkeit der Anwälte
an den Landgerichtenviele Kosten erspart, und es wird vielen Prozessenvorgebeugt. Es wird in
Zukunft dieser Prozesse naturgemäß viel mehr geben. Wenn jetzt der Nichter den provisorischen
Status gemachthat, so läuft von der Bekanntmachungdieses Status an zur Einsichtnahmeund
Erhebung von Einwendungen eine Frist von einem Monat. Es wäre meiner Ansicht nach gut,
wenn dies so bliebe — denn in diesen Monat sind die Anwälte, obwohl sie an Ort und Stelle
wohnen, nicht immer vollständig über die geltend zu machendenStreitpunkte aufgeklärt, und um
die Frist zu wahren, werden häufig Einsprüche erhoben, welche zum großen Theile wieder erledigt
werden und nicht zur Verhandlung kommen. Wie wird dies erst sein, wenn die Anwälte nicht
an Ort und Stelle wohnen? Es werden viel mehr Proteste erhoben werden um die kurze zur
Einsichtmögliche Frist zn wahren und es wird keine Gelegenheitzu gütlicher Erledigung gegeben
sein. Nun sagt man hingegen: es ist durch das im vorigen Jahre erlassene Gesetz Alles auf¬
geklärt, die Sache liegt ungefähr eben so gut, als wenn das Grundbuch schon da wäre. Meine
Herren! Ich glaube diesen Einwand schon oben als einen zu "/l° unrichtigen dargelegt zu haben,
muß aber hier noch auf einen weiteren sehr großen Unterschied zwischen den Landestheilen, wo
das Grundbuch besteht, und denen, wo noch keines besteht, hinweisen. Der Unterschiedzwischen
dort und hier besteht nicht blos darin, daß in dem Grundbuche jede Parzelle genau angegeben
sein muß, sondern der größte Unterschiedfür die Frage, mit der wir uns jetzt beschäftigen,besteht
darin, daß in die Grundbücher nichts eingetragen wird, was der Nichter nicht vorher geprüft hat,
und daß das Gefetz gilt: was nicht im Grundbuch steht, ist nicht in der Welt. Wenn ein solches
Grundbuch besteht, in welches nur mit richterlicherCognition etwas eingetragen werden konnte,
dann geht die Sache nachher bei der Kaufgelderbelegungganz einfach, dann ist das Grundbuch
die maßgebendeQuelle, nach der die Sachen einfach erledigt werden. Bei uns aber kann Jeder
eintragen lassen, was er will, der Hnpothekenbewahrermuß es eintragen, wenn ihm das Urtheil
vorgelegt wird; und wenn ihm die Katasterangaben genau bezeichnet werden. Er muß eintragen;
ob es richtig ist oder nicht, darnach darf er nicht fragen, er muß so rasch wie möglicheintragen.
Sie ersehen daraus, welchergroße Unterschied zwischen der Zeit besteht, wo wir das Grundbuch
haben werden, und zwischen der heutigen.

Mein Standpunkt in dieser Sache ist nach alledem der: beantragen wir erstens, daß die
Kosten des bisherigen Nangordnungsverfahrens ermäßigt werden, nicht nur die Anwaltskosten,
sondern auch die Gerichtskosten! Verlangen wir, daß sie ermäßigt werden nach den Grundfätzen,
welche die Neichsgefetzgebung aufgestellt. Meine Herren! damit treffen wir denjenigenPunkt, den
Sie treffen wollen. Dieser Punkt ist, daß die Kosten allgemein ermäßigt werden, das ist das
allgemein Begehrte; nicht daß die Sachen an die Amtsgerichte verwiesen und die Parteien gezwungen
werden, mit den ihnen vertrauten Anwälten dorthin zu reisen. Dadurch wird die Sache für das
Publikum nicht billiger, daß es dann einen großen Theil der Kosten aus seiner eigenen Tasche
bezahlt. Setzen wir also erstens die Kosten herunter und beantragen Sie, daß die Königliche
Staatsregierung sowohl die Gerichtskostenals auch die Anwaltskosten heruntersetzt. Und suchen
wir zweitens das Verfahren zu einer gütlichen Einigung zu erleichtern: Sprechen Sie den
Wunfch aus, wie ich bereits im Ausschusse beantragt habe, daß dem gerichtlichen Verfahren ein
gütlicher Einigungsversuchvorausgehen muß. Ob Sie dazu das Amtsgerichtoder einen beauftragten
Nichter des Landgerichts nehmen wollen, gebe ich Ihnen anheim. Ein solcher gütlicher Versuch
ist wünschenswert!),er besteht in anderen Landestheilen und wird auch hier bewirken, daß es in
manchenFällen überhaupt zu keinem ordentlichenVerfahren kommt. Das sind Punkte, meine
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Herren, die wirklich zu einer Verbesserungführen, während durch den vorliegendenEntwurf keine
wesentlicheVerbesserungfür das Publikum, auch nicht einmal in Bezug auf die Kosten herbeigeführt
werden wird. GestattenSie mir hierüber noch einige Worte, Zunächst haben wir keine Ahnung,
wie viel die Kosten später betragen werden — wir beautmgen zwar, daß dies Kostengesetz dem
Landtage mit vorgelegt wird, aber wir haben heute ganz gewiß noch kein Urtheil darüber, ob
wirklicheine Ermäßigung eintreten wird — dann aber mache ich auf den Umstand aufmerksam,
daß das Gesetz auf der ganz unrichtigenIdee zu beruhen scheint,als wohnten alle Gläubiger im
Amtsgerichtsbezirkund kämen, wenn sie vom Amtsrichtergeladen würden, ganz einfach dahin und
könnte die Sache dann mit ihnen abgemachtwerden. So liegt die Sache nicht, meine Herren,
die Hypothekensind meistens zum Vortheil von Rentnern oder Rentnerinncn, die in der größeren
Stadt wohnen, sie sind zum Vortheil von auswärtigen Banken, von Creditinstituten,von Fabrikanten
und Kaufleuten, die gegen ihre säumigen SchuldnerUrtheile erwirkenmußten. Diese Leute wohnen
nicht im Amtsgerichtsbezirk,diese haben oft fehr weit zum Amtsgericht. Werden Sie selbst Hinreisen,
sich die Kostenmachen? schwerlich,sie werden statt dessen einen Anwalt nehmen, sie nehmen ihn
nach dem vorliegendenGesetz auf eigene Kostenund müssen dessen Reisekosten insbesonderebezahlen,
wenn sie wünschen,daß ihr vertrauter Anwalt am Landgerichteselbst die gegnerischen Titel ansehe
und prüfe. Viele, welche bei dem Landgerichtihren vertrauten Rechtsanwalt haben, werden diesen
lieber zur Beurtheilung so wichtigerFragen zuziehen, als einen beim Amtsgericht sitzenden ihnen
unbekannten Anwalt. Dies wird oft vorkommen,denn das, meine Herren, wollen wir doch auch
nicht übersehen, daß die hervorragenderenbewährten Anwälte, die das größere Vertrauen haben,
immer am Oberlandesgerichtund an den Landgerichtenfein werden, und daß sich bei den Amts¬
gerichten in der Regel und abgesehen von besonderen lokalen Verhältnissen diejenigen Anwälte
niederlassen,die den Kampf der Eoncurrenz mit den Anwälten an den Landgerichtennicht aufzu¬
nehmen vermögen oder sich rafch ein Einkommenaus irgend einem persönlichen Grunde erwerben
wollen. Ausnahmen giebt es ja auch hier insbesonderedurch Familienverhältnisse:c., aber im
Allgemeinenkann man sich darüber nicht täuschen,daß es im Allgemeinen nicht die hervorragendsten
Anwälte sind, die sich an den Amtsgerichtenniederlassen, und daß derjenige, der seine wichtige
Sache besonders gut durchgeführt wissen will, sich seinen vertrauten oder einen bekanntenals
tüchtig bewahrten Anwalt nimmt. Die Folge ist, daß nicht allein er an das Amtsgerichtreisen
muß, um die faktischen Erläuterungen zu gebeu, fondern daß er auch feinen Anwalt aus der
Stadt mitnehmen und dessen Reisekosten bezahlenmuß. Er muß dies, denn es läßt sich ein solcher
Status, wie ihn der Richter nun machenwird, nicht prüfen, ohne die Titel der Gegner einzufehcn,
es muß an Ort und Stelle aus diesen geprüft werden, ob die Urtheile, auf Grund deren eine
Forderung im Hypothekenrecht geltend gemacht wird, nicht Eontumacialurtheile sind, ob deren
Peremtion eingetreten sei, ob die Peremtion durch Anerkennung oder Zwangsvollstreckungverhindert
sei, man muß die Frage der Exekution des Urtheil aus den Exekutionsaktenprüfen, und wenn
man das nicht prüft, kann man um seine Forderung kommen, die bei richtiger Prüfung
Anweisung erhalten würde. Eine andere, oft zu prüfende Frage ist die, ob eine Gütertrennung
von der Frau gesetzlich durchgeführtist. Wenn die Gütertrennung nicht binnen einer bestimmten
Frist vollständig durchgeführtist, gilt sie gegenüber dem Gläubiger nicht. Dies, meine Herren,
und einzelne der Fragen, welche gegenwärtig im Nangordnungsverfahren zu prüfen sind. Wenn
man das alles prüfen will, so muß mau an dem Orte des Amtsgerichts sämmtliche Titel
durchsehen, und erst, wenn man dies geprüft hat, weiß man ob man Opposition erheben
soll oder nicht, seine Forderung retten kann, oder sie verliert. Meine Herren! Ist es
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nun nicht eine ungeheuere Erschwerung des Verfahrens, diese Prüfung an Orte zu verlegen, wo
es keine Anwälte giebt, oder nur einen, welcher Mandatar der Gegenpartei ist? Was ich angeführt
habe, fällt alles weg, wenn wir das Grundbuch haben, dann giebt es nichts, was nicht vor der
Eintragung geprüft ist, dann kann dem Amtsrichter, mag er so gelehrt oder ungelehrt sein, wie
er will, die Anfertigung des Vertheilungsplans übertragen werden. Dann, meine Herren, aber
auch erst dann, wenn die Voraussetzungen da sind, wenn wir bezüglich der Hypothekenverhältnisse
so gestellt sind, wie die anderen Landestheile, können wir als Kapitalisten unsere die Competenz
des Amtsrichters weit übersteigende Rechte einem solchen Verfahren vor dem Amtsrichter anvertrauen.
Machen Sie es anders, meine Herren, thun Sie es jetzt fchon, so glaube ich, daß wir den Real-
credit wesentlich schädigen; man wird sich wohl bedenken, Geld auf Hypotheken in entlegene Orte
zu geben, wenn man die Nothwendigkeit voraussieht, demnächst wiederholt nach diesen Orten zu
reisen und einen Anwalt mitzunehmen, um zu prüfen, ob die Forderung nicht durch andere
Forderungen, die geltend gemacht worden, gefährdet ist.

Meine Herren! Das sind die Gesichtspunkte, von denen ich in dieser Frage ausgehe.
Ich resumire sie dahin: es ist wünschenswerth, daß dem Rangordnungsverfahren ein gütlicher
Versuch vor dem Nichter vorhergeht, es ist wünschenswerth, daß überhaupt die Kosten im Rang¬
ordnungsverfahren vermindert werden, die Gerichtskosten und Anwaltskosten und zwar nach
Maßgabe der Neichsgesetzgebung. So lange wir aber kein Grundbuch haben und so lange nicht
mindestens 10 Jahre verflossen sind seit Einführung der vorigjährigen Gesetzesnovelle, wird das
vorliegende Gesetz nachtheilig wirken. Noch liegt die Hypothekengesetzgebung im Großen und
Ganzen so, wie früher, und es liegt noch nicht die Möglichkeit vor, das, was 7 bis 8 Decennien
lang den Landgerichten wegen seiner Schwierigkeit überwiesen war, an die Amtsgerichte zu ver¬
weisen. Ob die Kosten wesentlich vermindert werden, wissen wir nicht, es werden aber jedenfalls
auf die Schultern der Capitallisten eine Reihe von Kosten hingewälzt, die sie bis jetzt nicht zu
tragen hatten. Ich bitte Sie daher, dem Antrage des Herrn Courth zuzustimmen und denselben
zum Beschluß zu erheben.

Landtags-Marschall: Es ist mir ein Antrag von dem Herrn Abgeordneten Courth
eingereicht worden, der folgendermaßen lautet:

„Der rheinische Provinzial-Landtag wolle erklären:
1. daß bezüglich des bisherigen Nangordnungsverfahrens ein Bedürfniß zur Abänderung

desselben nur in der Beziehung bestehe, daß die gütliche Einigung der Interessenten
möglichst erleichtert und die Gerichts- und Anwaltskosten vermindert werden;

2. daß dies wohl in der Weise erreicht werden könne, daß dem eigentlichen Verfahren
ein Einigungsversuch vorhergehe und die Gerichts- und Auwaltskoften nach den in der
Reichsgesetzgebung aufgestellten Grundsätzen festgestellt werden;

3. daß aber eine Verweifung des Verfahrens felbst an die Amtsgerichte ohne Schädigung
des Nealkredits und der Interessen der Gläubiger erst dann erfolgen könne, wenn
die Grundbuchordnuug eingeführt sei, oder doch 10 Jahre seit Erlaß des zur Klärung
der Hypothekenverhältnisse bestimmten Gesetzes vom 20. Mai 1885 verflossen seien.

Der Antrag ist unterschrieben von den Herren Abgeordneten Adams und Courth; über
seine Behandlung werde ich nachher sprechen. Der Herr Geheime Iustizmth Stolterfoth hat
das Wort.

Geheimer Iustizrath Stolterfoth: Ich möchte nur einige kurze thatsächliche Bemerkungen
machen. Der Herr Abgeordnete Adams ging auf die Kostenfrage ein. In dem Gesetz ist gesagt,
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die Kostenfragesolle durch königliche Verordnung vorläufig geregelt werden. Die Verhandlungen
darüber sind noch nicht abgeschlossen, es sind aber der Vorstandsbeamte des Oberlandesgerichts
und ich auf anderem Wege und unabhängig von dem Herrn Landesrath Küster zu dem Resultat
gekommen, daß an Gerichtskosten jedenfalls eine Ersparnis; von etwa 50 000 M., ungefähr die
Hälfte gegenüber dem gegenwärtigenBetrag, erzielt werden wird, und daß in Betreff der Anwalts-
kostcn nach der Wahrscheinlichkeitsrechnung eine Ersparnis; von ziemlich 80 000 M. eher zu niedrig
als zu hoch gegriffen sein dürfte. Dann möchte ich bemerken: wie die Parteien in die Lage
kommensollten, mehr reisen zu müssen,wenn sie an die Amtsgerichtereisen, als wenn sie an die
Landgerichtereisen, ist mir nicht klar. Die Leute, welche nicht am Orte des Gerichts wohnen,
werden reifen müssen, wenn sie ihre Angelegenheiten nicht brieflich abmachen, was sie thun
können; aber worauf die Annahme gegründet ist, daß die Reisen nach dem Amtsgericht häufiger
nothwendig fein werden, das weiß ich nicht. Darüber, daß fchwierige Sachen bei den Amts¬
gerichtenwenig vorkommen,uud daß deshalb Reifen nur ausnahmsweife nothwendig sein werden
kann ich mich auf das beziehen, was ich vorhin gesagt habe. Ich möchte schließlich noch zu deni
Wunscheder Einführung der GrundbuchordnungFolgendes bemerken: Die Hauptfrage ist dabei
allerdings die, ob die objektiven Unterlagen dafür vorhanden sind, ob sich die Grundstückein
Uebereinstimmungmit dem Kataster ermitteln lassen, ob die Eigenthümer der einzelnen Grundstücke
und ob die Nealbcrechtigungenfestgestellt werden können. Sehr wichtig ist es eben auch, ob man
die Beamten und überhaupt die Einrichtungen hat, um das Vorbezeichnete ermitteln und feststellen
zu können, und neben allen anderen Gesichtspunkten ist auch die Rücksichthierauf dafür maßgebend
gewesen,den Hypothekenverkehr,soweit als dies möglich ist, an die Amtsgerichte zn verweisen,
damit eine allmalige Gewöhnung sowohl des Amtsgerichts wie des Publikums eintritt, und ich
glaube, Sie können Ihren Wunsch, die Grundbuchordnung eingeführt zu fehen, nicht besser
fördern, als wenn Sie dieses Gesetz annehmen. Es ist ganz unzweifelhaft eine Vorstufe dazu,
und wenn Sie das Gefetz annehmen, fo wird es zweifellosmit geeignet fein, die Bedenken,welche
fönst gegen die Einführung des Grundbuches geltend gemacht werden, abzufchwächen.

Landtags-Marfchall: Es wünscht Niemand mehr das Wort zur Generaldiskussion,
ich schließe dieselbe und gebe dem Herrn Referenten das Schlußwort.

Landesrath Küster: Meine Herren! Wenn Sie den Antrag, der von den beiden Herren
unterschriebenist, durchlesen, fo geht er zunächst dahin, daß das bisherigeRangordnungsverfahren
ein Bedürfniß zur Abänderung nicht nachweife, daß dagegen eine gütliche Einigung der Interes¬
senten möglichst erleichtertresp, verordnet werde. Gegen diesen Antrag dürfte zunächst sprechen,
daß bis zur Neichscivilvrozeßordnungfast für jeden Prozeß ein Sühneversuchvorgeschrieben war,
daß sich aber in der Praxis derselbe nicht bewährt, und daß die Statistik nachgewiesenhat, daß
von hundert Fällen kaum irgend ein Prozentsatz in den Terminen zum Sühnevcrsuche ausgeglichen
worden ist. Es hat ferner die rheinische Ciuilprozeßordnunghinsichtlichdes Cullokationsverfahrens
die Bestimmung getroffen, daß den Parteien Gelegenheit geboten werde, sich innerhalb eines
Monats über die Vertheilung des Kaufpreifes zu einigen, und daß erst nach diesem Monat das
Collokationsuerfllhreneingeleitetweiden durfte. Meines Wissens hat diese monatlicheFrist kaum
«gend einen Erfolg zu verzeichnengehabt, es fei denn, daß die Parteien sich deshalb über die
Vertheilung geeinigt hätten, weil sehr wenig Hypotheken und Grundstücke vorhanden waren, so
daß in der gesetzlichen Unordnungder Frist eine Veranlassungzur Einigung nicht lag. Es hat auch
die Neichscivilprozeßordnnng von dem Grundsätze eines obligatorischen Sühneversuches Abstand genom¬
men, weil der zwangsweiseeinzuführendenur zu Kosten und Zeitvergeudung Veranlassung gebe.

2U
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Wenn in dein Antrage ferner gesagt wird, daß die Gerichts- und Anwaltskostennach den in der
Reichsgesetzgebung aufgestelltenGrundsätzen festgestellt werden sollen, also eine Reduktion eintreten
müsse, so ist in der Hauptsacheeine Uebereinstimmungdiesseits mit beiden Herren zu constatiren;
wenn in demselben Athem aber Herr AbgeordneterAdams gesagt hat, daß ich als Referent zu haar¬
sträubende Dinge von den Kosten gesagt habe, da es absolut nicht verständlich gewesen, wie die Nhein-
provinz einen solchen Zustand so lange hätte dulden können, so scheint mir hierin ein Widerspruch
zu liegen. Wenn der Herr Abgeordnete ferner darauf hingewiesenhat, daß die Anwaltskosten
im Jahre 1875 um 20 °/u erhöht worden seien und dies auch gegen die zu große Höhe der
Anwaltskosten spreche, so übersieht er, daß sowohl seitens des Ausschusses,wie des Provinzial-
Verwaltungsraths nicht die Kosten an und für sich reduzirt werden sollen, sondern daß die
Anwaltsverrichtungenzum grüßten Theile aufgehobenwerden, indem beispielsweifeder betreibende
Anwalt ganz fortfällt, und daß man unmöglichdem Anwälte Kostendafür zubilligen kann, daß
er eine Thätigkeit nicht mehr vornimmt, die er jetzt ausübt. Die für einzelneProduktionen durch
das Gesetz vorgeschlagene anderweitige Normirnng der Gebühren steht im Einklang mit
der Reichscivilprozeßordnungund dem Kostengesetz. Es ist daher meines Erachtens wohl nicht
richtig, wenn gesagt wird, daß aus der Erhöhung von 20°/« in dem Jahre 1875 folgen
würde, daß die Anwaltskosten an und für sich eine Reduktion nicht zu erfahren hätten.
Es ist ferner gesagt worden, daß die Rechtssicherheitin den hypothekarischen Rechtsverhältnissen
jetzt noch nicht hinreichend eingetreten fei, daß sie erst nach 10 Jahren eintreten würde und
daß bis jetzt, wie Herr Adams fagt, vielleicht ^/i» der Zustände ein rechtssicherergeworden
wäre. Meine Herren! Räch der Auffassungdes Ausschussesund des Prouinzial-Verwaltungs-
raths dürfte das nicht richtig sein; denn der Schwerpunkt der Nechtsuusicherhcitlag in den
stillschweigenden Hypotheken, und von dem erwähnten Zehntel kann man nicht hinsichtlich der
gänzlichbeseitigtenstillschweigenden Hypotheken, sondern nur hinsichtlichder Generalinscriptionen
sprechen. Die Generalinscriptionen sind aber lange nicht so gefährlich, wie die stillschweigenden
Hypotheken; die altländischenJuristen haben kaum einen Begriff von den verworrenen Nechts-
zuständen, welche dadurch geschaffen waren, daß stillschweigendeHypothekenauf allen Grundstücken
haften konnten. Wenn der Herr AbgeordneteAdams ferner hervorgehobenhat, daß ich zugeben
müßte, daß einzelne Prozesse und Widersprüche durch Erklärung der Anwälte zu Protokoll auf
der Gerichtsschreibereierledigt werden können und oft erledigt sind, so kann ich das zugeben;
auf der anderen Seite aber ist zu bemerken, daß ein anderer Weg der Verständigung im
Collokationsverfahrennicht möglichist; wir haben jetzt keinen Verhandlungstermin, die Parteien
kommen nicht zusammen, die Parteien können sich nicht ausfprechen; durch den Entwurf wird
dieses verändert: jetzt wird der Parteibetrieb durch das Betreiben des Verfahrens seitens des
Amtsgerichts ersetzt, das Amtsgericht ladet die Parteien vor, und diese verhandeln mit einander,
während das früher nur durch den Anwalt geschehen konnte. Wenn ferner hervorgehobenwird,
es sei ein feststehender Gebrauch gewesen, von denen, die nicht untergekommensind, nur einen
Theil der Produktionskostenzu fordern, fo mag das an verfchiedenenLandgerichtenüblich sein,
theilweiseist das auch am hiesigen Landgerichtüblich; ich kenne aber Fälle, wo die vollständigen
Gebühren gefordert worden sind, und der Anwalt hat ein Recht, sie zu fordern; es spricht dies
also nicht für das bisherige Verfahren. Wenn endlich hervorgehoben wird, daß alle Gläubiger
nicht in dem Amtsgerichtsbezirkewohnen, fondern viele in den Städten, und daß deshalb das
Verfahren über die Theilung des Immobilarkaufpreises nicht vor dem Amtsgerichtethunlich sei,
so mache ich darans aufmerksam, daß ebenwenigdie Gläubiger eines Mobilarkaufpreisesin dem
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Bezirk des Amtsgerichteswohnen, dieses letztere Verfahren aber schon im Jahre 1879 an die
Amtsgerichte verwiesen worden ist, was, wie Sie in dem Referate ausgeführt finden, keinerlei
Schwierigkeiten ergeben, sondern sich vollständig bewahrt hat. In dem Vertheilungsverfahren
über einen Mobilarkaufvreis können eben so gut Prozesse entstehen und vielleicht noch größere
Streitigkeiten sich ergeben,wie bei den Hypotheken. Wenn der Anwalt von dem auswärtigen
Hypothekargläubigermit der Sache befaßt wird, so kann er schriftlich dieselbe erledigen, er kann
auch, wenn es nöthig sein sollte, Hinreisen; das Recht, daß diese Neisegebühr ersetzt werde,
soll nach der diesseitigen Auffassung nicht genommen, sondern nur die Anordnung, daß alle
Rangordnungsverfahren bei dem Landgericht von den Anwälten betrieben werden müssen, auf¬
gehoben werden. Uebrigens wohnen auch nicht alle Hypothekargläubiger,welche produziren, gerade
in der Stadt, in welcherdas Landgerichtfeinen Sitz hat, so daß auch jetzt Reifen nothwendigsind.

Hum Schluß gestatten Sie mir noch eine persönlicheBemerkung. Wenn der Herr
AbgeordneteEourth darauf hingewiefenhat, daß es eine unglückliche Exemplifizirungmeinerseits
sei, zu sagen, die Provinzial-Hülfskasfesei wohl in der Lage, darüber zu urtheilen und ein Gut¬
achten abzugeben, ob die Sicherheit in dein Hypothekenrechteine größere gewordensei, denn es
sei zur Bewältigung der Arbeit ein Hülfsarbeiter angenommen worden, fo ist das Erstere eine
persönlicheAnsicht seinerseits, wenn ich auch das Entgegengesetzte glaube, dagegen scheint mir die
Schlußfolgerung weil ein Hülfsarbeiter angenommenworden, darnm könne die Provinzial-Hülfs¬
kasse nicht in der Lage fein, ein Urtheil über die größere Sicherheit abzugeben,wohl nicht richtig
zu fein. Ich habe vielmehrGrund, anzunehmen,daß, wenn sich der Wirkungskreis der Hülfskasse
um das Drei- und Vierfache vergrößert, das ultra posse nerno tsnswr auch bei dem Direktor
der Hülfskasfe zutreffen kann, und, wenn er nicht mehr in der Lage ist, Tausende und
abermals Tausende Nummern zu bearbeiten und einen Hülfsarbeiter zur Prüfung der Titel
nothwendig hat, fo kann man auf der andern Seite sich den Schluß erlauben, daß er erst recht
in der Lage is/ in Folge der Vergrößerung und Vermehrung der Geschäfte,darüber ein Urtheil
zu haben, ob eine größere Rechtssicherheiteingetreten ist oder nicht. Ich glaube mit diesen
allgemeinen Bemerkungen schließenzu können und verweife im Uebrigen auf die ausführliche
Begründung des Referates.

Landtags-Marfchall: Was die Behandlung der Anträge anbetrifft, fo glaubeich, daß
es richtig ist hier in unserer Plenar-Eommifsionssitzungzunächst das Gesetz im einzelnendurch¬
zunehmenund erst an, Schlüsse über die allgemeinen Anträge zur Abstimmungzu schreiten. Wir
können doch nicht, ehe wir unter uns über das Gesetz schlüssig geworden sind, über einen solchen
allgemeinenAntrag prinzipieller Natur, wie er hier vorliegt, uus entscheiden. Sind die Herren
damit einverstanden? (Zustimmung.) „ , , .

Wir würden also dann heute Nachmittag um 4^ Uhr fortfahren und unbefchadetdes
vorliegendenallgemeinen Antrags der Herren AbgeordnetenAdams und Courth in die Besprechung
der einzelnenParagraphen eintreten. Meine Herren! Die Sitzung ist für jetzt vertagt.

(Pause von 1'/4 bis 4'/« Uhr.)

Landtags-Marfchall: Meine Herren: Die Sitzung ist wieder eröffnet. Wir fahren
in der Erledigung unserer Tagesordnung fort und kommen zur Durchberathung der einzelnen
Paragraphen. Ich nehme an, daß zu der Ueberschriftnichts zu bemerken ist. Zu §. 1 hat der
Herr Referent das Wort.

20»



156

Landesrath Küster: 8- l beginnt mit den Worten:
„Das Rangordnungsverfahrenfindet auf Antrag statt im Falle der Zwangsversteigerung
oder des Hypotheken-Reinigungsverfahrens(Art. 2185. 2186 d. V. G.-B.) und in
sonstigenFällen :c."

Der Provinzial-Verwaltungsrath und Ausschuß waren der Ansicht,daß die Worte: „im
Falle der Zwangsversteigerungoder des Hypotheken-Reinigungsverfahrens(Art. 2185.2186 C.-G.-B.)
und in sonstigen" zu streichen und einfach zu sagen sei: „findet statt in allen Fällen, in welchen
ein endgültig festgestellter Preis" u. s. w. Es scheint dies wohl redaktionellrichtiger zu sein, da
auf die beiden speziellen Fälle auch die allgemeinen Bedingungen des Schlußsatzes des §. 1
Anwendung finden.

Landtags-Marschall: Herr Geheimrath Stolterfoth hat das Wort.
Geheimer Iustizrath Stolterfoth: Ich habe hier zu bemerken, daß meiner Ansicht nach

kein Bedenkenvorliegen wird, diesem Vorschlagezu entsprechen.
Landtags-Marschall: Gegen den §. 1 wird sonst nichts erinnert, derselbe ist in der

vorgeschlagenenFassung angenommen. Der Herr Referent hat das Wort.
Landesrath Küster: Zu ß. 2 ist nichts zu erwähnen, ebensowenig zu §. 8, dagegen liegt

zu 8- 4 ein Antrag vor. Dieser Paragraph lautet in seinem ersten Absatz:
„Der Antrag auf Eröffnung des Nangordnungsverfahrens ist zu Protokolldes Gerichts¬
schreibersoder durch Einreichung eines von einem Nechtsanwalt oder Notar unter¬
zeichneten Schriftsatzes zu stellen. Oeffentliche Behörden, sowie Personen, welche zum
Richteramt befähigt sind, können den Antrag schriftlich ohne Zuziehung eines Nechts-
anwalts oder Notars stellen."

Provinzial-Verwaltungsrath, sowie Ausschußwaren der Ansicht, die Worte „von einem
Nechtsanwalt oder Notar" zu streichen und zu sagen: „eines von dem Antragsteller oder seines
Bevollmächtigtenunterzeichneten Schriftsatzeszu stellen", sodann den Passus: „Oeffentliche Behörden,
sowie Personen, welche zum Nichteramtbefähigt sind, können den Antrag schriftlich ohne Zuziehung
eines Ncchtsanwlllts oder Notars stellen", ebenfalls zu streichen. Den Grund hierzu finden Sie
in denjenigenMotiven, welche ich heute Morgen dafür angeführt habe, daß es zweckmäßig erscheint,
dem Hypothekengläubigernicht das Recht zu nehmen, persönlich den Antrag auf Eröffnung des
Verfahrens zu unterschreiben,ebenso die Widersprüche.

Landtags-Marschall: Herr Geheimrath Stolterfoth hat das Wort.
GeheimerIustizrath Stolterfoth: Auch hier habe ich nur zu erklären, daß lein Bedenken

bestehen wird, dem Antrage zu entsprechen.
Landtags-Marschall: Der Herr Referent hat das Wort.
Landesrath Küster: Sodann ist noch bei Nr. 8 des §. 4 etwas zu erwähnen. Es heißt:

„3. der Schuldner und der Drittbesitzer." Diese sollen jetzt berechtigt sein, den Antrag auf
Eröffnung zu stellen; an und für sich ist das ein großer Vorzug gegenüberdem jetzigen Verfahren;
die Stellung des Antrages Seitens des Schuldners kann aber nur möglich erscheinennach dem
Zwangsverfahren und nach dem Hypotheken-Reinigungsverfahren,eventuell auch nach jeder öffent¬
lichen notariellen Versteigerung,falls nämlich der Antrag 8ub Nr. 2 zu dem zweiten Gesetze über
das Reinigungsverfahren acceptirt und eine gesetzlicheBestimmung erlassen wird, welche die Vor¬
schrift enthält, daß die Inhaber der eingetragenen Hypotheken und Privilegien zu dem Verstei¬
gerungstermine unter Velassung einer bestimmtenFrist geladen und das nach der Cabinetsordre
vom 9. April 1886 den Hypothekargläubigern bei den Subhastationen zustehendeRecht ihnen
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auch für diese Versteigerungverbleibe; alsdann würde der Zuschlag bei einer notariellen Versteigerung
dem Zuschlag bei einer Subhastion gleichstehen. Mit Rücksichtauf. Nr. 5 erscheintder Zusah
bei Nr. 3 zweckmäßig:„Im Falle einer Zwangsversteigerung und eines Hypotheken-Reinigungs-
Verfahrens eventuellim Falle eines notariellen öffentlichen Verkaufes."

Landtags-Marfchall: Zu den §8-2 und 3 ist nichts zu bemerken gewesen, ich erkläre
dieselben für genehmigt. Zu §. 4 wird das Wort auch nicht verlangt, §. 4 ist gleichfallsge¬
nehmigt. Wir kommen zu ß. 5, der Herr Referent hat das Wort.

Landesrath Küster: Zu §. 5 ist nichts zu erinnern.
Landtags-Marschall: §. «. Der Herr Referent hat das Wort.
Landesrath Küster: Bei ß. 6 wurde sowohl im Provinzial-Verwaltungsrath als im

Ausschuh die Erklärung abgegeben, daß es mit Rücksichtauf die Gerichtssprachein der Nhein-
provinz richtiger erscheine, zu sagen:

„das Amtsgerichthat die Zurückweisungunzulässiger oder unbegründeter und die
Ergänzung mangelhafter Anträge zu verfügen,"

und in dem zweiten alinea:
„erachtet das Amtsgerichtden Antrag für zuläffig und begründet" :c.

Landtags-Marschall: Auch hier wird nichts bemerkt, ich erkläre den §. 6 für genehmigt.
Zu §. 7 ist nichts zu erinnern, wir kommen zu §. 8. Der Herr Referent hat das Wort.

Landesrath Küster: Bei §. 8 ist seitens des Ausschussesein Zusatz gewünscht worden,
der im Prooinzial-Verwaltungsrathe nicht zur Sprache gekommen ist und zwar in dem alinea 3
am Schlüssehinter dem Worte „erfolgen". Das alinea lautet:

Bei der Aufstellungdes Planes sind auch diejenigenForderungen zu berücksichtigen,
welche erst nach Ablauf der Frist angemeldet worden sind. Nach Aufstellung des
Planes kann die nachträglicheAnmeldung einer Forderung nur in der Form der
Erhebung eines Widerspruchserfolgen."

Es wurde beschlossen, hinzuzufügen: „welcher den Gläubigern, die angemeldethaben,
auf Kosten des Widersprechendenzuzustellenist". Die Motive dazu waren, daß die Hypo-
thetarglaubiger, welche sich von dem Inhalte des provisorischenStatus überzeugt hätten und
nunmehr glaubten, in dem Termin nicht erscheinen zu müssen, weil Alles in Ordnung sei, durch
einen nachträglichangemeldetenWiderspruch in ihren Rechten vielleicht gekränkt würden; daß es
auch demjenigen gegenüber, der nachlässig in seiner Pflicht gewesen, nicht unbillig sei, wenn auf
seine Kosten der Widerspruchden angemeldethabenden Gläubigern notificirt werde.

Landtags-Marschall: Ist hiergegen etwas zu erinnern? — Es ist nicht der Fall, ich
erkläre den Paragraphen in der von dem Ausschuß vorgeschlagenen Form für genehmigt. Wir
kommen zu ß. 9, der Herr Referent hat das Wort.

Landesrath Küster: Bei §. 9 wird vorgeschlagen,am Schlüsse dem Satze: „Haben
dieselben keinen bekannten Wohnort, so genügt die einmalige Einrückung der Ladung in die für
Bekanntmachungendes Amtsgerichts bestimmte Zeitung", einen Zufatz hinzuzufügen. Da eine
Frist nickt gestellt ist und es immerhin möglich erscheint, daß der Amtsrichter eine sehr kurze
Frist zwischendem Termine zur Erklärung über den Plan und der Aufgabe der Ladung zur
Post lasse, so wurde seitens des Ausschusses der Zusatz beschlossen:

Die Frist zwischen dem Termin zur Erklärung über den Plan und die Aufgabe der
Ladungen zur Post bezw. der Einrückung derselben in die Zeitung muh mindestens
14 Tage betragen".
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Der Hupothekargläubigersoll Zeit habe», sich über den Plan und die Nichtigkett desselben,
wenn nöthig, Aufklärung zu verschaffen

Landtags-Marsch all: Ist zu ß. 9 etwas zu bemerken?— Es ist nicht der Fall, ich
erkläre den ß. 9 mit der vorgeschlagenen Aenderung für genehmigt. Zu ß. 10 ist nichts zu
bemerken. Wir kommen zu §. 11, der Herr Referent hat das Wort.

Landesrath Küster: Zu §.11 ist dasselbe zu erwähnen, was bereits bei §. 4 erwähnt
worden ist, die Worte „von einem Nechtsanwalt oder Notar" sind zu ersehendurch die Worte:
„von dem Widersprechendenoder seinem Bevollmächtigten." Sodann sind die Worte: „Oeffentliche
Behörden, sowie Personen, welche zum Nichtemmt befähigt sind, können fchriftlich, ohne Zuziehung
eines Ncchtsanwalts oder Notars Widersprucherheben", vollständig zu streichen aus den Motiven,
die ich Ihnen bei ß. 4 angegebenhabe.

Landtags-Marschall: Ist gegen diese Streichung etwas zu erinnern? —Es ist nicht
der Fall, auch dieser Paragraph ist genehmigt. Zu §. 12 ist nichts zu erinnern. Zu §. 13 hat
der Herr Referent das Wort.

Landesrath Küster: Bei §. 13 wird der Zusatz zweier alinea« beantragt, und zwar
wird durch übereinstimmendenBeschluß des Provinzial-Verwaltungsrathes und des Ausschusses
zunächst als alineu, 2 einzufügengewünscht.

„Eine einmalige Vertagung des Termines auf 14 Tage zur Abgabe von Erklärungen
auf erhobeneWidersprücheist auf Antrag statthaft."

Die Motive waren, daß, weil in dem Termine selbst Widersprüche erhoben werden
dürfen, und Jeder sich sofort auf den Widerspruchzu erklären hat, möglicherweise Verwirrung
und Streitigkeiten entstehen, die vermieden würden, wenn der eine oder andere Rücksprache mit
seinem Nechtsanwalt nehmen tonne, und die faktischen urrechtlichenVerhältnisse aufgeklärt würden.
Es erscheint daher dem Ausschuß und es schien auch dem Provinzial-Verwaltungsrath richtig zu
sein, eine einmalige Vertagung auf 14 Tage, um auf Widersprüchesich zu erklären, zuzulassen'

Landtags-Marschall: Ist hiergegen etwas zu erinnern? — Es ist nicht der Fall,
der Absatz ist genehmigt. Der Herr Referent hat das Wort.

Landesrath Küster: Sodann wurde ein 4. alinoa, also hinter dem 3. nline^, welches
mit den Worten „wird der Widerspruch" beginnt, hinzuzufügenbeschlossen:

„Ist ein in dem Termine nicht erschienener Gläubiger bei dem Widersprüche betheiligt,
welchen ein anderer Gläubiger erhoben hat, so wird angenommen, daß er diesen
Widerspruchnicht als begründet anerkennt."

Es soll also Derjenige, der nicht erscheint, nicht etwa als consentirend, sondern
vielmehr als dissentirend gegen den Widerspruch, der erhoben wird, angenommenwerden. Es ist
dies dieselbe Bestimmung, die bei dem Theilungsverfahren auch in die Neichs-Civilvrozeßordnung
aufgenommenist.

Landtags-Marfchall: Es wird auch gegen diesen Absatz nichts erinnert, ich nehme
an, daß §. 13 in der vom Ausschuß vorgeschlagenenFassung acceptirt wird. Zu §. 14 hat der
Herr Referent das Wort.

Landesrath Küster: In §. 14 sollen nur in der vierten Zeile die Worte „oder Notar"
gestrichen werden, so daß es heißt „durch einen Nechtsanwalt". Es ist dies eine Folgerung des
früheren Beschlusses, durch welchen Sie die Vertretung durch den Notar abgelehnt haben.

Landtags-Marschall: Ist hiergegen etwas zu erinnern? — Es ist dies nicht der
Fall, auch 8- 14 ist genehmigt. Zu H. 15 hat der Herr Referent das Wort.
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Landesrath Küster: Zu §. 15 ist seitens des Ausschusses ein Zusatz beschlossenworden,
der dem Provinzial-Verwaltungsrath nicht unterbreitet war. Es heißt da in «linoa 2:

„Im Range der angewiesenenForderungen werden den Gläubigern angewiesen:
1. die von denselben aufgewendetenKosten, soweit dieselben nach freiein Ermessen

des Gerichts zu zweckentsprechenderNechtsverfolgungnothwendig waren, jedoch
mit Ausschlußvon Reisekosten etwaiger Vertreter."

Es wurde hervorgehoben,daß es dem freien Ermessendes Amtsgerichtesnicht unterliegen
könne, ob, wenn eine Partei einen Anwalt genommenhabe, diese Anwaltskustenim Range der
angewiesenenForderungen zu lociren seien; das müsse geschehen, wie auch heute Morgen von
allen Seiten anerkannt worden ist. Was die Reisekosten anlange, so könne es vorkommen, daß
die Reisekosten wirklich zur nothwendigenVertheidigung gehören, und da müsse es dein Gericht
anheim gegeben werden, auch diese Reisekosten zubilligenzu können. Es wird daher beantragt, den
Zusatz zu machen:

Die von ihm zu zahlendenGebühren des Anwaltes für den Antrag auf Eröffnung
des Verfahrens, Anmeldung der Forderung und Wahrnehmung der Termine, fodann
nach freiem Ermessen des Gerichts die dem Anwälte zustehenden Reisekosten."

Landtags-Marschall: Ist hiergegen etwas zu erinnern? — Es ist nicht der Fall,
auch dieser Paragraph ist in der Fassung des Ausschussesgenehmigt. Zu §. IN ist nichts zu
erinnern. Wir kommen zu §. 17, der Herr Referent hat das Wort.

Landesrath Küster: ß. 1? muß sowohl nach der Auffassung des Provinzial-Nerwaltungs-
raths, wie des Ausschusses vollständiggestrichen werden. §. 1? bestimmt, daß abgeschlossene Plane
im Wege der Beschwerde seitens der Parteien noch einmal angegriffenwerden tonnen. Alisschuß,
wie Provinzial-Verwaltungsrath waren der Ansicht, daß, wenn der vorläufige Plan geprüft sei,
weun alle Widersprüchebeseitigt seieu, alles entweder consentire oder als consentirend angenommen
werden müsse, also der Plan definitiv abgeschlossen sei, nicht zugegeben werden dürfe, daß
nunmehr Jeder noch einmal den Plan angreifen könne, fonderndaß dorselbe als definitiv festgestellt
und als unangreifbar gelten müsse; es ist dies auch nach dem jetzigen Verfahren der Fall.

Landtags-Marschall: Sind Sie mit der Streichung von §. 1? einverstanden? —
Es erfolgt lein Widerspruch, die Streichung wird genehmigt. Zu §. 18 hat der Referent das Wort.

Landesrath Küster: In ß. 18 werden mit Rücksicht darauf, daß §. 1? gestrichen ist,
die Anfaugsworte: „Nach Rechtskraft des Beschlusses,durch welchen" gestrichenund durch das
Wort .Sobald" ersetzt werden müsse,:, so daß es heißt: „Sobald der Plan abgeschlossen ist" :c.

Landtags-Marschall: Wenn kein Widersprucherfolgt, nehme ich Ihr Einverständnis)
an. - Die Streichung der Worte ist genehmigt. Der Herr Referent hat das Wort.

Landesrath Küster: Zn den §§. 19 bis 23 incl. ist nichts zu erinnern, der Ausschuß
hat wenigstens beschlossen, den §. 22 unverändert zu acceptiren. Es ist bei der Berathung
allerdings von einer Seite Widerspruchgegen diesen Paragraphen erhoben worden, dieser Wider¬
spruch ist aber, wenn ich nicht irre, fallen gelassen;wenigstenswurde bei der Abstimmung§. 22
vollständigunverändert angenommen.

Landtags-Marschall: Der Herr AbgeordneteCourth hat das Wort.
AbgeordneterCourth: Ich habe meinen Widerspruchfallen lassen.
Landtags-Marschall: Ich nehme an, daß die A 19 bis 23 genehmigtwerden.

3u §. 24 hat der Herr Referent das Wort.
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Landesrath Küster: Im §. 24 wird nun der Schlußpassus:
„In den Fällen des Z. 1? beginnt die Frist zur Einlegung des Rechtsmittels mit
dem Tage der Verkündigung des Abschlusses des Planes",

zu streichen sein, weil Sie den §.17 überhaupt gestrichen haben.
Landtags-Marschall: Ich nehme an, daß §. 24 genehmigt ist. Zu den §§. 25

und 26 ist nichts zu bemerken. Zu §. 27 hat der Referent das Wort.
Landesrath Küster: Bei den §H. 2? und 28 kam zur Sprache, daß nach §. 27 die

Bestimmungen über die Ansehungund Erhebung der Gebühren durch königlicheVerordnung getroffen
werden sollen, und daß dieselbe vor Ablauf von drei Jahren dem Landtage zur verfassungsmäßigen
Genehmigung vorgelegt werden soll, während in §. 28 ein Termin nicht gestellt ist, in welchem
das Gesetz in Kraft treten soll. Der Ausschuß war der Ansicht, daß es als nothwendig erachtet
werden müsse, daß dem Landtage der Monarchie das Gesetz zu gleicher Zeit mit dem Kostengesetz
vorgelegt werde, denn das Kostcngesetz sei gerade die Hauptveranlassung und der Hauptgrund,
weshalb man von dem bisherigen Verfahren Abstand nehme, und es könne dem Hause der
Abgeordneten die Sache nur dann mit einer richtigen Begründung vorgestellt und die Noth¬
wendigkeitdes Gesetzes nur dann plausibel gemacht werden, wenn man ihm zu gleicher Zeit durch
festbestehcnde Bestimmungen schon nachweisenkönne, so und so viel werde in dem betreffenden
Verfahren gespart werden. Es bestand zwar von anderer Seite die Auffassung, daß die Kosten
nach den Mittheilungen, die erfolgt sind und die Sie heute Morgen auch gehört haben, ganz
erheblich reduzirt werden; der Ausschuß war aber der Ansicht, daß es dennoch als zweckmäßig
erachtet werden müsse, daß das Kostengesetz zugleich mit dem Gesetz vorgelegt werde.

Landtags-Marschall: Der Herr AbgeordneteCourth hat das Wort.
AbgeordneterCourth: Meine Herren! In den Kosten liegt des Pudels Kern, wie wir

heute Morgen weitläufig dargelegt haben. Wir haben heute Morgen schon von dem Herrn
Commissardes Iustizministers gehört, daß die Staatsregierung in Aussicht genommenhabe, eine
Ermäßigung um 50 000 M. eintreten zu lassen. Ich bin der Ansicht, daß, wenn wir mit den
anderen Provinzen gleichgestellt, also, wenn ich recht verstehe, °/,o von dem Werthobjektberechnet
werden sollen, der Ausfall ein weit größerer sein wird. Ich möchte an den Herrn Commissar die
Frage richten, ob er uns die angenehme Aussicht eröffnen kann, daß die Rheinprovinz mit den
übrigen Provinzen gleichgestellt werden wird.

Landtags-Marschall: Herr Geheimrath Stolterfoth hat das Wort.
Geheimer Iustizrath Stolterfoth: Darüber kann ich eine ganz bestimmte Erklärung

nicht abgeben, weil die Verhandlungen noch schweben, ich habe deshalb gesagt, daß mit Sicherheit
darauf zu rechnen sei, daß mindestens 50 000 M. erspart werden würden. Die Vorstands¬
beamten des Oberlandcsgerichtcs haben eine Berechnung für die 811 Rangordnungsvcrfahrcn
aufgestellt, welche im Jahre 1884 vorgekommensind. Darnach hat nach den bisherigen Sätzen
— es sind immer mehrere Kategorien zusammengefaßt,es ist nur eine Wahrscheinlichkeitsrechnung -^
108 000 M. bezahlt werden müssen, und wenn °/io genommenwerden, so würden es 46 000 M-
sein; es würde also mehr als die Hälfte gespart werden. Ich kann Ihnen heute keine bestimmte
Zusicherunggeben, ich hoffe aber, daß es möglichsein wird, auf °/,° zu kommen. Jedenfalls
gehen die Meinungen darüber so wenig auseinander, daß ich Ihnen sagen kann, die Hälfte
wird erspart weiden.

Es soll der Wunsch ausgesprochenwerden, aus Zweckmäßigkeitsgründendas Kosten¬
gesetz gleichzeitig mit vorzulegen, ich glaube aber, daß das nicht zweckmäßig sein würde. Die
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Materie ist eine schwierige, namentlich in den Einzelheiten. Wenn durch KöniglicheVerordnung
das vorläufig geregelt wird, mit dem Vorbehalt, daß längstens innerhalb 3 Iahreu dem
Landtage der Monarchie diese Verordnung vorgelegt werden muß, so, glaube ich, wird jede
etwaige Benachthciliguug der Provinz sofort zu deren Gunsten ausgeglichenwerden, während,
wenn etwas zum Nachtheile des Fiskus bestimmt weiden sollte, es mir sehr zweifelhaft ist, ob
der Fiskus nachher eine Aenderung erreichen würde. Wenn sie aber jetzt die Kosten durch
Gefetz festlegen, so könnten dadurch nebensächlicheBestimmungen, die aber Unbequemlichkeiten
und möglicherweisepekuniäre Schädigungen verursachen, auf die Dauer festgelegt werden, uud
Sie wissen alle selbst, es ist schwer, ein Gesetz abzuändern. Daß an dem gegebenen Versprechen
nicht festgehalten werden sollte, werden Sie nicht annehmen. Jedenfalls kann gegenüber dem
Abgcordnetenhlluseund dem Herrenhaufe nicht mit verdecktenKarten gespielt werden, bis
dahin muß ermittelt werden, welche Sätze in der Königlichen Verordnung zur Ausführung
gebracht werden, so daß das Herrenhaus und das Abgeordnetenhaus vollständig klar werden
sehen können, ob sie mit den Kostenbcstimmuugcnzufrieden sind oder nicht.

Landtags-Marschllll: Der Herr AbgeordneteAdams hat das Wort.
Abgeordneter Adams: Meine Herren! Ich muß es sehr bedauerlich finden, daß die

Zusage nicht gemacht werden kann, daß dem Landtage der Monarchie zusammen mit dem
Gesetze das Kosteugefctz vorgelegt werden wird. Die Kostenersparnis; ist eigentlichdas einzige
Motiv, welches dem Gesetze zu Grunde gelegt wird, und wenn man nicht weiß, ob eine Kosten¬
ersparnis; eintritt uud welche Kostenersparniß eintritt, so kann der Landtag der Monarchie
unmöglich darüber urtheilen, ob wirklich eine Veranlassung zur Annahme des Gesetzes vorliegt.
Ich bemerkedazu, daß man in den Ministerien außerordentlich zäh in der Gerichtskostenfrage
ist. Sie wissen es ja, meine Herren, wie seit Jahren, auch von dem Reichstag, um Herab¬
setzung der Gcrichtskostenpetitionirt wird. Als Antwort auf das seit Jahren gestellte Ansuchen,
eine Ermäßigung der Gcrichtskosten einzuführen, haben Sie vor etwa 8 Tagen in den
Zeitungen den vom Bundesrat!) angenommenenEntwurf gelesen, in welchem gesagt wird, daß
verschiedene Kosten der Anwälte ermüßigt werden sollen, daß aber von einer unwesentlichen
Ermäßigung der Gcrichtskosten keine Rede sein soll, dazu kein Bedürfniß vorliege und dabei
schreit doch ganz Deutschland über die außerordentliche Höhe der Gerichtskostenund am meisten
wird diese Höhe hier in der Rheinproviuz cmpfuudcn, weil wir früher gar keine Gcrichtskosteu
hatten, sondern nur unbedeutendeGcrichtsschreibergebührcnund den Urthcilsstcmpel. während
Wir jetzt außerordentlich hohe Gcrichtskostenzahlen müssen. Nun muß ich sagen, daß es eigen¬
thümlich ist, der Landcsvertretung zuzumuthen. zu warten, wie sich das Verfahren einrichtet,
ein Gesetz anzunehmen, ohne zu wissen, in welchem Maße die Kosten, namentlich die Gcrichts¬
kosten, erniedrigt werden, ohne also beurtheilen zu können, ob das. was als Ermäßigung ein¬
tritt, wirklich ein Aequivaleut für die Aenderung und Beunruhigung des Publikums ist. Ich
glaube, daß wir diesen Gesichtspunktsehr wohl in Betracht ziehen müssen, uud weuu wir uicht
die Aussicht haben, daß wirklich mit dem Gesetzeauch das künftige Kostengcsetzvollständig
vorgelegt wird, dann müssen die Bedenken gegen das Gesetz noch grüßer sein.

Landtags-Marschall: Der Herr Referent hat das Wort.
Landesrath Küster: Meine Herren! Ich glaube annehmen zu dürfen, daß der Herr

Abgeordnete Adams den Herrn Negicrungs-Commissar nicht vollständig so verstanden hat, wie
der Heu Negierungs-Kommissar die Sache dargestellt hat. Die KöniglicheVerordnung wird
«lassen und zwar gleichzeitig mit dem Gesetz — die Königliche Verordnung in dieser
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Form hat selbstredendkeine Gesetzeskraft,sie kann nachträglich, auch zu Gnnsten der Provinz,
altcrirt werden; — spätestens in l^l Jahren soll aber die Verordnung dem Abgeordnetenhaus»:
vorgelegt werden. Es müssen selbstverständlichBestimmungen über die Kosten erlassen werden,
ein Kostentarif muß vorliegen, wenn das Gesetz in Wirkung treten soll; wenn der Kostcntarif
aber in einem Gesetz dem Abgeordnetenhaus^vorgelegt wird, so, meinte der Herr Negierungs-
Commissar, ist er eben Gesetz und kanu sür die Zukunft nur unter den schwierigsten Umständen
alterirt werden; liegt aber nur eine Königliche Verordnung bei dem Gesetze und mit dem
Gesetze vor, so kann die Königliche Verordnung auf demselbenWege, wie sie erlassen ist, ver¬
ändert werden. Der Ansschnß war allerdings der Ansicht, daß das Kostengesetz gleichzeitig mit
dem Gesetz vorgelegt weiden solle, aber die Frage ob der Erlaß einer Königlichen Verordnung
einem Gesetz nicht vorzuziehen sei, ist im Ausschusseebensowenig vcntilirt wurden, wie im
Pruvinzial-Verwllltungsrathe. Es scheint wirklich, als ob das, was der Herr Regierungs-
Kommissar gesagt hat, durchschlagendist nnd daß es im Interesse der Provinz liegt, nicht
darauf zu bestehen, daß das Kustengesetz gerade in demselbenAugenblick vorgelegt werde, in
welchem auch das Gesetz über das Nangordnnngsverfahrcn vorgelegt wird.

Landtags -Marschall: Der Herr Abgeordnete Adams hat das Wort.
Abgeordneter Adams: Meine Herren! Im Ausschuß war mau, wie ich glaube

annehmen zu dürfen, einstimmig der Meinung, daß es durchaus nöthig sei, daß der Entwurf
des Kosteugesetzes zusammen mit dem Gesetze dem Landtage vorgelegt werde nnd zwar aus den
Gründen, die ich mir vorhin auszuführen erlaubte. Auf eine Königliche Verordnung hat die
Landesgefetzgcbungzunächstkeinen Einfluß, sie würde erst erlassen werden, nachdem das Gesetz
erlassen ist resp, zugleichmit demselben. Wie sie sein wird, weiß man nicht, wir wollen aber
gerade gern, daß der Landtag der Monarchie, ehe er seine Zustimmung zu dem Gesetz gibt,
wisse, in welchem Maße die Kosten gemindert werden. Das war die Meinung des Ausschusses,
und habe ich den Herrn Negierungs-Eommissar sehr gut darin verstanden, daß er gesagt hat,
nicht daß dafür wenig Aussicht vorhanden sei, sondern daß man zunächsteine Königliche Ver¬
ordnung erlassen wolle. Wir wünschengerade zn wissen, in welchem Maße die Verminderung
der Kosten eintreten soll, und daß, wie dies hänfig geschieht und wie es eigentlich in der Negel
geschehen soll, znglcich mit dem Gesetze selbst bestimmt wird, welches die Kosten sein werden.

Landtags-Marschall: Der Herr Referent hat das Wort.
Landesrath Küster: In dem Thcilungsgcsctz vom Jahre 1K55 finden Sie dieselbe

Bestimmung, die auch hier in dem Gesetzentwurffür das Cullokatiunsverfahrcn steht, und ich
meine, annehmen zn sollen, daß es, wenn eine KöniglicheVerordnung mit dem Gesetz vorgelegt
wird, eigentlich nicht richtig wäre, zu sagen: die Königliche Verordnung müsse mit andern
Augen angesehen werden, wie das Gesetz. Die Königliche Verordnung kann sogar, wie aus¬
geführt, geeigneter fein, denn sie kann im Interesse der Provinz nachträglichalterirt werden.
Ich glaube, daß von Seiten der Negierung gar kein Anstand genommen wird, zu bestimmeu,
daß das Kostengesctzzu gleicher Zeit vorgelegt werde; wird es aber vorgelegt, so habeu wir,
wie bereits früher betout, zu gewärtigen, daß nachträglich eine Alterirung zu Guusteu der
Proviuz uicht mehr staltfinden kann. Daß das Kostcngcsetz zugleich mit dem Gesetz vorgelegt
werde, wiederhole ich, ist allerdings Beschluß des Ausschusses.

Landtags-Marschall: Meine Herren! Wenn ich selbst das Wort dazu ergreife, fo
glaube ich, daß die Forderung zugleichmit dem Gesetz das Kustengesetz vorzulegen, sehr große
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Bedenkenhat. Wenn erst ein Kostcngesetz ausgearbeitet werden soll, so wird dadurch dieses
für uns so nothwendige, der ganzen Provinz bedeutendeKosten ersparende Gesetz wieder so
lange hinausgeschobenwerden, bis dieses Kostcngesetzfertiggestellt sein wird, während, wenn
jetzt die Kosten durch Königliche Verordnung festgestellt werden und später das Kostengesetz
ausgearbeitet wird, die Provinz hinsichtlichder Gcrichtsiostcn schon früher ungefähr cbenfugut
gestellt wird, wie die altcu Provinzen, Ich habe dies Bedenken ausfprechen wollen, da
Niemand anders es ausfprach. — Der Herr AbgeordneteCourth hat das Wort.

Abgeordneter Courth: Mir fcheint die Sache sehr einfach zu fein. Wir wünschen,
nicht schlechtergestellt zu sein, als die anderen Provinzen. Ich nieine, das ist ein billiges
Verlangen, uud der Gcfetzeutwurfist mit ein paar Paragraphen gemacht; ich fchc irgend eine
Schwierigkeit gar nicht ein.

Laudtags-Marschall: Es meldet fich Niemand mehr zum Worte über die beiden
Paragraphen 27 und 28. Der Herr Referent hat das Schlußwort.

Landesrath Küster: Es stehen fich hinsichtlich diefcs Punktes in den 88- 2? und 28
zwei Meinungen gegenüber, die eiuc Meinung, welche durch den Ausschuß vertreten war.
dahingehend, daß in Abänderung der 88- 27 und 28 des Entwurfes da2 Kostcngesetz zugleich
mit dem Gesetzentwurfdem Landtage der Monarchie vorgelegt werde, die zweite Ansicht dahin¬
gehend, daß nicht ein Kostengefetz vorgelegt werde, fondcrn, daß zunächstdurch eine Königliche
Verordnung die Kosten festgesetzt und in 3 Jahren spätestens diese Königliche Verurduuug dem
Landtage der Monarchie vorgelegt werde, gerade so, wie es in dem Theilungsgesetzvom Jahre
l855 auch vorgeschriebenist.

Landtags-Marschall: Meine Herren! Wir schreiten zur Abstimmung. Ich lutte die¬
jenigen Herren, die gegen den Antrag sind, den der Ausschuß zu den 88- 2? und 28 gestellt
hat, sich zu erheben. — Es erklärt sich Niemand dagegen, die Anträge des Ausschussessind
angenommen.

Meine Herren! Wir haben nunmehr das ganze Gesetz erledigt, es :st m der Cmzel-
berathung in der Form, wie der Ausschußes Ihncu vorgelegt hat, angenommen.

Wir kommen nunmehr zu dem Antrage der Herren AbgeordnetenAdams und Courth,
welcher in Nr. 1 die Nothwendigkeitdieses Gesetzesncgirt. Ich werde über das ganze Gesetz
abstimmenlasten; diejenigen, welche für den Antrag der Herren Abgeordneten Adams und Courth
unter Nr. 1 sind, wurden gegen das Gesetz stimmen. Sollte dasselbe im Ganzen verworfen, alfo
der Antrag Adams-Courth angenommen werden, so würden wir auf die weiteren Modalitäten
welche in dem Antrage der Herren AbgeordnetenAdams und Courth unter 2 und 3 aufgestellt
sind einzugehenhabeu. — Gegen diefc Art der Abstimmung erhebt sich kein Widerspruch,wir
gehen zur Abstimmungüber. Der Punkt 1 des Antrages der Herren AbgeordnetenAdams und
Courth geht dahin:

Der rheinische Prouinzial-Lcmdtagwolle erklären:
Daß bezüglich des bisherigenNangordnungsuerfahrensein Bedürfniß zur Abänderung

desselbennur in der Beziehungbestehe, daß die gütliche Einigung der Interessenten
möglichst erleichtertund die Gerichts- und Nnwaltskostenvermindert werden."-

Dieser Satz ncgirt die Nothwendigkeitdes Erlasses dieses Gesetzes. Ich bitte diejenigen,
welche für Annahme des Gesetzes uud gegen den Antrag der Herren Adams und Courth stnd,
sich zu erheben. (Geschieht.)
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Der Antrag des Ausschusses auf Genehmigung des Gesetzes ist gegen die zwei Stimmen
dieser beiden Herren genehmigt. Die weiteren Modalitäten sud 2 und 3 des Antrags sind damit
erledigt.

Damit ist hier in der Plenarcommission das ganze Gesetz mit den Veränderungen
angenommen,wie sie der AusschußIhnen vorgelegt hat. — Zur Geschäftsordnunghat der Herr
AbgeordneteCourth das Wort.

AbgeordneterCourth: Ich habe augenblicklich nicht die Zusammenstellungder Beschlüsse
in Händen, ich habe sie verlegt, ich meine aber, es wäre auch von dein Provinzial-Verwaltungsrath
angeregt worden, nochmals auf das Grundbuch hinzudrängen. Ich habe nicht gehört, daß diese
Resolution zur Verhandlung gekommen wäre.

Landtags-Marschall: Der Herr Referent hat das Wort.
Landesrath Küster: Wir gelangen nun zu den Anträgen, welche von Seiten des

Provinzilll-Verwaltungsrathes auf Seite 16 des Referates gestellt worden sind. Es heißt dort
folgendermaßen:

„Hoher Landtag wolle erklären:
1. daß er in dem Gesetzesentwurfeüber das Nangordnungsverfahren eine nothwendig

gewordene Verbesserungder geltenden Bestimmungen, besonders in der Voraussetzung
erblickt, daß die sämmtlichenGerichtskosten für die Abwickelung des ganzen Ver¬
fahrens bis zur Aushändigung der Zahlungsanweisungen in gleicher oder in
annähernd gleicher Weise wie in dem Geltungsbereicheder Gruudbuchordnung
vom 5. Mai 1872 bemessen werden, und bei dieser Bemessung womöglich der
Umstand berücksichtigt wird, daß die Kostendes Löschungsaktes"—

nicht „notariellen", das ist gestrichen worden —
„noch besonders von den Betheiligten bezw. aus der Masse berichtigt werden
müssen."

Das ist der Gegenantrag gegen den Antrag der Herren Abgeordneten Adams
und Courth.

Landtags-Marschall: Das ist der Antrag des Provinzial-Vcrwaltungsrathes, welcher
von« Ausschußangenommen worden ist; es ist vom Ausschuß nur eine redaktionelleAenderung
dahin vorgenommen, daß es heißt: „daß die Kosten des Löschungsaktes", nicht „des notariellen
Löschungsaktes".Ist gegen diese Resolutionetwas zu bemerken? — Es geschieht nicht, die Resolution
ist angenommen. Ich bitte den Herrn Referenten fortzufahren.

Landesrath Küster: Es wird vorgeschlagen:
2. „die Bitte auszusprechen, daß auch die an das Hypothekenamt zu zahlenden

Gebühren und Stempelkostenmöglichst in Wegfall kommen".
Das sind ganz bedeutendeKosten, die '/2, '/», ^/lo °/o u. s. w. betragen.
Landtags-Marschall: Ist hiergegen etwas zu erinnern? — Es ist nicht der Fall,

auch dieses Petitum ist angenommen. Der Herr Referent hat das Wort.
Landesrath Küster: Es wird ferner vorgefchlagen:

3. „der Ansicht wiederholt Ausdruckzu geben, daß eine baldige jedenfallsbezirksweife
Einführung des Grundbuches sich immermehr als nothwendig herausstellt".

Landtags-Marschall: Sind die Herren auch hiermit einverstanden? — Es erfolgt
kein Widerspruch, auch diese Resolution ist, wie die anderen, von der Plenarcommission ein¬
stimmig angenommen. Ich constatire dies hiermit. Der Herr Referent hat das Wort.
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Landesrath Küster: Jetzt würde der Zusatzantrag kommen, über den vorhin abgestimmt
worden ist:

„Hoher Landtag wolle es für nothwendigerklären, daß in Abänderung der §§, 2?
und 28 des Entwurfes das Kostengesetzzugleich mit dem Gesetzentwurf dem Landtage
der Monarchie vorgelegt werde."

Diefer Satz kommt als vierter hinzu, und dann als fünfter Antrag folgender:
„dem Ermessender Staatsrcgierung folgende Bedenken zur Erwägung zu unterbreiten,"

nämlich die sämmtlichenBedenkenhinsichtlich der einzelnenParagraphen, wie sie von mir vorhin
vorgetragen worden sind.

Lllndtags-Marschall: Meine Herren! Das Letztere ist schon besprochen und haben
Sie Ihre Zustimmung ertheilt. Ich nehme an, daß Sie auch zu dem vierten Punkte, der vom
Ausschuß hinzugefügt worden ist, zu dem Wunsche wegen des Kostengesetzes Ihre einstimmige
Zustimmung ertheilt haben. (AbgeordneterAdams: Nicht einstimmig!)

Es hat Niemand dagegen gestimmt.— Der Herr AbgeordneteAdams hat das Wort
zur Geschäftsordnung.

Abgeordneter Adams: Ich stimme dagegen. Wir sind mit den Abänderungen im
Einzelnen einverstanden,wir stimmenaber gegen das ganze Gesetz.

Landtags-Marschall: Wir gehen zu dem zweiten Gesetzentwurf, betreffend das
Hypothekenreinigungsverfahren, über. Der Herr Referent hat das Wort.

Landesrath Küster: Meine Herren! Ich habe schon heute Morgen die Ehre gehabt,
darauf aufmerkfam zu machen, daß das Hypotheken-Reinigungsverfahrenzum Zwecke hat, dem
Erwerber zu ermöglichen,das erworbene Grundstückvon den Hypothekenzu befreien und das
Recht der Hypothekengläubigeran und auf das Grundstückin ein Recht an dem Kaufpreis zu
verwandeln Wie ich heute Morgen fchon ausführte, ist bei dem Zwangsvollstreckungs-Verfahren
ec> ipso durch den Zuschlag eine folche Umänderung eingetreten, während bei freiwilligen Ver¬
steigerungendies erst durch das Hypotheken-Reinigungsverfahreneintritt. Nach dem gegenwärtigen
Gefetz sind um das Hypotheken-Neimgungs-und Uebergebotsuerfahren durchzuführen, mele
Formalitäten zu erfüllen. Zuerst muß ein Gerichtsvollziehervom Landgerichts - Präsidenten
committirt werden, um die Zustellung zu machen, dann muß der Betreffende Hypothekengläubigcr
eine Tabelle über alle eingetragenen Hypothekengläubigerentwerfen und muß unter Anwalts-
bestellungjedem Hypothekengläubigersowohl den Committirungsbeschluß,wie die Tabelle mit der
Bemerkungzustellendaß er bereit sei, gegen Löschung der Hypotheken den ganzen Immobilarkaufprels
M bezahlen Ist nun die Frist, die in dem Gesetze mit 40 Tagen gefetzt worden ist, nach dieser
Zustellung verstrichen, dann, meine Herren, ist die Umwälzung des Rechts der Hypothekengläubiger
i" ein Recht an den Kaufpreis eingetreten; es hat jedoch innerhalb der erwähnten 40 Tage jeder
Hypothekengläubiger das Recht - und nun kommen wir auf das fogenannte Uebergebots-
Verfahren — wenn er glaubt, er sei in seinen Rechten gekränkt, der Kaufpreis fei zu medng,
auf Grund des Artikels 2185 ein Uebergebotmit '/i° des Kaufpreises zu machen. Er muh zu
diesem Zweck den Gerichtspräsidentenangehen, einen Gerichtsvollzieherzu committiren, auf der
Gerichtsfchreibereieinen Bürgen für den gebotenenKaufpreis präfentiren; über den Bürgen und
die Titel die dieser hinterlegt, muß eiu Protokoll aufgenommenwerden; der Bürge muß m dem
Appellationsbezirkdes betreffendenOrtes eingefefsen sein :c., und dann, nachdem dies geschehen
ist, müssen unter abschriftlicher Mittheilung aller Protokolle der Hypothekargläubiger,der Erwerber
u- s w alle Perfonen, die in Artikel 70 des Gesetzes vom 18. April 1855 bezeichnet sind, vor
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das Landgerichtgeladen werden, um erkennenzu hören, daß die Bürgschaft richtig gestellt ist und
daß zum Verkauf geschritten werden soll. Die Praxis, und da kann ich mich auf die Aussagen
und das Zeugniß des Herrn Abgeordneten Courth berufen, bat sehr selten Gelegenheit gehabt,
von diesemUebergebotsverfahrenGebrauch zu machen, weil es die grüßte Vorsicht erheischt und
alle Formalitäten bei Strafe der Nichtigkeit vorgeschrieben sind; mancher Anwalt hat das Mandat
zur Einleitung eines Uebergcbotes abgelehnt, weil er befürchtenmußte, selbst regreßpflichtigzu
werden, so daß effectiu diese Vorschriften, obgleichdas Verfahren nothwendig ist, bisher kaum
einen realen Effekt gehabt haben. Diesem Ucbclstande wird durch das gegenwärtigeGesetz abgeholfen.
Von jetzt ab braucht zunächst kein Gerichtsvollziehercommittirt zu werden, der Hypothekengläubiger
stellt dasjenige zu, was in Art. 2185 angegebenist; in der Frist von 40 Tagen wird kein Bürge
gestellt werden müssen, es braucht das Geld nur devonirt zu werden; unter Mittheilung der Quittung
über die Deposition wird den betr. Hnpothctcngläubigern von dem Erwerber die Zustellungdes
Ucbergebotsgeinacht, und was ein großer Vortheil ist, der Ueberbietendehat keine Klage mehr
zu erheben auf Gültigkeitserklärungder Bürgschaft, sondernderjenige, der glaubt, daß die Bürgschaft
nicht hinreiche,hat das Recht des Widerspruchsund muß klagen. Ebenso, wie aus diesen beiden
Gründen ein ganz erheblicherFortschritt der Vereinfachung in dem vorliegendenEntwurf über
das Hypotheken-Reinigungsverfahrenund das Uebergebotsverfahrenfür den überbietendenHypo¬
thekargläubiger zu finden ist, ebenso ist dies auch für den Erwerber und Veräußerer der Fall.
Der Provinzial-Verwllltuugsrath hat jedoch gegen den Gesetzentwurfzwei Bedenkengeäußert. Das
eine Bedenkenging dahin, daß zu generell in dem Gesetzentwurfgesagt werde: „wenn das Amts¬
gericht den Beschluß über den weiteren Verkauf erlassen hat, finden für diesen die Bestimmungen
der SubhastationsordnungPlatz. Da die Vestimmugender Subhastationsordnung durch das Gesetz
vom Jahre 1855 für das Uebergebotsverfahrenaufgehobenund nur einzelne bestimmteArtikel
in Kraft geblieben sind, das Gesetz von 1855 aber jetzt aufgehobenwerden foll, fo meinte der
Prouinzilll-Nerwaltungsrath und der Ausschuß, daß es angezeigt erscheine, diejenigen wenigen
Paragraphen, die nun für die Versteigerungim Uebergebotsverfahrenzur Geltung kommenwerden,
aus der Subhastationsordnung auch wörtlich anzuführen. Dadurch würde jedem Zweifel die Spitze
abgebrochenwerden. Ich glaube, diesem Antrage ist jedenfalls im Interesse der Aufklärung,
und Klarheit zu deferiren. Das zweite Bedenkenbezog sich auf Folgendes. Nach 8- 1 > soll das
Reinigungsverfahren ohne Transscription des Erwcrbstitels eingeleitet werden können; es dürfte
dies wohl nicht richtig sein, und der Herr Ncgierungscommissar selbst wird es zugeben, daß
dieser Paragraph wie dies in dein vorliegendenReferate näher au: geführt ist, in Widerspruch
mit Artikel 834 des ooäe zu-oosäui-L steht und daher mit Recht seitens des Provinzial-Nerwaltungs-
raths und des Ausschusses gestrichen worden ist.

Endlich habe ich noch zwei Anträge zu erwähnen, deren Stellung im Ausschussebeschlossen
worden ist, der eine Antrag ist der, daß das Kostengesetz zugleich mit dem Gesetz vorgelegt
werde. Sie werden aus denselben Motiven, aus welchen Sie den entsprechendenAntrag
eben bei dem ersten Gesetze acceptirt haben, auch diesen Antrag accevtiren; ich verliere kein Wort
darüber. Ein zweiter Antrag ist von größerer Bedeutung, derselbe ist von Herrn Freiherrn
von Eerde gestellt und begründet worden und geht dahin, daß das Neinigungs- und Uebergebots¬
verfahren bei dein öffentlichen Inunobilar-Vertäufcn in Wegfall kommen möge, uud siud die
Motive folgende. Nach einem jeden Verkaufe vor dem Notar mutz bezw. kann gegenwärtig ein
Reinigungsverfahren eintreten und, wenn einer überbieten will, mutz die ganze Procedur durch¬
gemacht werden, von der ich eben gesprochen habe. Der Ausschuhist nun der Ansicht,daß sich
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dies wohl vermeiden ließe und daß, wenn die Hypothekargläubiger zur richtigen Zeit von dem
Notar zur öffentlichen Versteigerung geladen, und wenn den Hypothekargläubigern das Recht
gegeben wird, einen gewissen Einfluß auf die Bedingungen zu üben und deren Aenderung zu
beantragen, sie dann ihre Rechte auch in dem Verstcigerungstcrmin wahrnehmen können; die
großen Kosten des Reinigungsverfahrens uud des Uebergebotsverfahrens könnten vermieden werden,
wenn sie fchon in dem Versteigerungstermin ihre Rechte wahrten, welche sie jetzt in einem
besonderen Termin spater durch das Uebergebot in Anspruch uehmen resp, verfolgen können; es
sei kein Grund denkbar, meinte der Ausschuß, weshalb diese Rechte nicht ebenso gut in dem Ver^
steigerungsuerfahren geltend gemacht werden könnten, und der definitive Zuschlag gerade so und
dieselben Wirkungen haben fülle, wie bei der Subhastation, Abgefehen davon, daß erhebliche
Kosten in dieser Beziehung erspart würden, glaubte der Ausschuß darauf besonders Rücksicht
nehmen zu sollen, daß die Subhastationen in größerer Zahl vermieden würden. Von hundert
Collokationen werden ja, wie ich heute Morgeu auszuführen die Ehre hatte, 94 auf Grund eines Sub-
hllstationsverfcchrens eingeleitet, während nur 6 uach notariellen Verkäufen. Wenn nuu bei
deu öffentlichen Versteigerungen dieselbe Wirkung erzielt wird, so ist es im Interesse der
Hypothekengläubiger und des Schuldners, daß nicht subhastirt, sondern öffentlich verkauft wird;
denn die Praxis und die Erfahrung haben gezeigt, daß die Kauflustigen viel lieber zum
Notar gehen, als an das Amtsgericht. Wenn durch Vermeidung der Beschlagnahmen und der
Zwllngsvollstrcckungs-Verfahrcn ein höherer Preis erzielt wird, so ist dies nicht allein zum Vortheil
des Schulduers, der sich liberirt, sondern auch zum Vortheil der Hypothetargläubiger, dcreu Zahlung
gesichelt ist; von Herrn Abgeordneten Courth wurde im Ausschuß hervorgehoben, daß auch alsdann
das Interregnum zwischen dem Zuschlag uud dem Uebergebot und der Zweifel, wer in dieser
Zeit Eigenthümer sei beziehungsweise gewesen sei, vollständig aufhöre, da mit dem Augenblick
des Zuschlags dieselben Wirkungen einträten, wie bei dem Zuschlag in dem Subhastationsverfahren.
Aus diesen verschiedenen Gründen hat der Ausschuß einstimmig den Antrag gestellt, es sei für
durchaus wünfchenswerth uud im Intereste sowohl der Gläubiger als des Schuldners liegend zu
erachten: „daß auch die vor Notar abzuhaltenden öffentlichen Versteigerungen unter den §. 1 dieses
Gesetzes fallen, daß demgemäß eine dahin zielende gesetzlicheBestimmung erlassen werde, welche
die Vorschrift enthält, daß die Inhaber der eingetragenen Hypotheken und Privilegien zu dem
Verfteigeiungstermine unter Belassung einer bestimmten Frist geladen und das nach der Cabinets-
ordre vom 9. April 183« den Hypothekargläubigern bei den Subhastationen zusteheudc Recht
ihnen auch für diefe Versteigerung verbleibe."

Ich würde diesem Antrage oder vielmehr den sämmtlichen Ausführungen, die ich hinsichtlich
des Reinigungsverfahrens Ihnen vorgetragen, nichts weiter hinzuzufügen haben, wenn von Seiten
des Herrn Abgeordneten Adams nicht weiter darauf zurückgekommenwird, daß die Bestimmungen,
weil sie in Widerspruch ständen mit den Bestimmungen der Neichs-Civilvrozeßoronung unzulässig
seien. Eventuell würde ich mir noch einzelne juristische Ausführungen erlauben müssen.

Landtags-Marschall: Der Herr Abgeordnete Courth hat das Wort.
Abgeordneter Eourth: Ich kann constatiren, daß in dem Ausschuß Einstimmigkeit

darüber herrschte, daß der vorliegende Gesetzentwurf weseutliche Verbesserungen bringe. Auch den
Antrag, daß bei öffentlichen Versteigerungen das Neinigungs- und Uebergebotsvcrfahren überflüssig
werde, kann ich nur dringend empfehlen; dies Verfahren würde nur übrig bleiben, wenn nicht
öffentlich verkauft wird. Das läßt sich nicht aus den, Wege räumen, es ist aber bekanntlich nur
nöthig, wenn der Kaufpreis die Hypotheken nicht deckt.
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Landtags-Marschall: Herr Geheimmth Stolterfuth hat das Wort.
Geheimer Iustizrath Stolterfoth: Meine Herren! Ich habe zunächst zu erklären, daß

ich gegen die Streichung des 8> 11 kein Bedenken geltend zu machen habe. Sodann will ich mir
einige Bemerkungen zu dein 3. Antrag erlauben. Ich würde es auch für sehr wünschenswert!)
halten, wenn den öffentlichen Versteigerungen die hier angedeutete Wirkung gegeben würde, allein
eine bestimmte Zusicherung kann ich in dieser Beziehung nicht geben. Ich bin auch auf diesen
Gedanken gekommen und habe bereits vielfach versucht, ihn auszuarbeiten, bisher ist es mir aber
nicht gelungen. Ich kann nur die Versicherung geben, daß ich auf Grund der Anregung und der
Ausführungen, die ich eben gehört habe, mich noch einmal daranmachen und versuchen werde,
geeignete Bestimmungen zu formuliren, um dieselben zur weiteren Entschließung vorzulegen. Ein
Weiteres kann ich für heute nicht erklären.

Landtags-Maischllll: Es meldet sich Niemand mehr in der Generaldiskufsion zum
Wort. Wir sind eigentlich gleichzeitig in die Spezialdiskufsion eingetreten, denn es sind nur diese
paar Punkte in dem Gesetze angeführt worden; es sind die Streichung des §. 11, der Vorschlag
des Prouinzial-Verwaltnngsraths und die beiden Zusätze, die der Ausschuß in Vorschlag zu
bringen beschlossenhat. Ich frage, ob zu der Ucberfchrift etwas zu bemerken ist. — Es ist nicht
der Fall, ich erkläre die Ueberschrift für genehmigt. Wünscht Jemand zu den ßß. 1 — 10 das
Wort? — Da nichts zu bemerken ist, erkläre ich sie ebenfalls für genehmigt. §. 11 soll gestrichen
werden. Ist dagegen etwas zu erinnern? — Es geschieht nicht, §,11 fällt weg. Ist zu den
§H. 12 bis zum Schluß etwas zu bemerken? — Es geschieht nicht, ich erkläre auch diesen Theil
des Gesetzes für genehmigt. Nun kommt der Antrag des Provinzial-Verwaltungsraths:

„Hoher Landtag wolle seine Zustimmung zu dem gegenwärtigen Gesetzentwurf aus¬
sprechen, zugleich aber der Königlichen Staatsregierung zur Erwägung anheimgeben,
diejenigen Bestimmungen über die Zwangsvollstreckung in das unbewegliche Vermögen,
welche bei dem Uebergebotsverfahren zur Anwendung kommen, in das Gesetz auf¬
zunehmen,"

Ist gegen diesen Antrag des Provinzial-Verwaltungsraths, den der Ausschuß zu dem
seinigen geinacht hat, etwas zu bemerken? — Es ist nichts zu bemerken, der Antrag ist also
genehmigt. Wir kommen zu den Anträgen des Ausschusses, nach denen zunächst als Nr. 2 hinzu¬
gefügt werden soll:

„Hoher Landtag wolle es für nothwendig erklären, daß in Abänderung der §§. 12
und 14 des Entwurfes das Kostengesctz zugleich mit dem Gefetzentwurf dem Landtage
der Monarchie vorgelegt werde."

Wünfcht hierzu Jemand das Wort? — Es wird hiergegen nichts erinnert, ich erkläre
auch diesen Antrag für genehmigt. Ferner soll als dritter Antrag dasjenige ausgesprochen werden,
was Ihnen eben von dem Herrn Referenten verlefen worden ist. Ist hiergegen etwas zu
erinnern? — Es ist nicht der Fall, auch dieser Antrag ist einstimmig genehmigt.

Wir kommen zu dem dritten Entwurf, Entwurf eines Gesetzes, betreffend das
Verfahren bei Theilungen und den gerichtlichen Verkauf von Immobilien im
Geltungsbereiche des rheinischen Rechtes. Ich bitte Herrn Landesrath Küster das Referat
vorzutragen.

Landesrath Küster: Meine Herren! Nach den Motiven zu dem Gesetz über das gerichtliche
Theilungsverfahren und den gerichtlichen Verkauf der Immobilien ist die Staatsregierung dadurch
zu der Vorlage des Gefetzesentwurfes gedrängt worden, daß sich sowohl in der Jurisprudenz wie
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in der Iudikatur eine große Verwirrung gezeigt hat, und zwar eine Verwirrung, die durch die
Neichs-Civilprozeß-Ordnungin das frühere Verfahren hineingetragenworden ist. Meine Herren!
Gegenwärtig wird eine Klage auf Theilung zunächst durch den Anwalt erhoben; selbst wenn die
Parteien im gerichtlichenVerfahren einverstanden sind, müssen sie die Feststellung der Quoten,
sowie die Verweisung vor den Notar beantragen, Alles im gerichtlichen Verfahren. Wenn das
Gericht diesem Antrag deferirt, rechnet dasselbe Gerichtskosten, jeder Anwalt rechnet seine Gebühren,
und es ist doch nichts weiter geschehen, als daß nach einem Einverständnißerkanntund die Quoten
und Kosten festgestellt wurden. Leider ist schon hier eine große Verwirrung in der Rechtsprechung
durch die Reichs-Civilprozeß-Ordnungeingetreten, indem einige Gerichte glaubten, daß das einver¬
standene Verfahren nur durch einen Beschlußseine Erledigung finden könnte, andere Landgerichte
haben durch Urtheile, theils durch contradiktorische,theils durch nicht contradiktorischeentschieden.
Das Oberlandesgerichtist der Ansicht gewesen, daß durch Urtheil zu entscheidensei. In der letzten Zeit
und zwar in den letzten Monaten ist es wieder davon abgegangen und hat sogar einverstandene
Theilungsklagen direkt abgewiesen, so daß schon von vornherein, meine Herren, in Betreff des
ersten Urtheils, das erlassen wird, Zweifel existirt. Wenn nun nach dem gegenwärtigenVerfahren
die Parteien vor den Notar verwiesen und die Masse zuerst festgestellt wird, so können sich bei
dieser Feststellungder Masse Widersprücheerheben, diese müssensämmtlich einzeln wieder bei dem
Landgerichtbeziehungsweise im ordentlichen Streitverfahren entschieden werden, und so viel Wider¬
sprüche,so viel Prozesse. Dann, meine Herren, wenn über die Kaufbedingungenbeim Notar keine
Einigung erzielt wird, muß im selbständigen Prozeß dieser Streit abgeurtheiltwerden; es entstehen
wiederum Gerichtskostcn,wiederum Anwaltsgebühren. Wenn nun der Rezeß ausgerechnet und
festgestellt ist, dann können wiederum Widersprücheerhoben werden, und wieder erfolgt die Ver¬
weisung an das Landgericht, und dann wieder so viel Prozesse, als Widersprüche. Wenn der
Nezeh von den Parteien genehmigtwird, muß, beziehungsweisekann die Bestätigung am Land¬
gericht erfolgen. Wie die Bestätigung zu erfolgen hat, ob durch Beschlußoder Entscheidung,ist
wieder eine Streitfrage. Das Reichsgericht ist der Ansicht gewesen, unter Reformation von
Urtheilen des Oberlandesgerichtsund der Landgerichte,daß dies durch Beschlußgeschehen müsse und
nicht etwa durch Entscheidung im Streitverfahren unter Zuziehung der Anwälte; kurz und gut,
wohin Sie fehen, ist keine Klarheit in der Sache, und Sie finden in dem Referat des Provinzial-
Verwaltungsrathes auf der ersten Seite hervorgehoben,wie viel Urtheile, die sich oft direkt wider¬
sprechen, in den letzten Jahren erlassen worden. Sie finden in vier Bänden des Rheinischen
Archivs Ausarbeitungen von Anwälten, von Nichtern, von Professoren darüber, wie eigentlich jetzt
das Theilungsverfahren im Prinzip aufzufassenfei, wie einzelne Prozehhandlungen und ob sie
vorgenommen werden müssen :c. Es hat sich daher das Justizministerium mit Recht gedrängt
gefühlt, endlich einmal in dieser Verwirrung Wandel zu schaffen und in einem klaren Gesetz,
welches Ihnen vorgelegt wird, alle diese Streitpunkte zu beseitigen. Meine Herren! In dem
Entwurf wird fcharf unterschieden— und das ist von allen Seiten als richtig anerkannt, nicht
allein vom Provinzinl-Verwaltungsrath, sondern auch von sämmtlichenRichtercollegien,und wenn
ich nicht irre auch von der Anwaltskammer — zwischen der streitigen und der freiwilligen
Gerichtsbarkeit. Alles, was zur freiwilligen Gerichtsbarkeitgehört, wird dem Notar, und was
zur streitigen Gerichtsbarkeitgehört, dem Gericht überwiesenund zwar dem Amtsgerichtals Ver-
theilungsgericht nur diejenigen Entscheidungen,welche zur ordentlichen streitigen Gerichtsbarkeit
nicht gehören. Gestatten Sie mir, mit kurzen Worten zu sagen, wie nach dem Entwurf nunmehr
ein Theilungsverfahren durchgemacht wird. Es wendet sich die Partei, welche theilen will (nicht
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außergerichtlich,sobald die Betheiligten außergerichtlichtheilen wollen, hat das Gericht nichts mit
der Sache zu thun), also Derjenige, der den Theilungsantrag stellt, ans Amtsgericht. Das Amts¬
gericht ernennt den Notar und erkennt nach dem Entwurf über die Zulafsigkeit des Antrags,
d. h. darüber ob ein Fall des Art. 815 vorliegt, in welchem die Theilung überhaupt nach civil¬
rechtlichen Grundsätzenstatthaft ist, Ist der Notar ernannt, so wird der Beschluß den Parteien
zugestellt. Gegen den Beschluß hat jede Partei das Recht der Beschwerde. Wird von dem Rechts¬
mittel kein Gebrauch gemacht, dann, meine Herren, wird der formulirte Antrag bei dem Notar
gestellt, und nun beginnt das eigentliche Theilungsverfahren. Dem Notar werden die Urkunden
vorgelegt, er ladet die Parteien vor sich, und im Verhandlungstermin wird darüber zertirt, ob
der Antrag gerechtfertigterscheint oder nicht. Wird Widersprucherhoben, so wird der Widerspruch
an dem Landgericht beziehungsweiseAmtsgericht im ordentlichenStreitverfahren verfolgt. Wird
kein Widersprucherhoben, dann hat derjenige, der nicht erschienen ist und der als einverstanden
prasumirt wird, dennoch das Recht, innerhalb 14 Tagen einen neuen Termin zu beantragen, um
etwaige Widersprüchegeltend zu machenund nun zu erklären, in welcher Weise er getheilt haben
will. Werden die Widersprüche erledigt oder sind keine gemacht, so wird zur Liquidation der
Masse geschritten,zum Verkauf der Immobilien :c,, und schließlich wird in einem neuen Ver¬
handlungstermin, nachdem die Parteien wieder vorgeladen sind, der Rezeh von dem Notar fest¬
gestellt. Werden dort Widersprücheerhoben, so werden sie im ordentlichenStreitverfahren erledigt;
alsdann wird der Nezeß definitiv abgeschlossen, sei es in Folge der Entscheidungen,sei es in Folge
eines Einverständnissesder Parteien. Das Amtsgericht bestätigt schließlich den Rezeß. Dasselbe
muh natürlich nicht um Bestätigung angegangen werden; denn in demselben Augenblick, in welchem
die Parteien einverstandensind, können sie erklären: wir treten aus dem gerichtlichen Verfahren
in das außergerichtlicheüber, und in diesem Augenblicksind der Amtsrichter und der Notar
desasirt, und von diesem Augenblicke an haben die Parteien das alleinige Bestimmungsrechtüber
die Form der Erledigung. Meine Herren! in dieser Weise soll gegenwärtig das Verfahren
abgewickeltwerden, und es ist in dieser Abwickelung nach der Auffassung des Provinzial-Verwaltungs-
raths und auch des Ausschusses — wenigstens in seiner bei Weitem größten Majorität — ein
großer Vorzug gegenüber dem bisherigen Verfahren enthalten, ganz abgesehendavon, daß endlich
die bestehenden Zweifel, von denen ich vorhin gesprochen habe, beseitigt werden.

Wenn ich nun zu dem Allgemeinen was ich Ihnen vorgetragen habe, noch Einzelnes
hinzufügen soll, so möchte ich Sie namentlich auf Folgendes aufmerksam machen. Der Amts¬
richter soll, wie eben erwähnt, den Notar ernennen und zugleich über die Zulassigkeit der
Theilungsklage entscheiden. Was die Ernennung des Notars anlangt, fo ist im Ausschuß von
einer Seite Widersprucherhobenworden, indem erklärt wurde, es fei doch richtiger, die Ernennung
vom Landgericht ausgehen zu lassen oder überhaupt gar keine Ernennung durch ein Gericht
vorzuschreibenund es den Partheien zu überlassen, sich bei einem Notar zu melden. Es wurde
diesseits hervorgehoben, daß das wohl nicht richtig sein dürfte, weil Zweifel entstehen könne,
falls zwei oder drei Partheien theilen wollten, und jede einen besonderenNotar wähle, welcher
die Theilung abwickeln solle; dann würden Widersprüche, Streit und Prozeß zwischen den
Partheien entstehen; ferner wurde darauf Bezug genommen, daß es immerhin höchst mißlich
sei, wenn eine Parthei einen Notar in Vorschlag bringt; denn unwillkürlich sei die andere
Parthei von dem Mißtrauen durchdrungen, daß vielleicht dieser Notar zu Gunsten der vor¬
schlagendenParthei sein Amt versehe und eine parthciifcheStellung einnehme; wenn der Amts-
richtcr den Notar ernenne, fu werde diefem Mißtrauen vorgebeugt. Diefe beiden Motive
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waren für den Ausschuß durchschlagendund mit allen gegen eine Stimme wurde anerkannt,
daß es richtig sei, daß der Notar Seitens des Gerichtes ernannt werden müsse. Auch darüber
war man bis auf eine geringe Minorität einverstanden, daß das Amtsgericht und nicht das
Landgericht dasjenige Gericht sei, welches am zweckmäßigsten den Notar ernenne und zwar aus
folgenden Motiven: Wenn man an das Landgericht gehen müsse, so tulminire wiederum das
ganze Verfahren in einem Anwaltsverfahren mit Anwaltszwang; das sei zu vermeiden; die
materiellen Rechte würden in keinerlei Weise berührt, der Amtsrichter ernenne nur den Notar.
Sodann, meine Herren, mochte ich noch hinzufügen, weiß der Amtsrichter in der Regel viel
besser Bescheid in den lokalen Verhältnissen und in den Verhältnissen der Parthei zu dein
betreffendenNotar, wie das Landgericht, und deshalb ist gewiß nicht zu präsumircn, daß der
Amtsrichter nicht mindestens ebenso das Richtige treffen soll, wenn er den einen und nicht
den anderen Notar ernennt wie das Landgericht. Das persönlicheVerhältniß, in welchem der
Amtsrichter gerade zu der Parthei steht, giebt der Parthei Veranlassung, sich auch dem Amts¬
richter gegenüber aussprecheuzu lönncu. während dieses bei dem Landgerichteabsolut unmöglich
ist. es sei denn durch deu Mund des Anwalts. Es ist im Ausschuß ferner das Bedenken
geltend gemacht worden, ob die Bestimmung, daß der Amtsrichter über die Zuläfsigkeit des Ver¬
fahrens erkennen könne, nicht im Widersprüche stehe mit der Reichscivilprozeßordnung, denn
die ordentliche streitige' Gerichtsbarkeit, zu welcher die Entscheidung über die Zuläfsigkeit der
Klage gehöre, könne doch nicht durch den vorliegenden Entwurf alterirt werden.

Meine Herren! Schon in dem Referate, welches der Provinzial-Verwaltungsrath die
Ehre hat Ihnen vorzulegen, ist diesseits hervorgehoben worden, daß, weil die ordentlich?
streitige Gerichtsbarkeit zur Sprache komme, selbstredend jeder Partei das Recht vorbehalten
bleiben müsse im Termine vor dem Notar geltend zu macheu, ob ein Antrag zuläfsig sei,
ob ein Verfahren vervollständigt werdeu müsse oder nicht, und daß diese Streitigkeiten im
Wege des ordcutlichenVerfahrens erledigt werden müssen, selbst dann, wenn der Termin zur
Einlequng einer Beschwerdegegen den Beschluß des Amtsrichters verstrichensei. Seitens des
Ausschusses wurde anerkannt, daß derselbe Nechtsgrundsatzauch dem Antragsteller gegenüber zur
Anwendung komme- wenn nämlich der Antragsteller mit seinem Antrage abgewiesenwürde, so
müsse er nicht allein das Rechtsmittel der Beschwerdehaben, sondern er müsse auch weiter
gehen und eine Klage anheben tonnen. Deshalb hat der Ausschuß den Antrag angenommen.-
„Wird der Antrag zurückgewiesen,so ist diese Verfügung im Wege einer gegen die Mit-
betheiliaten bei dem ordentlichen Gerichte anzuhebenden Klage anfechtbar.« Meine Herreu.
dieser Antrag und die zusätzliche Bemerkung wird auch diesseits auf das Wärmste befürwortet,
jedoch iu eiuer anderen Fassung, die vielleichtdie Zustimmung der beiden Herren Antragsteller
finden wird nämlich dahingehend: „Wird der Antrag zurückgewiesen, so bleibt es dem Antrag¬
steller überlassen im ordentlichenProzeßwege seine Rechte geltend zu machen." Dadurch wird
anerkannt daß 'die Verfügung, welche der Amtsrichter erläßt, kem eigentlicherBeschluß im
Sinne der Reichs-Civilprozeßordnungist und daher auch nicht nach den Regeln dieser Prozeß-
ordnuna anfechtbar sein soll, daß die Klage ein ordentlichesselbstständigesVerfahren darstellt,
welches derieniae der abgewiesenwird, einschlagenkann. Ich glaube der Zustimmung derjenigen
Herren sicher zu sein welche damals allerdings im Widersprüchemit Ihrem Referenten. - der
sich später überzeugt hat. daß das, was die beiden Herren und namentlich Herr von Eerde
hervorgehobenhaben, vollständig richtig ist, - der Meinung waren, daß der ordentliche Rechts¬
weg nicht abzuschneiden sei.
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Wenn nun das Verfahren in der von mir geschildertenWeise durchgeführt ist, so
würde es sich zuletzt darum handeln, wie es mit der Bestätigung des Amtsgerichtes zu halten
sei. Auch darüber ist im Ausschüssedes langen und breiten debattirt worden, dahin, ob die
Bestätigung des Amtsgerichts erfolgen müsse oder nicht, und ob die Bestätigung nicht eine so
wichtige gerichtliche Thätigkeit sei, daß sie dem Amtsrichter nicht vindizirt werden dürfe, sondern
dem Landgerichte überlassen bleiben müsse. Auch hier war der Ausschuß der Ansicht, daß sie
wohl bei dem Amtsgerichte verbleiben muß; schon heute hat der Amtsrichter das Recht, da, wo
Minderjährige betheiligt sind, einen solchen Theilungsrezeß zu prüfen und zu bestätigen; um
so mehr, meint der Ausschuß, sei Veranlassung vorhanden, dem Amtsrichter das Vestätigungs-
recht zu geben, wenn nur Großjährige vorhanden sind, zumal diese ihr Recht bei einem Notar
selbst geltend machen würden, und wenn bisher nichts im Wege gestanden und sich lein Hinderniß
gezeigt habe, daß der Amtsrichter für solche Personen, die nicht vollständig rechtshandlungsfähig
seien, diese thcilweise Unfähigkeit durch fein Votum ergänze, dann würde auch kein Hinderniß
obwalten, daß eine folche Bestätigung hinsichtlich derjenigen Personen, die großjährig sind,
eintrete. Der Amtsrichter soll ja auch, wie ich wiederholt betont habe, nicht über materielle
Rechte erkennen; nur dann, wenn alle Partheien einverstanden oder wenn die Widersprüche
definitiv entschieden sind, wird der Rezeß aufgenommen und dem Amtsrichter vorgelegt, lediglich
um zu prüfen, ob das Verfahren als folches den gefetzlichen Vorschriften entspricht, ob die
Zustellungen erfolgt sind, ob namentlichder Notar die Vorladungen der ausgebliebenenPartheien
gehörig besorgt hat. Meines Trachtens ist das ein sehr großer Vorzug. Sind die Partheien
einverstanden, dann brauchen sie ja überhaupt nicht an das Amtsgericht zu gehen, denn sie
tonnen erklären, daß sie in Folge des beurkundetenEinverständnisses von der Bestätigung durch
den Amtsrichter dcsistirten; das ganze Verfahren ist beendigt und sie ersparen sich die Kosten
der Bestätigung; nur dann, wenn die Partheien ausgeblieben sind oder nicht consentiren wollen,
ist es nothwendig, um überhaupt die Sache zum Schlüsse zu bringen, daß die Bestätigung des
Gerichts eintritt. Es ist in dieser letzten Beziehung Seitens des Herrn Abgeordneten Courth
im Ausschusseein Antrag gestellt worden, dahingehend, daß, wenn ausgebliebene Partheien
vorhanden seien, diesen ausgebliebenen Partheien der Rezeß vor der Bestätigung noch einmal
abschriftlichmitgetheilt werden müßte. Der Ausschuß war der Ansicht, daß dies nicht noth¬
wendig sei, weil der Beschluß des Amtsgerichts, durch welchen das Verfahren eröffnet worden,
den Partheien mitgetheilt wird, weil der Notar wiederum die einzelnen Partheien zum
Verhandlungstermin laden und event, über die Anträge debattirt wird, weil, wenn verkauft
wird, die Partheien zur Zustimmung über die Verkaufsbedingungen vorgeladen werden, weil
ferner denfelben wieder der fchließliche Verhandlungstermin persönlich mitgetheilt wird; wenn
nun die Partheien noch nicht trotz der vielen Ladungen gekommen seien, so glaubt der Ausschuß,
daß ihnen nicht das Recht zugestanden weiden müsse, nachträglich noch opponiren zu können,
und daß es mit einer prompten Justiz wenig vereinbar und nicht angezeigt sei, die Möglichkeit
zu geben, feinere Termine zu extrahiren.

Meine Herren! Das sind, foweit ich augenblicklichüberfehen kann, diejenigen Bemer¬
kungen, die im Allgemeinen von mir zu erwähnen sind. Gestatten Sie mir noch eine hinzu¬
zufügen; wir können bei den einzelnen Bestimmungen dann viel kürzer sein. Es sind zwei
wichtige Grundsätze, die eigentlich rein civilrechtlicherNatur sind, in dem Entwurf des Thei-
lungsgcfetzesim Gegensatzzu der jetzt geltendenBestimmung aufgenommen worden; diefe haben
die Billigung des Provinzial-Verwaltungsraths und des Ausschussesnicht erlangt. Es sind
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dies Bestimmungen, welche tief einschneidenin das Civilrecht und namentlich für die Grund¬
besitzer von der größten Wichtigkeit sind. Die eine behandelt die Frage, ob Alles verkauft
werden müsse, wenn eine Einigung aller Parteien nicht darüber vorhanden ist, daß nicht verkauft
werde; der §. 8 des Gesetzes sagt: es muß überhaupt immer alles verkauft weiden, nur dann
nicht, wenn alle Erben einig find. Das schien dem Ausschuß und dem Provinzial-Verwaltungs-
rath nicht allein tief einzugreifen in das bestehende Recht, sondern auch unrichtig zu feiu.
Wenn die Motive davon ausgehen, daß eigentlich ein jeder Erbe das Recht habe auf jedes
einzelne Grundstück uud jede Scholle des Grundstückes, und daß dieses Recht nur durch den
Verkauf verwirklichtwerden könne, und daß durch die Theilung in Natur das Recht desjenigeü
gekränkt werde, welcher den Verkauf beantrage, so meinte der Ausschußauf der anderen Seite, daß
ein gleiches Recht auf Nachlaßstücke, die theilbar feien, auch die anderen Erben haben, welche den
Verkauf nicht wollen; es fei leicht möglich,daß, wenn einer von den Erben, der kaum etwas zu
fordern hat. nun nicht einstimmtmit der Naturaltheilung, er die Anderen zwingt, Alles öffentlich
zu verkaufen; ja wenn ein Vater mehrere Sühne besitzt und eine gleiche Anzahl verschiedener gleich-
wcrthigerBauernhöfe acqnirirt hat, welche sich in Natur ohne Schädigung theilen lassen, so kann
nach dem Gefctzesentwurf ein einzelnersagen: ich bin mit der Theilung überhaupt nicht einverstanden,
es müssen alle Bauernhöfe verkauft werden. Dies, meine Herren, ist entschieden zu weitgehend,
und widerspricht vollständig dem Rechtsgefühl der Rheinländer; das gefammte Eigenthum der
Erben kann zwar nur durch Theilung realifirt werden, allein nach den gesetzlichen Bestimmungen
wird angesehen, als habe jeder Einzelne das überwieseneObjekt von Anfang an fchon gehabt.
Alfo, meine Herren, die Bestimmung des Entwurfes ist nach der diesseitigen Auffassung eher
als Verletzung des' Artikels 883 aufzufassen, wie als Zustimmung zu diesem Artikel 883.
Andererseits war anch im Ausschuß Einstimmigkeit vorhanden, daß es zweckmäßig wäre, eine
zu große Verthcilung zu vermeiden und, wie dieser Ansicht Rechnung zu tragen sei, ist im
Ausschussesehr lange debattirt worden. Man war zunächst einstimmig der Ansicht, daß es
nicht angänglich sei, da. wo die Interessen der Erben vielleicht verletzt würden, eine solche
Theilung eintreten 'zu lassen und auch da nicht die Naturaltheilung zu gestatten, wenn der
Werth der einzelnen Theile des Objektes zusammengenommennicht mindestens dem Werthe des
Ganzen gleichkomme. Der Ausschuß war ferner der Ansicht, daß auch da, wo Nachlaßschulden
zu zahlen seien die nicht aus paraten Mitteln der Masse, sondern nur durch Verkauf berich¬
tigt weiden könnten, der letztere stattfinden müsse, so daß nicht etwa die Nachlaßfchulden auf
den einzelnen Erben übergehen, der zusehenmüsse, wie er seinen Theil berichtige; in diesen
Fällen müsse selbst dann liquidirt werden, wenn die Objekte in natura theilbar seien. Der
Ausschuß ging sodann noch einige Schritte weiter als der Provinzial-Verwaltungsrath. Der
Proviuzial-Verwaltungsrath hatte diese beiden Ausnahmen acceptirt. von dem allgemeinen
Grundsatz daß es nicht angezeigt erscheine, unter allen Umständen einen Verkauf herbeizuführen,
wenn nur'ein einziger Erbe verkaufen.rolle. Eine dritte Ausnahme hat der Ausfchußhinzugefügt,
"nd diese möchte ich ebenso warm befürworten. Der Ausfchuß ist der Ansicht, daß. wenn die
Erben insoweit sie die Majorität der Quoten repräsentiren. der Ansicht seien, daß ein Verlaus
stattfinden solle daß dann auch der Verkauf stattfinden müsse, und die Frage der Naturaltheilbarkeit
nicht weiter zu' Ventiliren sei; der Ausschuß glaubt, daß das Interesse eines Einzelnen gerade
dadurch geschützt werde, daß die Majorität der Quoten für den Verlauf sich ausspreche.

Nehmen Sie nur den praktischenFall an, daß vier Erben vorhanden find; wenn nun
drei Erben der Ansicht sind, daß verkauft werden müsse, so soll nach der Ansicht des Ausschusses



174

auch zum Verkauf geschritten, und taun eine Theilung in natura nicht vorgenommenwerden.
Nehmen Sie an, daß der überlebende der Ehegatten zur Theilung schreitet, so würde der
Theil, der von den gütergemcinschaftlichenGrundstücken auf diesen fällt, also die Hälfte,
nicht genügen, um den Verkauf herbeizuführen, sondern es müßte der Antheil eines Kindes
hinzutreten, um zu bestimmen, ob der Verkauf unter allen Umständen herbeigeführt werden soll
und nicht die Theilung in natnra; hieraus folgt, daß, weil die Mehrheit der Erben das
objektiv gewiß Günstigstein ihrem Interesse anstreben, hierdurch auch das Interesse der Minderheit
gewahrt und nicht unbedeutendeKosten und Streitigkeiten vermieden werden. Es wurde auch
die Frage im Ausschußaufgeworfen,ob die zu große Zerstückelung der Grundstücke nicht vermieden
werden könne. Ein Theil des Ausschusses ging dabei von der Ansicht aus, daß man in dieser
Beziehung vielleichteine Normalparzelle festsetzenkönnte, allein die Majorität erachtete es nicht
in den Rahmen des gegenwärtigen Gesetzes hinein gehörig, solche Bestimmungen zu treffen; sie
erachtetees deshalb auch nicht für richtig, den Antrag eines anderen Herrn anzunehmen, der
dahin ging, daß nur auf eine Katasteiparzelle hin getheilt werden dürfe. Der Ausschuß
meinte, es sei dies so tief eingreifend in die civilrechtlichenVerhältnisse, in die Bestimmungen
des bürgerlichen Gesetzbuches, daß eine Alterirung vieler Rechtsmatericn nothwendig sei, um die
Vorschrift zu ermöglichen,daß überhaupt ein Verkauf und eine Theilung nur in Normalparzcllen
gestattet sei. Deshalb glaube ich wohl, bei Ihnen befürworten zu dürfen, hiervon abzusehen,
und, indem ich dem fast einstimmigen Votum des AusfchussesAusdruck gebe, um die Annahme
des Antrages zu bitten, daß selbst dann, wenn eine Theilung vielleichtmöglich erscheint, der
Verkauf stattfinden muß, erstens wenn er im Interesse der Erben ist, zweitens wenn Schulden
vorhanden sind, und drittens wenn die Majorität der Erben es verlangt. In allen anderen
Fällen soll, falls eine Natnraltheilbarteit möglich ist, durch Gutachter und durch die Parteien
selbst die Loosebilduug vorgenommen werden.

Eine fernere, auch wiederum wichtige Bestimmung ist aus dem Civilrccht in den
Entwurf hineingetragen: es heißt dort, daß das Rückbringen der Immobilien nie mehr in
nawr» geschehensoll, und ist diese Bestimmung in dem Schlußpassus des betreffenden
Paragraphen 8 enthalten. Ich möchte bei der Schwierigkeit diefer Materie auf das Referat
verweisen und mich auf die Erklärung eines einzelnen Falles beschränken. Wenn der
Erblasser Immobilien verschenkt hat und dadurch der Pflichtthcil eines Vorbehaltscrben
verletzt worden ist, fo hat nach dem bestehenden Gesetze der Vorbehaltserbe, wenn er
den Geschentnehmer.der das Grundstückweiter verkauft, ausgeklagt hat, und diefer nicht den
Ausfall an dem Pflichttheil ersetzen kann, das Recht, dieses Grundstückvon dem Dritten zurück¬
zufordern; ich bemerke nur in dem Falle, wenn ein Pflichttheil verletzt ist; in allen anderen
Fällen wird der Dritte durch das Gesetz geschützt und in diesen können nur, wenn die Mit¬
erben die Geschenlnehmer sind und sich noch im Besitze des Immobilars befinden, diese zum Rapport
dieser Immobilien unter bestimmten Verhältnissen und Voraussetzungen angehalten werden.
Meine Herren, der Entwurf ging von der Ansicht aus, daß auch der Dritte felbst dann, wenn
ein Pflichttheil verletzt würde, geschützt werden müsse, und daß der Pflichttheilseibe nicht das
Recht habe, das Rückbringenzu verlangen, daß überhaupt das Nückbringen iu keinem Falle mehr
gefordert werden könne. Der Provinzial-Verwaltungsrath, wie der Ausschuß, waren einstimmig
der Ansicht, daß auch dies gegen den Geist des rheinischenGesetzbuchesangehe, und daß der
Pflichttheilserbe ein gesetzliches Recht darauf habe, daß ihm der Pflichttheil nicht verkürzt werde;
wenn vielleicht die Eltern oder einer derselben das eine oder andere Grundstück, vielleicht in leicht¬
sinniger Weise verschleudertund an dritte Personen oder Miterben verschenke,so könne das
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Pflichttheilsrecht vollständig illusorisch weiden, wenn die dritte Person ihr eigenes Vermögen und
auch dasjenige verbracht habe, was sie liberalitätsweise vom Erblasser erhalten; es würde
möglich sein, daß ein Kind Nichts bekomme,während die anderen bei Lebzeit Alles erhalten
hätten; es wäre möglich, daß die Kinder vollständig verarmen würden, wenn die dritten
Personen die geschenktenGrundstücke weiter belasteten oder verschenkten. Es waren daher, sowohl
der Provinzial-Verwaltungsrath wie der Ausschuß einstimmig der Ansicht, auch diesen Para¬
graphen zu streichen und es bei dem bestehenden Gesetze zu belassen. Das sind im Allgemeinen
die Grundsätze des Gesetzentwurfesund die Ansichtendes Ausschusses, die ich Ihnen vorzutragen
die Ehre hatte.

Landtags-Marschall: Ich eröffne die General-Diskussion. Der Herr Abgeordnete
Adams hat das Wort.

AbgeordneterAdams: Meine Herren! Ich bitte, mir auf einige Minuten Ihre Auf¬
merksamkeit zu schenken; die Sache ist von großer Wichtigkeit. Es wird Ihnen hier ein Gesetz
entgegengebracht,zu welchem nach meiner Ansicht durchaus kein Bedürfniß vorliegt, welches Ihnen
als ein Geschenk,eine große Kostenverminderungangeboten wird, welches Geschenk ich aber mit
dem trojanischenPferde vergleichen möchte, welches in seinem Innern eine Fülle gefährlicherEin¬
griffe in die rheinische Civilgcsetzgebung enthält, die doch bisher immer vom rheinischen Provinzial-
Landtage vertheidigt worden ist.

Meine Herren! Die beiden wichtigsten Aenderungenunserer Civilgesetzgebung, die eintreten
sollen, sind Ihnen von dem Herrn Landesrath Küster bereits angedeutet worden. In dem einen
Punkte, daß das Rückbringen stets auch in nawi-a, gefordertwerden kann, sind wir einverstanden,
nicht aber in dem anderen Punkte, der Frage der Naturaltheilung. Unser jetzigesGesetz soll
dahin verändert werden, daß an die Stelle des Fundamentalsatzes,daß jeder Erbe seinen Antheil
in natui-Ä fordern kann, wenn eine Naturaltheilung nicht unzweckmäßig ist, und nicht dein Interesse
°er sämmtlichen Erben widerspricht, das Interesse der Majorität der Erben treten soll. An
Stelle des Rechtes des Einzelnen, die Naturaltheilung zu verlangen, sollte nach dem Entwurf
das Recht des Einzelnen treten, stets die Versteigerungzu verlangen, und soll nach dem Antrag
des Ausschusses das Recht der Majorität treten zu beschließen, ob Naturaltheilung, ob Versteigerung
eintreten soll. Ich habe mir erlaubt, in einem vromsiuoi-i«,, das an die Herren Abgeordneten
vertheilt worden ist, meine Gründe dafür auseinander zu setzen, daß die bestehende rheinischeGesetz¬
gebung vollständig aufrecht erhalten werde. Durch den Beschluß,der Ihnen heute vom Ausschuß
vorgelegt wird, ist die Sache insofern gebessert, als nicht ein Einziger der Erben herbeiführen
kann, daß sämmtlichesHab und Gut der Familie unter den Hammer gebrachtwird. Das wird
dadurch beseitigt, daß die Zustimmung der Majorität erforderlichist, aber, meine Herren, durch
d«se Zustimmung der Majorität sind wir doch nicht sicher davor, daß nicht große Benachtheiligungen
entstehen, die einerseits mit den Familieninteresfenim Widerspruchstehen und die anderseits leicht
dazu mißbraucht werden können, daß die Gläubiger eines Erben durch den Majoritätsbeschlußder
anderen Erben vollständig um ihre Rechte, die sie durch Hypothekar-Inscriptionenund Urtheile
erworben haben, gebrachtwerden.

Meine Herren! Diese beiden Gesichtspunktesind sehr wohl zu beachten. Der Ausschuß
^lägt Ihnen also jetzt vor, daß, wenn die Majorität der Erben dafür ist, zu versteigern, dann
nicht mehr in naturs, getheilt wird, sondern daß dann versteigert werden muß. Man glaubt, daß
dadurch alle Rechte gewahrt werden. Ich erlaube mir, dem Folgendes entgegenzusetzen.Nehmen
Sie den Fall, daß die zweite Frau des Erblassers, die von ihm auch im Testament als Miterbin
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eingesetztist und die mit sehr vielem Vermögen beglückt ist, es vermocht hat, durch Darlehen
oder sonstwie den einen oder anderen von den Miterben auf ihre Seite zu ziehen, so kann
dieselbe bei der Art, wie es jetzt vorgeschlagenist, bewirken, daß die Kinder erster Ehe, die
vielleichtdas größte Anrecht auf das väterliche Erbgut haben, ganz aus dem Erbgut gesetzt werden.
Es wird versteigert,weil die Wittwe und ihr Anhang es will, die Wittwe kann mehr bieten, sie
wird Eigenthümern: des ganzen Besitzes, die Kinder werden mit Geldbeträgen abgefundenund
können in die weite Welt ziehen mit dem, was sie an Geld bekommen haben. Derartige Dinge
würden die Folgen sein, wenn Sie dem Antrage des Ausschussesbeitreten und denselben zu
Ihrem Beschluß erheben. Es widerspricht das, meine Herren, den bisherigen Gesetzen und
Gewohnheiten, die wir hier im Lande haben, in die wir uns beinahe seit einem Jahrhundert
hineingelebthaben. Es entsprichtdas auch nicht dem, was in den verschiedenen Statutarrechten
galt, es ist ein Mobilisiren des Grundbesitzes,wie Sie es, glaube ich, gewiß nicht wollen. Meine
Herren! Wollen wir uns davor schützen,so müssen wir den Antrag, daß die Majorität
entscheiden kann, zurückweisen. Ich glaube, wir haben in den neunzig Jahren, in denen wir die
rheinischeGesetzgebung haben, uns gut dabei befunden; weshalb denn nun jetzt fo einschneidende
Eingriffe in dieselbe machen?

Nun kommt noch ein anderer Gesichtspunkthinzu, das ist, was ich eben angedeutethabe,
das Verhältniß der Gläubiger eines Miterben zu dem Erbtheil, welches dieser zu erwarten hat.
Nehmen wir folgenden praktischen Fall. Sie wissen — namentlichwer im gewerblichen Verkehr
steht — daß es sehr häufig vorkommt, daß man als Fabrikant, als Kaufmann einem Schuldner
Credit schenken muß, und daß dieser Credit oft fo heranwächst, daß man dem Manne auf seine
Person hin den Credit nicht mehr geben kann. Der Betreffendehat zwar eigenes Grundvermögen,
das aber nicht hinreicht, um eine vollständigeSicherheit zu geben, er hat aber von seinen noch
lebenden Eltern ein beträchtlichesGrundvermögen zu erwarten. In solchem Falle erwarb sich
bisher häusig der Gläubiger gegen seinen Schuldner ein Urtheil, er ließ dasselbe eintragen und
gab ferneren Ausstand, indem er nach der jetzigen Gesetzgebungwußte, daß nachher, wenn
Naturaltheilung eintreten konnte und, wenn sie eintreten könne, eintreten müsse, ein Theil der
Güter in das Vermögen seines Schuldners fiel, und daß mit diesem Augenblick seine Hypothek
wirksam wurde. In dieser Weise sind sehr viele Urtheile eingetragen worden, ich möchte sagen,
es sind Tausende, die noch bestehen; ich würde hiermit nicht zu hoch greifen. Diefe Urtheile
sind in nationalökonomifcherBeziehung von einem sehr großen Werth, mit solchen Urtheilen, die
genommenwerden, wird den Gläubigem Ausstand gegeben, und es ist bei Subhastationen häusig
«orgekommen,daß zwischenzeitlich, indem dem Manne Ausstand gegeben war, sehr viele solcher
Posten gezahlt worden waren und die Urtheile nicht mehr existirten. In Zukunft können — in
Folge des Gesetzes vom vorigen Jahre — in dieser Weise Urtheile nicht mehr so leicht entstehen,
aber es bestehennoch °/»o von Urtheilen, die in solcher Weise genommenworden sind. Wollen
Sie die Gläubiger, die wohl erwarten können, daß Sie sie schützen, mit einem Federstrichum
das bringen, was sie zu bekommen haben? Meine Herren! Ich glaube, daß das nicht gerecht¬
fertigt wäre. Wenn diefe Gläubiger auch kein erworbenes Recht darauf haben, fo haben sie
doch auf Grund der bestehenden Civilgesetzgebungnach Treue und Glauben Ausstand für das
Geld gegeben,was ihnen verschuldet wurde; sie haben dadurch dem Manne geholfen, die Familie
im Nllhrungszustanderhalten und wenn sie jetzt um das Geld gebrachtwerden sollen, ohne daß
ein Bedürfniß dazu vorliegt, fo sage ich: Das ist Unrecht.
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Das sind also zwei Gründe, einer aus dem Familienleben, einer aus dem commer-
ciellen Leben, welche einer Aufhebung des bestehenden Rechtes, daß Jeder seinen Antheil in
nawi-ll fordern kann, direkt entgegenstehen.Nun frage ich, meine Herren, was für überwältigende
Gründe sind denn da, um trotz solcher wichtigenBedenkenin der bestehenden Gesetzgebung Aen¬
derungen Vorzunehmen? Ist denn unser Gesetz so schlecht, daß es in dieser Beziehung geändert
werden muß, hat es nicht befriedigt? Ich glaube, der rheinische Provinzial - Landtag hat bisher
im entgegengesetzten Sinne sein Votum gegeben. Ein viel stärkerer auf demselbenPrinzip wie
die Consolidationberuhender Eingriff in die bestehende Gesetzgebung wird hier vorgeschlagen,und
Sie wollten ja nicht einmal die Consolidation. Ich bin für die Confolidation gewesen, weil sie
in einer viel leichterenWeise in die Privatrechte eingreift als hier, wo die Theilung in Natur
nicht mehr soll gefordert werden können, Das, meine Herren, ist die Sachlage, und ich bitte
Sie, recht wohl zu prüfen, in welche ConstellationSie die Familienglieder gegeneinanderbringen,
in welche ConstellationSie die Gläubiger, die auf Grund der bestehenden Gesetzgebung Ausstand
gegeben und sich mit einem Urtheil begnügt haben, bringen.

Nun frage ich Sie, meine Herren, wo liegen denn die Gründe, die uns zwingen, diese
eingreifendenAenderungender Civilgesetzgebung zu machen? Wenn es zu irgend einer Zeit keine
Gründe gab, eine solche Aenderung zu machen, so ist es die jetzige Zeit. Meine Herren! Im
Volke muß das Bewußtseinder Stetigkeit der Gesetzgebung begründet sein. Unsere Gesetzgebung
ist eine stetige gewesen feit dem Jahre 1804; wir erwarten in ganz kurzer Zeit eine neue Civil¬
gesetzgebung,sie ist seit zehn Jahren in Arbeit, und wir lesen in allen Zeitungen, daß sie im
nächsten Jahre vollendetsein wird, und wenn auch noch ein paar Jahre hingehen, ehe sie durch
den Reichstag und den Bundesrath geht, so werden wir doch in kurzer Zeit eine neue Civil¬
gesetzgebunghaben. Daß diese neue Civilgesetzgebung,meine Herren, dieselben Grundsätze für
ganz Deutschlandaufstellen wird, die wir heut im Begriffe stehen aufzustellen,darauf können wir
ganz gewiß nicht rechnen. Nun frage ich Sie: ist nicht das Rechtsbewußtseindes Volkes in ein
fortwährendes Schwanken gefetzt, wenn man heute solche Neuerungen in seiner Civilgesetzgebung
macht, und nach wenigen Jahren vor Ausgang des Jahrhunderts kommt wieder eine andere
Neuerung hinein, eine Neuerung, die wieder tief in das Familienleben und in die gewerblichen
Verhältnisse, in die Sicherheit der Gläubiger, eingreift? Daß man es heute fo und in einigen
Jahren wieder anders macht, verträgt sich nicht mit dem wichtigen Grundsatze,das Nechtsbewußtsein
im Volke und die Stetigkeit dieses Rechtsbewußtseinzu pflegen, um den Rechtssinn des Volkes
zu heben und zu stärken.

Nun wird seitens des Herrn Referenten gesagt: durch den Beschluß,den wir hier fassen,
ist der Eingriff in das Civilrechtbeseitigt, es ist nur die Majorität der Erben an die Stelle des
Einzelnen getreten, aber die Entscheidungder Majorität ist besser. Da möchte ich doch eins zu
bedenken geben. Meine Herren! Wenn Sie hier Ihr Gutachten dahin abgeben, Sie wollen nur
der Majorität das Recht der Entscheidung geben, sind Sie dann sicher, daß die beiden Häuser
des Landtages, wo die meistenMitglieder unsere Verhältnissenicht kennen und im Allgemeinen
einen gewissen Horror vor unseren rheinischen Verhältnissenhaben, das Gesetz nicht wieder gerade
so annehmen werden, wie es Ihnen die Königliche Negierung zuerst vorgelegt hat?

Meine Herren! Selbst wenn die Negierung auf unsere Wünscheeingehenund ihre Vorlage
danach ändern sollte, sowie der Ausschuß das Gesetz geändert hat, ist es nicht dennoch möglich,
daß in dem einen oder den, anderen Hause des preußischen Landtags der Gedanke, den die
Königliche Regierung ursprünglich auch hatte, wieder austauchtund gesagt wird: wenn auch nur
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einer der Betheiligten verlangt, daß versteigert werde, dann muß versteigert werden, und daß
man dies damit motivirt, in der Rheinprovinz sei der Grundbesitz zu zersplittert, das müsse
geändert werden? Ist das nicht sehr möglich? Das ist ganz gewiß zu erwarten. Dann, meine
Herren, sind Sie aber nicht mehr Zerr über die Lage, dann haben Sie durch Ihr Votum für
das Gesetz im Ganzen das Kind mit zeugen helfen, welches Ihre beliebtesten Institutionen zerstört.
Und deshalb, meine Herren, sage ich: man soll sich auf ein solches Gesetz nicht einlassen, wenn
es nicht absolut nothig ist.

Was fehlt, frage ich, denn nun an der jetzigen Gesetzgebung? Haben Sie, meine Herren,
darüber viele Klagen gehört, daß das Theilungsverfahren, welches wir seit dem Jahre 1855
haben, so außerordentlichschlecht sei, daß es verändert werden müsse? Meine Herren! ich muß
Ihnen gestehen, daß ich darüber nur eine einzige Klage gehört habe, welcherleicht abzuhelfenist.
Es ist dies, daß durch die spätere Gesetzgebung eingeführt worden ist, in jedem Theilungsverfahren
müsse zunächst ein Urtheil ergehen, welches die Quoten bestimmt. Das galt in unserer alten
französischen Gesetzgebung nicht. Dieses Urtheil ist auch meines Erachtens eigentlich überflüssig
und macht viel Kosten. Mit der Abänderung dieser Neuerung bin ich einverstanden, uud habe
wiederholt im Ausschusse erklärt, daß ich dafür sei, daß dieses Urtheil beseitigt werden soll, daß
aber sonst im Allgemeinendas Verfahren fo bleibe, wie es früher gewesen ist. Wenn man aber
blos das eine Bedenkennachweisenkann, braucht man nicht darum ein neues Gesetz zu schaffen,
welches eine Reihe wichtiger civilrechtlicherBestimmungen in sich trägt, die mit dem ganzen
System unserer rheinischenCivilgesetzgebung in direktem Widersprüchestehen.

Vermindern Sie auch die Kosten, es steht Nichts im Wege, es kann dies hier sogar
durch königliche Verordnung geschehen, aber dazu ist es auch nicht nöthig ein ganz neues Verfahren
zu schaffen, welches doch wieder einen großen Theil der alten Bestimmungenaufnimmt und im
Ganzen nur die Wirkung hat, daß unter dieser Hülle civilrechtliche Bestimmungenin das rheinische
Recht dringen, welche die Rheinvrovinz für sich allein gewiß zurückweisen würde, dazu, meine
Herren, glaube ich, sollten wir nicht helfen.

Nun, meine Herren, kommt die andere Seite der Sache, die Frage der reichsgesetzlichen
Zulässigkeit der Vorlage. Ich hätte an und für sich nichts dagegen, sowohl die Vorfrage der
Zulässigkeitder Theilung als die nachherige Bestätigungderselben,wenn keine Partei widersprochen
hat, an das Amtsgerichtzu verweisen. Aber, meine Herren, das geht nicht, es ist reichsgesetzlich
nicht zulässig. Wir beide, Herr Courth und ich, haben uns mit dem Herrn Landesrath Küster
drei Stunden lang über die Frage gestritten, ob hier nicht ein Eingriff in die Reichsgesetzgebung
vorliege, der nicht erlaubt sei, und es ist dieses von dem Herrn Landesrath Küster auf das
lebhafteste bekämpftworden. Nun erklärt der Herr Landesrath sich in einem Punkte der Frage,
der Zulässigkeitbei der Theilung, für besiegt, er erkennt an, daß, wenn das Gesetz in dem einen
Punkte nicht abgeändert wird, die Neichsgesetzgebung im Wege steht, aber die anderen Punkte,
meine Herren, sind ganz dieselben. Unsere Ausführung ging dahin, es fei nicht möglich, dem
Amtsrichter zu überlassen, eine Theilungsklage zurückzuweisen, ihr einen Niegel vorzuschieben, denn
die Reichsgesetzgebung sagt: Die Landgerichtesind die ordentliche Gerichte und an den Amtsgerichten
kommt nur das vor, was ihnen entweder durch die Neichsgesetzgebung selbst überwiesenist, oder
worüber der Landesgesetzgebung die Bestimmung der Competenzüberlassenist.

Meine Herren! Hinsichtlichdes Rangordnungsverfahrens, worüber wir vorhin sprachen,
ist es der Landesgesetzgebung überlassen, die Competenz, das Verfahren u. f. w. zu bestimmen,
und deshalb haben Sie bei dem Rangordnungsverfahren von mir den Einwand nicht gehört, daß
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die Landesgesetzgebungzum Erlaß des uns vorgelegtenGesetzes nicht befugt sei. Hier mache ich
aber auf den Einwand aufmerksam. Ich habe ihn in meinem, in Ihren Händen befindlichen
Promemoria niedergelegt, und er ist jetzt nach langen Kämpfen in Bezug auf einen Punkt als
richtig anerkannt worden, damit ist er es aber auch bezüglich der beiden anderen Punkte.

Meine Herren! Der §. 13 des Reichsgerichts-Verfassungsgesetzes weist alle Streitigkeiten,
welche mehr als 300 M. betreffen, an die Landgerichte. Nun sind die Theilungen fast alle über
300 M., es ist eine seltene Ausnahme, wenn der ganze Theilungsbetrag blos 300 M. beträgt.
Also fast alle Theilungen gehören nicht zu der Eomvetenzder Amtsgerichte. Nun bestimmt das
vorliegendeGesetz: Der Amtsrichter ist in allen Fällen derjenige, welcher darüber zu entscheiden
hat, ob eine Theilungsklage angestrengtwerden darf, bei ihm ist der erste Antrag zu stellen und
er kann diesen Antrag zurückweifen, und diese Entscheidung wird rechtskräftig,wenn sie nicht durch
eine Beschwerde rechtzeitigangegriffenwird. Es liegt also klar auf der Hand, daß durch diefes
Gefetz der Amtsrichter als diejenigePerson bezeichnetwird, die darüber zu entscheiden hat, ob
ein gerichtliches Theilungsverfahren angefangen werden kann oder nicht. Wenn er den Riegel
vorschiebt, und die Rechtsmittel werden nicht zur rechten Zeit eingelegt, so hat er durch seine
rechtskräftiggewordene Entscheidung verhindert, daß die gerichtlicheTheilungsklageeingeleitet wird.
Man giebt dieses heute zu und conzedirtdeshalb, datz dann, wenn der Amtsrichter einen solchen
Scruvel vorschiebe eine Klage vor dem ordentlichenGerichte erhoben werden könnte. Damit,
meine Herren wäre dieses Bedenken vielleicht erledigt, aber das ist nur die eine Seite der Münze;
betrachtenwir nuu auch die andere Seite der Münze. Auch die entgegengesetzte Entscheidungdes
Amtsrichters wird rechtskräftig, daß nämlich eine Theilung noch zuläffig sei. Auch das kann
der Amtsrichter nicht entscheiden. Meine Herren! Bei Theilungen, die vor dem Notar auf Grund
solcher Entscheidungenvorkommen werden, werden die Miterben, die gar nichts davon gewußt
haben die den Einwand hätten entgegensetzen können: es ist längst vertheilt, wir haben es schriftlich,
nach dem Wortlaute des Gefetzes mit ihren Einreden vräkludirt sein. Der Herr Landesrath saht
dies in seine,» Referate nicht so auf, aber nach dem Wortlaute des Gesetzes ist es so. Sollen
wir durch Annahme der Vorlage die Möglichkeit fchaffen, daß über solche Fragen neue Prozesse
entstehen, daß das durchgeführteTheilungsverfahren durch das Reichsgerichtfür nichtig erklärt
werden kann, da ja das Reichsgefetz dem Landesgesetze vorgeht? Das ist der zweite Punkt der
reichsgesetzlichenUnzulässigkeit, und es wird schließlich wahrscheinlich anerkannt werden, daß ich in
diesemPunkte ebenso Recht habe, wie in dem ersten jetzt anerkannt wird. Nun kommt noch ein
dritter Punkt, wo der Amtsrichter ebenfalls nicht entscheiden kann, wenn das Objekt 300 M.
übersteigt das ist die Bestätigung. Die Bestätigung des Rezesses soll von dem Amtsrichter
vorgenommenwerden. Das hat, meine Herren, gar keine Bedenken in Bezug auf die vertretenen
Parteien Sind alle Parteien vertreten, haben sie alle ihre Rechte geltend machenkönnen, so kann
die Bestätigung des Einverständnissesaller Parteien unzweifelhaftvom Amtsrichter vorgenommen
werden Das ist eben keine streitige Gerichtsbarkeitmehr, sondern nur ein Uebereinkommen, was
"°m Richter gewissermaßendie Weihe erhält. Meine Herren! Nehmen Sie nun aber den Fall,
daß Parteien ausgebliebensind, die vielleicht entfernt wohnen und nicht in der Lage waren, ihre
Rechte geltend zu machen, die vielleicht der Sache nicht die Wichtigkeit beigelegthaben, oder die
nicht richtiq vertreten worden sind. Nehmen Sie an, daß die anderen Erben gemüthlichsagen:
das machenwir unter uns hübsch ab, der hat schon feinen Theil, der hat fo viel voraus, die
Masse theilen wir allein. Es wird nicht widersprochen, und der Amtsrichterbestätigt nachher durch
seine Entscheidungeine Theilung, welchedem Ausgebliebenennichts mehr zuweist; die Theilung

23*
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wird durch die Bestätigung des Amtsrichters rechtskräftig, und durch die Entscheidungdes Amts¬
richters werden also diesen ausgebliebenenLeuten ihre Rechte abgesprochen. Meine Herren! Das
geht nicht, das kann der Amtsrichter nicht; für solche Fragen, ob der eine das zu fordern habe
und der andere jenes, ist der Amtsrichter nicht competent,wenn es über 300 M. geht.

Dieses sind die Bedenken, welche dem Gesetzein gewichtigerWeise entgegenstehen,und
ich zweifle auch gar nicht daran, daß man bei näherer Betrachtung dieser Punkte auch im
Ministerium zu der Ueberzeugung kommen wird, daß es zum Mindesten höchst gefährlichist,
dem Amtsrichter in Bezug auf Zuerkennung und Absprechen von Rechten Befugnisse zu
geben, die ihm durch das Reichsgerichts - Verfassungsgefetznicht zugewiesen sind. So, meine
Herren, liegt die Sache. Materiell habe ich gar nichts dagegen, daß der Amtsrichter diese
Bestätigung vornimmt, aber nur in dem Falle, daß alle Parteien gehört worden sind. Ich habe
auch gar nichts dagegen, ich wiederholees, daß man das erste Urtheil beseitigt und dadurch die
Kosten Verringert. Aber, meine Herren, ich kann mich nicht dazu entschließen,die Zustimmung
zu einem Gesetz zu geben, welches, abgesehen von seiner reichsgesetzlichen Unzulässigkeit,kein
Bedürfniß ist, und welches die wichtigste Frage unserer rheinischenCivilgesetzgebungneu ordnet,
anders, als das alte, rheinische Recht, welches wir seit 80 bis 90 Jahren gehabt haben, und daß
es dies thut in einem Zeitpunkte, wo wir nicht die mindeste Gewähr haben, daß nicht in 10 bis 12
Jahren neue derartige Bestimmungen erlassen werden. Ich beantrage daher:

„Der hohe Provinzial-Landtag wolle erklären:
1. daß er die in dem vorliegenden Entwürfe enthaltenen Eingriffe in das Civilrecht

als nachtheiligeAenderungendesselbenerachte;
2. daß er es auch mit der Pflege eines festen Rechtsbewußtseinsim Volke nicht

vereinbar erachte, zu einer Zeit, wo ein neues allgemeinesReichs-Civilgesetzin
Bearbeitung sei und seiner Vollendung entgehengehe,einschneidendeNeuerungen im
Civilrecht zu machen, deren Fortexistenzzweifelhaftsei;

3. daß es wünschenswerthsei, die Kosten des ersten die Quotenbildung bestimmenden
Urtheils zu ersparen, daß dies aber auch ohne Verweisung des gerichtlichen Thei¬
lungsverfahrens an die Amtsgerichteerfolgen könne, welche mit dem §. 13 des
Reichsgerichts-Verfafsungsgesetzes nicht vereinbar sei.

Landtags-Marschllll: Herr Geheimrath Stolterfoth hat das Wort.
Geheimer Iustizrath Stolterfoth: Meine Herren! Die Eingriffe in das Civilrecht, die

angeblichstattfinden follen, gehören, glaube ich, in die Debatte über die einzelnen Paragraphen,
in denen solche Eingriffe gefunden werden. Wenn der Herr Vorredner fagt: dieses ganze Gesetz
ist eigentlich nur gemacht, um Eingriffe in das Civilgesetz zu machen, da an dem Verfahren nichts
geändert wird, so möchte ich zunächst hervorheben, daß durch das Gesetz der Anwaltszwang auf¬
gehoben wird, und daß das eine sehr wesentliche Aenderung des ganzen Verfahrens ist, welche
das Publikum erleichtertund allerdings nicht Allen angenehmist, aber im Interesse des Publikums,
glaube ich, durchgesetzt weiden muß. Es sind über dieses Gesetz von allen BeHürden,die irgendwie
dazu berufen sein konnten, Gutachten eingeholt worden, und diefe sind übereinstimmendalle dahin
ausgefallen, daß das Gesetz dringend nothwendig ist, und Alle haben übereinstimmenddie Ueber¬
weisung an die Amtsgerichte vorgeschlagenmit der einzigen Abweichung, daß einzelne Notare
geglaubt haben, das Verfahren könnte von vornherein den Notaren überwiefen werden. Wenn
nun behauptet wird, daß das Verfahren unzulässig sei und gegen das Reichsgesetzverstoße, so
kann ich mich zunächst darauf berufen, daß bisher alle Stellen, welche Gutachten abgegeben haben,
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feiner alle Juristen, welche über das Theilungsuerfahren geschriebenhaben, und ebenso sämmtliche
Gerichte darin einig sind, daß das Theilungsverfahren in das Gebiet der freiwilligen Gerichts¬
barkeit gehört, mit der die Civilprozeßordnuugsich überhaupt nicht befaßt. Sollte in einem
einzelnenParagraphen eine Bestimmung enthalten sein, die nicht in das Gebiet der freiwilligen
Gerichtsbarkeitgehört, so würden wir das, glaube ich, bei den einzelnen Paragraphen näher
besprechen können. Vorweg möchte ich nur auf Einzelnes eingehen. Die Verfügung des Amts¬
richters, durch welche das Verfahren eröffnet oder die Eröffnung abgelehnt wird, ist angefochten
worden. Der Gesetzentwurfhat die gegenwärtigeFassung bekommen,weil es als ausgeschlossen
betrachtetwurde, daß derartigeMißverständnisse entstehen könnten, wie sie Ihnen vorgetragenworden
sind. Wenn der Amtsrichter einen bei ihm eingehenden Antrag auf Theilung zurückweist,so
erläßt er damit eine Verfügung, die irgend einem Rechte der Parteien niemals präjudiziren kann.
Es ist absolut nicht nöthig, in das Gesetz hereinzuschreiben,daß dem Betreffendender ordentliche
Prozeßweg offen bleibt. Den ordentlichen Prozeßweg hat die Civil - Prozehordnung, also die
Reichsgesetzgebung eröffnet, und daran kann und will die Landesgefetzgedung nichts ändern. Die
Aufnahme des Zusatzes mag zweckmäßig sein, weil die Erfahrung gezeigthat, daß der Paragraph
mißverstandenwerden kann, und um die Bedeutung desselben klarer zu machen. Der Zusatz ist
jedeusalls unschädlich,und deshalb würde ich auch dafür sein, ihn aufzunehmen. Wenn das
Amtsgerichtden Antrag zurückweist, so kann sowohl alsbald ein neuer Antrag gestellt, als auch
sofort die Entscheidungdes Prozehgerichtsangerufen werden. Nehmen Sie einen praktischen Fall.
Es ist z. B. bezüglich der Theilung eines Waldes zweifelhaft,ob eine Waldgenossenschaft vorliegt
oder nicht. Der Amtsrichter lehnt den Antrag ab, so ist das Schlimmste, was passiren kann,
daß Derjenige, der theilen will, bei dem Prozeßgericht den Antrag stellt, seine Gegner zu ver-
urtheilen, anzuerkennen,daß der Wald ein Objekt ist, welches nach dem Privatrecht getheilt werden
kann und muß. Dann ist die Sache erledigt, denn sobald ein solches Urtheil vorliegt, muß das
Theilungsverfahren eingeleitet werden, sonst würde eine offenbareRechtsuerweigerungvorliegen,
welche wohl von keiner Seite befürchtetwird. Ebenfo ist es, wenn der Amtsrichter den Antrag
für zulässig erklärt und die Parteien vor den Notar verweist. Es wird dann weiter nichts, um
den Ausdruckzu gebrauchen,dadurch rechtskräftig, als die Verweisung vor den Notar. Vor dem
Notar kann jeder materielle Widerspruch erhoben werden, wenn z. V. behauptet wird, daß überhaupt
keine Verpflichtungzum Theilen besteht, oder daß die Pflicht zu theilen in zulässigerWeise zur
Zeit ausgeschlossen ist. Die Entscheidung dieser Fragen kann jeder Betheiligte dem zuständigen
Prozeßgerichtunterbreiten. Auch die Bestätigungdurchdas Amtsgerichtist als unzulässig angefochten
worden. Das kann ich als zutreffendnicht anerkennen. Das Gesetz sagt: Wer so und so oft
vorgeladen ist, wem so und so oft Gelegenheit zur Erklärung gegeben ist, in Ansehung dessen
wird angenommen, daß er eine andere Erklärung, als er bis zu diesem Schlußtermin abgegeben
hat, nicht abgeben kann oder will. Das kann das Gesetz vorschreiben,und der Amtsrichter hat
nachhernäher zu prüfen, ob der Notar die Formvorfchriftenbeobachtet hat, und ob der Rcceß,
der ihm eingereicht wird, ersehen läßt, daß nach den Bestimmungen dieses Gesetzes «erfahren ist,
und wenn das geschehenund alles in Ordnung ist, bestätigt er, er trifft aber keinerlei Entscheidung.
Sobald ein Widerspruchunerledigt sein sollte, so ist es Pflicht des Amtsrichters, die Bestätigung
zu versagen.

Landtags-Marschall: Der Herr AbgeordneteCourth hat das Wort,
Abgeordneter Courth: Meine Herren! Ich befinde mich in Widerstreit mit meinem

verehrten Collegen und Nachbarn. Herrn Adams: ich erwarte im Großen und Ganzen von dem
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Gesetz eine wohlthätige Wirkung, besonders, nachdem es so amendirt worden ist, wie es von
dem Provinzial-Verwaltungsrath und von dem Ausschuß geschehen ist. Diese Amendirungen
gingen im Wesentlichendahin, streng daran festzuhalten, daß da, wo ein streitiges Recht ist,
die ordentlichen Gerichte eintreten müssen. In dieser Beziehung ist allerdings ein schweres
Bedenken durch ß. 42 gegeben,indem dort ganz allgemein gesagt ist: gegen die Entscheidungen
der Amtsgerichte findet nur Beschwerdestatt. Namentlich haben wir sehr lange im Ausschuß
über den ersten Punkt, die Verweisung an den Notar resp, die Erklärung, daß die Theilung
zulässig oder nicht zulässig sei, verhandelt. Ich hatte, um herauszukommen, vorgeschlagen,der
Amtsrichtersolle nur den Notar ernennen. Wenn jetzt concedirtwird, daß gegen die Verfügungen
im Allgemeinen die Klage zulässig sei, so ist dieser Punkt erledigt. Nach anderer Richtung
war es absolut nöthig, die Bestimmungen aus dem Gesetz wegzubringen, welche so einschneidend
unser Civilrecht bei Gelegenheiteines Prozeßgcsctzesummodeln wollten. Das ist auch geschehen.
Meine Herren! Es ist nur ein Punkt in dem Gesetz geblieben, der mir nicht sympathischist.
Derselbe ist auch schou vom Herrn Landesrath Küster erwähnt und von dem Herrn Abgeordneten
Adams auch behandelt worden; vielleichtgestatten Sie auch mir jetzt eine Bemerkung hierüber,
dieselbe braucht dann nicht nachher zu geschehn. Meine Bedenken betreffen den Vorschlag,
welcher von dem Ausschuß zu l.den auf Seite 11 des Referats enthaltenen Vorschlägendes
Provinzial-Verwaltungsraths gemacht wird. Es heißt dort: „die Theilung in Natur ist im
Falle des Widerspruchs ausgeschlossen,wenn", und da soll zu den Vorschlägendes Provinzial-
Verwaltungsraths unter Nr. 3 hinzugefügt werden:

„3. Bei nicht vertretbaren Sachen und Immobilien, wenn die Erben, welche die
Mehrheit der Quoten repräfentiren, den Verkauf beantragen."

Ich spreche mich gegen diese Bestimmung aus. Man hat sie aus vulkswirthschaftlicheu
Gründen hinein haben wollen; man hat immer gesagt, man müsse die Zerstückelung der Grund¬
stücke verhindern. Ich sage aber: man muß für den Erben sorgen. Eine solche Bestimmung
kann gefährlich werden; durch eine Coalition kann ein einzelner Erbe geschädigtwerden. Ich
meine auch, daß, wenn man den Verkauf anordnet, dies das Gegentheil von Confolidatiou ist.
Die Verhinderung der Zerstückelungmuß auf einem anderen Gebiet gesucht werden. Ich habe
dies im Ausschuß auch vorgetragen. Für diejenigen Gläubiger, wofür der Herr Abgeordnete
Adams ein so warmes Herz hat, habe ich nicht die geringste Sympathie, denn gewöhnlich
suchen diejenigen, welche Leuten Credit geben, die den Credit nicht verdienen, außerordentliche
Vortheile. Aber ich meine, wie gesagt, der Erbe müsse geschütztwerden. Im Uebrigen behalte
ich mir vor, bei einem einzigen Paragraphen noch ein Amendement zu beantragen; dies betrifft
die Bestätigung der Theilung, deren Verweisung an das Amtsgericht ich sonst als ganz zweck¬
mäßig ansehe; ich halte diese Bestimmung auch nicht für einen Eingriff in das Reichsgesetz.
Aber ich habe fchwere Bedenken, ob, wenn Partheien ausgeblieben sind, dieselben nicht noch
einmal zur Erklärung vorzuladen wären, vielleichtunter abschriftlich«Mittheilung des Rezesses.
Dieselben müssen jedenfalls in die Lage gebracht werden, sich durch Einficht des Rezesses. von
dem wirklichen Resultat der Theilung zu überzeugen, ehe der Rezeß bestätigt wird. Sie können
verhindert gewesensein, in dem Termine vor dem Notar zu erscheinen,

Landtags-Marfchall: Herr Geheimrath Stolterfoth hat das Wort.
Geheimer Iustizrath Stolterfoth: Ich möchte auf die Bemerkung des Herrn

Abgeordneten Courth, daß die Vorschriften wegen der Ausschließung der Naturaltheilung
hauptsächlich den Zweck verfolgen, eine weitere Zerstückelungder Grundstücke zu verhindern,
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entgegnen, daß dies nicht der Fall ist. Auch diese Bestimmnng ist lediglich aus Gründen des
Verfahrens aufgenommen. Der Entwurf mag vielleicht zu weit gehen, darüber werden wir im
Einzelnen sprechen können, es ist nur versuchtwurden, nach Möglichkeitdem vorzubeugen,daß
über die Frage, ob theilbar oder nicht theilbar, Prozesse entstehen. Also nur um Prozessen
vorzubeugen, ist die Bestimmung aufgenommen worden. Man wird von der Ansicht ausgeheu
können, daß, wenn die Erben, welche die Mehrzahl der Quoten repräsentiren, eine Theilung in
Natur für schädlich erklären, die Annahme gerechtfertigtsei, sie sei in der That schädlich,nnd
daß es nicht nothwendig sei, den Widersprechendennoch die Möglichkeitzu geben, einen Prozeß
zu provociren. In der überwiegendenMehrzahl der Fälle dürfte wohl das gerichtliche Urtheil
in Uebereinstimmung mit der Anschauung der Majorität der Betheiligten dahin ausfallen,
es könne nicht in Natur getheilt werden, weil eine folche Theilung schädlich fein würde. Nur
aus dem formellen Grunde, um Prozesse zu verhindern und Kosten zu ersparen, soll die
Bestimmung aufgenommen werden. Der Paragraph hat nicht im Sinne, ein anderes Wirth-
schaftssystcm bei Gelegenheit des Theilungsverfahrens einzuführen.

Landtags-Marfchall: Der Herr Abgeordnete Adams hat das Wort.
Abgeordneter Adams: Meine Herren! Ich habe bei meinem vorherigen Vortrage

mich über all die Punkte, die in Betracht kommen, vollständig ausgesprochen,ich habe nur das
Wort genommen, um auf die Aeußerung des Herrn AbgeordnetenCourth zurückzukommen, daß
er für diejenigen Hypotheken-Gläubiger, die in dem Vertrauen, welches sie zu dem Schuldner
haben, Credit gegeben haben, keine Sympathie habe. Es ist im Ausschuß von dem Herrn
Landesrath ein ähnliches Wort gefallen, daß dies meist Cravattenfabrikanten wären. Meine
Herren, das ist eine falscheAuffassung. Meine Herren, ich selbst erkläre Ihnen hierzu, daß
ich manchemGläubiger, für den ich ein Urtheil erwirkt hatte und der dieses Urtheil ezequiren
und der seinen Schuldner von Haus und Hof bringen wollte, davon abgcrathen habe, und
wenn er fagte, er habe keine genügende Sicherheit, die Schuldner aber nachwiesen, daß sie
beträchtlichesanderes Grundvermögen zu erwarte» hätten, was in Natur getheilt werden konnte,
so habe ich gerathen: verderbt die Leute nicht, es kommt der Augenblick, in dem sie werden
bezahlen können, begnügt euch mit der Sicherheit, die ihr für eure Forderung haben könnt,
laßt euch ein Urtheil geben, tragt es ein, uud wartet! Das Urtheil wurde gegebeu, und der
Gläubiger war beruhigt, und ich sage Ihnen, daß in unzähligen Fällen dieses Urtheil gar nicht
zur Exekution kam, sondern daß die Leute, denen der Gläubiger auf Grund des Urtheils
Zahlungstermine bewilligt hatte, nach und nach abgezahlt haben, nnd daß sowohl die Forderung
des Gläubigers als die Schuldner gerettet waren. Diese Gläubiger waren ordentliche Leute, mit
berechtigtenbestehenden Forderungen, keine Cravattenfabrikanten. sie haben es gethan theils zur
Stellung der eignen Forderung, theils auch aus milder Rücksicht auf den Schuldner, dem sie
Vertrauen schenkten. Soll dies Vertrauen dadurch seinen Dauk erhalten, daß man sagt: ich
habe für die Leute keine Sympathie?

Meine Herren! Das geht nicht. Ich habe Sympathie dafür, daß alle Rechte, die
einmal erworben sind, wenn sie auch noch nicht im Sinne der Jurisprudenz ^n» yuaesiwm
sind, möglichst gewahrt werden, und daß jedes Vertrauen, das geschenkt worden ist, belohnt und
von den Anderen gerechtfertigtwerden folle, und daß man nicht mit einem Federstrich darüber
hinweggehe, daß solche Urtheile, welche nach der früheren Gesetzgebung zulässig waren,
noch »/,« bestehen. Ich kann es nicht für Recht halten, daß man ohne dringende Noth, wo
^ große Interessen auf dem Spiele stehen, eine solche Rechte zerstörendeAenderung macht.
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Meine Herren, ich darf hierzu anführen, daß ich dasselbe, was ich Ihnen eben gesagt habe,
vor einigen Jahren, im Jahre 1883, in der Justiz-Commission des Herrenhauses ausgeführt
habe, als es sich um die Preußische Subhastatiousordnung handelte und zur Frage stand, ob
den Gläubigern gestattet werden solle, auf Grund eines Urtheils eine Hypotheken-Iuskriptiou
zu nehmen. Damals wurde von vielen Seiten gegen diese Urtheile gesprochen, es wurde gesagt,
sie wären nicht nöthig. Ich habe damals diese Fälle, die mir aus einer langen Praxis
bekannt sind, angeführt, und den Werth einer solchen Kreditbeschaffunghervorgehoben. Es hat
schließlich fast die ganze Justiz-Commission des Herrenhauses zugestimmt, und es wurde in
beiden Häusern des Landtags der Beschluß gefaßt, durch die HypothekenwirkungfolcherUrtheile
dem Kredit zur Hülfe zu kommen. Es handelt sich daher hier ebenfalls von so entstandenen!
Kredit, und der nachträglichenZerstörung seiner Voraussetzungen. Ich glanbe, meine Herren,
daß es ein sehr wichtiger Gesichtspunktist: das, was in Treu und Glauben gewährt worden
ist, nicht zu erschüttern und nicht zu beseitigen, wenn nicht die allerdringendsten Gründe vor¬
handen sind. Ich hoffe, meine Herren, es weiden diese Betrachtungen Ihnen das tief Ein-
schneidende dieser hier fraglichenAenderungen in Bezug auf die Rechte der Gläubiger zeigen. Es
wird dem Thür und Thor geöffnet, daß die Erben unter sich, wie man zu sagen pflegt, Kippe
machen, durch Majorität beschließen,daß nicht in Natur getheilt werde, damit nichts in das
Loos des Verschuldetenfalle, damit dessen Gläubiger mit ihren Rechten sitzen bleiben, da ihnen
der Miterbe näher steht als dessen Gläubiger. Daß solche Fälle eintreten, ist meines Erachtens
das, was wir unbedingt verhüten müssen.

Landtags-Marschall: Meine Herren! Es ist mir ein Antrag von Herrn Abge¬
ordneten Adams eingereichtworden, welcherlautet:

„Der hohe Provinzial-Landtag wolle erklären
1. daß er die in dem vorliegendenEntwürfe enthaltenen Eingriffe in das Civilrecht

als nachth eilige Aenderungen desseben erachte,
2. daß er es auch mit der Pflege eiues festen Rechtsbewnßtseinsim Volke nicht ver¬

einbar erachte, zu einer Zeit, wo ein neues allgemeines Reichscivilgesetzin Bear-
tung fei, und feiner Vollendung entgegengehe,einschneidende Neuerungen im Civil-
recht zu machen, deren Fortexistenz zweifelhaft fei,

3. daß es wünfchenswerth sei die Kosten des ersten die Quotenbildung bestimmenden
Urtheils zu ersparen, daß dies aber auch ohne Verweisung des gerichtlichen Thei-
lungsverfahrens an die Amtsgerichte erfolgen könne, welche mit dem ß. 13 des
Reichsgerichts-Verfllssungsgesetzesnicht vereinbar sei.

Es enthält auch dieser Antrag, wie der Antrag zu dem ersten Gesetz, in Nr. 1 eine
Negirung der Nothwendigkeitdieses Gesetzes, es wird daher dieser Antrag des Herrn Adams
in derselben Weise behandelt werden, wie dies mit jenem Antrage geschehen ist. Es hat sich
sonst niemand mehr zur General-Debatte gemeldet, ich schließe dieselbe, der Herr Referent hat
das Schlußwort.

Landesrath Küster: Meine Herren! Es ist ein altes bekanntes Sprüchwort in der
Nheinproviuz, welches dahin geht: Einmal getheilt, einmal verkaust, einmal purgirt und einmal
collocirt, dann ist das ganze Vermögen weg. (Heiterkeit.)

Meine Herren! Das ist ein wahres Sprüchwort, und ebenso, wie Sie hinsichtlich des Purga-
tions-und des Collokationsverfahrenszur Ueberzeugung gekommensind, welche immense Gerichtskosten,
sowie Anwaltskostenbisher aufgegangensind, werden Sie dies auch hierbei dem Theiluugsverfahrcn
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annehmen; wir tonnen es daher auch nnr dankbar anerkennen, daß Seitens des Herrn Iustiz-
miuisters die Initiative ergriffen worden ist um auch hier Wandel zu schaffen, und wenn in
dem Promemoria des Herrn Abgeordneten Adams und in feinem heutigen Vortrage wiederum
durchleuchtet, daß die Abänderungen ganz überflüssig seien, deun wir hatten ja ganz klare
Zustände, so glaube ich, Gründe für die Annahme ausgeführt zu haben, daß dies nicht der
Fall ist; es ist überflüssig darauf zurückzukommen,da das von mir anfänglich Vorgebrachte
nicht widerlegt ist; es weiß heutzutage keiner, was in dem Theilungsuerfahren eigentlich Rechtens
ist, und ich wiederhole, daß noch in den letzten Wochenund Monaten das Reichsgericht mit dem
Obcrlandesgcrichtuud dem Landgerichtein den Entscheidungenin Widerspruchgetreten ist. Wenn
da endlich einmal Recht uud Ordnung geschafft wird, fo sollte man nicht sagen: ein solches
Recht sei überflüssig,wir Hütten geordneteZustände. — Meine Herren! Wenn bei Z. 8 des Gesetzes
über die Theilung von Seiten des Herrn Abgeordneten Adams auf die Consolidatiun Bezug
genommen worden ist, so weiß ich wirklich nicht, was die Consolidatiun mit der ganzen Sache
hier zu thun hat; Consolidatiou ist keine Theilung, Theilung ist keine Consolidation. — Sie
haben aus dem Muude des Herru Rcgicruugs-Commissars gehört, daß es bei §. 8 gar nicht
darauf ankommt, in das Gesetz ein neues Güterrccht im Handumdrehen hinein zu eskamotiren.
Uebrigens verstößt der vom Ausschußbeschlossene Zusatz zu 8- 8 uicht gcgeu die bisherige Praxis,
steht vielmehr mit derselben in Einklang, denn die Praxis war und ist, daß, wenn eine
Societät besteht, der Majorität die Entscheidung zusteht. Wenn daher iu dem vorliegenden
Falle von Seiten des Ausschussesgesagt wurden ist: ebenso wie in allen anderen Fällen, sull
auch bei der Anordnung des Verkaufes die Majorität entscheiden, denn dann haben wir die
Gewähr dafür, daß das richtige getroffen ist, dann haben wir frivole Ginreden, die möglicher¬
weise von der einen oder anderen Seite vorgebracht werden, abgeschnitten, so scheint dies voll¬
ständig richtig zu sein. Denken Sie sich, wohin es führen würde, wenn bei offenbarer Unteilbarkeit
oder unter entgegengesetztenVerhältnissen bei offenbarer Thcilbarkeit, Alle zusammen bis
auf einen der Ansicht sind, es solle nicht getheilt oder getheilt werden, gesagt wird: Jeder habe
das Recht, den Verkauf zu beantragen oder Jeder das Recht, die Expertise über die Thcilbarkeit
zu beantragen; die Majorität muß iu dieser Beziehung entscheide»; nach dem Antrag des
Ausschussessoll sie entscheiden,ob der Verkauf nicht stattfinden soll; also im Prinzip hat sich
der Ausschuß für die Naturaltheilung entschieden,nicht umgekehrt; ich bitte, das wohl zu
berücksichtigen.

Dann gestatten Sie mir noch wenige Bemerkungen. Es mag richtig sein, daß der
Herr AbgeordneteAdams bei der preußischenSubhastatiunsorduuug auf die Urtheile hingewiesen
hat, welche ein Gläubiger erwirkt uud eveut. eintragen lassen kann, aber das hat nach meiner
Auffassung mit der gegenwärtigen Sache nichts zn thun. Bei dem Preußischen Zwaugs-
oollstreckuugsgesctz vom Jahre 1883 kann ebenso, wie auch heut zu Tage hier, ein Urtheil nur
auf ein bestimmtes Grundstück inskribirt werden, das dem Schuldner gehört; es ist daher
Meines Trachtens nicht richtig, wenn man aus der Analogie mit dem preußischenGesetz etwas
gegen die Beschlüsse des Ausschusses herleiten will. Wenn der Herr AbgeordneteAdams gesagt
hat, die Gläubiger sollten hinsichtlich ihrer Generalinstriptionen besonders geschützt werden,'man
habe aber im Ausschuß von Crauattenfabrikcmten gesprochen,su habe ich diesen Ausdruck zwar
nicht gebraucht, aber im inneren Herzen habe ich ihm zugestimmt, denn für denjenigen, der in
°cr Voraussicht, daß sein Schuldner von seineil Eltern ein Grundstückerben küuute, Credit
giebt und dazu noch einem Grundbesitzer, habe ich cocusoweuig Shmpathie, wie der Herr
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Abgeordnete Courth. Das ist ja gerade das Verderblichefür den Grundbesitzer,daß er in der
Voraussicht, daß er einmal etwas erben könnte, im Voraus sich verurtheilen läßt, um Credit
zu bekommen, und daß eine solche Hypothek eingetragen wird. Meine Herren! Es will mir
scheinen,daß es ein schlechter Rath sein dürfte, deu man dem Manne giebt: laß dich verurtheilen,
laß die Hypothek eintragen, vielleicht sällt einmal ein deu Eltern zugehöriges Grundstückin
dein Loos und die Generalinskription wird gültig. Es ist ferner nicht mit Unrecht im Ausschuß
gesagt worden, daß, wenn man denjenigen Gläubiger, der auf die Eventualität hin, ein Grund¬
stück anfassen zu können, das der Schuldner heute gar nicht einmal hat, Credit giebt, fchützen
müsse, man die Gcneralinskriptionen überhaupt nicht hätte aufheben follen. Seitens des
Herrn Abgeordneten Adams ist noch der Fall, daß eine zweite Ehefran mit einem Kinde
zweiter Ehe, das Kind erster Ehe durch Majoritätsbeschluß bei Theilung der Erbschaft des
Mannes benachtheilige, hervorgehoben worden. Die zweite Ehefrau erbt jedoch von ihrem
Manue höchstensnur soviel wie das mindestbedachte Kind erster Ehe; wie soll da eine Majorität
herauskommen, da sie nicht die Hälfte, fondern nur foviel aus dem Nachlassewie das mindest¬
bedachte Kind erster Ehe erhält? Also in dieser Beziehung scheintmir, daß das Beispiel wohl
nicht ganz zutreffend fein dürfte.

Schließlich, meine Herren, noch eine Bemerkunghinsichtlich der Vorladung der Ausgeblie¬
benen bei Bestätigung des Rezesses. Ich würde ganz der Ansicht des Herrn AbgeordnetenCourth
sein und der Ausschuß wäre es auch sicher gewesen, daß der Nezeß den Ausgebliebenenschließlich
noch zugestellt werden müsse, wenn nicht überall in der ganzen Civil-Prozeßorduung der Satz
gälte, der bereits von dem Herrn Regierungs-Commissarvorgetragen worden ist; hinzu kommt,
daß die Ausgebliebenen 4 bis 5 mal geladen worden, die Beteiligten wissen, daß sie kommen
müssen; soll man nun eine Prämie darauf setzen, daß jemand nicht kommt, indem man ihm
das Recht giebt, stets von Neuem die Beschlüsse angreifen zu können? Die Termine sind ihm
angezeigt, er weiß, daß das Theilungsverfahren schwebt, daß er zu den Terminen kommen soll;
wenn Alles geprüft ist, alle Parteien einig sind, dann soll jeder Ausgebliebene, der kaum
etwas zu surderu hat, nachträglich sagen können: er erkenne den Rezeß nicht an, obwohl
sonst alle Parteien einig sind, und die Sache könne dem Amtsgericht vorgelegt werden. Ich
glaube, es wäre nicht richtig, die Beschwerde zuzulassen; Sie würden der gütlichen und raschen
Abwickelungder Sache einen schlechten Dienst erweisen, wenn Sie sagen wollten, es müsse dem
Ausgebliebenen das Recht gegeben werden, von Neuem den Theilungsrezeß anzugreifen. Im
Uebrigen glaube ich bei deu einzelnenParagraphen auf das Eiue oder Andere R ücksichtuehmen
zu sollen.

Landtags-Marschall: Meine Herren, ich schließe hiermit die General-Diskussion.
Wir kommennunmehr zur Behandlung des Gesetzes im einzelnen. Die Aenderungen, die Ihnen
vorgefchlagen werden, liegen Ihnen gedruckt vor. Zu Z. 1 werden zwei Aenderungen vorge¬
schlagen, welche ich den Herrn Referenten vorzutragen bitte.

Landesrath Küster: Zu §. 1 werden zwei Abänderungsvorschläge gemacht, zunächst
dahin, daß an Stelle der Worte „vor Gericht" gesetzt wird „gerichtlich". Die Worte „vor
Gericht" könnten zu Zweifeln Veranlassung geben, denn vor Gericht wird die Theilung durch
einen Akt geschlossen, der von dem Gerichte aufgenommen wird, hier aber ist „gerichtlich" der
Gegensatzzu dem freiwilligen Verfahren durch Notar oder Privatschrift. Das ist die eine Abän¬
derung, welche diesseits beantragt wird. Die zweite Abänderung, welche von dem Ausschuß
beantragt wird, geht dahin, hinter die Worte „vor einem Notar oder" zu setzen: „soweit es
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sich nicht um Immobilien handelt auch". Es ist dies auf Grund des Gesetzes vom Jahre 1885
zwar selbstverständlich,es dürfte sich aber empfehlen, dicfen Zusatz zu machen, damit Jeder
weiß, daß mittelst Privatschrift Immobilien nicht getheilt werden können,

Landtags- Marschall: Herr Geheimrath Stolterfoth hat das Wort.
Geheimer Iustizrath Stolterfoth: Meine Herren! Ich mochte nur anheimstellen,ob

nicht statt dicfes Zusatzes lieber ein eigener Satz gemachtwerden soll: „Die Bestimmungen des
Gesetzes vom 20. Mai 1885 bleiben unberührt." Sodann muß in dem zwciteu Absatz aus
„gerichtlich" gemacht werden „vor Gericht".

Landtllgs-Marschall: Der Herr Referent hat das Wort.
Landesrath Küster: Es wird also von dem Herrn Regiernngs-Commissarvorgeschlagen

und hoffentlichvon Ihnen accevtirt, daß es in dem zweiten Absätze statt „gerichtlich"umgekehrt
heiße „vor Gericht", und daß es in Absatz 1 heißt: „Die Bestimmungen des Gesetzes vom
20. Mai 1885 bleiben unberührt".

Landtags-M arschall: Ist zu §. 1 uoch etwas zu bemerken?— Es ist nicht der
Fall, ich nehme an, daß Sie mit der Fassung des Ausschussesund mit den Veränderungen,
die eben vorgeschlagenworden sind, einverstanden sind, also „gerichtlich" statt „vor Gericht"
und umgekehrt „vor Gericht" statt „gerichtlich", und: „Die Bestimmungen des Gesetzes vom
20. Mai 1885 bleiben unberührt." Zu §. 2 hat der Herr Referent das Wort.

Landesrath Küster: Bei ß. 2 ist eine kleine Veränderung nothwendig. Es heißt im
letzten alinsa,: „Ist ein Antrag gestellt, so ist derselbe für die Zustäudigkeit des Gerichts
entscheidend". Es könnten Zweifel existircn, wie das gemeint ist: „Ist ein Antrag gestellt, so
ist derselbe". Der Ausschuß beantragt, in dem fünften Satze hinter „Wahl" einen Strichpunkt
zu fetzen und dann zu sagen: „Der zuerst gestellte Antrag ist". Es dürfte dies redaktionell
Wohl richtig fein.

Landtllgs-Marschall: Sind die Herren hiermit einverstanden? — Es erfolgt kein
Widerspruch, es ist genehmigt. Zu §. 3 ist uichts zu bemerken. Wenn kein Widersprucherfolgt,
erkläre ich denselben für genehmigt. — Es erfolgt kein Widerspruch, §. 3 ist genehmigt. Zu
§. 4 hat der Herr Referent das Wort.

Landesrath Küster: §. 4 lautet im ersten Absatz:
„Erscheint der Antrag auf gerichtliche Theilung unzuläffig oder unvollständig, so
hat das angegangene Gericht durch Vernehmung des Antragstellers oder durch Ver¬
fügung an denselben auf geeigneteAufklärung hinzuwirken".

Es erfchien dem Provinzial-Verwaltungsrath und dem Ansfchuß richtiger, zu fügen:
„Das angegangene Gericht hat durch Vernehmung des Antragstellers oder durch Verfügung an
denfclben auf geeigneteAufklärung hiuzuwirkcu", um fo dem Irrthum vorzubeugen, als ob
blos in den Fällen der Unzulässigkeitoder UnVollständigkeitder Amtsrichter auf geeigneteAuf¬
klärung hinzuwirken habe.

Landtllgs-Marschall: Ich nehme an, daß die Herren mit dem alii^a 1 in der
vorgeschlagenenFassung einverstanden sind. Ich bitte den Herrn Referenten, fortzufahren,

Landesrath Küster: Das letzte nline», soll ganz ausfallen und durch die Bestimmung
ersetzt werden:

„Wird der Antrag zurückgewiesen, so ist diese Verfügung im Wege einer gegen die
Mitbetheiligten bei dem ordentlichenGerichte anzuhebendenKlage anfechtbar".
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Heute wird diesseits der Antrag gestellt, daß man lieber die andere Fassung, welche
korrekter erscheint,wählen möge:

„Wird der Antrag zurückgewiesen,so bleibt es dem Antragsteller überlassen, im
ordentlichenProzeßwege seine Rechte geltend zu macheu".

Damit ist aller Austuß beseitigt,
Landtags-Marschall: Der Herr Abgeordnete Conrth hat das Wort.
Abgeordneter Conrth: Es dürfte zweckmäßig sein, nach den Ausführungen des Herrn

Negierungs-Commissars zu sagen: „ist der ordentlicheRechtsweg zulässig".
Lau dtllg 3-Marsch all: Der Herr Referent hat das Wort,
Landcsrath Küster: Gcgeu die Verfügung dürfte der Rechtsweg nicht zulässig sei».

Das dürfte juristisch uicht richtig sein, da er neben der Verfügung hergeht,
Landtags-Marschall: Herr Gchcimrath Stolterfoth hat das Wort.
Geheimer Iustizrath Stolterfoth: Es soll zum Ausdruck gebracht werden die Ver¬

fügung präjuducirc dem Rechtswegin keiner Weife, und weun das uicht deutlich zum Ausdruck
gelangt, tcmu eine andere Fassung gewählt werden. Man kann nicht sagen: gegen die Ver¬
fügung ist der ordentlicheRechtsweg zulässig, denu dauu würdeu verschiedene Dinge, freiwillige
nnd streitige Gerichtsbarkeit vcrmifcht werden,

Landtags-Marschllll: Der Herr Abgeordnete Conrth hat das Wort.
Abgeordneter Courth: Ich würde dann vorschlagen, daß es heißt: „Die Verfüguug

präjudicirt dem ordentlichen Rechtsweg nicht".
Landtags-Marfchall: Ich frage, ob Jemand gegen diese Aenderung vorbehaltlich

der Redaktion etwas zu erinnern hat. — Es geschieht nicht, ich erkläre §. 4 auch für genehmigt.
Zu den §8. 5 uud 6 ist wohl nichts zu bemerken. Ist gegen diese Paragraphen etwas zu
erinnern? — Es geschieht nicht, sie sind genehmigt. Zu ß. 7 hat der Herr Referent das Wort.

Landesrath Küster: In §. 7 ist in nlins», 2 hinter „Im Termine oder" zu fetzen
„die Nichterschicnencn",nm auszuschließen, daß die Betheiligtcn, auch wenn sie erschienen siud,
iu 14 Tagen den Antrag stellen tonnen. Außerdem ist im vorletzten Satze an Stelle der
Worte „einer Woche" zu setzen „14 Tagen",

Landtags-Marschall: Ich darf dies wohl auch als genehmigt anfchen. Meine
Herren! Wir kommeu nunmehr zu Z. 8. Ueber diescu Paragraphen haben wir eigentlich eine
volle Diskussion in der Generaldebatte gehabt, §. 8 ist anch zum Hauptgegenstand des
Angriffes gegen das ganze Gesetz Seitens des Herrn Adams gemacht worden. Zu diesem 8- 8
ist soeben noch ein Antrag von Seiten des Herrn Abgeordneten von Ecrde eingereichtworden,
welcherfolgendermaßen lautet:

„Es wird beantragt am Schlüsse der zu ß. 8 vom Provinzial-Verwaltungsrath
bczw. Ausschusse vorgeschlagenenAbänderungen hinzuzusetzen:

4. Wenn dieselbeGrundstückeznm Gegenstaude hat, welche nach dem Kataster
uur eine Größe von 25 Aren oder eine geringere Größe haben; ausgenommen sind
jedoch Weinberge, Gärten, Haus- und Bauplätze."

Zur Begründung dieses Antrages gebe ich Herrn Frciherrn von Eerde das Wort.
Abgeordneter Freiherr von Ecrde: Der Antrag ist nicht viel zu begründen, die

Negründnug liegt in dem Antrage selbst, indem damit bezwecktwird, eine noch größere
Zersplitterung des Grundbesitzes zu verhindern, als dieselbe heut zu Tage im Gange ist.
Diese Verhinderung hat anch das Interesse für uns, daß alsdann viel leichter und rascher mit
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der Arbeit behufs der Einführung des Grundbuches, auf das wir ja alle mit Sehnsucht warteu,
vorgegangen werden kaun. Es ist ja bekannt, daß viele in der Rheinpruvinz daran gewöhnt
sind, ihre Grundstückemöglichstzu verwerthen, den halben und den viertel Morgen noch einmal
zu theilen und dann zu verkaufen. Ich glaube aber, daß diefem entgegengetretenwerden muß,
sobald sich eine Gelegenheit dazn findet; eine Gelegenheit hierzu haben wir aber, indem wir die
beantragte Bestimmung in dieses Gesetz aufnehmen. Ich möchte Sie daher bitten, dieselbeals
im volkswirthschaftlicheuInteresse praktisch,anzunehmen.

Landtags-Marschall: Ich habe mich selbst zum Worte uotirt, um ein Bedenken
gegen den Antrag des Herrn Freiherr« von Eerde vorzubringen. Ich glaube, daß in seiner
Gegend die Grüße von 25 Are für einen solchen Vorschlag, wie er ihn gemacht hat, sehr wohl
angebracht ist; ich sage nicht, daß ich dafür bin. Ich bin natürlich mit der Intention, die
Theilung zu verhindern, einverstanden, aber ich frage mich, ob hier gerade die geeignete Stelle
ist, diefe prinzipielle Frage durchzukämpfen.— Der Herr Abgeordnete Seul hat das Wort.

Abgeordneter Seul: Ich wollte dem Hcrru Freiherr« von Eerde bemerken,daß er mit
diesem Antrage doch eigentlicheinen großen praktischenErfolg nicht wird erzielen können, denn
es handelt sich hier um solche Grundstücke,die im gerichtlichen Theilnugsverfahren zur Theilung
kummeu, also um einen ganz minimalen Theil der Grundstücke, die getheilt werden. Deshalb
glaube ich, daß es wenig praktisch ist, auf diefe Seite der Sache hier in diefem Gesetze näher
einzugehen.

Landtags-Marschall: Der Herr AbgeordneteFreiherr Felix von Los hat das Wort.
AbgeordneterFreiherr Felix von Lo8: Ich stimme dem Herrn Vorredner darin voll¬

ständig bei, daß das ein Antrag ist, der, wenn er angenommenwird, praktisch eine sehr große
Tragweite nicht haben wird, daß die Tragweite in der Ausführung wohl ziemlich gering sein
wird, aber insofern ist die Tragweite vielleicht eine nicht zu unterschätzende,als hier einmal
ausgesprochenwird, daß wir nicht wollen, daß die Parzcllirungcn, wie sie heutzutage am Rhein
leider an der Tagesordnung sind, noch weiter fortschreiten,daß wir dem ein Halt gebietenwollen.
Es ist, glaube ich, wohl nicht zutreffend, was der Herr Marschall sagte, daß in den südlichen
Theilen der Provinz, wo die Parzellen schon so klein sind, zusammengelegtwerden mühte; das
trifft nicht zu, denn der Antrag will nur, daß nicht eine weitere Theilung unter einem Morgen
— eine Größe, die vielleicht auch noch anders zu fassen wäre — stattfinden soll. Wenn wir hier
einmal diesen Gedanken aussprechen, so glaube ich, daß das nicht zu unterschätzen ist. Ob es
nun ein oder zwei Morgen sind, ist einerlei, ich sehe jedenfalls keinen Schaden in der Aufnahme
diefes Satzes und ich glaube auch nicht, daß das hier in dem Nahmen diefcs Gesetzes schaden könnte.

Landtags-Marschall: Der Herr Referent hat das Wort.
Landesrath Küster: Meine Herren! Auch im Ausschusseist, wie bereits erwähnt, darüber

debattirt worden, ob es opportuu wäre, eine Normaluarzelleeinzuführeu. Man war der Ansicht,
daß es materiell sehr wünschenswerthwäre, aber man war auch wieder ciustimmig— mit
Ausnahme des Herrn Freiherrn von Eerde — der Ansicht,daß das nicht hier in das Gesetz hinein
gehöre. Meine Herren! Wir sind im gerichtlichenTheilnngsverfahren, und wenn man dem
Prinzip irgend einen Erfolg versprechenwill, so muß man die ganze Lehre vom Verkauf im
Civilgesetzbuch umändern, dann muß bestimmt werden, daß überhaupt nicht unter 25 Ar verkauft
werden dürfe, auch ein Theil von 25 Ar nicht verkauft werden dürfe. Eine solche Beschränkung
im Eigenthumsrecht,gewissermaßenin Paranthese, im gerichtliche,: Thcilungsverfahren zu geben,
dürfte doch erheblichenBedenken unterliegen. Ich meine, daß Sie dem Ausschüsse beitreten
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können. Ich will mir nur noch eins zu bemerken gestatten. Würde ein Grundstücknicht in
lilltura theilbar erscheinen, ohne den Werth zu vermindern, dann soll die Theilung eben verboten
sein, denn es heißt in dem Antrage des Provinzial-Verwaltungsraths zu §, 8, daß die Interessen
der Betheiligten nicht geschädigt werden dürfen. Die Schädigung der Interessen der Betheiligten
besteht aber darin, daß die Grundstücke zusammengenommennicht soviel werth sind, als der Werth
des Ganzen beträgt. Sobald dies eintritt, muß verkauft werden. Ich glaube daher, daß es im
Interesse des Gesetzes wäre, wenn Sie das alinea 4 des Herrn Abgeordnetenvon Eerde nicht
acceptirten, sondern nur alinen, 1, i^ und 3 des Ausschusses. Ueber 1 und 2 war ja Ein¬
stimmigkeit; hinsichtlichdes 3.: „die nicht vertretbaren Sachen und Immobilien müssen stets
verkauft werden, wenn die Erben, welche die Mehrheit der Quoten revräfeutiren, dies beantragen",
kann ich auf dasjenige Bezug nehmen, was von mir bereits früher ausgeführt worden ist. Ich
will nur noch bemerken, daß der ganze tz. 8 im Regierungsentwurf fortfallen muß, wenn Sie
der Ansicht des Prouinzial-Verwaltungsrathes uud des AusschussesIhre Billigung zu Theil
werden lassen.

Landtags-Marschall: Meine Herren! Wir haben den Antrag des Ausschusses hier
vorliegen — die Gründe und Gegengründe sind in der Generaldebattereichlich erörtert worden ^
außerdem liegt noch der Antrag des Herrn Freiherrn von Eerde vor. Ich glaube, daß wir
wohl am richtigstengehen, wenn wir zuerst über den Antrag des Herrn Freiherrn von Eerde
abstimmen, dann über 1 und 2 und dann über 3. Sind Sie damit einverstanden? (Zustimmung.)

Ich bitte also diejenigen Herren, welche für den Antrag des Herrn Freiherrn von Eerde
sind, sich zu erheben. (Geschieht.)

Das ist die Minorität, der Antrag ist gefallen. Gegen den Vordersatzim §. 8 hat sich
keine Stimme erhoben. Ich nehme, wenn kein Widerspruch erfolgt, an, daß Sie mit demselben
einverstandensind. — Es erfolgt kein Widerspruch,der Vordersatz ist genehmigt. Nun kommen
wir zu 1 und 2:

„Die Theilung in Natur ist im Falle des Widerspruchsausgeschlossen, wenn
1. dieselbe die Interessen der Betheiligten schädigt;
2. wenn Nachlahschulden vorhanden sind, welche ohne Verkauf der Nachlaßgegenstände

nicht getilgt oder unter gleichzeitiger Entlassung der Widersprechendenaus dein
Schuldverhältniß nicht von den übrigen übernommen werden."

Ich bitte diejenigenHerren, die gegen dieselbensind, sich zu erheben. (Es erhebt sich
Niemand.)

Die Punkte 1 und 2 sind genehmigt. Nun kommen wir zum 3. Punkt, gegen welchen
der Herr AbgeordneteAdams vorhin in der Generaldebattegesprochen hat: „bei nicht vertretbaren
Sachen und Immobilien, wenn die Erben, welche die Mehrheit der Quoten repräsentiren, den
Verkauf beantragen". Ich bitte diejenigenHerren, die gegen diesen Punkt sind, sich zu erheben.
(Geschieht.)

Er ist mit großer Majorität angenommen. Wir kommen nunmehr zu den ß. 9 bis
inkl. 15, zu denen der Ausschuß nichts zu erinnern hat. Das Wort hat der Herr Abgeordnete Courth.

AbgeordneterCourth: Ich beantrage, dem §. 13 folgende Fassung zu geben:
„Erheben sich bei der Verhandlung keine Streitigkeiten oder werden die erhobenen
erledigt, so nimmt der Notar eine Urkunde über die Theilung auf. Wenn alle
Parteien dabei vertreten und verfügungsfähig sind, ist eine Bestätigung durch das
Theilungsgericht unnöthig. Falls die Bestätigung nöthig ist, also wenn nicht alle
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Parteien vertreten oder wenn Bevormundetebetheiligt sind, so übersendetder Notar
die Theilungsurkundedem Theilungsgericht. Dasselbe hat über die Bestätigung oder
Nichtbestatigungzu entscheiden und zwar im Falle einzelne Parteien nicht vertreten
waren, nachdem dieselben zu einer Erklärung vorgeladen worden sind. Erheben
dieselbenalsdann Widerspruch, so ist die Entscheidungüber die Bestätigung vor den
ordentlichenRichter zu verweisen.

In entsprechender Weise ist zu verfahren, wenn im Falle unerledigter Sreit-
punkte, unter Vorbehalt der Entscheidungderselben, die Aufnahme einer Theilungs¬
urkunde über die unstreitigen Punkte ausführbar ist."

Mir scheint der §. 13 unglücklich gefaßt, wie überhaupt die Fassung dieses Entwurfes
manches zu wünschenübrig läßt. Der ß. 13 sagt im 1. alins»,:

„Erheben sich bei der Verhandlung keine Streitigkeiten oder werden die erhobenen
erledigt, so nimmt der Notar eine Urkunde über die Theilung auf und übersendet
dieselbe dem Theilungsgericht. Dasselbe entscheidet über die Bestätigung oder
Nichtbestatigung;"

und in Alinea 3 ist gesagt:
„Ist von dem Notar ein Vertrag über die Theilung aufgenommen, so findet eine
Bestätigung durch das Theilungsgerichtnicht statt."

Ich bin nun der Meinung, daß überhaupt, wenn die erhobenenStreitigkeiten erledigt
und alle Parteien einverstandensind, ein Vertrag über die Theilung vorliegt, und alsdann die
Bestätigung nicht eingesendet zu werden braucht, außer in dem Falle, wenn Bevormundetevorhanden
sind. Dahin geht die vorgeschlagene Aenderung, daß nicht zweimal gesagt wird: er nimmt die
Theilungsurkunde auf, und zum Schluß: er nimmt den Vertrag auf. Die Parteien brauchen
nicht ausdrücklichzu fügen: wir verlassen das gerichtlicheTheilungsverfahren; denn sind alle
Parteien da, sind sie einverstanden,so ist ein Vertrag vorhanden, und die Bestätigung durch das
Theilungsgerichtist unnüthig; nur in dem Falle, wenn nicht Alle vertreten oder Bevormundete
betheiligt sind, mochte ich die Bestätigung haben. Ferner ist dem früher ausgesprochenen Wunsche
Ausdruckgegeben, daß den Ausgebliebenenvor der Bestätigung noch einmal Gelegenheitgegeben
wird, sich zu erklären. Es macht dies wenig Kosten. Der Herr Landesrath hat gesagt: die
Parteien sind 4—5 Mal vorgeladen. Das trifft nicht immer zu; wenn es sich um Immobilien
handelt, so erfolgen wiederholteVorladungen, aber wenn es sich um Kaufgelder, Wertpapiere :c.
handelt, da kann es vorkommen, daß die ganze Geschichte in einem Termine erledigt wird, und
aus irgend einem Zufall Leute verhindert worden sind, zu erscheinen, so daß sie ihre Ansprüche
nicht haben geltend machenkönnen. Ich meine, die Sachen sind meist so wichtig, daß ein weiterer
Verzug nicht in Betracht kommen kann.

Landtags-Marschall: Der Herr Referent hat das Wort.
Landesrath Küster: Meine Herren! Es ist gewiß richtig, daß seitens des Herrn

AbgeordnetenCourth nicht beabsichtigtwird, einen Verzug in das Gesetz hineinzutragen, aber
indirekt geschieht es doch, wenn Derjenige, der ausbleibt, nachträglichnoch einmal vor das Amts¬
gericht geladen werden muß, sei es mit, sei es ohne Zustellung des Theilungsrecesses,wenn er
das Recht des Widerspruchshat und an das ordentlicheGericht gehen kann, trotzdem sämmtliche
Parteien einig sind und alle Streitigkeiten vor dem Notar erledigtworden sind. Die Richtigkeit der
Prasumtion ist nicht zu bezweifeln, daß, wenn Jemand in dem Termin nicht erscheint trotz wieder¬
holter Vorladung, angenommenwerden muh, daß er damit einverstandenist, was in dem Termin
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geschieht,und es wird Jeder, der aus der Theilungsmassean Werthpapieren und einen! Immobilar¬
taufpreiseviel zu fordern hat, selbst kommen, oder, wenn er verhindert ist, einen Vertreter, der event,
von ihm honorirt wird, fchicken. Ich fche wirklich keinen Grund ein, und der Ausschußwar mit
Ausnahme der beiden Herren dieser Ansicht, warum der §. 13, so wie er gefaßt ist, nicht soll
bleiben können. Ich mache wiederholt darauf aufmerksam, daß ja der Amtsrichter zuerst an die
Parteien den Beschluß zustellt, ich mache darauf aufmerksam, daß der Notar ja die Parteien
ladet, um über den Theilungsantrag zu verhandeln, daß sie wieder 14 Tage Zeit haben, einen
neuen Termin zu extrahireu, daß sie zu dem Verhandlungstermin wieder geladen werden — ich
will von dem Immobilarkaufe und den desfallsigenLadungen ganz absehen — zuletzt wird der
Theilungsreceß aufgenommen; wieder die Sache hinauszuschieben,dürfte wirklich keine Ver¬
anlassung sein.

Gestatten Sie mir noch eine Bemerkung hinsichtlich des Schlußuassus:
„Ist vou dem Notar ein Vertrag über die Theilung aufgenommen, fo findet eine
Bestätigung durch das Theilungsgericht nicht statt."

Dieser Satz ist meines Trachtens vollständig correkt, denn hier wird wiederum pointirt:
in dem Augenblick,in dem die Parteien einig sind und einen Vertrag abschließen, hört das
gerichtliche Verfahren auf und der Receß wird nicht an das Amtsgericht gewiesen. Wenn die
Parteien einig sind, können sie einen Vertrag schließen — etwas anderes ist es, wenn sie die
Form des gerichtlichen Theilungsrecesses vor dem Notar wählen wollen — der Vertrag wird
durch eine dahin zielende gegenseitigeErklärung perfekt. Also, meine Herren, wenn ein solcher
Vertrag zwischen den Parteien besteht, dann ist auch die Bestätigung nicht nothwendig.

Landtags-Marfchall: Der Herr AbgeordneteCourth hat das Wort.
Abgeordneter Courth: Ich kann den Unterschiedzwischen Theilung und Vertrag nicht

verstehen. Was die Vorladung der Abwesendenanlangt, so will ich bemerken,daß blos eine
einmalige Vorladung vor dem Notar erfolgt; denn der Beschluß, der den Parteien zugestellt wird,
daß der Amtsrichter die Theilung für zulässig halte, ist keine Vorladung; von einer Vertagung
bekommen sie auch keine Kenntniß, denn das ist in dem Gesetze ausgeschlossen. Die Parteien sind
also blos einmal vorgeladen, dann geht es über ihre Köpfe hinweg; sie bekommen einen rechts¬
kräftigen Theilungsreceß. Das scheint mir der Wichtigkeitder Sache nicht zu entsprechen. Man
wird ihnen nicht verschränken dürfen, daß sie, ehe der Receß bestätigt wird, sich darüber klar
sind. Ich will annehmen, die Abwesenden wären nicht damit einverstanden, sahen nachträglich
den Neceß ein und legten sofort Widerspruchsklageein. Dies wird ihnen doch nicht verwehrt
sein? Deshalb ist es praktisch,es so zu machen, wie ich vorgeschlagen habe.

Landtags-Marschall: Der Herr Referent hat das Wort.
Landesrath Küster: Der Herr AbgeordneteCourth hat übersehen, daß in 8- 1^ auch

gesagt ist:
»Zum Zweck der Aufstellungder Masse, sowie der Berechnungen und Ansprücheder
Vetheiligteu ladet der Notar die letzteren zu einem Termine vor."

Der erste Termin ist eine bloße Diskussion über den Antrag, dann kommt ein neuer
Termin und dann wieder die Vorladung zur Berathung und Aufstellung der Masse. Zu diesen
beiden Termine muh geladen werden, außerdem daß Jeder den Beschluß zugestellterhält, durch
welchen ihm notificirt wird: der zu benennende Notar habe die Masse zu liquidiren und abzuwickeln.

Landtags-Marschall: Der Herr AbgeordneteAdams hat das Wort.
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AbgeordneterAdams: Meine Zerren! Ich möchte auch den Antrag des Herrn Abgeord¬
neten Courth unterstützen. Das, was der Herr Landesrath ausführt, trifft nicht die Sache, Es
steht in §.1? ausdrüÄlich, daß bei allen Ladungen zu Terminen, insoweit im Gesetzenicht
ein anderes bestimmt, den Geladenen eiue Erfcheümngsfristvon 2 Wochenzu belassensei. Diese
Vorschriften findet auf Vertagungen, wie der Herr Abgeordnete Courth gefagt hat, keine Anwendung,
bei Vertagungen des Termins gilt die Verkündigung des neuen Termins als Ladung für alle
Betheiligten. Nun ist richtig, was Herr Landesrath Küster gesagt hat, daß nach §. 12 zum
Zweckeder Aufstellung der Masse ein besondererTermin angesetzt wird, aber ich frage: kann
dieser Termin nicht auch vertagt werden, weil man in dem ersten Termine nicht einig wurde?
Er kann sehr wohl vertagt werden und von dieser Vertagung hat wohl derjenige, der das erste
Mal anwesendwar, Kenntniß, aber wie ist es mit den Ausgebliebenen? Es kann wohl sein,
daß einer den ersten Termin versäumt hat und den nächsten nun nicht angezeigt bekommt. Wenn
er in den einen Termin nicht kommt, bekommt er über den zweiten und dritten gar keine
Nachricht. Nun soll durch den Amtsrichter die Theilung definitiv bestätigt werden. Da ist es
doch vollständig in der Ordnung, daß man die Leute zu diesem wichtigsten Termine ladet, damit
sie Einwände, die sie in Folge ihres Wegbleibensunterlassenhaben, geltend machenkönnen. Es
ist ja richtig, diejenigen, die den Termin versäumt haben, sind selbst schuld, aber es liegt doch
nur eine Nachlässigkeit vor, und es giebt die Civilprozeßordnungüberall Gelegenheit,einen solchen
Fehler gut zu machen. Warum soll das hier nicht der Fall sein? Es wird dies dadurch
rmöglicht, daß die Leute noch einmal zu dem Schluß, wo die richterlicheThätigkeit eintritt,
geladen werden. Es kommtnicht allein darauf an, daß die Sache rafch abgewickeltwird, fondern
vor Allem, daß den Leuten möglichst Gelegenheit gegebenist, ihre Rechte geltend zu machen um,
wenn sie etwas übersehenhaben, es noch gut machenzu können.

Landtags-Marschall: Der Herr Referent hat das Wort.
Landesrath Küster: Es kommt sicher nicht darauf an, daß den Leuten möglichst viel

Gelegenheit gegeben wird, die Sache in die Länge zu schieben,und das wird eintreten, wenn
folche fchlicßlicheThcilungsrecessewieder angegriffen werden können. Es giebt der Herr Abgeordnete
Adams zu, daß nach dem Gefetzesentwurfdie Ladung der Betheiligten in dem Verfahren nicht
einmal erfolgt, sondern auch noch zum zweiten Male. Wenn also der Betreffende den einen
Termin nicht notirt hat, wird er sich hoffentlich den zweiten Termin notiren, und für diejenigen,
die sich die Termine nicht notirt haben, ist das Gefetz überhaupt nicht geschrieben;man soll auf¬
passen. Wenn einer vor Gericht geladen wird, und er kommt nicht, so hat er zu riskiren, daß
er verurtheilt wird. Ebensogut wie er, wenn er vor das Amtsgericht oder Landgericht geladen
wird und den Termin versäumt, Nachtheilehat, hat auch hier die Versäumnis; Nechtsnachtheile
zur Folge. Hier wird er wiederholt geladen, und soll die Sache noch hingezogenwerden.

Landtags-Marschall: Der Herr AbgeordneteAdams hat das Wort.
AbgeordneterAdams: Ich muß wirklich glauben, daß der Herr Landesrath Küster hier

etwas verwechselt. Der Betreffende wird allerdings einige Male geladen, aber zu verschiedenen
Zwecken; einmal wird er zu Anfang vor den Notar geladen, und er wird nachher geladen, wenn
die Masseberechnungvorgelegt und festgestelltwerden soll. Wenn er nun diesen letzten Termin
versäumt, so soll er rechtlos sein! Das kann nicht beabsichtigt sein.

Landtags-Marschall: Nach dem Antragedes Herrn Abgeordneten Courth soll F. 13 lauten:
„Erheben sich bei der Verhandlung keine Streitigkeiten oder werden die erhobenen
erledigt, so nimmt der Notar eine Urkunde über die Theilung auf. Wenn alle

25



194

Parteien dabei vertreten und verfügungsfähig sind, ist eine Bestätigung durch das
Theilungsgerichtunnöthig. Falls die Bestätigung nöthig ist, also wenn nicht alle
Parteien vertreten oder wenn Bevormundete betheiligt sind, so übersendet der Notar
die Theilungsurkunde dem Theilungsgericht. Dasselbe hat über die Bestätigung oder
Nichtbestätigungzu entscheidenund zwar im Falle einzelneParteien nicht vertreten
waren, nachdem dieselben zu einer Erklärung eingeladenworden sind. Erheben die¬
selben alsdann Widerspruch, so ist die Entscheidung über die Bestätigung an den
ordentlichenNichter zu verweisen.

In entsprechender Weise ist zu verfahren, wenn im Falle unerledigter Streit¬
punkte, unter Vorbehalt der Entscheidungderselben, die Aufnahme einer Theilungs¬
urkunde über die unstreitigen Punkte ausführbar ist."

Meine Herren! Sie haben diese Fassung, die an Stelle derjenigen des §. 13 treten
soll, gehört. Ich schreite zur Abstimmungund bitte Diejenigen, welche für den Antrag des Herrn
AbgeordnetenCourth sind, sich zu erheben. (Geschieht.)

Der Antrag ist abgelehnt und damit ß. 13 so, wie er hier vorgelegt ist, angenommen.
Zu 8> 14 ist nichts zu bemerken. Zu §. 15 ertheile ich dem Herrn Referenten das Wort.

Landesrath Küster: Bei §. 15 habe ich ein Verfehen begangen, ich habe vergessen, in
den Beschlüssen des Ausschusses aufzuführen, daß im Ausschußgerade so wie im Verwaltungsrath
die Abänderung beschlossen ist, daß die Frist des Art. 2109 von dem Tage der Rechtskraft des
Beschlusses nur in dem Falle beginnt, in welchem nach dem bestehenden Gesetze eine gerichtliche
Bestätigung vorgeschrieben ist. Es würde zu weit gehen, den Herren auseinander zu setzen, welche
Newandtnih es mit Art. 2109 hat, allein sämmtlicheHerren des Ausschusses,welchen wir die
Sache vorgetragen haben, sind der einstimmigenAnsichtgewesen, und ich glaube, daß der Herr
Regierungs-Eommissarauch der Ansicht ist, daß der vorgeschlagene Zusatz gemacht werden müsse.
(Zustimmung.)

Landtags-Marschall: Da kein Widerspruch erfolgt, so nehme ich §.15 mit dem
vorgeschlagenen Zusatz als genehmigt an Zu §.16 hat der Herr Referent das Wort.

Landesrath Küster: Bei §.16 wird eine andere Redaktion vorgeschlagen:
„Die öffentliche Zustellung an einen Vetheiligten kann nur durch das Theilungsgericht
angeordnet werden."

Landtags-Marsch all: Sie sind wohl auch damit einverstanden. Zu den §ß, 17—21
ist nichts zu bemerken, sie sind genehmigt. Wir kommen zu dem zweiten Abschnitte:Gerichtlicher
Verkauf von Immobilien. Zu den §§. 22—26 ist nichts zu bemerken, sie sind genehmigt. Zu
§.2? hat der Herr Referent das Wort.

Landesrath Küster: Zu ß. 2? ist nur ein Zufatz gemacht worden, es soll hinter die
Worte „zu deren Vermögen" eingeschaltet weiden: „oder Nachlassenschaft",um es überflüssig
erscheinen zu lassen, die sämmtlichen Erben in der Bekanntmachung aufzuführen. Man meinte
es genüge, wenn der Erblasser aufgeführt fei, weil dann diejenigen, welche kaufen wollen, sich
viel besser orientircn können, indem aus der Bekanntmachung erhellt, welche Personen bisher
die Grundstückebesessen haben.

Landtags-Mllischall: Ich nehme an, daß §. 2? in dieser Fassung genehmigt ist.
Zu 8. 28 ist auch wieder eine Aenderung vorgeschlagen. Der Herr Referent hat das Wort.

Landesrath Küster: Zu H. 28 ist nach dem einstimmigen Gutachten des Ausschusses
der Antrag gestellt, die Worte zu streichen: „1. durch Anheftung an die Gerichtstafel 2.", in



Folge dessen das ganze «linoa 2 und in lllinoa 3 die Anfangsworte „Anheftung und" eben¬
falls zu streichen." Das Motiv war, daß die Anhcftung an die Gerichtstafel an und für sich
Kosten verursacheund auch auf der andern Seite gar keine Wirkung habe, deun die Leute, die
kaufen wollten, gingen fast nie an die Gerichtstasel. um sich zu überzeuge,,, soudern sie sähen
die Bekanntmachungenein. welche vublizirt würden; dazn komme,daß den Partheien das stecht
gegebenwürde, wenn sie einstimmig seien, Bekanntmachungen zn erlassen wie sie wollten, und
daß die Bekauntmachungennicht mehr in dem Anzeiger zu dem Regierungs-Amtsblatt, sondern
in den Blättern publizirt werde» sollte», welche für die Bekanntmachung des Theilungs-
Gerichtes bestimmt seien.

Landtags-Marfchall: Herr Geheimrath Stolterfoth hat das Wort.
Geheimer Iustizrath Stolterfoth: Meine Herren! Diese Frage hat meiner Ansicht

nach sehr wenig Bedeutung, aber in dem größten Theil der Monarchie ist die Anhcftung an
die Gerichtstafeln in solchen Fällen vorgeschrieben. Ich glaube, das Abgeordneten- und das
Herrenhaus stelle,, die Worte doch wieder her. Wie gesagt, ich lege kein Gewicht darauf; es
ist ciue sehr geringfügige Frage, aber ich würde an Ihrer Stelle nicht ändern.

Landtags-Marschall: Der Herr Abgeordnete Courth hat das Wort.
Abgeordneter Courth: Ich wollte blos dem Herrn Regierungs-Commissar versichern,

daß die Anheftung an die Gerichtstafel hier wirklich ganz zwecklos ist.
Landtags-Marfchall: Ich nehme an. daß Sie tz. 28 in der vorgefchlagenen

Fassung genehmigen. Zu §. 29 und 30 ist nichts zu bemerken. Zu §. 31 ertheile ich dem
Herrn Referenten das Wort.

Landcsrath Küster: Zu ß. 31 ist der Ausschuß der Ansicht, daß der Satz ausfalle»
soll: „Nachdem mindestens eine Stunde nach dem Aufruf verflossen ist". Der Zuschlag soll,
so meint die Staatsregierung, erst dann erfolge», wem, ei»e Stuude feit dem Aufruf der
Sache »icht etwa des Gebotes, verflossenfei. nm zn verhindern, daß diejenigen Personen auf
dem Lande, welche einen weiten Weg zu gehen haben und deshalb vielleicht„icht zur richtigen
Zeit in den Termin gekommen sind, dadurch, daß sie vielleicht10 Minuten später nach dein
Termin anlangten, nicht mehr Gelegenheit hätten zn bieten. Ei» solcher Vcrkanfstermin tan»
sehr rasch stattfinden, er kann ja auch gewiß übermäßig verzögert werden. Findet er sehr rasch
statt, sei es aus der eine» oder anderen Ursache, so ist es immerhin denkbar, daß die Interessen
bestimmter Personen geschädigtwerden, und es meinte daher die Staatsregicruug der Ansicht
sein zu müssen, daß die Worte: „Nachdem mindestens eine Stuude „ach dem Aufruf verflossen
ist", stehe» bleiben sollten, umsomchr als vielleicht i„ dieser Frist dem einen oder anderen An-
steigcrcr oder Kauflustigen die Gelegenheit gegebenwerde, sich zu erkundige,,, oder dem Erwerber
die Möglichkeit gelassen werde, die Kaution, die er nothwendig hat. in der einen oder anderen
Weise herbei zu schaffen. Dagegen wurde Seitens des Ausschusses gesagt, es habe keinen Zweck,
eine ganze Stunde zu warten, derjenige, der kommenwolle, könne auch zur richtigen Zeit da
sein. Das sind die Ansichten,die gegeneinanderstanden. Es wurde vom Ausschußaugenommen,
daß der Passus gestrichen werden solle.

Landtags-Marschall: Herr Geheimrath Stolterfoth hat das Wort.
Geheimer Iustizrath Stolterfoth: Ich wollte nur bitten, es bei der Regierungs¬

vorlage zu lassen. Etwas Neues als Grund für diefe Bestimmung, als dasjenige was Herr
Landesrath Küster Ihnen referirt hat. kann ich Ihnen nicht anführen.

25*



196

La ndtags-M arschall: Meine Herren! Wir kommen zur Abstimmung. Ich bitte
diejenigen, welche für Beibehaltung der Stunde nach dem Aufruf find, sich zu erheben.
(Geschieht.)

Das ist die Majorität, die Regierungsvorlage ist darnach wieder hergestellt. Zu den
§§. 32 bis 36 ist nichts zu erwähnen. Zu ß. 3? hat der Herr Referent das Wort.

Landesrath Küster: Bei §. 3? ist nur der Vorschlag gemacht worden, daß der Inhalt
der Verkaufsbedingnngen der Kosten wegen nicht in dem Protokoll aufzunehmen sei, sondern
daß, weil die Verkaufsbedingungen bei dem Notar beruhen, die Erwähnung, daß die Verkaufs-
bedingnngen bei dem Notar hinterlegt und bei dem Anfang der Versteigerung vorgelesen
worden feien, vollständig genüge. Es ist dies auch in Uebereinstimmung mit dem bestehen¬
den Gesetze.

Landtags-Marfchall: Ich nehme an, daß Sie §. 37 in der vorgeschriebenen Fassung
genehmigen. Zu 8> 38 ist uichts zu erwähuen, er ist genehmigt. Zu §. 39 ertheile ich dem
Herrn Referenten das Wort.

Landesrath Küster: In §. 39 fallen wieder die Worte „Anheftung und" aus und
am Schluß ist anstatt des Wortes „müssen" zu setzen „muß".

Landtags-Marfchall: §. 39 ist in dieser Fassung genehmigt. Wir kommen zu
§. 40. Der Herr Referent hat das Wort.

Landesrath Küster: Bei §. 40 würde eventuell der Absatz 2 in Wegfall kommen, da
Sie, meine Herren, bei dem Neinigungsgefetz den Antrag angenommen haben, daß nach dem
gerichtlichenöffentlichenVerkauf das Uebergebotsverfahrenwegfallen solle.

Landtags-Marschall: Ich nehme an, daß Sie auch hiermit einverstanden sind.
Wir gehen weiter. Zu ß. 41 ist nichts zu bemerken. Zn §. 42 hat der Herr Referent
das Wort.

Landesrath Küster: Bei F. 42 ist der Ausschußder Ansicht, dem Schlußsatze: „Gegen
dieselben findet nur die sofortige Beschwerde statt" hinzuzusetzen: „infoweit keine sonstigen
Rechtsmittel nach diesem Gesctzesentwurf eingelegt werdeu können." Ich weiß nicht, ob dies
nach der Fassung, die jetzt der §. 4 erhalten hat, noch nothwendig erscheint. Ich meine, es
konnte jetzt der Zusatz wegfallen. Ich bitte um Erklärung, ob die Herren Courth und Adams
damit einverstanden sind. (Abgeordneter Courth: Ich bin einverstanden.)

Der Zusatz kann also in Folge des Zusatzes, der oben von den Herren beschlossen
worden ist, in Wegfall kommen, denn es foll kein Rechtsmittel eingelegt werden, fondern die
selbstständigeKlage.

Landtags-Marschall: Ist Jemand dagegen, daß §. 42 nach der Regierungsvorlage
wieder hergestellt wird? — Es erfolgt kein Widerspruch, §. 42 ist in dieser Fassung vollständig
angenommen. Zu dem §. 43 ist nichts zu erinnern. Zu ß. 44 ertheile ich dem Herrn Referenten
das Wort.

Landesrath Küster: In der gedrucktenZusammenstellungist ein Fehler untergelaufen.
Bei §. 44 ist sowohl der Provinzial-Verwaltungsrath, wie der Ausschuß der Ansicht gewesen,
daß der Art. 865 nicht gelöscht werden solle, und Art. 882 nur in dem zweiten Theil. Art. 882
besagt nämlich, daß der Gläubiger das Recht habe, auf seine Kosten in dem Theilungsverfahren
zu interveniren, um zu verhindern, daß etwas zu seinem Nachtheil geschehe. Der Regierungs¬
entwurf hat geglaubt, mit Rücksichtauf die sonstigen Rechtsmittel, melche dem Gläubiger zu
Gebote ständen, diesen Artikel aufheben zu können. Ausschuß wie Provinzial-Verwaltungsrath
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waren aus Utilitätsgründen der Ansicht, daß Art. 882 nicht aufgehoben werden solle, denn es
wäre zuweilen sehr zweckmäßig,daß der Gläubiger intervenire, um uachher nicht genöthigt zu
sein, den ganzen Theilungsreceß, der schon genehmigt und in der Exekution begriffen sei, anzugreifen.
Dasselbe hat Bezug in Betreff des Art. 865, nach welchem der Gläubiger bei den Fällen des
Rückbringensauch interveniren kann.

Landtags-Marfchall: Sind Sie mit diesem Vorschlage einverstanden?— Es erfolgt
kein Widerspruch, ich erkläre den Vorschlag für genehmigt. Der Herr Referent hat das Wort.

Landesrath Küster: Zu den 8ß. 43, 44 und 45 werden Sie denselben Antrag genehmigen,
der Ihnen vom Ausschuhauf Seite 6 über das Kostengesetzunterbreitet worden ist und den Sie
auch hinsichtlich der beiden anderen Gesetze acceptirt haben, nämlich, daß das Kostengesetz zugleich
mit dem Entwürfe vorgelegt werden soll.

Schließlich haben Provinzial-Verwaltungsrath und Ansschuß einen Zusatzantrag gestellt,
und zwar dahin gehend, daß die Erklärung über den Verzicht auf eine Erbschaft nicht mehr bei
dem Landgerichtunter Anwaltsbestellung,sondern bei dem Amtsgerichterfolgen folle, daß ebenso
die Erklärung über die Annahme einer Erbschaft unter der Rechtswohlthatdes Inventars, über
den Verzichtder Ehefrau auf die Gütergemeinfchaftim Falle des Ablebens des Ehemannes, ebenso
im Falle der Gütertrennungsklage, und die Erklärung über die Annahme der Gütergemeinschaft
seitens der geschiedenen Ehefrau bei dem Amtsgericht zu Protokoll zu geben seien; dadurch
würden Auslagen erspart, Anwälte seien dazu an und für sich nicht nothwendig, Reisekostenwürden
in Wegfall kommen, kurz es würde eine Vereinfachungund Kostenersparnis;in ganz erheblicher
Weise eintreten. Der Ausschuß ist noch weiteren Abänderungsvorschlägennäher getreten, indem
er der Ansicht war, daß auch die Stellung der in den Art. 807 B. G,-B. u. 992 u. ff. Nh.
C.-Pr.-O. vorgeschriebenen Bürgschaft auf der Gerichtsschreibereides Amtsgerichts zu Protokoll
des Gerichtsschreiberszu geschehen habe; wenn nämlich der Erbe, der »ud beneKoio angetreten
habe, verkauft, so müsse er Bürgschaft stellen, daß das Geld nicht verbracht werde, und diefe
Nürgschllftstellungkönne ebenso gut und in leichtererWeise bei dem Amtsgericht erfolgen, als
wenn der Betreffendewieder an das Landgerichtreifen, dort einen Anwalt nehmen und die noth¬
wendigen Protokolle aufnehmen lassen müsse. Die in Nr. 7 des Antrags aufgeführten Ent¬
scheidungen,welche den Landgerichtenbezw. den Präsidenten des Landgerichts übertragen waren,
sollen auch den Amtsgerichtenüberwiesen werden, und zwar die Entscheidungenüber die Ver¬
längerung der Deliberationsfrist der Erben, ebenso über die Verlängerung der im Art. 1463
B. G.-B. vorgesehenenFrist, sodann, was wichtiger ist, über die Gestattung des Verkaufes der
Nachlaßmobiliendurch denjenigen,der noch nicht die Erbschaftangetreten hat, falls diese Mobilien
dem Verderben unterworfen sind oder deren Aufbewahrung zu kostspieligist; es kommt dies
häufiger vor, und wurde es für zweckmäßiggehalten, daß auch diefe Entscheidungenden Amts¬
gerichtenüberwiesenwerden.

Landtllgs-Marschall: Der Herr AbgeordneteAdams hat das Wort,
AbgeordneterAdams: Es werden in diesen Sätzen hier eine ganze Reihe von Aen¬

derungen unserer rheinischen Prozeßordnung vorgeschlagen,die nicht von der KöniglichenStaats¬
regierung ausgehen, die nicht den Gerichten zur Begutachtung vorgelegen haben, und die Sie,
glaube ich, nicht so ohne Weiteres beschließen können, da Sie unmöglichdie vollständige Tragweite
derselbenübersehen können. Alle diese Erklärungen sind in dem französischen Recht nicht ohne
Absicht an die Landgerichteverwiesenworden und zwar zu einer Zeit, in der die Communikation
viel erschwerter war als heute. Warum will man auf einmal alle diefe Bestimmungenaufheben,
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ohne daß das Ministerium es beantragt hat, ohne daß man bei dem Ober-Landesgerichtoder den
LandgerichtenAnfrage gehalten hat? Ich glaube nicht, daß wir in der Lage sind. Ja zu sagen,
ohne daß ei» anderer Grund angegebenwird, als daß die Leute dadurch nicht mehr so weit zu
reisen haben. Früher war das Reisen viel schwieriger, und doch hielt die Gesetzgebung es für
nothwendig, diese Sachen an die Landgerichte zu verweisen, damit man dort, wo der Hauptsitz
der Rechtsprechung ist, für den ganzen Bezirk des Landgerichts sich aus einem Buche über den
Stand der Dinge überzeugenkann. Der Gläubiger wird künftig an verschiedene entlegene Amts¬
gerichte reisen uud nachsehen oder dahin schreiben müssen. Ich erachte die Bestimmungen, die hier
vorgeschlagen werden, für den Geschäftsverkehrin höchstein Grade nachtheilig, und ich glaube, daß
der Provinzial-Landtag sich nicht ohne Weiteres, ohne daß irgend welches Gutachten einer Behörde
ergangen ist, für alle diefe Aenderungen aussprechenkann.

Landtags-Marschall: Herr Geheimrath Stolterfoth hat das Wort.
Geheimer Iustizrath Stolterfoth: Meine Herren! Die Entstehungsgeschichte ist sehr

einfach. Es kam eine Vorstellung an das Ministerium, in welcher die Eingesesseneneines der
größerenAmtsgerichte unter Andcrmnamentlich darüber sich beschwerten, daß unter den An gelegen
heiten, derentwegen sie an das Landgericht gehen mühten, auch die Mehrzahl der hier auf¬
genommenensich befinde. In Folge dessen wurde in Köln gutachtlichangefragt. Der Oberstaats¬
anwalt sprach sich ganz entschieden für die Uebertragungdieser Angelegenheitenauf die Amtsgerichte
aus. Das Ministerium ersuchte die provinzialständischeVerwaltung zu prüfen, welche Angelegen¬
heiten an die Amtsgerichteverwiesenwerden könnten. Es ist also auf direkte Anregung aus dem
rheinischenRechtsgebiet heraus die Sache in Angriff genommen. Es werden Reise- und Vcr-
säumnihkosten und Anwaltsgebühren gespart.

Landtags-Marschall: Der Herr Referent hat das Wort.
Landesrath Küster: Ich darf mir vielleichtdie Bemerknug noch gestatten, daß dieselben

Bestimmungen in Elsaß-Lothringen zum Gesetz erhoben worden sind. Die Herren dort, welche
doch auch eifersüchtigauf ihr bürgerliches Gesetzbuch sind, haben selbst darum gebetenund sind
noch viel weiter gegangen, als der Prouinzial-Verwaltungsrath, indem sie noch in sechs anderen
Fällen die Jurisdiktion dem Amtsgericht zu überweisen gebeten haben.

Landtags-Marschall: Der Herr AbgeordneteAdams hat das Wort.
AbgeordneterAdams: Ich wollte nur auf den Gesichtspunkthinweisen, daß Verzichte

vorkommen. Ich meine, daß die Parteien, welche einen Verzicht abgeben wollen, wohl in die Lage
gesetzt werden müssen, bei einem Rechtskundigensich zu informiren, ob sie verzichten oder die
Erbschaft annehmen sollen, ob sie nicht mit dem Verzichte ihren Rechten vergeben. Das Alles
wird ihnen hier genommen.

Landtags-Marschall: Ich schließe die Diskussion, wir kommen zur Abstimmung.
Wir werden zunächst über den Zusatz wegen des Kostengesetzes abstimmen, wie wir es bei den
beiden anderen Gesetzenauch gethan haben. Ich bitte diejenigen, die dagegen sind, sich zu
erheben. (Geschieht.)

Der Antrag ist angenommen. Wir stimmen nunmehr über die sämmtlichenAnträge,
welche am Schluß in sieben Punkten enthalten sind, ab. Ich bitte diejenigen, die dagegen sind,
sich zu erheben. (Geschieht.)

Die Anträge sind gegen eine Stimme angenommen.
Meine Herren! Wir kommen nunmehr noch zu dem Antrage Adams, den ich vorhin

verlesen habe. Derselbe geht dahin:
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„Der hohe Provinzial-Landtag wolle erklären:
1. daß er die in dem vorliegendenEntwürfe enthaltenen Eingriffe in das Civilrechtals

nachtheiligeAenderungendesselbenerachtet,
2. daß er es auch mit der Pflege eines festen Nechtsbewuhtseinsim Volke nicht vereinbar

erachte zu einer Zeit, wo ein neues allgemeinesNeichscivilgesetz in Bearbeitung sei
und seiner Vollendung entgegengehe, einschneidendeNeuerungen im Eivilrecht zu
machen, deren Fortexistenzzweifelhaftsei,

3. daß es wünschenswerth sei, die Kosten des ersten die Quotenbildungbestimmenden Urtheils
zu ersparen, daß dies aber auch ohne Verweisungdes gerichtlichen Theilungsverfahrens
an die Amtsgerichte erfolgen könne, welche mit dem §. 13 des Reichsgerichts-
Verfassungsgesetzes nicht vereinbar sei."

Diejenigen, welche für diesen Antrag des Herrn AbgeordnetenAdams und gegen das
Gesetz sind, bitte ich, sich zu erheben. (Geschieht.)

Das Gesetz ist gegen eine Stimme angenommen. Damit sind die drei Gesetze in dieser
Commissionerledigt; sie gehen, ehe sie in das Plenum gelangen, nochmals an die Iustizcommission
zur definitiven Feststellung der Fassung der einzelnenParagraphen, die geändert worden sind.
Meine Herren! Wir kommenzum zweiten Theil unserer Tagesordnung, das ist die Petition
wegen des Peters berges. Herr Landesbaurath Dreling wird den Vortrag übernehmen.
(Stimmen: Schluß!)

Meine Herren! ich kann die Verhandlung nicht vertagen, ich möchte vorschlagen, daß
wir diesen Gegenstand heute Abend noch berathen, denn wir haben morgen noch recht viel Arbeit
zu erledigen. Der Gegenstandmuh in einen Ausschuß, ich müßte, wenn wir die Berathung nicht
jetzt vornehmen, morgen um 12 Uhr eine besondere Sitzung ansetzen, denn morgen muß der
Ausschußdarüber berathen. — Herr Landesbaurath Dreling hat das Wort.

(Der Vice-Landtags-Marschall übernimmt den Vorsitz.)

Landes-Baurath Dreling: Meine Herren! Es ist ein Schreiben des Vereins zur Rettung
des Siebengebirgcs an den Herrn Landes-Direktor hier eingegangen. Ich werde es verlesen
müssen, weil es einen Punkt enthält, auf den ich nachher zurückkommen möchte. Das Schreiben
lautet folgendermaßen:

Beifolgendbeehren wir uns Ihnen, hochverehrter Herr Landes-Direktor, Namens
des Vereins zur Rettung des Siebengebirgcs eine Petition an den Provinzial-Landtag
zur hochgefälligen Uebermittelungan denfelben ganz ergebenst zu überreichen. Ein Paar
Exemplare der darin bezogenen Broschüre, die wir auch an die uns bekanntenMit¬
glieder des Landtags versandt haben, fügen wir bei. Zugleich legen wir bei eine im
Juli er. aufgenommenePhotographie des Petersberger Bruches sowie eine gemalte
Skizze des Siebengebirges mit dem Provinzialbrucheund Andeutungen des Stenzel-
berges, des nördlichenPetersberger Bruches und der westlichen Brüche am Oelberge.
Mangels eines geeignetenStandpunkts ist es nicht wohl möglicheine naturgetreue
photographische Aufnahme des großen Bruches am Petersberge herzustellen;die grause
Wirklichkeit ist bildlichüberhaupt nicht wiederzugeben.

Hoffentlich werden Sie, hochverehrter Herr Landes-Direktor,unfere dem allgemeinen
Wunfche der Provinz entsprechende Bitte mit Wohlwollen beurtheilen und ihr erster
Fürsprecherwerden. —
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Bei dieser Gelegenheit erlauben wir uns noch eine besondere Bitte im Interesse
des Siebengebirges: daß es Ihnen gefallen wolle bei der Ausschreibungvon Vafalt-
lieferungen die Vasalte aus den Privatbrüchen am Petersberge und Oelberge von der
Concurrenzgrundsätzlich auszuschließen.

In Ehrerbietung
Der Vorstand:

a. A.:
Der Vorsitzende,gez. Humbroich.

Die Petition lautet wie folgt:
Durch Beschlußvom 22. Dezember 1884 hat der hohe Provinzial-Landtag dein

Antrage des Provinzial-Verwaltungsrathes auf Ankauf des Vasaltbruchesvon H. Spindler
auf dem Petersberge für die Summe von 75 000 M. seine Zustimmung ertheilt und
den Provinzilll-Verwaltungsrath zugleich ermächtigt, vorkommenden Falles zum Ankaufe
fernerer geeigneter Brüche einen weiteren Betrag bis zu 100 000 M. zu verwenden.

Der breite, mächtige und prächtigePetersberg ist zwischenDollendorfund Königs¬
winter nahe dem Rheine gelegenund bildet einen wesentlichen Bestandtheildes Sieben¬
gebirges, derart, daß seine Schädigung das wundervolleund einzig schöne Panorama
des ganzen Gebirges von Bonn und Godesberg aus verderben und vernichtenwürde.
Der Bruchbetrieb hat dem Berge bereits tiefe Wunden gefchlagen und die Fortsetzung
dieses Betriebes wird in wenigen Jahren die Verunstaltung des ganzen Berges nach
der Rheinseite hin zur nothwendigenFolge haben. Nur die sofortigeund vollständige
Einstellung dieses Vruchbetriebes kann die drohende Gefahr abwenden. Alle Natur¬
freunde, die zahllofenVerehrer des Siebengebirges, die ganze Provinz, das ganze Land,
die ganze gebildeteWelt erhoffen in erster Linie von Ihnen, hochverehrte Herren, die
Rettung des Berges und werden nimmer ruhen, bis sie erreicht ist.

Ein anderer Bruch befindet sich an der Nordseite des Petersberges nächst Heisterbach.
In der Subhastationssache wider Friedrich Ziele zu Oberdollendorf hat dessen

Schwager und HvpothekengläubigerJulius Vraemer in Berlin diefen Bruch am
13. März er. zum Preise von ca. 30 000 M. angekauft und denselbeninzwischen an
Dr. Lange in Oberdollendorfverpachtet. Auch diefer Bruch gefährdet den fchonen Peters¬
berg, wenn auch allerdings bei weitem nicht in dem erfchrecklichenMaße, wie jener
Bruch an der West- und Nheinseitedes Berges.

Die vielen übrigen heute schon durch die Steinbrüchemehr oder weniger gefährdeten
Höhen des Siebengebirges, insbesondere auch die ehemals fo großartige Wolkenburg,
werden wohl taun, zu retten fein, aber zur ewigen Schande würde es den Rheinlands
gereichen, wenn die Rettung der im höchsten Grade gefährdetenKuppe des weltberümten
prächtigenOelberges nicht angestrebt und gelingen würde. Hier ist die äußersteGefahr
im Verzüge — in wenigen Monaten kann schon die charakteristische schöne Spitze dem
Dynamit zum Opfer fallen. Auf drei Seiten ist die Zerstörung im Gange. Der
Eigenthümer dieser Brüche ist aus mancherlei Gründen dem Verschönerungsuereinfür
das Siebengebirge gram und wegen des einen feiner Brüche steht er mit der König¬
lichen Negierung zu Köln in Prozeß; alle Versuche, ihn zur Schonung des Berges
zu vermögen, sind fruchtlos geblieben.
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Zur Rettung des Siebengebirges,insbesondere des Petersberges und des Oelberges,
hat sich im Laufe dieses Sommers ein Verein gebildet, dessen Mitglieder aus der ganzen
Provinz bereits nach Tausenden zählen. Die Zustimmungvon allen, allen Seiten berechtigt
uns zu der Behauptung, daß die ganze Provinz, daß alle Welt in dem Punkte einig
ist: Oelberg und Petersberg müssengerettet werden um jeden Preis.

Demgemäß erlauben wir uns die dringende und inständigsteBitte:
Der hohe Landtag wolle:
1. beschließen,daß der. der Provinz zugehörige Steinbruch an der Nheinseite

des Petersberges sofort und vollständig eingestellt werde;
2. den Verwllltungsrathermächtigenund veranlassen, wegen Ankaufs der Privatbrüche

am Petersberge und Oelberge mit deren Eigenthümernsofort in Unterhandlungen
zu treten, die Brüche anzukaufenoder deren Enteignung in Antrag zu bringen.

Im Uebrigen überlassen wir vertrauensvolldem hohen Landtage,sowie dem Verwal-
tungsrathe die Prüfung und Ergreifungderjenigen Maßregeln, welche zur Rettung und zum
Schutze des Siebengebirges dienlich fein mögen. Unsere Wünsche und Hoffnungensind
niedergelegt in einer Denkschrift,welche wir uns erlaubt haben, mit einigen anderen
Beiträgen „zur Rettung des Siebengebirges" den einzelnen Mitgliedern des Provinzial-
Landtages zu übermitteln.

Zwei besondere Ansichten des Siebengebirges resp. Petersberges liegen hier bei.
In Ehrerbietung

Der Vorstand des Vereins zur Rettung des Siebengebirges,
a. A.:

Der Vorsitzende, gez. Humbroich.
Meine Herren! Die Bilder habe ich hier zur Hand. Es sind dies erstens dieses

Oelgemälde und zweitens eine andere große Photographie, wovon den Herren wohl kleine Abdrücke
zugegangensein werden. Außer dieser einen Petition liegt noch eine andere Petition seitens der
Stadtverordneten-Versammlungin Bonn vor, in welcher die Herren erklären, daß sie vollständigmit
der Petition übereinstimmen,welche der Verein zur Rettung des Siebengebirges hier vorgelegthat.

Zur Sache übergehend,meine Herren, bemerke ich zunächst, daß, wenn es wahr ist, daß
in der ganzen Provinz, im ganzen Lande, ja, in der ganzen gebildeten Welt ein Sturm der
Entrüstung sich erhoben hat, und daß daran ganz allein der Petersberg, refp. der Uebergang des
Steinbruchs von Herrn Spindler in Königswinter auf die Provinz die Schuld trägt, daß es
dann doch geboten erscheinenmuß auf die Gründe zurückzukommen,welche den Provinzial-
Verwaltungsmth veranlaßt haben, dem hohen Landtage den Ankauf eines Bafaltbruchs im Sieben¬
gebirge zu empfehlen,und auch die Umstände zu erwähnen, welche dazu geführt haben, gerade
den Petersberg zu wählen. Meine Herren! Als an die Verwaltung der Provinz die Aufgabe
herantrat, den Straßenbau auf den Standpunkt zu bringen, den diefer Bau in unseren Nachbar¬
provinzen und in anderen Ländern bereits erreicht hat, da war dabei nicht vorzugsweise die
Neuorganisation der Verwaltung die Hauptsache,sondern vor allen Dingen galt es, die Straßenbau¬
technik, welche leider dreißig und noch mehr Jahre lang stagnirt hatte, den Anforderungen der
Neuzeit entsprechend zu gestalten. Bei Löfung diefer Aufgabe spielt die Materialfrage eine Haupt¬
rolle, d. h. die Frage der Beschaffungund Zurichtung des zur Unterhaltung und zum Bau der
EteindeckenerforderlichenMaterials. Es ist nun eine nicht zu bestreitendeThatsache, daß das
für den Bau der Steindecken zu verwendendeMaterial hauptsächlichzwei Eigenschaften haben
muß, und diefe sind: Gleichmäßigkeitder Korngröße und absolute Reinheit, d. h. das Material
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muß rein sein von kleinen Splittern und größeren Steinstücken,namentlich aber rein von erdigen
Nestandtheilen. Was nun die Korngröße des Materials betrifft, so ist dieselbe verschiedenund
zwar verschiedenje nach der Harte der Gesteinsart. Bei unseren harten Gesteinen, zumal beim
Basalt, betragt die Größe des Korns 3—4 Centimeter, bei weicheren Steinen 4—5 Centimeter.
Als ich vor etwa zwei Jahren bei der Straßenbau-Verwaltung eintrat, siel mir zunächst auf, daß
in den südlicheren Inspektionen den Vorschriftenüber die Herstellungdes Materials, welche bereits
ein halbes Jahrhundert alt sind, genau nachgekommen wurde, wahrend in den nördlicheren Theilen
der Provinz die Bearbeitung des Materials eine durchaus mangelhafte war. Das Resultat dieser
mangelhaften Bearbeitung, namentlich des mangelhaft bearbeiteten Bafalts, war nun das, daß
die aus diesem Material hergestelltenStraßen, zumal am Niederrhein, wo meistens Kiesstrahen
vorhanden sind, einige Zeit nach ihrer Herstellungungefähr den Charakter einer Gebirgslandschaft
hatten, in welchersich hin und wieder Hügel erheben, welche von muldenförmigenEinfenkungen
getrennt werden. Tritt dann Negenwetterein, so bilden die Mulden auch die nöthigen Seen zu dieser
Landschaft. Die hervorstehenden Hügel werden durch zu groß geschlageneSteinstücke gebildet, während
die zu klein geschlagenen Stücke, welche durch die Räder zermalmt werden, zur Bildung von Mulden
Veranlassung gegeben haben. Daß in Folge dessen die Bewohner am Niederrhein sich gegen die
Einführung des Bafalts wehrten und erklärten, sie wollten keine Verschlechterungihrer schönen
Kiesstrahen durch den Vasalt, finde ich hiernach erklärlich. Wie man aber auch gute Basalt-
straßen bauen kann, Straßen, deren Steindeckenabsolut glatt und eben sind, glaube ich beweisen
zu können, wenn ich Sie auf die Straßen in der Nähe von Köln, in der Inspektion Siegburg,
und auch auf die neuerdings hier in der Umgegend ausgeführten Unterhaltungsarbeiten aufmerkfam
mache. Sie weiden da finden, daß die Bafaltstrahen alle Vorzüge der Kiesstrahen und nebenbei
den weiteren Vorzug haben können, daß sie im Winter wenig Schlamm und im Sommer wenig
Staub erzeugen. Ich habe mit dem Hinweis auf diese Thatsachen nur andeuten wollen, welche
Bedeutung die gleichmäßigeBearbeitung des Besteinungsmaterials für den Bau der Straßen hat.
Nachdemnun aber Jahrzehnte lang bei den Steinschlagern, zumal den Basaltschlägernund Basalt¬
lieferanten eine durchaus unsachgemäßeHerstellungdes Materials, zumal des für den Niederrhein
gelieferten, Usus geworden, waren wohl nicht mit Unrecht Schwierigkeitenzu erwarten für den
Fall, daß auf eine fachgemäßeBearbeitung und Lieferung mit Strenge gehalten werden würde.
Im Interesse aber der Straßenunterhaltung mußte eine solche Forderung strenge durchgeführt und
das Material fein und gleichmäßigbearbeitet werden. Eine folche Bearbeitung erfordert aber sehr
viel mehr Zeit, als bisher darauf verwandt wurde. Jede Aenderung aber an seinem gewohnten
Thun veranlaßt den Arbeiter zu einem Aufschlag seinem Brodherrn gegenüber. Der Letztereaber, der
Lieferant hat daher ein Interesse daran, an dem Hergebrachtennicht rütteln zu lassen oder aber
er benutzt die Gelegenheit zu ganz unmotivirten Preissteigerungen. Eine gemeinsameOpposition
der Steinbruchbesitzergegen die beabsichtigte Neuerung oder auch eine über das Maß des
Zulässigen hinausgehende Preissteigerung hätte nun aber für die Straßenverwaltung die noth¬
wendigeFolge gehabt, daß sie entweder auf die Durchführung eines wichtigen Theiles des Reform-
Werkes Verzicht leisten, oder aber ganz enorme Preise hätte zahlen müssen. Es rührt das daher,
daß der Quellen, aus denen der Basalt für den Niederrhein, und um diesen handelt es sich in
vorliegendemFalle ganz allein, bezogen wird, nicht sehr viele sind. Die Brüche nämlich, welche
für den Niederrhein liefern können, müssen nahe am Rhein gelegen fein, weil der Transportkosten
wegen die Versendung vorzugsweiseper Schiff bewerkstelligtwerden muß, andererseits auch die
Bahnen zu beiden Ufern des Rheins das Material zu ansnnhmsweise billigen Tarifen trans-
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portiren Wie nothwendig es war, unter allen Umständen Fürsorge zu treffen, ging auch daraus
hervor daß in den wenigen Bauinspektioncn, in welchen schon vorher strenge darauf gehalten
wurde' das Material so zu beschaffen, wie es in der That bearbeitet sein muh, mitunter bei
Ausschreibungen von Basaltlieferungen keine annehmbaren Offerten einliefen; ja, meine Herren,
als verlautbarte, daß demnächst an den Bedingungen, wie sie seit Jahren bestanden, seitens der
Verwaltung unbedingt festgehalten werden würde, sind verschiedene, und zwar namhafte Unternehmer
zu mir gekommen und haben mir erklärt, sie seien absolut nicht in der Lage, diesen Anforderungen
nachzukommen, es fei denn, daß die Provinz einen ganz erheblichen Aufschlag auf den bisherigen
Preis genehmige Ich habe vorhin bemerkt, daß die Brüche, welche überhaupt für den Niederrhein
concurriren wollen, am Rhein gelegen sein müssen. Ich möchte hierauf etwas näher eingehe., indem ich
anführe, daß die Achsfracht auf der Chaussee etwa 35-40 Pf. pro Kubikmeter Matenal und
pro Kilometer Weg kostet (5s folgt daraus, daß das Material emes Bruches, welches eme Meile oder
7,5 Kilometer von. Rhein abliegt, und welches per Schiff oder per Bahn zum Niederrhein trans-

portirt werden foll, unbedingt 2>/«-3 M. per Kubikmeter theurer werden muß, °s dasjenige,
welches dicht am Rhein gewonnen wird. Bedenken Sie ferner dabei daß die Masse Vasal,
welche wir jetzt fchon in jedem Jahre am Niederrhein verbrauchen, 50000 Kubikmeter betragt,
so würde der Bezug dieses Materials aus Brüchen, deren Matenal eme Meile zu Land zu
transvortiren wäre, bevor dasselbe den Rhein oder die Bahn erreicht, der Provinz 150 000 M.
vro ^abr mehr kosten Ich komme hier auf eine Behauptung, welche die Herren von: Rettungs¬
verein von vornherein und immer wieder aufgestellt haben, auf die Behauptung nämlich, die
Provim könne ja ihren Bafalt aus den armen Gegenden der Eifel oder vom Hunsrücken beziehen.
Was das zu bedeuten hat, meine Herren, will ich Ihnen auch eben vorrechnen. In der Eifel
lieat derieniae Bruch, der für die Lieferungen nach dem Niederrhein der günstigste wäre, bei
Hillesbeim Nehme ich nun an, daß der Schwerpunkt sämmtlicher Vasaltlieferungen nach dem
Niederrhein Oberhaufen oder Homberg sei - das wird fo ziemlich stimmen - so wäre der
Vasalt von Mesheim bis Homburg per Bahn zu transportrren und em derartiger ^ransport
kostet, weil Ausnahmetarife für diefe Route nicht existiren, nach dem gewohnten Tarif, den ich
n chgefehech)abe, ,r. pr. 8 M.33Pf.pro Kubikmeter. Dagegen betragt die
winter nack Lombera oder Nuhrort nach den Verträgen, die ,mr abgeschlossen haben, 2 M. 96 Pf.
ler run 3 M und die Vahnfracht für die gleiche Strecke 5 M. 66 Pf. Es würde sich alfo
bei einen, Transport von Hillesheim gegenüber einem Transport von Königswinter eine Differenz

d ^ chtkchen^ einem Falle von circa 5 M. im anderen von 2 M. 66 Pf. pro Kubikmeter
eraeben und das ergiebt unter den heutigen Verhältnissen, bei emem lahrkchen Confum von
50 000 Kubiüneter eine Mehrausgabe von circa 133 000 bis 250 000 M. pro Jahr. Kapitalisiren
Sie diese Mehrausgabe, indem Sie einen Zinsfuß von 4°/° annehmen, fo würde sich aus einen:
solchen Wechsel der Bezugsquellen für die Provinz ein Kapitalzufchuß ergeben von 3 325 000 bis
6 250 000 M Meine Herren! Das fcheint mir ein genügender Grund zu fein dafür, daß w«
dem mMaemeinten Rath, das Material aus der Eifel zu beziehen oder aber vom Hunsrücken,
unm^ Dann habe ich noch auf eine andere Eigenschaft des Bafaltgefchäfts

aufmerksam M machen, welche der Verwaltung Veranlassung bot, Ihnen den Ankauf eines Bruches

am Rhein zu empfthwi. ^^^^ ^^ ^ ^.^ geringsten Theile die Lieferung von

Straßenbaumaterial. Der weit überwiegend größere Theil des Rheinischen Vasaltes wird zu
Wass«^ vorzugsweife nach Holland verkauft. Diefen letzteren Massen gegenüber ist das zu
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Straßenbanten verwendeteMaterial ein durchaus verschwindendesEtwas. Die meistenBasalt-
industriellen fertigen Straßenmaterial nur dann an, wenn der Bedarf für Wasserbauten auf ein
Minimum sinkt, lediglich nur, um ihre Leute zu beschäftigen. Es kann deshalb der Fall
vorkommen, und ist auch schon vorgekommen, daß, wenn das Basaltgeschäft nach Holland flott
geht, einzelne Lieferanten durch die Lieferungen, welche dieselben der Provinz gegenüber über¬
nommen haben, sehr genirt werden, und da dieselben in der Lage sind, die Verträge mit der
Provinz alljährlich zu kündigen, sich auf diesem Wege von ihren weiterenVerpflichtungenlossagen,
oder aber übertriebene Nachforderungen stellen. Kann die Verwaltung in einem solchen Falle
mit ihrem eigenen Bruche nicht in die Breschespringen, bis auf andere Weise und zu angemessenen
Preisen der Basaltbezug wieder geregelt ist, so würde eine Schädigung der Provinz schwerlich zu
verhüten sein. Schließlichmuh ich noch eine, dem großen Publikum weniger bekannteEigenschaft
einiger Basalte erwähnen, welche in vorliegendem Falle für die Maßnahmen der Verwaltung
mitbestimmendwar. Man hat die Erfahrung gemacht, daß einzelne,durch nichts von den besten
Sorten zu unterscheidendeBasalte, wenn sie im Freien lagern, über kürzere oder längere Zeit
vollständig zerfallen. Derartige Vasalte nennt man Sonnenbrenner, Solche leicht verwitterbaren
Basalte kommen in sehr vielen Brüchen vor, in manchennur in einzelnen Lagen, in anderen gar
nicht. Der berüchtigsteder Sonnenbrennerbrüche ist die Erpeler Lei), deren Basalte bereits vor
Jahren von der KöniglichenRegierung zu Köln bei sämmtlichenLieferungen für Straßenzwecke
ausgeschlossen worden sind. Die Brüche, in welchen derartige Steine vorkommen, sind bekannt,
es sind deren grade nicht wenige, wodurch die Zahl derjenigen Brüche, bei welchen man unter
allen Umständen sicher ist, ein durchaus wetterbeständigesMaterial zu erhalten, erheblichreduzirt
wird. Dazu kommt ferner, daß die an der linken Nheinseite gelegenen Brüche vielfach minder-
werthigenVasalt, d. h. solchen Basalt enthalten, dessen Widerstandsfähigkeitgegen Druck bedeutend
hinter der Widerstandsfähigkeit der meisten rechtsrheinischenBasalte zurückbleibt. Es wechselt
diese Druckfestigkeitzwischen1450 bis 2400 Kilogramm per HüCentimeter. Die Brüche mit
minderwerthigen Basalten sind in der Mehrzahl, während die Zahl der Brüche mit wirklich guten
Vasalten eine nicht große ist. Faßt man die Verhältnisse, wie ich sie vorhin geschilderthabe,
zusammen, indem man einerseits die Transportverhältnissc, andererseits die Eigenschaften des
Basaltmllterials in Rücksicht zieht, so wird man nichts Auffälliges darin finden, wenn ich behaupte,
daß es eine recht kleine Zahl von Bafaltindustrielleu ist, welche bei den Lieferungen eines durchaus
guten Basaltmaterillls zu Straßenzwecken nach dem Niederrhein untereinander concurriren. Es
lag somit die Gefahr nahe, daß leicht eine Preisconvention unter diesen Herren zu Stande
gebrachtwerden konnte, wie solche Conventionen in anderen Industriezweigen ja verschiedentlich
cxistiren. Unter solchen Umständen wäre es jedenfalls eine große Unterlassungssündeseitens der
Verwaltung gewesen, wenn dieselbe Ihnen den Vorschlag, einen Bruch zu kaufen und selbst zu
betreiben, um allen derartigen Eventualitäten aus dem Wege zu gehen, nicht unterbreitet hätte.
Der Ankauf eines solche» Bruches sollte durchaus auch nicht den Zweck haben, den größerenTheil
des für die Straßen am Niederrhein erforderlichenBasaltes aus demselben zu gewinnen; der
Bruch und der Nruchbetrieb sollten vielmehr lediglich als Preisregulator und dazu dienen, in
vorkommendenFällen der Verwaltung Verlegenheitenzu ersparen. Wir waren also in der Lage,
Ihnen den Ankauf irgend eines Bruches am Rheine vorschlagen zu müssen. Bevor wir dazu
übergingen, sind sämmtlicheBrüche in unmittelbarer Nähe des Rheins bereist worden. Die
Forderungen, welche für einzelne gut gelegene Brüche, welche hierbei hätten in Frage kommen
tonnen, gestelltwurden, waren geradezu exorbitant. Derjenige Bruch, der am günstigsten lag, war
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der Petersberg und zwar deshalb, weil er in nächster Nähe eines Bahnhofs und nahe am Rhein¬
ufer gelegen war. Die Transportkosten von diesem Bruche bis in das Schiff resp, in den Waggon
sind fo gering, wie fast bei keinem anderen Bruche. Das Material des Bruches ist ein ganz
vorzügliches. Das Areal beträgt circa 53 preußische Morgen und der geforderte Preis war den
anderen uns gestelltenForderungen gegenüber ein mähiger. Es wurde Ihnen deshalb der Ankauf
des Bruches am Petersberge einpfählen. Ich komme nun zu der Frage, meine Herren, ob es in
der That richtig ist, daß die fernere Ausbeutung diefes Bruches eine Devastation des Berges
unbedingt zur Folge haben muß, wie dies die Artikel des Ncttungsucreins behaupten. Daß der
Berg nnter allen Umständen eine Veränderung erleiden wird, das ist selbstverständlich, aber das
bedingt noch lange keine Verwüstung desselben. Was Sie jetzt dort sehen, das ist für die entgegen¬
stehenden Behauptungen kein Beweis, es ist lediglich der Anfang von einein Etwas, was noch
werden foll. Wenn Sie eine Baustelle betrachten, dann werden Sie auch in dem Momente, wo
die Keller ausgehoben werden, ein Etwas sehen, was in der That nicht schön ist. Aber wenn
Sie nachher diese Baustelle betrachten, wenn dort ein schönes Gebäude sich erhebt, von Park¬
anlagen umgeben, dann werden Sie von dem ursprünglichen Ehaos nichts mehr sehen, Aehnlich
geht es auch hier. Ich möchte Sie bitten, meine Herren, die kleine Phothographie, welche der
Nettungsverein Ihnen Allen übersandt hat (Rufe: Nein), nun das bedauere ich, sie war dem kleinen,
blauen Buche beigegebcn, es ist diese kleine Photographie hier. (Redner zeigt die Photographie.)
Diejenigen Herren, welche im Besitz dieser Photographie sind, werden in dem großen, weißen
Flecke, welcher auf derfelben sichtbar ist und den Bruch darstellt, eine horizontale Trennung fast
in der Mitte des weißen Flecken finden. Dieser Strich stellt das Arbeitsplateau des Petersberger
Bruches dar. Wenn Sie mm bedenken, daß alles das, was unterhalb dieses Striches liegt,
Halden sind welche zum größeren Theile aus gutem Boden und nicht etwa lediglich aus Stein¬
gerölle bestehen, so werden Sie zugeben müssen, daß dieser gute Boden aufgeforstet und mit
Strauchwerk oder Bäumen bedeckt werden kann. Decken Sie nun den unteren Theil des weißen
Fleckens bis zu diefem Strich mit einen, Stück Papier zu, fo ist dasjenige, was dann noch
sichtbar bleibt, die Ansicht des eigentlichen Bruches, und das ist ungefähr '/» des Ganzen. Wie
leicht die unterhalb liegenden Halden sich bewalden lassen, geht aus dem Umstände hervor, daß
ich versucht habe, in diesem Sommer dort Gras zu säen, und wenn in diesen: trockenen Sommer
dort Gras gewachsen ist, was wirklich an dem war, so werden Sie zugestehen müssen, daß die
Halden sich auch aufforsten lassen. Wenn die Aufforstung stattfindet, so verschwinden mindestens
2/-, der Spuren des Vruchbetriebcs und ^ von dem, woran die Herren vor allen Dingen sich
stoßen. Es bliebe dann aber noch immer der Bruch selbst sichtbar. Ich habe zwei Photographien
aufnehmen lassen, die hier vertheilt worden sind. Von diesen Photographien ist die eine in der
Nähe von Godesberg, und die andere vi^-vis von Königswinter aufgenommen worden, während
die Photographie, welche der Nettungsverein versandt hat, von einer Bergkuppe in der Nähe des
Petersberges aufgenommen wurde. Sie werden auf der einen der von mir vertheilten Photo¬
graphie, nicht diejenige, auf welcher die Häufer zu sehen sind, im Bruch einen weihen Strich
finden der vertikal in die Höhe geht. Dieser weiße Strich ist eine Tanne, die auf unferem
Vruchterrain gewachsen ist und die eine Höhe von 13 Metern hat. Ich habe auf dem oberen
Nruchterrain diefe Stange aufstellen, und damit sie in der Photographie leicht sichtbar werden
soll, mit Kalk anstreichen lassen. Es ist das geschehen um zu zeigen, daß, wenn auf dem oberen
Plateau Bäume wachsen, die eine Höhe von etwa 10 bis 12 Meter erreichen, auch von dem
ganzen Bruch nicht die Spur mehr zu sehen fein wird, und darin, meine Herren, möchte ich den
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Beweis dafür finden, daß bei einer regelrechtenAufforstungdes Terrains nicht allein die Halden
verschwinden, sondern daß der ganze Bruch dem Auge entzogen sein wird. Es ist also die
Befürchtung gar nicht gerechtfertigt, daß hier ein Etwas vorbereitet wird, was dem heutigen
Zustande an der Woltenburg gleicht, wo weiter nichts als unabfehbare Trümmerhaufen zu sehen
sind, welche wegen der Unfruchtbarkeit des Gesteins niemals begrünt oder aufgeforstetwerden
tonnen. Als wir den Petersberger Bruch kauften, meine Herren, konnte kein Mensch das ahnen,
was später erfolgte. Der Bruch wurde früher von einem Herrn Spindler betrieben und wir
glaubten ebenso ruhig den weiteren Betrieb fordern zu können, als es der Vorbesitzer gethan hat.
Allein die Sache gestaltete sich wesentlich anders. Es wurden bald von Konigswinter, bald von
Bonn, bald von Godesberg aus Zeitungsartikel gegen den Bruchbetrieb losgelassen. Die eine
Zeitung schrieb,man habe erfahren, daß die Provinz das Siebengebirge dadurch unsichermachen
wolle, daß man den genialen Gedanken gefaßt habe, auf dem Petersberge eine Colonie Brauweiler
Eorrigenden zum Steinschlagen zu verwenden. Eine andere Zeitung machte bekannt, sie habe
vernommen, daß daselbst eine große Maschinenanlage zur Ausführung gebracht werden würde,
welche bestimmt sei, mit ungeheueremGetöse den Nasalt zu zerkleinern. Bald war es das eine,
bald das andere, wodurch die öffentliche Meinung in Unruhe verseht wurde. Da erschien am
20. Juni 1885 ein Schreiben des Rechtsanwaltes Hnmbroichaus Bonn an den Landes-Direktor,
welches die Mittheilung enthielt, daß Herr Humbroich sich im September 1884 an das
Hofmarschallamt Seiner Kaiserlichen und Königlichen Hoheit des Kronprinzen mit der Bitte
gerichtet habe, dahin wirken zu wollen, daß zum Schutz des Siebengebirges gegen die fortschreitende
Verwüstung durch den Steinbruchbetrieb durch die Initiative Seiner KaiserlichenHoheit des
Kronprinzen das sämmtlichePrivaten gehörige Areal auf Kosten des Staates, sei es freihändig
oder auf dein Wege der Expropriation erworben werde. Herr Humbroichtheilte ferner mit, daß
er auf dies fein Schreiben feitens des Herrn Oberpräsidenten der Nheinvrovinz dahin beschieden
worden fei, es könne seinem Wunsche nicht Rechnung getragen werde, weil die zu einem solchen
Ankauf erforderlichenMittel bei Weitem den Zweck, der erstrebt werde, überragen. Dann aber
auch seien es die Rücksichten auf die zahlreichenim Vruchbetriebe beschäftigten Arbeiter,welche der
Ausführung eines folchen Planes im Wege ständen. Herr Humbroich wendet sich nun an den
Herrn Landes-Direktor mit der Aufforderung, in dem von ihm angedeutetenSinne eine Abhülfe
herbeizuführen,indem er dabei bemerkt,daß der Bruch der Provinz am Petersberge doch über kurz
oder lang einem allgemein ausbrechendenSturm der Entrüstung werde weichenmüssen. Auch sei
ihm seitens einer ersten Autorität mitgetheilt worden, daß die Provinz diesen Bruch viel zu
theuer bezahlt habe. Der Landes-Direktor beantwortete dieses Schreiben, indem er den Herrn
Humbroichzu beruhigen sucht und ihn bittet, ihm die Autorität zu nennen, welche erklärt habe,
der Bruch sei zu theuer gekauft. Am 12. September 1885 beantwortet Herr Humbroichdiese
Anfrage dahin, daß es auf den Namen der Autorität gar nicht ankomme, und daß er gar nicht
beabsichtige, die Beamten, welche den Ankauf des Bruches vorgeschlagen hätten, verdächtigenzu
wollen. Unterdeß war der Sturm der Entrüstung, den Herr Humbroich prophezeit hatte, geschickt
in Scene gesetzt worden und tobte in manchen Zeitungen weiter. Am 22. April wandte sich nun
Herr Humbroich noch einmal an den Landes-Direktor, indem er demselben davon Mittheilung
machte, daß er in einigen rheinischenBlättern alle Diejenigen um Mittheilung ihrer Adressen
gebeten habe, welche sich an einer energischen Agitation gegen die Verwüstung der schönen Berge,
namentlichdes Petersberges zu betheiligenbereit waren. Er habe bereits Hunderte von Zuschriften
erhalten und ersuche auch den Landes-Direktor, sich seinen Bestrebungen anzuschließen. Dieses
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Schreiben wurde am 27. April beantwortet, und in dieser Antwort ist wohl auf den einzig
richtigen Standpunkt hingewiesen, den man der nun einmal aufgeworfenenFrage gegenüber
einnehmen kann. Ich möchte mir gestatten, wenigstens den Schluß dieser Antwort Ihnen
vorzulesen, weil wir Ihnen empfehlen möchten, den darin eingenommenenStandpunkt auch zu
dem Ihrigen zu machen. Die Antwort lautet folgendermaßen:

„Eine Agitation gegen diesen Betrieb (den Steinbruchsbetrieb im Siebengebirge)
ist __ so viel mir bekannt — erst hervorgetreten, nachdemim verflossenen Jahre die
diesseitige Verwaltung einen bis dahin von Herrn H. Spindler betriebenen Bruch
angekauft hat. Diefe Agitation richtete sich zuerst auch nicht gegen die Fortsetzungdes
Steinbruchsbetriebes, sondern gegen die vermeintlicheAbsicht der proninzialständischen
Verwaltung, eine Abtheilung Brauweiler Corrigenden nach dem Petersbeige zu ver¬
legen und dadurch das Siebengebirge angeblich unsicher zu machen. Nachdemdiese
Befürchtung als thatsächlich unbegründet diesseits widerlegt und somit gegenstandslos
geworden war, wendet man sich nunmehr gegen den Betrieb selbst. Ich würde diese

' Agitation verstehenund in einem anderen Sinne auffassen, wenn der besagte Stein¬
bruch der einzige im Siebengebirge und dessen Umgebung wäre, oder in hervorragen¬
der Weise zur Verunstaltung der Gegend beitrüge. Allein weder das eine noch das
andere ist der Fall. Unter diesen Umständen frage ich wohl nicht mit Unrecht:
Weshalb hat die Agitation sich lediglich den diesseitigen Betrieb zur Zielscheibe
gewählt, und weshalb ist dieselbe erst hervorgetreten, nachdem einzig und allein ein
Wechsel in der Person des Besitzers stattgefunden hat, während im Uebrigen die
Verhältnissedieselben gebliebensind? Die gegen den Steinbruchsbctrieb von Seiten
der Provinz allein gerichtete Agitation erscheint aber um so weniger gerechtfertigt,
als einestheils der Bruch selbst nur eine verschwindend kleine Fläche des Petersberges
einnimmt und mit den Verwüstungen der übrigen Steinbruchsbesitzergar nicht in
Parallele gestellt werden kann, und anderntheils der Bruch diesseits mit viel mehr
Schonung für die Schönheit der Gegend betrieben werden kann und betrieben wird,
wie dies von Seiten eines Privatunternehmers der Fall fein würde. Nachdemdie
ganze Agitation sich bis jetzt lediglich in unbegründeten Angriffen gegen den Betrieb
eines Bruches von Seiten der Provinz zugespitzthat, werden Sie, geehrter Herr,
gewiß nur begreiflichfinden, wenn ich Ihrer Aufforderung, den dortseitigen Bestre¬
bungen mich anzufchließen,zur Zeit nicht Folge zu leisten vermag. Anders würde
die Sache liegen, wenn die Agitation nicht ausschließlich gegen jene, im Interesse der
Steuerzahler der Provinz vorgenommenewirthschaftlicheMaßnahme gerichtet wäre,
fondern von einer breiteren, mehr Aussicht auf wirklichen Erfolg bietenden Basis
ausgehen würde. Wenn durch den Steinbruchbetrieb im Siebengebirge nämlich die
Schönheit der Gegend allzusehr leidet, und wenn zur Vermeidung dieses gewiß nicht
wünschenswerthenZustandes Beschränkungenzu treffen sind, so müssen dieselben für
alle Steinbruchbesitzerin gleichemMaße gelten. Denn was dem Einen Recht, ist
dem Andern billig, und es hat offenbar keinen Sinn, wenn die Provinz ihren
Steinbruch ruhen lassen foll und statt dessen der Nachbarbesitzerin weit schonungs¬
loserer Weise den Betrieb eines Bruches in derselben Lage aufnimmt beziehentlich
fortfetzt. Eine völlige Einstellung des Betriebes dürfte aber, wie bereits angedeutet,
mit Rücksicht auf die zahlreichenArbeiter, welche in demselben für sich und ihre
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Familie ihr Brod finden, lediglich im Interesse der Schönheit der Gegend aus¬
geschlossen sein; dieselbe ist aber auch nicht einmal nothwendig, da der Betrieb so
eingerichtet bezw. beschränkt werden kann, daß die Schönheit der Gegend nicht leidet.
Letzteres würde meines Erachtens im Wege einer Uebereinkunftder betheiligtenStein¬
bruchbesitzer oder aber, was jedenfalls schnellerzum Ziele führen würde, durch eine
landcspolizeilicheVerordnung über den Steinbruchbetrieb im Siebengebirge erreicht
werden können. Diese Verordnung würde die erforderlichen von fachverständigerSeite
aufzustellendenBeschränkungenenthalten und für alle Steinbruchbesitzermaßgebend
fein muffen. Die diesfeitige Verwaltung wird sich nicht nur allen bezüglichen Be¬
schränkungen,wie dieses bis jetzt schon ihrerseits angebahnt worden ist, gern fügen,
fondern auch, foweit sie dieses vermag, die dahin zielendenBestrebungenunterstützen.
Es würde dieses für die von Ihnen verfolgten Zwecke weit wirksamer sein, als die
Einstellung des an und für sich unschuldigenBetriebes des diesseitigen Steinbruches
am Petersberge."

Die Veröffentlichungdieses Schreibens erfolgte in einer Bonner Zeitung. Die Kölnische
Volkszeitung,welche dieses Schreiben ebenfalls abdruckte, bemerktdazu:

„Man wird diesen Ausführungen des Herrn Landes-Direktorsdurchauszustimmen
muffen. Es kann der Agitation zum Schutze des Siebengebirges nur schaden, wenn
diefelbein fo einfeitiger und ungerechterWeife gegen die Provinzial-Verwaltung sich
richtet, wie dies bisher mehrfach geschehen ist,"

Meine Herren! Das vorhin verlesene Schreibendes Landes-Direktorsan Herrn Humbroich
bezeichnet den Standpunkt, auf welchen die Verwaltung sich gestellthat und auf dem sie heute noch
steht. Wenn Beschränkungendes Bruchbetriebes im Siebengebirge zur Schonung der Schönheit
der Gegend eintreten müssen und sollen, dann dürfen diefe Beschränkungennicht lediglich der
Provinz auferlegt werden, fondern sie müsfeu allen Steinbruchbesitzerngleichmäßig auferlegtwerden.
Was würde es nützen, wenn wir unserenNetrieb jetzt einstellen? Der Nachbarbesitzer Herr Ziele,
von dem früher die Rede war, würde vor wie nach den Betrieb fördern, die Wolkenburgwürde
vor wie nach devastirt, der Stenzelberg und der Oelberg würden bleiben was sie sind. Mit der
Einstellung dieses einen Bruches würde also nichts gewonnen. Ich möchte Sie deshalb bitten,
behalten Sie den Standpunkt des Landesdirektors, wie er hier vräzisirt worden ist, bei. Die
Prefse, meine Herren, von der Herr Humbroichfagt, sie sei der Auffassung der provinzialständifchen
Verwaltung nie beigetreten, ist ihr doch beigetreten. Sie werden das finden in der Nonner
Zeitung, der Kölnischen Volkszeitunguud der Kölnischen Zeitung. Es würde bei der vorgerückten
Zeit zu lange dauern und zu sehr ermüden, wollte ich die betreffenden Artikelvorlesen. Ich muß
jedoch noch etwas bemerken. Keine von allen Zeitungen hat sich mehr bemüht einen rein objektiven,
unparteiischenStandpunkt in dieser Angelegenheit einzunehmen, als die Kölnische Volkszeitung,
was ich dankbar an dieser Stelle anerkennen will. Im April dieses Jahres nun machte der
Vorstand des Verschünerungsvereinsdes Siebengebirges, welcher nicht mit dem Verein zur Rettung
des Siebengebirges zu vcrwechfeln ist, bekannt, daß er am 10. Mai eine Generalversammlung
ahhalten werde, zu dem Zwecke, damit der Verein zu der ins Leben gerufenen Agitation gegen
die Steinbrüche im SiebengebirgeStellung nehme. Gleicherzeit wurden alle Naturfreunde eingeladen,
an dieser Versammlung Theil zu nehmen. Herr Landes-Direktor beauftragte mich, dieser
Versammlung beizuwohnen und ich kam diesem Auftrage nach. Es wird Sie interefsiren, zu
erfahren, wie es dort herging und was ich bei diefer Gelegenheiterfahren habe. Gleich zu Anfang
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und zwar bevor wir mit der Bah» auf den Drachenfels, auf dem die Versammlung stattfinden
sollte, hinauffuhren, traf ich einen Naturfreund, der uns mittheilte, er habe auch schon für diese
heilige Sache gewaltig gewirkt. Den Naturfreund, meine Herren, werde ich Ihnen oben auf der
Drachenburg bei dem Diner nochmals vorstellen. (Heiterkeit.) Als ich oben ankam, fand ich nur
wenig Personen. Es waren dort nur die Vorstandsmitgliederdes Verschönerungsvereinsund etwa
10—12 andere Herren versammelt. Das Gros der Gesellschaft, welche schließlichüber 100 Personen
anwuchs, erschien etwa eine Stunde später geschlossenunter Führung des Herrn Humbroich. Die
Vorstandsmitgliederwaren mir zum Theil persönlichbekannt. Ich traf dort auch einen Herrn,
der ein hohes Ehrenamt im Staate bekleidet und dem ich aus meiner früheren Beschäftigung
bekannt war. Da mir daran gelegen fein mußte, das Urtheil diefes Herrn über die ganze
Agitation zu erfahren und ich wußte, daß derselbe mir seine Meinung in diesem Falle nicht
vorenthalten werde, bat ich denselben,mir zu sagen, welchen Standpunkt die diesseitige Verwaltung
wohl am Besten der angefachtenAgitation gegenüber einzunehmenhaben möchte. Es wurde nur
erwidert: Ich kann wohl verstehen,daß ein solcher Bruch als Preisregulator für Sie nothwendig
ist und ich würde den Bruch, da die Provinz ihn nun einmal angekauft hat, auch nicht aufgeben.
Sorgen Sie nur dafür, daß der Vruchbetrieb das fchöne landschaftliche Bild möglichstwenig
beeinträchtigtund im Uebrigen lassen Sie die Herren nur agitiren, das wird im Laufe der Zeit
von selbst aufhören.

Meine Herren! Das war für mich eine recht beruhigende Mittheilung. Als die Ver¬
sammlung eröffnet war und der Präsident des Vereins, Excellenz von Dechen, den Geschäftsbericht
uerlefen hatte, richtete Herr Geheimrath Vredt an die Versammlung das Wort, indem er darauf
aufmerksammachte, daß, wenn es gelte, das Siebengebirge zu retten, nicht zunächst am Peters¬
berge, sondern vor allen Dingen an der Wolkenburg der Hebel anzusetzen sei. Die Wolkenburg
fei derjenige Berg, der jetzt noch den Drachenfels mit den übrigen Bergen verbinde. Er laufe
aber Gefahr, in Folge des Vruchbetriebesvollständigzu verschwinden. Wenn dies aber der Fall
sein werde, dann sei Honnef nicht mehr das, was es bis jetzt war, ein deutsches Nizza. Dann
würden die Nordweststürmezwischendem Drachenfels und den übrigen Bergen über das fchöne
Thal hinwegfegenund das herrlicheKlima vernichten, welches bis jetzt ein Segen für die ganze
Gegend gewefensei. Allein diese gewiß beherzigenswertemWorte fanden bei der Majorität der
Versammlung, welche zum überwiegend größeren Theile aus Herren der nächsten Umgegend
bestand, wenig Anklang. In seiner darauf folgendenRede vertrat Herr Nechtsanwalt Humbroich
seinen schon früher erwähnten Standpunkt. Er wollte und wünschte nur ein Vorgehen gegen den
Steinbruchbetrieb der Provinz am Petersberg. Er sprach von geheiligtenBergen, an die keine
Hand gelegt werden dürfe, von der Ehre der ganzen Provinz, welche auf dem Spiele stehe, und
ähnlichen Dingen. Ich wurde vom Vorfitzenden des Verschönerungsvereins aufgefordert, meine
Ansicht über die in Nede stehende Angelegenheitmitzutheilen. Ich kam dieser Aufforderung nach,
habe mich aber, in Würdiguug der in der Versammlung herrschenden Temperatur darauf beschränkt,
zu erklären, daß die Provinz darauf bedacht sein werde, die Wunden, welche sie dem Petersberg
schlage, auch zu heilen. Es sei die Absicht, die Halden so bald wie möglich aufzuforstenund das
obere Plateau demnächst in einen Park zu verwandeln und dann könne ja, wenn der Bruchbetrieb
eingestellt werde, der Verfchönerungsvereinevent. Erbe der Provinz werden. Herr Humbroich
erwiderte nur darauf, es genüge ihn: nicht, wenn unsere Halden mit Schweinfurter Grün — ob
der Herr für dieses Grün eine besondere Liebhaberei hat, weiß ich nicht — angestrichen würden,
es heiße hier: Hände weg von diesem Berge und wenn der ganze Petersberg von Gold wäre,
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selbst daim solle Niemand daran rühren. Ich bin, meine Herreil, der unmaßgeblichenAnsicht, daß,
wenn der Petersberg von Gold wäre, dann würde er längst verschwunden sein. Unsere Vorfahren
würden nichts davon übrig gelassen haben. Die Diskussion nahn: schließlich eine Wendung, von
welcher ich annehmen muß, daß sie dem Vorstände des Verschönerungsvereinsnicht angenehm
sein konnte, denn dieselbe drehte sich weniger um die Rettung des Siebengebirges, als, wie gesagt,
um einen Sturmlauf gegen die Provinzial-Verwaltung. Auf Vorschlag des Präsidenten von Vernuth
wurde schließlich eine Resolution angenommen, welche dahin lautete, daß der Verschönerungsverein
die Bestrebungen des zum Zweckeder Agitation zu bildenden Vereins zur Rettung des Sieben¬
gebirges billige, im Uebrigen aber an der Agitation selbst sich nicht betheiligen könne. Nach Schluß
der Debatten kam selbstverständlichdas Diner, und da trat auch der Herr, den ich nnten am
Drachenfels kennen gelernt hatte, auf und hielt eine große Rede, die damit schloß, daß er sagte:
er wünsche, daß allen denjenigen, welche die Hand an diesen Berg (den Petersberg) legen, zur
Strafe die Hände aus dem Grabe herauswachsen möchten. Meine Herren! ich wollte nicht Gleiches
mit Gleichemvergelten, sonst hätte ich Gelegenheit dazu gehabt. (Heiterkeit.)

Nachdem die Versammlung auf dem Drachenfels nur das Resultat gehabt hatte, daß
ueues Oel ins Feuer der Agitation gegossenwurde, ist die Provinzial-Verwaltung Seitens der
Bonner Zeitung und DeutschenNeichszeitungdauernd mit Entrüstungsartikeln bombardirt worden.
Sie kennen dieselben ja, meine Herren. Daß diese Agitation lediglichgegen die Provinz gerichtet
war, wird heute schwerlichJemand bestreuen. Das geht aus allen Zeitungsartikeln hervor, zumal
auch aus eiuein Schreiben des Herrn Humbroich,welches derselbeam 29. Mai 1886 als Antwort
auf das von mir verleseneSchreiben des Landes-Direktors hierher gelangen ließ. Ich werde auf
das Schreiben des Herrn Humbroichspäter zurückkommen.Es heißt in dieser Antwort: „Es ist
richtig, daß es keiner auch noch so vehementenAgitation gelingen wird, auch die Stilllegung der
übrigen Brüche im Siebengebirge zu Wege zu bringen und dahin geht unser Bestreben auch
keineswegs". Meine Herren! Eine unverhohlenereErklärung als diese ist wohl kaum zu verlangen,
denn sie besagt geradezu: wir agitiren lediglich nur gegen die Provinz. Wie aber ein Verein,
der ein solches Ziel verfolgt, sich Verein zur Rettung des „Siebengebirges" nennen kann, ist mir
unverständlich, es sei denn, daß ich annehme, der Verein fahre wissentlich und geflissentlich unter
falscherFlagge; es sei lediglichauf eine Täuschung des Publikums abgesehen. Daß man aber
eine solche Täuschung wirklicherreicht hat, ist mir aus vielen Einzelfällen klar geworden. Gar
viele derjenigen, welche laut mitgeschrieenhaben, kennen den Pctersberg nicht einmal. Ob des
erhobenenLärms sind gar Manche zugereist gekommen, haben sich das Siebengebirge angesehen,
und da nur von der Provinz und immer wieder von der Provinz und den schrecklichen Ver¬
wüstungen die Rede war, welche dieselbe verrichte, haben dieselben die Wolkenburg für den
Petersberg gehalten. Es ist mir selbst schon passirt, daß ich die Wolkcnburg ihres Namens
wegen habe in Schutz nehmen müssen, sie sollte mit aller Gewalt in „Petersberg" umgetauft
werden. Und wenn man dann den Herren den wirklichen Petersberg zeigte, sagten gar viele, wie
ist es denn möglich,daß man wegen dieser Bagatelle einen derartigen Heidenlärm schlagen kann.
(Sehr richtig.)

Auch die in der ganzen Welt vertheilteBroschüre hält sich nicht strenge an der Wahrheit.
Die darin enthaltenenBilder sind unverantwortlicheEntstellungen und auf eine Täuschung des
Publikums berechnet. VergleichenSie nur das Bild vom Petersberg mit der von mir vertheilten
Photographie und Sie werden mir Recht geben müssen.
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Ich kann Ihnen nur rathen, meine Herren, lassen Sie sich durch diese Agitation ganz
und gar nicht beirren, denn sie ist vollständig unbegründet, Sie hat auch keinen Halt mehr, denn
neuerdings greifen die Herren Agitatoren zu den schlimmsten Mitteln, wozu sie hätten übergehe»
können: sie ersuchen nämlich den Verwaltungsrath resp, den hohen Landtag, den armen Mann,
welcher außer der Provinzial-Verwaltung noch einen Bruch im Peteröberge hat, dadurch pekuniär
zu ruiniren, daß man ihm kein Material abkauft. Gleiche Aufforderungen sind auch an benach¬
barte Gemeinden, ja sogar au die Provinz Westfalen ergangen. Das nennt man aber Boy cotten,
das ist ja ein vollständig socialdemokratisches Mittel, das ist etwas, was geradezu unmoralischist.
Und wie sind die Herren mit den Beamten der Provinz umgesprungen. Was ist nicht alles
zwischen den Zeilen der Zeitungsartikel zu lesen. Und wie, meine Herren, hat Herr Humbroich
das Schreiben des Herrn Landes-Direktors, welches ich Ihnen mitgetheilt habe, beantwortet. Er
hat die ihm darin gebotene Hand barsch zurückgewiesen und zwar in einem Schreiben, datirt vom
29. Mai d. I. Dies Schreiben ist so charakteristisch, daß ich einzelne Stellen desselben verlesen muß.

Da heißt es z. B.: „Ich wage es, Ihnen einen wohlgemeintenNath zu ertheilen, so
lange es noch Zeit ist. Wahren Sie Ihre Ohre, Herr Landes-Direktor, wahren Sie die Ehre der
Provinz." — Dann heißt es weiter „ebensofest vertrauen wir, daß das eigene Ehrgefühl der
Provinzial-Verwaltung und die persönliche Ehrenhaftigkeit unseres Herrn Landes-Direktors die
Provinz vor einer solchen Schmachund Schande bewahren wird". Es bezieht sich das letztere auf
die Aeußerung des Landes-Direktors, daß der Bruch event, wieder verkauft werden würde. Nun,
meine Herren, in dem Tone geht das Schreiben weiter. So springt ein bisher wenig bekannter
Herr mit der Ehre der Provinz und ihrer höchsten Beamten um.

Nachdem die Agitation an diesem Punkte angekommenist, scheint sie am Ende zu sein,
denn sonst würde man zu solchen verwerflichenMitteln nicht greifen. Deshalb „lochte ich Sie
bitten, meine Herren, halten Sie an dem Standpunkte fest, den der Landes-Direktor in dein von
mir verlesenen Schreiben eingenommenhat und gehen Sie einfach über diese Petition zur Tages¬
ordnung über. Sie wären ja auch gar nicht in der Lage, derselbenvoll und ganz Folge geben
zu können, denn der zweite Theil derselben, worin Sie gebeten werden, die übrigen Brüche im
Siebengebirge anzukaufen,läßt sich überhaupt nicht erfüllen. Auch würde es wenig nutzen, wenn
man die Paar Brüche ankaufen wollte, denn sobald man einen Bruch gekauft hat, fängt ein
Nachbarbesitzer an einem anderen Punkte wieder einen neuen Bruch an und so würde es dauern,
bis das ganze Terrain, welches jetzt im Besitz von Privaten ist, in den Händen der Provinz wäre.
Die Petition läßt sich also gar nicht erfüllen und ich möchte Sie daher nochmals bitten, gehen
Sie über die Petition zur Tagesordnung über. (Lebhafter Beifall.)

Vice-Landtags-Marschall: Ich eröffne die Diskussion. — Der Herr Abgeordnete
Lucas hat das Wort.

AbgeordneterLucas: Zunächst möchte ich den Herrn Referenten fragen, ob nicht auch
eine Petition aus Bonn, wie die angeführte aus Königswinter,eingegangen ist. Der Herr Referent
hat derselben nicht erwähnt. Ich fühle mich deshalb zu diefer Frage veranlaßt, weil Künigswinter
zu dem Städteverbande gehört, den ich vertrete, und weil ich durch eine Deputation diefer Stadt
veranlaßt worden bin, im Sinne der Königswinterer Petition zu sprechen.

Landtags-Marschall: Herr Landesbaurath Dreling hat das Wort.
Landesbaurath Dreling: Ich kann die Frage beantworten. Die Petition ist allerdings

hier eingegangen, ich habe nur unterlassen, sie anzuführen.

27'
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Abgeordneter Lucas: Der Herr Landesbaurath hat im Wesentlichenund insbesondere
im ersten Theile seines Vortrages die Frage der Erhaltung des Siebengebirges von dem engen
Rahmen der Rentabilität eines von der Provinz betriebenen Steinbruchs heraus, behandelt. Ich
kann diese für die Ortschaften des Sicbengebirges hochwichtigeFrage nicht aus diesem beschränkten
Gesichtskreise behandeln, ich muß sie vielmehr auffassen als eine Angelegenheitvon der eminentesten
Bedeutung für die Ortschaften des Siebengebirges: Obercassel, Nhoendorf, Honnef, Königswinter
u. s. w. Diese Gemeinden haben in der neuestenZeit eine solche Frequenz von Fremden, und
es ist in Folge des dadurch hervorgerufenenVerkehrs eine große Kapital-Cirkulationdort vorhanden,
daß nach meiner Auffassungallerdings der Austrag dieser Frage von höchstem Interesse für diese
Orte ist, uud weil die Sache so liegt, ist sie für mich in der That nicht die, ob dieser Steinbruch
rentabel ist, oder ob er der Provinz eine gewisse Summe einbringt. Meine Herreu! So lang!'
ich die Ehre habe, Mitglied dieser hohen Versammlung zu sein, habe ich stets von den Rednern
bei Bewilligungen für alte Naudeukmäler den Refrain gehört: „bewilligen Sie diese Mittel im
Interesse unserer schönen Provinz". Run, diese Geldmittel sind dann hier in weit höherem Maße
bewilligt worden, als die Betriebsüberschüssedes Bruchs am Petersberge sich stellen; man hat sie
bewilligt im Interesse der Kunst. Mir steht aber hoher als alles, was Menschenhandund was
die Kunst hervorgerufen hat, das Werk des Schöpfers, der dieses herrliche Gebirge in unsere
Provinz hineingestellt hat zur Erholung der leidenden Menschenkinder,zur Erfrischung der im
Kampfe um das Dasein Ermatteten. Wenn man hohe Summen für alte Baudenkmäler ausgicbt,
fo glaube ich, daß man wohl auch für die Erhaltung des Siebengebirges ein Opfer bringen kann,
und ich halte es für ein Pflicht der Vertreter der Provinz, daß Sie, meine Herren, Mittel und
Wege zur Abhülfe der dort eingetretenenUebelständesucheu helfen.

Der Herr Lcmdesbaurath hat weitläufig ausgeführt, daß eiue Agitation entstanden sei;
er hat fortwährend von der Presse gesprochen,die die Agitation verbreitet hat. Ja, meine
Herren, wenn man von der Güte einer Sache überzeugt ist, so wendet man sich eben an die
Presse, und wenn man gegen Uebelständeeine Abhülfe schaffen will, so bildet man einen Verein.
Wenn alles das, was von den Petenten vorgebracht wird, so unbedeutendist, so hat der Herr
Landesbaurath, wie ich meine, einen sehr großen Aufwand von Gründen hier vorgebracht, um
eine kleine Sache zu widerlegen. Diese Sache ist eben nicht klein, unter dem Aufruf des Vereins
stehen Namen von Männern des besten Klanges, aus allen Städten der Provinz. Ich will Sie
nicht mit Namensnennungen ermüden, ich will nur einen Namen anführen, Herrn von Dechen,
der das Siebengebirge durch seiu wissenschaftliches Werk erschlossen hat und dem in den nächsten
Tagen von den Bewohnern des Siebengebirges für seine Theilnahme ein Fest gegeben werden
soll. Außerdem sind in der Provinz Männer dem Aufruf beigetreten, die zu hoch stehen, als
daß sie der Herr Landesbaurath mit seinemSpott über die Agitation begeifern könnte. (Unruhe.
Rufe: Oho!)

Der Herr Landesbaurath hat sich veranlaßt gesehen, in einer Weise, die ich wirklich
sonderbar halte, über eine Unterredung, die er am Fuße des Drachenfelsen mit irgend welchen
Leuteu gehabthat, uns hier etwas vorzutragen. Meine Herren! Diese Art und Weise . . .

Vice-Landtags-Marfchall (den Redner unterbrechend): Ich ersuche den Herrn
Redner, sich innerhalb der hier gebräuchlichen Schranken zu halten.

AbgeordneterLucas: Ich glaube nicht, daß ich irgend eine unparlamentarischeAeußerung
gethan habe; (Stimmen: Begeifern.) ich glaube, daß ich in dieser Weise zu sprechendie Berechtigung
habe. Ich finde es namentlich unerklärlich,daß man eine Unterhaltung bei einer Zusammenkunft
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mit irgend einem Naturschwärmer,wie der Herr Landesbaurath sich ausdrückte, hier aufbauscht,um
die Agitation, wie sie besteht, mit Spott zu behandeln. Meine Herren! eine Koalition ist auch
nicht vorhanden. Ich habe heute die Ehre gehabt, die hervorragendstenLeute aus Königswinter
in meinem Hause zu sehen, die nichts mit den Steinbrüchen zu thun haben, weder mit dem Basalt,
noch mit dem Trachit, es waren Gemcinderäthe, die nur ein Interesse an der Erhaltung des
Siebengebirges leitete, diese Männer haben nicht allein in einen: Orte, sondern in einer großen
Zahl von Ortschaftenunserer Provinz Zustimmung gefunden. Meine Herren! Die Agitation gegen
die Verwüstung oder gegen die Verunstaltung des Siebengebirges datirt auch nicht von heute,
sondern besteht schon seit längerer Zeit. Der Herr Obervrasident verfügte schon unter dem
21. October 1884 in dieser Sache; eine Abschriftliegt mir vor, darin heißt es:

„Es ist zur Sprache gebracht, daß verschiedene Bergkuppen des Siebengebirges durch
Anlage und den immer weiter sich ausdehnendenBetrieb der Steinbrüche verunstaltet
würden, und gleichzeitig ist der Wunsch ausgesprochen,um das Siebengebirge in seiner
Schönheit zu erhalten, durch geeignete Maßregeln der weiteren Verwüstung und Zer¬
störung der Berge Einhalt zu thun."

Weiter habe ich auch nichts gefordert.
Der Herr Oberpräsident der Nheinprovinz hat hierüber von der Königlichen Negieruug

in Köln Bericht erfordert, und um diesen Bericht erstatten zu können, werden Ew.
Hochwohlgeborenbeauftragt, einen Nachweis der Steinbrüche an uns einzureichen,
welche gegenwärtig in dem Siebengebirge als Tagbau betrieben werden."

Diese Verfügung ist von der Köuiglichen Regierung zu Köln an den Landrath des
Siegkreises gerichtet worden. Sie sehen daraus, daß die Behörde selbst ihre Fürsorge der Sache
widmen wollte.

Ich muß noch einige Punkte, die der Herr Landesbaurath berührt hat, besprechen.
Er hat u. A. von der Wolkenburg gesprochen. Nun, meine Herren, die Wolkenburg beweist
eben wie die Kalamität auf die Dauer werden wird. Er hat ferner gesagt: warum haben die
Herren diese Agitation nicht früher angefangen, fondern erst jetzt, nachdem die Provinz einen
Steinbruch erworben hat. Ich antworte: viele Tropfen höhlen den Stein. Endlich ist einmal
die allgemeine Entrüstung über diese Verunstaltung des Siebengebirges erwacht; früher war es
Vielleichtauch nicht fo schlimm, wie es in der neuesten Zeit während der letzten 10 Jahre
geworden ist. Meine Herren! Eine ganze Reihe von Dingen, die vorhin ausgeführt wurden,
wäre noch zu widerlegen, Sie werden aber begreifen, daß ich in diesem Augenblick,nachdem
unsere Verhandlungen so lange sich ausgedehnt haben, nicht »och in weitläufigen Erörterungen
weiter auf die Frage eingehen kann, ich glaube aber, daß, wenn die Sache einem Ausschuß über¬
wiesen wird, noch Zeit und Gelegenheit sich bieten wird, über dieselbe im Einzelnen zu sprecheu-
Meiue Herren! Niemand kann mehr als ich es beklagen,wenn, was ich ja nicht bezweifelnwill,
gegen den Herrn Landes-Direktor,wie wir aus dem Schriftenwechselgehört haben, von Seiten
eines Mitgliedes des Vereins Redensarten und Sätze gebrauchtworden sind, die sich nicht ziemen
und nicht passendwaren. Maßvoll vorgehen, das weiß ich aus langer Erfahrung, ist in einer
solchen Agitation das zweckmäßigste.Wenn die Verwaltung über das Ungehörige entrüstet ist,
so muh ich anderseits hervorheben, daß die Sache eine eminente Bedeutung für die Orte hat,
welche nicht verdienen, in abfälliger Weise behandelt zu werden, und daß man auch auf der
Seite von welcher das Referat erstattet worden ist, Maß hätte halten sollen. Warum so zornig
die Sache behandeln? (Oho!)
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Meine Herren! Sie können oho rufen, aber ich habe dies Gefühl gehabt, und aus
meinem Gefühl heraus habe ich gesprochen. Ich will keinen Antrag stellen, daß der Bruch jetzt
gleich aufgegeben werden soll, aber ich glaube, richtig wäre es, wenn die Provinz die Angelegenheit
nicht als eine Bagatelle behandelte, denn es handelt sich hier in der That um eine große und
hohe Sache.

Vice-Landtags-Marfchall: Der Herr AbgeordneteHoffmann hat das Wort.
AbgeordneterHoffmann: Meine Herreu! Die Zeit ist zu weit vorgeschritten,um diese

Materie noch eingehenderzu behandeln; ich glaube auch, sie ist in genügender Weise von beiden
Seiten behandelt worden. Als Vertreter der Stadt Bonn, die außerordentlich lebhaft bei der
Sache interessirt ist, glaube ich indeß die Bitte an Sie richten zu sollen, daß Sie den Antrag
der Petenten, unter denen die höchsten Namen der Provinz — insoweit muß ich dem Herrn
AbgeordnetenLucas vollständig Recht geben — sich befinden, nicht in den Papicrkorb werfen.
Ich glaube, meine Herren, es ist Niemand hier, der nicht für die Schönheit des Sicbengebirges
fchwärmtc, es wird aber auch kaum Jemand hier fein, der den Betrieb des Steinbruches, der
uns 75 000 M. gekostet hat, einstellen möchte. Meine Herren! Wenn es den Petenten gelingen
sollte, die Privatbesitzer zu veranlassen, ihren Betrieb einzustellen, dann, meine Herren, glaube ich,
könnte die Provinz als solche wohl das Gleiche thun. (Sehr richtig!)

Ich glaube also, den Antrag stellen zu sollen:
„Der hohe Provinzial-Landtag wolle seine Sympathie für die anerkennuugswerthen
Bestrebungen der Petenten aussprechenund erklären, den Betrieb der von der Provinz
erworbenen Steinbrüche am Petersbergc einzustellen, sobald es den Petenten gelingt,
dem Privatabbau des Siebcngebirges Einhalt zu thun."

Vice-Landtags-Marfchall: Der Herr Lcmdes-Direktorhat das Wort.
Landcs-Direktor Klein: Meine Herren! Ich will Sie bei dieser vorgerückten Stunde

nicht lange aufhalten, fondern mich auf wenige kurze Bemerkungenzu dieser vielfachim Laufe
des Sonnners in der Presse ventilirten Angelegenheitbeschränken. Die Ihnen, meine Herren,
vorliegende Angelegenheit hat zwei Seiten, eine wirthschaftlicheund eine zweite, welche ich die
ideale oder ästhetische nennen möchte. Beide Seiten sind ausreichendbeleuchtet worden. Die eine
von Herrn Landesbaurath Dreling und die andere von dem Herrn AbgeordnetenLucas. Herr
Dreling hat Ihnen die Nothwendigkeitdes Besitzeseines so günstig gelegenenSteinbruches für
die Provinz in überzeugender Weise dargelegt. Ich kann diese Ausführungen im Allgemeinen
nur bestätigen und denselben als persönliche Ansicht nur noch hinzufügen, daß wir alsbald nach
der Außerbetriebsetzungunseres Steinbruchs, sowie der übrigen Brüche im Siebengebirgc, nicht
unerheblicheMehrforderungen für den KubikmeterBasalt zu gewärtigen haben. Die Preise für
guten Basalt verfolgen gegenwärtig fchon eine steigende Richtung. Ein Hauptlieferant hat noch
in der letzten Zeit, als die Wogen der Agitation gegen den Steinbruchbetrieb im Siebengebirge
besonders hoch gingen, seine Verträge zum 1. Januar k. I. gekündigt,vielleicht um von der dem¬
nächst eintretenden günstigenConjunktur profitiren zu können; derselbeschrieb uns, wenn wir ihm
1 M. 50 Pf. pro KubikmeterBasalt mehr gäben, so würde er weiter liefern; 1 M. 50 Pfg.
Aufschlag pro Kubikmeter bedeutet aber für die gesammten Lieferungen nach dem Unterrhein,
welche dem einmal einem Lieferanten bewilligten Aufschlage bald folgen werden, im Ganzen
jährlich 75 000 M. Mehrkosten,so daß wirthschaftlichdie Provinz bei der vorliegenden Sache
allerdings in ganz bedeutendemMaße interessirt ist. Es handelt sich für uns weniger um die
Ucberschüsfc, welche die Provinz bei dem eigenen Steinbruchbetricb erzielt, als vielmehr darum,
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daß wir einen Preisregulator in unseren Händen haben, daß wir in dein gegebenenAugenblick,
wo dieses in Folge zu hoher Preisforderungcn nöthig wird, mit unserem eigenen Bruche eintreten
können. Deshalb können wir auch nicht uns mit einem solchen Bruch nach dem Westerwald oder
nach der Eifel verweisen lassen, weil uns das Produkt, von dort bezogen, 2 bis 3 M. mehr
Transportkosten verursachen würde, als jetzt. Andererseits verkenne ich aber auch nicht die
Bedeutung der idealen oder ästhetischen Seite der Sache, wie dieses aus meinem vorhin verlesenen
Schreiben an Herrn Rechtsanwalt Humbroichgewiß zur Genüge hervorgeht.

Es hat in dieser Hinsichtaber in der Presse eine ganz unerhörte Uebertreibung statt¬
gefunden und ich möchte annehmen, daß Manche, welche sich der so laut proklamirten öffentlichen
Entrüstung anschließen,den richtigen Sachuerhalt, ja möglicher Weise die Stelle, an welcherunser
Bruch sich befindet, nicht einmal kennen. Man sieht im Siebengcbirge große Verwüstungen und
schließt uun, das müsse dasjenige sein, worüber in der Presse so vieles geschrieben werde. Der
Bruch am Pctersberge ist in der That nicht so schlimm,wie behauptet wird, derselbe wird, wie
dieses Herr Dreling ja ausgeführt hat, nach einigen Jahren vollständig durch angepflanzte
Sträucher und Bäume verdeckt seiu und der Schönheit der Gegend keinerlei Einbuße thun.

Hinsichtlich des diesseitigenBruches am Petersberge möchte ich eine Thatsache besonders
hervorheben, eine Thatsache, welche in der Presse und in den vorliegenden Petitionen mit
Stillschweigen übergangen wird, eine Thatsache, über welche ich Herrn Lucas hier um nähere
Aufklärungbitten möchte. Der Bruch am Pctersberge ist während längerer Zeit vor dem Verlaufe
an die Proviuz iu Betrieb gewesen; wir haben den Bruch nicht eröffuet, wir habeu die
Nremsbahu uicht angelegt, die Halden nicht aufgeschüttet,über welche nach Angabe des Herrn
Humbroichdie ganze gebildeteWelt jetzt entrüstet ist, sondern alles das war vorhanden, als wir
den Bruch kauften. Wie ist es nun zu erklären, daß von den: Sturm der Entrüstung, welcher
jetzt so laut tobt, vor dem Verkaufe an die Provinz sich nichts gezeigt hat, ja, daß nicht einmal
das leiseste Säuselu dieses Sturmwindes damals in der Presse verspürt worden ist? Alle Welt
hat damals geschwiegen. Haben die Vater der Stadt Bonn, die Väter von Königswinter und
Honnef, die Netter des Siebengebirges etwa geschlafen? (Stimmen: Ja!) Nun, so mögen sie
auch die Folgen tragen. (Bravo!) Wenn nur die Hälfte von dem richtig ist, was man jetzt
sagt uud in der Presse behauptet, so hätten die Herren damals, als der Bruch eröffnet und
in Betrieb genommenwurde, ihre Stimme in der Presse erheben müssen und ich bezweifele, daß
alsdann die Provinz den Bruch gekauft hätte; wenigstens würde ich gerathen haben, uns in
jenen Streit nicht zu verwickeln. Was wäre aber geschehen, wenn wir nicht gekauft hätten?
Dann würde der Bruch heute in den Händen eines Holländers oder eines andern Privatbesitzers
sich befinden, welcher denselben ohne weitere Rücksichtnahmeauf die Schönheit der Gegend in
seinem Privatinteresse weiter ausbeuten würde. Ich glaube nun, daß wir in diesem Falle von
der ganzen Entrüstung über die Verletzung der Ehre der Provinz eben so wenig hören würden,
wie dieses vor dem Verkaufe des fraglichen Bruches au die Provinz der Fall gewefcnist. Dieser
Fall legt gewiß die Frage nahe, weshalb hat denn der Ankauf des mehr gedachten Bruches
seitens der Provinz die Gemüther so erregt? Sind wir etwa schlimmer als Andere? Wird
denn vollständigübersehen, daß wir die weitgehendste Rücksicht auf die Erhaltung der Schönheit
der Gegend nehmen, daß wir bereits begonnen haben, die Halden aufzuforstenund den Bruchbetrieb
auf das äußerste Maß einzuschränken? Letzteres ist sofort geschehen, nachdemdie Unternehmer zu
de» früheren Preifen wieder liefern, und wir sind nur da, wo die Submissionen höher ausfielen,
als früher, mit dem eigenen Material eingetreten. Wenn die Herren in Königswinter und
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Umgegendsich so sehr für den Petersberg interessiren, so mögen sie dafür sorgen, daß die Unter¬
nehmer uns gutes Material zu den früheren Preifen liefern, damit wir nicht genöthigt sind,
unseren Bruch zu betreiben.

Ich wende mich nun zu den Anträgen, welche der Nettungsverein an den Provinzial-
Landtag gerichtet und denen die Stadt Künigswinter sich angeschlossen hat. Ich muß gestehen,
daß die Petenten sich die Sache sehr leicht gemacht haben. Dieselben sagen einfach: Provinz,
stelle den eigenen Steinbruch still, erwirb gleichzeitigdie anderen Brüche unter der Hand oder
im Wege der Expropriation und setze dieselben ebenfalls außer Betrieb, dann ist das Sieben¬
gebirge gerettet. Ja, meine Herren, wenn dieses Alles geschieht,ist allerdings die Frage gelüst
und das Siebengebirge kann zum heiligen Hain erklärt werden, aber man hat nicht gesagt,
wer das Geld dazu hergeben soll? In der letzterenFrage liegt aber der springende Punkt
der ganzen Angelegenheit. Der freiwillige Ankauf, oder gar die Expropriation der fämmtlichen
Steinbrüche in dem Siebcngebirge ist eine Sache, welche nach Hundertaufenden von Mark
sich berechnet und da ist gewiß in erster Linie die Frage am Platze, wo das hierzu erforder¬
liche Geld hergenommen werden foll. Ich weiß diefe Frage nicht zu beantworten. Der
Ständefonds ist bis zum 1. April 1888 bereits wit Bewilligungen belastet; die Dotationsrente
gestattet die Verwendung zu dem angeregten Zwecke nicht, dieselbe gestattet nur die Leistung von
Zuschüssenfür Vereine, welche der Kunst und Wiffenfchaft dienen, desgleichen für öffentliche
Sammlungen, welche diese Zwecke verfolgen, Erhaltung und Ergänzung von Landesbibliothekcn,
Unterhaltung von Denkmälern. Nun hat man zwar gefügt, das Siebcngebirge sei auch ein
Denkmal, welches erhalten werden müsse. Ja, meine Herren, wenn wir eine solche Deduktion
gelten lassen und solche Denkmäler unterhalten wollen, dann werden wir in unserer Provinz mit
der spärlichen Dotationsrente nicht weit kommen, denn, was wir in dem Siebengebirge heute
thun, müssenwir morgen, meine ich, auch an der Mosel, an der Ahr, an der Nahe und den
übrigen Flüssen thun, deren Anwohnern die dortigen Berge eben so lieb und werth sind, wie
den Bewohnern von Königswinter, Godesberg, Bonn :c., das Siebengcbirge und Sie, meine
Herren, stehen als Vertretung der ganzen Provinz der einen Gegend so nahe, wie der anderen.

Abgesehenvon der Frage der Zuläfsigkeit der Verwendung zu solchen Zwecken ist ferner
in Betracht zu ziehen, daß die Dotationsrente gesetzlichmit solchen Verpflichtungenbereits belastet
ist, daß dieselbe zu deren Erfüllung nicht einmal ausreicht. Hieraus folgt, daß, im Falle Sie den
Anträgen des Nettungsvereins entsprechenwollten, die hierzu erforderlichenGeldmittel nur im
Wege einer neuen resp, der Erhöhung der bestehenden Provinzialumlage beschafft werden könnten.
Es fragt sich nun zunächst,ob dieses gesetzlich statthaft ist. Diese Frage kann nur verneint werden.
Nach der zur Zeit bestehenden Provinzial-Verfassung steht nämlich dem Provinzial-Landtage keines¬
wegs das unlimitirte Recht zu, für beliebige Zwecke Provinzialumlage ausfchreiben zu können,
fondein es ist dieses Recht nur im Wege von Spezialbestimmungenfür genau vorgefehene Zwecke
verliehen worden. Diese Zweckesind »,) Kosten des Provinzial - Landtages und der ständischen
Verwaltung, l») Kosten des Landarmenwesens, o) Kosten des Irrenwesens und ä) Kosten der
Straßenverwaltung. Unter diese Zwecke läßt sich die Erhaltung der landschaftlichen Schönheit des
Siebengebirges allerdings nicht subsummiren.

Allein, wenn das hervorgehobenegesetzlicheBedenken auch nicht bestände, so würde ich
doch dringenddavor warnen, für die bloßen Zwecke der Erhaltung der Schönheit einer Gegend die
Eteuerkraft der Provinz in Anspruchzu nehmen.

Wenn hier geholfen werden soll, so muß dieses auf anderem Wege gefchehen. Zunächst
scheint es nur denn doch Sache des Vereins, also Derjenigen zu sein, welche sich für das Sieben-
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gebirge besonders interessiren, Geldmittel zu sammeln und selbst herzugeben. Mit großartigen
Phrasen, mit einer Mark Beitrag und mit Petitionen an BeHorden läßt sich der Zweck nicht
erreichen, sondern die Sympathie mutz sich hier thatsächlich durch Geldovfer bekunden.

Dann müßten zweitens die Städte, welche den Bestrebungen des Rettungsvereins sich
anschließen, anstatt Petitionen an den Landtag zu richten, ihrerseits gehörige Geldmittel für die
Erreichung der hier fraglichen Zwecke bewilligen und erst dann, wenn der Verein im Wege der
freiwilligen Sammlung eine ordentliche Summe zusammengebracht, wenn die großen und kleinen
Städte am Nheine durch Bewilligungen größerer Beträge ein Interesse für die Einstellung des
Steinbruchbetriebes im Siebengebirge bekundet hätten, dann erst würde meines Erachtens der
Zeitpunkt gekommen sein, an die Provinz heranzutreten und von ihr die Außerbetriebsetzung des
eigenen Bruches sowie höchstens einen Beitrag zum Ankaufe der übrigen Brüche zu verlangen.

Heute aber, wo von all dem nichts geschehenist, würden Sie meines Erachtens mit einer
neuen Umlage für die von dem Rettungsvereine angeführten Zwecke in der Provinz fchlimme
Erfahrungen machen. Ich glaube nicht, daß Sie die allseitige Zustimmung hierzu finden würden,
welche der Nettungsverein unterstellt, ich befürchte vielmehr, daß die Erhebung einer Steuer für
folche blos der Annehmlichkeit dienenden Zwecke wie ein kalter Wasserstrahl auf die erhitzten
Köpfe, felbst in Bonn und Umgegend wirken, und daß sich in der ganzen Provinz über einen
solchen Beschluß ein weit größerer Unwille erheben würde, als dieses angeblich über unseren
Steinbruchbetrieb am Petersberge der Fall sein soll.

Unter diesen Umständen werden Sie, meine Herren, über die Anträge des Nettungsvereins,
sowie der Stadt Königswintcr, nach meiner Ansicht nur zur Tagesordnung übergehen können.

Es ist weiter noch angeregt worden, ob denn nicht wenigstens der diesseitige Steinbruch
am Petcrsberge still gelegt werden soll. Ich glaube indessen, meine Herren, daß es kaum noch
einer Ausführung darüber bedarf, daß eine folche Maßregel lediglich einen Schlag ins Wasser
darstellen würde. Dieselbe würde die Provinz wirtschaftlich fchädigcn, ohne daß damit ein
wesentliches Resultat für die Erhaltung der Schönheit des Siebengebirges erreicht wäre. Was
foll es nutzen, wenn wir den Bruch still stellen und der Nachbar bricht ruhig weiter und dasselbe
geschieht in den übrigen Theilen des Siebengebirgcs. Es wäre dieses eine halbe Arbeit, welche
der Provinz nicht zugemuthet werden kann.

So lange der Steinbruchbetrieb im Siebengebirge überhaupt nicht stillgestellt werden
kann — eine Voraussetzung, welche zur Zeit in keiner Weise gewährleistet ist, erübrigt nur, daß
wir so verfahren, wie Herr Landes-Baurath Dreling angegeben hat, d. h. daß wir unferen Bruch
in einer Weife betreiben, welche alle Befürchtungen hinsichtlich der Schönheit der Gegend ausräumt.
Man sollte, meine ich, zuerst doch abwarten, ob Herr Dreling dieses Ziel erreicht, was sich ja in
nicht zu langer Frist zeigen wird. Gelingt dieses, so ist die glücklichsteLösung zwischen den wirth¬
schaftlichen und ästhetifchen Interessen gefunden und wir haben ein Vorbild gewonnen, nach welchem
die übrigen Steinbruchbesitzer sich nicht blos im Siebengebirge, sondern am ganzen Nheinufer
richten können.

Wenn der Herr Abgeordnete Lucas sich über den etwas scharfen Ton in den Ausführungen
des Herrn Lcmdes-Vanraths Dreling beklagt hat, möchte ich den verehrten Herrn Abgeordneten
doch daran erinnern, wie es den ganzen Sommer über in der Presse hergegangen ist, welche
Angriffe gegen die Beamten der Provinz geschleudert und in welcher Weise gerade Herr Dreling,
welcher die Vorschläge zum Ankauf des Bruches gemacht hat, blosgestellt worden ist. Es liegt mir noch
m, Zeitungsartikel vor, in welchemdie Beamten in der schwerstenWeise angegriffen werden, Angriffe,
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welche uns die Frage nahe gelegt haben, ob wir dagegen nicht den Schutz des Staatsannmltes
nachsuchensollten. Wenn man so behandelt wird, dann ist es schwer, gelassen und ruhig zu bleiben.

Endlich den Antrag des Herrn Abgeordneten Hoffmann anlangend, so glaube ich
zunächst nicht, daß Sie, meine Herren, ohne den Provinzial-Verwaltungsrath und die Beamten
bloszustellen,Sympathien sür einen Verein, welcher in solcher Weise vorgegangen ist, wie dieses
von Herrn Dreling und mir soeben geschildert worden ist, aussprechenkönnen.

Was hat der Verein denn bis jetzt gethan und geleistet, abgesehen von den Agitationen
in der Presse, Er hat nicht einmal die 30 000 M. aufgebracht,um den Nachbarbruchvon Zielte,
welchernach Angaben des Vereines in diesem Frühjahre subhastirt wurdeu ist, anzukaufen. Das
wäre doch, meine Herren, die erste Voraussetzung gewesen, welche für die Außerbetriebsetzung
unseres Bruches hätte geschaffen werden müssenund auch mit Leichtigkeithätte geschaffen werden
können, wenn die Behauptung von den Tausenden und aber Tausenden, welche mit den Bestrebungen
des Vereins fninpathisiren sollen, richtig wäre.

Dem eigentlichenKerne des Antrages Hoffmann aber würde ich nicht widersprechen, weil
ich der Ansicht bin, daß im Falle alle übrigen Brüche im Siebengebirge still gelegt werden,
alsdann auch die Provinz nicht zurückbleibendarf und ich glaube, meine Herren, daß Sie alle
diefer Ansicht zustimmenwerden. Ob Sie dieses aber, wie Herr Hoffmannwünscht, noch besonders
aussprechenwollen, stelle ich anheim.

Zum Schlüsse möchte ich, meine Herren, noch dem aufrichtigenWunscheAusdruckgeben,
daß die Verhandlungen über die vorliegende Frage dazu beitragen mögen, über die in der öffent¬
lichen Meinung so lebhaft ventilirten Fragen mehr Klarheit zu verbreiten und damit übertriebenen
Befürchtungen auf der einen, und unerfüllbaren Hoffnungen auf der anderen Seite ein festes Ziel
zu setzen. Dieses wird geschehen, wenn Sie über die gestellten Antrage zur Tagesordnung über¬
gehen und möchte ich Ihnen deshalb auch nicht die Anträge des Herrn Lucas empfehlen. Diefelben
tonnen zu Nichts führen, als Hoffnungen zu erregen, deren Erfüllung ausgeschlossenerscheint.
Ich bin, wie gesagt, für eine definitive Entscheidungder Sache, welche zum Beschlussereif ist
und bitte ich deshalb nochmals diese definitive Entscheidungzu treffeu. (Lebhaftes Bravo!)

Vice-Landtags-Marschall: Es ist von dem Grafen Spee ein Antrag auf Schluß
eingebrachtworden. Zum Worte haben sich noch gemeldetGraf Beißel und Freiherr von Loe.
Ich bringe den Antrag auf Schluß zur Abstimmuug. Diejenigen Herren, welche den Antrag auf
Schluß annehmen wollen, bitte ich, sitzen zu bleiben. (Geschieht.)

Der Antrag auf Schluß ist angenommen. Zur Geschäftsordnunghat Herr Graf Beißel
das Wort.

AbgeordneterGraf von Beißel: Der Herr AbgeordneteLucas hat vorhi« den Wunsch
ausgesprochen,dem Ausschuß, in dem die Petition des Vereins zur Rettung des Siebengebirges
berathen werden wird, zugetheilt zu werden. Ich mochte den Herrn AbgeordnetenLucas bitten,
morgen Nachmittag um 5 Uhr sich zu der betreffenden Ausschußsitzungeinzusinden. Eventuell
würde ich auch Herrn Hoffmann bitten, dem II. Ausschusse beizuwohnen.

Vice-Landtags-Marschall: Se. Durchlaucht Fürst zu Wied hat das Wort zur
Geschäftsordnung.

Fürst zu Wied: Meine Herren! Ich glaube, es ist am besten, wir gehen jetzt nicht zu
irgend einer Abstimmung über, sondern verweisendie ganze Sache an den Ausschuß,damit dieser
die Sache erst bearbeite.

Vice-Landtags-Marschall: Der Herr AbgeordneteLucas hat das Wort.
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AbgeordneterLucas: Ich möchte mir noch erlauben, den Antrag, den ich stellen wollte,
zu verlesen.

Vice-Landtags-Marschall: Es ist Schluß der Debatte beschlossen, es taun daher
keine Debatte mehr stattfinden, ich werde den Antrag selbst verlesen. Meine Herren! Die An¬
gelegenheit wird in dem II. Ausschuß zur Verhandlung kommen. Dem II. Ausschuß wird ein
Antrag auf Uebergang zur Tagesordnung vorliegen, ferner der Antrag des Herrn Abgeordneten
Hoffmann und endlich ein Antrag des Herrn AbgeordnetenLucas, den dieser soeben eingebracht
hat. Derselbe lautet:

„Der Provinzial-Landtag wolle beschließen,eine Commission von ? Mitgliedern zu
wählen, mit dem Auftrag, festzustellen,event, unter Hinzuziehung nicht interessirter
Sachkundiger:

1. ob durch die vorhandenenSteinbrüche der landschaftlichen Schönheit des Sieben¬
gebirges ernstlich Gefahr droht;

2. wieviel Steinbrüche in Betrieb und welche Geldmittel zum Aukauf derselben
bezw. zur Entschädigungder Steinbruchbesitzererforderlichsind;

8. speziell noch, ob der der Provinz gehörende Steinbruch am Pctersberge
geeignet ist, die Landschaftzu verunstalten und ob derselbeerhebliche Betriebs¬
überschüsse gewährt."

Der Herr AbgeordneteDietze hat das Wort zur Geschäftsordnung.
AbgeordneterDietze: Ich habe nicht recht verstanden, ob die SachverständigenStein-

arbeiter sein sollen, welche sich in den Steinbruchhalden bewegen.
Vice-Lllndtags-Marschall: Die Sache wird im Ausschußzur Verhandlung kommen.

Auf wann haben Sie, Herr Graf Beißel, die Ausschußsitzung anberaumt?
AbgeordneterGraf von Beißel: Auf morgen Nachmittag 5 Uhr.
Vice-Lllndtags-Marschall: Ich schließe die Sitzung.

(Schluß der Sitzung 9'/^ Uhr.)

Sechste Sitzung
im Ständehausezu Düsseldorf, am Mittwoch, deu 17. Noi'ember1886.

Beginn: 10 Uhr Vormittags.

Tagesordnung:
1 Referat des II. Ausschusses,betreffend die weitere Entwickelung der Angelegenheit,

bezüglich der Kantongefängnisseund der Polizeistrafgelder. L. M. Nr. 8. Referent:
Abgeordnetervon Scheibler.

2. Referat des II. Ausschusses,betreffend die Erbauung eines Gebäudes für die Taub-
stummenanstaltzu Elberfelo und Uebernahmeder genannten Anstalt in die vrovinzial-
ständische Verwaltung. L. M. Nr 9. Referent: AbgeordneterFreiherr von Fürsten-
berg-Gimborn.
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3. Referat des I. Ausschusses,betreffend die Petition von Eingesessenender Gemeinde
Wisset auf Abänderung des Neichsgesetzes vom 16. Juli 1879 über die Besteuerung
des Tabaks. L. M. Nr. 6. Referent: AbgeordneterFriederichs.

4. Referat des I. Ausschusses,betreffend die Petition des katholischen Kirchenvorstandes
von U L. Frauen zu Eoblenz um Bewilligung einer Unterstützung zur Wiederher¬
stellungder Pfarrkirche. L. M. Nr. 49. Referent: AbgeordneterGraf Ho ensbroe ch.

5. Referat des I. Ausschusses, betreffenddie Petition des Kirchenvorstandeszu Hirzenach
um Bewilligung einer Beihülfe von 6000 M. zur Herstellungder katholischen Kirche
daselbst. L. M. Nr. 50. Referent: Derselbe.

<>. Referat des I. Ausschusses,betreffend die Petition des Vorsitzendender Korbflecht-
Lehranstalt zu Heinsberg um eine Beihülfe von 5500 M. L. M. Nr. 40. Referent:
AbgeordneterWolters.

7. Referat des I, Ausschusses,betreffend den Antrag der Gemeinde Wahn auf eine
namhafte Beihülfe zu den Kosten der Befestigungeiner gefährdeten Dammfläche zwischen
Langel und Zündorf. L. M. Nr. 77. Referent: Abgeordneter Graf Ho ensbroech.

8. Referat des II. Ausfchusses, betreffenddie Uebernahme der Anfangsstrecke der Gräfen-
bacher Prämienstraße in den GemeindenKreuznach uud Hargesheim auf den Provinzial-
straßcnfonds. L, M. Nr. 18. Referent: AbgeordneterSahler.

9. Referat des II. Ausfchusses,betreffendden Antrag der Gemeinde Herchen um Ent¬
bindung von der Unterhaltung des hölzerneu Oberbaues der im Zuge der Wenerbusch-
Herchener Provinzialstraße befindlichenSiegbrücke. L. M. Nr. 14. Referent: Abgeord¬
neter Eich.

10. Referat des II. Ausschusses, betreffendden Bau einer Provinzialstraße von Habenichts
nach Cürten. L. M. Nr. 15. Referent: AbgeordneterGraf Wilderich von Spee

Landtags-Marschall: Meine Herren! Die Sitzung ist eröffnet. Wir beginnen mit
Verlesung des Protokolls der vorigen Sitzung. (Geschieht.)

Ist gegen das Protokoll etwas zu erinnern? — Es ist dies nicht der Fall, ich erkläre
das Protokoll für genehmigt. Ich ersuche Herrn Nadermacherdas Protokoll der heutigen Sitzung
zu übernehmen. (Geschieht.)

Meine Herren! Ich habe Ihnen folgende Eingänge mitzutheilen. Am Montag Nachmittag,
als ich Ihnen nicht mehr die Eingänge mittheilen konnte, also noch vor Ablauf der Praclusivfrist,
sind noch zwei Schreiben an mich eingegangen.Das eine enthält den Antrag des Oberbürgermeisters
von Crefeld auf Erhöhung des Zuschussesfür die dortige Webe- und Appreturschule. Meine
Herren! Ich habe diese Angelegenheitdem I. Ausschußüberwiesen. Der zweite Eingang ist ein
Antrag des Bürgermeisters zu Dinslaken auf Wahl der Stadt Dinslaken zum Sitze eines Land¬
rathsamtes für den Fall der Theilung des Kreises Mülheim a. d. Ruhr. Meine Herren! Ich
habe diese Petition ebenfalls dem I. Ausschußüberwiesen, da im Anschluß an die Kreisordnung
und im Anschluß an die Vorlage der Negierung über die Theilung des Kreises Mülheim die
zu dieser Angelegenheit von anderenStädten gestellten Petitionen heute oder morgen im I. Ausschuß
zur Verhandlung kommenwerden, Ferner, meine Herren, habe ich Ihnen noch mitzutheilen, daß
ich von Herrn Eommerzicnrath Lueg Namens des Eentral-Gewerbevereins die Mittheilung erhalten
habe, daß von Dienstag, also gestern, Nachmittags 3 Uhr an im Erdgeschoßder Kunsthallehier
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eine kunstgewerblicheAusstellung stattfindet, besonders um die kunstgewerblichen Erzeugnisse
der Eifel auszustellen; er ladet die Mitglieder des Provinzial-Landtages ein, diese Ausstellung
zu besuchen.

Endlich, meine Herren, habe ich Ihnen noch eine Mittheilung über die Wahlen, welche
hier noch zu thätigen sind, und über die Vorbereitungen, welche hierzu nothwendig sind, zu machen.
Für die Wahl zum Prouinzial-Verwaltungsrath ist keine Vorbereitung nothig; diese Wahl werden
wir wahrscheinlich am Freitag hier im Plenum vornehmen. Anders verhält es sich aber mit der
Wahl der Ober-Ersatzcommifsions-Mitglieder.Meine Herren! Wenn kein Laudtag zusammen¬
getreten wäre, so hätten die Ober-Ersatzcommissions-Mitgliederweiter fungirt, es hätte eine Wahl
in diesem Jahre nicht stattgefunden. Da nun aber in diesen, Jahre ein außerordentlicherLandtag
zusammengetretenist, so hat der Herr Landtags-Commissariusden Landtag durch ein Schreiben
aufgefordert, diefe Wahlen nunmehr doch vorzunehmen. Ich habe hier ein Tableau über die
im vorigen Jahre in den verfchiedenen Brigadebezirkengethätigten Wahlen und möchte die Herren
aus den betreffendenVrigadebezirkenbitten, zusammenzutreten, um sich über die zu thätigenden
Wahlen zu benehmen. Ich habe hierzu zu bemerken, daß im Bezirk der 28. Infanteriebrigade
der Rittergutsbesitzer Freiherr von Diergardt auf Haus Roland, der als dritter Stellvertreter
gewählt ist, aus der Zahl der bisherigen Stellvertreter ausfallen würde; er hat gebeten, daß die
Wahl nicht wieder auf ihn gelenkt werden möchte. Es ist also für ihn jedenfalls ein anderer
dritter Stellvertreter für den Bezirk der 28. Infanteriebrigade zu finden. Ich bitte die Herren
aus den betreffendenVrigadebezirkenzusammenzutretenund sich über diese Wahlen zu benehmen,
damit am Freitag über die Wiederwahlen resp. Neuwahlen in den betreffendenVrigadebezirken
entsprechende Vorschlägegemachtwerden können.

Meine Herren! Soeben hat der Herr Abgeordnete Kattwinkel nur den Wunsch aus¬
gesprochen,wegen eines Paragraphen der Kreisordnung, zu dem er offeubar einen Antrag zu
stellen wünscht, dem I. Ausschusse zugetheilt zu werden. Es geschieht dies hiermit mit berathender
Stimme.

Meine Herren! Ich habe endlich noch mitzutheilen, daß der stenographische Bericht bis
zur Muntagssitzung vollständig fertig ist und im Bureau offen liegt. Ich ersuchedie Herren
Redner, die Stenogramme auf dem Bureau möglichst bald durchzusehen und zu corrigiren, damit
dieser Theil jetzt schon in den Druck gelangen kann und das Erscheinen des stenographischen
Berichtes beschleunigtwird. Sie wissen, daß wir etwas daran kranken, daß die Stenogramme
in der Welt herumgeschicktwerden müssen und infolgedessen erst einige Monate später zum Druck
gelangen können. Ich möchte deshalb alle diejenigen Herren, welche gesprochen haben, bitten, sich
mit der Feststellung der Stenogramme möglichstzu beeilen. — Herr Freiherr von Solemacher
hat das Wort.

Vice-Landtags-MarschallFreiherr von Solemacher-Antweiler: Meine Herren! Es
ist mir von Herrn Freiherr von Eerde mitgetheilt worden, daß er zu der Kreis- und Provinzial-
ordnung einige kleine Antrage oder einen Antrag zu stellen beabsichtige. Im Interesse der
Beschleunigungunserer Geschäftemöchte es sich vielleicht empfehlen, daß diefe Frage zunächst im
Ausschuß durchgesprochen wird, und bitte ich daher den Herrn Landtags-Marschall im Ein¬
verständnis; mit dem Herrn Freiherrn von Eerde, denselben dem I. Ausschuß für diesen Antrag
zuzutheilen.

Landtags-Marschall: Ich theile den Herrn Freiherrn von Eerde für diesen Antrag
dem I. Ausschüsse zu. — Herr Freiherr von Solemacher hat das Wort.
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Vice-Landtags-Marfchall Freiherr von Solemacher-Antw eiler: Unmittelbar imch
Schluß der Plenarsitzung wird eine Sitzung des I. Ausschusses stattfinden, welche im Zimmer des
Provinzial-Verwaltungsrathes abgehalten werden wird.

Landtags-Marschall: Meine Herren! Wir treten nunmehr in die Tagesordnung ein.
Erster Gegenstand derselben ist das Referat des II. Ausschusses, betreffend die weitere
Entwickelung der Angelegenheit, bezüglich der Kantongefangnisse und der Polizei-
strafgelder, Referent ist der Herr AbgeordneteFreiherr von Scheibler.

Referent Abgeordneter Freiherr von Scheibler: Das Referat des II. Ausschusses,
betreffend die weitere Entwickelungder Angelegenheit bezüglich der Kantongefängnisseund der
Polizeistrafgelderlautet:

„Der II. Ausschuß nahn: von den beiden in der Angelegenheit erstattetenReferaten
des Provinzial - Verwaltungsraths Kenntniß, erklärt sich mit dem wohlwollenden
Bestreben des Provinzial - Verwaltungsraths, den Bezug der gerichtlich erkannten
Strafgelder den Gemeinden der Rheinprovinz zu erhalten, vollkommeneinverstanden
und beehrt sich zu diesem Zwecke zu beantragen:

Hoher Provinzial-Landtag wollte den Provinzial-Verwaltungsrath beauftragen,
von den Verhandlungen und Drucksachendes Pruvinzial-Landtags bei einer
eventuellenneuen Vorlage des Gesetzentwurfes,betreffenddie Kantongefängnisse,
in derselbenWeise Gebrauch zu machen, wie im Vorjahre."

Landtags-Marschall: Meine Herren! Ich stelle diesen Antrag des Ausschusses zur
Diskussion und gebe dem Herrn Abgeordnetenvon Eynern das Wort.

Abgeordneter von Eynern: Ich glaube, die Erledigung dieser Materie ist für die
Staatsregierung ebenfo wichtig, wie für unfere Provinz. Nach den letzten Verhandlungen im
Abgeordnetenhauseund im Herrenhausewird die Königliche Staatsregierung wohl zu der Erkenntniß
gekommen sein, daß sie die Durchsetzungihres Wunsches nicht anders herbeiführen kann, als
wenn die Ansprüche,die die Nheinprovinz erhebt und rechtlich begründet, auch von ihr ganz oder
doch theilweise anerkannt werden. Ich habe die Hoffnung, daß an den nächsten Landtag in
Berlin eine Vorlage gelangenwird, die wenigstensauf eine Verständigungzwischenden verschiedenen
Anschauungenhinarbeitet, und daß unter Mitwirkung der Vertreter der Rheinprovinz, die in dieser
Frage ja einmüthig zusammengestandenhaben, auch ein den Provinzial-Landtag befriedigendes
Ergebniß aus diefen Verhandlungen hervorgeht.

Landtags-Marschall: Wünscht noch Jemand zu dieser Angelegenheitdas Wort? ^
Da Niemand mehr das Wort wünscht, so schließe ich die Diskussionund bringe den Antrag des
Ausschusses zur Abstimmung. Ich bitte Diejenigen, die gegen den Antrag des Ausschusses sind,
sich zu erheben. (Es erhebt sich Niemand.)

Der Antrag ist einstimmig angenommen, und somit der Provinzial-Verwaltungsrath
beauftragt, die nöthigen Schritte zu thun.

Wir gehen weiter zu dem Referate des II. Ausschusses, betreffend die Er¬
bauung eines Gebäudes für die Taubstummenanstalt in der Stadt Elberfeld und
Uebernahme der genannten Anstalt in die provinzialständische Verwaltung. Referent
ist der Herr AbgeordneteFreiherr von Fürstenberg-Gimborn.

Referent Abgeordneter Freiherr von Fürstenberg-Gimborn: Meine Herren! Die
früher dreiklassige, jetzt sünfklassige Taubstummenanstalt in Elberfeld wurde bis jetzt auf die Weise
unterhalten, daß von Seiten der Provinz für jedes Kind innerhalb des Bezirkes Elberfeld
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150 M., später 180 M., und für jedes Kind außerhalb des Bezirkes 400 M. gezahlt wurden
wahrend die Stadt Elberfeld sich demgegenüberzuerst verpflichtete, jährlich 3000 M. für die
Anstalt zu zahlen; später ist dieser Betrag auf 4000 M. erhöht worden. Dieses Abkommen
zwischender Provinz und der Stadt Elberfeld geht bis zum Jahre 1891. Mittlerweile haben
sich theils innerhalb, theils außerhalb des Anstaltsgebäudes Zustände der Art gebildet, daß
dasselbe durchaus nicht mehr seinen Zweckenentspricht. In Folge dieser Verhältnisse hat die
Stadt Elberfeld der Provinz den Vorfchlag gemacht, sie würde auch noch weitere fünf Jahre,
also bis zum Jahre 1896 den Zuschuß von 4000 M. zahlen, wenn die Provinz darauf einginge,
ein anderes Gebäude fowohl für die Anstalt, wie für den Dirigenten zu beschaffen. Nach dem
vorliegendenReferat des Provinzial-Verwaltungsrathes werden sich die Kosten für diefes Gebäude
auf ca. 50 000 M. und für die Erwerbung des Platzes auf 30 000 M., also im Ganzen auf
80 000 M. belaufen. Vor Uebergang der Anstalten zu Kempen, Vrühl und Neuwied in die
hiesige Verwaltung sind an den einzelnenAnstalten Kapitalien angesammelt worden und zwar
in Höhe von 270 000 M., welche dazu verwendet werden könnten. Ich werde nur nun erlauben,
das Referat des II. Ausschusses zu verlesen:

„Der II. Ausschuß trat nach reiflicher Prüfung der durch den Prouinzial-Verwal-
tunqsrath in dem gedruckten Referate entwickelten Gründe den Ausführungen desselben
in allen Punkten bei und macht den in dem Referate gestellten Antrag zu dem seinigen.

Dieser Antrag lautet folgendermaßen:
a. Der hohe Landtag wolle feine Zustimmung zu der Errichtung eines Taub¬

stummen-Anstaltsgebäudes,verbunden mit einer Dienstwohnung für den Leiter
der Anstalt, in der Stadt Elberfeld auf Kosten des Provinzialverbandes
erklären und gleichzeitig bestimmen, daß die gedachte Anstalt in Elberfeld
verbleibe, fo lange ein Bedürfniß zur Beibehaltung einer zweiten evangelischen
Taubstummenschulein der Rheinprovinz vorhanden sein sollte;

b. der hohe Landtag wolle ferner feine Zustimmung zu dem Anerbieten der
Stadt Elberfeld, noch fünf Jahre nach dem Ablauf des bestehenden Vertrages
4000 M. jährlich zu den Unterhaltungskostenzu zahlen, mit der Maßgabe
erklären, daß nach Fertigstellung des Schulgebäudes die Verwaltung der
Schule auf den Provinzialverband der Rheinprovinz übergehe;

o. der hohe Landtag wolle endlich genehmigen, daß die Kosten der Errichtung
des Gebäudes und des Grunderwerbs aus den Kapitalbeständen der Anstalt
Neuwied, soweit erforderlich,entnommenwerden."

Landtags-Marschall: Ich stelle diesen Antrag des II. Ausschusses zur Diskussion. —
Es meldet sich Niemand zum Wort, ich schließedie Diskussion und bringe den Antrag zur
Abstimmung. Ich bitte Diejenigen, die dagegen sind, sich zu erheben. (Es erhebt sich Niemand)

Der Antrag ist einstimmigangenommen.
Wir kommen zum Referate des I. Ausschusses, betreffend die Petition von

Eingefessenen der Gemeinde Wissel, Kreis Eleve, aus Abänderung des Reichs¬
gesetzes vom 16. Juli 1879 über die Besteuerung des Tabaks. Referent ist der Herr
AbgeordneteFriederichs.

Referent AbgeordneterFriederichs: Das Referat des I. Ausschusses,betreffend die
Petition von Eingesessenen der Gemeinde Wissel, Kreis Eleve, auf Abänderung des Reichsgcfetzes
vom 16. Juli 1879 über die Besteuerung des Tabaks lautet, wie folgt:
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„Die Petition hat dem Prouinzial-Verwaltungsrath in seiner Sitzung vom 5. d. M.
zur gutachtlichen Aeußerung vorgelegen, wobei derselbe beschlossen hat, dein hohen
Provinzial - Landtage vorzuschlagen,mit Rücksicht darauf, daß die beantragte Ein¬
wirkung auf Abänderung des Reichsgesetzes vom 16. Juli 1879, betreffend Besteuerung
des Tabaks, den Aufgaben des Provinzial-Landtags zu ferne liegt, als daß derselben
näher getreten werden könne, in eine sachliche Prüfung der Petition nicht einzutreten,
fondern darüber zur Tagesordnung überzugehen.

Der I. Ausfchuß hat sich diesem Gutachten des Provinzial-Verwaltungsraths
nur anschließenkönnen und empfiehlt dem hohen Provinzial-Landtage entsprechende
Beschlußfassung,"

Landtags-Marschall: Ueber diesen Antrag eröffne ich die Diskussion.— Es meldet
sich Niemand zum Wort, ich schließe die Diskussion und bringe den Antrag zur Abstimmung.
Ich bitte Diejenigen, die dagegen sind, sich zu erheben. (Es erhebt sich Niemand.)

Der Antrag ist einstimmig angenommen.
Es folgt das Referat des I. Ausschusses, betreffend die Petition des katho-

lifchen Kirchenvorstandes von Unserer Lieben Frauen zu Eoblenz, um Bewilli¬
gung einer Unterstützung zur Wiederherstellung der Pfarrkirche. Referent ist der
Herr AbgeordneteGraf von und zu Hoensbroech.

Derselbe wird zugleich das Referat über den folgenden Gegenstand der Tagesordnung
erstatten, Referat des I. Ausfchuffes, betreffend die Petition des Kirchenvorstandes
zu Hirzenach, um Bewilligung einer Beihülfe von 6000 M. zur Herstellung der
katholischen Kirche daselbst.

Referent Abgeordneter Graf von Hoensbroech: Das Referat des I. Ausschusses, betr. die
Petition des katholischen Kirchenvorstandesvon UnsererLieben Frauen zu Coblenzum Bewilligung
einer Unterstützungzur Wiederherstellungder Pfarrkirche lautet:

„Der I. Ausfchuß hält mit Rücksicht darauf, daß die Prästationsnachweiseund
andere Unterlagen noch fehlen, das Gesuch des nebenerwähntenKirchenvorstandeszur
Beschlußfassungfür den gegenwärtigen Provinzial-Landtag nicht für geeignet und
erlaubt sich daher vorzuschlagen:

Der hohe Provinzial-Landtag wolle das Gesuch des Kirchenvorstandesan den
Provinzial-Verwaltungsrath zur weiteren Instruirung und Berichterstattung an
den nächstenProvinzial-Landtag verweisen."

Das zweite Referat, betreffend die Petition des Kirchenvorstandeszu Hirzenachum
Bewilligung einer Beihülfe von 6000 M. zur Herstellung der katholischen Kirche daselbst, lautet
wie folgt:

„Mit Rücksichtdarauf, daß dem bezeichnetenGesuche die erforderlichen Unterlagen
fehlen, halt der I. Ausschuß sich für außer Stande, das Gesuch einer eingehenden
Prüfung zu unterwerfen und dem jetzigen Pruuinzial-Landtage Vorschlägezu machen,
vielmehr erlaubt sich derselbe zu beantragen:

Der hohe Provinzial-Landtag wolle die Petition an den Provinzial-Verwaltungs-
rath zur weiteren Instruirung und Berichterstattung an den nächsten Provinzial-
Landtag verweisen."

Lllndtags-Marschllll: Ich stelle diese beiden Anträge zur Diskussion. — Es meldet
sich Niemand zum Wort, ich schließe die Diskussion und bringe beide Anträge, die denselben



225

Inhalt haben, Verweisung an den Prouinzial-Verwaltungsmth, zur Abstimmung, Ich bitte
Diejenigen, die dagegen sind, sich zu crhebeu. (Es erhebt sich Niemand.)

Die Antrage sind einstimmigangenommen.
Wir kommen zum Referat des I. Ausschusses, betreffend die Petition des

Vorsitzenden der Korbflecht-Lehranstalt zu Heinsberg, um eine Beihülfe von 5500 M.
Referent ist der Herr AbgeordneteWolters.

Referent AbgeordneterWolters: Das Referat des I. Ausschusses betreffenddie Petition
des Vorsitzenden der Korbflecht-Lehranstaltzu Heinsberg um eine Beihülfe von 5500 M. lautet:

„Der I. Ausschußerkennt in vollem Maße die Nützlichkeit der Korbflecht-Lehr¬
anstalt zu Heinsberg an und erblickt in ihr das wirksamste Mittel gegen die sogenannte
Ueberproduktionin Korbweiden. Es fehlt in Preußen unzweifelhaft an gefchickten
Kräften, welche feinere Korbwaaren zu verfertigen in der Lage sind. Der Markt
für gute Korbwaaren liegt außerhalb Preußens. Dieser ist in letzterer Zeit durch
größere Produktion des besseren Rohmaterials, gedrückt worden.

Diesen: Uebelstande ist nur dadurch zu steuern, daß auch bei uns tüchtige Korb¬
flechter herangebildetwerden. Aus diesen Gründen beantragt der I. Ausschuß, der
hohe Provinzial-Landtllg wolle die Petition an den Provinzial-Verwaltungsrath zur
Beschlußfassung und zur möglichsten Berücksichtigung überweisen."

Landtags-Marschall: Ich stelle den Antrag des 1. Ausschusses zur Diskussion.—
Es meldet sich Niemand zum Wort, ich schließe die Distussiou uud bringe den Antrag zur
Abstimmung. Ich bitte Diejenigen, die dagegen sind, sich zu erheben. (Es erhebt sich Niemand.)

Der Antrag des I. Ausschusses ist einstimmigangenommen.
Wir fahren in der Erledigung der Tagesordnung fort und kommen zu dem Referat

des I. Ausfchuffes, betreffend den Antrag der Gemeinde Wahn, imKreife Mülheim
am Rhein, auf eine namhafte Beihülfe zu den Kosten der Befestigung einer
gefährdeten Dammfläche zwischen Lange! und Zündorf. Referent ist der Herr
AbgeordneteGraf von und zu Hoensbroech.

Referent AbgeordneterGraf von Hoensbroech: Das Referat des I. Ausschusses,betr.
den Antrag der GemeindeWahn im Kreise Mülheim am Rhein auf eine nahmhafte Beihülfe zu
den Kosten der Befestigung einer gefährdetenDammflächezwischen Lange! und Zündorf lautet:

„Die Gemeinde Wahn hat ein Gefuch an den Landes-Direktorder Nheinprovinz
gerichtet, die Bewilligung einer namhaften Beihülfe zu den auf 10 000 M. veran¬
schlagten Kosten der Befestigung resp. Erhöhung des zwischen Langel und Zündorf
vorhandenenDammes beim Provinzial-Verwaltungsrathe und dem demnächst zusammen¬
tretenden Provinzial-Lllndtage zu erwirken. Das Gesuch konnte wegen der Kürze der
Zeit von dem Provinzial-Verwaltungsrathe einer Vorprüfung nicht mehr unterworfen
werden und wurde aus diesem Grunde vom Landes-Direktor dem Herrn Landtags-
Marschall abgegeben.

Nachdemdas Gesuch in der Sitzung des Provinzial-Landtages vom 12. d. M.
mitgetheilt und vom Herrn Vorsitzendenan den I. Ausschußverwiesenworden war,
wurde dasselbe in der heutigen Sitzung vom I. Ausschusse eingehendgeprüft.

Der I. Ausfchuß erlaubt sich demgemäßvorzuschlagen:
Der hohe Provinzial-Landtag wolle dem Provinzial-Verwaltuugsrathe für den
gedachten Zweck die Summe vou 5000 M. aus den Mitteln des Ständefonds
zur Verfügung stellen."

29



226

Meine Herren! Man war im Ausschußder einstimmigenAnsicht, daß es sich hier um
Verhältnisse handele, die einer Hülfe dringend bedürften, und fo wurde dieser Beschluß mit
Einstimmigkeitgefaßt. Ich bitte Sie daher, demselbenauch zuzustimmen.

Landtags-Marschall: Ich stelle den Antrag des I. Ausschusseszur Diskussionund
ertheile Herrn von Grand-Rn das Wort.

Abgeordnetervon Grand-Ry: Meine Herren! Es handelt sich hier um eine Gemeinde,
die einerseits in der That schon sehr große Aufwendungen für die Erhaltung ihres Dammes
gemachthat, und die nun durch die Beschädigungdes Dammes wiederum in die Lage kommt,
größere Aufwendungenmachen zu müssen, andererseits aber sich in einem Pekuniären Zustande
befindet, der es den Gemeindemitgliedernnicht möglich macht, noch weitere Beiträge, wenigstens
namhafte Beiträge zu geben. Schon bei der ersten Ausführung des Dammes ist Staatshülfe
gewährt worden, und es ist eine Schuld von 10 000 M. von Seiten der Gemeinde aufgenommen
worden. Die Gemeinde erklärt in der Petition, daß sie nicht in der Lage sei, die Hälfte des jetzt
nothwendigenBetrages von 10 000 M. aufzubringen, und bittet, man möge ihr einen namhaften
Beitrag für die Herstellung des Dammes gewähren. Im Ausschuß war man, wie mir ganz
positiv mitgetheilt worden ist, allgemein der Anschauung, daß hier in der That wirksame Hülfe
nothwendig und wünfchenswerthfei. Ich möchte daher vorschlagen,daß man über die Hälfte der
aufzuwendendenSumme, also über 5000 M, die wahrscheinlich,weil, wie man weiß, Kosten¬
anschlägemeistens überschrittenwerden, die Hälfte des Betrages nicht darstellenwerden, hinaus¬
gehen und den Leuten einen größeren Beitrag geben möge. Ich würde die hohe Versammlungbitten, in
diesem Fall über die Hälfte hinauszugehenund etwa 7000 M. für diesen Zweck bereit zu stellen.

Landtllgs-Mar schall: Es ist der Antrag gestellt worden — ich bitte, denselbenein¬
zureichen — dem Provinzial-Verwaltungsrath 7000 M. aus dem Ständefonds zu einer Bewilligung
an die Gemeinde zur Verfügung zu stellen. Ich frage, ob Jemand das Wort dazu nehmen will.
— Der Herr Vice-Landtags-Marschallhat das Wort.

Vice-Landtags-Marschall Freiherr von Solemacher-Antweiler: Ich möchte dem
Herrn Referenten in der Vertheidigung des Ausschuß-Antragesnicht vorgreifen.

Lllndtags-Marfchall: Der Herr Referent hat das Wort.
Referent Abgeordneter Graf von Hoensbroech: Meine Herren! Ich bin natürlich als

Referent nicht in der Lage, mich über den Antrag des Herrn von Grand-Ry auf Erhöhung der
Beihülfe zu äußern, ich möchte nur thatsächlich Ihnen noch einige Mittheilungen über das Ver-
hältnißder dortigen Gemeinde machen. Es handelt sich um einen Kostenaufwand von 10 000 M, dieganze
im Inundationsgebiete gelegene Fläche beträgt 52 Hektar, fo daß alfo auf den Hektar ein Betrag
von circa 200 M. entfällt. Zwei Drittel der Fläche gehören ganz verschuldetenkleinen Land¬
wirthen und Tagelöhnern, denen die Aufbringung irgend eines Beitrages beinahe zur Unmöglich¬
keit geworden ist. Ich führe diese Momente noch einmal an, um Ihnen darzulegen,daß man im
Ausschusseallerdings von der Bedürftigkeit der Gemeinde völlig überzeugt war, und daß man,
wie ich vorhin fchon bemerkte, durchaus einstimmig einen namhaften Veitrag für nothwendig
hielt. Ob Sie sich für die Erhöhung des Beitrages auf 7000 M. entscheiden wollen, das muß
ich Ihnen natürlich anheimstellen; ich kann als Referent darüber nichts sagen. Dem Ausschuß
lag ein derartiger Antrag nicht vor; nach der Stimmung, die mir im Ausschußüber diese Frage
zu herrfchen Wen, würde ich wohl glauben, daß der Ausfchuß nicht abgeneigt gewesen wäre,
diesem Antrage auf Erhöhung eventuell zuzustimmen.

Lan dtags-M arschall: Der Herr Vice-Landtags-Marschallhat das Wort.
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Vice-Landtags-Marschall Freiherr von Solemacher-Antweiler: Ich habe diesen
Eindrucknicht gehabt, ich bin überzeugt, im Ausschusse wäre die Sache recht eingehend geprüft
worden, und man hätte geglaubt, das vorzuschlagen,was man für geeignet hielt. Von einer
Neigung, darüber hinauszugehen, ist nach meinem Eindruck im Ausschußnichts zu Tage getreten.

Landtags-Marschall: Der Herr AbgeordneteEich hat das Wort.
AbgeordneterEich: Der Betrag von 7000 M. ist etwas viel, 5000 M. etwas wenig;

ich beantrage, daß 6000 M. gewährt werden. (Heiterkeit.)
Landtags-Marschall: Ich bitte den Antrag einzureichen. Der Herr Abgeordnete

von Grand-Ry hat das Wort.
Abgeordneter von Grand-Ry: Ich würde bezüglich meines Antrages eventuell dem

Vermittelungsantrage des Herrn Abgeordneten Eich zustimmen. 6000 M. würden etwa zwei
Drittel der Summe darstellen, die nothwendigist, und dem Verhältniß der Personen entsprechen,
die zu zwei Dritteln zahlungsunfähig erscheinen.

Landtags-Marschall: Sie ziehen also Ihren Antrag zu Gunsten des Antrags des
Herrn Eich zurück. Wir können zur Abstimmungschreiten. Ich stelle den Antrag des Ausschusses
zur Abstimmung, es stimmen also diejenigenHerren, welche für die höhere Summe sind, gegen
den Antrag des Ausfchusses, und fällt er, so sind 6000 M. angenommen. Zur Fragestellunghat
der Herr Abgeordnetevon Grand-Ry das Wort.

Abaeordneter von Grand-Ry: Darf ich vielleicht Durchlaucht bitten, meinen Antrag
zunächstzur Abstimmung zu bringen. Er weicht von dem Ausschuhantrageab, und bildet die
Grundlage der Abstimmung; wird mein Antrag abgelehnt, so bleibt der Ausschußantragbestehen.

Landtags-Marschall: Ich bin damit einverstanden,und bringe den Antrag der Herren
von Grand-Ry und Eich auf Gewährung von 6000 M. zur Abstimmung. Ich bitte Diejenigen,
die dafür sind, sich zu erheben. (Geschieht.)

Es sind 36 Herren, die dafür stimmen,ich muß um die Gegenprobebitten. Ich ersuche
diejenigen Herren, welche für den Ausfchußantrag sind, sich zu erheben. (Geschieht.)

Für den Antrag des Ausschusses stimmen 25 Herren, der Antrag der Herren Abgeordneten
von Grand-Ry und Eich auf Gewährung von 6000 M. ist mit 36 gegen 25 Stimmen unter
der Modalität, die der Ausschutz vorgeschlagen hat, angenommen.

Wir kommen zu dem Referat des II. Ausschusses, betreffend die Uebernahme der
Anfanasstrecke der Gräfenbacher Prämienstraße in den Gemeinden Kreuznach und
Harqesheim auf den Provinzialstraßenfonds. Referent ist der Herr Abgeordneter Sahler.

Referent Abgeordneter Sahler: Es handelt sich um die Uebernahme einer kleinen
Straßenstrecke,einer Prämienstraße, die ein Zwischenglied zwischen Theilen von Provinzialstraßen
und zwar die Verbindung vom Hunsrückennach dem Nahethale bildet. Die Hauptstraße ist früher
verlegt worden, dadurch ist ein kleiner Theil der Prämienstrahe mit in diese Hauptverbindung
nach dem Hunsrückenhin eingefügt worden, während die früher bestandeneweit größere Strecke
delinauirt worden ist. Ich erlaube mir den Antrag, der bereits durch den Provinzial-Verwaltungsrath
hindurchgegangenist, vorzutragen. Das Referat des Ausschusses lautet:

Der II. Ausschuß trat den von dem Provinzial-Verwaltungsrathe in dem
vorliegendengedrucktenReferate entwickeltenGründen in allen Theilen bei und erlaubt
sich daher den Antrag:

Hoher Prouinzial-Landtag wolle die Uebernahmeder 2,8 Kilometer langen An¬
fangsstreckeder Gräfenbacherstraßevon der Bingen-Kirn-Bärenbacher bis zur

29"
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Einmündung in die Kreuzuach-StrombcrgerProvinzialstraße unter Nbstandnahme
von der Herstellung einer regulativmäßigen Planums-Steinbahnbreite unter den
üblichenBedingungen genehmigen."

Landtags-Marschall: Ich stelle den Antrag des Ausschusseszur Diskussion. — Es meldet
sich Niemand zum Wort, ich schließe die Diskussionund bringe den Antrag zur Abstimmung, Ich
bitte diejenigen, die gegen den Antrag des Ausschusses sind, sich zu erheben. (Es erhebt sich Niemand.)

Der Antrag ist einstimmigangenommen.
Es folgt das Referat des II. Ausschusses, betreffend den Antrag der Gemeinde

Hcrchen um Entbindung von der Unterhaltung des hölzernen Oberbaues der im
Zuge der Weverbusch-Herchener Provinzialstraße befindlichen Siegbrücke. Referent
ist der AbgeordneteEich.

Referent Abgeordneter Eich: Die Gemeinde Herchenim Siegkrcife hat den Antrag mn
Entbindung von der Unterhaltung des hölzcnen Oberbaues der im Zuge der Weyerbusch-Hcrchcner
Provinzialstraße befindlichen Siegbrückc gestellt. Die Gründe, die für den Antrag sprechen,sind
in dem Ihnen gedruckt vorliegendenReferate des Provinzial-Verwaltungsrathes näher dargelegt,
so daß ich mich wohl darauf beschränkenkann, das Referat des II. Ausschusseszu verlesen.
Dasselbe lautet:

„Der II. Ausschuß hat sich in seiner heutigen Sitzung mit dem Antrage der
Gemeinde Herchen um Entbindung von der Unterhaltung des hölzernen Oberbaues
der im Zuge der Weverbusch-HerchenerProvinzialstraße befindlichen Siegbrücke beschäftigt
und ist zu dem einstimmigenBeschlusse gelangt, dem hohen Landtage zu empfehlen,
den Antrag des Provinzial-Verwaltungsraths in feinein Referate vom 15. Oktober cr.
dahin gehend:

Hoher Landtag wolle die Uebernahmedes hölzernen Oberbaues der Siegbrücke
bei Herchenauf die Provinzialstraßen-Verwaltungnunmehr genehmigen,

zum Beschlusse zu erheben."
Landtags-Marschllll: Ich eröffne über diesen Ausschußantrag die Diskussion. -^

Es meldet sich Niemand zum Wort, ich schließe die Diskussionund bringe den Antrag zur Ab¬
stimmung. Ich bitte Diejenigen, die dagegen sind, sich zu erheben. (Es erhebt sich Niemand.)

Der Antrag ist einstimmigangenommen.
Der letzte Gegenstand der Tagesordnung ist das Referat des II. Ausfchusses

betreffend den Bau einer Provinzialstraße von Habenichts nach Cürten. Referent
ist der Herr AbgeordneteGraf Wilderich von Spee.

Referent AbgeordneterGraf Wilderich von Spee: Meine Herren! Wenn ich auch
annehme, daß Sie das Referat, welches Ihnen gedruckt vorliegt, genau fchon durchgesehen haben
und Bescheid wissen, so erlaube ich mir doch wegen der Wichtigkeitder Sache, dieselbe mit ein
paar Worten zu rekapituliren, nämlich dahin, daß die von Ihnen bereits übernommeneStraße
von Wermelskirchennach Habenichts die erste Anfangsstreckcdieser jetzt vorliegendenStrecke ist,
und daß bei dem damaligen Beschlusse bereits gesagt worden ist, daß dieser Weg im Interesse
der Ackerbau treibenden Bezirke des Oberbergischen und der Herstellung einer besseren Eommunikation
mit dem Niederbergischenund weiter mit Rücksicht auf das Dhünnthal eine nothwendige Strecke
sei, daß diese bereits übernommeneStrecke aber absolut weitergeführt werden müsse und dazu
eben die jetzt vorliegende Strecke die einzig mögliche wäre. Ich habe mir erlaubt, dies zu
rekapituliren, um die Herren, die das Referat gelefcn haben, wieder vollständig in die Lage eines
Urtheils zu setzen. Das Referat des II, Ausschusses lautet folgendermaßen:
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Der II, Ausschußtrat den in dem Referate des Provinzial-Verwaltungsrathes
vom 28. Oktober 1886 niedergelegten Anschauungenin allen Theilen bei und beantragt:

Hoher Landtag wolle beschließen,es soll eine Prouinzialstraße von Habenichts
nach Eürten unter denselben Bedingungen und Modalitäten gebaut werdeu,
wie solche für den Straßenbau Wcrmelskirchen-Habenichtsvorgeschrieben wurden,
und soll dieselbe nach Fertigstellung auf den Provinzial-Straßenbaufonds über¬
nommen werden,"

Landtags-Marsch all: Ich eröffne über diesen Antrag des II. Ausschusses die Dis¬
kussion. — Es meldet sich Niemand zum Wort, ich schließe die Diskussion und bringe den Antrag
zur Abstimmung. Diejenigen, die dagegen sind, mögen sich erheben. (Es erhebt sich Niemand.)

Der Antrag des Ausschusses ist einstimmigangenommen.
Meine Herren! Hiermit ist unsere heutige Tagesordnung erledigt. Heute Nachmittag

um 5 Uhr findet hier unser Festessenstatt, morgen Vormittag um 10 Uhr ist Sitzung des
Provinzial-Verwaltungswths, und Nachmittags um 5 Uhr, wie ich Ihnen schon gesagt habe, wird
wieder eine Plenarsitzungstattfinden. Ich werde die Tagesordnung an Sie noch vertheilen lassen. —
Herr Graf Beißel hat das Wort.

AbgeordneterGraf von Beißel: Ich möchte die Herren vom II. Ausschußbltten, uach
dieser Sitzung in dem Lesezimmer zusammen zu kommen, damit zwei Referate verlesen werden können.

Landtags-Marschall: Die Herren vom I, Ausschußtreten also in dem Zimmer des
Verwaltungsraths und die Herren vom II. Ausschuhim Lesezimmer zu einer Sitzung zusammen.

Die Sitzung ist geschlossen.
(Schluß der Sitzung 11'/4 Uhr.)

Siebente Sitzung
im Ständehause zu Düsseldorf, am Donnerstag, den 18. November 1886.

Beginn: 5 Uhr Nachmittags.

Tagesordnung:

1. Referat des I. Ausschusses, betreffenddefinitive Anstellungder Sekretariats-Afsistentcn
bei der Nheinifchcn Provinzial-Fcuer-Societät. L. M. Nr. 2. Referent: Abgeordneter
Wolters.

2. Referat des I. Ausschusses, betreffend Abänderung des vom 31. Nheiuischeu Prouinzial-
Landtllge beschlossenenNachtrages zum Reglement der RheinischenProvinzial-Fcucr-
Societät. L. M. Nr. 3. Referent: AbgeordneterWolters.

8. Referat des I. Ausfchufses, betreffend einen XII. Nachtrag zu dein rebiuirten Reglement
der Rheinischen Provinzml - Feuer - Societät vom 1. September 1852. Referent:
AbgeordneterFreiherr von la Valette.
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4. Referat des I, Ausschusses,betreffend die Entgegnung des Direktors der Provinzial-
Feuer-Societät auf die Eingabe des Ausschussesdes Verbandes Deutscher Privat-
Feuer-Versicherungsgesellschaften.L. M. Nr. 72. Referent: Abgeordneter von Eynern.

5. Referat des I. Ausschusses, betreffend die Eingabe des Ausschussesdes Rheinisch-
WestfälischenFeuerwehrvcrbandeswegen der Feuerwehr-Unterstützungskasse. L. M. Nr, 41.
Referent: Abgeordnetervon Eynern.

6. Referat des I. Ausschusses, betreffendden Antrag des AbgeordnetenGrafen Wilderich
von Spee auf Ermächtigung zur Auszahlung der vom letzten Landtage conditionell
bewilligten 500N M. zur Hebung der Hausindustrie in den Eifelkreisen des Regierungs¬
bezirksAachen. L. M. Nr. 67. Referent: Abgeordneter Wolters.

7. Referat des II. Ausschusses,betreffend die Petition der Kreisstände des Landkreises
Aachen auf Uebernahmeder Aktienstraßevon Stolberg nach Iülich auf den Provinzial-
straßenbaufonds. L. M. Nr. 45. Referent: AbgeordneterFrings.

8 Referat des II. Ausschusses, betreffend die Petition auf Uebernahme der Aachen-
Stolberger Straße insoweit dieselbe innerhalb des LandkreisesAachen gelegen ist.
L. M. Nr. 46. Referent: derselbe.

9. Referat des II. Ausschusses, betreffend die Petition von Einwohnern zu Wolscheid
auf Herstellungeines Verbindungswegesvon dem Kempenich-Hambacher Communalweg
durch das Wolscheider Thal nach Niederdürrenbachzum Anschlußan die Vrohlstraße.
L. M. Nr. 79. Referent: AbgeordneterRöchling.

10. Referat des III. Ausschusses, betreffenddie Gesetzentwürfe:
a. über das Nangordnungsverfahren;
d. über das Hypotheken-Reinigungsverfahren;
o. über das Verfahren bei Theilungen und den gerichtlichen Verkauf von Immobilien.

Referent: der Vorsitzende des III. (Justiz) Ausschusses.

Landtags-Marfchall: Meine Herren! Die Sitzung ist eröffnet. Wir beginnenmit
Verlesung des Protokolls der vorigen Sitzung. (Geschieht.)

Ist gegen das Protokoll etwas zu bemerken?— Es ist dies nicht der Fall, ich erkläre
das Protokoll für genehmigt. Ich ersuche Herrn Freiherrn Eugen von Löe, das Protokoll der
heutigen Sitzung zu übernehmen. (Geschieht.)

Meine Herren! Ich habe Ihnen zunächst zwei neue Eingänge mitzutheilen, und zwar sind
dies Eingänge, insofern besondererArt, als sie heute Morgen vom Provinzial-Verwaltungsrath
beschlossenworden sind. Dieselben werden Ihnen noch heute Nachmittag, vielleicht in einer Stunde
in gedruckten Referaten zugehen. Diese Referate beschäftigen sich mit zwei Dingen, auf die wir
schon seit einiger Zeit mit Sorge hingeblickt haben, bei denen aber jetzt plötzlich die Zustände sich
als völlig unhaltbar gezeigthaben: wir müssen in den Irrenanstalten für weitere Raumbeschaffung
Sorge tragen und wir müssenhinsichtlich der HebammenlehranstaltIhnen einige Veränderungen
vorschlagen. Es wäre dem Verwaltungsmth viel lieber gewesen, wenn er diese Vorlagen früher
hätte an Sie gelangen lassen können, damit sie im ordentlichenLauf in einem Ausfchuß hätten
vorberathen werden können, es sind aber, wie ich Ihnen eben gesagt habe, in den letzten Tagen
ganz neue Dinge an uns herangetreten. Es wird Ihnen in den Referaten ausgeführt werden,
warum wir jetzt in der elften Stunde mit zwei Referaten des Verwaltungsraths direkt an Sie
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gehen, die entweder noch heute Abend, wenn sie fertig werden, oder an einem der nächsten Tage
direkt von einem Mitgliede des Provinzial-Verwaltungsraths Ihnen werden vorgetragen werden,
da eine Ausschußberathungnicht mehr vorhergehenkann. Ich nehme an, daß die Herren mit
dieser Behandlung der Gegenständeeinverstandensind, da sie ja wissen,daß der Verwaltungsrath
nur deshalb diesen Weg eingeschlagen hat, weil es dringend nothwendig für unsere Verwaltung
ist. Das eine Referat des Provinzial-Verwaltungsraths betrifft die Ueberfttllungder Irrenanstalten
und das andere Referat des Provinzial-Verwaltungsraths betrifft die baulichenZustände in der
Provinzial-Hebammenlehranstaltin Köln. Sodann habe ich wegen der Geschäftsvertheilungeine
Anfrage an Sie zu richten; es betrifft die morgige Sitzung. In dieser werden wir alle größeren
Fragen behandeln, also die Kreis- und Provinzialordnung, die Wahlen und alle die anderen
Hauptgegenstände, die wir noch zu erledigenhaben. Ich wollte fragen, ob es Ihnen recht ist,
daß wir morgen um IN Uhr anfangen und durchsitzen, bis wir unsere Arbeiten erledigt haben;
wir können ja hier frühstücken. Sind Sie damit einverstanden? (Zustimmung.)

Es wird so verfahren werden.
Meine Herren! Wir können jetzt in unfere Tagesordnung eintreten. Erster Gegenstand

derselben ist das Referat des I. Ausfchufses, betreffend definitive Anstellung der
Sekretariats-Assistenten bei der Rheinischen Provinzial-Feuer-Societät. Referent
ist der Herr AbgeordneteWolters.

(Der Vice-Landtags-Marfchall übernimmt den Vorsitz.)
Referent AbgeordneterWolters: Das Referat des I. Ausschusses,betreffenddefinitive

Anstellungder Sekretariats-Assistentenbei der RheinischenProvinzial-Feuer-Societät lautet:
„Der I. Ausschuß schlägt aus den in dem Referate vom Provinzial-Verwaltungs-

rathe niedergelegtenGründen dem hohen Provinzial-Landtage vor, den Antrag des
Provinzial-Verwaltungsrathes zu genehmigen und zu bestimmen, daß die bei der
Provinzial-Feuer-Societät beschäftigtenSekretariats-Assistentenmit Rücksicht darauf,
daß sie dieselben Dienstobliegenheitenzu erfüllen haben, wie die Sekretäre, den
letzteren — auch bezüglich der Anstellungs-Modalitätengleichgestellt werden, und daß
daher ihre definitive Anstellungebenfalls nach Maßgabe des §. 78 auf Vorschlagdes
Societäts-Direktors durch den Provinzial-Verwaltungsrath erfolgen kann."

Vice-Landtllgs-Marschall: Ich eröffne die Diskussion.— Es meldet sich Niemand
zum Wort, eine Abstimmung ist wohl nicht nöthig, ich nehme an, daß die Herren mit dem
Antrage einverstanden sind. — Der Antrag ist genehmigt. Der zweite Gegenstand der Tages¬
ordnung ist das Referat des I. Ausschusses, betreffend Abänderung des vom 31.
Rheinischen Provinzial-Landtage befchloffenen Nachtrages zum Reglement der
Rheinifchen Provinzial-Feuer-Societät. Referent ist ebenfalls der Herr Abgeordnete Wolters.

Referent AbgeordneterWolters: Das Referat des I. Ausfchufses, betreffend Abänderung
des vom 31. Rheinischen Provinzial-Landtage beschlossenen Nachtrags zum Reglement der
RheinischenProvinzial-Feuer-Societät lautet:

„Nachdembeim MinisteriumBedenkenwegen Genehmigung des am ?. Dezember
1885 beichlossenenNachtrags zum Reglementder Rheinischen Provinzial-Feuer-Societät
entstanden sind, stimmt der I. Ausschußaus den im Referate aufgeführten Gründen,
dem Antrage des Provinzial-Verwaltungsrathes zu, welcher lautet:

Der hohe Landtag wolle beschließen, den am ?. Dezember 1885 beschlossenen
XI. Nachtrag zum revidirten Reglement der Provinzial-Feuer-Societät dahin zu
ändern, daß
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1. der Schlußsatz des §. 12 lautet:
„Die vorstehendenBestimmungen finden sämmtlich auf alle bei Erlaß
derselbenbestehenden Versicherungen,sofern die Versichertennicht binnen
4 Wochennach der im Amtsblatt erfolgten Publikation dieses Nachtrags
den Austritt aus der Societät anmelden, Anwendung,"

Sodann
2. den zu §. 72 beschlossenenZusatz zu streichen."

Vice-Landtags-Marschllll: Verlangt Jemand das Wort? — Es meldet sich
Niemand, eine Abstimmungist wohl auch nicht erforderlich,ich erkläre den Antrag des Ausschusses
für genehmigt.

Der dritte Gegenstand der Tagesordnung ist das Referat des I. Ausschusses,
betreffend einen XII. Nachtrag zu dem revidirten Reglement der Nheinifchen Pro¬
vinzial-Feuer-Societät vom 1. September 1852. Referent ist Herr Freiherr von la Nalette.

Referent Abgeordneter Freiherr von la Valette: Das Referat des I. Ausschusses,
betreffend einen XII. Nachtrag zu dem revidirten Reglement der NheinifchenProuinzial-Feuer-
Societät vom 1. September 1852 lautet:

„Nach dem Vortrage und eingehender Erörterung des Referates, betreffend
anderweite Organisation der Kassenverwaltung der Rheinischen Provinzial - Feuer-
Societät und Nachtrag zum Reglement derselben,durch den GeheimenNegierungsrath
und Direktor der Rheinischen Provinzial-Feuer-Societät, Herrn Seul, beschloß der
I. Ausschuß,die Vorlage on dloo anzunehmen, und beehrt sich, den hohen Landtag
zu bitten, er wolle

1. dem Entwürfe zu einen: XII. Nachtrag zu dem revidirten Neglement der
Nheinifchen Provinzial-Feuer-Societät vom 1. September 1852 die Zustimmung
ertheileil,

2. den Provinzial - Verwaltungsrath ermächtigen, diejenigen Aenderuugen dieses
Nachtrags in formeller und materieller Beziehung, welche behufs dessen Aller¬
höchster Genehmigungetwa erforderlich erscheinen sollten, Namens des Provinzial-
Landtages zu treffen."

Vice-Lllndtags-Marschall: Ich eröffne die Diskussion. — Es meldet sich Niemand
zum Wort, ich schließedie Diskussion. Eine Abstimmungwird wohl nicht verlangt, ich erkläre
den Antrag für genehmigt.

Vierter Gegenstandder Tagesordnung ist das Referat des I. Ausfchusses, betreffend
die Entgegnung des Direktors der Provinzial-Feuer-Societät auf die Eingabe
des Ausfchufses des Verbandes Deutscher Privat-Feuerversicherungsgesellschaften.
Referent ist der Herr Abgeordnetevon Evnern, derselbe fehlt aber.

(Abgeordneter Dietze: Ich habe es übernommen, das Referat für denfelben vorzutragen.)
Herr Dietze wird die Freundlichkeithaben, für Herrn von Eynern einzutreten.
Referent AbgeordneterDietze: Meine Herren! Das Referat betrifft die Entgegnung des

Direktors der Provinzial-Feuer-Societät vom 3. d. M. auf die an den Provinzial-Verwaltungs-
rath gerichteteEingabe des Ausfchussesdes Verbandes Deutscher Privat - Feuerversicherungsgesell¬
schaften vom 3. April d. I. Sie erinnern sich, meine Herren, daß aus Anlaß des 50 jährigen
Bestehens der Provinzial-Feuer-Societät eine Denkschrift von Seiten des Herrn Socictäts-Direktors
herausgegebenwurde. Diese Denkschrift ist namentlich in dein einen Punkte angegriffen worden,
daß die Provinzial-Feuer-Societät verpflichtetsei, die sämmtlichenVersicherungenin der Provinz
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zu übernehmen. Es hat ein Angriff auf den Verfasser dieser Denkschriftstattgefunden, und ist
feine Entgegnung Ihnen in einem Druckstück vorgelegt worden. Ich erlaube mir das Referat
darüber zu verlesen:

„Der Direktor der Provinzial-Feucr-Societät hat in einem an die Mitglieder
des hohen Landtages vertheilten Schreiben, ä. 6. Düsseldorfden 3. November 1886,
sich gegen diejenigen Angriffe gewendet,welche der Ausschußdes Verbandes deutscher
Privat-Feuernersicherungsgesellschaftenin einer an den Proviuzial-Verwaltungsrath der
Rheinprovinzgerichteten, den Mitgliedern des Landtages abschriftlich zugestellten Eingabe
vom 3. April 1886 gegen die Rheinische Societät und gegen den Provinzial-Landtag
versucht hat. Diese Angriffe, veranlaßt durch die vou dem Direktor Seul zum
50 jährigen Jubiläum der RheinischenSocietät geschriebene Denkschriftund den ganz
unabhängig von der letzteren durch den Provinzial-Landtag auf den Antrag des
AbgeordnetenFreiherr« von Loe gefaßtenBeschlußauf Erwirkung des ausschließlichen
Rechtes zur Immobilarversicherungfür die Prouinzial-Societät, sind hauptsächlich gegen
die Massigkeit und Berechtigungdieses Beschlussesund gegen die dem letzterenzu
Grunde liegendePflicht der Societät zur Annahme jeder Immobilarversicherung,von
welcher behauptet wird, daß sie überhaupt nicht bestehe, gerichtet.

Der I. Ausschuß, welchem die Prüfung der Angelegenheitüberwiesenworden
ist, hat in seiner heutigen Sitzung einstimmig anerkannt, daß die Pflicht zur Annahme
jeder Immobilarversicherungbei der Rheinischen Societät von jeher bestandenhat und
noch heute besteht,daß diese Pflicht in den Bestimmungendes Societäts-Reglements
ebensowohl,wie in der Aufgabe und in dem Charakter der Societät als eines dem
Gemeinwohl dienenden Provinzial-Institntes begründet ist und nicht aufgegeben werden
kann, daß aber hierin auch die Gewährung des ausfchließlichen Rechtes zur Immobilar¬
versicherung als eine nothwendigeConseauenz begründet ist.

Der I. Ausschußbeehrt sich deshalb, bei dein hohen Landtage folgende Erklärung
und Beschlußfassung in Antrag zu bringen:

„Indem der Provinzial-Landtag seine volle Zustimmung zu den Aus¬
führungen des Direktors Seul in seiner die Angriffe des Ausschussesdes
Verbandes Deutscher Privat-Fcuerversicherungs-Gesellschaftenzurückweisenden
Entgegnung vom 3. November1886 ausspricht, erklärt derselbewiederholt, daß
die Verleihung des Rechtes zur ausschließlichen Immobilar-Versichcrung an die
Provinzial-Feuer-Societät nothwendig und in der derselben obliegenden Pflicht zur
Annahme jeder Gebäude-Versicherungbegründet ist.

Der Provinzial-Landtagbeauftragtdeshalb den Provinzial-Verwaltungsrath,
die Gewährung dieses Rechtes in einer erneuten Eingabe unter Mittheilung
dieses Beschlusses bei der Königlichen Staatsregierung in Antrag zu bringen."

Nice-Landtags-Marschall: Ich eröffne die Diskussion.— Es meldet sich Niemand
zum Wort, ich schließe die Diskussion,ich darf wohl auch hier annehmen, daß der ganze Landtag
mit dem Referate einverstandenist. (AbgeordneterHeuser: Nein, ich bin nicht einverstanden!)

Da Widersprucherfolgt, so schreiten wir zur Abstimmung. Der Antrag lautet:
„Der Provinzial-Landtag beauftragt deshalb den Provinzial-Verwaltungsrath, die
Gewährung diefes Rechtes in einer erneuten Eingabe unter Mittheilung diefes
Beschlusses bei der Königlichen Staatsrcgierung in Antrag zu bringen."
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Zur Geschäftsordnunghat Herr Zeuser das Wort.
AbgeordneterHeuser: Ist die Diskussion geschlossen?
Vice-Landtags-Marschall: Ja, die Diskussion war geschlossen.Diejenigen Herren,

welche für den Antrag des Ausschusses sind, bitte ich, sich zu erheben. (Geschieht.)
Das ist die große Majorität, der Antrag ist angenommen. Fünfter Gegenstand der

Tagesordnung ist das Referat des I. Ausschusses, betreffend die Eingabe des Aus¬
schusses des Rheinisch-Westfälischen Feuerwehrverbandes wegen der Feuerwehr-
Unterstützungskasse. Herr Dietze wird das Referat an Stelle des abwesenden Referenten
vortragen,

Referent AbgeordneterDietze: Das Referat betrifft eine Eingabe des Ausschussesdes
rheinisch-westfälischen Feuerwehrverbandeswegen der Feuenvehr-Unterstützungskafse.Dieser Antrag,
meine Herren, hat uns schon einige Male vorgelegenund ist jetzt in neuer Form, aber mit dein
selbigenInhalt an uns gelangt. Ich erlaube mir das Referat darüber zu verlesen:

„Der Ausschuß des rheinisch-westfälischenFeuerwehrverbandes hat an den
Rheinischen Prouinzial-Landtag eine Petition gerichtet, worin derselbe bittet, die
Zahlung von Unterstützungenan die bei der FeuerloschhülfeVerunglücktennicht nur
auf die Fälle zu beschränken, in denen es sich um Versicherungsobjekte der Rheinischen
Provinzial-Feuer-Societät handelt, unter Umständen fortlaufende Raten für den Be¬
schädigten resp, dessen Hinterbliebenen reglementarisch in Aussicht zu nehmen, die
Entschädigungspflichtauch auf die bei LöschübungenvorkommendenUnglücksfälleaus¬
zudehnenund zur Erfüllung dieser erweitertenVerpflichtungendie von der Rheinischen
Provinzial-Feuer-Societät gebildeteUufall-Unterstützungskassedurch Zuweisung einer
entsprechenden Kapitalsumme zu verstärken.

Die Willfahrung des an erster Stelle gestelltenPetitums wurde die Rheinische
Provinzial-Feuer-Societät dahin führen, für die Verbindlichkeitenvon in hohen: Grade
leistungsfähigenPrivat-Versicherungsgesellschafteneinzutreten oder doch mit denselben
zu theilen, wozu keine Veranlassung vorliegt.

Ueberhaupt hält der Ausschußdafür, daß keine Veranlassung vorliege, die bei
der Rheinischen Provinzial-Feuer-Societät bestehende Unfall-Unterstützungskasse irgendwie
zu erweitern, so lange nicht der Nheiuvrouinz für das Immobilar-Feuer-Versicherungs-
wefen das ausfchliehliche Recht zur Annahme von Versicherungennach dem Hierwegen
gestellten Antrage verliehen worden ist.

Der I. Ausschuß beantragt daher:
Der hohe Landtag wolle zu der vorliegendenPetition Uebergang zur Tages¬
ordnung beschließen."

Vice-Landtags-Marschall: Ich eröffne die Diskussion, der Herr AbgeordneteSeul
hat das Wort.

AbgeordneterSeul: Meine Herren! Als die Petition, über welche foeben referirt worden
ist und die ich überreicht und zu der meinigen gemachthatte, im I. Ausschuh zur Verhandlung
kam, war ich leider verhindert, an dieser Verhandlung Theil zu nehmen; ich würde sonst im
Ausschuß den Antrag gestellt haben, den ich mir jetzt hier zu stellen erlaube, nämlich den Antrag,
daß diese Petition dem Provinzial-Verwaltungsrath zur Prüfung und zur Erwäguug darüber
überwiesenweiden möge, ob es nicht augezeigt sei, in dem einen oder andern Punkte dein Petitum
des Feuerwehrverbandes entgegenzukommen.Wir haben zwar ähnliche Petitionen des Feuerwehr-
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Verbandeswiederholt gehabt und sie sind wiederholt durch Uebergang zur Tagesordnung erledigt
worden, allein die vorliegende Petition uuterscheidet sich doch wesentlich von den früheren Petitionen,
Die früheren Petitionen gingen immer dahin, daß wir die bei der Societät bestehende Unfallkasse
einfach beseitigen und dafür eine Unfallkasseerrichtensollen, die nnr den Feuerwehren zu Gute
käme; die jetzige Petition ist aber dahin gerichtet, daß wir die bei uus bestehende Unfallkasse in
einer' gewissen Weise erweitern sollen, nämlich nach der Richtung hin, daß wir die Unfälle
entschädigen,die bei Uebungen der Fcuerwehreuvorkommen,und sodann, daß wir auch diejenigen
Unfälle entschädigen sollen, die bei der Brandhülfeleistung an Objekten vorkommen, die bei der
Societät nicht versichertsind. Nun ist es ja ganz gewiß richtig, daß die Mittel der Societät in
erster Linie für die Societät felbst zu verwenden sind, und daß es eine Abnormität ist, wenn die
Societät einen Feuerwehrmann aus ihren Mitteln entschädigensoll, der bei einem Brande zu
Schaden kommt, der die Societät überhaupt gar nichts angeht, allein ich glaube, es ist dies doch
ein entschieden zu engherzigerStandpunkt. Das Interesse der Societät an guten Feuerwehren ist
unverkennbar und Alles, was oazu dient, um gute Feuerwehren zu beschaffeu und die Feuer¬
wehren in gutem uud leistungsfähigemZustande zu erhalten, ist der Unterstützungder Societät
werth, und wenn wir namentlich die Unfälle, die bei Uebuugen vorkommen, entschädigenund
dafür mit aufkommen,fo thun wir nichts anderes, als was wir jetzt thun, wenn wilden Gemeinden
Beihülfen zur Anschaffungvon Loschgeräthschaften gewähren. Wir wissen anch nicht, ob diese
Spritzen die wir den Genwinden beschaffen helfen, bei einein Gebäude Verwendung finden,
welches bei der Societät versichert ist oder bei einer anderen Gesellschaft,wir geben trotzdem
Beihülfen zu folcheu Änfchaffungen, weil wir ein Interesse an guten Feuerlöscheiurichtungenhaben.
Dasselbe Interesse haben wir aber auch an guten Feuerwehren. Es ist jedenfalls, wie mir scheint,
indicirt aus Aulaß der Petition der Frage näher zu treteu, ob wir nicht unsere bestehende Unfall¬
versicherungskasse dahiu erweitern können, daß wir auch Unfälle entschädigen,die bei Uebungen
der Feuerwehren vorkommen, und weiter zu prüfen, ob wir sie vielleicht auch eintreten lassen
tonnen bei solchen Bränden, bei denen die Societät direkt nicht interessirt ist. Ich gestatte mir
deshalb, einen derartigen Antrag, den ich in folgender Weise formulirt habe, Ihnen zur Annahme
vorzuschlagen:

Der hohe Landtag wolle die Angabe des Ausschussesdes rheinisch-westfälischen
Feuerwehrverbaudes wegen der Feuerwehr-Unterstützungskasse dem Prouinzial-Verwal-
tungsrathe zur näheren Prüfung und Beschlußfassungnamentlich darüber überweisen,
ob und inwieweit eine Ausdehnung der Wirksamkeitder bei der Societät bestehenden
Unterstützungskasseauf Unfälle, von denen Feuerwehrleute bei Uebungen und bei
Löschungvon Objekten, die nicht bei der Societät versichertsiud, betroffen werden,
zulässigund zweckdienlicherscheint."

Vice-Landtllgs-Marschall: Meine Herren! Als Vorsitzender des I. Ausschusses kann
ich zunächst constatiren, daß es ein reines Verschen gewesen ist, daß Herr Senl an dem betreffenden
Tage im Ausschuß gefehlt hat. Ich zweifle nicht, daß diesemVorschlage, wie allen übrigen
Vorschlägen des Herrn AbgeordnetenSeul, iu dem Ausschuh volle Rechnung getragen worden
wäre. Ich für meinen Theil erkläre mich zustimmendzu dem Antrage des Herrn Abgeordneten
Seul' und würde event, gegen den vom Ausschuhgefaßten Antrag stimmen. Ich eröffne nunmehr
die Diskussion. - Es meldet sich Niemand weiter zum Wort, ich schließedie Diskussion, der
Herr AbgeordneteDietze hat das Schlußwort.
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Referent AbgeordneterDietze: Meine Herren! Ich kann mich auch nur damit einucr«
standen erklären, wenn der Herr Abgeordnete Seul glaubt, daß wir in dieser Richtung das Feuer¬
löschwesen unterstützenkönnen, daß wir die Sache im Provinzial-Verwaltungsrath genauer prüfen.
Es würde der Antrag des I. Ausschusses dahin zu modifizirensein, daß nicht über die Petition
zur Tagesordnung übergegangenwird, sondern daß dieselbe einer genaueren Prüfung im Provinzial-
Verwaltungsrathe unterliegen solle.

Vice-Landtags-Marschall: Es scheint allgemeines Einverständnis;zu herrschen; ich
nehme an, daß der Autrag des Herrn AbgeordnetenSeul angenommenist.

Der sechste Gegenstandder Tagesordnung ist der Antrag des Abgeordneten Grafen
Wilderich von Spee auf Ermächtigung zur Auszahlung der vom letzten Landtage
conditionell bewilligten 5000 M. zur Hebung der Hausindustrie in den Eifelkrcisen
des Regierungsbezirks Aacheu. Referent ist der Herr AbgeordneteWolters.

Referent AbgeordneterWolters: Der 31. Provinzial-Landtag hat für die nächsten zwei
Jahre pro Jahr 5000 M. zur Förderung der Hausindustrie in der Voraussetzungbewilligt, daß
die KöniglicheStaatsregierung denselbenBetrag beisteuere. Auf den diesbezüglichen Antrag ist
seitens der KöniglichenStaatsregierung bisher eine Antwort nicht erfolgt.

Inzwischen sind aber, wie dies in dem Antrage des LandtagsabgeordnetenGrafen Wilderich
von Spee eingehendausgeführt ist, namentlich für die Lehranstalt in Heimbachgrößere, bisher
unbezahlte Anschaffungengemacht worden.

Der I. Ausschußbeantragt aus diesen Gründen und wegen der Dringlichkeit:
„Der hohe Provinzial-Landtag wolle den Provinzial-Verwaltungsrath ermächtigen,
die vom 31. Provinzilll-Landtage conditionellbewilligten Gelder auch ohne Erfüllung
dieser Bedingung zur Zahlung anzuweisen."

Vice-Landtags-Marschall: Ich eröffne die Diskussion über den Antrag. — Es
meldet sich Niemand zum Wort, ich schließe die Diskussion und uehme an, daß der Antrag
einstimmigangenommen ist.

Siebenter Gegenstand der Tagesordnung ist das Referat des II, Ausschusses,
betreffend die Uebernahme der Aktienstraße von Stolberg nach Iülich auf den
Provinzial-Straßenbaufonds. Referent ist der Herr Abgeordnete Frings; ich ersuche denselben,
das Referat vortragen zu wollen,

Referent AbgeordneterFrings: Die Petition bezieht sich auf die Uebernahme der Aktien¬
straße von Stolberg nach Iülich auf den Provinzial-Straßenbaufonds. Diese Petition hat schon
zu verschiedenen Malen das hohe Haus beschäftigt,und ging der letzte Beschluß des 29. Provinzial-
Landtages dahin, diese Straße übernehmen zu wollen, erstens, wenn sie kostenfrei übergeben würde,
und zweitens, wenn sie ordnungsmäßig ausgebaut würde. Die erste Bedingung wollen die
Petentcn jetzt erfüllen, dagegen von der zweiten, dem ordnungsmäßigen Ausbau, entbunden sein.
Der II. Ausschlißglaubt jedoch, dem nicht beitreten zu können, und erstattet folgendes Referat:

„Referat des II. Ausschusses, betreffenddie Petition der Kreisstände des Land¬
kreises Aachen, auf Uebernahme der Akticnstrahe von Stolberg nach Iülich auf den
Provinzial-Straßenbaufonds.

Der II. Ausschuß beschloß nach eingehenderBerathung dem hohen Landtage
vorzuschlagen:

Der hohe Landtag wolle beschließen,unter Aufrechthaltungdes Beschlusses des
2". und 2U. Provinzial-Landtages mich die Thcilstrecke Stolberg-Eschweiler zu
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übernehmen, insoweit sie die beiden Prouinzialstrahen Brand - Stolberg und
Weiden-Eschweiler verbindet, jedoch nur unter der üblichen Bedingung des
ordnungsmäßigen Ausbaues."

Vice-Landtags-Marschall: Sie haben das Referat gehört, ich eröffne die Diskussion
und ertheile dem Herrn AbgeordnetenFischer das Wort.

AbgeordneterFischer: Meine Herren! Ich war auf meine Bitte dem II. Ausschuhfür
diese Sacke zugetheilt worden, der II. Ausschußhat aber über diese Sache verhandelt, ohne daß
ich davon Kenntniß gehabt habe und im Stande gewesen wäre, meine Ansicht über die Lage der
Sache auszusprechen;vielleichtaber interessirt es doch das hohe Haus, darüber nähere Kenntniß
zu erhalten. Die Dinge mit dieser Aktienstraßeliegen eigenthümlich. Ich mache nämlich darauf
aufmerksam, daß in wiederholten gerichtlichen Urtheilen der Grundsatz ausgesprochenresp, die
Ansicht aufgestelltworden ist, daß die Straße in Folge des Gesetzes vom 8. Juli 18?,'' ipso ^uru
in das volle Eigenthum der Provinz übergegangensei. Augenblicklich schwebt ein Prozeh zwischen
der Gemeinde Stolberg und der Provinz, wenn ich nicht irre, bei dem Oberlaudesgericht in Köln,
und wird abzuwarten sein, ob dieses der Ansicht des Vorrichters zustimmt. Zuvor ist ein Urtheil
vom KöniglichenLandgerichtin Aachen in 2 Fällen ergangen und zwar am 27. Oktober 1873
und unter dem 11. Februar 1885, worin das Königliche Landgericht die Behauptung aufgestellt
hat — es ist allerdings ein Urtheilsmotiv in einer anderen, jedoch die nämliche Straße betreffenden
Prozehsache— daß in Folge des Gesetzes vom 8. Juli 1875, wie ich schon bemerkte, ipso ^nr«
die Straße in das Eigenthum der Provinz übergegangenwäre, Ist diese Auffassungrichtig, so
würde es doch meines Emchtens viel besser gewesen sein, wenn das hohe Haus den Beschluß
gefaßt hätte, nunmehr die Straße zu übernehmen, nachdem die Gemeinde Efchweiler mitsammt
den übrigen interefsirtenGemeinden sich bereit erklärt haben, trotzdem die Ansicht des Landgerichts
in Aachen besteht, daß die Straße schon jetzt Eigenthum der Provinz sei, mit großen Opfern
das Eigenthum der Straße zu erwerben und demnächst erst mit der Bitte um Uebernahme derselben
an die Provinz gekommen sind. Es ist in dem Urtheil des Gerichts besonders hervorgehoben,
daß aus dem Umstände,dah in dem Verzeichnih,welches dem Gesetze vom 8. Juli 1875, betreffend
die Uebergabe der früheren Staatsstraßen an die Provinz beigegeben ist, diese Straße nicht auf¬
geführt sei, durchaus nicht hervorgehe,daß deshalb das Gesetz nicht auf diefe Straße Anwendung
finde. Es wird dies darauf gegründet, daß die KöniglicheNegierung vollständig eigenmächtig,
ohne irgendwie eine Gemeinde darüber zu befragen, die Straße an einen Unternehmer übergeben
hat. Der Unternehmer hat das Anlagekapitel im Wege des Aktienunternchmensbeschafft, und
hat unter näher festgestellten Bedingungen die Straße ausgebaut, wogegen die Gesellschaftdas
Recht bekam, Barrieregeld zu erheben. Das Gericht sagt, durch diese Omission, daß die Straße
nicht in da/ Verzeichnihaufgenommensei, sei durchaus nicht erwiesen, daß die Straße nicht zu
denjenigenStraßen gehört habe, welche von der Provinz hätten übernommen werden müssen, es
spricht sich im Gegentheil ganz positiv dahin aus, daß, weil die Straße als Eigenthum des
Fiskus betrachtetwerden müsse, sie ohne Weiteres in das Eigenthum der Provinz übergegangen
sei. Wenn die Rechtslagenun so wäre, dann würde das hohe Haus meines Erachtens sehr wohl
daran thun, nicht zu sagen, daß nur ein Theil der Strahe und zwar noch unter der Bedingung,
daß von den Gemeinden erst der Ausbau besorgt würde, sondern daß nach dem Antrage, wie er
vorliegt, die ganze Strahe im gegenwärtigenZustande übernommen werden solle.

^ Vice-Landtags-Marschall: Herr Graf Wilderichvon Spee hat das Wort.
AbgeordneterGraf Wilderich von Spee: Meine Herren! Ich habe leider nicht ganz

den Ausführungen des Herrn Vorredners folgen können, ich habe nur gehört, daß er von einem
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juristischenUrtheil gesprochenhat, ein solches ist aber in der Commissionnirgendwo vorgelegt
worden. Ich muß mich daher eines Urtheils darüber enthalten, was dasselbe enthält. Die
Stellung der Commission ist ganz einfach die gewesen,daß sie gesagt hat: die Aktienstrahenstehen
uns nicht anders gegenüber, als diejenigen der Gemeinden, wir können daher für diese keine
anderen Bedingungen aufstellen,als die Gemeinden sie erhalten haben, und auf Grund deren die
Gemeinden ihre Straßen ausgebaut haben und fodann an die Provinz herangetreten sind, Die
Bedingungen waren ganz einfach die, daß sie das freie Terrain und einen bestimmtenZuschuß
hergaben, oder daß sie mit Hülfe der Provinz den vollständigenAusbau einer Straße hergestellt
nnd dann dieselbe übergeben haben. Mit den Aktienstrahen ist es insoweit etwas anderes, als,
soviel ich mich aus den Verhandlungen entsinne — ich habe natürlich im Augenblick das Material
nicht in Händen — ein Vertrag mit der KöniglichenRegierung besteht, wonach die Aktiengesell¬
schaften verpflichtet sind, die Straßen nach dem Befinden der KöniglichenRegierung in einem
ordnungsmäßigen Zustand zu erhalten, und der Königlichen Regierung sogar ein Exekutionsrecht
gegen die Betreffendenzusteht, um die Straßen ans deren Kosten in Stand zu setzen, wenn sie ihren
Verpflichtungennicht genügen. Es konnte daher der II. Ausschuß sich auch nicht anders zur Sache
stellen, als zu sagen: haben die Aktiengesellschaften in früheren Zeiten gute Geschäfte gemacht, machen
sie jetzt aber keine guten Geschäfte, fo können wir deshalbdoch die Uktiengefellschaftennicht besser stellen,
als wir alle Gemeinden in der gesammtenProvinz hinstellen; wir wollen sie nicht besser stellen,
aber wir bieten ihnen dasselbe an, wir sagen: sobald sie die Straßen an die Gemeinden über¬
geben haben, und haben sie oder haben die Gemeinden die Erfordernisseerfüllt, die wir stellen,
so sind wir nicht abgeneigt, zu befürworten, daß der hohe Landtag diefe Straßen übernimmt-
Da die Straße theilweiseeine Strecke bildet, die zwei unserer Provinzialstraßen verbindet, dadurch
eine große Bedeutung für den gefammten Verkehr der Provinz hat, weil sie die beiden Städte
Stolberg und Eschweiler verbindet, so sagen wir, wir können es, um den Gemeinden eine Hülfe
zu gewähren, vertreten, dem Provinzial-Landtage vorzufchlagen,diese Strecke, die unsere bestehenden
Straßen verbindet und dadurch auch eine bedeutendeHülfe für die beiden Städte ist, in eine
andere Kategorie in der Art zu stellen, daß wir sagen: gut, sobald sie ordnungsmäßig hergestellt
ist, sind wir bereit, diese zu übernehmen. Für den Ausbau der weiteren Strecke, die in den
Iülich'schen Bezirk hinübergeht, sind, soviel uns im Ausschußvorgetragen worden ist, selbst von
den dortigen Kreisständenkeine Mittel bewilligt worden, und wir können nicht den Aktiengesellschaften
eine bessere Stellung, als sie die Gemeinden haben, gewähren, indem wir von den» Ausbau
absehen. Wenigstens war dies die Ansicht in den früheren Landtagen. Ich weiß nicht, ob der
Herr Referent noch etwas hinzuzusetzen hat, ich kann nur aus meiner Erinnerung rapportiren, ich
glaube aber, daß so die Ansicht der Commissionwar.

(Der Landtags-Marschall übernimmt wieder den Vorsitz.)
Landtags-Marschall: Herr Freiherr von Solemacher hat das Wort.
Vice-Landtags-MarschallFreiherr von Solemacher-Antweiler: Meine Herren! Es ist

mir nicht möglichgewesen,ganz den Ausführungen des Herrn College« Fifcher zu folgen, da er
außergewöhnlichleife sprach, im Ausschußist er auch nicht gewesen, aber ich glaube ihn dahin
verstanden zu haben, daß er gesagt hat, daß diese Aktienstrahen in das Eigenthum der Provinz
übergegangen sind. Wenn diese Behauptung irgendwo aufgestellt worden sein sollte, so würde
dies eine Behauptung sein, der ich auf das entschiedenste widersprechen mühte. Ich kann nnck
nur vollständig dem anschließen, was Herr Graf Spee gesagt hat, daß die Mienstraßen der
provinzialständischrnVerwaltung gegenüber nicht anders stehen, als jede andere von Gemeinden
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ausgebaute Straße, bei der zu untersuchenist, ob ihre Uebernahme zweckmäßig,und ob sie so
ausgebaut ist, daß die Uebernahme erfolgen kann. Ich möchte deshalb ganz unbedingt die
unveränderte Annahme des Ausschußantragesvorschlagen.

Landtllgs'Marschall: Der Herr AbgeordneteFischer hat das Wort.
AbgeordneterFischer: Meine Herren! Diese Ansicht ist, wie ich schon vorhin bemerkte,

in zwei Urtheilen des Königlichen Landgerichtszu Aachen niedergelegt. Der Prozeh war entstanden
wegen Einrichtungen, welche von der Königlichen Negierung aus polizeilichen Rücksichten angeordnet
waren; es handelte sich um die Anbringung von Schutzvorrichtungen,Geländern u. s. w. Die
Gemeinden behaupteten ihrerseits, sie seien nicht dazu verpflichtet, weil ihnen die Straße nicht
gehöre, die Straße resp, der Straßenkörper sei Eigenthum des Fiskus. Die Gemeinden führten
in Folge des Drängens der Königlichen Negierung die verlangten Anlagen ans, klagten aber die
Kostensummeein, erst gegen die Aktiengesellschaft, dann gegen die Königliche Negierung. Es
wurde aber weder die Aktiengesellschaft noch die KöniglicheNegierung für verpflichtet erachtet,
diefe Kosten zu bezahlen. Irgend Jemand muhte nun doch schließlich verpflichtetsein, und so
wurde denn auch in der Begründung des letztergangenen Urtheils des Königlichen Landgerichts
in Aachen die Ansicht ausgesprochen, daß die gedachte Straße in Folge des Gesetzes vom
8. Juli 1875 von Rechtswegen auf die Provinz übergegangenund diefe zur Erstattung der qu.
Kosten verpflichtet sei. Wie ich vorhin bereits bemerkte, schwebt zur Zeit der Prozeß bei den,
Oberlandesgeiicht in Köln, und wird zu erwarten sein, ob diese Auffassung, wie sie in dem
Urtheile des KöniglichenLandgerichtsniedergelegtist, dort Bestätigung findet. Der Prozeh würde
aber gegenstandslosgewordensein, wenn die Provinz sich dazu verstanden hatte, jetzt dem Antrage
gemäß die Straße in ihre Verwaltung zu übernehmen, nachdem das Terrain kostenfreizur
Disposition gestellt ist. Die Lage der Verhältnisseist für die betreffenden Gemeinden, namentlich
für das Industriegebiet von Efchweiler und Stolbcrg, außerordentlichpeinlich. Es ist vorhin
hervorgehobenworden, daß die Aktiengesellschaft von der Königlichen Regierung gezwungen werden
könne die Straße gut in Stand zu halten. Das ist auch wahr nach den Vertragsbedingungen,
wie sie der Gesellschaft auferlegt worden sind; aber es geschieht dennoch nicht, weil die Intraden,
welche die Aktiengesellschaft jetzt noch zu beziehen hat, längst nicht ausreichen,um die Kosten einer
guten Instandhaltung zu bestreiteu. Deshalb wird wohl von Seiten der KöniglichenRegierung
Rücksicht genommen; vielleicht auch wird die Aktiengesellschaftvon der KöniglichenRegierung nur
in foweit zur Instandsetzung angehalten werden können, als die Intraden hierzu hinreichen.
Insofern alfo ist die Lage der Verhältnisse bezüglichdieser Aktienstraße für die betreffenden
Gemeinde eine äußerst traurige. Ich bemerke noch, daß die Gemeinden Efchweilerund Stolberg
auf diefe Straße bei ihrem umfangreichen, industriellenVerkehr sehr stark angewiesensind, und
daß sie ganz bedeutendeSummen für die Benutzungderselbenaufwenden muffen; beifpielsweife
bemerke ich daß die Einwohner von Eschweiler, die die Straße befahren, allein über 9000 M.
jährlich an Barrieregeld bezahlen. Daneben müssen die Gemeinden Stolberg und Eschweiler
gerade so gut zu den Bedürfnissen des Provinzial-Wegebaufonbs beitragen, wie die übrigen
Gemeinden Eschweilerträgt, um das auch zu erwähnen, zu den allgemeinenProvinzialbedürf-
nissen jährlich über 9000 M. bei. Unter solchen Umständenkann man nicht wohl sagen, daß
ein derartiger Wunsch, wie er hier in Betreff der Uebernahme der qu. Straße ausgesprochen
wird, nicht sehr der Berücksichtigung werth fei.

Landtags-Marfchall: Der Herr Abgeordnete Graf Wilderich von Spee hat
das Wort.
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AbgeordneterGraf Wilderich von Svec: Meine Herren! Die Sache scheint mir sehr
einfach zu sein. Wenn wirklich ein Urtheil vorliegt, so, glaube ich, wäre es Sache der Gemeinden
gewesen,dasselbe dem Provinzial-Verwaltungsrath zur Begutachtung und zur Kenntniß vorzulegen.
(Sehr richtig!)

Ich glaube, daß wir darauf hier gar nicht eingehenkönnen, die Gemeinden haben da eine
Unterlassung begangen; wir alle haben kein Urtheil darüber, da die Sache unseren Juristen und
dem Provinzial-Verwaltungsrath nicht vorgelegen hat. Zweitens möchte ich darauf aufmerksam
machen, daß wir dadurch, daß wir uns zur Uebernahmeder Verbindung zwischen unsern Straßen,
die auch die beiden Städte verbindet, also wohl grüßtentheils innerhalb dieser Städte liegt und
deshalb der Pflasterung bedarf, bereit erklärt haben, den Gemeinden entgegengekommen sind, soweit
wir nach unsern Befugnissen ihnen entgegenkommenkonnten. Der weiteren Strecke zwischen
Eschweiler und Iülich haben wir keine Bedeutung beilegen können,weil bereits eine zweite Chaussee
besteht, die mit einem kleinen Umwegedie Verbindung herstellt. Die zweite Straße bildet ebenfalls
die Verbindung zwifchen Stolberg und Aachen, allerdings mit einem Umwege, aber wir haben der
Straße als solcher nicht die Bedeutung beilegen können, weil das Eisenwerk in Stolberg die
Straße übernommen hat und, soviel ich weiß, seinen Verpflichtungennachkommen kann, wenn es
darauf Bedeutung legt. Ich kann nur bitten, daß Sie an dem Antrage des Ausschusses festhalten
und diesen zum Beschluß erheben. Die Petenten werden damit nicht abgewiesen, denn wir
haben gesagt: sobald die Erfordernisse erfüllt sind, sind wir nicht abgeneigt, zu übernehmen.
Es steht ja den Städten, wenn juristisch andere Grundsätze vorliegen, frei, den Rechtsweg zu
beschreiten.

Landtags- Marsch all: Ich bin dem Herrn Grafen Svee sehr dankbar dafür, daß er,
was ich eben selbst thun wollte, darauf hingewiesenhat, wie sehr bedauerliches ist, daß diese
schwierige und comvlicirte Materie nicht vorher dem Provinzial-Verwaltungsrathe vorgelegen hat,
Sie hätte dann viel mehr vorbereitet an den Landtag gelangenkönnen, und es wäre dann vielleicht
noch eine andere Beschlußfassung möglichgewesen. Wie die Verhältnisse jetzt liegen, möchte ich
Sie auch dringend bitten, jedenfalls nicht weiter zu gehen, als der Ausfchuß Ihnen vorschlägt.
Der Herr Referent hat das Wort.

Referent AbgeordneterFrings: Ich möchte den Herrn AbgeordnetenFifcher, wenn ich
recht verstanden habe, auf einen Irrthum aufmerksam machen, den er hinsichtlich des Referates
begangen hat. Es heißt nicht: „nur die Theilstrecke",sondern „auch die Theilstrecke". Also uuter
Aufrechterhaltung des früheren Beschlusses des 29. Provinzial - Landtages, in welche»! diese
Bedingungen gestellt waren, soll auch die Theilstrecke übernommenwerden. Es heißt nicht „nur",
sondern „auch".

Landtags-Marschllll: Es hat Niemand mehr das Wort verlangt, ich schließe die
Diskussion und bringe den Antrag des Ausschusseszur Abstimmung. Ich bitte diejenigen, die
gegen den Antrag des Ausschusses sind, sich zu erheben. (Es erhebt sich Niemand.)

Der Antrag ist einstimmigangenommen. Wir kommen zum Referat des II. Aus¬
schusses betreffend die Petition auf Uebernahme der Aacheu-Stolberger Straße,
insoweit dieselbe innerhalb des Landkreises Aachen gelegen ist. Referent ist der
Herr AbgeordneteFrings.

Referent AbgeordneterFrings: Das Referat des II. Ausschusses betreffend die Petition
auf Uebernahmeder Aachen-StolbergerStraße, insoweit dieselbe innerhalb des LandkreisesAachen
gelegenist, lautet:
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„Der Beschluß des II. Ausschusses ging nach eingehenderBerathung dahin, dem
hohen Landtage vorzuschlagen:

Der hohe Landtag wolle beschließen nach dem Beschlusse resp, unter Aufrecht-
haltung desselben vom 10. Dezember 1883 die beantragte Uebernahme der
Straße abzulehnen."

Wie ich vernommen habe, ist der Antrag auch schon seitens des Herrn Landraths zurück¬
gezogen worden,

Landtags-Marschall: Ich eröffne über diesen Antrag die Diskussion. — Es meldet
sich Niemand zum Wort, ich schließedie Diskussion und bringe den Antrag zur Abstimmung.
Ich bitte Diejenigen, die dagegen sind, sich zu erheben. (Es erhebt sich Niemand.)

Der Antrag ist einstimmigangenommen.
Wir kommen zum Referat des II. Ausschusses, betreffend die Petition von

Einwohnern zu Wolfcheid auf Herstellung eines Verbindungsweges von dem Kem-
venich-Hambacher Communalweg durch das Wolscheid'er Thal uach Niederdürren-
bach zum Anschluß an die Brohlstraße. Referent ist der Herr AbgeordneteRöchling. Herr
Nöchling ist erkrankt und kann nicht hierher kommen. Der Herr Abgeordnete Nadermacherhat es
übernommen, an seiner Stelle das Referat vorzutragen.

Referent AbgeordneterRadermacher: Das Referat des II, Ausfchuffes zu der Petition
von Einwohnern von Wohlscheid, Bürgermeisterei Kempenich im Kreise Adenau, betreffendHer¬
stellung eines Verbindungswegesvon dem Kempenich- Hcunbacher Communalwegedurch das Wol-
scheider Thal nach Niederdürrenbachzum Anschlußan die Brohlstraße, lautet:

„Die vorliegende Petition hat im Provinzial-Verwaltungsrathe wegen Mangels
an Zeit nicht berathen werden können. Bei der Besprechungüber dieselbe gelangte
der Ausschuß zu der Einsicht, daß es zweckmäßigsei, die Petition zur geeigneten
weiteren Behandlung eventl. als eine Wegebau-Unterstützungssachean den Provinzial-
Verwaltungsrath zu verweisen.

Der II. Ausschußbeehrt sich daher zu beantragen:
Hoher Provinzilll-Landtag wolle diese Petition zur weiteren Behandlung dem
Provinzial-Verwaltungsrathe überweisen."

Landtags-Marschall: Ich eröffne über diesen Autrag die Diskussion. Der Herr
Abgeordnetevon Grand-Ny hat das Wort.

Abgeordnetervon Grand-Rn: Meine Herren! Ich trete dem Antrage des Ausschusses
in diesem Augenblick vollkommen bei, ich möchte mich nicht gegen denselben aussprechen,ich möchte
nur darauf aufmerksam machen, daß es sich hier um eine Angelegenheit handelt, wenigstens
theilweise,die wiederholt schon zu Erörterungen Veranlassunggegebenhat. Es handelt sich darum,
ein Verbindungsgliedzwischenzwei Strecken herzustellen,die augenblicklich,wie sie liegen, nicht
den Nutzeu darbieten, der durch diese Verbindung für den Verkehr erreicht werden könnte.
Ich will mich auf diefe paar Worte beschränken,indem ich Sie dringend bitte, die Sache möge
zu Gunsten der Gemeinden entschieden werden, und es möge durch Herstellungder Verbindung
endlich auch diesen Gemeinden Hülfe gebrachtwerden.

Landtags-Marfchall: Der Herr Referent hat das Wort.
Referent AbgeordneterNadermacher: Ich glaube, daß ich dem Herrn Abgeordneten

von Grand-Rn die Versicherung geben kann, daß dies auch von dem Ausschuß beabsichtigt
worden ist. Wenn ich mich recht erinnere — ich habe das Referat ja eben erst in die Hand

3t
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genommen— ist uns in der Ausschußsitzung von dem Herrn Landesrath von Metzenmitgetheilt
worden, daß der Herr Landes-Direktor an Ort und Stelle gewesen sei. Daß der Ausschußnicht
weiter in die Berathung des Antrages eingegangen ist, kam daher, daß die Bahn, auf welche
die Petitiou sich beruft, zur Zeit noch nicht gebaut wird. Es ist nicht wohl möglich, mit der
Straße im Anschlußan die Bahn zu bleiben, bevor die Linie der Bahnen und die Lage des
Bahnhofs festgestelltist. Das ist der Grund, weshalb der Ausschuß die Ueberweisung der
Petition an den Provinzial'Verwaltungsrath beantragt hat.

Landtags-Marschall: Wünscht noch Jemand das Wort hierzu? - Es ist nicht der
Fall, ich schließe die Diskussion und bringe den Antrag zur Abstimmung. Ich bitte Diejenigen,
die gegen den Antrag des Ausschusses sind, sich zu erheben. (Es erhebt sich Niemand.)

Der Antrag ist einstimmig angenommen.
Wir kommen nunmehr zu den drei Gesetzen,zunächst zu dem Referate des III-

Ausschusses, betreffend den Entwurf eines Gesetzes über das Nangordnungs-
verfahren. Referent ist der Herr Abgeordnete Sml.

Referent Abgeordneter Seul: Meine Herren! Nachdem der Entwurf zn einem Gesetz
über das Rangordnungsverfahren in einer Commissionssitzung des Plenums des Landtages
weitläufig erörtert und über die einzelnen Punkte, die zur Diskussion Anlaß gegeben habe»,
abgestimmt worden ist, sind die gefaßten Beschlüssedem Iustizausschusse wieder überwiesen
worden, um die letzte Redaktion des Gesetzentwurfesvorzunehmen. Es ist das geschehen; Ab¬
änderungen sind nicht beliebt worden. Ich glaube, da die Angelegenheit so eingehend und
weitläufig besprochen und berathen worden ist, in ihrem Sinne zu handeln, wenn ich mich auf
nochmaligeErörterungen zur Sache selbst nicht weiter einlasse, sundern lediglich das Referat
des Ausschusses verlese. Dasselbe lautet in Bezug auf den Entwurf eines Gesetzesüber das
Rangordnungsverfahrcu:

„Nachdem der Eutwurf in den III. Ausschuß verwiesen worden, hat Letzterer sich ein¬
gehend mit den Bestimmungen desselben beschäftigt. Die Beschlüsse wurden in der Plenar¬
sitzung als Commissionssitzungdes Provinzial-Landtages vom 15. cr. refcrirt, befprochenund
über die vorgetragenen Beschlüssedes Ausschussesabgestimmt, sodann der ganze Entwurf an
Letzteren zur definitiven Redaktion zurückverwiesen.

In der Sitzung vom 16. November nahm der Ausschuß auf Grund der in der obigen
Plenarsitzung stattgehabten Verhandlung die Berathung wieder auf und beehrt sich nunmehr
folgende Anträge zu stellen.

Hoher Landtag wolle erklären:
1. daß er in dem Gesetzentwürfe über das Rangordnungsverfahren eine nothwendig

gewordene Verbessernng der geltenden Bestimmungen, besonders in der Voraus¬
setzung erblickt, daß die sämmtlichenGerichtskosten für die Abwickelung des ganzen
Verfahrens bis zur Aushändigung der Zahlungsanweisung in gleicher oder in
annähernd gleicherWeife wie in dem Geltungsbereiche der Grundbuchordnung
vom 5. Mai 1872 bemeffen werde, und bei dieser Bemessung womüglichst der
Umstand berücksichtigtwird, daß die Kosten des Löschungsaktesnoch besonders
von den Vetheiligten bezw. aus der Masse berichtigt werden müssen;

2. die Bitte aussprechen,daß auch die au das Hypothekenamtzn zahlenden Gebühren
und Stempelkosten möglichstin Wegfall kommen;

8. der Anficht wiederholt Ausdruck geben, daß eine baldige, jedenfalls bezirksweife
Einführung des Grundbuches sich immer mehr als nothwendig herausstellt;
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4. dem Ermessen der Staatsrcgicrimg folgende Bemerkungen zur Erwägung
unterbreiten:

8. i.
Die Worte: „im Falle der Zwangsversteigerungoder des Hypotheken-Reinigungs¬

verfahrens (Art. 2185. 2186 C.-G.-B.) und iu soustigeu" sind zu streicheu und
statt derselben „in allen" zu setzen.

8. 4.

1. Statt der Worte: „von einem Rechtsanwalt oder Notar" sind zu setzeu
„von dem Antragsteller oder seinem Bevollmächtigten".

2. Die Worte: „Oeffcntliche BeHürden,fowie Personen, welche zum Richteramte
befähigt sind, können den Antrag schriftlich ohne Zuziehung ciucs Rechtsanwaltcs
oder Nutars stellen" fallen aus.

3. Hinter: „3. der Schuldner und der Drittbcfitzer" ist zu setzeu: „im Falle
der Zwangsversteigerung, eines Hypotheken-Reinigungsverfahrens",und bei Annahme
des zusätzlichen Antrages zu dem Gesetzentwürfeüber das Hypotheken-Reinigungs¬
verfahren: „auch eines notariellen öffentlichenVerkaufes".

8. 6.

1. In dem alinea. 1 hinter: „Zurückweisung"ist einzufügen: „unzulässiger
oder", und in dem alinea 2 vor begründet: „zulässig uud".

8. 8.

In dem aliuea 3 am Schlüsse hinter: „erfolgen" ist zu setzen: „welcherden
Gläubigern die angemeldet haben, auf Kosten des Widersprechendenzuzustellen ist".

8- 9.

Am Schlüsseist zuzufügen: „die Frist zwifchen dem Termin zur Erklärung
über deu Plan und der Aufgabe der Ladungen zur Post beziehungsweifeder Ein¬
rückung derselben in die Zeitung muß mindestens 14 Tage betragen".

8- ii.
Die Worte: „von einem Rechtsanwalt oder Notar" werden ersetzt durch die

Worte: „von dem Widersprechendenoder seinem Bevollmächtigten".

8- 13.
1. Als 2. aliiroa ist einzufügen: „Eine einmalige Vertagung des Termines

auf 14 Tage zur Abgabe von Erklärungen auf erhobene Widersprücheist auf Antrag
statthaft".

2. Als 4. aliuea ist einzufügen: „Ist ein in dem Termine nicht erschienener
Gläubiger bei dem Widersprüchebctheiligt, welchenein anderer Gläubiger erhoben
hat, so wird angenommen, daß er diesen Widerspruchnicht als begründetanerkennt".

8- 14-

Die Worte in der 4. Zeile: „oder Notar" werden gestrichen.

31*
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8. 15.
An Stelle der Worte: „jedoch mit Ausschluß der Reisekostenetwaiger Ver¬

treter" ist zu setzen: „Die von ihm zu zahlenden Gebühren des Anwaltes für den
Antrag auf Eröffuuug des Verfahrens, Anmeldung der Forderung und Wahrnehmung
der Termine, sodann nach freiem Ermessen des Gerichts die dem Anwälte zustehen¬
den Reifekosten".

8. 1?.
Fällt aus.

8- 18.
Die Worte: „Nach Rechtskraft des Beschlusses,durch welcheu" sind zn ersetzen

durch: „Sobald".
8. 24.

Der Schlußsatz: „Iu den Fällen — Plan" wird gestrichen.
5. Hoher Landtag wolle es für nothwendig erklären, daß in Abänderung der 88- 2?

uud 28 des Gesetzentwurfesdas Kostengesetz zugleich mit letzterem dem Laudtage
der Monarchie vorgelegt werde."

Landtags-Marfchall: Meine Herren! Sie haben das Referat des Ausschusses
gehört. Ich stelle den Antrag des Ausschusses zur Diskussion und gebe dem Herrn Abgeordneten
Dietze das Wort.

Abgeordneter Dietze: Meine Herren! Bei der gründlichenDurchberathung der Iustiz-
gesctze, glaube ich, ist es angezeigt, daß wir hier nicht in eine nochmalige Diskussion eintreten,
da der Ausschuß keine Aenderungen weiter beantragt. Ich möchte Ihnen vorschlagen, das
ganze Gesetz, wie es eben von dem Herrn Referenten vorgetragen worden ist, en, Noo anzunehmen.

Landtags-Marfchall: Es erfolgt gegen diesen Antrag kein Widerspruch. Meine
Herren! Ich muß darüber zur Abstimmung schreiten, da es sich hier um eine Allerhöchste
Proposition handelt und deshalb eine zweidrittel Majorität zur Annahme des Gesetzes noth¬
wendig ist. Ich bitte also diejenigen Herren, welche dagegen sind, sich zu erheben. (Geschieht.)

Der Gesetzentwurfist in der Fassung des Ausschussesmit allen gegen zwei Stimmen
angenommen. Ich muß dies deshalb constatiren, weil es eine Allerhöchste Proposition ist.
Wir kommen zum Referat des III. Ausfchuffes, betreffend den Entwurf eines Gesetzes
über das Hypotheken-Reinigungsverfahren. Referent ist der Herr Abgeordnete Seul.

Referent Abgeordneter Seul: Meine Herren! Auch hier beschränkeich mich darauf,
die Vefchlüfsevorzulesen, wie sie in dem Ausschüssegefaßt worden sind. Dieselben lauten:

1. „Hoher Landtag wolle seine Zustimmung zu dem vorliegenden Gesetzcsentwurfaus¬
sprechen,zugleichaber der KöniglichenStaatsregierung zur Erwägung anheimgeben,
diejenigen Nestimmungen über die Zwangsvollstreckungin das unbeweglicheVer¬
mögen, welche bei dem Ucbergebotsverfahrenin Anwendung kommen, in das Gesetz
aufzunehmen, sodann den 8- H des Entwurfes zu streichen".

2. „Hoher Landtag wolle es für nothwendig erklären, daß in Abänderung der H§. >2
und 14 des Entwurfes das Kostengefetz zugleichmit dem Gesetzesentwurfdem Land¬
tage der Monarchie vorgelegt werde";

3. „sodann es für durchaus wüufchenswerth und im Interesse sowohl der Gläubiger
als des Schuldners liegend erachten, daß auch die vor Notar abzuhaltenden öffent-
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lichen Versteigerungen unter den §. 1 dieses Gesetzes fallen, daß demgemäß eine
dahin zielende gesetzlicheBestimmung erlassen werde, welche die Vorschrift enthält,
daß die Inhaber der eingetragenenHypotheken und Privilegien zn dem Versteigcrungs-
terminc unter Belassuug einer bestimmten Frist geladen und das nach der Kabinets-
ordre vom 9. April 1836 den Hyvothekarglaubigern bei den Subhastationcn zu¬
stehende Recht ihnen auch für diese Versteigerung verbleibe".

Landtags-Marschall: Ich stelle den Antrag des Ausschusses zur Diskussion und
gebe dem Herrn AbgeordnetenDietzc das Wort.

AbgeordneterDietze: Da auch gegen diesen Antrag des Referenten kein Widerspruch
erhoben wird, so erlaube ich mir, auch für dieses Gesetz die eu dloo-Annahme zu empfehlen.

Landtags-Marschall: Es ist ein Antrag auf on dloo-Annahmegestellt. — Es erfolgt
kein Widerspruch, wir schreiten zur Abstimmung. Ich bitte Diejenigen, die gegen dieses Gesetz
sind, sich zu erheben. (Es erhebt sich Niemand.)

Das Gesetz ist in der Fassung des Ausschusses en dluo einstimmig angenommen. Wir
kommen zum Referat des III. Ausschusses, betreffend den Entwurf eines Gesetzes über
das Verfahren bei Theilungen und den gerichtlichen Verkauf von Immobilien.
Referent ist der Herr AbgeordneteSeul.

Referent AbgeordneterSeul: Zu diesem Gesetzentwurf werden folgende Anträge gestellt:
„Hoher Landtag wolle zu dem vorliegenden Gefetzesentwurf feine volle Zustimmung

aussprechen,und der Königlichen Staatsregierung folgende Abänderungenzur Erwägung
anheimgeben:

1. Statt der Worte: „vor Gericht" ist zu setzen: „gerichtlich".
2. Hinter die Worte: „vor einem Notar oder" ist zu setzen: „soweit es sich

nicht um Immobilien handelt auch".
s- 2.

Das letzte alii^a ist mit dem vorletzten zu verbinden und die Worte: „Ist ein
Antrag gestellt, so ist derselbe" in: „Der zuerst gestellte Antrag ist" zu verändern.

8- 4.
1. Die Worte: „Erscheint der Antrag auf gerichtliche Theilung unzulässig oder

unvollständig so hat" sind zu streichen und hinter die Worte: „das angegangene
Gericht" ist einzufügen: „hat".

2. Das letzte alinea fällt aus und wird erfetzt durch die Bestimmung „wird
der Antrag zurückgewiesen, so bleibt es dem Antragsteller überlassen, seine Rechte im
ordentlichenProzeßwegegeltend zu machen".

§. 7.
1. In dem aliusa, 2 ist hinter: „im Termine oder" zu setzen: „die Nicht-

erfchienenen".
2. An Stelle: „einer Woche" ist im'vorletzten Satze „14 Tagen" zu setzen.

§.8

fällt aus und ist durch folgendenParagraphen zu ersetzen:
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„Jeder Netheiligte ist berechtigt, seinen Antheil an den Mobilien und Immo¬
bilien der Masse in Natur zu fordern, und zu dem Zwecke die Abschätzung sowie ein
Gutachten über die Frage der Theil- oder Unteilbarkeit und im ersteren Falle die
Loosebildnngdurch Sachverständigezu beautragen. Einigen sich die Betheiligten über
die Person des oder der Sachverständigen, so erfolgt die Beeidigung durch den Notar,
falls sie nicht ein für alle Male vereidigt sind; einigen sie sich nicht, so erfolgt die
Ernennung und Beeidigung auf Antrag des Notars durch das Theilungsgericht. Das
Theilungsgerichtkann auch ein anderes Amtsgerichtum Ernennung bezw. Beeidigung
ersuchen. Das Gutachten nebst Loosebildnngist dem Notar einzureichen und sind von
Letzterem die Betheiligten zur Einsichtnahmesowie in einen anzusetzenden Termin zur
Looseziehung zu laden. Die Looseziehung findet durch die Anwesendenstatt, insoweit
nicht bis zur Ziehung Anträge auf Abänderung bei dein Notar gestellt sind; die etwa
gestelltenAnträge sendet der Notar unter Beifügung der erforderlichenVorstücke an
das Theilungsgericht ein, welches geeignetenFalles nach Anhörung der Betheiligten
durch Beschluß entscheidet.

Die Theilung in Natur ist im Falle des Widerspruchs ausgeschlossen, wenn
1. dieselbe die Interessen der Betheiligten schädigt;
2. wenn Nllchlaßschuldenvorhanden sind, welche ohne Verkauf der Nachlah-

gegenstände nicht getilgt oder unter gleichzeitiger Entlassung der Wider¬
sprechenden aus dem Schuldverhältniß nicht von den übrigen übernommen
werden;

3. bei nicht vertretbaren Sachen und Immobilien, wenn die Erben, welche die
Mehrheit der Quoten repräsentiren, den Verkauf beantragen.

8. 15.
Am Schlüsse des 3. alinea ist hinzuzufügen: „nur iu dem Falle, in welchen:

nach dem bestehenden Gesetze eine gerichtliche Bestätigung vorgeschrieben ist".

§. 16.
An Stelle des 1. Nlino», ist zu setzen: „Die öffentliche Zustellung an einen

Betheiligten kann nur durch das Theilungsgericht angeordnet werden".

§- 27.
Hinter die Worte „zu deren Vermögen" sind einzuschalten: „oder Nachlassenschast".

§. 28.
1. In dem aliusg, 1 fällt aus: „1. durch Anheftung an die Gerichtstafel 2.";
2. ebenfo das alinea 2 und
3. die Anfangsworte des 3. alinea: „Anheftung und".

s- 29.

Die Worte: „Anheftung und" werden gestrichen,
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8- 37-

In 5. werden die Worte: „den Inhalt der Verkaufsbedingungenund die
Erwähnung, daß dieselben" ersetzt durch: „die Erwähnung, dah die Verkaufs-
bedingungenbei dem Notar hinterlegt und".

§. 39,
Die Worte: „Anheftung und" fallen aus und anstatt des letzten Wortes:

„müssen" ist: „muß" zu setzen.
§- 40.

Bei Annahme des Antrages II. 2 kommt das aline«, 2. in Wegfall.

§. 44.
Der Art. 822 wird nur in seinem letzten Satze aufgehoben,der Art. 865 nicht,

2. Hoher Landtag wolle dem Ermessender Königlichen Staatsregierung anheimgeben,
daß folgende zusätzliche Bestimmung in dem Gesetzcsentwurfaufgenommenwerde:
I. die Erklärung über den Verzichtauf eine Erbfchaft (Art. 784 V. G -N.),

II. über die Annahme einer Erbschaft nnter der Nechtswohlthat des Inventars
(Art. 793 B. G.-B.),

III. über den Verzichtder Ehefrau auf die Gütergemeinfchaftim Falle des Ablebens
des Ehemannes (Art. 145? B. G.-B.),

IV. ebenso im Falle der Gütertrennuugsklage (Art. 8?4 Nh. C.-Pr.-O.),
V. über die Annahme der Gütergemeinschaft seitens der geschiedenen Ehefrau

(Art. 1463 B. G.-B.),
VI. die Stellung der in den Art. 80? V. G-B. und 992 u. ff. Rh. C.-Pr.-O.

vorgeschriebenen Bürgschaft —
erfolgen auf der Gerichtsschreiberei des Amtsgerichts zu Protokoll des Gerichts¬
schreibers,

VII. die in folgenden Bestimmungen den Landgerichten bezw. den Präsidenten des
Landgerichts übertragenen Entscheidungensollen den Amtsgerichten überwiesen
werden:
1. über die Verlängerung der in dem Art. 145? B. G.-B. vorgesehenenDeli-

bemtionsfrist (Art. 1458 B. G.-B.),
2. über die Verlängerung der im Art. 1463 B. G.-B. vorgesehenenFrist,
3. über die Gestattung des Verkaufes der Nachlaßmobilienim Falle des Art. 796

B.-G.-B. und 986 Nh. C.-Pr.-O.,
4. über die Widersprüchegegen die sud VI. erwähnte Bürgschaft.
Die Zuständigkeitdes Amtgerichts richtet sich in den Fällen I., II., III,, VI,,

VII. 1, 3, 4 nach §. 28, in den Fällen IV., V, VII. 2 nach §. 568 Neichs-C.-Pr.-O.
3. „Hoher Landtag wolle es für nothwendig erklären, daß in Abänderung der §§. 43

uud 45 des Entwurfes das Kostengesetz zugleich mit dem Gesetzesentwnrfdem
Landtage der Monarchie vorgelegtwerde."

Landtags-Marschall: Ich eröffne über diese Antrage des Ausschusses zu dem Gesetz
die Diskussionund gebe dem Herrn AbgeordnetenDietze das Wort.
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AbgeordneterDietze: Ich möchte auch zu diesem 3. Gesetze den Antrag stellen, dasselbe
nach den Anträgen des Ausschusses on dloo anzunehmen.

Landtag s-Marschall: Es ist ein Antrag auf sn Kloo-Annahme des Gesetzes nach
den Anträgen des Ausschussesgestellt worden. Ich frage, ob dagegen Widerspruch erfolgt. ^
Es erfolgt kein Widerspruch, wir kommen zur Abstimmung. Ich bitte diejenigen, die gegen das
Gesetz nach den Vorschlägendes Ausschusses sind, sich zu erheben. (.Geschieht.)

Das Gesetz ist mit allen gegen eine Stimme angenommen. Zur Geschäftsordnunghat
der Herr Abgeordnete Courth das Wort.

AbgeordneterCourth: Ich wollte bitten, zu Protokoll zu beurkunden, daß ich, wie in
der Vorberathung, sowohl für den zweiten Gesetzentwurf,als auch für den dritten gestimmt habe.
Ich sehe mich zu dieser Erklärung veranlaßt, weil der Berichterstatterder Kölnischen Zeitung, den
ich in diesem hohen Hause vermuthe, berichtet hat, ich hätte mich in der Vorbemthung gegen alle
drei Gesetzesvorlagenausgesprochen.

Landtags-Marschall: Meine Herren! Unsere Tagesordnung ist hiermit erledigt. Wir
werden morgen früh um 10 Uhr wieder zusammentreten und nach dem, was ich Ihnen vorhin
gesagt habe, unsere Tagesordnung bis zu Ende erledigen, indem wir während der Verhandlungen
hier frühstücken.

Die Sitzung ist geschlossen.
(Schluß der Sitzung 6'/« Uhr.)

Achte Sitzung
im Stündehause zu Düsseldorf, am Freitag, den 19. November 1886.

Beginn: 10 Uhr Vormittags.

Tagesordnung:

1. Referat des I. Ausschusses, betreffenddie Vorlagen einer neuen Kreis- und Provinzial-
ordnung. L. M. Nr. 23. Referent: AbgeordneterAdams.

2. Referat des I. Ausfchusses, betreffenddie Theilung des Kreises Mülheim a. d. Ruhr.
L. M. Nr. 25. Referent derselbe.

3. Referat des I. Ausfchusses, betreffenddie Petition der GemeindeNippes um Erhebung
in den Stand der Städte. L. M. Nr. 28. Referent derselbe.

4. Referat des I. Ausfchusses, betreffenddie Eingaben der Handelskammernzu Elberfeld,
Neuh und Essen über Ausdehnungdes Gesetzes über die Zuständigkeitder Verwaltungs¬
und Verwaltungsgerichtsbehördenvom 1. August 1883 auf die Nheinvrovinz. L. M.
Nr. 29. Referent: AbgeordneterDietze.

5. Neuwahl der bürgerlichen Mitglieder der Ober.Ersatzkommission.L. M. Nr. 33.
6. Ergänzungswahl zum Provinzial-Verwaltungsrath. L. M. Nr. 34.
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7. Referat des Provinzial-Verwaltungsraths, betreffenddie Ueberfüllungder Provinzial-
Irrenanstalten. L. M. Nr. 100,

8. Referat des Provinzial-Verwaltungsraths, betreffend bauliche Veränderungen und
Neubauten in der Provinzial-Hebammenlehranstaltzu Köln. L. M. Nr. 101.

9. Referat des I. Ausschusses, betreffenddie monumentaleAusführung der bei Gelegenheit
des Kaiferfestesim September 1884 im Treppenhause des Säudehanses aufgestellten
Figurengruppe. L. M. Nr. 71. Referent: AbgeordneterFreiherr von la Valette.

10. Referat des II. Ausschusses,betreffend die Petition der Stadt Trarbach wegen des
Baues einer Brücke über die Mosel zwischen Trarbach und Traben. L. M. Nr. 73.
Referent: AbgeordneterKacsen.

11. Referat des II. Ausschusses, betreffend die Rettung des Siebengebirges. L. M. Nr. 19.
Referent: AbgeordneterKaefen.

Landtags-Marschall: Meine Herren! Die Sitzung ist eröffnet. Wir beginnen mit
Verlesung des Protokolls der vorigen Sitzung. (Geschieht.)

Ist gegen das Protokoll der vorigen Sitzung etwas zu erinnern? — Es ist dies nicht
der Fall, ich erkläre das Protokoll für genehmigt und ersuche den AbgeordnetenNadermacher das
Protokoll der heutigen Sitzung zu übernehmen. (Geschieht.)

Meine Herren! Ehe wir in die Tagesordnung eintreten, möchte ich die Frage stellen, ob
die Wahlen für die Ober-Ersatzkommissionenschon vollständig vorbereitet sind. Herr Freiherr
Eugen von Los hat das Wort.

AbgeordneterFreiherr Eugen von Los: Wenn noch Besprechungennothwendig sein
sollten, meine Herren, um sich über diejenigen Herren zu verständigen,die als Civilmitglieder der
Ober-Ersatzkommissionen demnächst zu wählen sein würden, so würde ich mir den Vorschlag erlauben,
daß dieser Punkt der Tagesordnung — ich glaube, es ist Nr. 5 der heutigen Tagesordnung —
erst nach der Frühstückspausebehandelt würde. Es würde sich dann, wo es erforderlich ist,
Gelegenheitbieten, die nothwendigenVorbesprechungennoch vorzunehmen. Was den Bezirk der
30. Infanterie-Brigade betrifft, fo habe ich nachgesehen;es sind noch alle Mitglieder vorhanden.
Ich glaube, daß da kaum noch eine Besprechungnöthig sein wird.

Landtags-Marschall: Herr Freiherr Eugen von Los stellt einen doppelten geschäfts-
ordnungsmähigen Antrag, erstens, daß wir eine Frühstückspausemachen, und zweitens, daß gleich
nach dieser Frühstückspausedie Wahl für die Ober-Ersatzkommifsionen vorgenommenwird, damit
diejenigen Herren, welche sich über die vorzunehmenden Wahlen noch nicht besprochen haben, Gelegen¬
heit finden, die Kandidatenfestzustellen. Sind Sie damit einverstanden? (Zustimmung.)

Wir treten nunmehr in die Tagesordnung ein und beginnen mit dem Referat des
I. Ausschusses, betreffend die Vorlage einer neuen Kreis- und Provinzialordnung.
Referent ist der Herr AbgeordneteAdams,

Referent AbgeordneterAdams: Meine Herren! Die vorliegendenGesetzebetreffen erstens
die Schaffung einer neuen Kreisordnung an Stelle der vom 13. December 1872, zweitens ein
Wahlreglement und drittens die Einführung der Provinzialordnung vom 29. Juni 1875, welche
für die meisten anderen Provinzen besteht, in die Rheinprovinz. Ich bemerke hier nur das eine,
daß diese neuen Gesetze nicht deshalb erlassen werden, weil die bisher bestehenden Gesetze nicht
geeignet wären, nicht taugten, sondern aus dem Grunde, weil in den übrigen Theilen der
Monarchie neue Verwaltungsgesetzeerlassen worden sind, welche von hohem Werthe für die
Selbstverwaltung sind und namentlich die Verfügungen der Verwaltungsbehörden von einen:

32
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Rekurse an ein Gericht statt, wie bisher von der alleinigen Entscheidung des Ministers abhängig
machenund weil die Einführung dieser besseren, freieren Einrichtungenin die Rheinprovinz nach
dem Gesetze von 1875 nicht stattfinden kann, ohne daß vorher die Nheinvrovinz durch Annahme
der hier vorliegenden Gesetze in die neue Organisation der Kreise und Provinzen eingeführt
worden ist. Im Uebrigen glaube ich, weder im Allgemeinennoch im Besonderen zu den einzelnen
Paragraphen der Entwürfe der Kreisordnung und demnächst der Prouinzialordnung erläuternde
Bemerkungen machen zu müssen, da die Verhandlungen ja sehr eingehend hier in dem als
Ausschuß constituirten Plenum stattgefunden haben, und überdies der Gefetzentwurf felbst jetzt
feit längerer Zeit in den Händen sämmtlicherMitglieder ist.

Ich bemerke nur noch folgendes bezüglichder vorzunehmenden Aenderungen der
Entwürfe. Es sind in den Sitzungen, in denen wir uns als Ausschuß constituirt haben, eine
Reihe von Veränderungen vorgenommen worden. Diese Veränderungen befinden sich zwar
sämmtlich gedruckt in Ihren Händen, es wird aber doch angemessen sein, daß ich Ihnen diese
Veränderungen, die zu den einzelnenParagraphen beschlossenworden sind, verlese, ohne daß es
erforderlichwäre, diefe Aenderungennäher zu motiviren, da die Motivirung ja in den von Ihnen
selbst getätigten Verhandlungen stattgefunden hat.

Nach diesen von uns als Ausschuß abgehaltenen Plenarsitzungen hat sich der I. Ausschuß
noch einmal mit der Frage beschäftigt,ob noch ferner Aenderungenzu machen sind. Diefe ferneren
Aenderungenrcduciren sich auf einige Bestimmungen,die Sie ohne Zweifel auch als selbstverständlich
richtig erkennenwerden, ich werde sie bei den betreffendenPunkten anführen und motiviren. Ich
werde mich also, glaube ich, mit Ihrer Zustimmung davon entbinden dürfen, Ihnen die einzelnen
Paragraphen der Kreisordnung felbst anzuführen, fondern nur diejenigen anführen, welche Ver¬
änderungen erlitten haben.

Das ist zunächst der §. 4 der Kreisordnung, wo in Zeile 3 hinzugefetzt worden ist, daß
die Zustimmung des Provinzial-Landtags erforderlichsei. Es wurde dabei auch beschlossen,an
die Königliche Staatsrcgierung das Ersuchen zu richten, die Stadt Nemschcidin gleicher Weise,
wie dies nach den Motiven zu dem Gesetzentwurffür Bonn und Coblenzbeschlossenworden ist,
zum Ausscheiden aus dem jetzigen Kreise als selbstständigerStadtkreis zu empfehlen. Zu dem
§.21 ist nur hinzugefügt worden, daß die Königliche Verordnung erst nach Anhörung des
Provinzial-Landtags erfolgen foll.

Eine wichtige, umfassende Aenderung hat zu dem H. 24 stattgefunden. Der §. 24
hat in Folge dessen eine neue Fassung erhalten, die Sie in der gedruckten Zusammenstellung
finden. Es ist hierbei ein wesentliches Motiv gewesen, auszusprechen,daß für jede Bürger¬
meisterei ein selbständiger Bürgermeister sein soll, und zugleich auch auszudrücken, daß eine
Verbindung verschiedener Bürgermeistereien nur commissarisch stattfinden dürfe, damit zu
jeder Zeit, sobald sich ein eigener Bürgermeister für die angegliederte Bürgermeisterei findet,
insbesondere auch ein Ehrenbürgermeister, diese commissarischeVereinigung aufhört und die
selbständige Bestellung eines Bürgermeisters für jede der betreffenden Bürgermeistereien statt¬
finden könne.

Es hat sodann zu dem §. 2? eine Aenderung dahin stattgefunden, daß in Bezug auf
die Pension bestimmt worden ist: „wird die Stelle eines Bürgermeisters im Ehrenamte verwaltet,
so hat die betreffendeLandbürgermeistereinach Maßgabe eines vom Kassenvorstandefestzusetzenden
fingirten Diensteinkommensbeizutragen". Diese Bestimmung ist aufgenommen, um die Gleich¬
mäßigkeit der fämmtlichenBürgermeistereien in der Fixirung ihrer Beiträge zur Pensionskassezu
erreichen. Es ist sodann noch bestimmt worden, als Absatz 6 und ? hinzuzufügen:
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„Im Falle einem definitiv angestelltenBürgermeister die comnnssarische Ver¬
waltung einer oder mehrerer benachbarten Bürgermeistereien übertragen wird, ist
derselbe berechtigt,mit den von Letzteren bezogenen Diensteinkommender Pensionskassc
beizutreten. Die Erklärung über den Beitritt ist bei Verlust des Anrechts binnen
einem Jahre nach Uebernahme der commissarischcnVerwaltung abzugeben. Die
näheren Bestimmungen bleiben dein zu erlassendenRegulative vorbehalten.

Das Ruhegehalt der pensionirtenGemeindebeamtenfällt fort, oder ruht, insoweit
als der Pensionirte durch anderweitige Anstellung oder Beschäftigung im Staats¬
oder Communaldienste ein Einkommen oder eine neue Pension erwirbt, welche mit
Zurechnung der ersten Pension das frühere Einkommenübersteigen."

Eine weitere Aenderung hat zu §. 30 stattgefunden. Es ist dort in dem Absah 2, bei K,
hinzugefügt worden, daß die Stellung als Ehrenbürgermeisterauch eine derjenigen sei, deren Ver¬
waltung zum Landrath befähige. Sodann wurde mit Rücksicht darauf, daß wir jetzt erst mit
Einführung dieses Gesetzes im größerenMaßstab mit Schaffung der eigentlichen Sclbstverwaltungs-
stellen beginnen, daher nicht viele Landrathscandidaten vorhanden sein werden, welche die Voraus¬
setzung, in Sclbstverwllltungsllmtembeschäftigtgewefen zu fein, erfüllen, und zum Landrathsposten
präsentirt werden können, einen Uebergangszustanddahin zu fchaffen, daß noch eine Zeit lang
von diefem Erfordcrniß dispensirt werden könne.

Es wurde deshalb zu dem §. 30 ein Zusatz beschlossen, welcher demnächstunter den
Uebergangsbestimmungenals §. 101a seine Stelle finden soll, und lautet:

„Bis zum 1. April 1892 ist der Kreistag befugt, außer den im §. 30 dieses
Gesetzes bezeichneten Personen für die Besetzungeines erledigten Landrathsamtes auch
solche Personen in Vorschlagzu bringen, welchenach den vor dem 1. Januar 1887
geltend gewesenen Bestimmungen hierzu präsentirt werden konnten.

Diese Vorschrift tritt sofort in Kraft."
Zu §. 31 ist eine Aenderung gemacht worden, welche, wie es auch für Westfalen

befchloffen worden ist, dem vorbeugen soll, daß eine sehr lange Vertretung des Landraths dem
Kreissekretairübertragen wird; man hat beschlossen,zu diesem Paragraph den Znsatz zu machen:

„Jedoch darf diefe Vertretung die Zeitdauer von 14 Tagen in der Regel nicht
überschreiten."

In dem §. 32 war durch einen redaktionellenFehler nicht gesagt, daß der Landrath
auch als Vorsitzenderdes Kreistages die betreffendenFunktionen habe, und deshalb sind diese
Worte hinzugefügtworden.

Zu §. 33 wurde befchloffen,statt der im Entwurf enthaltenen Bestimmung, diejenigen
der in den östlichen Provinzen eingeführten Kreisordnung aufzunehmen und den Paragraphen so
zu gestalten, daß er vollständig dasselbe für unsere Provinz sagt, was auch für die östlichen
Provinzen in Bezug auf die Zahl der Kreistagsmitglieder festgestellt worden ist.

In dem §. 45 ist nur eine redaktionelleAenderung vorgenommen worden, auf die ich
nicht zurückkomme, da sie früher ausreichendbesprochen worden ist.

Zu §. 50 wurde ebenso, wie es in der Kreisordnung für Westfalen beliebt worden ist,
bestimmt, daß derjenige Beamte, welchereine Besoldung bezieht, in den Kreistag nicht wählbar sei.

Zu §. 52 wurde eine Aenderung in Bezug auf die Reihenfolge, wie die Wahlkörper zum
Kreistage zusammentretenund ihre Abstimmunggeben, beschlossen,indem man es angezeigter hielt,
daß der Wahlverband der größeren Grundbesitzervor dem Wahlverband der Landbürgermeistereien
zusammentretensolle.

32*
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Zu §. 99, der von den Rechten der Standesherren handelt, wurde hinzugefügt, daß der
Landrath des Kreises Ncuwied, sowie der des Kreises Wetzlar erst ernannt werden sollen, nachdem
die Standesherren, nämlich der Fürst zu Wied und die Fürsten zu Solms-Braunfels und zu
Solms-Hohensolms-Lich,angehört worden seien. Endlich zu §, 101 wurde beschlossen, die Worte
„des Kreistages und" zu löschen und einen Zusatz hinzuzufügen,der dem bisherigen Kreistag die
durch dieses Gesetz übertragenen Obliegenheitenüberweist und nicht ohne Weiteres dem Landrath,
dem Landrath vielmehr erst, nachdemder Kreistag vergeblichaufgefordert worden ist.

Zu diesen Aenderungensind nun im I.Ausschuß noch einige Aenderungenbeliebt worden
und ich bitte Sie deshalb mit mir auf den §. 24 zurückzugehen. Im §. 24 war ursprünglich
in der Regierungsvorlage beantragt gewesen, sowohl den Ehrenbürgermeister wie den besoldeten
Bürgermeister auf Lebenszeit zu ernennen. Durch die Beschlüsse, die Sie in dem als Ausschuß
constituirten Plenum gefaßt haben, besteht dies für die besoldetenBürgermeister, ist aber für die
Ehrenbürgermeisterdahin abgeändert, daß diese auf 12 Jahre gewählt werden. Dies kann nicht
unsere Absicht sein. (5s kam aber in folgender Weise: Im Provinzial-Verwaltungsrathe war
beantragt worden, für beide, für den Ehrenbürgermeister und für den besoldetenBürgermeister,
eine zwölfjährige Periode der lebenslänglichenErnennung vorhergehen zu lassen und erst nach
der Bewährung in diesem Zeitraum die lebenslänglicheErnennung eintreten zu lassen. Dies
wurde beschlossen und bei der Plenarcommission beantragt. Bei der desfalls stattgefundenen
Berathung ist diese Probezeit für den besoldeten Bürgermeister gefallen, während sie bezüglich der
Ehrenbürgermeisternicht zur Diskussion gelangte. Da aber keineswegsdie Ansicht hier bestand
oder auch besteht, die Ehrenbürgermeisterin dieser Beziehung schlechter zu stellen, als die besoldeten
Bürgermeister, so wird Ihnen vom I. Ausschußvorgeschlagen, auch die Ehrenbürgermcisterebenso,
wie die besoldeten Bürgermeister, auf Lebenszeit zu ernennen. Dementsprechendwären in dem
vorliegenden§. 24 im dritten Abfatz folgende Worte zu streichen: „unbesoldete", „(Ehrenbürger¬
meister)," „auf die Dauer von 12 Jahren, und der befoldete Bürgermeister", sodaß der Satz
dann heißt: „der Bürgermeister wird auf Lebenszeit ernannt auf Grund von Vorschlagendes
Kreisansschusses,welche dieser nach Anhörung der Bürgermeistereiversammlungzu machen hat-

Dann ist beantragt worden, auch in dem §. 99 eine Aenderung zu machen. Der ß. 99
betrifft die Rechte der Standesherren. Hier ist in Nr. 1 der Ausdruckgebraucht: „die Mitglieder
der ehemals reichsunmittelbarenFamilien, auch insoweit sie eine Befreiung uvn den persönlichen
Staatssteuern genießen." In den Recessen der hohen Herren ist dieser Ausdruck „persönliche
Stlllltsstcuern" nicht gebraucht,sondern es heißt dort „ordentliche Personalsteuern", Da es nicht
die Absicht des Provinzial-Landtages sein kann, in dieser Frage irgend welche Aenderung zu
machen, so empfiehlt es sich hier, statt der Worte des Entwurfs „persönliche Staatssteuern" ebenso,
wie in den Recessen zu sagen „ordentlichePersonalsteuern," Ich glaube, es wird dieses gar kem
Bedenkenhaben.

Das zweite aline». des §. 99, welches ich Ihnen bereits vorgelesenhabe, welches von den
Landräthen spricht, erleidet keine weitere Veränderung. Dagegen ist zum dritten «linea doch noch eme
Bemerkung zu machen. Dieses handelt von der Ernennung der Bürgermeister. Es war in der
Plenar-Commissionsberathungals drittes aliusa bezeichnetworden, aber fönst unverändert geblieben.
Nun können aber die Worte „Ernennung der Bürgermeister" dem Zweifel Raum geben, ov
darunter auch die commifsarische Bestellung der Bürgermeister zu verstehenist. Das Gesetz,
betreffenddie Einführung der Kreisordnung in Sachsen ergibt, daß in den GmffchaftenWernigerode
und Stolberg das landesherrlicheRecht auch für die commifsarische Bestellung gewahrt lst.
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Es kann also wohl keinem Bedenkenunterliegen, daß wir dasjenige, was dort als Rechtens ein¬
geführt worden ist, auch hier eingeführt zu fehen wünschen,wir daher nicht sagen „die Ernennung
der Bürgermeister", sondern„die Ernennung sowie die commissarischeBestellung der Bürgermeister".

Dies, meine Herren, sind die einzigen fernerin Aenderungen, die Ihnen Seitens des
ersten Ausschusses vorgeschlagen werden.

Es waren nun zu dieser KreisordnungverschiedenePetitionen eingegangen. Die Petitionen,
welche von den Bürgermeistern Pahlke in Rheydt, Werners zu Düren und Philivpi zu Haaren
eingegangenwaren, beschäftigensich wesentlich mit dem ß. 4.

Sodann sind von den Bürgermeistern Daniels in Trcis, Niehl in Senheim, Vreuer in
Cochem (Land), Prestinari in Brodenbachund von dem Stadtsekretär Daniels in Essen auch eine
Reihe von Petitionen eingegangen, welche sich mit der Pcnsionsfrage beschäftigen. Jene sind
durch die zu §. 4 gefaßten Beschlüsse, diese durch die Beschlußfassungzu §. 2? erledigt, so daß
also in Bezug auf sämmtlichePetitionen wohl erklärt werden könne, daß sie durch die Beschluß¬
fassung erledigt sind.

Zu dem Wahlreglement ist nichts weiter zu bemerken,ebensowenig zu dem Entwürfe eines
Gesetzes,betreffenddie Einführung der Provinzialordnung vom 29. Juni 1875, mit Ausnahme
der einen Bestimmung, welche in der Plenar-Ausschußsitzungerwähnt und dort auch vollständig
genügend erörtert worden ist.

Nach Diskussionder einzelnen Bestimmungen entstand nun im Ausschusse die Frage,
ob, falls den, ganzen Gesetzentwurfmit diesen hier vorgeschlagenen Abänderungen die Zustimmung
ertheilt werde, nicht in einer Resolution oder in einer an Se. Majestät den König zu richtenden
Adresse doch auch die Stellung hervorgehobenwerden soll, welche der Provinzial-Landtag in seiner
großen Majorität zu diesem Gesetze im Allgemeinen habe. Der I. Ausschuhhat sich mit dieser
Frage beschäftigt und kam dahin überein, daß nachfolgende Sätze als der Ausdruckdes Landtages
in der an Se. Majestät zu richtendenAdresse Aufnahme finden sollen. Es wird genügen, wenn
ich Ihnen diese Sätze einzelnvorlese, da Sie aus denselbenohne nähere Erläuterung den Inhalt
und die Bedeutung derselbenvollständig erkennen werden. Es sollen folgende Sätze in der Adresse
an Se. Majestät Aufnahme finden:

„Der Provinzial-Landtag verkennt zwar nicht, daß die gegenwärtig in Kraft
befindliche Kreis- und Provinzialordnung den veränderten Verhältnissen und Bedürf¬
nissen der jetzigen Zeit nicht mehr in allen Theilen entspricht;

derselbe würde aber vorgezogen haben, wenn anstatt der vollständigenNeu¬
gestaltung der Kreis- und Provinzialordnung auf ganz neue Grundlage hin, die
Ausdehnung der allgemeinen Verwaltungsreform auf die hiesige Provinz im Wege der
Abänderung der veralteten Bestimmungen und der Weiterbildung der bestehenden
Kreis- und Provinzialordnung versuchtworden wäre;

der Provinzial-Landtag ist ferner der Ansicht, daß im Falle die Organisation
sowie die Verwaltung der Kreise und der Provinz aber vollständig neu geregelt werden
sollten, alsdann der Aufbau von unten mit der Landgemeindeordnungbeginnen und
sich enger an die bestehenden,bewährten Einrichtungen in Kreis und Provinz hätte
anschließen können;

daß insbesondere die Zusammensetzungdes Kreistages nach drei Interessengruppen
eine consequente Durchbildung der Interessenvertretung nach hiesigen Verhältnissen
nicht darstellt, daß aber, im Falle dieses System einmal angenommenwird, auch die
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Wahlen zum Prouinzial - Landtage direkt von den Interessengruppen in bestimmten
Wahlkreisenanstatt von den Kreistagen hätten geschehen müssen;

daß bei der Annahme dieses Wahlmodus auch die der historischen und rechtlichen
Stellung der Standesherren entsprechende Virilstimme der Letzteren auf dem Provinzial-
Landtage hätte aufrecht erhalten werden können."

Das sind die Sätze, meine Herren, von denen vom I. Ausschußbeantragt wird, daß
sie in der zu erlassenden Adresse aufgenommenwerden sollen. Ich glaube, hiermit mein Referat
schließen zu können.

Landtllgs-Marschall: Was die Behandlung dieser wichtigen Gesetzesvorlagc betrifft,
so glaube ich, meine Herren, daß wir Alle in den Plenar-Commissionssitzungenzur Genüge d«
damals besprochenen Abänderungen mit den Herrn Vertreteren der Staatsregierung hier berathen
haben. Nach reiflicherErwägung ist der I. Ausschußzu einigen Modifikationendieser Vorschläge
wieder gekommen, insbesondere in dem §. 24, und er hat Ihnen zum Schluß eine allgememc
Resolution vorgeschlagenals prinzipielle Stellungnahme zu der ganzen Vorlage von Seiten de^
Provinzial-Landtags, der hier sein Urtheil und sein Votum über die von der Königlichen Staats¬
regierung vorgelegtenGesetzentwürfeabzugebenhat. Meine Herren! Ich glaube, daß wir zunääi!
über diese Punkte, die jetzt neu von dem 1. Ausschußvorgeschlagenwerden, in eine General¬
diskussioneintreten müssen,und daß wir dann die einzelnen Punkte noch durchgehen und besprechen-
Sind die Herren damit einverstanden? (Zustimmung,)

Ich eröffne die Generaldiskussion über die Vorschläge des I. Ausschusses. — Der Herr
Abgeordnetevon Eynern hat das Wvrt zur Geschäftsordnung.

Abgeordnetervon Eynern: Durchlauchtbeabsichtigen demnach,daß, nachdemdie Durch¬
berathung der Kreisordnung vollendet ist, dann erst die sogenannte Resolution, wie sie der Herr
Referent Adams vorgelefen hat, zur Diskussion kommt? So glaube ich verstanden zu haben. Dann
möchte ich zur Geschäftsordnung bemerken, daß ich es sehr bedauere, daß diese Resolution mch
gedrucktden einzelnenMitgliedern des Landtages zugegangenist. Ich glaube nämlich, daß e^
den Herren, welche im I. Ausschussesitzen, wohl möglich gewesen ist, sich über die Tragweue
dieser Resolution zu orientiren, aber für die Herren, die ohne irgend eine Vorbereitung hierher
kommen, wäre es richtiger gewesen, wenn sie davon unterrichtet worden wären, was denn un
I. Ausschuß beschlossen worden ist. Denn jeder einzelne Satz dieser Resolution hat euie
besondere Tragweite,

Landtllgs-Marschall: Meine Herren! Ich bedauere es sehr, daß dies nicht hat aus¬
geführt werden können; es ist erst gestern Nachmittag das Referat fertiggestelltworden, und es
würde sehr schwer gewesen sein, das alles zu drucken. — Der Herr Vice-Landtags-Marschallh"
das Wort zur Geschäftsordnung.

Vice-Landtags-Marfchall Freiherr von Solemacher-Antweiler: Ich wollte dasselbe
sagen: das Referat ist erst gestern Nachmittag 5 Uhr festgestellt worden. Im Uebrigcn sind die
Beschlüsse in der gedrucktenZusammenstellungenthalten, die vor mehreren Tagen sämmtlichen
Mitgliedern des Landtages zugegangenist; es finden sich nur in §. 24 die unbesoldetenBürger¬
meister herausgestrichen. Sonst finden Sie alles in der Zusammenstellung mit Ausnahme der
sogenannten Resolution, aber ich glaube, daß jeder, der diese hört, auch weiß, um was es stA
handelt, und daß es genügt, dieselbe noch einmal zu verlesen. Jedenfalls ist es unmöglich, dre
Refolution gedruckt heute noch herzustellen.

Landtags-Marschall: Der Herr Abgeordnete von Eynern hat das Wort zur Ge¬
schäftsordnung.
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Abgeordneter von Eynern: Es wäre vielleichtbesser, wenn wir die Berathung über
diese Resolutionen einen Tag aussetzten, damit sie den Mitgliedern des Landtages im Druck
zugestellt werden. Es ist unmöglich, meine Herren, für diese Resolutionen, nach einer bloßen
Verlesung zn stimmen, es ist auch unmöglich, ohne daß sie gedruckt vorliegen, Abänderungs¬
vorschlägezu diesen Resolutionen zu machen, man muß sie entweder in der Gesammtheit an¬
nehmen oder ablehnen. Mit diesen Resolutionen soll das Gutachten des Landtages niedergelegt
werden über die Regierungsvorlage in einer Adresse an Se. Majestät; ich glaube, daß sämmt¬
liche Herren ihre Unterschrift zu einer solchen Mittheilung an Se. Majestät nicht geben können,
ohne vorher Gelegenheit gehabt zu haben, sich über Inhalt und Wortlaut zu berathen und zu
verständigen. Deshalb möchte ich glauben, daß diese Berathung auszusetzensei. Dann möchte
ich noch bemerken,daß der Druck doch vielleicht hätte geschehenkönnen. Ich will damit keineswegs
Kritik an der Gefchäftsführung des I. Ausfchusscs üben, die in so vortrefflichenHänden liegt;
die Versicherunggenügt mir, daß es nicht möglich gewesen ist. Der I. Ausschuß hatte aber
eigentlichnnr die Aufgabe die Beschlüsse des Proviuzial-Landtagcs redaktionell festzustellen; es
lag dem I. Ausschuß nicht ob, Abänderungen an diesen Beschlüssenneu vorzuschlagen. Wenn
er es trotzdem thut, so hätteu doch auch wohl diese Vorschlägeden Mitgliedern des Landtages
gedruckt mitgetheilt werden können. So ist z. B. die plötzliche Ausstrcichung der Ehrcnbürger-
mcistcrstellenauf 12 Jahre ein Vorschlag von prinzipieller Wichtigkeit,uud die Herren erfahren
erst jetzt, daß dies im I. Ausschuß beschlossen worden ist.

Landtllgs-Marschall: Meine Herren! Der Antrag, wie ihn Herr von Eynern
gestellt hat, würde voraussetzen,daß wir noch längere Zeit zusammenbleibenkünneu, Sie wissen
aber alle, meine Herren, welche Kräfte und welche Zeit an diese Arbeit bereits gesetzt wurden
sind. Ich glaube gerade, daß es ein Ruhm unseres diesjährigen Landtages ist, eine so wichtige
Vorlage mit so großem Eifer in fo kurzer Zeit erledigt zu haben. Meine Herren! Ich gebe
aber Herrn von Eynern ganz recht, daß es wohl fchwierig ist, diese Resolutionen und die
Tragweite derselben sogleich nach dem ersten Vorlesen voll zu würdigen und etwaige Abänderungs¬
vorschlägezu machen, ich glaube aber auch, daß wir, wenn wir diese Resolutionen mehrfach
lesen hören, und die Herren sich Notizen dazu machen, sofort in die Berathung eintreten
tonnen. Ich möchte Sie dringend bitten, davon abzufchen, eine Vertagung nm einen Tag
vorzunehmen. Wir wissen nicht, wohin die Debatten uns führeu würden am letzten Tage vor
Schluß des Landtages. Ich glaube, es wäre besser, wir versuchtenwenigstens, die Resolutionen
jetzt zu behandeln und durchzuberathen. Ich bin bereit, sie so oft vorzulesen, wie Sie wünschen.
Nur wenn wir sehen, daß es nicht geht, daß zu wichtigeVorschläge gemacht wcrdeu, küunen
wir als äußerstes Mittel einen solchen Vertagnngsantrag annehmen. — Der Herr Viec-
Landtags-Marschllll hat das Wort.

Vice-Landtllgs-Marschall Freiherr von Solemacher-Antwcilcr: Meine Herren!
Die Berathung über diese sogenannten Resolutionen hat vorgestern im Ausschuß stattgefunden,
Herr von Eynern ist zugegen gewesen, die Competenz des Ausschusses dazu ist von Herrn von
Eynern in keiner Weise angezweifelt wurden, wohl aber sind von ihm alle möglichenMittel
versucht worden, um diese Resolutionen zu Falle zu bringen. Nachdem Herr von Eynern
damals die Competenz des Ausschusses nicht angezweifelt hat, ist er in der gestrigen Ausschuß¬
sitzung, in welcher der Wortlaut des Referats festgestellt wurde, nicht zugegen gewesen; wir
haben dieses Mal leider das Unglück gehabt, Herrn von Eynern öfters in den Ausfchußsitzungen
vermissenzu muffen. Er ist also gestern bei Feststellung des Referats nicht zugegen gewesen,
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Niemand hat cm Wort davon gesagt, daß die Sache gedrucktwerden sollte, Herr von Eynern
hat aber vorgestern, als er da war, die Competenz des Ausschussesnicht bezweifelt. Wenn er
heute nunmehr plötzlich damit herauskommt, so kann ich darin nur ein weiteres Glied in der
Kette von Versuchensehen, die Sache zum scheiternzu bringen.

Landtags-Marschall: Der Herr Abgeordnete von Eyncrn hat das Wort zur
Geschäftsordnung.

Abgeordneter von Eynern: Ich will auf diesen persönlichenAngriff des Herrn von
Solemachcr nicht antworten. Es ist auch nicht richtig, daß ich im Ausschusse die Competenz
desselben anerkannt hatte, im Gegentheil, ich habe im I. Ausschuß ausdrücklichhervorgehoben,
daß Niemand im ganzen Landtage habe wissen können, daß nach den Berathungeu zum Schluß
derartige Resolutionen formulirt werden sollten. Ich bin gewissermaßenmit diesem Protest
in die Berathung der einzelnen Vorschläge im I. Ausschuß eingetreten, ich habe überhaupt die
ganzen Resolutionen nach ihrem Inhalt und nach der Art ihrer Einbringung nach Schluß der
Berathung als nicht richtig anerkannt. Ich habe ausdrücklichgewarnt, uud vorausgesetzt, wir
würden damit hier im Plenum in eine vollständig neue Generaldebatte hineinkommen,die ganz
zwecklos angeregt und verlausen werde. Diejenigen Herren, welche diese Resolutionen vorge¬
schlagen haben und dem Provinzial-Landtage den Inhalt derselben gewissermaßenaufdringen
wollen, sind dafür verantwortlich, wenn die Berathung sich hier noch länger hinzieht; ich kann
nichts dasür. Wenn sogleich von Anfang an die Abficht bestanden hätte, derartige Resolutionen
zu fassen und eine Kritik der Vorlage in diefer Form in einer Adresse an Se. Majestät
niederzulegen, dann hätten wir Zeit gehabt, uns darüber zu verständigen; wir würden dann
in der Generaldebatte die einzelnen Punkte vorzunehmen gehabt haben. Wenn sich die Jen
jetzt hinzieht, so sind nicht diejenigendafür verantwortlich, die gegen diefc Resolutionen sprechen,
sundern diejenigen, die mit ungeahnter Plötzlichkeitin ganz überraschenderWeise diese Vorschläge
gebracht haben. Wenn die Resolutionen übrigens schon gestern Nachmittag festgestelltworden
sind, wie ich jetzt gehört habe, dann glaube ich, sagen zu müssen, daß von gestern Nachmittag
bis heute Morgen der Druck Wohl hätte bewirkt werden können.

Landtags-Marschall: Meine Herren! Ich möchte zunächst selbst antworten. He"
von Eynern hat gesagt, es wäre nicht zu erwarten gewesen, daß solche Resolutionen etwa noch
vorgeschlagenwürden. Meine Herren! Was war die Generaldebatte anders, als eine Darlegung
der ganzen prinzipiellen Bedeutung unferer Gefetze, der ganzen prinzipiellenVeränderungen, die
hier vorgenommen werden sollen? Ich glaube, daß der Herr Landes-Direktor in dieser General¬
debatte in der klarsten Weise schon vorbereitend auf solche Resolutionen hingewiesenhat. IH
bedauere sehr, wenn das nicht so verstanden worden ist, aber in der Absichtdes Verwaltungs-
rathes uud in der Absichtseines Referenten lag das jedenfalls schon nach der Art, wie er den
Vortrug erstattet hat. Meine Herren! Ich bin, wie ich schon gesagt habe, darin mit dem
Herrn Abgeordneten von Eyncrn einverstanden, daß es sehr schwer ist, eine solche Materie M
so kurzer Zeit zu berathen, wir haben aber nur 14 Tage zugestandenbekommen,und ohne tue
dringendste Nothwendigkeit möchte ich nicht eine Verlängerung des Landtages bei Sr. Majestät
beantragen. Ich möchte Sie bitten, es doch zu versuchen,jetzt die Resolutionen durchzuberathen,
und nicht darauf zu bestehen, jetzt noch eine Vertagung bis morgen vorzunehmen. Ich glaube,
es wird uns gelingen, die Berathung durchzuführen. — Herr Graf von Hompesch hat da»
Wort zur Geschäftsordnung.
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^i 5 ^""" Graf von Hompesch: Meine Herren! Ich muß in diesem speziellen
Falle Herrn von Eynern zustimmen. Ich habe auch den Wuusch, daß mir die Resont ue

wenn Nicht gedruckt so doch geschriebenvor uns sehen, denn man n ß ^
Conseaueuzenvorstellen: für deu Fall uämlich. daß diese Resolutionen Annahme ft d ^
im Herreuhause wie im Abgeordueteuhause ganz besonders darauf aufmerksam ich u^
gesagt werde., diese Resolutionen seien zwar angenommen worden/ein großer^, er Mi^
güeder habe aber nicht einmal den Tert dieser Resolutionen schriftlich vor sich gchabt Es
«ur e darauf hmgnmesen werdeu. daß viele Herren ihr Votum abgegeben,ohuegeuau gewußt
^ n' ^ ^" ^"'"ich gestimmt hätteu. Der Werth der Abstimmung würde nnte
solchm Umstanden ganz bedeutend verringert werden. Ich frage daher, ob es bei der An a,
der Schreiber, d.e hier sind, nicht möglich wäre, daß die Resolutionen 75 mal abgesch b
werden konnten, und dann die Berathung über dieselben als letzter Punkt der heutigen Ta^
urduung angesetztwerde. ^ ^ ^'

Landtags-Marschall: Ich habe eben nachgesehen, welchen Umfang die Resolutionen
haben: es find ungefähr 2'/« Seiten, die zu hektographireu wäreu Di Vervielfältig

3^Tort^ "" "'^' ^""' ^ "'" ^"^sordnuug hat ^r F^ ^'vo,"

AbgeordueterFreiherr Felix v°nLo8: Znnächst mochte ich mir zn bemerkenerlanben
daß formell Herr von Eynern nicht ganz im Rechte ist. Jedenfalls hat bis zum Schluß der
Verhandlung ,m Plenum jeder, sei es der Ansschnß. sei es ein Mitglied des Ausschüsse s
es wer immer, das Recht. Anträge, welche Tragweite sie auch haben mögen zn ste le A
durfte der Ausschuß ueben der Erfüllung des Auftrages, der ihm zu Theil
Redaktion vorzuuehmeu. auch noch derartige Anträge berathen, beschließenund dann hier'ein
bringen. Darüber scheint mir formell kein Zweifel zu bestehen. Ich glaube aber auch daß
von emer Ueberrnmpelnug - so stellt es Herr vou Eyuern hin - absolut gar keine Red
em kann Davon, was m deu Resolutionen steht - ich stimme darin dem Herrn Vorsitzenden

ber - ist ad ovo von dem ersten Moment an. in dem die Sache lnerber „^n^ ;n ^>

Schluß die Rede gewesen. Es ist nicht gesagt worden ^ das g^ich^ ^^ '!er e ^
olntiouen vorbringen, aber alles das. was m den Resolutionen niedergelegtworden ist ist de?

langen und breiten, ich mochte beinahe sagen, von jedem, der hier gesprochen hat b rübrt
worden. Also die Gedanken, die vorgebracht werden, sind nns gar' nicht neu; w^r^abe
viel Zeit gehabt, darüber nachzudenken,wenn wir uns für die Fragen interessirt haben ^
möchte den Wunsch anssprechen. daß wir nicht über morgen hinaus hier qehal en werdm
denn der morgige Schluß ist iu Aussicht genommen, daranf sind die ganzen VM^
richtet nnd das wurde wohl ziemlichauch der allgemeine Wunsch sein. Wenn die He n 2n
so großen Werth darauf legen, daß Sie einige Stunden Zeit haben, um sich zu bedenken ö

würde es vielleicht möglich ^ möchte ich anheimgeben - daß wir'die ^
durchberathen, die Schlußabst.mmuug aber au das Eude unserer heutigen Tagesordn.ing so en
Wr sollen i« frühstücken, dadurch würde jedem Gelegenheit gegeben werde,, sich über den
Beschluß lar zu w^on Ich glaube, damit würde alle» Wünschen Rechnung getragen werden.
^ ^andtags-Marschall: Der Herr Abgeordnete Courth hat das Wort zur Geschäfts-

AbgeordneterCourth: Ich hatte mich blos zum Worte gemeldet,um das Hektographiren
der Resolutionen zu beantragen, was ja geschehen soll.

38
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Landtags-Marfchall: Der Herr Abgeordnetevon (innern hat das Wort zur Geschäfts¬
ordnung.

Abgeordnetervon Evnern: Ich stimme dem Antrage des Herrn Grafen von Homvesch
zu. Ich will dem Herrn Abgeordneten Freiherrn Felix von Lotz bemerken, daß die Gedanken,
die hier in diesen Resolutionen ausgesprochensind, mir absolut neu sind, als Beschlüsse des
Landtages; als solche sind mir sämmtliche4 Gedanken absolut neu. Einzelne Redner haben ja
in der Generaldiskussionderartige«;bemerkt, aber daß irgendwie diese Gedanken in der ersten
Generaldebatte über die Kreisordnung Beschlüsse des Provinzial-Landtags gewesen sind, ist mir
unbekannt. Darauf komme ich aber bei der Diskussionüber diese Resolutionenzurück.

Landtags-Marfchall: Der Herr Abgeordnete von Grand-Ru hat das Wort zur
Geschäftsordnung.

Abgeordnetervon Grand-Ny: Ich schließe mich dem Antrage des Herrn Abgeordneten
Freiherrn von Lo8 an und bitte, es möchtenin der Zwischenzeit zwischen der Berathung und der
Abstimmungdie Resolutionenden Herren lithographirt zur Kenntniß gebrachtwerden. Wenn der
Herr Abgeordnetevon Eyncrn sagt, die Resolutionen seien ihn» ganz neu, so mutz ich darauf
aufmerkfammachen, daß er im Ausschuh gegenwärtig war, daß also die Resolutionen in diesem
Augenblick ihm nicht neu sind. Dann, meine Herren, ist schon wiederholt ausgesprochenworden,
daß die Resolutionen das Resultat, nur zusammengefaßt,von dem sind, was im Allgemeinen
geäußert worden ist, und es scheint mir denn auch uothweudig und thunlich, einem Gesetzentwurf
gegenüber, wie diefer es ist, sich nicht darauf beschränken zu sollen, einfach einige Amendements
hier einzubringen, fondern es scheint nur vielmehr der Würde des Provinzial-Landtags zu
entsprechen,daß er sich auch prinzipiell nach größeren Gesichtspunktenüber diesen Gesetzentwurf
äußere, der ganz neue Formen in unsere Verwaltung hineinbringt, der mit der alten Periode
abbricht und eine neue Aera beginnen will. Wie diese Resolutionen gefaßt werden sollen, das
gebe ich anheim, darüber will ich in diesem Augenblicknicht sprechen, aber daß eine derartige
allgemeineAeußerung, ich wiederholees, der Stellung und Würde des Landtages entspricht,das,
meine Herren, möchte ich nicht bezweifeln,

Landtags-Marfchllll: Der Herr Abgeordnete von Ennern hat das Wort zur Geschäfts¬
ordnung.

Abgeordnetervon Ennern: Meine Herren! Ich möchte Herrn von Grand-Nn erwidern:
ich habe nicht gesagt, daß die Resolutionen mir neu wären, sondern ich habe gesagt, sie wären
mir neu gewesen als Beschlüsse des Landtages. Dabei bleibe ich auch. Im Uebrigen will
ich die Wünsche des Landtages ebenso aufrecht erhalten, wie Herr von Grand-Rv es will, ich
finde es aber für die Wünfche des Landtages in keiner Weise geeignet, daß so wichtigeBesinn-
mungen und Propositionen, die wir an Se. Majestät richten, nicht vorher im Druck uns
vorgelegt werden.

Landtags-Marfchall: Meine Herren! Der Druck oder Nichtdruck hat mit den Wünsche"
des Landtages nichts zu thun, sondern ist nur eine praktische Rücksicht. Ich würde Ihnen
vorschlagen,daß wir zunächst in die Diskussion eintreten, daß wir die Sachen durchberathen,daß
wir hören, wie lange das Hektographirendauert, und nach der Frühstückspausein die Beschluß-
fassung über die Resolutionen eintreten. Sind Sie hiermit einverstanden? (Zustimmung.)

Wir würden also zunächst in die Berathung der Veränderungen eintreten, welche der t.
Ausschuhzu denjenigenBeschlüssen vorschlägt,welche hier in der Plenar-Commifsionssitzunggefaß
worden sind. Es ist dies zunächst bei tz. 24 der Fall. Ich bitte den Herrn Referenten, es »och
einmal vorzutragen.
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Referent AbgeordneterAdams: Es wurde beschlossen,zu §. 24 im 3, Absatz die Worte
„unbesoldete", „Ehrenbürgermeister", „auf die Dauer von 12 Jahren, und der besoldete Bürger¬
meister" zu streichen, so daß der Eingang dieses 3. Absatzes lautet:

„Der Bürgermeister wird auf Lebenszeiternannt u. s. w."
Als Grund für diese Aenderung wurde angenommen, daß der Ehrenbürgermeisternicht

schlechter zu stellen sei, als der besoldete Bürgermeister, und daß daher zur Regierungsvorlage,
welche dieses auch vorgeschlagen hatte, zurückzukehren sei.

Lllndtags-Marschall: Meine Herren! Ueber diesen Antrag des I. Ausschusses eröffne
ich die Diskussion.— Es meldet sich Niemand zum Wort, wir kommen zur Abstimmung. Ich bitte
Diejenigen, die gegen den Antrag des Ausschusses sind, sich zu erheben. (Es erhebt sich Niemand.)

Der Antrag des Ausschussesist einstimmig angenommen. Die folgende Abänderung
wird zu §. 99 beantragt. — Der Zerr Referent hat das Wort.

Referent Abgeordneter Adams: Da in den mit den standesherrlichenHäufern abge¬
schlossenen Necessender Ausdruck gebrauchtist „Befreiung von den ordentlichenPerfonalsteuern"
und da ferner in dieser Hinsicht eine Aenderung nicht stattfinden foll, fo erscheint richtiger im
§. 99 Absatz 1 den Wortlaut der Necesse zu gebrauchenund in Zeile 2 statt „persönlichen Staats¬
steuern" zu setzen „ordentlichenPersonalsteuern".

Lllndtags-Marschall: Ich stelle diesen Antrag zur Diskussion, — Es meldet sich
Niemand zum Wort, ich bringe den Antrag zur Abstimmung und bitte diejenigen, die gegen
denselben sind, sich zu erheben.— Es erhebt sich Niemand, der Antrag ist einstimmig angenommen.
Der Herr Referent hat das Wort.

Referent AbgeordneterAdams: Zu Nr. 3 desselbenParagraphen wurde heruorgchobeu,
daß in den: Gesetze, betreffenddie Einführung der Kreisordnung vom 13. Dezember18?2 in den
Grafschaften Wernigerodeund Stolberg vom 18. Juni 1876 (G.-S. S. 245) vorgesehenist, daß
nicht nur die definitive Ernennung der Amtsvorstehcr, sondern auch die Bestellung commissarischer
Umtsvorsteher erst nach Anhörung des Grafen zu Stolberg erfolgen könne, und daß nach
diesem Vorgange im §. 99 aliuea, 3 Zeile 4 vor den Worten „der Bürgermeister" einzuschalten
sei: „sowie die commmissarische Bestallung".

Lllndtags-Marschall: Ueber diesen Antrag des Ausschusses eröffne ich die Disknfsion.
— Es meldet sich Niemand zum Wort, ich schließe die Diskussion und bringe den Antrag
zur Abstimmung, Ich bitte Diejenigen, die dagegen sind, sich zu erheben. (Es erhebt sich
Niemand.)

Der Antrag ist einstimmig angenommen. Ich frage uuumehr: soll die weitere Abstimmung
vertagt oder auch in die Berathung der Resolutioneneingetretenwerden? — Zur Geschäftsordnung
hat der Herr AbgeordneteEourth das Wort.

AbgeordneterEourth: Ich möchte vorschlagen,daß die Resolutionen noch einmal langsam
vorgelesen werden. Dann kann sich Jeder Notizen machen und bekommt eine Idee über die
Tragweite der Resolutionen. Vielleicht wird sich damit die Sache klären.

Landtags-Marschall: Wenn die Herren damit einverstanden sind, so bitte ich den
Herrn Referenten, die Refolutionen noch einmal zu verlesen. (Widerspruch.)

Herr von Eyncrn hat das Wort zur Geschäftsordnung.
Abgeordnetervon Evnern: Ich glaube, daß es angezeigt sein wird, in der Erledigung

der übrigen Gegenständeder Tagesordnung fortzufahren und die Erledigung diefes Gegenstandes
an den Schluß der ganzen Berathungen zu stellen.

33»
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Landtags-Marschall: Es ist aber eben beantragt worden, die Resolutionen noch einmal
zu verlesen und in die Berathung derselben einzutreten. — Zur Geschäftsordnung hat der Herr
Abgeordnete von Eynern das Wort.

Abgeordneter von Eynern: Dann würde ich weinen Vorschlag als Gegenantrag einbringen,
Landtags-Marschall: Meine Herren! Ich denke, wir setzen die Resolutionen ab, bis

sie vervielfältigt worden sind und uns vorliegen. Ich nehme Ihr Einverständnis; an und gehe
zu den anderen Gegenständen über. Wir kommen zunächst zum Referat des I. Ausschusses,
betreffend die Theilung des Kreises Mülheim a, d. Ruhr. Referent ist der Zerr
Abgeordnete Adams.

(Der Vice-Landtags-Marschall übernimmt den Vorsitz.)
Referent Abgeordneter Adams: Der Herr Landtags-Commissarius hat unterm 6. d, M-

dem Prouinzal-Landtag eine Denkschrift zur gutachtlichen Aeußerung überreicht, welche suh
für eine Theilung des Kreises Mülheim a. d. Ruhr, zugleich mit Eiutritt der neuen Kreisordnung
in eine südliche und eine nördliche Hälfte ausspricht. Bei der Berathung dieser Denkschrift erklärte
sich der I. Ausschuß einstimmig mit dem Inhalte derselben und den in derselben enthaltenen Vor¬
schlägen einverstanden.

Hierbei kommt es auch in Frage, welche Stadt Sitz des neu zu bildenden nördliche"
Kreises werden soll. Für den südlichen Kreis bleibt es Mülheim a. d. Ruhr. Bezüglich dieser
Frage haben sich die Stadtuertretungen von Nuhrort und von Dinslaken, welche beide Städte
allein in Frage kommen können, mit Petitionen um Zuwendung dieses Sitzes an den Prouinzial-
Landtag gewendet.

Dinslaken hebt für sich hauptsächlich hervor, daß es iu der Mitte des neuen Kreises
liege, daß der jetzige Kreistag mit einer Majorität von 8 gegen 7 Stimmen, unter welchen
aber 7 Vertreter des neuen Kreises enthalten sind, sich für Dinslaken ausgesprochen habe. Es
weist dann auf seine günstigen sanitären Verhältnisse und das Vorhandensein geeigneter Räum¬
lichkeiten hin.

Für Ruhrort wird hauptsächlich darauf hingewiesen, daß Ruhrort mit Umgebung
50 300 Bewohner habe, während Dinslaken mit Umgebung nur 16 882 Seelen zähle, daß die
erstere Grnppe während der letzten 5 Jahre um 7421 Bewohner gewachfen sei, während letztere
nur um 524 Seelen in denselben 5 Jahren zugenommen habe. Ferner weist Ruhrort darauf lM'
daß es ein Realgymnasium besitze und das Gymnasium Duisburg mittels Pferdebahn erreichbar
sei, während Dinslaken nur elementare Schuleinrichtuugen besitze. Es mag hierbei bemerkt werden,
daß Dinslaken sich erbietet, 1000 M. in seinen Etat aufzunehmen zur Begründung und Beihülfe
für eine gehobene Schule, und daß es darauf hinweist, daß in 11 bis 15 Minuten Fahrzeit das
Gymnasium in Wesel zu erreichen ist.

Diese Gesichtspunkte wurden im I. Ausschüsse besprochen und erwogen, der Ausschuß
konnte aber kein so starkes Ueberwiegen der einen Verhältnisse über die anderen finden, so daß er
sich entschlossen hätte, für die eine oder die andere der beiden Städte einzutreten. Der Ausfchuß
stellt daher den Antrag:

„Der hohe Provinzial-Landtag wolle seine Uebereinstimmung mit den in der Dent-
fchrift, betreffend die Theilung des Kreises Mülheim a. d. Ruhr enthaltenen Vor¬
schlägen aussprechen, zugleich sich bezüglich der vorliegenden Petitionen der Städte
Ruhrort und Dinslaken einer Befürwortung des einen oder anderen Ortes enthalten
und damit besagte Petitionen erledigt erklären."
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Vice-Landtags-Marschall: Ich eröffne über diesen Antrag die Diskussion und
ertheile dem Herrn Abgeordneten Vrockhoff das Wort.

Abgeordneter Brockhoff: Meine Herren! Die beiden Orte, deren Petitionen hrer vor¬
liegen liegen in dem Kreise, den ich zu vertreten habe, derselbe ist ziemlich umfangreich, und ist
es nicht zu leugnen, daß, wenn der Kreis getheilt wird, die Stadt Dinslaken ivohl im Centrum
des neuen Kreises liegen wird. Aber ich glaube, das ist auch der einzige Votheil, den die Stadt
Dinslaken gegen Ruhrort voraus hat. Ruhrort hat für den Sitz eines neuen Landrathsamtes
überwiegende Vorzüge. Es gehört heutzutage doch wohl dazu, daß mau darauf Rücklicht nimmt,
wie die socialen Verhältnisse in dem Orte liegen, in dem der Landrath seinen Sitz haben soll.
Die Schulen in Ruhrort sind sehr gut, für die weitere Ausbildung bietet das Realgymnasium
eiue sehr gute Gelegeuheit. Ruhrort besitzt auch viel bessere Verbindungen mit dem Kreise; von
Ruhrort aus können Sie alles in kürzester Zeit erreichen und ist es mit dem nahegelegenen
Duisburg mit einer Pferdebahn verbunden. Ich glaube, mit gutem Gewissen den Sitz des
Landrathsamtes in Nuhrort empfehlen zu können. In Dinslaken bin ich auch bekannt, es ist
dort ziemlich viel landwirthschaftlicher Betrieb, es wird Viehhandel betrieben und finden viele
Viehmärkte statt, das sind aber auch die einzigen Vorzüge, die der Ort gegenüber Nuhrort hat.
Ich möchte dem'hohen Hause noch einmal als Sitz des Landrathes Ruhrort empfehlen.

Vice-Landtags-Marschall: Der Herr Abgeordnete Freiherr Felix von Loö hat

das Wort. ^ ^ <« ^
Abgeordneter Freiherr Felix von Los: Meine Herren! Was der yerr Vorredner an¬

geführt hat, ist thatsächlich vollständig richtig und nicht ohne Bedeutung, es ist auch im Ausschuß
zur Sprach/ gekommen, im Ausschuß kamen aber auch die gegentheiligen Gesichtspunkte zur Sprache,
z. B. der Umstand, den der Herr Vorredner auch zugestehen wird, daß Ruhrort an der alleräußersten
Ecke des etwas gestreckten Kreises liegt, und daß es sich der Lage nach zur Kreisstadt nicht eignen
würde. Es wurde auch hervorgehoben, daß Dinslaken neben seiner Lage im Centrum des neuen
Kreises in alter Zeit schon Kreisstadt gewesen sei und so gewissermaßen, ich will nicht sagen, einen
durchschlagenden, aber doch einigen moralischen Anspruch habe. Wenn man den Punkt der leichten
Erreichbarkeit aller Punkte des Kreises, wie der Herr Vorredner anführte, in's Auge fassen wollte,
dann müßte man sich in diesem Kreise entschieden für Oberhausen aussprechen, von wo aus
strahlenförmig die Eisenbahnen nach allen Richtungen hin gehen, während man von Ruhrort aus,
wenn man an das entgegengesetzteEnde des Kreises gelangen will, erst nach Oberhausen und von
Oberhausen die ganze Strecke herunter in der Richtung nach Wesel hin fahren muß. Weil der
Ausschuß aber nicht in der Lage war, vollständig die Verhältnisse zu übersehen, und weil er der
Ansicht war, daß die Regierung nachher die Sache viel gründlicher würde prüfen können, so hat
der Ausschuß eines Beschlusses darüber sich enthalten. Ich glaube, damit handeln wir auch am
besten, denn wir können die Verhältnisse nicht genau übersehen. Ich schlage vor, den Ausschuß-
antrag anzunehmen.

Vice-Landtags-Marschall: Es hat Niemand mehr sich zum Worte gemeldet, ich

schließe die Diskussion und bringe den Gegenstand zur Abstimmung. Zur Geschäftsordnung wünscht
Herr Abgeordneter Brockhoff das Wort.

Abgeordneter Brockhoff: Wirb in dem Ausschuhantrage die Wahl zwischen Ruhrort
und Dinslaken dem Ministerium überlassen?

Vice-Landtags-Marschall: Der Staatsregierung. Ich ersuche nunmehr diejenigen
Herren, welche gegen den Ausschußantrag sind, sich zu erheben. — Es erhebt sich Niemand, der
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Antrag ist einstimmig angenommen. Wir kommen nunmehr zur Petition der Gemeinde
Nippes um Erhebung in den Stand der Städte. Der Herr Referent hat das Wort.

Referent Abgeordneter Adams: Die Gemeinde Nippes richtete unterm 12. Juni 1886
ein Gesuch an den Provinzial-Landtag mit dem Antrag auf Erhebung in den Stand der Städte.
Nach der Vcuölkerungsaufnahme vom 1. Dezember 1885 hat die Gemeinde Nippes einschließlich
der dazu gehörigen Ortschaft Niehl 14 602 Einwohner, wovon 12 835 auf die Ortschaft Nippes
und 176? auf Riehl kommen. In der Denkfchrift wird noch auf die vielen größeren industriellen
Unternehmungen hingewiesen, die sich in Nippes befinden. Der Provinzial-Verwaltungsrath hat
sich befürwortend hinsichtlich dieser Petition ausgesprochen. Der I. Ausschuß hat die Sache nach
dieseu Richtungen hin auch geprüft. Er erachtet die Voraussetzungen zur Erhebung der Gemeinde
Nippes in den Stand der Städte als vorliegend und beantragt daher bei Ihnen auch:

„Der hohe Prouinzial-Landtag wolle die Petition der Gemeinde Nippes um Erhebung
iu den Stand der Städte befürworten."

Vice-Landtags-Marschall: Ich eröffne über diefen Antrag die Diskussion. — ^
meldet sich Niemand zum Wort, ich schließe die Diskussion und bringe den Antrag des Ausschusses
zur Abstimmung. Diejenigen Herren, welche gegen den Ausschuhantrag sind, bitte ich, siw ^
erheben. — Es erhebt sich Niemand, der Antrag ist einstimmig angenommen.

(Der Landtllgs-Marschall übernimmt wieder den Vorsitz.)
Landtags-Marschall: Wir kommen nunmehr zu dem Referat des I. Ausschusses,

betreffend die Eingaben der Handelskammern zu Elberfeld, Neuß und Esfen über
Ausdehnung des Gefetzes über die Zuständigkeit der Verwaltungs- und Verwal-
tungsgerichtsbehürden vom 1. August 1883 auf die Nheinprovinz. Referent ist der
Herr Abgeordnete Dietze.

Referent Abgeordneter Dietze: Meine Herren! Nach dem jetzt gültigen Gefetz über dl
Handelskammern vom 24. Februar 1870 kann nach §. 24 eine Handelskammer 10°/° °"
Gewerbcstcner erheben, um daraus die Kosten der Handelskammern zu beftreiten. Sind die Kc>l
höher als 10 "o bezw. reicht dieser Prozentsatz nicht aus, fo kann nach der heutigen Lage der
Sache und nach den heutigen Gesetzesbestimmungen der Regierungspräsident die Zustimmung »
einem höherem Prozentsatz geben. In dem Zustandigteitsgesetz, welches mit Einführnng der neue'
Kreis- und Provinzialordnung in der Nheinprovinz Geltung erhält — das Gesetz ist voi
1. August 1883 — heißt es in §. 134:

„Der Minister für Handel und Gewerbe befchlieht über die Genehmigung zur Erhebung
eines zehn Prozent der Gewerbesteuer vom Handel übersteigenden Zuschlags vo
Seiten einer Handelskammer :c."

Es würde also in Zukunft der Minister für Handel und Gewerbe die zuständige Behö"^
sein und nicht mehr, wie seither, der Regierungspräsident. Gegen diese Bestimmung wenden M
drei Handelskammern in einer Petition hierher, daß der hohe Landtag ihre Gesuche dahin unter-
stützen möge, daß in dem Zustandigteitsgesetz der Pasfus wieder dahin geändert werde, daß, '"'
seither, der Regierungspräsident die entscheidende Behörde sein solle. Nähere Gründe dafür nn
in der Petition nicht angegeben. Der I. Ausfchuß hat deshalb geglaubt, in die Materie selb!
nicht eintreten zu sollen, sondern einfach einen ablehnenden Bescheid deshalb ergehen zu lasst«,
weil den: Landtag das Zustandigteitsgesetz als solches nicht zur Begutachtung vorgelegt ist. Der
I. Ausschuß beehrt sich deshalb folgendes Referat zu erstatten:
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Der I Ausschuß hat von den Petitionen der Handelskammern,sowie von dem zu
denselben ergangenen Gutachtendes Provinzial-VerwaltungsrathesKenntnißgenommen,

"dabei auf die Materie der Eingaben selbst näher einzugehen. Er beehrt sich m
Uebereinstimmungmit dem Provinzial-Verwaltungsrathezu beantragen:

5 her Provinzial-Landtag wolle zu den vorliegendenPetitionen «klaren daß
dem Landtage die in Rede stehenden Zuständigkeitsgesetze zur gutachtlichen
Aeußerung nicht zugegangenseien, er deshalb sich auch zur Befürwortung der
voraeleaten Petitionen nicht veranlaßt sehen könne."

Landtags-Marschall: Ueber diesen Antrag des I. Ausschusseseröffne ich die Diskussion

und ertheUe die Handelskammerin Duisburg stch
AbgeordneterVrockh fs.^) .^ ^ ^^ Gesetzgebung

ieler Petit on «"3°'^^» ^ ^ " e^ ,^,^ ^^ ^ ,^ ,^ ^^.^^ ^^
dre HandelskammernmZuM « ., ,.^^ ,^^^^ ,,^, ,hun kann,

°°". Ich wollte durch meine Bemerkuugdie

Stellung der Würger H^ „„ ^,,, ,„ „, ^ „,
Handelskm>>merin Duisburg erst eingegangenist, nachdemdas Referat schon festgestellt war, er
i^ ab r A bei den Akten. Er ist conform den Anträgen der übrigen Vandelskamniern; dieliegt aber hier v ^ ^ ^.^.^^^ ^^^^ ^^ ^.^ ^.^ dan der

Handelskmnmerm ^uwbur w r ^^ ^ ^ ^ ^^^^ ^ ^^ ,^^ ^ ,^ ^^^^
Provmzial-Landtag mcht d ^^g^ ^^ ^^^ ^^ ^ ^^ .^ ^^ ^^ ^^ ^ ^^

Mss" !ur Äbstwmm'g nnd bitte Diejenigen, welche gegen denselben sind, sich zu erheben. (Es
erhebt sich Niemand.)

?^i- Antraa ist einstimmigangenommen.
Mpw. Herren' Ich fetze gemäß dem vorherigen Beschlussedie beiden Wahlen bis nach

. ^ ,.^^,^ aus Wir kommen deshalb zunächst zu den beiden Referaten, mit welchen der
er der Kürze der Zeit direkt an den Provinzial-Landtaggegangen ist.

d'e Ueberfüllung der Provinzial-Irrenanstalten.

Ich lIe 5rm Metze ersncht, da. Referat zu übernehmen. Zur Geschäftsordnungertheile ich

zunächst Ich beantrage, diesen Gegenstand von der Tagesordnung ab-

d die Tragweite des Antrags des Provinzial-Verwaltungsraths nicht zu übersehen ist.
zusetzen °" ^ " ^ ^„ Mtrag gestellt hätte, eine Erweiterung der Irrenanstalten vor-
Wenn der ^waltung^M , ^,^^ ^,^^.^^ ^ ,^ ^,^^ ^^^ ^^ .^ ^^ ^.^ ^
nehmen zu d«r » , möglicherweife die Verwaudlung der Irrenanstalt Merzig in

l° stelle ich den Antrag zur Geschäftsordnung, den Gegen-

"°"' °^and^"?f"l^Ich mache den Herra Antragsteller darauf aufmerksam,
dnn er die Tragweite des allgemein gefaßten Antrages des ProuinzialHerwaltnngsrathes noch
nickt kennt Ich mochte ihn bitten, seinen Antrag zu vertagen, bis er über den Punkt, den er
w berührt h t nnd durch den er in Unruhe verfetzt wird, durch Erläuterung des ReftMs.
anchta es enthalten tonnt, das in der größten Eile hergestellt werden musste wu Se.en

des durch den Mund pmes Regenten aufgeklärt ist. .,ch
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glaube, daß dies wohl richtig wäre. Zur Geschäftsordnunghat der Herr AbgeordneteHerrmann
das Wort.

Abgeordneter Herrmann: Ich würde meinen Antrag nicht so zeitig gestellt haben,
ich glaube aber, daß ich, wenn einmal in die Debatte eingetreten worden ist, nicht mehr diesen
Antrag stellen kann, den Gegenstand von der Tagesordnnng abzusetzen.Ich kann nicht begreifen,
woher die plötzliche Eile kommt. Ist diese Ueberfüllnng denn erst in den letzten vierzehn Tagen
eingetreten?

Landtags-Marschall: Der Herr Referent hat das Wort.
Referent AbgeordneterDietze: Wenn der Herr College Herrmann vielleicht die Liebens¬

würdigkeit habeu wollte, erst den Referenten sprechen lassen zu wollen, so würde er vielleicht zu
einer anderen Ansicht kommen. Meine Herren, ich glaube, es ist nothwendig, daß zuerst der
Referent gehört wird.

Land tags-Marsch all: Zur Geschäftsordnunghat der Herr AbgeordneteHerrmann
das Wort.

Abgeordneter Herrmann: Wenn es nach der Gefchäftsordnunggestattet ist, auch nach
dem Vortrage des Referenten den Antrag anf Vertagung zu stellen, so will ich für jetzt meinen
Antrag zurückziehen.

Landtags-Marschall: Sie können jederzeit Anträge zur Gefchäftsordnung stellen,
Sie können auch jederzeit einen Antrag gegen den Antrag des Provinzial-Verwaltungsraths
stellen. Ich glaube, daß der Provinzial-Landtag überzeugt sein wird, daß der Provinzial-
Verwaltuugsrath nicht in der elften Stunde den Antrag gestellt haben würde, wenn er nicht in
einem früher allerdings schon vorgesehenen Falle Plötzlichdazu getrieben worden wäre, ben
Antrag stellen zu müssen. Ich bitte nunmehr den Herrn Referenten, feinen Vortrag zu
erstatten.

Reserent Abgeordneter Dietze: Meine Herren! Der Provinzial-Verwaltungsrath
befindet sich, seitdem die Zunahme der Bevölkerung in den Irrenanstalten eine progressiv
steigendeist, schon längst der Frage gegenüber, wie diesem Uebelstandeabgeholfen werden könne.
Zu einer definitiven Beschlußfassung ist es deshalb nicht gekommen, weil in Bezug auf die
Bevölkerung der Irrenanstalten wesentlich abgewogenwerden muß, ob es solche sind, die der
Anstalt zum Heilversuchüberwiesensind, oder solche, die dauernd als Pfleglinge in der Anstalt
verbleiben sollen. Es hat sich nun die Zahl der Pfleglinge nicht nur, sondern ebenso die Zahl
derjenigen Personen, die isolirt werden müssen, um Heilungsvcrsnchemit ihnen vornehmen z»
tonnen, in der letzten Zeit so rapid vermehrt, daß die großen Städte, namentlich Elberfeld,
Crefcld uud noch einige andere in der letzten Zeit mit Beschwerdenan den Provinzial-Ver¬
waltungsrath heraugctreten sind und die Provinzial-Vcrwnltnng auf Grund des Dotations-
gesctzcs auffordern, dafür zu forgen, daß es den Städten ermöglichtwerde, ihre Irren unter¬
bringen zu können. Das ist der Grnnd, meine Herren, daß dieses Referat in der Form, wie
es Ihnen vorliegt, nicht durch eiueu Ausfchuh an Sie gelangt, sondern direkt von einem Vertreter
des Provinzial-Verwaltnngsraths. Die Angelegenheit muß, wie Herr Herrmann schon angedeutet
hat, einer sehr gründlichen Berathung unterzogen werden, hat aber auf der anderen Seite,
wegen der conftantcn Zunahme der Tobsüchtigeneine solche Eile, daß wir nicht anders können,
als ein Vertraueusvotum in dieser Beziehung von Ihnen zu verlaugen, dahin gehend, daß Sie,
wie es in dem Referate ausgedrücktist, ohne daß Ihnen heute schon concrete Vorschläge gemacht
werden, den Provinzial-Verwaltungsrath mit dem Vertranen ansrüsteu, daß er, wenn es noth-
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Wendig wird, in der einen oder anderen Weise der Ueberfüllung der Irrenanstalten Abhülfe
schafft. Wie der Herr Dezernent der III. Abtheilung uns mitgetheilt hat, findet die rapide
Zunahme der Irren nicht mir iu Deutschland, vor Allem nicht nur in der Rheinprovinz,
sondern auch in Frankreich und England statt; man hat auch dort in jeder möglichen Weise
Abhülfe zu schaffeu gesucht. Der Prozentsatzder Irren beträgt säst 2 per Mille, ein Prozent¬
satz, wie er früher nicht gekannt worden ist. Das Referat, welches der Provinzial-Vcrwaltungs-
rath Ihnen hierüber vorlegt, lautet wie folgt:

Die Ueberfüllung der füuf provinzialstäüdischcnIrrenaustalten mit geistes¬
kranken Personen, deren zeitweise oder stetige Isolirung erforderlichist, ist für die
provinzialständischeVerwaltung bereits mehrfachGrnnd zur Erwägung gewesen, in
welcher Weise diesem Uebelstaude zweckentsprechendund dauernd abgeholfen werden
konnte.

Die dieserhalb angestelltenErhebungen haben zu einem endgültigen Resultat
noch nicht geführt, wohl aber die Nothwendigkeit einer baldigen Abänderung zweifellos
an den Tag gelegt.

In Folge dieser Umstände ist der Provinzial-Verwaltnngsrath heute nicht in
der Lage, dem hohen Landtage coneretcVorschläge Behufs Abänderung der beregten
Uebelständeunterbreiten zu könuen.

Der Provinzial-Vcrwaltungsrath ist aber wohl der Ansicht, daß der weiteren
Verfolgung dieser Zwecke stattgegebenwerden niüssc und erbittet sich zu diesem Ende
vom hohen Landtage die Ermächtigung, die erforderlichenSchritte in dieser Beziehung
uuteruchmen und die Kosten aus bereiten Mitteln decken zu dürfen."

Was vorhin der Herr Abgeordnete Herrmann in Bezug auf Merzig angeführt hat, ist
ein Puukt der auch erwogen werden kann, eine definitive Stellung in der einen oder anderen
Richtung ist aber gar nicht genommen,und wenn der Herr AbgeordneteHerrmann davon vielleicht
gehört hat, so ist das nur eine Bemerkung gewesen,die auch ihre Stelle gefunden hat; ebenfo
ist überlegt worden: muß neu gebaut werden, oder follen die heute vorhandenen Anstalten in
irgend einer Weise vergrößert werden? Alle diese Dinge haben in der kurzen Frist nicht erledigt
werden können. Meine Herren! Es geht deshalb die Bitte des Provinzial-Verwaltungsraths
dahin ihn ermächtigenzu wollen, die erforderlichenSchritte in dicfer Beziehung unternehmen
und die Kosten aus bereite» Mitteln decken zu dürfen.

Landtags-Marsch all: Meine Herren! Ich möchte dem gegenüber, was Herr
Herrmann gesagt hat, noch hinzusetze», daß der Provinzial-Vcrwaltnngsrath jedenfalls nicht zn
einer prinzipiellen Entscheidung einer solchen Frage übergehen wird, wie er sie angeregt hat.
denn es handelt sich hier darum, einen speziellen Nothstand zu heben. Wir haben in unserm
Irrenanstalten noch Platz genug für ruhige Irre, für Pfleglinge, diese können wir aufnehmen,
aber hinsichtlichder Aufnahme der zu HcilverfuchenEingelieferten, von denen sehr viele tob¬
süchtig sind oder öfters tobsüchtig werden, ist ein Nothstand eingetreten, indem in den Tob¬
abtheilungen kein Platz zur Isolirung dieser Kranken vorhanden ist; für diefe zu ifolirenden
Kranken muß in der einen oder anderen Weise Vorsorge getroffen werden. Meine Herren!
Es geht daher die Bitte des Verwaltungsraths dahin, ihm zu gestatten, in einzelnen dieser
Irrenanstalten von dem früher festgestellten Plan der Verwendung der Gebäude abzugehenund
vorläufig Räume zu fchaffen, in denen die Ifolirung der tobenden Kranken ausgeführt werdeu
kann. Ich eröffne nunmehr die Diskussion. Znm Wort hat sich der Herr Abgeordnete
Herrmann gemeldet.

34
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AbgeordneterHerrmann: Ich habe durch die Mittheilungen des Herrn Referenten und
durch die Ausführungen des Herrn Landtags-Marschalls noch nicht die Ueberzeugunggewinnen
tonnen, daß das Projekt der Umwandlung von Merzig in eine Pflegeanstalt bis zur nächsten
Lnndtagsscssionaufgegeben fei. Der Antrag des Provinzial-Verwaltungsraths ist fo unbestimmt,
geht so weit, daß ich nicht unterlassen kann, noch einmal den Antrag zu stellen,den Gegenstand für
dieses Mal abzufetzen, weil derselbe nicht dem Ausschußvorgelegenhat, wie die Geschäftsordnung
vorschreibt.

Landtags-Marschall: Ich möchte dem Herrn Abgeordneten Herrmann noch einmal
erwidern: es handelt sich um einen wirklichen Nothstand der großen Städte, die Städte wissen,
trotzdem sie schon früher in der fchönsten Weise aus eigenen Mitteln für die Unterbringung ihrer
eigenen Irren Vorsorge getroffenhaben, nicht mehr, wohin sie ihre Kranken bringen sollen, denn
ihre eigenen Anstalten sind überfüllt. Die Sache ist schon früher an uns herangetreten, nur
glaubten aber nicht, daß die Angelegenheitin fo kurzer Zeit eine fo außerordentlichdringende
Gestalt annehmenwürde, und sind nun, da gerade während des Landtags diese dringenden Auf¬
forderungender Städte an uns herangetreten sind, verpflichtet, diefe weitgehendeBitte um Ihr
Vertrauen in dieser Angelegenheitan Sie zu stellen. Ich glaube, daß dies vollständig der Stellung
entspricht, die die Prouinzialuerwaltung von jeher zu den Humanitären Zwecken der Versorgung
unserer Irren, Taubstummennnd Blinden eingenommen hat. — Der Herr Vice-Lcmdtags-Vtarschau
hat das Wort.

Vice-Landtags-MarschallFreiherr von Solemacher-Antweiler: Meine Herren! Ich
möchte mich gegen den Antrag des Herrn Abgeordneten Herrmann aussprechen und besonders gegen
seine Motiuirung. Seine Motiuirung war, daß die Behandlung dieses Gegenstandes gegen du
Geschäftsordnungwäre. Meine Herren! Die Geschäftsordnungschreibt nur vor, daß Anträge M
einem Ausschuh beratheu werden sollen, aber keineswegsin welchem Ausschuß, in diesem Falle
hat der Provinzial-Verwaltungsrath als Ausschuhdes Landtages fungirt. (Widerspruch.)

Landtags-Marschall: Der Herr AbgeordneteKaesen hat das Wort.
Abgeordneter Kaesen: Meine Herren! Sie erinnern sich, daß die Provinzialanstalten

Mcrzig und Andcrnnch für 200 Kranke, die drei anderen Anstalten jede für 300 Kranke
projcktirt und gebaut worden sind. Nun sind die Räume der Irrenanstalten so groß, daß bis
jetzt ungefähr die doppelte Anzahl untergebrachtist, aber die Zellen für die Unruhigen, die Tob-
zelleu, die auf die beschränkteAnzahl von 1300 Kranken eingerichtet waren, reichen für die jetzige
Anzahl von 2500 Kranken nicht aus. Der Provinzial - Verwaltuugsrath hat im vorigen Jahre
glauben müssen, daß ein gewisser Beharrungszustand eingetreten sei, daß die Vermehrung
wenigstensnicht eine besonders große sein werde, in diesem Jahre ist aber die Vermehrung eine
grohe gewesen, dle anderen Anstalten, wie die hiesige Departementalanstalt für den Regierungs¬
bezirk Düsseldorf, sind in der Zwischenzeit ebenfalls überfüllt, und die Städte Elberfeld, Crefeld
u. f. w. bcfiuden sich heute in der Unmöglichkeit,ihre Irren unterzubriugen, und verlangen, daß
die Prouinzinl-Verwaltung die Wohlthat der Aufnahme auf sie ausdehne. Aachen ist ungefähr m
der nämlichenLage, und Köln muh fo gut forgen, wie es kann, weil ihm jede Aufnähn« von
den Provinzialanstalten rcfusirt wird. Was projektirt ist, was geschehen wird, darüber Auskunft
zn geben, ist der Provinzial-Vcrwallnngsrath unmöglichin der Lage, denn es ist noch nichts fest¬
gestellt; es soll die Berathung darüber erst stattfinden. So wenig ich fönst geneigt bin, em
unbegrenztesVertrauensvotum zu geben, so glaube ich doch, daß der Provinzial-Verwaltungsrath
nicht anders kann, als dieses Vertrauensvotum zu verlangen im Interesse der Anstalten nnd der
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Wohlthaten, die sie ausüben sollen. Ich habe deshalb dem Antrage des Provinzial-VerwaUnngs-
rathes mit Freuden zugestimmt. «.,>.. «n

Landtags-Marschall: Der Herr Abgeordnete Zerrmann hat das Wort.
Abgeordneter Zerrmann: Ich bin der letzte, der die Mittel versagen wird, um diese

unglücklichen Geisteskranken in Irrenheil- und Pflegeanstalten aufnehmen zu können, aber ich muh
gestehen daß der Provinzial-Verwaltungsrath etwas weit geht. Ich mache darauf aufmerksam,
dllh die' Ueberfüllung nicht erst in den letzten Tagen eingetreten ist, daß der Provinzial-Verwal-
tungsrath wohl Zeit gehabt hätte, die Sache an einen Ausschuß W verweisen. Den: Herrn
Vice-Landtags-Marschall muß ich erwidern, daß, wenn d.e Sache so steht, daß ,mr kemen Aus¬
schuß zur Berathung gebrauchen, daß wir dann Alle nach Hause gehen tonnen denn dann kann
der Provinzial-Verwaltungsrath alles allein machen. Es rst eme ganz neue Auffassung daß der
Provinzial-Verwaltungsrath ein Ausfchuß des Landtages rst; rch pro estne auf Grund der
Geschäftsordnung gegen diefe Auffassung. Ich mochte sehr gern, wenn der Provmzlal-Verwal-
tunasrath seinen Antrag abändern könnte, was er heute mcht mehr kann, dein Provmzml-Ver-
waltunasrathe eine Summe bewilligen, um dem jetzigen Uebelstande abzuhelfen, die prinzipielle
Bedeutuna der Sache nöthigt mich aber, auf meinem Antrage stehen zu bleiben. Ich muß den
Herren überlassen ob es geschäftsordnungsmäßig ist oder nicht, daß der Gegenstand nicht in einen
Ausschuß gekommen ist. Ich bin bereit, jede nothwendige Summe zu bewilligen, aber ich bin
nicht bereit einen Antrag in dieser Art und Weise anzunehmen, und da ich weiß, daß ich die
Majorität für mich nicht bekommen werde, fo stelle ich mich auf den gefchäftsordnungsmäßigen
Standpunkt und beantrage Absetzung, falls nicht Vertagung beliebt wird.

Landtags-Marschall: Der Herr Referent hat das Wort.
Referent Abgeordneter Dietze: Meine Herren! Es ist nach den Darlegungen, die Sie

auch von dem vorletzten Herrn Redner wieder gehört haben, ein Ding der Unmöglichkeit, daß
die Räume für die jetzt nen einzuliefernden Geisteskranken noch ausreichen. Wollen wir
aber fortgefetzt in der Provinz diejenigen Pflichten erfüllen, die uns gesetzlichobliegen, so tonnen
wir nicht anders, als von Ihnen ein Vertrauensvotum zu erbitten, welches uns ermächtigt, in
der einen oder andern Weise abzuhelfen. Dem Herrn Abgeordneten Herrmann »lochte ich
erwidern daß ich im Eingange meines Vortrages gesagt habe, daß der Provinzial-Verwaltungs¬
rath sei/ längerer Zeit damit beschäftigt ist, zu ermitteln, in welcher Weife dein Nothstande
abgeholfen werden kann, daß aber die Eingaben der großen Städte, Elberfeld, Ercfeld und noch
einiger die erst in den letzten 14 Tagen eingegangen sind, den Antrag des Prouinzial-Verwaltungs-
rathes w diesem Augenblicke nothwendig gemacht haben. Nur das späte Eingehen dieser Anträge
bei dem Provinzial-Verwaltungsrath ist die Veranlassung, daß die Sache nicht vorher in einem
Ausschuß hat berathen werden können.

Landtags-Marschall: Ich möchte den Herrn Antragsteller bitten, seinen Antrag

einzureichen. Ich ertheile demselben das Wort. ,. . n r
Abgeordneter Herrmann: Ich muß an meinen. Antrage auf Vertagung d:e,er Angelegen¬

heit festhalten, weil ich weder von dem Referenten, noch von dem Herrn Landtags-Marfchall die
Erklärung gehört habe, daß der Verwaltungsrath nicht die Absicht hat, in der Zeit bis zum
nächsten Landtage die Irrenheilanstalt Merzig in eine große Irrenpflegeanstalt umzuwandeln.
Es ist im vorigen Jahre davon die Rede gewesen, und ich möchte deshalb eine bestimmte
Erklärung haben, ob die Absicht des Provinzial-Verwaltungsraths dahin geht oder nicht. Wenn
mir eine bestimmte Zusage gegeben wird, daß das nicht geschieht, so würde ich meinen Antrag
zurückziehen.
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Landtags-Marfchall: Meine Herren! Ich glaube, daß ich Herrn Herrmann klar
ausgesprochen habe, daß wir so weitgehende prinzipielle Entschließungen nicht fassen werden, ohne
den Landtag zu hören. Ich glaube, daß ich dies ganz klar gesagt habe. Ich ertheile dem
Herrn Referenten das Wort.

Referent Abgeordneter Dietze: Mir ist vollständig unverständlich, wenn ich als Referent
darauf antworten kann, wie speziell die Anstalt Merzig hier in die Diskussion hereingezogen wird.
Wir reden von allen fünf Irrenanstalten, während Herr Herrmann beständig von Merzig spricht«
Wenn Sie überhaupt dem Prouinzial-Verwaltungsrath ein Vertrauensvotum ertheilen wollen, für
die Irren zu sorgen, ja, meine Herren, dann müssen wir auch überlegen, welche Anstalten sw)
zum Ausbau oder Neubau eignen. Von Merzig ist im Prouinzial-Verwaltungsrath in dem Sinne,
wie es Herr Herrmann darstellt, gar keine Rede gewesen, aber Merzig steht auch auf keinem
anderen Standpunkt und auf keine»: anderen Boden, als die übrigen vier Prouinzial-Irren-
cmstalten auch.

Landtags-Marschall: Der Herr Abgeordnete Kaesen hat das Wort.
Abgeordneter Kaesen: Ich kann nur wiederholen, daß, wie der Herr Referent scho"

eben gesagt hat, von Merzig in dem Provinzial-Verwaltungsrath bis heute uicht anders die Rede
gewesenist, als von allen anderen Anstalten. Ich glaube nicht, daß der Provinzial-Verwaltungsrath
verpflichtet ist, auf die Interpellation eines einzelnen Mitgliedes eine bestimmte Zusage zu machen,
daß er in einer bestimmten Anstalt etwas nicht ändern werde. Dazu hat der Prouinzial-Ver¬
waltungsrath nicht die Verpflichtung.

Landtags-Marschall: Es hat Niemand mehr das Wort verlangt, ich schließe die
Diskussion, wir kommen zur Abstimmung. Zur Geschäftsordnung wünfcht der Herr Abgeordnete
Herrmann das Wort.

Abgeordneter Herrmann: Ich halte meinen Antrag aufrecht.
Landtags-Marschall: Meine Herren! Der Vertagungsantrag geht vor, ich stelle deshalb

zunächst den Vertagungsantrag des Herrn Abgeordneten Herrmann zur Abstimmung und bitte
Diejenigen, welche für den Vertagungsantrag sind, sich zu erheben. (Geschieht.)

Der Antrag ist mit allen gegen eine Stimme gefallen. Es kommt nunmehr der Antrag
des Prouinzial-Vcrwaltnngsraths zur Abstimmung. Ich bitte Diejenigen, die gegen den Antrag
des Provinzial-Verwaltnngsraths sind, sich zu erheben. (Es erhebt sich Niemand.)

Der Antrag ist einstimmig angenommen.
Meine Herren! Der nächste Gegenstand ist ebenfalls ein Referat des Prouinzial-Ver-

waltuugsmths, es ist das Referat, betreffend bauliche Veränderungen und Neubauten
in der Provinzial-Hebammcnlehranstalt. Ich habe Herrn Kaesen gebeten, das Referat
über diesen Gegenstand zu übernehmen.

Referent Abgeordneter K liefen: Das Referat betreffend bauliche Veränderungen in der
Provinzial-Hcbammenanstalt zu Köln lautet:

„In der Hebammen-Lehranstalt zu Köln ist in letzter Zeit das ansteckende
Wochenbettfieber (Puerperal-Fieber) fo häufig vorgekommen, daß der Direktor der Anstalt
sich veranlaßt gesehen hat, energische Maßregeln dagegen zu ergreifen. Zunächst ^
derselbe dazu übergegangen, sämmtliche Wöchnerinnen, welche die I. und II. Etage des
Hauptgebäudes bewohnen, in die von den Hebammen-Schülerinnen bewohnten Räume
des Hintergebäudes zu verlegen und umgekehrt den Schülerinnen die beiden Etagen des
Hauptgebäudes zu überweisen. In Folge dieser Maßnahme war das Puerperalsieber
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gänzlich verschwunden, dagegen stellten sich bei den Hebammen-Schülerinnenverschiedene
andere infektiöseKrankheitserscheinungenein. Hiernach konnte nur angenommen
werden daß die Räume des Hauptgebäudes durchseucht sind und hat daher der
Direktor eine gründlicheDesinfizirung der Wände, Decken und Fußböden, sowie eine
Auslüftung der Räume vorgenommen. Diese Desinfizirung ist indeß nicht von Erfolg
gewesen denn die in ihre Räume zurückuerlcgten Wöchnerinnenwurden wiederum
vom Fieber befallen. Es entstandnun die Frage, wo sich der eigentliche Ansteckungs-
heerd befinde und welche Mahregeln zu dessen Beseitigungzu ergreifen wären. Nach
der übereinstimmendenAnsicht des Anstaltsdircktors und der provinzialständifchen
Vaubeamten unterliegt es keinem Zweifel, daß der Anstcckungsheerd sich hauptfächlich
zwischen Fußboden und Decke, nämlich in den von unreinen Flüssigkeiten durchtränkten
Windelböden und Balken befindet und daß nur durch die nachstehend angegebenen
außergewöhnlichenund gründlichen Vorkehrungen die betreffendenRäume wieder
benutzbargemacht werden können.

Diese Vorkehrungenbestehen:
1. In der Beseitigungzweier Balkenlagendes Hauptgebäudesnebst sämmtlichen

Fußböden, Windclbödenund Decken.
2. In dem Ersatz der Balkenlagendurch eiserne Träger mit zwischengespannten
' Gewölben und Herstellung der Fußböden aus einem für Flüssigkeiten undurch¬

dringlichenMaterial.
3. In der Anlage einer künstlichen Ventilation, verbunden mit einer dieselbe

verstärkendenCentral-Wasscr-oder Dampf-Luftheizung.
Außerdemdürfte sich noch die Ausführung folgender baulichenAnlagen

empfehlen:
4. Die Errichtung einer freistehenden Krankcnbaracke im Garten der Anstalt,

um die vom Fieber befallenenWöchnerinnensofort ifoliren zu können.
5. Der Neubau einer isolirt liegenden Waschküche, da die vorhandene Wasch¬

lüche viel zu klein und unter bewohntenRäumen gelegen ist.
6. Eine Verlegung der neben bewohntenRäumen gelegenenLeichenkammer an

eine entlegenereStelle.
7 Der Neubau einer besonderen Dienstwohnungfür den Direktor der Anstalt,

da die vorhandene Dienstwohnungim Erdgeschoß des Hauptgebäudesunter
den von den WöchnerinnenbewohntenRäumen und unter den Entbindungs¬
sälen gelegen ist. In Folge dieses Neubaues würden die sämmtlichen Räume
des Erdgeschosses zu Anstaltszwecken benutzt werden können, was bei den
beschränkten Näumeu der Anstalt sehr wünschenswcrtherscheinen muß.

Der Provinzial-Vcrwllltungsrathhat sich nun in Anbetracht dessen, daß es sich
darum handelt, eine in ihrem Ursprünge mangelhaft angelegte Provinzialanstalt durch
Nm- und Ausbauten den Anforderungen der heutigen Zeit entsprechendund im
Interesse des Gesundheitszustandesder Insassen umzugestalten,mit den zu diesem
Zweckegemachten Vorschlägen einverstanden erklärt und beehrt sich, beim hohen
Prooinzilll-Landtageden Antrag zu stellen:

„Hochdersclbe wolle den Prouinzial - Vcrwaltungsrath ermächtigen, die
erforderliche Kostensumme aus bereiten Mitteln zu entnehmen."
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Landtags-Marschall: Ueber diesen Antrag des Prouinzial-Verwaltungsraths eröffne
ich die Diskussion.— Es meldet sich Niemand zum Wort, ich nehme an, daß der Provinzial-
Landtag mit den Motiven dieses Referats einverstanden ist, und daß er dem Antrag des Provinzial-
Verwaltungsrathes zustimmt. Ich bitte diejenigen,die dagegen sind, sich zu erheben. (Es erhebt
sich Niemand.)

Der Antrag ist einstimmigangenommen. Wir kommen nnnmehr zu dem Referate des
I. Ausschusses, betreffend die monumentale Ausführung der bei Gelegenheit des
Kaiserfestes im September 1884 im Treppenhause des Ständehauses aufgestellten
Figurengruppe. Referent ist der Herr AbgeordneteFreiherr von la Valette.

Referent Abgeordneter Freiherr von la Valette St. George: Meine Zerren! Der
I. Ausschußhatte sich zu beschäftigen mit einein Referat des Proviuzial-Verwaltuugsraths, welches
die monumentaleAusführung der bei Gelegenheit des Kaiserfestes im September 1884 im Treppen¬
hause des Ständehauses aufgestellten Figurengruppe betrifft. Er hat in seiner Sitzung am
16. d. M. die Vorlage des Provinzial-Verwaltungsmthes einer eingehenden Berathung unterzogen.

Drei Gesichtspuuktekamen dabei besonders in Erwägung und wurden als maßgebend
anerkannt.

In den Vordergrund trat der Gedanke, in der Ausführung des Modells in Erinnerung
an den Tag, an welchem unser erhabenes Herrscherhausdiese Raume mit Höchst Seiner Anwesenheit
beehrten, unserer getreucsten Verehrung für Höchstdasselbe bleibendenAusdruckzu verleihen.

Dann wurde hervorgehoben,wie wichtig es sei für die Förderung der Bildhauerei m
der Rheinprovinz, wenn eine Arbeit von jungen, strebsamen und talentvollen Künstlern, welche
aus unserer rheinischen Schule hervorgegangen sind, zur Ehre der rheinischenKunst vollendet
werden könnte.

Daß das ausgestellteModell einen hohen künstlerischen Werth besitze, und die Künstler,
welche das schöne Ihnen allen bekannteWerk unternommen haben, ihrer Aufgabe gewachfen seien/
dafür bürge ein Gutachten vom 15. Novemberv. I. der an hiesiger Akademie angestelltenPro¬
fessoren, deren Namen weit hinaus über unsere deutschenGaueu in höchstem Ansehen stehen. Wa^
die Kosten der Ausführung des in Rede stehenden Projektes betrifft, so fei die Summe, welche
die Vorlage beantragt, eine verhältnißmähig geringe und würde ohne Schwierigkeit aufgebracht
werden können, jedoch nur etwa ^/3 der Gescnnmtkosten decken. Es stehe indessen eine Beihülfe
aus Staatsmitteln in Aussicht, und es verfüge — was ganz besonders betont wurde -— b^
Kunstuereinfür Rheinland und Westfalen augenblicklich über Mittel, welche für den beabsichtigten
Zweck dienstbar gemacht werden könnten. Schließlichwurde noch ein Zusatzantrag angenommen/
welcher den Provinzial-Verwaltungsrath ermächtigt, die anderweitig nöthigen Schritte in dieser
Angelegenheitzu veranlassen. Der I. Ausschußbeehrt sich demnach,den hohen Landtag zu bitten.

„Hoher Landtag wolle zur monumentalenAusführuug der bei Gelegenheitdes Kaiser¬
festes im September 1884 im Treppenhause des Stäudehauses aufgestellten Figuren¬
gruppe nach dem angefertigten Modell einen einmaligen Beitrag von 40 000 M- aus
dein Standcfunds bewilligen und den Provinzial-Verwaltungsrath beauftragen, die
nöthigen Schritte zu thun, um die Ausführuug der Gruppe möglich zu machen."

(Der Vice-Landtags-Marschall übernimmt den Vorsitz.)
Vice-Landtags-Marschall: Ich eröffne die Diskussion. Se. Durchlaucht Fürst

zu Wied hat das Wort.
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Fürst zu Wied: Meine Herren! Wenn ich in der Diskussiondieser Angelegenheitzuerst
das Wort ergreife, so liegt der Grund darin, daß verschiedeneHerren nur gesagt haben, ich wäre
der Erste gewesen/ der, als diese schöne, aus dem patriotischen Sinn zweier jungen tüchtigen Künstler
im Flug entstandeneGruppe an der Treppe da stand, gesagt hat, ein so schönes, hervorragendes
Werk müßte in Marmor ausgeführt und verewigt werden. Meine Herren! Sie gestatten nur,
zunächst auf die praktische Seite hinzuweisen. Es ist gesagt worden, daß eine solche Ausführung
bedeutende Kosten verursache, und daß wir dieses Geld jetzt nicht haben. Meine Herren! Ich
möchte darauf hinweisen, daß in diesem Augenblicke bei zwei anderen Faktoren, die gern und
freudig, dessen bin ich gewiß, zu einem so prachtvollenMonument auf dem Gebiete der Plastik
Zuschüsse leisten werden, bedeutende Summen zur Verfügung stehen. Der eine ist der Fonds der
Staatsregierung, der in diesem Augenblick 300 000 M. ausmacht; er ist zur Verfügung gestellt,
für Anpassungen der Nationalgalerie, fowie zur Beförderung der Malerei, der Plastik und des
Kupferstichs. Auf der andern Seite steht jetzt dem hiesigen Rheinischen Kunstvereineine Summe
von ungefähr 120 000 M. zur Verfügung, und möchte ich darauf hinweifen,daß unsere rheinischen
Künstler die das allergrüßteInteresse für die Ausführung dieser schönen Gruppe bekunden,eine
bedeutendeStimme bei den beiden Faktoren haben, die darüber zu beschließen haben, welche
Summen für ein folches Werk zur Disposition gestellt werden sollen. Meine Herren! Es handelt
sich auch nicht darum, die hier beantragten 40 000 M. sofort auszuzahle»; es ist ganz gleichgültig,
ob Sie den Beschluß jetzt fassen oder übers Jahr, weil die Auszahlung in eine viel spätere Zeit
fällt. Sie sollen nur, meine Herren, durch diese Bewilligung bethätigen, daß Sie dieses schöne
Werk ausgeführt zu sehen wünschen.

Meine Herren! Es giebt drei große ideale Ziele, tue jedes Menschen Brust bewegen: das
ist das Wahre, das Gute und das Schöne. Meine Herren! Wir alle stieben nach Wahrheit
und wollen stets wahr sein, dem brauche ich kein Wort hinzuzusetzen.Ich glaube aber auch
sagen zu dürfen, daß wir als höchstverwaltende Eorporation dieser Provinz oft bewiesen haben,
daß wir stets zu großen Opfern bereit waren und noch sind um Gutes zu thun und stets bereit
waren in humanitärer Beziehungoder um Hülfe zu bringen, wo es Noth that, mit außerordentlich
großen Summen einzutreten. Ich erinnere Sie an den Bau unserer Irrenanstalten, an die
Versorgung unferer anderen Kranken außer den Irren, der Taubstummen, der Blinden u. s. w.,
ich erinnere Sie an alles das, was die Verwaltung gethan hat, als schwere Nothständeüber die
bergigen Theile unserer Provinz hereingebrochenwaren. Da haben wir, die wir hier sitzen,
gewiß bewiesen, daß wir für das Gutthun ein warmes Herze haben, und daß wir gern und
freudig in die^Tafchegreifen, um die Noth, wo sie sich zeigt, zu lindern. Ich erinnere Sie
daran meine Herren, daß jetzt noch fortdauernd für die Eifel und für die gebirgigenTheile der
Provinz bedeutende Summen aus dem uns zur Verfügung stehenden Fonds bewilligt werden und
daß wir, dessen bin ich überzeugt, wirklich Gutes durch diese Bewilligungen schaffen. Meine
Herren wenn wir so unsern Sinn für das Gute bethätigt haben, so möchte ich Sie einmal
bitten hier für das Schöne einzutreten,denn das ist das Dritte, was des MenschenBrust bewegt.
Meine Herren! Für das Schöne sind wir bisher nur in einer Richtung thätig gewesen,da, wo
es sich um die Erhaltung altehrwürdiger, schöner Vaudeukmälerhandelte, und Sie wissen, meine
Herren daß ich jeder solcher Bewilligung beigestimmt habe. Ich glaube, wenn wir die hierfür
verwandten Summen zufammenzählen,haben wir Hunderttausendedafür ausgegeben; ich habe
sie gern mit Ihnen bewilligt uud halte es für eine wirklich schöne Verwendungunseres Fonds.
Hier meine Herren, möchte ich Sie nun bitten, einmal eine Bewilligung für etwas rein dem
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Schönen Gewidmeteszu machen. Meine Herren! Tiefes Denkmal soll einst darstellen,daß der in
seiner jetzigen Zusammensetzung nicht mehr oft zusammenkommendeProvinzial-Lcmdtagauch für
das Schone ein warmes Gefühl gehabt hat. Meine Herren! Es ist über den künstlerische"
Werth dieser Gruppe gesprochenworden. Meine Herren! Ich glaube, wenn berufene Meister
darüber sprechen, dann soll der Laie schweigen, und ich rechne mich zu den Laien; die berufenen
Meister aber, meine Herren, sind die Vertreter unserer rheinischen Kunst, Es handelt sich hier
nicht um Düsseldorf, sondern die DüsseldorferKunstakademiegehört uns Rheinländern eben so
gut, wie die Bonner Universität uns Rheinländern gehört; die DüsseldorferKunstakademie ist der
Sitz und 'die Vertreterin der rheinischen Kunst. Meine Herren! Als diese Vorlage des Provin-
zial-Verwaltungsrathes an den Landtag gelangte, ist der Professor Karl Müller, der berühmte
Maler der wundervollenHeiligenbilder,zu nur gekommen und hat mir ein Schreiben überbracht,
welches von sämmtlichen Professoren der hiesigenKunstakademie unterschriebenist, und welches
folgendermaßenlautet:

„Euer Durchlaucht nehmen die gehorsamstUnterzeichneten Veranlassung ihrer
aufrichtige»Freude Ausdruck zu geben, daß die Absicht besteht in Erinnerung an die
letzte Anwesenheit Sr. Majestät des Kaisers und Königs in unserer Provinz die
Gruppe des Vater Rhein und seiner Nebenflüsse,welche die Herren Tüshaus und
Ianssen in patriotischerBegeisterung zur Verherrlichungdes Festes im Ständehaufe
bei der erwähnten Gelegenheit in dekorativer Weise geschaffenhaben, ausführen zu lassen.

Wenn die Unterzeichneten es als ihre Pflicht erkennen dieses Projekt der beiden
hochbegabten jungen Männer, die aus unserer rheinischen Schule hervorgegangensind,
als ein überaus glückliches zu bezeichnen und zu begrüßen, so geht diese Pflicht M'
sie aus der Ueberzeugunghervor, daß das Werk für welches eine neue, für den
Zweck seiner öffentlichen Aufstellungmit vielem Gefchick und feinfühligen,Schönheits¬
sinn modifizirte Skizze vorliegt, eine ganz hervorragendekünstlerischeLeistung ist, und
sie nicht Anstand nehmen, dasselbe als eines der bedeutendsten Werke der Kunst i"
bezeichnen, welche in unserer Provinz entstandensind.

Wir halten es um so mehr für eine würdige und bedeutungsvolleAufgabe der
hohen Stände, zur Ausführung eines folchen Werkes die Hand zu bieten, als dann
eine wesentliche Hebung und Belebung der Bildhauerei in unserer Provinz erkannt
werden muh, was deshalb von so großer Wichtigkeit erscheint, weil dadurch du
Heranbildung tüchtiger Talente auf diefem Gebiete bei uns am Rhein eine höchst
wünfchenswertheFörderung erfährt. Denn in der That ist es zu beklagen, daß
während bei uns die geeigneten Kräfte vorhanden sind, zu deren Aufmunterung und
Ermuthigung kaum Gelegenheit gebotenwird, alle bedeutungsvollenMonumente w
der Nheinprouinzan auswärtige und insbesondere Berliner Künstler vergeben worden sind»

GenehmigenEuer Durchlauchtden Ausdruck tiefster Ehrerbietung und Verehrung
der gehorfamstUnterzeichneten:

Karl Müller. E. von Gebhardt. Adolf Schill. Wilhelm Sohn.
E. Forberg. Heinrich Lauenstein. H. Crola. H. Lück. I. Roeting-

Eugen Duck er."
Meine Herren! Die Verfasserdieses Schreibens haben, abgesehen von dem Werthe für

die Kunst an und für sich, in überzeugenderWeise nachgewiesen,welchen Werth die Herstellung
eines so schönen Denkmals für die Rheinifche Kunst hat. Meine Herren! Ich glaube, daß gerade
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hierin ein großes Moment liegt, an dem wir festhalten müssen, daß wir etwas für die Förderung
der rheinischen Kunst thun.

Meine Herren! Es ist noch ein weiteres Moment, welches hmzutritt, und das ist für
mich das wichtigste. Diese Figurengruppe war zunächst auf der Treppe aufgestellt, sie war, wie
die Herren Künstler in dem Schreiben sagen, zunächst in dekorativer Weise hergestellt, der
Gedanke der diesen jungen, strebsamen hochbegabten Künstlern vorschwebte,war, daß der Vater
Rhein oben an der Treppe feines Laufes, denn das ist sein Haus, dem Kaiser grüßend die Hand
entgegenreicht und ihn hier bewillkommnet.Das ist eine schöne Idee, sie war wirklich eine Ver¬
herrlichungunseres schönen Festes. Meine Herren! Jetzt liegt dem Antrage und dem Modell der
Gedankezu Grunde, daß diese Gruppe, nach der Stellung, die ste bekommen soll, modifiM, vor
unserem Stündehause aufgestellt werden, und daß der Vater Rhein dort Jedem, der vorbeigeht,
auf fein Hans hinweisendsagen soll: dies ist mein Haus, tritt ein! Meine Herren! Ich hätte
darum den Wunsch daß dieses Werk als eines, welches den patriotischenSinn der zu Ende
gehendenStändevcrsammlung darstellt, hier vor unserem schönen,prachtvollenStändehause, das
auch ein Zeugniß des Schönheitssinnesder Stände ist, aufgestellt würde als eme Vervollkommnung
dieses Baues und als eine patriotischeErinnerung an den Besuch des Kaisers in unserem Hause.
Ich möchte daß Sie alle sich von diesem patriotischen Wunsche erfüllen liehen, daß die Aufschrift,
die unten angebrachtweiden soll, den zukünftigenGefchlechtern sagte, daß wir in Erinnerung an
das fchüne Fest nach unseren Kräften unser Theil zu diesem Monument beigetragenhaben. Ich
möchte daß dereinstder Vater Rhein, unserem Haufe gegenüberstehend. Jedem, der vorbeigeht,
durch die Aufschrift fagen könnte: „dies ist mein Haus, es ist durch die Anwesenheitder erhabenen
Person unseres greifen Kaifers der treuen Pflichterfüllunggeweiht, der Pflichterfüllung, die das
Leben unseres Kaisers immer gekennzeichnethat und noch kennzeichnet, tritt ein, du findest darin
nur Pflichterfüllung,und deshalb Rathschlägeund Beschlüsse, die nur gut sein können". (Bravo!)

Vice-Landtags-Marschall: Der Herr Abgeordnete Heufer hat das Wort.
Abaeordncter Heuscr: Meine Herren! Wenn einem Antrage von solcher Seite ein

günstiges Wort in dieser Versammlung geredet wird, dann kann man sagen, ist ihm ein gutes
Augurium mit auf den Weg gegeben. Wir können uns aber doch nicht von der Pflicht lossagen,
den Antrag auch materiell zu prüfen und diefe materielle Prüfung fällt, glaube ich. nicht zu
Gunsten des Antrages aus. Meine Herren, es wird hier für ein Kunstwerk, welches unzweifelhaft
ein schon conzipirtcs und aumuthig ausgeführtes ist. eine sehr bedeutendeSumme verlangt.
Wir verfügen hier über keinen Thaler, der uns freiwillig gegeben wird, das Geld, welches uns
anvertraut wird, ist unserer strengsten, gewissenhaftestenund aufmerksamste!,Verwendung
anempfohlen, und diesem Umstände gegenüber muß ich mich doch fragen, ob es angemessenist,
eine so große Summe für einen solchen Zweck auszugeben, zu dem die Initiative nach meiner
Meinung nicht von diesem Hause ausgehen dürfte. Lüge der Fall anders, Hütte uns der
Kunstvcrcin die Sache empfohlen. Hütte der Kunstverein gesagt: Hier sind 40 000 M., die
gebe ich der Staat giebt ebenfalls 40 000 M.. das wäre fchon ein großer Unterschied; aber
auch dann würde ich noch sagen: der Landtag hat für solche Zwecke nach meiner Meinung kein
Geld lassen Sie uns ein Privat-Comite bilden, lassen Sie unter uns die Summe aufbringen,
ich wäre dabei. Wie hier die Sache aber liegt, ist zunächst in geschäftlicher Hinsicht die An¬
gelegenheitnicht klar. In dem Druckexemplardes Referats steht ausdrücklich: Abgesehen von
der in Aussicht genommenenBetheiligung des Staates ist gerade augenblicklich der Kunstverein
für Rheinland und Westfalen in der Lage, einen größern Beitrag zn den erwachsenden Kosten

35
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«US diüpouibelu Mitteln bewilligeilzu können. Beides »Mg sein; aber in Aussicht nehmen,
— in der Lage wissen- das sind keine praktischenGrundlagen. Das Kunstinstitut mag in der
Lage sein, das zu geben, aber nichtsdestowenigerfürchte ich, daß der einmalige Beitrag von
40 000 M. für uns ein erstmaliger Beitrag sein würde. So leid wie es mir thut, dem in
so warmen, beredten Worten zum Ausdruck gebrachtenWunsch des durchlauchtigenHerrn Vor¬
redners entgegentretenzu müssen, kann ich mich nicht dafür aussprcchen.

Vice-Laudtags. Marschall: Der Herr AbgeordneteRautenstrauch hat das Wort.
Abgeordneter Nautcnstrauch: In Anbetracht der Worte des Herrn Vorredners

enthalte ich mich, über die Sache selbst zu sprechen, und erkläre von vornherein, einer derjenigen
zu sein, die für die Erhaltung des Monuments gestimmt haben durch Bewilligung der Summe
zur Aufrechterhaltung des Modells, aber ich kann nicht nmhin, meinen ersten Gedanken aufrecht
zu erhalten, den ich bei Nennung der Summe für die Errichtung des Monuments aus¬
gesprochenhabe, nämlich den, daß dieser außergewöhnliche Landtag zu derartigen Geldbewilligungen
mir nicht berechtigterscheint. Ich erlaube mir deshalb den Antrag zn stellen:

„In Anbetracht dessen, daß die Beiträge von Seiten des Staates, des Kunstuereins
und der Stadt Düsseldorf sich nicht mit Bestimmtheit heute übersehen lassen, ersuche
ich den hohen Landtag: die Beschlußfassung über die Geldbewilligung für die
Figurengruppe bis zum nächstenordentlichenLandtage vorbehalten zu wollen."

Viec-Landtags-Marschall: Der Herr AbgeordneteGraf Hoensbroechhat das Wort.
Abgeordneter Graf Hoensbroech: Meine Herren! Nach den warmen Worten, welche

der Herr Landtags-Marfchall vom künstlerischen Standpunkte für diefen Antrag an uns gerichtet
hat, ist es ja, wie der Herr AbgeordneteHeuscr schon hervorgehobenhat, allerdings schwierig,
auch ewigen BedenkenAusdruck zu geben. Ich gehe aber von der Ansicht aus, daß es für
uns nicht richtig ist, daß wir uus in erster Reihe auf den künstlerischen Standpunkt allein
beschränken;für uus find auch praktifchcGesichtspunkteim hohen Grade maßgebend. Ich will
deshalb auf die Ausführungen des Herrn Landtags-Marschalls nicht weiter eingehen. Ich will
auch auf die Interpretation, oder wie man es nennen will, auf die Erklärung nicht eingehen,
die er dem Denkmal giebt, welches jeden, der vorbei geht, auf das Haus hinweist und gewisser¬
maßen sagt: „Tritt hier ein", obwohl mich das nicht gerade sympathischberührt hat; es hat
ans mich den Eindruck gemacht, als wäre das die personifizirte neue Proviuzialordnnng, die
wir da unten vorfinden, und dicfe Interpretation würde ich nicht gerade als eine glückliche
anfehcn. Meine Herren! Vom praltifchen Gesichtspunkteaus, glaube ich, müssen wir uns vor
allem fragen: wie liegt die Sache eigentlich? Es macht offen gestanden die ganze Situation
auf mich den Eindruck, auch fchou im vorigen Jahre, als wir über die Vorarbeiten verhandelten:
es liegt ein Denkmal in der Luft, wir kommennicht daran vorbei. Deshalb fchcint es mir
um fo gebotener, die praktifchcSeite dicfer Frage einer eingehendenPrüfung zu unterwerfen.
Wir werden aufgefordert, einen Beitrag von 40 000 M. zu bewilligen. Meine Herren! I<h
glaube ganz einfach nicht an den Beitrag von 40 000 M.; wir follen einen Beitrag hier
bewilligen, und wenn wir auch blos die Zahl von 40 000 M. aussprechen,so werden wir einen
Beitrag bewilligen, der erheblich höher ist als 40 000 M., der vielleicht an 100 000 M-
kommenwird. (Widerspruch.)

Es wird uns ja diese unangenehmeBewilligung von 40 000 M. — denn es ist immer
eine unangenehme Sache, das wird jeder zugeben — in eine süße Form eingekleidet,damit sie
uns desto angenehmer mnndet, dadurch, daß uns in erster Reihe eine Staatshülfe in Aussicht
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gestellt wird und in zweiter Reihe aus die Mittel des Kuustvereius hingewiesenwird, Meiue
Herren' Das sind Sache» - ich bin leider nicht im Ausschußgewesen, ich tonnte nicht anwesend
sein ich hätte schon damals Auskunft darüber vcrlaugt - die. nach dem. was ich bisher gehört
habe wir uns selbst construirt zu haben scheinen, Haben wir überhaupt Auhaltspnntte uud
zwar sichere Auhaltspunkte. die uus diese Beihilfen, erstens die Staatshülfe und zweitens die
Beihülfe vom Kunstverein, in sichere Aussicht stelle,:? Haben wir diese und welche Garmüieen
sind dafür gegeben« Ich meine, diese Frage wäre zunächst zn prüfeu und ms Auge zu fassen,
ob der Staat nicht nur die Mittel hat uud ebenso der Knnstverein. Indern ob er cmch gewillt
ist. dieselbenherzngebeu. Vielleicht sagt der Staat: ^hr habt Hon 40 000 M. bewilligt wir
sind nicht in der Lage, sie herzugeben, ihr könnt das U°wg° auch uoch geben; vielleicht ,agt
der Kuustvereiu- Unsere Mittel reichen nicht aus. die 40 000 M, zu geben, wir geben mir
20 000 M Wir blieben dann auf deu anderen 20 000 M, fitzen. Meine Herren, es muß
uustreitig die Sache zuerst geprüft werden m^d ich möchte den Herrn Referenten bitte,, daß er.
wenn darüber Material vorliegt, worauf d,e Aussichtenaus deu Staat uud aus den Kunstvere.n
oearimdet siud uns dasselbe vorlegt. Die Beschaffung der Kosten stellt sich also nach der
Construktiou wie sie im Antrage enthalten ist. aus drei Faktoren dar. das :st der Staat, der
Kun tverein'uud wir. Meine Herren, ich vermisse in der ganzen Sache noch einen vierten
Faktor das ist die Stadt Düsseldorf. Wie der Kunstverein und die Künstler ihr hohes Interesse
daran ' haben daß das Denkmal errichtet werde, und dies Interesse vielleichtdadurch bethätigt
wird daß sie uns mit die Kosten tragen helfen, iu ähnlicher Weife hat die Stadt Düsseldorf
auch'gewiß ein Interesse, daß einer ihrer schönsten PlGe mit einem Denkmal geschm^ wird,
über das wie wir gehört haben, von künstlerischer neite cm günstiges Urtheil gefallt wird.
Meine Zerren ich weiß nicht, ob von den Herren, die diese Sache vorberathen haben, in dieser
Benebuua auch schon Schritte geschehensind; es liegt aber doch ziemlich nahe, meine ich. wenn
wir m dem Denkmal, das mir. wie gesagt, in der Luft zn schweben scheiut. über kurz oder
lana kommenwerden daß dann auch die Stadt Düsseldorf zur Herstellung das ihrige beiträgt.
^ck> möcktc also bevor ich in dieser Beziehungeinen weiteren Antrag stelle, den Herrn Referenten
übr folaende Sachen um Auskunft bitten: 1. worauf gründet sich die Aussicht, daß der Staat
eine derartige Beihülfe, wie sie in dem Antrage in Aussicht geuommcnist. giebt? 2. »vorauf
aründet sich die Aussicht, daß der Kunstvereiu eine Beihülfe gewährt? und 3. find Schritte
a tban und eventuell welche, um auch von der Stadt Düsseldorf einen entsprechenden Beitrag
m erlanaen oder sind solche Schritte, wenu sie noch nicht geschehen sind, beabsichtigt?

(Der Lllndtags-Maifchall übernimmt wieder den Vorsitz.)
Landtags-Marschall: Der Herr Referent hat das Wort.
Referent Abgeordneter Freiherr von la Vlllette St. George: Ich will dem

l, ten berrn Grafen darauf antworten, was die eventuelle anderweitige Bewilligung von
^ °n betrifft daß bis dahin keine definitiven Schritte nach dieser Richtung haben geschehen
l"""'^ daß es aber wohl in Aussicht steht, daß der Staat die hohe Bedeutung dessen, was
w"'"ur Förderung der Bildhauerei im Rhcinlandc anstreben, nicht verkennenwird, und daß
. " ö ^ ^.^ Beihülfe ^s Staatsmitteln zu gewärtigen ist. Ueber die Summe ist im Ausschuß
^'ckts anaegebenworden. Was sodann den Kunstvercin betrifft, meine Herren, so hat sich ja
d ame Kunstakademieeinstimmig für den Entwurf der Künstler ausgesprochenuud uns in
l!rem Gutachteu gesagt, daß sie denselben für durchaus gelungen hielte, sie hat die Künstler

selber auch als sehr strebsame, talentvolle und bedeutende Männer bezeichnet, die uus wohl die
35*
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Garantie biete» würden, daß do.5, was sie jetzt prujettirt haben, in schönster Weise zur Aus¬
führung gebracht werden würde. Was den Antrag des verehrten Herrn College» Nauteustrauch
betrifft, fu möchte ich nur bemerken, daß ich denselben für abfotut unzweckmäßig halte. T>ic
Sache an den nächsten Landtag bringen, heißt, sie aä oalenä».» ßrasoas vertagen und, meine
Herren, wir sind doch den Künstlern, welche die Gruppe für das Treppenhaus ohne jedes Entgelt
ausgeführt haben — allerdings nicht zur Zufriedenheit nnfer Aller, das ist aber gleichgüligl
die Gruppe hatte fehr viel Schönes, und aus diefer Gruppe ist das jetzige Modell hervor¬
gegangen — ich sage, wir sind den Herren schuldig, ihnen jetzt eine bestimmte, definitive
Antwort zu geben, denn, meine Herren, ein solches Modell, wie Sie es hier sehen, ein TlM-
modell. läßt sich nicht in den Schrank stellen und aufbewahren, das Modell fällt nach mehr
oder weniger lauger Zeit auseinander, es muß jeden Tag fowcit hergerichtet werden, daß es
es eben nur anshält. Das Modell müßte, wenn ein solcher Antrag durchginge, erst in Gyp°
abgegossen werden, und würde dadurch den Künstlern eine ganz bedeutende Kostcnausgabc
erwachsen. Deßhalb glaube ich, daß es weit zweckmäßiger ist, wenn wir uns über diese An¬
gelegenheit jetzt schlüssig machen, und zwar, wie ich wünschen möchte, in bejahender Weise.

Landtags-Marschall: Der Herr Abgeordnete Dietzc hat das Wort.
Abgeordneter Dietzc: Meine Herren! Nach den so warmen und mit foviel Patriotismus

vorgetragenen Worten Seiner Durchlaucht des Herrn Marschalls habe ich allerdings erwartet,
daß von anderer Seite der kalte Wasserstrahl nicht ausbleiben würde, daß er aber von der
Seite ausgehen würde, von der er gekommen ist, von Herrn Hcuser, das, ich gestehe es offen,
habe ich nicht erwartet, und ich kann vor allen Dingen die Gründe nicht anerkennen, die von
ihm geltend gemacht worden sind. Der Provinzial-Verwaltungsrath stellt an Sie nur den
Autrag, Ihre Zustimmung zu geben, daß 40 000 M, zahlbar in 5 Jahren und vertheilbar
anf 5 Jahre, fucccffive als Antheil der Provinz an dicfem Kunstwerke verausgabt werden.
Herr Hcuser hat augedeutet, wir sollen das Geld durch Privateollecte aufbringen. Das ist
gar nicht die Tendenz und der Sinn des Ganzen; die Stünde als solche follcn das Denkmal
mit ihrem Antheil möglich machen, damit die Erinnerung an den Moment, wo unfer alter
Kaifer und Herr das Modell zuerst gesehen hat, verewigt wird. Jetzt, meine Herren, sage»
Sie, im Ständefonds ist nichts. Erstens ist das abfolut nicht richtig, und zweitens ist, wenn
ein Jahr vorüber ist, mehr im Ständefonds vorhanden, wie wir bei Ihnen beantragen. Glauben
Sie nicht, daß, wenn über ein Jahr der Antrag gestellt wird, die Künstler dann die Idee mit
der Wärme und Lust ausführen, wie heute. Die Künstler würden jedenfalls an den: Denkmal
fufort weiter arbeiten und würde es dann eben ein großes und erhabenes Ganze werden.
Wenn aber, wie Herr Rautenstrauch beantragt hat, das Ganze wieder um ein Jahr vcrfchoben
werden foll, dann ist das für mich eigentlich nnr ein Antrag, wodurch die Ausführung unmöglich
gemacht werden soll. Meine Herren! Wer von Ihnen das will, der soll nicht mit einer
Scheinhnlle kommen, der soll offen und frei heraus sagen: ich will es nicht. Ich stehe für
mich auf dem Standpunkte, daß ich eine patriotische Pflicht unterlassen würde, wenn das
Denkmal nicht ausgeführt wird. (Rufe: Oho!)

Landtags-Marschall: Zunächst hat der Herr Abgeordnete von Eyncrn das Wort.
Abgeordneter von Eynern: Meine Herren! Nach diesen Worten des Herrn Abgeordneten

Dietze, die, nach der Meldung zum Wort von allen Seiten zu urtheilen, gewissermaßen, wie
man zu sagen pflegt, alle Puppen tanzen lassen werden, kann ich mich sehr kurz fassen. Ich
will nur hervorheben, was mich in erster Linie bestimmt, für die Ausführung des Denkmals
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zu stimmen. Ich glaube, daß ich nicht nothig habe, zu versichern daß mich der patrwt.sche
Sinn mit dazu bestimmt, was mich aber daneben hauptsächlich bestimmt, ist. daß nur damit
eine Unterstützungder Vildhauerschulehier in Düsseldorf geben und daß w,r danut ans dem¬
selben Boden °der Bewilligung stehen, als wenn wir die Remsche.der ^ndustne-
schule für die Crefelder Webefchuleoder für d,e landwirtschaftliche Schule m Cleve Mittel
aus den Fonds der Provinz zur Verfügung stellen. Wenn Sie die Zustünde hier in Düsseldorf
ansehen so finden Sie daß Staffclmalerei. d,e große geschichtlicheMalerei stark vertreten ist.
weil sehr viele Aufträge dieser Art kommen, aber was hier sehr vernachläffigt ist und haupt¬
fächlich in Berlin gepflegtwird, und zwar deßhalb dort gepflegtwerden kann, weil die meisten
Aufträge dorthin kommen, das ist die Kuust der Bildhauerei. Ich glaube, wenn wir m,fere
Akademie hier als einen sehr wesentlichenund bedeutsamenFaktor m den, geistigen Leben
unserer Provim ansehen, dann sollten wir auch hier wohuende» bedeutenden und großen Künstlern
eine bedeutende und große Aufgabe mit dem Bewußtsein zuwenden damit einem Zweige der
Kunstpflege eine wichtige Unterstützungzugewendet zn haben. Es M . "w M g aube und w,e
Sie Alle wissen wirklich hervorragende Künstler, die h,er vielleicht für Dusseldorf erhalte»
bleibeu. fobald wir ihnen Gelegenheit geben, der Welt zu zeigen daß sie im Stande find,
etwas Großes nnd Bedeutsames in monnmentaler Ausführung z» schaffen etwas, was bisl,er
nur in Berlin und vielleicht noch in München in dieser Ausdehnung geschaffenworden ist.
Von diesem Standpunkte aus. meine Herren, mochte ich glauben, daß w>r nicht nöthig haben,
uns gewissermaßen in eine Debatte über prinzipielle Bedenken einznlasfe». So groß ist d.e
Summe von 40 001 M.. die Sie einmal bewilligensollen, Nicht, wenn Sie in Vergleich ziehen,
daß Sie der Industrieschnle in Remscheid.der Webeschulein Crefeld n. f. n. eine andanernde
Unterstützung in so h°hm. Maße zu Theil werden lasse» Wesentlich deshalb habe ich ,m
Ausschuß für die Ausführung dieses Denkmals gestimmt, weil ich weif;, daß damit dem geistigen
Leben in der Provinz eine wesentliche Unterstützungzugewendet wird.

Landtaqs'Marfchall: Der Herr Abgeordnete Freiherr Felir von Loö hat das Wort.
AbgeordneterFreiherr Felir von Loe: Meine Herren! Der Herr AbgeordneteDietze

ist leider nicht mehr hier: er hat uns in einem fehr warmen und immer wärmer werdenden
Appell unsere patriotische Pflicht ans Herz gelegt. Ich glaube, meine Herren, daß es doch in
der ganzen Provinz ein mitleidigesLächeln hervorrufen würde, wenn gefagt würde, es bestehe
unsere patriotischePflicht darin, vor das Ständehaus ein Monument zu stellen. Ich muß das
auf das Entschiedenste zurückweisen.Wenn es sich um eine wirkliche patriotischePflicht handelt,
ist die ganze Provinz da, aber dies Gefühl gipfelt nicht in derartigen Vronce-Denkmälern.
Meine Herren' Was die Ausführungen des Herrn Referenten anlangt, f° habe ich aus seinen
auch so warm gesprochenen Worten absolut nichts entnehmen können, wodurch die Fragen des
Herrn Grafen von Hoenöbroech in positiver Weise beantwortet worden sind. Er hat seiner
persönlichen Ueberzeugung Ausdruck gegeben, das bezweifle ich keinen Augenblick,ich habe aber
die entgegengesetzt persönliche Ueberzeugung,ich habe ganz dieselbe Ueberzeugung wie Herr Graf
von Hoensbroech,daß wir fchliehlich mit einer viel größeren Summe hängen bleiben,weil uns
die beiden anderen Faktoren, die genannt worden sind, sitzen lassen werden. Meine Herren! Es
giebt eine ganze Menge Menschen,die sehr viel Geld haben, aber daß sie darum etwas geben,
ist nicht gesagt- man thut klug, sich bindendeVersprechungengeben zu lassen, dann weiß man.
ob man etwas 'erhält, vorher aber nicht. Ich komme nun allmälichauf den Punkt, weshalb ich
das Wort ergriffen habe. Meiner Ansicht nach heißt es Eulen nach Athen tragen, wenn man
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noch über die Gründe, welche gegen den Antrag des Provinzial-Nerwaltungsraths sprechen, reden
will. Sie sind durchschlagender Natur, materiell ist eben nichts durchschlagenderes entgegengestellt
worden, so daß ich nichts mehr zu sagen brauche. Ich hege in prinzipiellerund idealer Beziehung
vollständigdie Anschauungen des Herrn Vorsitzenden, denen er so warmen Ausdruckgegeben hat-
Meine Absicht ist immer gewesen, treu zur Wahrheit zu stehen, und wenn ich einmal davon
abgewichen sein sollte, so ist dies gegen meine Absicht geschehen. Ich gestehe auch vollständigzu,
daß wir hier in christlichem Geiste viel Gutes für die Provinz durch die Anstalten, die wn
besitzen, geleistet haben. Ich habe auch ein warmes Herz für das Schöne, wenn uns aber gesagt
werden sollte, wir sollten das heute erst bethätigen, so weise ich auf die Thätigkeit des Provinzwl-
Landtages in all den Fällen hin, in denen wir bisher für das Schöne in unferen Provinzial-
Museen und in vielen anderen Dingen gewirkt haben.

Meine Herren! Das Alles aber kann mich nicht bestimmen, nun hier aus diesen drei
Rücksichten gerade für dieses Monument zu stimmen. Der Provinz gegenüber haben wir eine
Pflicht, nicht eine patriotischePflicht, sondern eine provinzielle Pflicht, wir haben die Pflicht,
über die Geldmittel der Provin;, wie der AbgeordneteHeuser in den ersten einleitendenWorten
gesagt hat — ich will das Wort „gewissenhaft"nicht gebrauchen — aber mit Ängstlichkeitund
Sorgfalt zu verfügen, und nun frage ich Sie: wo haben wir heute diese 40 000 M.? Es wird
auf einen Wechsel in der Zukunft hingcwicfen. Wir werden wahrscheinlichallerdings noch
120 000 M. Zinsen aus dem Ständefonds in der Zukunft haben, diefe sind aber zum Theil
schon fest gelegt worden und die Frage, ob wir in der Lage sind, eine solche Summe noch aus
dem Ständefonds zu bewilligen,ist erst in der Zukunft zu überlegen. Aus diefeu Gründen werde
ich nach wie vor gegen die Ausführung sprechen und für den Antrag des Herrn Abgeordneten
Rautenftrauch stimmen. Der Herr Abgeordnete von Eynern hat darauf hingewiesen, daß wtt
hier gerade nach der plastischen Richtuug hin die Bestrebungen der RheinischenKünstler fördern
sollen. Meine Herren! Dafür habe ich für meinen Theil ein warmes Herz und ich habe einem
Herrn, der mit mir darüber gesprochen hat, gesagt, daß es mir sehr schwer würde, gegen einen
solchen Antrag zu stimmen, und daß ich nur deshalb dagegen stimmen würde, weil für uns w
überwiegendtriftige Gründe dem entgegen ständen. Ja, meine Herren, ich möchte es hier aus¬
gesprochen haben, ich bin der Ansicht, daß es sehr wünschenswerthist, daß die Bestrebungenvon
Künstlern, welche eine solche Begabung zu haben scheinen, wie sie aus dem Modell hervorleuchtet,
möglichst gefördert werden — es ist kein Zweifel, meine Herren, daß es eminent begabte Künstler
sind — und ich wünsche mit all den Herren, welche gesprochen haben, Herrn von Eynern an der
Spitze, daß die Bestrebungen der rheinischenKünstler und namentlich auf dem Gebiete der
Plastik gefördert werden; ich wünfche nicht, daß wir unsere großen Sachen aus dem Osten
beziehen, aber wenn man etwas thun will, so nimmt man erst Rath mit seinem Geldbeutel und
mit der Pflicht, die man übernommen hat, indem man Mandatar der Provinz wurde, Mck
dieser Pflicht scheint es nach meiner Ansicht nicht zu harmoniren, wenn wir diese Gelder heute
bewilligen. Ich möchte den Vertretern des Antrages sagen: Ich weiß nicht, wie die Abstimmung
ausfallen wird, es wird vielleicht ein großer Unterschied nicht sein, aber, meine Herren, es hat
ein großes Bedenken,mit ein paar Stimmen Majorität die anderen zu derartigen Sachen zwingen
zu wollen. Das wollte ich zum Schlüsse sagen. (Bravo!)

Landtags-Marschall: Der Herr AbgeordneteCourth hat das Wort.
AbgeordneterCourth: Ich glaube, meine Herren, mit Worten fördert man die rheinifche

Kunst nicht; Worte habe ich auch auf dem vorigen Landtage fchon gehört, aber Sie müssen auch
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die Thaten folgen lassen. Ich würde fein stillgeschwiegenhaben heute, wenn ich nicht ausdrücklich
durch den Herrn Grafen Hoensbroech prouozirt worden wäre, gewissermaßen als Vertreter der
Stadt Düsseldorf Ich würde geschwiegen haben, um den Antrag mcht zu fchädigen, denn in
meinem Sinn dachte ich mir, es wird gesagt werden, dieses Denkmal will die Stadt Düsseldorf
einheimsen welche doch so viel von dem Provinzial-Landtag hat; man würde schließlich gedacht
haben die Stadt Düsseldorf hätte die Anregung zu dem Antrage gegeben. Aber da der Herr
Graf Hoensbroech auf die Stadt Düsseldorf hingewiesen hat, so darf ich wohl nach eingehenden
Erkundigungen die ich bei meinen College« von der Stadtverordneten-Versammlung eingeholt
habe, erklären/daß wir mit in der Reserve stehen. Also ergreifen Sie die Initiative, denn von
hier ist doch die Sache ausgegangen, von hier müssen Sie zuerst dle^hat zeigen, wenn Sie
wollen, daß Andere Ihnen nachfolgen. Wenn die Stadt Dü„eldors auch mcht für emen hohen
Betrag eintreten würde, wie er von den anderen Corporationen m Aussicht genommen ist, so
wird sie doch wenn es darauf ankommt, ihren Theil sicher mcht versagen. Gehen Sie also vor,
gehen Sie an den Kunstverein heran, der ja, wie die Sache liegt, gewiß ein Drittel geben wird
— er hat ja dazu die Mittel - und dann gehen Sie an den Staat heran; dieser letzte Faktor
wird auch in Hinsicht auf den Anlaß des Kunstwerkes nicht zurückbleiben, zumal die Staatsregierung
auf die Verwendung des betreffenden Fonds den gehörigen Einfluß hat. Ob nicht der letzte Faktor
etwas abdingen wird, das ist mir zweifelhaft, ich glaube, daß er die Stadt Düsseldorf heranziehen
wird, welche, wie schon gesagt, in der Reserve steht (Bravo!)

Landtaqs-Marschall: Der Herr Abgeordnete Kaesen hat das Wort.
Abgeordneter Kaesen: Meine Herren! Der erste Gedanke der Künstler war ein schöner,

die Ausführung des Modells ist eine gelungene, die Vorarbeiten für die monumentale Ausführung
sind sehr weit vorgeschritten, wenn auch nicht durch den Meißel, so doch durch die Sprachwerk¬
zeuge, denn es ist viel gearbeitet worden, um die Versammmlung für den Antrag zu gewinnen.

?fthe in der Welt viele Kunstwerke, die ich gerne kaufen möchte, aber wenn ich kein
Geld habe so kaufe ich sie nicht. Der Herr Abgeordnete Dietze hat erklärt, und darin sind wir
einverstanden daß in dem Ständefonds wenigstens für jetzt nichts ist, später werde man aber
wieder Geld haben Ich mache Sie aber auf das Eine aufmerkfam, daß im nächsten Jahre die
Stände verschwinden und damit verduftet auch der Ständefonds; die zukünftige Verwaltung wird
den Ständefonds in' den Etat einfetzen, und wenn wir heute darauf einen Wechsel ziehen, so
werde ich dein nicht zustimmen, denn ich halte mich nicht für berechtigt, der zukünftigen Verwal¬
tung Schulden aufzubürden, die auf fünf Jahre vertheilt werden. Wenn ein Nothstand ist, so
kann man darüber hinwegsehen, aber für solche Gegenstände kann man es nicht thun. Nun wird
fortwährend auf dem Patriotismus herumgeritten. Wollen wir Patriotismus zeigen, fo können
wir es dadurch daß wir in der Rheinvrouinz eine Subscriptionsliste auflegen, und ich bin über¬
zeugt daß nicht nur 40 000 M., sondern 120 000 M. sofort zusammenkommen werden. Das ist
in anderen Städten geschehen, und die Rheinprovinz wird sich nicht lumpen lassen; auf einen
Patriotismus auf Grund der Steuerzettel gebe ich nichts. (Bravo!)

Landtags-Marschall: Der Herr Abgeordnete Rautenstrauch hat das Wort.
Abgeordneter Rautenstrauch: Ich kann wohl füglich unterlassen, auf die Sache selbst

noch näher einzugehen. Ich möchte nur dem Herrn Abgeordneten Dietze erwidern, daß ich bis
jetzt meine Meinung nicht in Scheinanträgen wiedergegeben habe. Wenn der Herr Abgeordnete
Dietze von Scheinanträgen spricht, so muß ich das auf meine Perfon beziehen, denn fo viel mir
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bekannt, ist nur von nur ein Antrag eingereicht worden. Deshalb bitte ich den Herrn
AbgeordnetenDietze, in Zukunft derartige Vorwürfe mir nicht mehr zu machen; ich habe meinen
Antrag nicht hinter anderen Anträgen versteckt, sondern ich habe dem zuerst von mir ausgesprochenen
GedankenAusdruckgegeben.

Landtags-Marfchall: Der Herr AbgeordneteHeuser hat das Wort.
AbgeordneterHeuser: Meine Herren! Ein Wort nur über das Befremden, welches mein

Votum erregt hat. Ich hatte persönlichsehr gern gewünscht,dem Antrage zustimmenzu können,
ich habe persönliche Gründe, die Künstler zu begünstigen,aber in der vorgeschlagenen Weise kann
ich es mit meiner Pflicht nicht vereinbaren. Wenn gesagt wird, die Stände zeigten ihren
Patriotismus dadurch, daß sie die Summe bewilligten, so entgegneich, wir bleiben die Stände,
wir bleiben die Träger unseres Mandats, auch wenn wir aus unserer Tasche die Summe zahlen.
Dadurch, daß wir der Provinz eine Ausgabe ersparen und persönlichein Opfer auf uns nehmen,
leidet der Patriotismus keinen Schaden,und, — mich dünkt, — der hohen Perfon, welcher die Huldi¬
gung gilt, wird Letztere darum nicht weniger angenehm sein. Die Sache ist namentlichin praktischer
und geschäftlicher Hinsichtmangelhaft eingeleitet,denn es ist keinem Zweifel unterworfen, daß die
beiden anderen Drittel, die unfer Votum in Bezug auf das erste Drittel herbeiführen follcn,
vollständigin der Luft fchweben.

Landtags-Marschall: Der Herr AbgeordneteGraf von Hoensbroechhat das Wort.
AbgeordneterGraf von Hoensbroech: Meine Herren! Der kalte Wasserstrahl,den der

Herr AbgeordneteDietze bemängelt hat, scheint mir bei dem Feuer, welches bei ihn, herrscht, sehr
am Platze gewesen zu sciu. (Heiterkeit.)

Im Uebrigen muh ich auch für meine Perfon auf die Bemängelung zurückkommen, du
der Herr AbgeordneteDietze dem Patriotismus derer hat zu Theil werden lassen, die diesem
Antrag nicht zustimmen. Meine Herren! Wie ich meinen Patriotismus äußere, ist vollständig
meine Sache, und das Recht, diesen zu bemängeln, gestehe ich Niemandemzu. Es ist nun, «M
über die Sache noch eine Bemerkungzu machen, auf die drei Fragen, die ich gestellt habe, die
Antwort von Seiten des Herrn Referenten leider durchaus negativ ausgefallen. Es sind, wie
gesagt, bis jetzt noch keinerleiSchritte in irgend welcher Richtung geschehen, um die Beihülfen,
die in Aussichtgenommenworden sind, uns zu sichern. Daß die Künstlerschaftsich mit großer
Sympathie dem Antrage zuwendet, das liegt auf der Hand, fönst wären es überhaupt keine
Künstler, aber die einzelnenKünstler verfügen nicht über das Geld, welches dem Kunstvereinzur
Verfügung steht. Das ist ein großer Unterschied. Wir stehen also vor dem Faktum, welches ich
hervorgehobcuhabe, daß wir einem Antrage unsere Zustimmung geben sollen, der weit über das
hinausgeht, was in den Worten des Antrages liegt. Wir sollen hier nicht 40 000 M. bewilligen,
sondern wir sollen hier o^i-w blano^o geben für die Anschaffungeines Denkmals, und dieser
Form des Antrages kann man unter keinen Umständen zustimmen. Wenn wir die Beihülfen
zahlenmäßig und sicher vor uns hätten, so läge die Sache ganz anders, aber diese Verantwortung
den Eteuerzahleru und der Bevölkerung der Nheinvrovinz gegenüber kann ich nicht auf mich
nehmen, daß wir hier eine Bewilligung aussprechen,von deren Höhe wir in keiner Weise unter¬
richtet sind, die blos in unseren Köpfen construirt worden ist ohne jeden sicheren Anhaltepunkt.
Deshalb stimme ich dem Antrage des Herrn Rautenstrauch auf Hinausschiebungder Sache ganz
entschieden zu. Mögen dann die Herren vom Provinzial-Verwaltungsrathe die Sache welter
verfolgenund uns das Material von Seiten des Staates, von Seiten des Kunstvereinsund von
Seiten der ^tadt Düsseldorfvorlegen, woraus wir genau erfehen können, welche Beihülfen wir
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zu erwarten haben. Dann läßt sich ziffermäßig rechnen, was sich jetzt nicht thun läßt, so wie
wir überhaupt noch gar nicht wissen, was das ganze Denkmal kosten soll. Meine Herren! Ich stelle
für den Fall der Annahme des Antrages des Ausschusses, indem ich Bezug nehme auf die
Bemerkung des Herrn Abgeordneten Eourth, über die ich mich sehr freute, den Antrag, daß der
Provinzial-Verwaltungörath beauftragt werde, bei der Vertretung der Stadt Düsseldorf Schritte
zu thun, damit auch von dieser Seite eine geeignete Beihülfe gewährt werde. Meine Herren!
Ich stimme in erster Linie gegen den Antrag des Ausschusses, aber für den Fall der Annahme
dieses Antrages bitte ich Sie, dieses Amendement hinzuzufügen.

Landtags-Marfchall: Der Herr Abgeordnete Adams hat das Wort.
Abgeordneter Adams: Meine Herren! Ich kann dem Herrn Abgeordneten Freiherrn

Felix von Loe nur vollständig beistimmen, daß von einer patriotischen Pflicht zur Errichtung
dieses Denkmals absolut keine Rede sein kann. Audererseits möchte ich aber doch sagen, daß zu
dem Beschlusse den wir hier fassen, patriotische Gesinnung ein sehr wichtiges Motiv sein kann
und sein muß.' Der Wunsch, daß die Erinnerung daran, daß der deutsche Kaiser zum ersten
Male in dieses Haus gekommen ist, gefeiert werden foll, ist ein solcher, welcher wohl gewiß jedem
patriotischen Herzen innewohnt. Wie weit wir aber in dieser Beziehung zu gehen haben, das ist
eine andere Frage; es ist bei der Höhe des erforderten Betrages zu prüfen, ob noch andere
wichtige Momente hinzukommen, die zu der Entschließung, das Werk fertig zu schassen, mitwirken.
In dieser Beziehung muß ich zunächst den Gesichtspunkt als einen wohl in Betracht zu ziehenden
anerkennen daß der Wunsch der bisherigen Ständeversammlung, des bisherigen Provinzial-Landtages,
ein schönes Zeichen seiner Thätigkeit zurückzulassen,ein vollkommen berechtigter ist.

Dieser Grund allein für sich dürfte auch nicht dazu führen können, eine fo große Geld¬
summe anszugeben, er kann aber wohl mit in Betracht kommen. Nun muh ich aber auch weiter
darin Sr. Durchlaucht dein Fürsten zu Wied zustimmen, daß die Errichtung dieses Denkmals
eigentlich erst die vollständige Vollendung der Erbauung dieses schönen Ständehauses ist. Bei der
landschaftlichenUmgebung des Standehauses, dem davor liegenden Kaiscrtciche, wird es von großer
Wirkung sein die Vermittelung der Architektur und Landschaft durch ein derartiges vollkommenes
Kunstgebilde 'zu suchen, welches zwischen beide gesetzt wird. Meines Erachtens wird dies das
schöne Werk im vollsten Sinne des Wortes krönen, gleich einem herrlichen Juwel, inmitten eines
schönen Schmuckes. Ich stimme daher dem Gedanken zu, daß Sie mit dem Beschluß, den Sie
hier fassen würden, in Wirklichkeitdie Vollendung dessen schaffen, was Sie mit den, früheren Beschlusse,
ein hervorragend schönes Ständehaus in diese Landschaft zu setzen, gewollt haben.

Das meine Herren, sind die Motive, welche mich für den Antrag stimmen; ich erkenne
aber gerne an, daß auch die Frage zu prüfen ist, ob wir es dürfen, ob es in unserer Aufgabe
liegt. Es ist in dieser Beziehung von Herrn Heuser bemerkt worden, wir hätten nur fremdes
Geld das von den Eingesessenen der Provinz zusammengebracht sei, es liege nicht in der Aufgabe
des Landtages, dieses zu solchen Zwecken zu verwenden. Dem möchte ich ganz entschiedenentgegen¬
treten. Es ist ausdrücklich in der Dotation, welche die Provinz bekommen hat, die Pflicht der
Pflege der Kunst und Wissenschaft als einer derjenigen Punkte hingestellt, welche zur Aufgabe der
Provinz gehören. Meine Herren! Nun ist ja Vieles für die genannten Zwecke geschehen, aber ich
möchte doch darauf hinweisen, daß die Museen und die Erhaltung der Alterthümer u. s. w. viel
mehr der Wissenschaft, als der Kunst dienen. Letzterer würde die Unterstützung der hiesigen Bild¬
hauereischule dienen. Zu erreichen, daß wieder eine rheinische bedeutende Bildhauereischule enstire,
ist unzweifelhaft eiu Zweck, der innerhalb der Aufgaben des Preuinzial-Lnndtages liegt. Nun liegt
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aber die Sache so überaus günstig, daß wir mit den 40 000 M,, welche wir bewilligen würde»,
nicht nur eine Unterstützung von 40 000 M., sondern eine solche von 120 000 M, schaffen. W«
erreichen also eine große, eine wesentliche Unterstützung der hier zu pflegenden Bildhauereikunst,
wir erreichen das Dreifache uon den,, was wir selbst geben. Diese glückliche Eonstellation bezüglich
der Losung einer Aufgabe, welche als eine unserer Aufgaben uns ausdrücklich vorgeschrieben ist,
nicht vorübergehen zu lassen, erkenne ich als unsere Pflicht.

Dies Alles betrachtend, glaube ich, meine Herren, daß wirklich sehr wichtige Gründe
vorliege,,, die dazu führen müssen, diesen Beschluß des I. Ausschusses und den Beschluß des
Prouinzilll-Verwaltungsraths zn dem des Landtags zu machen.

Nun ist noch behauptet worden, meine Herren, wir hatten kein Geld. Ich glaube, daß
dies doch eigentlich nicht im Ernst gesagt werden kann. Von Demjenigen, der ein großes Kapital
besitzt, dessen Zinsen sehr bedeutend siud, sehr bedeuteud auch im Verhältniß zu der Summe
vou 40 000 M., die hier verlangt wird, von dem kann man nicht sagen, er habe kein Geld,
wenn auch diese Zinsen noch nicht in die Kasse geflossen sind. Die Zinsen laufen im kommenden
Jahre, und die Ausgabe soll auch erst im kommenden Jahre gemacht werden. Wenn man vor
dem Vudgel für das kommende Jahr steht, so sind die Zinsen der zinstragend angelegten
Kapitalien nicht zweifelhafte Hoffnungen, fondern sehr reelle Faktoren, mit denen man rechnen
darf. Es fallen daher meines Erachtcns alle diese Bedenken zusammen, uud ebenso auch die
sonstigen Bedenken, die erhoben wurden sind, als wenn die Gruppe vielleicht nicht decent genug
sei. — (Widerspruch.) Durch die Eingabe der hiesigen Künstler, an deren Spitze Professor Karl
Müller steht, ist dies Bedenken gewiß auf das vollständigste widerlegt. Es mag sein, meine
Herren, daß Manche durch die wirklich indceenten Darstelluuge», welche sie in anderen Städten
auf Brücken und Plätzen finden, überhaupt gegen die figürlichen Darstellungen eingenommen sind,
aber ich meine, daß diese einseitige Auffassung, welche man für das eigene Haus beobachten
kann, für ein öffentliches Denkmal nicht allem maßgebend fein kann. Wenn ein Mann nne
Professor Müller, den man wohl als einen der frömmsten und decentesten Männer in der ganzen
Christenheit bezeichnen kann, sich so ausspricht, wie das hier über diese Gruppe geschehen, so dürfte
auch dieses Bedeuten wohl schwinden. Ich empfehle daher auf das Entfchiedcnste die Annahme
des Ausschußantrages.

Landtags-Marschall: Der Herr Vice-Landtags-Marschall hat das Wort.
Vice-Landtags-Marschall Freiherr von Solemacher-Antweilcr: Meine Herren! IV

hatte nicht die Absicht, mich heute au der Debatte zu beteiligen. Diejenigen Herren, mit welche»
zusammen im Prouinzial-Verwaltungsrath und im I. Ausschuh zu sitzen ich die Ehre habe, werde»
sich vielleicht erinnern, daß ich im Prouinzial-Verwaltungsrath sowohl, als auch im Ausschuß
meinem Bedauern Ausdruck gegeben habe, daß diese Frage in diesem Jahre an uns herangetreten
ist. Meine Herren! Zu meiucm ganz besonders lebhaften Bedauern aber ist hier die Frage des
Patriotismus ins Feld geführt worden. Meine Herren! Ich bestreite einer politischen Partei das
Recht, gewissermaßen den Patriotismus in Generalpacht gcnommen zu habeu. Wenn es sich
darum gehandelt hat, für Thron und Altar einzutreten, haben uon uusercr Seite des Hanse"
unsere Vater, wir selbst und unsere Söhne stets ihre Haut zu Markte getragcu. Ich will nicht
behaupten, daß Andere das nicht auch thun. Jedenfalls haben wir stets Thaten geliefert und
unsere Stärke nie mit Druckerschwärze uud Papier bethätigt. Was mich aber hauptsächlich
veranlaßt, hier das Wort zu nehmen, das sind die leider nicht ganz richtigen finanziellen Bemer¬
kungen des Herru Heuser, des Herrn Kaesen, des Herrn Freiherr» Felix von Lo8 nnd des Herrn
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Grafen von Hoensbroech. Es ist von einer Seite so hingestellt worden, als wenn überhaupt der
Steuerzahler herangezogen werde. Dem ist nicht so. Es handelt sich darum, eine Summe vom
Zinsgewinn der Hülfskasse zu bewilligen, welcher ohne allen Emfluß auf das Budget, ohne allen
Zusammenhang mit den Steuerzahlern ist. Sodann ist gesagt worden, es sei in diesen: Stände¬
fonds kein Geld mehr. Meine Herren! Dos ist absolut unrichtig. Es befindet sich in Ihren
Handen vom vorigen Landtage her die Nachweisung über den Stäudefonds, und darin ist
constatirt, daß bis zum Schluß des nächsten Jahre, noch 100 000 bis 120 000 M. baar vor¬
handen sind Nun wird von einer Seite behauptet, das sei Geld, das erst uoch verdient werden
'Nüsse Das ist auch uicht richtig, das siud einfach die Zinfen des Stammuennogens der
Provinzial-Hülfskasse Und wenn wir über die Zinsen überhaupt nicht mehr verfügen könnten,
so konnten wir keinen Etat aufstellen, denn Sie finden Zinsen in jeder einzelnen Etatsposition
enthalten Das Bedenken daß kein Geld vorhanden sei, glaube ich also entkräftet zu haben; es sind
120 000 M innerhalb der laufenden Etatsperiode da. Dieses Motiv mochte ich also für die
Abstimmung'nicht gelten lassen. Im Uebrigen kann ich nur noch einmal sagen, daß anch ich viel
lieber gesehen hätte wenn die Frage erst im nächsten Jahre zur Sprache gekommen wäre, indem
dann der Finalabschluß vor Jedermanns Äuge gelegen und Jeder klar erkannt hätte, daß das
wirklich zur Verfügung steht, von dem m, nur nachzuweiseu erlaubt habe daß es vorhauden ist.

Landtags-Marfchall: Der Herr Abgeordnete Dietze hat das Wort.
Abgeordneter Dietze: Meine Herren! Ich will zur Sache nicht mehr sprechen, sondern

mich nur kurz rechtfertige» gegen den Vorwurf, den Herr Raulenstrauch mir gemacht hat. Ich
habe durchaus nicht den Antrag des Herrn Nautcnstrauch einen Scheinantrag genannt, ich habe
nur gesagt - und ich habe das mit Gründen belegt - der Antrag, der dahin lautet, erst in
einen. Jahre darüber zu beschließen, könnte jenen Schein erwecken. Was überhaupt ein Schein-
antraa ist weiß ich nicht. Dann habe ich nur für mich gefagt - uud mcht nn Namen einer
politische,/Partei, ich gehöre gar keiner an ich würde die Unterlassuug eiuer patriotischen
Pflicht darin erblicken, wenn ich nicht dafür stimmte. Das wollte :ch den: Herrn «rasen Hoensbroech
erwidern An seinem Patriotismus und an dem aller übrigen Herren habe ich keinen Augenblick
gezweifelt Es bedürfte dieser Belehrung Seitens des Herrn Vice-Landtags-Marschalls auch nicht.

Landtags-Marscball: Der Herr Abgeordnete Hcuser hat das Wort.
Abgeordneter Heuser: Meine Herren! Auch wenn es der Bemerkung des Herrn Vice-

Landtags-Marschalls nicht bedurft haben sollte, so ist dieselbe doch ganz richtig und zutreffend. Die
vorliegende Frage stellt in der That keinen Prüfstein für den Patriotismus dar uud köunte einen
solchen Anspruch gar uicht einmal erheben. Meine Herren! E° :st von Denjenigen, die für den
Antrag sind, die Frage auf ein ganz unrichtiges Terrain ge,ch°ben worden unrichtig, weil es in
diesen: Augenblicke darauf uicht ankommt. Kein Men,ch bestrettet den Werth des Kunstwerkes,
kein Mensch bemängelt die vortreffliche Ausführung des Modells, es :st aber eine andere Frage, ob
wir in der Lage sind, Gelder dafür zu bewilligen. Nun hat Herr Adams ausgeführt, und zwar
in: Hinblick auf mich, als wenn ich anderer Meinung wäre, die Provinz habe wohl Geld für die
Unterstützung von Kunst und Wissenschaft; das habe ich mcht bestrttten, und werde solche« nie
bestreiten, glaube auch diese Anschauung stets bethätigt zu haben. Er hat ferner in finanzieller
Hinsicht plaidirt, aber schlecht ausgeführt, daß die Sache wohl gemacht werden könne, daß die
Sache richtig eingeleitet sei. Das ist indessen radikal falsch, d:e Sache ist nicht richtig eingeleitet,
denn wir sollen die Initiative ergreifen, in erster Linie Geld geben, und das, was erwartet wird,
um die weiteren Kosten zu bestreiten, schwebt in der Luft. Das ist meiner Ansicht nach ein ganz
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gewaltigerFehler, Weisen Sie also, meine Herren, den Antrag abgesehen von sonstigen Einwänden
angebrachtermasienab.

(Der Vice-Lllndtags-Marschall übernimmt den Vorsitz.)
Vice-Landtags-Marschall: Seine DurchlauchtFürst zu Wied hat das Wort.
Fürst zu Wied: Ich bitte um Entschuldigung, daß ich noch einmal spreche, ich habe

Sie schon lange genug aufgehalten, ick muh aber noch ein paar Worte sagen. Meine Herren!
Es ist hier von Patriotismus gesprochen worden, und ich glaube, daß ich diese Tonart am Ende
meiner Rede allerdings auch angeschlagen habe. Meine Herren! Es ist wahr, von Patriotismus
an sich kann man bei Bewilligung oder Verwerfung der Mittel zur Herstellungdieser Gruppe
nicht sprechen, aber es ist der Ausdruckeines patriotischenGefühls, wenn die Stände sagen, daß
sie ein Denkmal errichten oder daß sie den Anstoß zur Errichtung eines solchen Denkmals als
Erinnerung an das schöne Ständefest geben wollen, welches sie dein Kaiser an dem Tage gegeben
haben, als er in ihr Haus eingetreten ist. Diesem patriotischenGefühl kann in der richtige»
Form uuten am Sockel Ausdruckgegebeu werden, indem es heißt, daß die Stände den Anstoß
gegeben haben. Ich möchte mich nun gegen das wenden, was der Herr Abgeordnete Heuser
gesagt hat, daß die Angelegenheitnicht richtig eingeleitet sei. Meine Herren! Ich kann Ihnen
ganz genau auseinandersetzen,wie die Sache gewesen ist, denn ich bin immer wieder der böse
Urheber dieser Angelegenheit. Als ich das letzte Mal vor den Sitzungen des Landtages hier zmn
Provinzilll-Verwaltungsrath war, bin ich in das Atelier gegangen, wo die beiden Künstler
cinmüthig an der Arbeit des Modelles waren, welches von uus bei ihnen bestellt worden war.
Ich habe mit Bewunderung und Freude gesehen, wie fchön sie das Modell für den neuen Stand¬
punkt durchgearbeitethatten, der vom Landtage in Aussichtgenommenwar, falls die Errichtung
des Denkmals beschlossenwürde; Sie hatten wenigstensIhrer Sympathie für diesen Standpunkt
im letzten Landtage Ausdruckgegeben. Als ich das Modell sah, war es noch ziemlich roh; b:e
Herren haben es in der kurze» Zeit zu der Forin, in der Sie es jetzt unten stehen sehen, durch-
gearbeitet. Ganz fertig ist es noch nicht, die Figur des Vater Nheiu wird vor der Vollendung
noch einmal verändert werden müssen. Meine Herren! Nun kamen die Herren Künstler, baten
darum, das Modell hier aufstellenzu dürfen, um das, was sie geleistet hatten, hier zu zeigen-
Meine Herren! Wenn zwei Künstler ein solches Modell hergestellt haben, dann ist es natürlich,
daß sie sich für ihr ganzes ferneres Leben danach einrichten müssen, ob sie den Auftrag zur
Ausführung bekommen oder nicht. Deshalb habe ich Veranlassunggenommen,in dieser übereilten
Form, wie sie genannt worden ist, dem Provinzial-Verwaltungsrath den Vorschlagzu machen:
wir wollen den Landtag fragen, was er darüber denkt, ob er jetzt fchon zum Besten der trefflichen
Künstler, zum Besten der Kunst und in Erinnerung an unser Fest einen Entschluß fassen kann.
Denken Sie an die beiden jungen Männer, die zufammenin der einträchtigstenWeise gearbeitet
haben; sie haben ihre Ateliers in Rom und hier. Wenn Sie jetzt die Sache um ein Jahr
vertagen, wie können die jungen Männer wissen, was aus der Sache wird? sollen sie das ganze
Jahr warten, ob diese Aufgabe an sie Herautritt oder nicht? es könnte sein, daß sie nicht mU
derselben frischen Kraft dereinst an die Bearbeitung dessen, was sie jetzt warn: empfundenlind
geschaffen haben, Herangehen. )ch bitte Sie deshalb, lassen Sie diesen beiden Männern die
frische, frühlicheFreudigkeit, an die Arbeit zu gehen, verwerfen Sie den Vertagungsantrag und
nehmen Sie den Antrag, der Ihnen vorgelegt worden ist, heute schon an. Wenn gesagt wird,
die Angelegenheitsei schlecht vorbereitet, wir hätten uns nicht in Verbindung mit den anderen
Faktoren gesetzt, die die Gelder mit bewilligensollen, so muh ich sagen: wenn Sie wollen, daß
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es lieine die Stände der Rheinprovinz haben zur Erinnerung an das Kaiserfest ein Monument
rich t « 3 « en/daß die Inschrift danach laute so müssenSie den ersten Anstoß

eben müssen die erste Bewilligung machen. Wenn Sie diese erste Bewilligung geleistet haben,
7de^P vin al-Verwaltungsmth mit dem ganzen Gewicht der Stimme und der Gesinnung,

d e aus dem Beschlussedes Provinzial-Landtageshervorgeht an die übrigen Faktoren herantreten
und Hechelli mg s Denkmals erreichen. Ich mochte noch auf ems aufmerksammachem Ich
habe Ihmnde Summen genannt, die zur Verfügung stehen. Es steht bei den anderen Faktoren
d e in Be reff der Summen in Frage stehen, für d.e Ausführung der Sache ,etzt besonders

^ .. ^ ^ ^^ «.«ssi^ in diesem Jahre eine ganz besondersgroße Zahl von rhcnn chen

MM«"«" .....°" «'« '" ««»'«». <M, und d»h »>,ch
«««In,, m ^<l „> u« °'' il,n,nich!„ «üuüllr, d!« lich »,,ch !,!« m dlm Schliftftu« sil

S!»d!»«°rd„.,m >«» D»N.ld°.» ^ ^„,^„ «,«l.r. d!° d°> d.„ »<!chl,,ff<u ,«.,.„

3t'n»^ ..;. «23°« machen, «.«. L°,.n, Ich °„.MI. »n.n n°ch .««»> »«I.

^°°"'^.°«'.^I""!'^b°r. ««.».dn... «».,<» h». d.« WM,
lDer Landtags-Marschall übernimmt wieder den Vorsitz,)

«^ K«°^ Eaesen- Meine Herren! Der Herr Vice-Landtags-Marschallhat mich
c . 5« ". -. si°t uns vorgetragen, daß in dem Ständefonds doch noch 120 000 M. sind,
soeben rMfiznt °r ha >m. vorg ^,g ^ ^ ^^^^.^ ^.^^ ^^ M. waren bei der

Seit dieser Zeit hat der Landtag, soviel ich weih, über manche
HUMUung oe ^ ^,^^ ^^.^^ h^ heutige Landtag und der nächstjährige Landtag,
der'IInM W'die Etatsperiode fällt, zu nothwendigen Ausgaben aus dem Ständefonds verfügen
wird ^er Etat ist bei Zufammentretung des vorigen Landtages aufgestellt worden, und von
diesen 120 000 M die disponibelwaren, wird fchon manchesausgegebenworden fein.

Landta's-Marschall: Der Herr Abgeordnete Fifcher hat das Wort.
AbaeordneterFischer: Meine Herren! Ich werde für den Antrag des I. Ausschusses

stimmen und nvar nicht eben deshalb, um durch diese Zustimmungzu dem Antrage in hervor-
a ender W ise meinen Patriotismus zu bekunden,denn das, glaube ich, in den Jahren 1870

Person schon «uch gethan zu haben, aber ich stimme dafür in Anbetracht
d ss dak auf die Aufführung dieses Ständehauses so große Summen verwendetworden sind,
um e^ in einer der Provinz würdigen Weise auszustatten, und da meine ich, konnte es auf die
uernälwikmäma kleine Summe von 40 000 M. auch nicht ankommen. Ich glaube, wenn die
Bemowr der Provinz hierher gekommen sind, und hier dieses Haus mit seinen schonen Räumen
um mit seiner prachtvollenAusstattung gesehen haben, dann werden sie es den Abgeordneten
nickt verübeln wenn sie nach Hause kommen und sagen: Wir haben dem Schmucke des schonen
Ständeliauses 'noch ein monumentales Denkmal hinzugefügt,welches von hohen Autoritäten als
ssunNmerkrsten Ranges empfohlen ist. Aus den angeführten Gründen werde ich dafür stimmen.

Landtags-Marschall: Der Herr Vice-Landtags-Marschallhat das Wort.
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Vice-^andtngs-MarschallFreiherr von Solemacher-Antweiler: Zahlen sind ein entsetzlich
trockenes Material. Ich glaube wirklich nicht, daß es Ihnen sehr angenehmsein wird, wenn ich
das Alles vortrage, ich bin aber dazu bereit. Ich bin sonst auch bereit, mit dem Herrn
Abgeordneten Kaesen ein Privatissimum zu halten, oder wollen Sie es hier hören? (Widerspruch)

Dann, meine Herren, bitte ich Sie — ich bin 15 Jahre Mitglied des Prouinzial-Ver-
waltungsrathes und habe dort immer in finanziellen Sachen gearbeitet — so glauben Sie es mir,
das Geld ist da.

Landtags-Marschall: Es ist ein Antrag auf Schluß von dem Herrn Abgeordneten
Grafen Beifsel gestellt worden. Zum Worte hat sich noch gemeldet Herr Freiherr Felix von Los.
Ich bitte, diejenigen, die für den Schluß sind, sich zu erheben. (Geschieht.)

Es ist die Majorität, der Schluß ist angenommen. Der Herr Referent verzichtetauf
das Schlußwort. Meine Herren! Zunächst kommt der von dem Herrn Rcmtcnstrauch eingebrachte
Vertagungsantrag zur Abstimmung, an zweiter Stelle würde der Autrag des Ausschusses und
an dritter Stelle der subsidiare Antrag des Herrn Abgeordneten Grafen von Hoensbroech zur
Abstimmung kommen. Ich bringe zuuächst deu Vertaguugsantrag des Herrn Abgeordneten
Rautenstranch zur Abstimmung, in den derselbe noch die Stadt Düsseldorf aufgenommenhat
und der nunmehr fo lautet:

„In Anbetracht deffen, daß die Beiträge von Seiten des Staates, des Kunstvercins
und der Stadt Düsseldorf sich nicht mit Bestimmtheit heute übersehe» lassen, ersuche
ich den hohen Landtag, die Beschlußfassung über die Geldbewilligungfür die Figurcn-
gruppe bis zum nächsten ordentlichenLandtage vorbehalten zu wolleu."

Ich bitte diejenigen, die für diesen Vertaguugsantrag sind, sich zn erheben, (Geschieht.)
Es sind 45 Herren, es ist die Majorität, die Vertagung ist angenommen. Damit

fallen die anderen Anträge. Meine Herren! Sie werden wohl dem Provinzial-Verwaltungsrath
die weiteren Verhandluugcu mit den Künstlern über ihr Modell anheimgeben. In dieser Weise
kann das Modell nicht bleiben. Ich nehme an, daß sie den Proviuzial-Vcrwnltuugsrath
ermächtigen, für die Sicherung des Bestandes des Modells Sorge zu trageu. Zur Geschäfts¬
ordnung hat der AbgeordneteKaefen das Wort,

Abgeordneter Kaescn: Ich frage, wofür die 5000 M. im vorigen Jahre bewilligt
worden find, doch znr Bcfchaffungdes Modells.

Landtags-Marschall: Ich mache den Herrn AbgeordnetenKaesen daranf aufmerkfam,
daß das jetzt vurhaudene Modell zerfallen würde, wenn wir nicht für feine Erhaltung Sorge
trügen. Ich bitte, den Provinzial-Verwaltungsrath zu ermächtige», die nöthigen Schritte zu
thu», damit das Modell erhalten bleibe. — Der Herr Abgeordnetevon Grand-Ry hat das Wort.

Abgeordneter von Grand-Ry: Ich meine mich zu entsinnen uud zwar ganz klar zu
eutsiuueu, daß die Summe damals bewilligt wordeu ist, um das Modell, welches hier im
Trcpvenhanse aufgestellt war und zusammeuzustürzeudrohte, zu erhalten. Dafür sind die
Mittel bewilligt worden.

Landtags-Marschall: Ich bescheide mich. — Ich möchte Ihnen nunmehr vorschlagen,
eine Pause vou vielleicht ciuer halbeu Stunde eintreten zu lassen. Zu einer geschäftlichen
Ncmerkuug gebe ich noch Herrn Grafen Ncissel das Wort.

Abgeordneter Graf von Beiffel: Ich möchte die Herren aus dem Bereich der
31. Brigade bitten, noch einen Moment hier zusammen zu bleiben, damit wir uns über
diejenigen, die wir wählen wollen, schlüssig machen.
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Land tags-Marsch all: Ich nehme an, daß es Ihnen recht ist, in einer halben
Stunde zu den weiteren Verhandlungen zusammenzutreten. Ich bitte, pünktlich wieder zu
erscheinen,weil wir nach der Pause zu den Wahlen und zur Behandlung der Resolutionen
übergehen werden. ^ . _,, ..^ ^ „s .

" ^ (Paule von 1'/« bis 2 Uhr.)

Meine Herren' Die Sitzung ist wieder eröffnet. Wir treten zunächst an die Wahlen
heran und zwar iu erster Reihe au die Wahlen der Mitglieder und Stellvertreter der
Ober-Ersntzcvmmissionen. Ich bitte einen Herrn aus dem Bereich der 28. Infanterie¬
brigade mitzutheilen, welche Personen vorgeschlagen werden.

Abgeordneter Freiherr von Eerde: Hier werden vorgeschlagenals Mitglied Ritter¬
gutsbesitzer Julius Woltcrs zu Düsseldorf, als 1. Stellvertreter Hauptmann a. D. und Bei¬
geordneter R von Monfchaw zu Goch, als 2. Stellvertreter Freiherr von der Lehen zu
Blomersheim, Kreis Moers und als 3. Stellvertreter Freiherr A. von Eynatten zu Düsseldorf.
Ich beantrage die Acelamationswahl dieser Herren. ,' .«, .,.

Laudtaas-Marschall: Herr Freiherr von Eerde hat die Wahl der genanntenHerren
per Aeclamation beantragt. Ich frage, ob dagegen Widerfprncherhoben wird. - Es geschieht
dies nicht, ich erkläre die Herren für gewählt und frage Herrn Freiherrn von Eynatten, ob er
die Wal/als 3. Stellvertreter annimmt. ^. ,«> ^

AbgeordneterFreiherr von Eynatten: Ich nehme d,e Wahl an.
Laudtags-Marfchall: Wir tommeu zu den Wahlen im Bezirk der 29. Iufauterie-

Brigade/Ich bitte Vorschläge zu macheu , > «, .-^
AbgeordneterFreiherr von Wenge-Wulssen: Hier werden in Vorschlag gebrachtals

Mitglied Ober-Regierungsrath a. D. Claeften zu Aachen, al^l Stellvertreter Jakob Jausen
zu Binsfeld als 2. Stellvertreter Gutsbesitzer Erdmann zn änlich nnd als 3. Stellvertreter
RittergutsbesitzerFreiherr Josef von Syw^

Landtags-Marschall: Hier bleibt also die ZuMnmensetzung. wie sie gewesen ist.
Ist gegen die Borschlägeetwas zn erinnern? - Es g'sch«ht nickst, ich erkläre die Herren für
gewählt uud frage de» anwesendenHerrn Iansen, ob er d.e Wahl annimmt.

Abgeordneter Ja nsen: Ja. .<«,.<->..«'«.
Landtags-Marschall: Wir kommen nunmehr zu den Wahlen stir den Bezirk der

30. Infanterie-Brigade. Ich bitte. Vorschläge zu machen.
AbgeordneterFreiherr Eugen von Loe: ^n dem Bezirk der 30. Infanterie-Brigade

waren bisher Mitglied der Ober-ErsatzconuuissiouHerr Peter Josef Constantin Schmitz zu
Hounef 'l Stellvertreter Bürgermeister Areuer zu Neuwerk, 2. Stellvertreter Regierungs-
Asscssor' a D Fritz Pauli zu Groß-Kouigsdorf und 3. Stellvertreter GutsbesitzerWeidt zn
Groß-Kömgsdorf. Ich schlage deren Wiederwahl Per Aeel^

Landtags.Marschall: Wird gegen die,en Vorschlag Wlder,pruch erhoben^ -- Es
geschiehtnicht, ich erkläre die Herren für gewählt und frage Herrn Nreuer, ob er die Wahl anuiunnt.

AbgeordneterBreuer: Ich nehme die Wahl an.
Laudtags-Marfchall: DieselbeFrage richte ich an Herrn Weidt.
AbgeordueterWeidt- Ich nehme die Wahl auch an.
Landtags-Marschall: Die beiden anwesenden Herren nehmen die Wahl an. Wir

kommen zu den Wahlen für den Bezirk der 3l. Infanterie-Brigade. Ich bitte, Vorschläge
zu mache».
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Abgeordneter Graf von Beisfel: Meine Herren! Für den Bereichder 31. Infanterie-
Brigade schlage ich dem hohen Landtag vor zu wählen als Mitglied den Herrn Rentner und
Beigeordneten Ignaz Mclsheimer zu Zcll, als 1. Stellvertreter den Herrn Backhausen, Guts¬
besitzer zu Nettehmnmer, als 2. Stellvertreter an Stelle des Herrn Jakob Peters, welcher aus¬
zuscheiden wünscht. Herr Caspar Grod zu Brohl und als 3. Stellvertreter Herrn Franz Emil
Schwitz, Gutsbesitzerzu Eckendorf.

Landtags-Marfchall: Ist gegeu diese Vorschläge etwas zu erinnern? — Es geschieht
nicht, ich erkläre auch diese Herren für per Acclamation gewählt und frage Herrn Grod, ob er
die Wahl annimmt.

Abgeordneter Grod: Ich nehme die Wahl an.
Landtags-Marfchall: Herr Grod nimmt die Wahl an. Wir kommen zu den

Wahlen für den Bezirk der 32. Infanterie-Brigade. Ich bitte, Vorschlägezu machen.
Abgeordneter Nels: Wir bitten, es hier beim alten zu belassenund zu wählen als

Mitglied den Gutsbesitzer Herrn Johann Peter Limbourg zu Vitburg, als 1. Stellvertreter
den OekonomHerrn Friedrich Herrmann zn Mülheim a. d. Mosel, als 2. Stellvertreter den
Gutsbesitzer Herrn Jakob Merrem zu Kirchhof bei Wittlich uud als 3. Stellvertreter den
Rentner Herrn Orth zu Saarburg.

Landtags-Marfchall: Da kein Widerspruch erfolgt, erkläre ich auch diese Herren
sür gewählt und sragc die anwesendenHerren, ob sie die Wahl annehmen.

Abgeordneter Limbourg: Ich uehme die Wahl an.
Abgeordneter Herrmann: Ich nehme an.
Landtags-Mar schall: Herr Limbourg und Herr Herrmann haben angenommen.

Die Wahlen sind für die Jahre 1887 bis einschließlich 1889. alfu auf 3 Jahre, gethätigt.
Wir kommen nunmehr zu der Ergänzu ngswahl zum Provinzial-Ver-

waltnngsrath an Stelle des Herrn von Heister, fo daß der zu wählende ein Mitglied aus
dem RegierungsbezirkDüsseldorf und zwar aus dem Stande der Ritterschaft fein muß. I<h
bitte die Herren, die Wahlzettel zu schreiben, und ersuche die beiden jüngsten Herren, das find,
glaube ich, die Herreu von Jordans und Caspcrs, als Scrutatoren zu fungiren und die Zettel
einzusammeln. Ich bitte, die Wahlzettcl zweimal zu falten, damit sie alle gleich sind. (Ein¬
sammeln der Stimmzettel.)

Ich frage, ob fämmtlicheStimmzettel abgegeben sind. — Es meldet sich Niemand,
ich schließedas Scrutinium nnd gehe zur Zählung der Stimmzettel über. (Zahlung der Stimmzettel.)

Es find 71 Stimmzettel abgegeben.
Abgeordneter Croon: Ich frage, ob ich meinen Stimmzettel noch abgeben darf.
Landtags-Marfchall: Meine Herren! Ich habe gefragt, ob alle Stimmzettel ab¬

gegebenfeien, es hat sich Niemand mehr gemeldet, ich habe darauf das Scrutinium gefchloffen,
ich glaube daher, daß ich keinen Zettel mehr annehmen kann. (Durchsicht der Stimmzettel.)

Es waren 71 Stimmzettel abgegeben,darunter befinden sich 3 weiße Zettel, es bleiben
also 68 gültige Stimmen; 35 ist die absolute Majorität. Von diesen 68 Stimmen hat Herr
Freiherr von Eerde 44 Stimmen erhalten, 22 sind auf Herrn Freiherrn von Eynatten, eine
auf Herrn Seul und eine auf Herrn von Eyncrn gefallen. Ich erkläre fomit Herrn Freiherrn
von Eerde für gewählt und frage ihn, ob er die Wahl annimmt.

Abgeordneter Freiherr von Eerde: Ich nehme die Wahl au.
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Landtags -Marschall: Ich erlaube mir im Anschluß hieran mitzutheilen, da,;
ich den Provinzial-Verwaltungsrath bitte, morgen früh um 10 Uhr für kurze Zeit zusammen-
zutreten so daß wir nach dieser Sitzung sofort in die Plenarsitzung eintreten können,

' Meine Herren, ich möchte nun fragen, ob Sie wünschen, daß wir in der Erledigung der
Tagesordnung fortfahren nnd am Schluß die Kreis- und Provinzialordnnng erledigen,oder daß wir
jetzt gleich die Kreis- und Prouinzialordnung behandeln, (Stimmen: Fortsetzung der Tagesordnung.)

Wir kommen in der Fortsetzung der Tagesordnung zunächst zu dem Referat des
II Ausschusses betreffend die Petition der Stadt Trarbach wegen des Baues
einer Brücke über die Mofel zwischen Trarbach und Trabern. Referent ist der
Herr AbgeordneteKaesen.

Referent AbgeordneterKaesen: Meine Herren! Die Petition der Stadt Trarbach hat
den Provinzial-Verwaltungsrath in einer seiner letzten Sitzungen beschäftigt, zu einem schriftlichen
Referate seitens desselbenaber keine Veranlassung gegeben.

Daacqen erstattete der Herr Vorsitzendedem II. AusschußBericht über die Gründe,
welche den Provinzial-Verwaltungsrath bewogenhaben, die Ablehnungder Petition zu empfehlen.

Diese Gründe fußen überwiegend auf dem Umstände, daß der hohe Landtag im
Jahre 1883 nach reiflichsterPrüfung der Sachlage beschlossen hat. seine Mitwirkung zur Her-
stcllnna einer festen Brücke bei Traben-Trarbach auf einen Zuschuß5 tonä porän von 60 000 M.
zu begrenzen und daß die in der Petition angeführten statistischen Erhebungen über den Verkehr
nicht 'einen solchen Umfang erkennen lassen, der die Provinz zu einem größeren Opfer, als das
damals angebotene, veranlassen könnte. . . ,, ^ . ^ ..

Ebenso wenig läßt sich aus einem in den letzten Tagen eingelaufenen Schreiben
Sr Excellenz des Herrn Obcrpräsidenten entnehmen, daß für den in der Petition hervor-
aehobenen und in Ausficht gestellten Staatozuschuh von 200 000 M. eine feste Grundlage
gewonnen fei indem die im Anschreibendes Herrn Obcrpräsidenten erwähnte Verfügung des
Herrn Ministers für öffentliche Arbeiten zwar den Satz enthält, daß der Herr Minister

nicht abgeneigt fei. ausnahmsweise die Gewährung eines angemessenen Zuschusses
zu befürworten",

aber die Höhe dieses Zuschusses nicht genannt wird
Nach eingehenderBerathung hat der II. Ausschuß sich dem Votum des Provmzml-

Verwaltuugsraths angeschlossen und empfiehlt °°m hohen Landtage:
unter Ablehnung der Petition den Beschluß von 1883 wegen Bewilligung eines

Zuschusses von 60 000 M. aufrecht zu erhalten und der Stadt Trarbach anheim
aeben, entwederdurch größeren Staatszuschuß oder durch Aufnahme einer Anleihe

bei der Provinzial-Hülfskasse zu niedrigem Zinsfuß bei langjähriger Amortisation
das erstrebteZiel zu verfolgen."

Landtags -Marsch all: Ueber diefen Antrag eröffne ich die Diskuffion und ertheile
dem Herrn AbgeordnetenWalters das Wort. . ^ ^ . „ ^ , .^ .

Abacordnctcr Wolters: Meine Herren! Ich habe geHort, kann aber nicht lagen, ob
es richtia ist — vielleicht ist der Herr Vorsitzende des II. Ausschusses so gütig, uns des Weitern
darüber mitzutheilen — daß eine Aeußerung einer hochgestellten Perfon im Vcrwaltnngsrath
wesentlich die Veranlassung dazu gegeben hat. an dem frühern Beschlusse von 60 000 M, fest¬
zuhalten während man im Vcrwaltungsrath sehr geneigt gewesen sein soll, der Stadt Trarbach.
die kaum in der Lage ist. selbst mit einer Anleihe die Brücke zu Stande zu bringen. 100 000 M.

8?
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zu geben. Wenn das der Fall sein würde, dann glaube ich, daß die Sache doch ganz anders
liegt, wie im Referate hervorgehoben ist, daß die 100 000 M, den Trarbachern auch nichts
nutzen konnten. Die 100 000 M. nützen der Gemeinde mehr als 60 000 M„ und wenn
trotzdem die Brücke nicht zu Stande kommensollte, so verlieren wir nichts, ob wir heute die
100 000 M. oder nur 60 000 M. bewilligen. Da man im Verwaltungsratl, der Meinung
war, 100 000 M. zu bewilligen, so trete ich für diese Summe ein.

Landtags-Marschall: Ich kann dem Herrn Walters darauf erwidern, daß zwei Antrage
gestellt wurden waren, der eine auf 120 000 M., der andere auf 100 000 M. Beide Antrage
sind gefallen, und deshalb wurde die alte Bewilligung von 60 000 M. aufrecht erhalten. Der
Herr Referent wird Ihnen das Actenstückverlesen können, auf das Sie sich, glaube ich, beziehen. —
Der Herr Referent hat das Wort.

Referent AbgeordneterKaesen: Es ist ein Schreiben eingelaufen an Se. Durchlaucht
von dem Herrn Oberpräsidentender Nheinprovinz, welches lautet:

„In der Angelegenheit,betreffendden Bau einer festeil Brücke über die Mosel
zwischenTrarbach und Traben, beehre ich mich Euer Durchlaucht ganz ergebenst
mitzutheilen, daß ,der Herr Minister der öffentlichen Arbeiten nicht abgeneigt ist,
ausnahmsweise die Gewährung eines angemessenen Zuschusseszu den Baukosten aus
Staatsfonds zu befürworte!:, wenn die in der Petition der Vertretung der Stadt
Trarbach vom 10. September d. I. erbeteneweitere Beihülfe zu den Brückenbaukosten
aus Provinzilllfonds im Betrage von 120 000 M., sowie die Uebernahmeder künftigen
Unterhaltung der Brücke von Seiten der Provinz bewilligt wird.

Euer Durchlauchtgestatte ich mir ganz ergebenstzu ersuchen, diese Erklärung
gefälligst^zur Kenntuiß des Provinzial-Landtages zu bringen und von dessen Beschluß
mir demnächst Mittheiluug zukommen lassen zu wollen.

Es würde mir zur großen Freude gereichen, wenn durch einen zustimmenden
Beschluß des Proviuzial-Landtages die Ausführung des nicht nur für die Stadt
Trarbach, fondern auch für den größeren Verkehr wichtigen Brückenbaues, dessen
Zustandekommendurch die entgegenkommendeErklärung des Herrn Ministers jetzt
näher gerückt ist, als je zuvor, ermöglichtwürde.

Der Königliche Landtags-Eommissarius,Oberpräsident der Nheinprovinz."
Die Stadt Trarbach verlangt also außer dem Zuschuß von 60 000 M. einen ferneren

Zuschuß von 120 000 M. und die Zusage, erstens, daß die Provinz die Brücke bauen und
zweitens, daß die Provinz die Brücke für immer unterhalten folle. Die Gcsammtkostenfür die
Brücke sind veranschlagtauf 510 000 M., wozu die Stadt Trarbach 90 000 und die Gemeinde
Traben 40 000 M. beitragen soll und aus anderen Mitteln sollen noch 30000 M. herbeigeschafft
werden. Im Ausschüsse war man vor Allem der Ansicht, daß die Uebernahmedes Brückenbaues
seitens der Provinz absolut ausgeschlossen sein müsse, weil man namentlich bei Wasserbauten auf
Kostenanschlägenur einen begrenzten Werth legen könne. Im Uebrigen ergiebt sich aus der
Petition der Stadt Trarbach, wenn die Herren so freundlichsein wollen, es zu verfolgen, noch
allerlei. Im alinea 4 wird geschrieben: „Unter weiter unten zu erörternden Voraussetzungen
hat der Herr Minister in Aussichtgestellt, 200 000 M. zu den Baukosten zu beantragen." Sie
haben eben gehört, was der Herr Minister vor hat. Er ist nicht abgeneigt, einen angemessenen
Beitrag zu befürworten, spricht sich aber über die Summe absolut nicht aus, während es in der
Petition der Stadt Trarbach schon heißt, daß 200 000 M. beantragt werden^ sollen.'"'Nun ist
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das Städtchen Trarbach ein wohlhabendesOertchen,allerdings nicht groß; es ist in der Petition
gesagt, daß der Hnuptnahrungszweigder Einwohner im Weinbau besteht. Das ist eine sehr alte
Industrie, denn die Moselaner haben für Wein gesorgt, bevor man an Dampfmaschinen und
elektrischeBeleuchtunggedacht hat; ob aber der dortige Verkehr, womit wir allein zu thun haben,
jetzt die Herstellung einer solchen Brocke mit diesen Kosten erfordert, das möchte noch sehr zu
prüfen sein.

In der Petition heißt es, daß in Traben und Trarbach im Rechnungsjahr 1884/85
angekommenseien 16 74? Personen, abgegangen 17 179 Personen. Wenn Sie diese Zahlen auf
den Tag reduzireu, so kommen als angekommene Personen 46 und als abgegangene47 Personen
per Tag für Trarbach und Traben zusammen heraus. Dann wird für den großen Verkehr
angeführt, daß 6713 Tonnen angekommen und 9018 abgegangenseien, das giebt als angekommen
1,84 und als abgegangen 2,4« Waggon per Tag für beide Orte zusammen. Nun schreibt der
Herr Bürgermeister weiter, daß im Sommer zur Reisezeittäglich etwa 900 Fremde in Trarbach
seien. Ich überlasse es der Versammlung darüber zu urtheilen, welchen Werth Sie auf diefe
900 Fremden in dem Städtchen Trarbach legen wollen, ich glaube es nicht. Es giebt eine Menge
Orte am Rhein und an der Mosel und andern Flüssen, die sehnsüchtig auf eine Brücke warten
und welche eine unendlich viel größere Wichtigkeithaben, als das Städtchen Trarbach, welches
seinen Hauptnahrungszweig,seinen Wein, nach dem Niederrhein zu Schiff bringt. Es kann daher
von einem ungeheurenVerkehr in Folge der dortigen Produktion nicht die Rede sein; ^Rohprodukte
haben die Bewohner auch nicht in Mengen nöthig, indem sie zu ihrer Produktiou nur den Sonnen¬
schein brauchen,und dieser ist bei der Eisenbahn noch kein Gegenstandder Tarifirung. (Heiterkeit.)

Ich kann für meine Person nur dafür halten, daß sowohl der Prouinzial-Verwaltungs-
rath, als auch der Ausschuß, ganz richtig dahin geurtheilthaben, daß die Summe von 180 000 M.
und noch dazu die Unterhaltung der Brücke für diese Gegend viel zu hoch gegriffen ist. ,^ch
möchte wissen, wie weit es führen würde, wenn die anderen Städte, die Städte am Rhein, die
gar keine Brücken haben, die gern bereit wären, Brückengeld zu bezahlen, was Trarbach mit
einem einfachen Wort ablehnt, indem es sagt: es ist kein Brückengeldin Aussicht genommen,mit
gleichen Forderungen kamen. Wenn Sie Trarbach 180 000 M. bewilligen, so kämen Sie bei
den anderen Ortschaften an den Flüssen, wenn Sie gleichmäßigvertheilen wollen, zu Summen,
die Sie nicht erschwingen tonnen.

Landtags-Marschall: Der Herr AbgeordneteWolters hat das Wort.
AbgeordneterWolters: Als gestern Abend die Tagesordnung vertheilt wurde, bekam

ich einen leisen Schreck, als ich las, daß Herr Kaesen Referent in der Sache fei. Er hat Ihnen
allerdings in der geschicktesten Weise vorgeführt, was vielleicht in der Petition lächerlich erscheinen
kann. Ich möchte aber darauf hinweisen, daß Trarbach in der unglücklichen Lage gewesen ist,
gerade in der Zeit, wo das Projekt dieses Brückenbauesbehandelt wurde, ein Jahr lang einen
krankenBürgermeister zu haben, der nichts mehr in der Sache gethan hat resp, thun konnte, und
darauf einen neuen Bürgermeister bekommen hat, welcher sich einarbeiten mußte. Aus diesen
Ursachen mögen kleine Irrthümer hinsichtlich des Fremdenverkehrs (von 900 Personen :c.)
vorgekommen sein. Im Uebrigen glaube ich, daß die Gemeinde auf die Forderung von 180 000
M. nur gekommen ist, weil ihr von dem Abgeordneten der dortigen Gegend — was ich selbst
gelesen habe — schriftlichmitgetheilt worden ist, daß ihm der Herr Minister gesagt habe, er
interessire sich sehr für die Sache und würde 200 000 M. beantragen, wenn die Provinz
180 000 M. bewillige. Daraus ist das, was in der Petition niedergelegtist, entstanden. Wenn
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mm der Herr Minister auch keine 20U 000 M. beantragt, und wenn wir auch keine 180 N00 M.
geben wollen, wofür ich gar nicht sprechen möchte, so hat die Stadt Trarbach selbst größere
Opfer aufzubringen. Es scheint mir aber nach Lage der Sache angezeigt, daß wir etwas mehr
thun, um den Leuten die Ausführung zu erleichtern,und daß wir den ursprünglichenGedanken
des Provinzilll-Verwaltungsrathes, nämlich 100 000 statt 60 000 M. zu bewilligen, adoptiren.
Dafür möchte ich plaidiren.

Landtags-Marfchall: Der Zerr AbgeordneteDietze hat das Wort,
AbgeordneterDietze: Meine Herren! Ich möchte auf eins aufmerksam machen,was von

dem Herrn Referenten nicht gefügt werden konnte, weil es hier nicht zur officiellen Kenntniß
gekommenist. Es war eine Deputation aus Traben hier: der Herr Bürgermeister, ein Herr
Pfeiffer, der, soviel ich weiß, einen nahen Verwandten in Düsseldorf hat (Heiterkeit) und
außerdem ein dritter Herr, dessen Name mir entfallen ist. Ich habe den Herren gesagt, daß es
unmöglich sei, daß die Provinz so große Opfer bringen könnte, ich habe ihnen dagegen
vorgeschlagen,sie möchtenden Antrag stellen, die Summe zu einem möglichst niedrigen Zinsfuße
aus der Provinzial-Hülfskasseanzuleihen und allmälig zu amortisiren, die Kosten der Verzinsung
und die Annuitäten aber durch ein mäßiges Brückengeldzn decken. In ähnlicher Weise ist es
bei anderen Brücken z. B. über die Saar bei Mettlach gemacht worden, und es rentirt sich
außerordentlich gut. Ich glaube, in dieser Form würden die Trarbacher am besten aus der
Sache herauskommen.

Landtags-Marfchall: Der Herr AbgeordneteGraf Beissel hat das Wort.
AbgeordneterGraf von Beiffel: Herr Wolters hat in der ersten Rede, welche er in

dieser Angelegenheithielt, eine direkte Anfrage an den Vorsitzendendes II. Ausschusses gerichtet
und gebeten, ihm Mittheilung zu machen, wie die Sache im Provinzial-Verwaltungsrath verhandelt
worden sei. Se. Durchlaucht Fürst zu Wied als Vorsitzenderdes Verwaltungsraths hat bereits
die Güte gehabt, Auskunft zu ertheilen und ausdrücklichhervorgehoben, daß der Verlauf der
Angelegenheitder war, daß drei Anträge gestellt wurden, der eine Antrag dahin, daß 180 000 M.
bewilligt werden möchten, also 120 000 M. zu den 60 000 M, welche schon bewilligt sind, der
zweite Antrag ging dahin, 100 000 M. zu bewilligen, und der dritte Antrag, bei den bewilligten
00 000 M. stehen zu bleiben. Bei allen drei Anträgen waren von vornherein die Punkte fallen
gelassen worden, daß die Provinz als Bauherr eintrete, und daß die Provinz künftig die Brücke
unterhalte; diese beiden Punkte figurirten in keinem der drei Anträge. Die drei Anträge kamen
einzeln zur Abstimmung, und da die beiden ersten sielen, so schien die Majorität dahin zu gehen,
es bei den bereits bewilligten60 000 M. bewendenzu lassen. Das ist der Hergang der Sache
im Provinzial-Verwaltungsrath, ebenso verlief die Angelegenheitim Ausschuß, Ich glaube damit
die Anfrage des Herrn AbgeordnetenWolters erledigt zu haben.

Landtags-Marfchall: Der Herr AbgeordneteAdams hat das Wort.
AbgeordneterAdams: Meine Herren! Ich stehe auch auf dem Standpunkt, daß davon

absolut keiue Rede sein kann, daß die Provinz als Bauherr auftrete und die Unterhaltung der
Brücke übernehme, andererseits hat aber der Provinzial-Landtag dadurch, daß er bereits 60 000 M
bewilligt hat, das Princip anerkannt, daß die Gegend, uni die es sich handelt, einer Beihülfe
bedürftig ist. Das ist auch in Wahrheit vollständig der Fall. Die Sache steht nun gegenwärtig
so, daß das Brückenbauprojektgefährdet ist, vielleicht nicht zu Stande kommen wird, wenn der
Provinzial-Landtag nicht weiter hilft. Die Umstände, welche in der Petition vorgetragen sind,
mögen zum Theil allerdings, wie der BerichterstatterHerr Kaesen ausgeführt hat, übertrieben sein
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sie sind aber doch auch zum großen Theil wahr, so daß der hohe Provinzial-Landtag sich wohl
veranlaßt sehen sollte, den Beitrag von 60 000 M, auf vielleicht 100 000 M. zu erhöhen. Dieser
Antrag hat im Provinzial-Verwaltungsrath viel Anklang gefunden, und wenn der Herr Ober-
Präsident, der wünscht, daß man die Summe von 180 000 M. bewilligenmochte, sich dahin aus¬
gesprochen hat, daß ein geringerer Betrag vielleicht nichts helfen würde, so sah man doch, daß
der Herr Oberpräsident es sehr freudig begrüßen würde, wenn die Summe von 60 000 M.
wenigstens auf 100 000 M. erhöht würde. Ich möchte daher auch heute beantragen, daß der
früher bewilligteZuschuß von 60 009 M. auf 100 000 M. erhöht werde. Meine Herren! Was
mich besondersdazu veranlaßt, ist, daß Trarbach nicht wie ausgeführt worden ist, ein besonders
wohlhabendes, sondern ein armes Städtchen ist, und daß Trarbach mit den 90 000 M., die es
selbst aufbringt, ein wirklich großes Opfer bringt. Das kann für jeden, der das Städtchen kennt
— ich hatte in früheren Jahren vielfach Veranlassung, in die Gegend zu kommen — kein Zweifel
sein. In Traben, welches bei der Sache weniger interefsirt ist, wohnen mehrere recht reiche Leute,
in Trarbach nur einzelne, im allgemeinen ist die Bevölkerung von Trarbach eine arme. Wenn
sie 90 000 M. aufbringt, fo könnte wohl die Provinz, die das vorige Mal bereits anerkannt hat,
daß ein Unterstützungsbedürfnißvorliegt, statt 60 000 M. 100 000 M. geben, womit die Leute
wohl zurechtkommen würden. Es ist ja richtig, was von dem Herrn AbgeordnetenDietze angeführt
worden ist, daß der Hauptbestandtheildes erforderlichen Kapitals in der Weise aufgebrachtwerden
muß, daß die Leute eine Anleihe aufnehmen, bei welcher ihnen ein möglichst günstiger Zinsfuß
bewilligt wird, und daß sie dann ein Brückengelderheben und daraus amortisiren. Aber für eine
Stadtgemeinde, welche sich in so geringen Verhältnissen befindet, ist es, um an ein derartiges
Unternehmen heranzutreten von der höchsten Wichtigkeit, daß sie in einen: erheblichen Zuschuß
einen kräftigenHinterhalt hat. Deshalb möchte ich befürworten, daß der Zufchuh von 60 000 M.
auf 100 000 M. erhöht würde, ein Vorschlag, dem auch mehrere Mitglieder des Provinzial-Ver-
waltungsraths beizutreten geneigt waren.

Es handelt sich um einen Theil der Mosel, wo in weiter Entfernung keine Brücke besteht,
es handelt sich um zwei dahinter liegende arme Landdistrikte, denen eine Erleichterung der Com-
munikation von sehr großer Wichtigkeit ist. Sowohl für den Eifeldistrikt, der sich auf der einen
Seite anschließt, als für den Hunsrückendistrikt,der sich auf der andern Seite anschließt, würde
es von dem größten Nutzen fein, wenn durch eine derartige Brücke der Verkehr in der Gegend
gehobenwürde. Das sind die Gründe, aus denen ich Sie bitten möchte, dem Antrage zuzustimmen,
die Erhöhung des bewilligtenZuschusses von 60 000 M. auf 100 000 M. auszufprechen.

Landtags-Marfchall: Der Herr AbgeordneteGraf von Veissel hat das Wort.
Abgeordneter Graf von Beissel: Meine Herren! Wie Sie eben gehört haben, und

wie ausgeführt worden ist, war im Verwaltungsrath eine ziemliche Geneigtheit vorhanden, sich
auf eine Bewilligung von 100 000 M. schlüssig zu machen. Meine Herren! Ich neigte Anfangs
auch dazu und hätte eventuell dafür gestimmt, wenn eben nicht der Herr Oberprasident damals
schon das Bedenken geäußert hätte, daß die Summe von 100 000 M. incl. der 60 000 M..
die bereits bewilligt worden sind, in einem zu geringem Verhältniß gegen die Forderung von
180 000 M. stünden; wenn 180 000 M. gefordert werden, würde mit dem Abschlag
von 100 000 M. wenig gedient sein. Deshalb stimmte ich dem Votum bei. auf 60 000 M.
zu beharren. Ich muß es heute umsomehr thun, nachdem ein Schreiben Sr. Excellenzdes
Herrn Ministers vorliegt, in welchem dieser lediglich eine Staatsbeihülfe davon abhängig macht,
daß der Vrovinzial-Landtag eine Summe von 180 000 M. bewillige, und auch noch hinzufügt
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daß die Provinz die Unterhaltung der Brücke übernehme. Da davon gar leine Rede sein kann,
daß die Provinz die Unterhaltung der Brücke übernehme, da ich mich keine Stimme in dem
Landtage gehört habe, welche sich für 180 000 M, ausspricht, so möchte ich fragen: was soll
eine Bewilligung von 100 000 M. nützen? Wir würden 100 000 M. bewilligen, nnd der
Minister sagte einfach: die Bedingungen der Bewilligung von 180 000 M. und der Unter¬
haltung der Brücke, an die ich meine Bewilligung geknüpfthabe, sind nicht erfüllt, er^o bekommen
die Leute gar nichts. Wir stehen also mit der Bcwillignng von 100 000 M. in der Luft,
hätten aber unsere bewilligten 100 000 M. festgelegt. Warum sullcu wir also einen solchen
Beschluß fassen. Ich möchte die Herren vom Landtage bitten, dem Votum des Ausschussesbei-
zutretcn und auf 00 000 M. stehen zn bleiben.

Landtags-Marfchall: Der Herr Referent hat das Wort.
Referent Abgeordneter Kacfcn: Ich glaube, meine Herren, Sie werden alle diese

Brückcnangelcgcnheitendoch einmal gründlich prüfen lassen müssen. Brücken über schiffbare
Flüsse zu bauen, ist eine Angelegenheit des Staates, nichtsdestowenigerentzieht sich der Staat
dieser Verpflichtung vollständig, denn es ist z. B. vorgekommen: Mülheim a. Rhein hat eine
Brücke gekauft und hat 2 Jahre warten müssen, bis es die Erlaubniß bekommenhat, sie auf¬
schlagenzu dürfen. An anderen Stellen find Brücken vorhanden, die jährlich Hunderttaufeude
aufbringen, die aber vielleicht mir 30 000 oder 40 000 M. werth find; der Staat denkt aber
nicht daran, Verbesserungeneinzuführen, oder eine neue Brücke zu bauen. Hier ist davon die
Rede, daß die Provinz die Brücke bauen soll; dann aber wird der Staat kommennnd wird
Schwierigkeiten machen, es wird sich fragen, ob der Staat die Pacht für die Fähre wird
darangeben wollen oder nicht. Wir haben ja den Fall bei Siegbnrg gehabt, daß wir einen
Zuschuß zu dem Brückenbau gegeben haben, nnd daß der Provinzial-Steuerdireltor ein Veto
eingelegt hat, auf das Fährgeld köuue er nicht verzichten. So wird es auch hier der Fall fein:
der Staat wird indirekt Nutzeu ziehen, und die Provinz wird die Brücke gebaut haben. Es
ist Sache des Staates, daß die Leute von einem Ufer zum anderen kommen, es ist Sache des
Staates, die nöthigen Brücken zu bauen. Hier wird nns klar vorgestellt, daß, wenn wir nicht
alles bewilligen, die Brücke nicht zu Stande kommt. Die Leute in Trarbach werden sich an
diejenige Stelle hinwenden müssen, die allein die Mittel hat, um die Brücke herzustellen. Ick>
glaube nicht, daß wir bei dem geringen Verkehr, der dort existirt, eine folchc Verpflichtung habcu.

Landtags-Marfchall: Der Herr Abgeordnete Adams hat das Wort.
Abgeordneter Adams: Nur eine Bemerkung. Davon, daß die Provinz die Brücke

bauen follc, ist bei uns Allen gar keine Rede; auf diesen Gesichtspunktkommt es daher meines
Erachtcns nicht an. Daß Trarbach mit der Stadt Mülheim nicht gleichzustellen ist, kann wohl
keinem Zweifel unterliegen; also können die dortigen Verhältnisse nicht maßgebend sein. Wenn
Seitens des Herrn Grafen Bcissel ausgeführt wird, daß es nichts nützen werde, wenn wir jetzt
die vollen Forderungen nicht erfüllen, fo kann diefe Befürchtung für nns ein wcfcutliches
Bedenken nicht haben, denn wenn das Projekt überhaupt nicht zn Stande kommt, bmucheu wir
weder 60 000 M. noch 100 000 M. zu geben. Die 100 000 M. werden mir deswegen beantragt,
weil vorauszusehen ist, daß mit einer solchen Unterstützung die Stadt Trarbach einen solchen
Rückhalt hat, daß auf Grund desselben sie die Sache in die Hand nehmen und mit dem
Brückengeld und mit der Amortisation das zu Stande kommen kann, was sonst nicht zu
Stande kommt.

Landtags-Marschall: Der Herr Abgeordnete Graf von Nciffel hat das Wort.
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Abgeordneter Graf von Beissel: Der Herr Abgeordnete Adams befindet sich was
meme Person anbetrifft, im Irrthum, indem er sagt, ich wollte überhaupt etwas bewilligen
Ich will auf diesemLandtage garnichts bewilligen, die 60 000 M.. von welchen die Rede ist
sind bereits bewilligt: über diese stimmen wir heute nicht ab. Was die nene Petition anbetrifft'
so stehe ich auf einem negirenden Standpunkte. In sofern glaube ich nicht, daß ich mit den/
was ich vorhin gesagt habe, im Widerspruchstehe.

Landtags. Marschall: Ich glaube, die Sache ist genügend diskutirt- ich schließe
die Diskussion. Es ist ein Antrag von dem Herrn Abgeordneten Adams eingebracht betreffend
die Erhöhung des bewilligten Zuschusses von 00 000 M. auf 100 000 M. Ich werde zunächst
diesen Antrag, der weiter geht als der Antrag des Ausschusses, zur Abstimmung bringen Ich
bitte diejenigen Herren, welche für die Bewilligung von 100 000 M.! sind, sich zu erbeben
(Geschieht.)

Das ist die Minorität, der Antrag ist gefallen. Nun werde ich den Antrag des
Ausschusseszur Abstimmung bringen. Ich bitte die Herren, welche dagegen sind, sich zu
erheben. (Geschieht.)— Der Antrag ist angenommen.

Wir kommen nunmehr zu dem Referate des II. Ausschusses betreffend die
Rettung des Siebengebirges. Referent ist der Herr AbgeordneteKaesen.

Referent Abgeordneter Kaesen: Das Referat des II. Ausschusses. Rettung des Sieben¬
gebirges betreffend, lautet:

„Die Petition des Vereins zur Rettung des Siebengebirges hat bereits am
15. er. zu sehr breiten Verhandlungen in der Plenar-Commissiun des hohen Land¬
tages Veranlassung gegeben.

Es erübrigte daher dein II. Ausschuß nur. mit den Organen der Verwaltung
die thatsächlichenVerhältnisse festzustellen, wie sie sich seit Uebergang eines bis
dahin durch einen Privaten betriebenenSteinbruchs auf die Provinz gestaltet haben

Aus deu weiteren und umfassenden Erläuterungen, welche dem Ausschüsse
gegebeuwurden, erhellt, daß der Betrieb des Steinbruchs, wie er durch die Provinz
jetzt stattfindet und auch in der Zukunft stattfinden foll. mit größtmöglicherSchonung
der landschaftlichenSchönheit des Gebirges erfolgt, und daß eine Beeinträchtigung
der letzteren in absehbarerZeit durch den Betrieb der Provinz nicht zu besorgen ist

Es mnßtc anerkannt werden, daß die im weitesten Sinne übertriebene»
Darstellungen der Petition einer rationellen Grundlage entbehren, und daß dieselben
eine nur sehr zweifelhafte Stütze in den maßlosen Ausfällen einiger Organe der
Tagcspreffe zu finden geeignet seien.

Der II. Ausschuß kann daher dem hohen Landtage nur empfehlen, den ersten
Theil der Petition unberücksichtigt zn lassen.

Was den zweiten Theil der Petition betrifft, so dürfte von irgend welchen
Schritten, deren Gegenstand zu verfolgen, fchon aus dem Grunde abzusehen sein, daß
dem hohen Landtage sowohl die Mittel, als auch der Beruf zur Erfüllung eines
folchen Verlangens fehlen.

Der II. Ausschußschlägt dem hohen Landtage den folgenden Beschluß vor:
In Erwägung

daß die Außerbetriebsetzungdes der Provinz zugehörigen Steinbruchs
am Petersberge die Interessen der Provinzialstraßen-Verwaltung schwer
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schäbigen würde, ohne daß damit ein praktischer Zweck so lange erreicht werden
kann, als die übrigen, die Schönheit der Gegend weit mehr beeinträchtigenden
Steinbrüche im Siebengebirge, namentlich an der Wolkenburg, am Stenzel-
berge, am Löhrberge und am Oelberge nicht zur gleichen Zeit stille gelegt
und der Eröffnung neuer Steinbrüche daselbst vorgebeugt wird,

daß die von den Petenten beantragte Erwerbung sämmtlicher Privat¬
steinbrücheim Siebengebirge, sei es im Wege des freihändigen Ankaufs, sei
es im Wege der Expropriation, schon ans dem Grunde nicht in Betracht
gezogenwerden kann, weil die hierzu erforderlichen Geldmittel der Provinz
nicht zur Verfügung stehen,

daß namentlich die der Provinz zugewiefeneDotationsrente für den
vorangeführten Zweck nicht verwendet werden darf, llbgefehendavon, daß die¬
selbe zur Erfüllung der mit diefer Rente überwiefenen Verpflichtungen nicht
ausreicht, die Erhebung einer Umlage aber znr Erwerbung von Steinbrüchen
im Siebengebirge behufs Außerbetriebsetzungderselben nach den bestehenden
Bestimmungen weder gesetzlichzulässig, noch unter den vorliegendenUmständen
angebracht erscheint,

daß es im Uebrigen nicht Aufgabe des Provinzial-Landtages fein kann,
dem Verein zur Rettung des Siebengebirges Mittel und Wege zur Erreichung
feiner Vereinszweckean die Hand zu geben, beziehentlichfür denfelben aus¬
findig zu machen, beschließt der Landtag:

über die Petitionen der Städte Bonn nnd Königswinter, sowie des
Vereins zur Rettung des Siebengebirges zur Tagesordnung überzugehen
und die zur Sache eingegangenenAnträge der AbgeordnetenLucas und
Hoffmann für erledigt zu erklären."

Landtags-Marschall: Der Herr Abgeordnete Graf Beiffel hat das Wort.
Abgeordneter Graf Beissel: Meine Herren! Die Berathung über diese Frage hat

den Ausschuß in sehr eingehender Weise beschäftigt. Am Schlüsse der Berathung, nachdem
eine ganze Reihe von Material vorgelegt war. welches darthat, zu welchen rührenden Mitteln
dieser Rettungsverein des Siebcngebirges greift, um feinen Zweck zu erreichen, kam Herr Ab¬
geordneter Hoffmcmn, welcher auch einen Antrag gestellt hatte, dahin gehend, „der hohe
Provinzial-Landtag wolle seine Sympathie für die anerkcnnenswerthenBestrebungender Petenten
aussprechenu. s. w." dahin, zu erklären, daß er seine in dem Antrage ausgesprochene Sympathie
zurückziehe. Herr Hoffmann sprach nachher mit mir und sagte, er wolle seinen Antrag mit
Fortlassung des obigen Satzes aufrecht erhalten. Danach würde der Antrag Hoffmann, welcher
zu den Akten geheftet ist, dahin gehen:

„Der Landtag wolle aussprechen:
Die Provinz ist bereit, ihren Steinbruch in dem Siebengebirge einzustellen,

sobald es den Petenten gelungen sein wird, die Privatsteinbrüche zur Einstellung
zu bringen, und die Möglichkeit,neue Steinbrüche zu eröffnen, nicht mehr gegeben ist."

Die letzten Worte hat Herr Hoffmann anch noch hinzugesetzt.
Landtags-Marschall: Der Herr Abgeordnete Lucas hat das Wort.
Abgeordneter Lucas: Meine Herren! Im II. Ausschuß sowohl, wie im Referate ist

als eine wesentliche Ursache der Ablehnung des Antrags der Petenten die Art nnd Weise der
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Agitation hervorgehobenworden. Es ist auch in dein Referat, wenn ich recht gehört habe von
einer maßlosen Agitation die Rede. Dagegen, meine Herren, mich ich constatiren daß meine
Comnnttenten, die Städte Königswinter. Honnef und die Ortschaften des Siebengebirges eine
solche maßlose Agitation nicht betrieben haben. Wenn der Verein zur Nettnng des Sieben-
gebirges. wie ich schon neulich in der Plenar-Commissionssitznnggesagt habe, eine Agitation
gemacht hat. die gegen die Provinzialbehürde zu weit gegangen sein sollte, so muß ich mein
Bedauern darüber aussprechen.ich weiß aber nicht, wie man den Städten, die mit einer Petition
au den Landtag gekommen sind, irgend einen Vorwnrf über eine ungehörige Agitation machen
kann. Die Stadtverordneten und Magistrate dieser Städte haben sich in durchaus loyaler
Weise an ihren Vertreter hier gewandt nnd eine Bitte an den Landtag gerichtet. Ich möchte
deshalb doch bemerken, meine Herren, daß dieser Vorwurf den geuanntcn Städten gegenüber
zu hart ist. Meine Herren! Daß die Agitation vielleicht zu weit gegangen ist, will ich nicht
bestrciten. Ich muß aber anführen, daß die Presse, die auch mit hereingezogenworden ist
und zwar die Blätter aller Partheien mit seltener Einmüthigkeit. die Bonner Zeitungen die
Germania u. s. w. Artikel für das Siebengebirge gebracht haben. Wir wollen nicht zu
empfindlichgegen die Presse sein, wenn einzelne Auswüchsezu verzeichnen sind; ich denke, die
große Presse, die über die Angelegenheit geschriebenhat. wird wohl gewußt haben, was sie
aufnehmen durfte und was nicht. Ich erkenne wirklich darin eine zu große Empfindlichkeit,
wenn die Vertretung hier im Landtage der Presse derartige Vorwürfe macht. Ich habe schon
neulich gesagt, es ist sehr erklärlich, wenn die Bevölkerung der Ortschaften am Sicbcngcbirge
in eine etwas übergroße Lebhaftigkeit gekommen ist. Meine Herren! Das Siebeugebirge ist
doch nun einmal in Verbindung mit Rolaudseck und Godesberg die schönsteund herrlichste
Landschaft des Rheins. Meine Herren! Ich bin einer der älteren in dieser Versammlung, ich
weiß noch, wie 1842, als ein gottbegnadeter Sänger Rheinlands ein Gedicht für den Bau' des
Rolandsbogens in dem Feuilleton der KölnischenZeitung veröffentlichte,die ganze Rheinpruvinz
davon begeistert war, und wenn jetzt die Bewohnerschaftjener Orte in eine gewisse Aufregung
gekommen ist, so wollen wir das wahrhaftig diesen unseren Landsleuten nicht verdenken
Alexander von Humboldt, der grüßte Naturforscher dieses Jahrhunderts, hat die Landschaft des
Siebengebirges als eine der schönsten,lieblichstenund anmuthigsten der Welt bezeichnet. Jede
Schädigung, die dem Gebirge erwächst, bringt die Leute in den dortigen Ortschaften, die vom
Fremdenverkehr leben, natürlich in Beforgniß. Meine Herren! Die Petenten haben geglaubt,
die Provinzialbehörde sei wohl in erster Linie mit berufen, für die Erhaltung dieser Schön¬
heiten des Gebirges ihrerseits sich zu erwärmen, und ich theile die Ansicht, daß die Vertreter
unserer Rheinprovinz, wie ich neulich schon des Näheren ausgeführt, sich auch für diese Erhaltung
erwärmen sollten. Es ist mir bei der im Landtage herrschendenStimmung wohl bewußt, daß
der Antrag auf motivirte Tagesordnung die Mehrheit finden wird, ich kann aber für meine
Person meinen Antrag nicht zurückziehen,ich halte ihn aufrecht, weil ich immer noch glaube,
daß sich Mittel zur Abhülfe finden lassen werden und weil ich annehme, daß ein späterer
Landtag die Sache vielleichtmit etwas anderen Augen ansehen wird, wie' der jetzige. Mein
Antrag will, wie ich schon gesagt habe, dasselbe, was in der Verfügung des Herrn Ober-
Präsidenten enthalten ist, die zur Prüfung der Sachlage auffordert. Ich habe im Ausfchuß
angeführt, daß der Staat f. Z. den Drachenfcls gerettet habe. Meine Herren! Wenn dieser
Faktor, der Staat, sich für die Sache ansspricht. dann meine ich, wird auch einmal die Zeit
kommen, daß auch in der Provinzinlvertrctung Sympathie dafür erwächst. Ich glaube auch
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nicht, daß der Antrag des Ausschusses auf motivirte Tagesordnung die Agitation, die seitens
der Provinzilllvcrwaltung in den Vordergrund gestellt wird, beseitigen wird, ich bin vielmehr
der Meinung, daß im Gegentheil mein Antrag viel eher dazu geeignet sein würde, diese
Agitation zu beruhigen, indem darin aus den Weg einer sachlichen Prüfung hingewiesenwird,
da viele von uns gar nicht über den Sachverhalt aufgeklärt sind. Diese Prüfung ist doch das
Wenigste, was die Bevölkerung des Siebengebirgcs verlangen kann.

Landtags-Marschall: Meine Herren! Sie gestatten mir als Ihrem Vorsitzenden wohl
noch, einige Worte in dieser Sache zu sagen. Zunächst habe ich darauf hinzuweisen, daß der
Herr Landes-Direktor bei der ersten Berathung hier in der Plenarcommissiondargelegt hat, welche
maßlosen Angriffe gegen die provinzialständischeVerwaltung und gegen uusere Beamten gerichtet
morden sind. Ich weiß, daß diese Angriffe nicht von den Vertretern der Städte ausgegangen
sind, aber sie sind nun einmal erfolgt, und ich mochte Ihnen, um weiter zu zeigen, wie die
Angelegenheitvon dem Vorsitzenden des Vereins behandelt worden ist, ein Telegramm verlesen,
welches ich erhalten habe, nachdem die Sache hier in der Plenarcommission verhandelt worden
war. Das Telegramm lautet:

„An den Ausschuh für das Siebeugebirge. Ständehaus. Düsseldorf. Protestire
entschieden gegen die Ausführungen von Landes-Direttor und Drcling. Beweisaufnahme
unbedingt nothwendig. Habe gute Bafaltofferte auf lange Jahre franko Verkaufsstelle.
(Heiterkeit.) Preis nicht höher als Exploitation und Frachtkosten der Provinz.

Humbroich."
Meine Herren! Ich brauche hier wohl nichts hinzuzusetzen. Ich muh aber noch einen

anderen Punkt erwähnen. Vor einigen Tagen war eine Deputation bei mir, die mit mir über
die Sache verhandelte. Ich habe den Herren mitgetheilt, — es war auch in der Kölnischen
Zeitung abgedruckt — welche finanziellenFolgen die Einstellung des Betriebes des Steinbruchs
für die Provinzial-Verwaltung haben würde, und daß der Provinzial-Landtag einer folchen
Agitation gegenüber jedenfalls eine feste Stellung einnehmen würde. Ich habe alles das naher
ausgeführt. Auf Grund diefer meiner Ausführungen, die ich einer Deputation gemacht habe,
ist in der Bonner Zeitung ein Artikel erschienen, der nur von einem der beiden Herren, die bei
mir waren, geschrieben sein kann oder wenigstens von ihnen inspirirt ist. In diesem Artikel ist,
nachdemüber das berichtet ist, was ich den Herren mitgetheilt habe, wieder davon die Rede, daß
die Ehre des ganzen rheinischenVolkes angetastet wäre. Ich halte dies Vorgehen, daß eine
Deputation erst zu Ihrem Vorsitzendenkommt, um sich mit ihm über die Sache zu besprechen
und ihren Standpunkt klarzulegen, und dann das, was er ihr antwortet, wie er darüber denke
nnd wie er die Sache ansehe, zu einer Agitation in der Presse verwendet, sür ein parlamentarisch
nmMlifizirbares Vorgehen, (Zustimmung.)

Der Herr Referent hat das Wort.
Referent AbgeordneterKaesen: Der Antrag des Herrn Lucas lautet:

„Der Prouinzial-Landtag wolle befchliehen, eine Commission von 7 Mitgliedern zu
wählen mit dein Auftrag festzustellen, event, unter Zuziehung nicht interessirter
Sachkundiger:

1. ob durch die vorhandenenSteinbrüche der landschaftlichen Schönheit des Sieben¬
gebirges ernstlich Gefahr droht,

2. wie viel Steinbrüche im Betrieb und welche Geldmittel zum Ankauf derselben
bezw. zur Entschädigungder Steinbruchbesitzererforderlichsind,
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3. speziell noch, ob der der Provinz gehörende Steinbruch am Petersberge geeignet
ist, die Naturschönheitder Landschaftzu verunstalten und ob derselbeerhebliche
Betriebsüberschüssegewährt."

Der modifizirteAntrag des Herrn Hoffmann lautet:
„Der Landtag wolle aussprechen: die Provinz ist bereit, ihre Steinbrüche in dein
Sicbcngebirge einzustellen,sobald es den Petenten gelungen sein wird, die Priuat-
Steinbrüche zur Einstellung zu bringen, und die Möglichkeit, neue Steinbrüche zu
eröffnen, nicht mehr gegeben ist."

Landtags-Marschall: Der Herr AbgeordneteGraf Spee hat das Wort.
Abgeordneter Graf Wilderich von Spee: Ich möchte Herrn Lucas fragen, ob er

seinen Antrag, wie er ihn hier gestellt hat, aufrecht erhält. Ich glaube, er hat ihn zum Theil
später geändert.

Landtags-Marschall: Der Herr AbgeordneteLucas hat das Wort.
AbgeordneterLucas: Ich habe nichts dagegen, wenn der letzte Punkt 3 meines Antrags,

in Bezug auf den Bruch wegfällt, weil ich fchon früher erklärt habe, daß die Frage für mich
nicht die Angelegenheiteines einzelnen Steinbruchs ist, sondern ich sie von einer höheren Warte,
als dieser niederen Zinne ansehe.

Landtags-Marschall: Der Herr AbgeordneteGraf Spee hat das Wort.
Abgeordneter Graf Wilderich von Spee: Unter diesen Verhältnissen sehe ich mich

veranlaßt, gegen den Antrag ganz besonderseinen Einwand zu erheben, daß nämlich dnrch Ein¬
setzen einer Commission,die von uns gewählt würde, eine Controle über die Verwaltung unseres
Provinzial-Verwaltungsraths und unserer eigenen Beamten geübt werden soll. (Sehr richtig!)

Ich habe mir bereits in der Ausschußsitzung erlaubt, den Herrn AbgeordnetenLucas auf
diese Tragweite hinzuweisen, und ihn um Abänderung dieses Antrages gebeten. Da diese
Abänderung nicht erfolgt ist, so stelle ich direkt den Antrag, daß wir den, Provinzial-Vcrwaltungs-
rath seitens des Landtags unser Vertrauensvotum über die Art der Behandlung dieser Sache
ausstellen, unseren Beamten aber ein ganz besonderes Lob darüber spenden, daß sie trotz der
fortwährenden persönlichen Insinuationen, die ihnen gekommensind, stets ruhig und sachgemäß
gehandelt haben.

Landtags-Marschall: Der Herr Abgeordneteoon Eynern hat das Wort.
Abgeordneter von Eynern: Ich möchte bei allen diesen Ausführungen den Satz nicht

unterschreiben,von dem die Petenten dieses Vereins zur Rettung des Siebengebirges überhaupt
ausgehen. Sie gehen nämlich immer von dem Satze aus, als wenn es die allgemeineAnsicht
sei, daß die landschaftlicheSchönheit des Siebengebirges dnrch die Steinbrüche absolut zerstört
werde, und sie gehen weiter von der Voraussetzungaus, daß diese Zerstörung des landschaftlichen
Reizes des Siebengebirges hauptsächlich oder ausschließlich durch unseren Steinbruch hervorgerufen
würde. Sobald Sie, meine Herren, diefe Vorausfetzung zugeben, so müssen Sie sich auf den
Standpunkt stellen, daß Sie sagen: es kann nicht sein, daß dieser wunderschöneFleck Erde
zerstört werde; wir müssen nach allen Seiten hin beitragen, das zu verhindern. Ich für meinen
Theil gebe diese Voraussetzungaber nicht zu; es ist eine bodenlose Uebertreibung in dieser Sache,
schon der Name des Vereins „Verein zur Rettung des Siebengebirges" ist als solche bezeichnend.
Von einer Zerstörung des Siebengebirges, gegen welche man rettend sofort eingreifen müsse, kann
man doch nicht reden, und selbst wenn eine solche da wäre, so würde ich einen andern, weniger
agitatorischenAusdruck gewählt haben. Diese Bezeichnungist, da der Verein seine Hauptagitation
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gegen die Prouinzial-Verwaltung richtet, eine Provokation gegen dieselbe und weiter bezwecktauch
die ganze Sache nach meiner Auffassung nichts. Ich vermuthe — und aus dem Telegramm,
welches Seine Durchlauchtder Fürst zu Wied soeben verlesen haben, darf man diese Vermuthung
ausfvrcchen,und ich mache mir gar nichts daraus, wenn das in der Presse mitgetheilt wird und
die ganze Presse über mich herfallt — daß hinter dieser Agitation, besonders in der Presse, die
Steinbruchbesitzerstehen, die ja, wie wir seit Jahren wissen, die Concurrenz der Provinzial-
Verwaltung beseitigenmochten. Nun möchte ich auch noch hinzufügen, daß alles das, was die
Provinzial-Verwaltung diefen Zerren versicherthat, daß alle Versicherungender Beamten, daß sie
versuchen würden, die landschaftliche Schönheit nicht zu beschädigen, daß die Halden mit Bäumen
bepflanzt werden würden, und daß nach einigen Jahren der ganze Steinbruch zugewachsensein
würde, daß alles das so behandeltwird, als wenn es in den Wind gesprochen wäre, als wenn keine
Sicherheit da wäre, daß das erfüllt wird. Da muß ich allerdings sagen, daß ich darin eine
Mißhandlung der Beamten, eine Mißhandlung des Verwaltungsraths sehe, daß auf deren Ver¬
sicherung,auf deren Worte, in keiner Weise Gewicht gelegt wird. Der Prouinzial-Verwaltungs-
rath hat gar keinen Anlaß gegeben, ein derartiges Mißtrauens-Votum von den Bewohnern der
Nheinprovinz zu erhalten, und wenn der Provinzial-Verwaltungsrath etwas thut, was den
Bewohnern der Provinz nicht genehm sein sollte, so kann er nach seinen Verdiensten erwarten,
daß er nicht mit derartigen Telegrammen oder Angriffen beehrt oder mißhandelt wird, wie es
hier von Seiten des Vereins geschieht. Es mögen sich die Herren einen anderen Vorsitzenden
erwählen, der in der Form des Angriffs eine angenehmereArt hat, als dieser Herr Humbroich,
Ich möchte wohl sagen, daß ich das, was der Herr Graf Spee gesagt hat, ganz unterschreibe.
Setzen wir nach dem Antrage des Herrn Lucas eine Commission ein, so ist das Nichts anders,
als wenn wir sagen: der Verwaltungsrath hat unser Vertrauen nicht, wir müssen aus unserer
Mitte eine Commission wählen; Herr von Solemacher hat diese Commission ganz richtig als
einen „Wohlfahrtsausschuß" den wir einsetzen würden, bezeichnet, und zu derartigen französischen
Einrichtungen haben wir wirklich bei unserer friedlichenGesinnung hier in der Nheinprovinzkeine
Veranlassung. Ich möchte Ihnen also empfehlen,dem Antrage des Herrn Lucas uicht zuzustimmen,
habe aber nichts dagegen, wenn Sie dem Antrage des Herrn Hoffmann zustimmen, nur nicht
mit diesem bestimmtenVersprechen, sondern ich würde sagen: der Provinzial-Landtag wird in
Erwägung ziehen, seinen Steinbruch einzustellen,wenn die übrigen es thun. Dann können wir
zustimmen, aber ich möchte nicht für die zukünftige Zeit den Provinzial-Landtag verpflichten,
niemals seinen Steinbruch zu verwenden.

Landtags-Marschall: Es ist ein Antrag auf Schluß eingegangen; es haben sich
noch zum Wort gemeldet die Herren Abgeordneten Hoffmann und Lucas. Herr Hoffmann
hat einen Antrag gestellt und muh wohl denfelbenbegründen. — Der Herr Abgeordnete Freiherr
von Loö hat das Wort zur Gefchäftsordnung.

AbgeordneterFreiherr Felix von Loö: Wenn ein Schluhantrag gestellt worden ist, so
muß über diesen gleich abgestimmtwerden. Ich spreche nicht für den Schluß, sondern sage nur,
was geschllftsordnungsmäßigist.

Landtags-Marschall: Der Herr AbgeordneteLucas hat das Wort zur Geschäfts¬
ordnung.

AbgeordneterLucas: Ich wollte mir das Wort erlauben, um dem, was der Herr
AbgeordneteGraf Spee soeben ausgeführt hat, entgegenzukommen,indem ich meinen Antrag
modisizire.
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Landtags-Marschall: Meine Herren! Der Herr Abgeordnete Hossmann hat einen
Antrag gestellt und hat noch nicht dazu gesprochen.Ich möchte, daß Sie darauf Rücksicht nehmen.
Ich stelle nun den Schlußantrag zur Abstimmungund bitte diejenigenHerren, welche dafür sind
sich zu erheben. (Geschieht.)

Das ist die Minorität, der Schluß wird also noch nicht beliebt. — Der Herr Abgeordnete
Hoffmann hat das Wort.

AbgeordneterHoffmann: Meine Herren! Der Herr Vorredner hat mich um eine sehr
hübsche Rebe gebracht, denn man kann wohl kaum eine beifälligere Rede halten, als wenn man
über die unvergleichlichen Schönheitendes Sicbcsgcbirges spricht. Ich will mich dabei nicht weiter
aufhalten, jeder von Ihnen wird das Gebirge wohl kennen und besucht haben. Nun meine
Herren, hat der Herr Landcs-Direktorin dem II. Ausschusse, nachdemer seine motivirte Tages¬
ordnung in Vorschlaggebrachthat, selbst ausgerufen: Meine Herren! Wenn es möglich ist, daß
die Privatsteinbrüche eingestellt werden, so werde ich der erste sein, der dafür stimmen und den
Antrag stellen wird, auch unseren Bruch einzustellen. Meine Herren! Ich hatte geglaubt, daß
dieser Ausruf des Herrn Landes-Direktors sich auch in dem Referate wiedergefundenhaben würde
und daß der Herr Landes-Direktor in dieser Weise meinen Antrag selbst zu dem seinigen gemacht
hätte. Ich finde aber, daß in dem Referate darüber nichts gesagt ist; dagegen hat der Herr
AbgeordneteGraf Veissel die Güte gehabt, Ihnen zu sagen, daß in dem Ausschusse doch über
meinen Antrag sich schließlich eine Meinung gebildet habe, die dahin ging, daß wenigstens der
zweite Theil meines Antrages, also mein rektifiziiter Antrag hier zur Annahme zu empfehlensei.
Ich weiß nun nicht, in welcher Form es geschehen soll, daß beim Uebcrgang zur Tagesordnung
eine gleich günstige Ansicht des hohen Hauses über meinen Antrag mit zum Ausdruck gebracht
werden kann.

Landtags-Marschall: Der Herr AbgeordneteLucas hat das Wort.
AbgeordneterLucas: Meine Herren! Mein Antrag ist als Mißtrauensvotum gegen die

Verwaltung bezeichnet worden. Ich habe ihn nicht so aufgefaßt; ich meine, daß die Landtags-
mitglieder nicht genügend informirt seien; und daß deshalb eine Prüfung nothwendig sei. Wenn
das als ein Mißtrauensvotum bezeichnet wird, dann müßte die deutsche Neichsregierung, bei der
zahlreiche Anträge auf EnquLten über bestehende Verhältnisseeingegangensind, mit einer enormen
Menge von Mißtrauensvoten belastet worden sein. Ich bin aber sehr gerne erbütig, auch hierin
entgegenzukommen,weil dieses Vorurtheil nun einmal besteht, und will meinen Antrag dahin
modifiziren,daß wir die Prüfung der Angelegenheitkeiner Commission,sondern noch einmal dem
Provinzial-Verwaltungsrath zur Erwägung übergeben. Ich glaube, Herr von Eynern hat die
ganze Sache denn doch, gestatten Sie mir die Bemerkung, etwas sehr einseitig aufgefaßt. Herr
von Eynern hat ausgeführt, was ich im höchstenMaße, sowohl für ihn, wie für meine Committenten
bedaure, daß hier nur eine Coalition von Steinbruchbesitzernvorliege. Meine Herren! Das wird
sehr böses Blut machen, denn ich versichere Ihnen, daß ich ganz positiv und bestimmt von den
Herren, deren Sache ich hier vertrete und die namentlich in letzter Stunde noch personlich für
die Petition eingetreten sind, weiß, daß die Unterzeichnerderselben Villenbesitzersind, die im
Siebengebirge absolut gar kein Interesse an den Steinbrüchen haben, vielmehr darauf bedacht sind
die Schönheit der Gegend zu erhalten, aber ohne alles geschäftliche Interesse; diese Interessenten
sitzen in der Stadtverordneten-Versammlung von Königswinter und Honnef. Ich will nur einen
Namen nennen; dann wird Herr von Eynern sich wohl überzeugen, daß feine Voraussetzung
unrichtig ist. Im höchsten Maße interessirt sich für diese Petition der betreffendenStädte, wie
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ich gehört habe, der frühere Oberbürgermeister von Barmen, das Mitglied des Herrenhauses
Herr Bredt. Herr von Evnern wird bei Nennung dieses Namens wohl zu der Ansichtgekommen
sein, daß er in seinen Ausdrückenzu weit gegangen ist.

Lllndtags-Marschall: Meine Herren! Es ist ein Antrag auf Schluß der Diskussion
eingereicht worden. Es haben sich noch zum Wort gemeldet die Herren AbgeordnetenFreiherr
Felix von Loö, Graf Beissclund Herr von Eynern. Meine Herren! Ich bitte diejenigenHerren,
die für den Schluß sind, sich zu erheben. (Geschieht.)

Das ist die Majorität. — Zu einer persönlichen Bemerkung hat der Herr Abgeordnete
von Eynern das Wort.

Abgeordnetervon Eunern: Meine Herren! Die Agitation gegen den Steinbruch, der
uns gehört, ist lange, bevor der Verein zur Rettung des Siebensgebirges sich gebildet hat, gewesen.
Insofern glaube ich allerdings sagen zu können, weil die Agitation schon damals gleich nach dem
Ankauf ansing, daß sie ursprünglich von den Steinbruchbesitzernihren Ausgang genommenhat.
(Unterbrechungdes Abgeordnetenvon Grand-Ny, Ruf: Persönlich?) — Ich möchte den Herrn
Landtags-Marschallbitten, den Herrn Abgeordnetenvon Grand-Ny darauf aufmerksamzu machen,
daß er der Vorsitzendeist und nicht Herr von Grand-Ny. — Wenn nun Herr Humbroich in
Bonn in dieser Form ein Telegramm absaht, daß er sofort von SteinbruchbesitzernOfferten hat,
dann glaube ich allerdings daraus schließenzu können, daß die Steinbruchbesitzeres verstanden
haben, auch diesen Verein für ihre Interessen zu benutzen. Natürlicher Weise steht mir dabei der
Gedanke fehr fern, als ob die Mitglieder dieses Vereins mit den Interessen der Steinbruchbesitzer
irgend wie verbunden wären.

Landtags-Marschall: Meine Herren! Ich kann wohl noch zum Schluß bemerken, daß
ich glaube, für uns Alle beanspruchenzu dürfen, daß wir genau dieselbe Liebe zu der Schönheit
unseres Rheines und zu der Schönheit des Siebengebirges insbesonderehaben, wie sie die Herren
Mitglieder des Vereins zur Rettung des Siebengebirges haben. — Zum Schluß hat der Herr
Referent das Wort.

Referent AbgeordneterKaesen: Meine Herren! Ich möchte mir die Frage erlauben,
ob Einer unter Ihnen ist, der jemals gesehen hat, daß hier in der Versammlung eine so winzige
und unbedeutende Angelegenheitderartig aufgebauschtworden ist, wie diese. Unter den 50 Stein¬
brüchen, die am Siebengebirge liegen, hat die Provinz nur einen, der schon seit Jahren im Betrieb
ist, es ist thatsächlich an den Verhältnissennichts geändert, aber an dem Tage, an welchem die
Provinz denselbenübernommen hat, hat die Agitation begonnen. (Sehr richtig.)

Man muß es bewundern, wie es möglich ist, mit ein paar Bogen Papier und etwas
Druckerschwärze so viel Spektakel zu machen, wie es hier geschehen ist. Ich möchte Sie Alle
bitten, einfach zu sagen: „Schwamm drüber." (Heiterkeit.)

Landtags-Marfchall: Für die Abstimmung liegen folgende Anträge vor, zunächst der
Antrag des Ausschusses auf motivirte Tagesordnung, den ich wohl nicht mehr zu verlefen brauche,
der darin gipfelt, daß der Prouinzial-Landtag in Erwägung der voranstehendenGründe über die
Sache zur Tagesordnung übergehen und die Anträge der Herren Abgeordneten Lucas und Hoffmann
für erledigt erklären möge. Außerdem sind die beiden Anträge des Herrn AbgeordnetenLucas
und des Herrn AbgeordnetenHossmannvorhanden. Der Antrag Lucas ist, soviel ich verstanden
habe, im Eingange dahin modisicirtworden, die Sache noch einmal an den Provinzial-Verwaltungs-
rath zu verweisen. In dem ursprünglichenAntrag heißt es:
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„Der Provinzial-Landtag wolle beschließen,eine Commissionvon sieben Mitgliedern
zu wählen, mit dem Auftrag, festzustellen, event, unter Hinzuziehungnicht interessirter
Sachkundiger" u. s. w.

An Stelle dessen will der Herr AbgeordneteLucas gesetzt haben:
„Der Provinzial-Landtag wolle beschließen, die Angelegenheit noch einmal an den
Provinzial-Verwaltungsrath zu verweisen,um festzustellen" —

die Zuziehung der Sachkundigensoll, denke ich, unterbleiben —
1. ob durch die vorhandenen Steinbrüche der landschaftlichen Schönheit des Sieben¬

gebirges ernstlich Gefahr droht,
2. wieviel Steinbrüche in Betrieb und welche Geldmittel zum Ankauf derselbenbezw.

zur Entschädigungder Steinbruchbesitzererforderlichsind.
Die Nr. 3 des ursprünglichen Antrages soll auch wegfallen. Der Antrag Hoffmann lautet:

„Der Landtag wolle aussprechen: die Provinz ist bereit, ihre Steinbrüche in dein
Siebengebirge einzustellen, sobald es den Petentcn gelungen sein wird, die Privat¬
steinbrüchezur Einstellung zu bringen, und die Möglichkeit, neue Steinbrüche zu
eröffnen, nicht mehr gegeben ist."

Zur Geschäftsordnungertheile ich dem Herrn Abgeordnetenvon Eynern das Wort.
Abgeordneter von Eynern: Ich möchte bitten, den Antrag des Herrn Abgeordneten

Lucas noch einmal zu verlesen,um zu erfahren, was eigentlich davon übrig gebliebenist. Soweit
ich gehört habe, ist gar nichts davon übrig geblieben.

Landtags-Marschall: Der Antrag lautet so:
„Der Provinzial-Landtag wolle beschließen,die Angelegenheitnoch einmal an den
Provinzial-Verwaltungsrath zu verweisen,um festzustellen,

1. ob durch die vorhandenen Steinbrüche der landschaftlichen Schönheitdes Sieben¬
gebirges ernstlich Gefahr droht,

2. wieviel Steinbrüche in Betrieb und welche Geldmittel zum Ankauf derselben
bezw. zur Entschädigungder Steinbruchbesitzererforderlichsind".

Zur Geschäftsordnunghat Herr Freiherr Felix von Loö das Wort.
AbgeordneterFreiherr Felix von Los: Ich beantrage, daß der Ausschußantrag zuerst

zur Abstimmungkommt; der Ausschußantragist der weitestgehende.
Landtags-Marschall: Ich habe noch zu bemerkeu, daß Herr Graf Wilderich von

Spee einen Antrag gestellthat, den er aber zurückgezogen hat, nachdem der Herr Abgeordnete
Lucas denjenigen Theil seines Antrages zurückgezogen hat, nach welchem eine Commissionvon ?
Mitgliedern eingesetzt werden sollte. Zur Abstimmung hat Herr Freiherr Felix von Lo« vorge-
schlagen^daß der Antrag des Ausschussesvorgehen solle. Anträge auf Nebergang zur Tages¬
ordnung gehen immer vor. Zur Fragestellung ertheile ich dem Herrn AbgeordnetenHoffmann
das Wort.

AbgeordneterHoffmann: Ich möchte wissen, ob mein Antrag nicht in Verbindung mit
dem Antrage des Ausschussesgebracht werden kann. Wie ich weiß, ist eine große Zahl von
College» vorhanden, die meine:» Antrage zustimmt.

Landtags-Marschall: Ich möchte auf das Bedenken aufmerksam macheu, daß der
Antrag des Herrn AbgeordnetenHoffmann den Beschlüssen künftiger Landtage vorgreift. Wir
können keine Versprechungenin die Zukunft hinein machen. Der Antrag ist auch unausführbar.
Ich gebe dem Herrn Referenten das Wort.
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Referent Abgeordneter Kaesen: In dem Antrage steht zum Schluß: „und die
Möglichkeit, neue Steinbrüche zu eröffnen, nicht mehr gegeben ist". Die Möglichkeit ist dann
nicht mehr gegeben, wenn das ganze Siebengebirge abgetragen ist (Heiterkeit), denn so lange
sind immer Steinbrüche möglich.

Landtags-Marschall: Der Herr AbgeordneteHoffmann hat das Wort.
AbgeordneterHoffmann: Dieser Nachsatzrührt nicht von mir her. Dies möchte ich

dem Herrn AbgeordnetenKaesen bemerken.
Landtags-Marschall: Wenn Sie die Schlußworte nicht haben wollen, so will ich sie

in Ihrem Antrage durchstreichen. Meine Herren! Ich bin der Meinung, daß der Antrag
Hoffmann auch gefallen ist, wenn der Antrag auf Uebergang zur Tagesordnung angenommenist.
(Zustimmung.)

Der Antrag ist ja zur Verhandlung gekommen,er steht auch im stenographischen Bericht,
ich glaube, daß wird dem Herrn Antragsteller event, genügen müssen, ich kann es nicht anders
machen; Anträge auf Uebergang zur Tagesordnung gehen immer vor. Ich stelle also den Antrag
des Ausschusseszur Abstimmungund bitte Diejenigen, die dagegen sind, sich zu erheben. (Geschieht.)

Der Antrag des Ausschusses ist mit allen gegen drei Stimmen angenommen; damit sind
die beiden anderen Antrage erledigt.

Meine Herren! Wir setzen nun unsere Verhandlungen über die Kreis- und Provinzial-
orbnung als letzten Punkt unserer Tagesordnung fort. Ich ersuche den Herrn Abgeordneten
Adams, den Vortrag wieder zu übernehmen, nachdem unterdessen gedruckteExemplare der vom
Ausschuß gemachtenVorschlägeden Herren Abgeordnetenvorgelegt worden sind.

Referent Abgeordneter Adams: Meine Herren! Wie ich heute Vormittag die Ehre
hatte Ihnen auszuführen, war der I. Ausschuß in feiner Majorität der Ansicht, daß, wenn
der hohe Landtag aufgefordert wird, sich gutachtlich über Vorlagen zu äußern, dazu auch
gehöre, daß er dasjenige ausspreche,was er im Allgemeinen in Bezug auf die Gesetze zu
sagen gedenktund nicht nur dasjenige, was er in Bezug auf die einzelnen Paragraphen wünscht.
Der Ausschuß war daher der Ansicht, daß die allgemeinen Meinungsäußerungen, wie sie in
den Verhandlungen hier stattgefunden und als Ansicht der Majorität sich ergeben haben, oder
ergeben werden, in einer Resolution oder in der Adresse, mit welcher das Gutachten an Se.
Majestät zurückgehen wird, niedergelegt werden. Die Sätze der Resolution sind in dem I. Aus-
schuß nicht nur alle zusammen verlcfm worden, fondcrn es sind dort auch die einzelnen Sätze
jeder für sich vorgetragen und zur Diskussiongestelltworden, um etwaigeAnträge gegen dieselben
zu hören. Die Sätze sind heute auch hier verlesen worden,Sie haben sie zwischenzeitlichauch autogra-
phirt vorgelegt erhalten. Ich werde nun wohl richtig verfahren uud Ihren» Wunsche entsprechen,
wenn ich nochmal jeden einzelnen Satz, wie er vorgeschlagenist, für sich verlese, so daß sich an
jeden einzelnen Satz eine Diskussion über denselben anschließen kann. Der erste Satz lautet,
wie folgt:

„Der Provinzial-Landtag verkennt zwar nicht, daß die gegenwärtig in Kraft befind¬
liche Kreis- und Provinzialordnung den veränderten Verhältnissen und Bedürfnissen
der jetzigenZeit nicht mehr in allen Theilen entspricht, derselbe würde aber vorge¬
zogen haben, wenn anstatt der vollständigenNeugestaltung der Kreis- und Provinzial¬
ordnung auf ganz neue Grundlage hin die Ausdehnung der allgemeinenVeiwaltnngs-
reform auf die hiesige Provinz im Wege der Abänderung der veralteten Bestimmungen
und der Weiterbildung der bestehenden Kreis- nnd Provinzialordnnng versucht
wurdeu wäre".
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Landtags-Marschall: Meine Herren! Ich eröffne die Diskussion. Zunächst hat
Herr von Eynern das Wort.

Abgeordneter von Eynern: Meine Herren! Ich bedauere, daß ich Ihre Geduld noch
für einige Zeit in Anspruch nehmen muß. ich werde mich aber bemühen, mich so kurz als
möglich zu fassen. Der Herr Referent hat ganz richtig gesagt, daß der Provinzial-Landtaa
wenn er em Gesetz durchberathe oder ein Gesetz durchberathen wolle, auch Stellung nehmen
könne zu dem allgemeinenInhalt desselben. Aus den Debatten, so meinte er weiter, habe sich
ergeben, daß der Provinzial-Landtag im Allgemeinen zu der Grundanschauuug dieses Gesetzes
so stehe, wie es die Resolutionen zum Ausdruck brächten. Meine Herren, das bestreite ich
ganz entschiede». Ich habe in dem Ausschuß bestritten und bestreite hier im Plenum, daß
diese Resolutionen die Grundanschauuug des Landtages über das Gesetz wiedergebe,,. Meine
Herren! Zu einem Urtheil darüber kann man doch nur auf die Geueraldcbatte zurückgreife,,.
In dieser hat der Herr Landes-Direktur Klein als Referent uns vorgeführt, daß wir zwei Wege
hätten, um uns im Allgemeinen über dieses Gesetz auszusprechen: wir könnten, wenn die
Majorität das wolle, denselbenWeg gehen, wie die WestfälischenStände und allgemeine neue
Grundsätze aufstellen und diese als Grundlage einer neuen Kreis- uud Provinzialordnung deu
gesetzgebenden Faktoren empfehlen, oder wir könnten unsere zustimmenden oder abweichenden
Meinungen in einer Resolution niederlegen und dann ans Grund dieser festen Meinungs¬
äußerung, die Berathung über jeden einzelnen Paragraphen vornehmenuud Abänderungen daran
treffen. Nun, meine Herren, wir haben den Beschluß, solche Resolutionen zu stellen, nicht
gefaßt, wir sind, ohne irgendwelcheProteste, in die Einzclberathung des Gesetzentwurfesein¬
getreten. In der Generaldebatte haben überhaupt nur 4 Redner gesprochen, Herr von Sole¬
macher, Herr Freiherr Felix von Loö, meine Wenigkeit und Sc. Durchlaucht der Fürst zu Solms-
Vrauufels. Alle die Aeußerungen, die von diesen Seiten gefallen sind, von Seiten des Herrn
von Solemacher, des Herrn Freiherr,, Felix von Los und von meiner Seite, sind in keiner
Weise für den Landtag verpflichtend,das sind Aeußerungen einzelnerMitglieder des Landtages,
es hat keine Abstimmung über irgend welche Aeußerungen, welche wir gemacht haben, über die
Meinungen, die wir ausgesprochen haben, stattgefunden. Es haben sich auch die sämmtlichen
Redner so warm befürwortend für die ganze Vorlage und ihren Inhalt ausgesprochen,daß mir
diese vorliegendenResolutionen als Ausdruck der Majorität des Laudtagcs absolut unverständlich
sind. Herr von Solemacher hat in der einleitenden Debatte heute Morgen gesagt, daß ich im
Ausschuß mit allen Mitteln gegen diese Resolutionen augekämpft hätte. Ich habe gar kein
anderes Mittel angewendet, als mein Erstaunen über den gestellten Antrag ausgedrückt, sodann
habe ich gegen den Inhalt desselben gesprochen. Rufe ich mir, meine Herren, den Gang
zurück, den die Generaldebatte nahm, so hat darin der Herr Fürst zu Wied in der Einleitung
zu derselben zunächstgeäußert, daß wir versuchensollten, für die Eigenthümlichkeitunserer Provinz
die bestmöglichste Form iu der neuen Kreis- und Provinzialordnung, wie sie uus vorliege, zu
finden. Auf diefen Boden haben wir uns dann allesammt gestellt, der Herr Referent, Lan'des-
Direktor Klein, hat sogar ein Wort eines Regierungspräsidenten aus dem Abgeordnetenhanse
angeführt, der die Kreis- und Provinzialordnung auf das allerlebhaftigste mit den Worten
empfohlen habe, sie wären für die Regierten jedenfalls eine höchst angenehme uud zweckmäßige
Neueinrichtung. Herr von Soleniachcr hat sodann allerdings vom Abreißen des Gebäudes
gesprochen, hat sich aber hinterher vollständig unter den Schutz des ueueu Gebäudes gestellt
und hat späterhin, wie ich gleich nachweisen werde, sogar dargelegt, daß die Vorlage eigentlich
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nichts Neues sei, sondern auf dem Alten sich aufbaue. Herr Freiherr Felix von Loe hat sich
am ausführlichsten ausgesprochen. Er hat gesagt: er habe seinerseits von jeher das Bedürfniß
zn einer Reform sowohl in Betreff der Kreife und ihrer Vertretung, fowie der Provinzial-
vertretung und ihrer Angelegenheitenanerkannt, wir Hütten zwar noch besser ein bischen mehr
an das Alte anschließenkönnen, als es in den Vorlagen geschehen sei, aber er wolle die Sache
in keiner Weise tragisch nehmen, er anerkenne, daß mit diesen beiden Vorlagen ein sehr großer
Fortschritt in der Weiterentwickelung der Selbstverwaltung der Provinz geschehen sei. Nun
erinnern Sie sich, meine Herren, wie vergnügt nach allen diesen Aeußerungen der Herr Negiernngs-
eommissar von Bitter ansstand und sagte, er hätte wirklich ein solches Entgegenkommennicht
erwartet, er freue sich, daß die Vertretung der Provinz in dieser freundlichen Weife der ganzen
Vorlage entgegenkomme. Der Herr Fürst zu Solms endlich hat nur spezielle Wünsche in
Bezug auf die Stellung der Stcmdcsherren, nicht gegen den übrigen Inhalt der Vorlagen aus¬
gesprochen. Nun vergleichenSie, meine Herren, mit diesem Gang der Debatte das, was in
den Resolutionen steht. Es heißt zunächst: „Der Provinzial-Landtag verkennt zwar nicht, daß
die gegenwärtig in Krast befindliche Kreis- und Provinzicilordnung den veränderten Verhältnissen
und Bedürfnissen der jetzigen Zeit nicht mehr in allen Theilen entspricht" — das erkennenwir
an — „derselbe würde aber vorgezogen haben, wenn anstatt der vollständigen Neugestaltung
der Kreis- und Provinzialordnung auf ganz neue Grundlage hin, die Ausdehnung der all¬
gemeinen Verwaltungsreform auf die hiesige Provinz im Wege der Abänderung der veralteten
Bestimmungen und der Weiterbildung der bestehenden Kreis- und Provinzialordnung versucht
worden wäre." Meine Herren! Wo hat das der Pravinzial-Landtag ausgesprochen? Es ist
gar kein Beschluß darüber gefaßt worden. Wenn wir fu etwas ausfprechen oder in der
Generaldebatte ausgesprochenhätten, wären wir auch verpflichtet, Sr. Majestät unter bestimmten
Gegenvorschlägenmitzutheilen, wie wir auf Gruud der alten Ordnung die neue Ordnung auf¬
gebaut fehen wollten. Nachträglich, nachdem man sich auf deu Boden der neuen Vorlage und
ihrer Ordnung gestellt hat, sie zu verwerfen, ohne die Mittel und Wege anzugeben, wie es
besser zu machen wäre, meine Herren, das geht nicht. Dann heißt es: der Provinzial-Landtag
ist ferner der Ansicht, daß im Falle die Organifation, fowie die Verwaltung der Kreife und
der Provinz aber vollständig neu geregelt werden follten, alsdann der Aufbau von unten mit
der Landgemeinde-Ordnung beginnen und sich enger an die bestehenden bewährten Einrichtungen
in Kreis und Provinz hätte anschließen können."

Meine Herren! In den ganzen Debatten ist von der Landgemeindeordnungund von
der Nothwendigkeit einer neuen Landgemeindeordnung nur ganz gesprächsweiseeinmal die
Rede gewesen. Sobald wir eine Resolution mit dieser Forderung an Se. Majestät bringen,
haben wir wiederum die Pflicht, zu sagen: so und so mnß zunächstdie Landgcmeindeordnung
verbessertwerden, aber Kritik zu üben und zu sagen: das ganze Gesetz entbehrt des Fundamentes,
das zu sagen, das geht nachträglich auch uichi mehr. Dann heißt es: „daß insbesondere die
Zusammensetzungdes Kreistages nach drei Interessengruppen eine eonsequente Durchbildung
der Interessenvertretung nach hiesigen Verhältnissen nicht darstellt". Meine Herren! Das ist
genau das Gegentheil von dem, was bisher geäußert wurdeu ist. Herr von Solemacher beispiels¬
weise hat von deu Interessengruppen für die Wahl zu den Kreistagen in der Generaldebatte
sich wie folgt geäußert: „was siud diese Interessengruppen eigentlich? genau dasselbe wie die
Stände, also etwas Ncnes hat man eigentlich nicht gemacht". Was Herr von Solemacher
in Bczng ans die Zusammensetzungder Kreistage gesagt hat, ist die einzige Acußernng, die
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kritisirend gefallen ist, und mm füllen wir Sr. Majestät sagen, daß insbesonderedie Zusammen¬
setzung des Kreistages nach drei Interessengruppen eine consequente Durchbildung der Interessen¬
vertretung nach hiesigen Verhältnissen nicht darstellt!" Dann hat Herr von Solemacher
fortfahrend allerdings gesagt, es hätte diese Interessengruppcnvertretnng auch in Bezug auf die
Vertretung im Provinzial-Landtage durchgeführt werden müssen. Der zweite Satz, der jetzt
folgt: „auch die Wahlcu zum Provinzial-Landtag hätten direkt von den Interessengruppen in
bestimmtenWahlvcrbändcn. anstatt von dem Kreistage geschehen müssen", stimmt also mit dieser
letzten Aeußerung des Herrn von Solemachcr, stimmt aber absolut nicht mit irgend einem
Beschlusse oder mit irgend einer Meinungsäußerung des Provinzial-Landtages. Meine Herren!
Wie können wir, nachdem wir die ganze Provinzialurdnnng durchberathen und, uns auf den
Boden derfelbcn stellend, die Kreistage als Wahlkörper für die Provinzialvertretnng genehmigt
oder befürwortet haben, hinterher Sr. Majestät sagen: die ganze Vorlage beruht auf einer
falschen Grundlage? Genug, diese ganzen Resolutionen enthalten nichts anderes als Wünsche,
die von einzelnen Mitgliedern, namentlich der Ritterschaft, ausgesprochenworden sind, die aber
in keiner Weise vom Provinzial-Landtage als sein Aussprnchacceptirt worden sind. Ich glaube
nicht, daß wir nachträglichdurch eine Abstimmung derartige allgemeineSätze hier hineinbringen
können. Ich selbst sagte, daß ich mit Freuden auf dem Buden diefer neuen Kreis- und
Provinzialordnung stände, daß ich gar keinen weiteren Anschluß an das Alte hätte haben
wollen, daß ich vollständig damit zufrieden fei, und ich glaube, die Herren aus den Städten
und den Landgemeinden sind genau derselben Ansicht. Wir wollen keine Ständevertrctuug
mehr und freuen uns, daß wir in dieser Weise eine Interessenvertretung in den Kreistagen
und in Folge dessen auch im Provinzial-Landtage bekommen. Es ist nicht die Wiedergabe
meiner Ansicht, und nicht die Wiedergabe der Ansicht eines großen Theiles der Versammlung,
wenn wir in der Eingabe an Se. Majestät unsere Unterschrift unter dicfe Resolutionen setzen
sollen. Ich'kann mir die Empfindung derjenigen Herren ganz gut vorstellen, die ihre Stelluug
verlieren, die sie kraft ihrer Geburt oder ihres Besitzes jetzt inne haben, ich will mit ihnen
klagen, wenn sie darin Trost finden sollten, aber dafür stimmen werde ich nicht, daß sie diese
Stellung beibehalten; und die Herren von den Landgemeinden werden wahrscheinlichauch nicht
die bisherige Vertretung für richtiger halten, als diejenige nach der neuen Kreis- und Provinzial¬
ordnung. Viele Herren aus der Ritterschaft haben gesagt: wir kommen nicht wieder, denn von
den Bauern werden wir nicht gewählt. (Widerspruch.)

Ich sage, meine Herren, es ist dies geäußert worden. — So steht die Sache und wenn
sie so steht, dann können wir nicht als Meinung des Provinzial-Landtags aussprechen, daß die
ganze Grundlage der Kreis- und Provinzialordnung eine solche fei, die wir nicht wünschen. Will
der Landtag denn wirklich, um noch eins hervorzuheben,aussprechen,daß wir für die Virilstimmen
der Standcsherren eintreten, wie in dem letzten Absatz der Resolution ausgesprochenwird?

Wir haben nichts dagegen gehabt, als Se. Durchlaucht,der Fürst zu Wied, den Wunsch
ausgesprochenhaben, daß die Negierung mit den standcsherrlichenFamilien bei Aufhebungvon
deren Vorrechte sich wohl vorher in ein Einvernehmenhätte setzen können — das würde ich auch
für richtig gefunden haben, ich finde auch die Form nicht hübsch — aber, daß der Provinzial-
Landtag als seine Meinungsäußerung, als seinen Wunsch,das Virilstimmrechtder Standesherren
für den Provinzial-Landtag beizubehalten beschlossen hätte, davon weiß ich nichts. Deshalb
wiederholeich, ich kann diesen Resolutionennicht zustimmen, sie sind nicht die Meinung des Land¬
tages. Es mögen in diesen Resolutionen die Meinungen niedergelegt sein, die von einem Theile
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des Landtages, möglicher Weise von der Majorität des Landtages getheilt werden, aber das
wünsche ich in der Adresse an Se, Majestät alsdann bei event. Annahme der Resolution aus¬
gesprochen zu haben, mit welchem Stimmenverhältnis; die Annahme erfolgt ist. Einfach zu sagen,
„der Landtag", das geht nicht. Die Definition, die der Herr Referent im Ausschusse gegeben
hat, daß, wenn man sage „der Landtag", so drücke das nur die Majorität des Landtages aus,
die erscheint mir nicht anwendbar in einer Adresse an Se. Majestät. Die Adresse an Se. Majestät
wird von uns Allen unterschrieben,und damit verbürgen wir uns mit unserer Namensunterschrift
für den Inhalt desjenigen, was wir unterschrieben haben. Wenn diese Resolutionen oder ein
Theil dieser Resolutionen, die ich nach den Beschlüssenund nach der bisherigen Meinung des
Provinzial-Landtages nicht für richtig halte, in einer Adresse niedergelegtwerden, so würde ich
deshalb für meinen Theil nicht in der Lage sein, diese Adresse anders, als mit den von mir
gemachtenReserven zu unterschreiben.

Landtags-Marschall: Der Herr Referent hat das Wort.
Referent Abgeordneter Adams: Meine Herren! Auf das Materielle der einzelnen Punkte

gehe ich nicht ein. Ich wollte hier nur über die Form sprechen, in der wir vorgehen, und ob
diese die richtige ist. Meines Erachtcns ist die Form in dieser Weise vollständig richtig. Wie ich
bereits vorhin gesagt habe, haben wir eine gutachtliche Aeußerung über das ganze Gesetz abzugeben.
Es kommt also nicht nur darauf an, daß wir uns über die einzelnen Paragraphen aussprechen,
sondern es steht dem Provinzial-Landtag unzweifelhaftzu und gehört zu feiner Aufgabe, sich auch
über das Gesetz im Allgemeinen auszusprechen. Es wird nun in der Weise verfahren, daß
diejenigen allgemeinenPrinzipien, welche durch Majoritätsbeschluß als die des Landtages festgestellt
werden, in der Adresse oder in Resolutionen, was das hohe Haus belieben wird, als der Ausdruck
des Hauses ausgesprochen werden. Ueber die Prinzipien hat freilich bei der Generaldiskussion
keine Abstimmungstattgefunden. Es werden hierbei Prinzipien von dem einen in der Weise, von
dem anderen in einer anderen Weise ausgesprochen,wieder andere sind der Meinung, daß die
Priuzipien, die von den Rednern ausgesprochensind, in abgeschwächter Form vielleicht die ihrigen
sind; aber über alles das wird nicht abgestimmt, das kommt aber jetzt zur Feststellung. Die
Majorität des Ausschusseswar der Ansicht, daß diese Prinzipien, wie sie hier formulirt sind,
diejenigen seien, welche die der Majorität sind. Ob das der Fall ist, wird sich bei der Abstimmung
über die einzelnenPunkte entscheiden. Wenn das nicht geschieht, bann müßten diejenigen Mit¬
glieder des hohen Hauses, welche diejenigen Prinzipien hegen, welche hier niedergelegt sind, sich
veranlaßt sehen, überhaupt gegen das ganze Gesetz zu stimmen und zu sagen: wir wollen das
ganze Gesetz nicht. In einer etwas veränderten Art geschieht dieses hierdurch. Wenn aber die
Majorität diesen Beschlüssen zustimmt, so sagt dieselbe: „Das ganze Gesetz hätte ich eigentlich
lieber anders gewollt, ich gehe gleichwohl dazu über, es im Einzelnen zu prüfen, ich verwerfe
dasselbe nicht im Ganzen durch meine Abstimmung, ich bemerke aber, daß ich es jedenfalls für
zweckmäßigerhalte, wenn die und die Abänderungen vorgenommen werden." Daß man diesen
allgemeinenGedanken, daß man es lieber anders gewünschthätte, bei der gutachtlichen Aeußerung
unterdrückeilmüsse und nicht aussprechendürfe, halte ich für unrichtig. Aber auch das, was von
dem Herrn Abgeordnetenvon Ennern gesagt worden ist, es müßten hier in dem, was Sr. Majestät
gegenüber ausgesprochen wird, die beiderseitigen Meinungen, die hier geäußert worden, aus¬
gesprochen werden, ist nicht richtig. Der Landtag spricht als seine Aeußerung das aus, was die
Majorität beschließt;dieses, und nur dieses, wird niedergelegt. Es handelt sich hier nicht von
einem Bericht, den man dem Könige einreicht, worin man sagt: Der hat dieses gemeint und
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der jenes, sondernes handelt sich von einem Gutachten einer Körperschaft und dieses wird festgestellt
nach deni Votum der Majorität, Was endlich die Frage der Unterschriftanbetrifft, so ist das
Niemanden benommen,wenn er mit dem Inhalt dessen, was in der Adresse gesagt ist, persönlich
nicht übereinstimmt, sie persönlichnicht zu unterschreiben. Es kann demnachdasjenige, was die
Majorität des Provinzial-Landtages im Allgemeinen zu dem Gesetze sagt, nicht anders zum Ausdruck
gebrachtund die gutachtliche Aeußerung über das Ganze, welche man seitens der Staatsregierung
von uns haben will, nicht anders ertheilt werden, als in der Art, wie es hier geschieht daß
nämlich die Sätze, welche in der Adresse ausgesprochenwerden sollen, Ihnen zur Beschlußfassung
Vorgelegt werden.

Landtags-Marschall: Der Herr AbgeordneteLimbourg hat das Wort.
Abgeordneter Limbourg: Meine Herren! Ich stimme ganz mit der Ansicht des

Herrn von Eyncrn übcrein. Man soll nicht neuen Wein in alte Schläuche gießen, und ich
halte es für einen großen Vorzug, daß das, was uns vorgelegt worden ist, nicht eine Novelle
sondern ein vollständiges Gesetz geworden ist. Das Gesetz ist aber nicht gemacht für die Rhein¬
provinz allein, fondern ist erlassen fi!r den ganzen preußischenStaat, und nur uusere eigen¬
thümlichen Verhältnisse sollen jetzt Berücksichtigungfinden. Wir haben das Gesetz im großen
und ganzen in der Generaldebatte begutachtet, wir haben die einzelnen Paragraphen sorgfältig
überlegt, amendirt, das Ganze liegt jetzt vor uns. Nun, meine Herren, frage ich, wozu
nachher die Auseinandersetzungenüber einzelne Ansichten, die nicht mit dem vorhergehende»
übereinstimmen? Nach meinem Dafürhalten klingt das mir beinahe wie der Schwancngefang
der Standschaft, daß man hier nachträglich Erörterungen über alte Zustände so aufbauscht,
worüber die Geschichte längst zur Tagesordnung übergegangen ist! Ich glaube, der Stände¬
schaft haben wir keine Thräne nachzuweinen: „Schwamm drüber" wie Herr Kaefen gesagt. Ich
glaube, es liegt in unserem Interesse diesen Nachtrag abzulehnen.

Landtags-Marschall: Der Herr Abgeordnete Brockhoffhat das Wort.
Abgeordneter Brock hoff: Meine Herren! Als Vertreter der Städte kann ich mich

auch nur den Ausführungen des Herrn Abgeordneten von Eynern anschließen. Ich für meine
Person kann diese Resolution auch nicht untcrfchreiben. Wir stehen dieser Resolution mit
einem Gefühle gegenüber, als follten wir etwas ausdrücken, was wir nicht fühlen. Wir Ver¬
treter der Städte fühlen vielmehr im Augenblicke eine aufrichtige Freude darüber, daß dieses
Gesetz zu Stande kommen soll, wir freuen uns darüber, daß der Einfluß der Städte, der bis
ckato fo gering war, sich bedeutend bessern, und daß derselbe auf die Verwaltung ein größerer
werden soll. Ich kann mich in diesem Augenblick nicht entschließen,eine solche Resolution zu
unterzeichnen.

Landtags-M arschall: Der Herr Abgeordnete Freiherr von Los hat das Wort.
Abgeordneter Freiherr Felix von Loö: Meine Herren! Ich werde nicht auf Privat-

gesprächc. die während dieser Zeit bei der Debatte gepflogenworden sind, eingehen, wie dieses
der Herr Abgeordnete von Eyncrn gethan hat, sondern darauf, was in den verschiedenen
Sitzungen hier verhandelt worden ist.

Da Herr von Eyncrn die Landgemeindenprovozirt hat, so möchte ich als Vertreter
der Landgemeinden ein Wort darüber sagen. Die Landgemeinden verlieren entschiedendurch
das neue Gesetz, wenn man die Krcisordnuug an sich betrachtet; es hatten bekanntlichdie Land¬
gemeinden für jede Bürgermeisterei einen eigenen Vertreter auf dem Kreistage, die Zahl derselben,
die sie in Summa auf dem Kreistage hatten, wird nun aber in fast allen Kreisen der Rhein-
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Provinz ganz erheblich geringer werden, selbst bei der Ziffer 25 00N, die wir jetzt angenommen
haben. Ich begreife sehr wohl, was der Herr Abgeordnete Vrockhoff sagt, daß die Städte
dafür sind: er hat den Gedanken der Herren aus den Städten klar ausgesprochen,sie bekommen
größeren Einflnß. Von diefem Standpunkte aus begreife ich vollkommen, daß die Herren gegen
die Resolutionen stimmen; ich habe das auch von dem Herrn Abgeordneten von Eynern und
einigen anderen Herren gar nicht anders erwartet. Meine Herren, daß Herr von Eynern
dagegen stimmen wird, und daß er von seinem Standpunkte aus Gründe hat, dagegen zu
stimmen, bestreite ich gar nicht. Er hat gesagt, wir hätten etwas derartiges gar nicht beschlossen.
Das haben wir auch nicht gethan, wir sollen eben jetzt beschließen, aber das, was wir jetzt
beschließe,: sollen, was Ihnen vorgeschlagenwird und was in dieser Resolution uiedcrgelegt ist.
sind die Gedanken, die vorwiegend in dem Verwaltungsrathe, in dem Ausschusse, in der Plenar-
Commissiou und im Plenum zum Ausdruck gekommensind. Darüber, glaube ich, kann kein
Zweifel bestehen. Ich will nicht für die anderen Herren reden, der Herr Abgeordnetevon Eynern
hat aber auch auf meine Rede eremplifizirt. Ich finde meine Gedanken, die ich ausgefprochen
habe, hier in diefcr Ncfolution wiedergegeben; ich habe sie nicht veranlaßt, ich bin ganz
unschuldigdaran, aber ich finde meine Gedanken wieder. Es ist durchgehendsgesagt und aner¬
kannt worden, wie es in »lines, 1 heißt, daß wir den jetzigen Zustand den Verhältnissen nicht
mehr angepaßt erachten, aber ich habe auch das ausdrücklich ausgesprochen und habe es viel
deutlicher gesagt, als es der Herr von Eynern wiedergegebenhat, daß an das Bestehendehätte
angeknüpft werden sollcu, ich habe sogar gesagt, daß es kciu staatsmäunischcr Gedanke sei. in
so schablouenmäßigerWeise vorzugchen, wie hier vorgegangen worden ist; ich habe darauf
hingewiesen, daß diese Eigenthümlichkeit unserer Gesetzgebungder Grund sei, daß alle Paar
Jahre geändert werden müsse, daß dies der Grund unserer leider uicht berühmten Novellen-
gesetzgebung sei. Dies ist ausdrücklichzum Ausdruck gekommen; es ist ausdrücklich ausgesprochen
worden, daß wir lieber gehabt hätten, wie es nachher in alinea, 3 heißt, daß an die bewahrten
Einrichtungen in Kreis und Provinz angeknüpft worden wäre. Das ist von der Mehrzahl der
Redner ausgesprochenworden, nicht aber von Herrn von Eynern, das gebe ich zu, und es war
zu erwarten, daß sich der Herr Abgeordnete von Eynern auch heute gegen die Resolution aus-
sprechenwürde, uud daß er Bedenken hat, seinen Namen darunter zn setzen, das bezweifle ich
gar nicht. Aber in dem Sinne wie ich jetzt spreche, ist auch vorwiegendim Ausschusse gesprochen
worden. Im Ausschusseist der Gedanke der richtigen uud conscqueuteuInteressenvertretung
zunächst von dem Herrn Abgeordneten von Grand°Ny angeregt und dann von verschiedenen
Seiten unterstützt worden. Also finden Sie hier gar nichts anderes, als den Ausdruckderjenigen
Gedanken, die überwiegendin allen unseren Verhandluugen zum Ausdruckgekommen sind. Wenn
Herr von Eynern dem uicht zustimmenkann, so verstehe ich das vollkommen;wenn er seine Unter¬
schrift nicht geben will, so mag das auch richtig sein, aber wie in allen Körperschaften, so ist auch
hier der Ausspruchder Majorität der Ausfpruchder Körperschaft. Ich glaube, der Herr Abgeordnete
von Eynern würde ncnncutlichunter der jetzigen Konstellation im Abgeordnetenhaus»:vollständig
das Prinzip vertreten, daß die Beschlüsse der Majorität des Abgeordnetenhauses die Beschlüsse
des Abgeordnetenhauses sind. Es wird vielleicht die Zeit kommen, wo das nicht mehr der
Fall sein wird, aber augenblicklich ist es so, und ist es bisher überall so gewesen und wenn
wir hier an Seine Majestät den Kaiser und König der Meinung des Provinzial-Landtages
Ausdruck zu geben haben, so ist das der Ausdruck der Meinung der Majorität und nichts
anderes. Deshalb muß ich entschieden gegen die formelle Bekämpfung der Resolutionen Protestiren.



311

Herr von Eynern sagt immer: wir haben das nicht beschlossen;beschlossensollte nichts werden.
Nun ja, wir stehen eben erst heute vor der definitiven Beschlußfassung,und wenn die Majorität
die Resolutionen beschließt, so muß dieser Beschluß als Ausdruck des Provinzial-Landtages in
die Adresse hineinkommen.

Landtags-Marschall: Herr von Eynern hat auch mich genannt, ich fühle mich deshalb
veranlaßt, einige Worte zu sagen. Herr von Eynern sagt, ich hatte in der ersten Rede, die ich
zur Einleitung über die Kreisordnung gehalten habe, darauf hingewiesen,wir möchtenmit frischem
Muth an die Arbeit gehen, uns ganz auf den praktischen Boden stellen und von diesem aus die
vorgelegte Kreis- und Provinzialordnung prüfen. Ich habe darauf hingewiefen, daß hier nicht
der Platz fei, ein elegisches Lied über die Vergangenheit zu singen, aber, meine Herren, ich habe
keineswegsgesagt, daß es nicht Aufgabe des Landtages fei, nachdemer mit dem Vertreter des
Ministeriums in reiflicher Uebcrlegungdas möglichst Gute zu finden gesucht hat, seinen prinzipiellen
Standpunkt zu den uns vom Ministerium vorgelegten Gesetzesvorlagenzu wahren und in ganz
bestimmtenResolutionen für alle Zeit festzulegen. Ich glaube, meine Herren, daß dies eine der
hervorragendstenAufgaben des Landtages ist. Wir haben die erste Aufgabe gelöst, treten wir
nun an die zweite heran; gehen wir ebenso gern an die Arbeit, die der I. Ausschuß durch die
Vorlage der Resolution eingeleitethat, indem wir in diesen Resolutionen das Prinzip feststellen.
In diesen Resolutionenist ein grundlegenderGedankezum Ausdruckgekommen;es ist die Frage,
ob die Kreis- und Provinzialordnung in richtiger Weise auf das Bestehende aufgebaut ist.
Meine Herren! Ich glaube hier sagen zu müssen, daß ich auch an anderer Stelle berufen gewesen
bin, über diese Sache zu sprechen, und da habe ich als Begründung des Eardinalfehlers dieser
Vorlage hingestellt, daß man ein Haus nicht vom Dach aus nach den, Keller hin baue, soudern
daß man mit dem Keller anfangen müsse; man müsse zuerst das Fundament bauen; zuerst eine
Landgemeinde-Ordnung schaffen, auf der Landgemeinde-Ordnungbaue sich die Kreis- und
Provinzial-Ordnung auf. Sie sehen, meine Herren, wenn Sie die Motive zu den §H. 24 bis 2?
unserer Kreisordnung durchlesen,so recht eigentlich, wie sehr selbst mit den Veränderungen, die
wir Vorgenommen haben, danach gestrebt wird, etwas ineinander zu fügen, was eigentlich nicht
zusammengehört,eine auf büreaukratische Polizeiverwaltung gegründeteGemeindeordnungzusammen-
zuschweiheu mit der Selbstverwaltung in der Kreisordnung. Meine Herren! Diefer grundlegende
Gedanke ist in dem Vortrage des Herrn Lcmdes-Direktorszum Ausdruck gekommen, er ist von
ihm expressis verbis Namens des Verwaltungsrathes hier ausgesprochenworden. Ich habe
damals, um wieder zur Geschäftsordnungzurückzukommen, gefagt, daß wir von dieser allgemeinen
Debatte absehen wollten, um mit dem Vertreter des Ministeriums hier und im Ausschuß die
möglichst beste Form für die uns nun einmal vorgelegtenGesetzesvorlagenzu finden, ich habe
damit aber keineswegsausgeschlossen, daß wir auf diese grundlegendenGedanken zum Schluß
zurückkehren.Ich glaube auch, dem in den ersten Worten, die ich über die Kreis- und Provinzial¬
ordnung in unserer ersten Sitzung gesprochen habe, Ausdruckgegebenzu haben, indem ich an die
nivellirende Macht der Welle erinnerte, die jetzt an unsere Gestade fchlüge und vieles wegzuwifchen
drohte, was wegzuwifchen ich nicht für nothwendig erachtete.

Meine Herren! Ich bitte um Entschuldigung,wenn ich hier einige Worte von dem Stuhl
des Vorsitzendenaus gesprochenhabe, aber Herr von Eynern hatte mich direkt in die Debatte
hineingezogen, indem er sagte, ich wäre auch mit seiner Ansichteinverstanden. Meine Herren!
ich bin mit ihm nur darin einverstandengewesen, das möglichst Gute aus dem nun einmal uns
von, Ministerium Vorgelegtenherauszubilden,aber daß ich mit den Grundprinzipien nicht einuer-
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standen bin, das muhte ich auf diese Interpellation des Herrn von Evnern hier rund und ehrlich
bekennen. — Der Herr AbgeordneteGraf von Hoensbroechhat das Wort.

AbgeordneterGraf von Hoensbroech: Meine Herren! Der Herr Abgeordnete von Evnern
hat das Malheur, daß alle Hülfstruppen, die er angerufen hat, ihn nacheinanderim Stich lassen.
Ich condolire ihm deshalb aufrichtig. Auch von meiner Seite ist, wie von denjenigen Seiten, die
eben schon über die Sache gesprochen haben, im Ausschuß— in der Plenarcommission habe ich
nicht gesprochen — darauf hingewiesenworden, daß wir blos unsere Hand zur Berathung dieses
Gesetzentwurfesbieten, weil wir vor einem unabänderlichentait «.ocompli, vor einem Verhängnis)
stehen, welches nicht abzuändern ist, und weil wir, was über uns kommt, in einer für die Ver¬
hältnisse der Provinz möglichst günstigen Weise gestalten wollen. Wir waren — ich glaube
wenigstens, ich kann es von mir behaupten — nicht selbstsüchtig genug, die Interessen des zweiten
Standes in dieser Sache hervorzukehren. Herr von Eynern stellt es so dar, als wenn wir haupt¬
sächlich aus dem Grunde prinzipieller Gegner der Vorlage waren, weil uns erhebliche Nachtheile
aus derselben erwüchsen. Meine Herren! Das ist ja menschlichgedacht,aber sachlich und interesselos,
wie die Vertreter hier im Hause sein sollten, scheint es mir doch nicht zu sein, und ich nehme
für mich in Anspruch — wie ich es auch im Ausschuß gethan — daß ich durchausinteresselosin
die Berathung getreten bin, und in keiner Weise dieses Moment gelten lassen kann. Wir haben
alle, glaube ich -— ich rede hier von den conservativenElementen, die sich im Hause befinden —
es mit Zustimmung und einer gewissen Genugthuung begrüßt, daß durch das Zustandekommen
der Kreis- und Provinzialordnung die Einführung der Verwaltungsgesetzevom Jahre 1883
ermöglichtwird, die die Selbstverwaltung an Stelle des bisherigen büreaukratischenRegiments,
welches wir bisher in unserer Rheinprovinz hatten, zur Thatsache machen soll. Wir haben diese
Einführung der Verwaltungsgefetze,die den Schwerpunkt in der ganzen Frage bildet, mit Freuden
begrüßt, wir haben aber entschieden bedauert und gemißbilligt, daß diese Selbstverwaltung in dem
uns vorliegendenEntwurf der Kreis- und Provinzialordnung nicht in der Eonfequenz zum Ausdruck
gebrachtwird, wie wir es für die Interessen unserer Provinz wünschenmüssen. Deshalb haben
wir den Standpunkt festgehalten— (Stimmen: Welche „wir"?) Herren, die vor mir gesprochen
haben, Herr Freiherr von Löö und Se. DurchlauchtFürst zu Wied; ich habe damit die conser¬
vativen Elemente dieses Hauses gemeint, wozu ich Herrn von Eynern allerdings nicht rechnen
kann. Meine Herren! Deshalb sind wir an die Verbesserung der bestehenden Verhältnisse
herangetreten, denn es ist ja von uns, auch speciell von mir, anerkanntworden, daß die verfassungs¬
mäßigen Zustände, wie sie jetzt existiren, mit der Entwickelungder Verhältnisse sich nicht mehr
überall im Einklänge befinden; es ist ja ausdrücklich anerkannt worden, daß die mangelnde
Vertretung der Großindustrie in den verschiedenen Körperschafteneine passende Aenderung erfahren
könnte. Deßhalb sind wir nicht nur an die Besserung des Alten, sondern auch an die Besserung
des Neuen herangetreten, wir sind an diese Aufgabeherangetreten, weil wir hierzu von Sr. Majestät
den Auftrag bekommen haben. Meine Herren! Gerade fo gut, wie wir im einzelnendie Sache
zu prüfen haben, sind wir nach meiner Ansicht auch verpflichtet, unser Urtheil im Allgemeinen
über den Standpunkt, den wir der ganzen Vorlage gegenübereinnehmen,zur Kenntniß Sr. Majestät
zu bringen, und dies, meine Herren, soll durch die vorliegendenResolutionengeschehen. Ich würde
wiederholen,wenn ich dies weiter ausführen wollte; es ist schon wiederholtgesagt worden. Deshalb
ist es durchaus nothwendig, nicht nur richtig, daß, wenn die Anschauungen,die in den Resolutionen
enthalten sind, von der Majorität des Landtages getheilt werden, sie in der Adresse voll und
ganz zum Ausdruckgebrachtwerden.
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Landtags-Marschall: Der Herr Vice-Landtags-Marschall hat das Wort.
Vice-Landtags-Marschall Freiherr uon Solemacher-Antweiler: Meine Herren!

Ich schließe mich voll und ganz dem an, was Herr Freiherr von Loö, Se. Durchlaucht Fürst zu
Wied und Herr Graf von Hoensbroech gesagt haben. Wenn, als Graf Hoensbroech „wir" sagte,
gerufen wurde, wer darunter zu verstehen wäre, so erkläre ich ausdrücklich, daß ich mich vollständig
zu dem „wir" gerechnet habe, Herr Freiherr Felix von Loe mag es nicht ungnädig nehmen,
er hat ausdrücklich gesagt, daß er nur für sich gesprochen, aber ich hoffe, er wird mir gütigst
erlauben, daß ich sage, es hat mir ganz aus der Seele gesprochen, und das ich Wort für Wort
mich feinen Ausführungen anschließe. Ich bin im Eingang der Rede des Herrn Abgeordneten
von Eynern nicht im Saale gewesen, eine unabweisbare Nothwendigkeit hat mich einen Moment
hinausgeführt, als ich hereinkam, hörte ich gerade, wie Herr von Eynern meinen Namen mehrfach
nannte; ich weih nicht, ob ich Alles, was er über mich gesagt hat, oder nur einen Theil gehört
habe, aber jedenfalls hat er nach dein, was ich gehört habe, aus meinen Worten, die ich in der
Einleitungsdebatte vor 8 Tagen sprach, einige Sätze aus dein Zusammenhang heraus vorgetragen
und mir daraus nachweisen wollen, daß ich inconsequent wäre. Meine Herren! Das muß ich
ganz entschieden ablehnen; inconsequent bin ich nie gewesen. Ich habe gesagt, daß, wenn man
an das Bestehende sich angelehnt uud wenn man zu dem besteheudeu Großgrundbesitz alle die¬
jenigen, welche einen gewissen Grundsteuersatz zahlen, hiuzugcfügt hätte, kein großer Unterschied
gegen das entstanden sein würde, was jetzt für die Kreisvertrrtung geboten wird, daß es aber
vollständig dasselbe wäre, habe ich nie gesagt, denn die Hinzufügung der Herren aus der blasse
^ I — darauf bezieht sich der entsprechende Passus, gegen den Herr von Eynern polemisirt
hat — ist es gerade, die mir so uusymvathisch ist, und dagegen habe ich gesprochen. Im Aus¬
schuß ist die Sache noch viel energischer zur Sprache gekommen, Herr von Graud-Ny hat geradezu
gesagt, die Klasse ^ I hätte nicht den ihr gebührenden Einfluß, sie hätte eine Interessengruppe
für sich allein bilden müssen. Das, was Herr von Grand-Ny im Ausschuß gesagt hat, und was
ich in der Plenar-Commissionssitzuug gesagt habe, ist in dem Satze der Resolution niedergelegt,
daß insbesondere die Zusammensetzung des Kreistages nach drei Interessengruppen eine consequente
Durchbildung der Interessenvertretung nach hiesigen Verhältnissen nicht darstellt, d. h., man hätte
außer den drei Gruppen noch eine vierte haben müssen. Ich glaube daher, daß ich den Vorwurf
der Inconsequenz zurückweisen kann. (Abgeordneter von Eynern: Ist gar nicht gemacht worden.)

Landtags-Marschall: Der Herr Abgeordnete Courth hat das Wort.
Abgeordneter Courth: Meine Herren! Es ist mir gar kein Zweifel, daß das Haus

sich in keiner Weise verschränkt hat, Resolutionen noch zu fassen, in denen es sein Bedauern
ausdrückt, daß die Sache überhaupt nicht beim Alten bleibe oder daß man sich nicht mehr an das
Bestehende angelehnt habe, oder aber, daß man nicht in der Weise vorgegangen sei, wie es hier
in den Resolutionen niedergelegt ist. Ich bin zwar auch einigermaßen überrascht worden, daß
noch Resolutionen gekommen sind; ich dachte, die Herren hätten sich der unabweisbaren Noth¬
wendigkeit gefügt. Daß ich gegen diese Resolutionen stimmen werde, werden Sie wohl annehmen;
ich stehe in dieser Hinsicht auf dem Standpunkte des Herrn Abgeordneten uon Eynern. Falls die
Resolution beschlossenwird, so möchte ich Sie bitten, da die Sache ja doch in Form einer Adresse
an Se. Majestät gelangt, furtwährend zu sagen: der Landtag in seiner Majorität. Dann würden
wir in der Lage sein, diese Adresse zu unterschreiben. Die Abstimmung wird Sr. Majestät nicht
unterbreitet, es könnte, wenn gesagt wird, „der Landtag", den Anschein haben, als ob der Landtag
einstimmig so beschlossenhätte.
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Landtags-Marschall: Zur Geschäftsordnungmöchte ich erwidern, daß in den Antwort¬
adressenauf die Präpositionen, die Se. Majestät uns nach dein Propositiunsdckretzukommen läßt,
das Stimmenuerhältniß stets in Zahlen aufgeführt wird. — Der Herr Abgeordnetevon Eynern
hat das Wort.

Abgeordnetervon Eunern: Meine Herren! Wenn Sie diesen Beschlußso fassen, wie
Se. Durchlauchtder Herr Fürst zu Wied ausgesprochenhat, so sind wir in der Lage, die Adresse
mit zu unterschreibenals Ausdruck der Majorität. Das hatte ich in: Ausschüssegerade vor¬
geschlagenund hatte dort ausdrücklich gewünscht, daß gesagt würde: „die Majorität hat so
entschieden,dagegen war eine Minorität vorhanden, die auf dein Boden dieser neuen Kreis- und
Provinzialordnung stand". Das ist aber im Ausschüsse entschieden abgelehnt worden. Wäre das
nicht geschehen, so wäre die einzige Ursache, welche die ganze Debatte hier hervorgerufen hat,
beseitigt gewesen. Wäre das im Ausschusse angenommen worden, so würde ich gar nicht hier
versucht haben, in dieser Weise gegen die Resolution aufzutreten. Man hat es aber abgewiesen.
Jetzt erst hat Se. Durchlaucht der Fürst zu Wied die Sache nach meinemAntrage richtig gestellt.
Ich erkläre also, wenn es heißt: „der Landtag", so unterzeichneich nicht. Der Vergleichder
Majorität des Provinzial-Landtages mit der Majorität des Abgeordnetenhausesoder des Herren¬
hauses paßt nicht. Eine Adresse an Se. Majestät ist gewissermaßenein heiliges Schriftstück, bei
dem es Jeder sich überlegen muß, wenn er seinen Namen darunter setzt, als auch, wenn er seinen
Namen nicht darunter setzt. Ich möchte dann noch mehr persönlich dem Herrn Vicc-Landtags-
Marschllll auf feine Ausführungen einiges erwidern. Ich habe ihn in keiner Weife der Inconsequenz
geziehen. Wir haben mancherlei kleine Sträuße zusammen gehabt, aber ich würde es für ein
großes Unrecht halten, zu versuchen, ihm einen solchen Vorwurf zu machen. Ich will dem Frei¬
herr» von Solemachcr gegenüber gerne anerkennen,daß ich selten einen so consequcntenVertreter
feiuer Ansichten gefunden habe, und das ist es, was ihn mir so außerordentlichlieb und werth
macht. Ich habe das Wort von ihm angeführt und gemeint, dasfelbe stehe im Widerspruchmit
einem Satze in der Resolution, aber ich habe nicht gesagt, daß es im Widersprüchestände mit
der Ansicht des Freiherrn von Solemachcr.

Landtags-Marschall: Ich möchte auf einen Punkt zurückverweifen,welcher in einer
früheren Debatte vorgekommenist. Wir haben die Iustizgefctzedurch Allerhöchste Proposition zur
Behandlung bekommen,wir haben per uilrjoi-a darüber entschieden,und das Stimmenuerhältniß
wird zu jedem der Gesetze in der Adresse an Se. Majestät augegeben. Das versteht sich ganz
von selbst. Die offiziell uns vorgeschriebene Unterschriftheißt: „Landtags-Marschall und Stände
der Provinz"; das steht unter jeder Adresse, das heißt eben der ganze Landtag. Das Stimmen-
Verhältniß wird angegeben, und wenn es eine namentlicheAbstimmung gewefen ist, fo steht auch
diese darin. — Der Herr Abgeordnetevon Grand-Nv hat das Wort.

Abgeordnetervon Grand-Ny: Der Herr Abgeordnetevon Eynern hat soeben bemerkt,
daß er im Ausschußvergeblich die Anforderung gestellt habe, es folle in der Adresse ausgedrückt
werden, daß der Beschluß der Resolution von der Majorität gefaßt fei. Im Ausfchuß selbst hat
der Herr von Euncrn dieselbenGründe vorgebracht, die er hier vorbringt gegen die Resolution
überhaupt und gegen die Form der Resolution, und er hat auch erklärt, er würde die Resolution
nicht unterschreiben. Ich glaube, meine Herren, das Zeugniß aller Mitglieder des Ausschusses
dafür anrufen zu können, daß man im Ausfchuß sich bemüht hat, den Wünschen des Herrn
Abgeordneten von Ennern nach jeder Richtung hin entgegenzukommen,es ist ihm ausdrücklich
bemerktworden, daß zu dem Beschlusse des Landtages die Stimmenzahl hinzugesetzt werden würde.
(Widerspruch.)
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Es ist, wie ich behaupt?, von mir persönlichund andern ohne Widerspruchim Ausschuß
ausgesprochenworden, es stände dem nichts entgegen und es sei ganz angemessen,daß die
Stnumenzahl angegeben würde, als Kennzeichender Majorität, mit welcher der Beschluß des
Landtages gefaßt werde. Ich möchte mich ferner dagegen verwahren, daß, wie sich durch die
Ausführungen des Herrn von Eynern von Beginn der beutigen Debatte hindurchzieht hier
irgendwie eine Uebermschung, eine Ueberrumveluug oder ein Zwang durch diese Resolution
ausgeübt werden solle. Dem muß ich absolut widersprechen. Bezüglich des Herrn von Eynern
habe ich das bereits nachgewiesen,der Provinzial-Landtag selbst ist in diesem Augenblicke in der
Lage, Beschlußzu fassen über die Resolution; er ist in seinem Beschlusse so frei, wie er es bei
jedem anderen Beschlussegewesen ist. Der Schein, den Herr von Evnern der Angelegenheit
aufzudrücken sich bemüht, ist ganz entschieden ein durchaus unrichtiger. Nun wurde wiederholt
bezüglich eines Punktes der Resolution ans meine Ausführungen im Ausschuh Bezug genommen
ich halte mich hiernach für verpflichtet,auf denselbenmit ein paar Worten zurückzukommen Der
Herr Abgeordnete von Evnern hat diesen Punkt, der sich auf die Vertretung der einzelnen
Interessengruppen bei den Wahlen zum Kreistage und auf den Mangel derselbenim Provinzial-
Landtag bezieht, bemängelt. Ich will auch hier constatireu, daß nachdemich im Ausschüsse aus¬
geführt habe, daß die Interessengruppenin dem Wahluerband der Großgrundbesitzer für den Kreistag
nicht die richtigen sind, namentlich die fo bedentungsuolleIndustrie des Nheinlandes in Klasse ^.1
in Verbindung mit dein Grundbesitzenicht die gebührendeVertretung finde, Herr von Eynern
prinzipiell sich mit dieser Anschauung einverstandenerklärt hat. Ich erlaube mir noch hervor-
zuhcben, wie die Motive, indem sie die Klasse ^. I. in den Verband einstigen, dem Grund-
besitz zur Beruhigung sagen, er habe das Uebergewichtder Industriellen nicht zu'fürchten, weil
die Klasse ^.1. nicht so wirksam hineintrete, daß überhaupt ei,: Einfluß auf das Resultat der
Wahl in den meisten Fällen eintreten könne, auf der andern Seite wieder anerkennen daß den
Industriellen eine Vertretung gerade deshalb zukomme. Diesen Interessen der Nheinprovinz einen
wirksamenAusdruckzu geben, habe ich diese Formation der Wahluerbände bekämpft, und eigen-
thümlicher Weife, ich wiederholees, hat sich Herr von Eynern prinzipiell mit diese/ Auffassung
einverstandenerklärt, während er hier es bemängelt, daß sie in der ResolutionAufnahmegefunden
hat. Daß mau hier etwas ausdrückt, was mit den Anschauungeneines Theiles nicht überein¬
stimmt, ist ja möglich, aber das schließtnicht aus, daß diese Meinung zum Ausdruck gekommen
ist, und daß sie nach den Verhältnissen auch als gerechtfertigtangenommen worden ist. Ich will
mich auf diefe Punkte beschränken,weil ich der Meinnng bin, daß die Diskussion weit genug
gegangen ist. Es stehen sich, das ist klar, zwei Grnndanschauungengegenüber; welche von beiden
dominirt, wird sich durch die Abstimmung ergeben. Es mögen aber Diejenigen, die die neue
Anschauungvertreten. Denjenigen gegenüber, welche eine andere hegen, sich aller Verdächtigung
enthalten und denselbendie Gerechtigkeit widerfahren lassen, daß sie ihrer UeberzeugungAusdruck
gebe». Darum möchte ich doch entschieden bitten.

Landtags-Marschall: Der Herr AbgeordneteGraf von Hoensbroech hat das Wort.
Abgeordneter Graf von Hoensbroech: Meine Herren! Die Ansicht des Herrn

Abgeordneten Courth, daß in Bezug auf die Resolution, falls sie angenommen wird, gesagt
würde, die Majorität des Landtages habe sich zu folgender Resolution entschlossen, ist, wie ich
glaube, eine Form, die nach dem, was schon gesagt worden ist, im parlamentarischenLeben ganz
ungewöhnlichist, weil die Majorität stets die betreffendeKörperfchaftdarstellt. Auch in Bezug
auf die Einzelheiten, auf die Detailbestimmungen, die ja auch nicht unanimiter angenommen
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wurden sind, würde es auch nicht heißen: die Majorität hat sie angenommen, sondern es würde
heißen: der Landtag hat sie angenommen. Warum diesen Unterschiedmachen? Das scheint mir
in der Sache nicht begründet zn sein, Es ist aber doch, um die Wünsche der Herren zum
Ausdruckzu bringen, eine Form möglich,die ja auch schon der Herr Landtags-Marschallgenannt
hat, nämlich daß das StimmenuerlMniß in die Adresse eingefügt wird. Ich wollte nnr darauf
hinweifen. Da sonst alles schon gesagt worden ist, verzichte ich auf weitere Ausführungen,

Landtags-Marschall: Ich wiederhole nochmals, damit alle Herren es wissen: Zu
jeder Angelegenheit, welche in den Propositionen dem Provinzial-Laudtage zur Begutachtung
gelaugt, wird eine Adresse abgefaßt, nnd in diese Adresse wird bei der Begutachtung das Stimm¬
verhältniß eingetragen. Die Unterschriftder Adresse heißt: „Landtags-Marschall und Stände der
Rheiuvroviuz", das heißt eben der Landtag. So wäre diese Sache wohl erledigt. — Der Herr
Abgeordnetevon Evnern hat das Wort.

Abgeordnetervon Evnern: Ich wollte nur dem Herrn Abgeordnetenvon Grand-Nv
sagen, daß über die Vorgänge im Ausschüsse für uns allein das Referat des Herrn Referenten
zur Grundlage dienen muß, und daß ich deshalb auf alles das, was der Herr Abgeordnetevon
Grand-Rv von nnr gesagt hat, nicht eingehe. Er hat mich falfch verstanden; das Referat des
Herrn Abgeordneten Adams giebt vollständig die Vorgänge wieder, wie sie im Ausschusse
stattgefundenhaben.

Landtags-Marschall: Der Herr Abgeordnetevon Grand-Nu hat das Wort.
Abgeordneter von Grand-Ry: Das bestreite ich durchaus uicht, daß das Referat die

Vorgänge wiedcrgicbt, die vorgekommensind. Ich erwidere aber, daß es nicht alle Diugc, die
vorgekommensind, in ausgedehntem Maße wiedergiebt. Das ist ja selbstverständlichbei jedem
Referate. Die Momente, welche ich angeführt habe, sind im Ausschuß vorgekommen. Dabei
bleibe ich stehen.

Landtags-Marschall: Es ist ein Schlußantrag von dem Herrn Graf Beißel gestellt
worden. Wird demselbenwidersprochen?— Es geschieht nicht, ich nehme an, daß der Schluß¬
antrag angenommen ist. Zur Geschäftsordnung hat der Herr Vice-Landtags-Marschall
das Wort.

Viee-Landtags-Marschall Freiherr von Sole mach er-Ant weil er: Meine Herren!
Das ist ganz zweifellos, daß auf eine Königliche ProPosition mit einer Adresse geantwortet
werden muß, ebenso zweifellos ist es, daß in der Adresse gesagt werden muß, wie diese Präpo¬
sition beurtheilt wird; sowohl die einzelnen Abänderungen, als auch die allgemeine Betrachtung
die durch die Abstimmung festgestelltwird, gehören zweifellos in die Adresse hinein. Nun hat
der Herr Landtags-Marschall gesagt, daß auch das Stimmenverhältnis; in der Adresse angegeben
werden müsse. Ich gesteheaufrichtig, daß ich mich dieser Auffassung eigentlich nicht anschließe,
sundern der Landtag giebt sein Gutachten ab, und das Stimmeuvcrhältnitz gehört eigentlich in
die Adresse nicht hinein, sundein die ganzen Verhandlungen werden als Anlage mitgeschickt, und
aus dieser Anlage wird ersehen, wie bei jeder einzelnen Position das Stimmenverhältnis;
gewesen ist, eventuell werden die Namen aus einer namentlichenAbstimmungersehen. Ich stehe
auf dem Standpunkte, das; das Stimmenverhältnis; in die Adresseeigentlich nicht hinein gehört,
will mich aber der Einfügung nicht widersetzen.

Landtags-Marschall: Meine Herren! Das Stimmverhältniß ist auch früher
immer in die Adressen eingefügt wurden. Ich möchte noch darauf hinweisen, daß wir in
diesen Verhandlungen über die einzelnenAngelegenheiten,wie wir dies auch in der Behandlung
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der übrigen Punkte der Kreis- und Provinzialordnuug gethan habeu, immer per m^ora ab¬
stimmen, daß aber über das ganze Gesetz, welches wir vorliegen haben, nachher mit Zweidrittel
Mehrheit abgestimmt werden muß. — Der Herr Abgeordnete Freiherr von Loö hat das Wort
zur Geschäftsordnung,

Abgeordneter Freiherr Felix von Loe: Der Herr Marschall hat ja eine größere
Kenntniß Dessen, was früher immer geschehenist, als ich. Ich möchte nur sagen, ich sehe
keinen Grund ein, warum das Stimmenverhältnis; nicht in die Adresse hineinkommensoll. Ich
bin der Ansicht, daß diejenigen, welche in der Minorität stimmen, das Recht haben zu ver¬
langen, daß angegeben wird, daß eine Minorität dagewesenist. Mir ist es vollständig gleich¬
gültig, ob das Stimmenvcrhältnih in der Anlage oder in der Adresse selbst kundgegebenwird.
Das Resultat bleibt dasselbe.

Landtags-Marschall: Meine Herren! Die Diskussion ist geschlossen. Ich frage
den Herrn Referenten, ob er noch etwas zu bemerkenhat.

Referent Abgeordneter Adams: Ich erlaube mir hier den zur Sprache gekommenen
Passus aus dem Referate zu verlesen, nämlich das, was über die Frage gesagt worden ist, ob
eine Resolution oder eine Adresse erlassen werden soll:

„Der Ausschuß trat hiernach in eine Diskussion der Frage ein, ob der Landtag im
Wege einer besonderenResolution oder im Tenor der gutachtlichenAeußerung in
der Sr. Majestät dem Könige einzureichendenAdresse sich über seine prinzipielle
Stellung zu den Vorlagen aussprechensoll.

Diese Frage wurde mit Stimmenmehrheit bejaht und beschlossen, daß folgende
Sätze in der Adresse an Se. Majestät den König Aufnahme finden sollen."

Im Uebrigen verzichteich auf das Wort, da Alles bereits besprochen worden ist.
Landtags-Marschall: Der Herr Abgeordnete von Eynern hat das Wort zur

Geschäftsordnung.
Abgeordneter von Eynern: Ich wollte nur fragen, ob über jeden einzelnen Satz

der Resolution oder über die ganze Resolution auf einmal abgestimmt werden soll.
Landtllgs-Marschall: Meine Herren! Es ist im Ausschuß darüber debattirt

worden, wir haben darüber hier gesprochen und die einzelnen Punkte erwogen. Wenn es
Ihnen recht ist, so möchte ich vorschlagen,daß wir zunächst über die Resolution abstimmen und
dann nochmals über das ganze Gesetz mit der Resolution. Es wird wohl nicht gewünscht,daß
wir vorher nochmals aus die einzelnen Veränderungen eingehen, die früher hier beschlossen
worden sind, sondern ich nehme an, wenn kein Widerspruch erfolgt, daß der jetzt in pleno
tagende Provinzial-Landtag diejenigen Beschlüsseund zwar nach demselbenStimmverhältniß
sanktionirt, die in der Plenar-Commissionssitznng gefaßt worden sind. Sind Sie damit ein¬
verstanden? — Der Herr Abgeordnete Bruckhoffhat das Wort.

Abgeordneter Brock hoff: Ich möchte zu dem §. 4 noch ein paar Worte fagen.
Heute Morgen ist gesagt worden, daß über die letzten Veränderungen, die vom I. Ausschuß
vorgenommen sind, zunächst diskutirt werden sollte, dann solle die Diskussion der einzelnen
Paragraphen erfolgen. Wir find aber sofort in die Berathung der Resolution eingetreten,
es sind die einzelnen Punkte derselben verlesen worden, und es soll nun ohne Diskussion der
erwähnten Paragraphen abgestimmt worden,

Landtags-Marschall: Meine Herren! Ich glaube, daß ich ganz deutlich gesagt
habe, daß wir zunächst über die einzelnen Veränderungen der Kreis- und Provinzialordnung,
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welche von dem Ausschuß unch unserer letzten Berathung vorgeschlagenworden sind, berathen
würden, dann sind diese Anträge hier zur Abstimmung gebracht wurden, sie sind sämmtlich
angenommen worden. Hierauf ist die Verhandlung ausgesetzt worden, weil die Resolutionen
nicht gedruckt vorlagen. Als wir die Verhandlung wieder aufnahmen, habe ich gesagt, wir
würden nur noch die Resolutionen behandeln und dann zur Abstimmung über das ganze Gesetz
kommen. Ich glanbe, ich bin in dieser Hinsicht ganz klar gewesen. Ich frage den Herrn
Abgeordneten Brockhoff, ob er feine Bemerkungen nicht heute Morgen bei der Behandlung der
Vorschläge, die vom I. Ausschuß gemacht worden sind, hätte anbringen können. Der Herr
Referent hat ja die sämmtlichenBeschlüsse, die hier in der Plenar-Commissiun gefaßt wurden
sind, noch einmal vorgelesen, auch diejenigen zu §. 4. Ich dächte, wenn ein Antrag noch zu
stellen war, so wäre dort wohl der richtige Ort gewesen, ihn noch zu stellen. — Der Herr
AbgeordneteBrockhoffhat das Wort zur Gefchäftsorduung.

Abgeordneter Brockhoff: Ich möchte darauf erwidern, daß der Herr Referent gleich
mit Z. 24 angefangen hat.

Landtags-Marschall: Meine Herren! Ich glaube nicht, daß dem so ist. Wir haben
von Anfang an die sämmtlichen Veränderungen, welche beliebt worden sind, behandelt; auch
gerade §.« 4 ist im Anfange besprochen worden, es hat nur keine Diskussiondarüber stattgefunden.
— Zur Geschäftsordnunghat der Herr Referent das Wort,

Referent Abgeordneter Adams: Meine Herren! Ich glaube, daß der Herr Abgeordnete
Brockhoff insofern Recht hat, als eine Diskussion über die einzelnen Veränderungen noch nicht
stattgefunden hat. Ich habe in meinem Referate sämmtliche Veränderungen angeführt und
verlesen, wir kamen aber darauf sofort, ohne daß eine Diskussionüber die einzelnen Abänderungen
zugelassen worden wäre, zu der Frage der Resolutionen. Es würde deshalb wohl dagegen nichts
zu erinnern fein, daß, wenn einzelne Abgeordnetezu den Abänderungen noch das Wort verlangen
und neue Anträge stellen wollen, dies jetzt noch geschieht.

Landtags-Marschall: Meine Herren! Ich muß zugestehen, daß in den Verhandlungen
allerdings eine Stelle nicht vorhanden war, an welcher der Herr AbgeordneteBrockhoff heute
Vormittag einen Antrag zu H. 4 hätte anbringen können, denn wir haben nach Anhörung des
Referates des Herrn Referenten nicht alle Paragraphen besprochen, sondern nur diejenigen,welche
im I. Ausschuß Veränderungen erlitten haben. Ich ertheile daher dem Herrn Abgeordneten
Brockhoff das Wort.

AbgeordneterVrockhoff: Meine Herren! Wenn Sie mir auf einen Augenblick das Wort
gestatten, fo möchte ich noch einmal auf Z. 4 zurückkommen, und zwar auf die Zahl, welche zum
Ausscheidenaus dem Kreisverband nöthig ist. Ich weiß ja, ich werde bei Ihnen keine Gegenliebe
finden, aber ich wollte meinen Standpunkt kennzeichnen, weil ich gerade den Bezirk mit vertrete,
in dem die Gemeinden Altendorf und Borbeck, von denen hier so viel geredet wurde, liegen.
Beide Communalverbände sind zusammengelegteGemeinden, welche beide schwerlich sehr rafch
Städte werden und in Folge dessen aus dem Kreisverband ausscheiden können. Dieselben ähnlichen
Verhältnisse liegen in Schalke, Wattenscheidtund Gelsenkirchen in Westfalen vor, und wenn man
dort mit dem Minimum nicht fo ängstlich gewesen ist, so glaube ich, wird es bei uns auch gehen,
daß man die Zahl nicht zu hoch greift. Ich möchte deshalb noch einmal darauf zurückkommen
und Sie bitten, den Antrag des Herrn Abgeordnetenvon Eynern anstecht zu erhalten, welcher
dahin ging, das Minimum auf 3U000 zu fetzen; falls Sie aber darauf nicht eingehenwollen.
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doch mindestensin §. 24 den Zusatz fallen zu lassen, „mit Zustimmung des Prouinzial-Landtages",
das heißt, es bei der Regierungsvorlage zu belassen,

Landtags-Marschall: Ich bitte, den Antrag schriftlich einzureichen,
AbgeordneterNrockhoff: Es ist der von Evnern'sche Antrag, event, die Regierungsvorlage.
Landtags-Marschall: Herr AbgeordneterBrockhoff, Sie beantragen also Wiederher¬

stellung der Regierungsvorlage.
AbgeordneterBrockhoff: Ja.
Landtags-Marschall: Herr Brockhoff beantragt also Wiederherstellungder Regierungs¬

vorlage. Es meldet sich Niemand weiter, ich schließe die Diskussion und bringe den Antrag zur
Abstimmung. Ich bitte Diejenigen, die für den Antrag sind, sich zu erheben. (Geschieht.)

Das ist die Minorität, der Antrag ist gefallen.
Meine Herren! Ich frage, ob zu den übrigen Paragraphen der ganzen Kreis- und Pro-

vinzialordnung noch etwas zu bemerken ist. — Der Herr Abgeordnetevon Ennern hat das Wort.
Abgeordneter von Eyncrn: Ich habe gegen die einzelnenParagraphen noch sehr viel

zu bemerken, ich werde das aber nicht thun, denn ich denke mir, daß wir nur darüber
abstimmen, daß die Kreis- und Pruvinzialordnung in dieser Weise und Form von dem
Pruvinzilll-Landtag begutachtet wurden ist, daß wir aber nicht darüber abstimmen, ob- wir mit
dem ganzen Gesetze einverstanden sind, denn dann würden sehr viele, die mit einzelnen Bestim¬
mungen nicht einverstanden sind, in die Lage gerathen, gegen das ganze Gesetz stimmen
zu müssen.

LandtagsM arschall: Der Herr Referent hat das Wort.
Referent Abgeordneter Adams: Meine Herren! Ich glaube, daß es wohl noch nicht

vorgekommenist, daß man so, wie hier beantragt wird, verfahren. Wir haben das Gesetz zur
Begutachtung bekommen, wir begutachten es, indem wir über die einzelnen Paragraphen
abstimmen, und wir begutachten es schließlich,indem wir über die Resolutionen abstimmen.

Landtags-Marschall: Und schließlich müssen wir über das ganze Gesetz abstimmen.
Diese Abstimmuug präjudicirt doch uicht, ob man mit den einzelnenBestimmungeneinverstanden
ist. Zur Geschäftsordnung hat der Herr Abgeordnete Dietze das Wort.

Abgeordneter Dietze: Ich hatte mir, falls zu den einzelnen Paragraphen keine neue
Diskussion mehr gewünschtwird, vorgenommen, einen eu K1o«-Antrag dahin zu stellen, daß die
Kreis- und Pruvinzialordnung in derjenigen Form, wie sie hier begutachtet und von dem Aus¬
schuß uns durch das Referat mitgetheilt wurden ist, angenommen werde.

Landtags-Marschall: Ist hiergegen etwas zu erinnern? — Es geschieht nicht, es
wird daher eine Behandlung der einzelnen Paragraphen nicht mehr erfolgen, fundcrn wir
fchrciten nunmehr zur Abstimmung über die Kreis- und Provinzmlordnung einschließlichdes
Wahlreglcments. Ich bitte diejenigen, die dagegen sind, sich zu erheben. Zur Fragestellung
verlangt Herr Herrmann das Wort.

Abgeordneter Hcrrmann: Wird jetzt über das Gesetz oder über die Resolutionen
abgestimmt?

Landtags-Marschall: Ueber das Gesetz ohne Resolutionen. Ich bitte nuchmals
diejenigen, die dagegen sind, sich zu erheben. (Geschieht.)

Meine Herrezi! Mit allen gegen 4 Stimmen ist die ganze Vorlage in der Form, wie
sie vom Ausschuß vorgeschlagenwurden ist, hier im Plenum angenommen. Nun kommen wir
zu den Resolutionen. Wünschen Sie, daß dieselben noch einmal verlesenwerden. (Stimmen: Nein.)
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Wir kommenzur Abstimmung. Ich bitte Diejenigen, die gegen die Rcfolutiouen sind,
sich zu erheben. (Geschieht.)

Gegen die Resolutionen sind 31 Stimmen. Zur Geschäftsordnung hat der Herr
Abgeordnete von Eynern das Wort.

Abgeordneter uon Eynern: Darf ich um die Gegenprobe bitten, damit die Zahlen
festgestelltwerden.

Landtags-Marschall: Ich bitte um die Gegenprobe, ich bitte, daß diejenigenHerren,
die für die Resolutionen sind, sich erheben. (Geschieht.)

Es sind 41 Herren, die Resolutionen sind also mit 41 gegen 31 Stimmen angenommen.
Zur Geschäftsordnung hat der Herr Abgeordnetevon Eynern das Wort.

Abgeordnetervon Eynern: Darf ich fragen, ob in der Adresse der Thatsache Ausdruck
gegeben werden wird, daß unter den 41 Herren, welche für die Resolutionen gestimmt haben, sich
die gesammteRitterschaft befunden hat?

Landtags-Marschall: In der Adresse wird das Stimmenverhältnis; wiedergegeben
werden. Nun kommt der dritte Antrag des I. Ausschusses, der dahin geht:

„Der hohe Provinzial-Landtag wolle durch vorstehendeBeschlußfassungdie Petitionen
der Bürgermeister Pahlke in Nheydt, Werners zu Düren, Philippi zu Haaren,
Daniels zu Treis, Niehl in Senheim, Vreuer in Cochem Land, Prestinari in
Brodenbachund des Stadtsekretairs Daniels in Essen für erledigt erklären".

Da kein Widcrfpruch erfolgt, erkläre ich diesen Antrag für genehmigt.
Damit ist die heutige Tagesordnung erledigt. Meine Herren! Wir haben noch einige

Gegenständezu behandeln, zu deren Erledigung ich Sie bitte, morgen um 11 Uhr hier zusammen-
zu kommen. Ich werde den Herrn Landtags-Eommissarius ersuchen, nach Schluß der morgigen
Sitzung hierher zu kommen und die Session zu schließen.

Die Sitzungist geschlossen.
(Schluß der Sitzung 5 Uhr.)

Neunte Sitzung
im Ständehause zu Düsseldorf, am Samstag, den 20. November 1886.

Beginn: 11 Uhr Vormittags.

Tagesordnung:
1. Referat des I. Ausschusses,betreffenddie Erhöhung des für die Fachschulefür die

Kleineisen- und Stahlwaaren-Industrie zu Nemfcheid seither aus Prouinzialfonds
geleisteten Zuschusses. L. M. Nr. 36. Referent: AbgeordneterFried erichcl.

2. Referat des l. Ausfchuffes,betreffenddie Erhöhung des Zuschusses für die Königliche
Webe-, Färberei und Appreturfchulezu Crefeld. L. M. Nr. 96. Referent: Abge¬
ordneter Dietze.
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6. Referat des II. Ausschusses, betreffenddie Petition der Gemeinden Heimbach,Blerrs
und Hausen, auf Ausbau einer Prouinzialstrahe von Heimbach nach Nideggen. L. M.
Nr. 8Z. Referent: AbgeordneterNautenstrauch.

4. Referat des I. Ausschusses, betreffenddie Petitionen:
ll) des KöniglichenLandraths zu Wetzlar um eiue Uuterstützungvon 16 000 M. an

die Hagelbeschädigtendes Kreises Wetzlar;
K) des Königlichen Landraths Freiherrn von Fürstenberg um eine nicht normirte

Summe an die Hagelbeschädigteuder Kreise Gummersbach und Wipperfürth;
«) des AbgeordnetenFreiherr« Felix von Los, um eine Unterstützung bis zu 10 000 M

an die durch Hagel beschädigten Tabakspflanzer am Niederrhein.
L. M. Nr. 75. Referent: AbgeordneterWolters.

5. Referat des I. Ausschusses, betreffend die Landtagsökonomie. L. M. Nr. 102.
Referent: AbgeordneterDietze.

Landtags-Marschall: Meine Herren! Die Sitzung ist eröffnet. Wir beginne» mit
Verlesung des Protokolls der vorigen Sitzung. (Geschieht.)

Ist gegen das Protokoll etwas zu erinnern? -- Dies ist nicht der Fall, ich erkläre das
Protokoll für genehmigt und ersuche Herrn Freiherrn Eugen von Los das Protokoll der heutigen
Sitzung zu übernehmen. (Geschieht.)

Im Anschluß an die Verlesung des Protokolls bitte ich um die Ermächtigung das
Protokoll der heutigen Sitzung in Ihrem Namen festzustellen. — Es erfolgt kein Widerspruch
ich nehme an, daß Sie damit einverstanden sind. Ebenso bitte ich um die Ermächtigung die
Adressenan Se. Majestät den Kaiser und König, welche für die verschiedenenGesetzentwürfe
nöthig sind, m Ihrem Namen feststellenund unterschreiben zu dürfen. Die Adressen würden
hierauf in Düsseldorf von denjenigenMitgliedern, die hier in der Nähe sind, noch unterschrieben
werden. Es ist nicht möglich,die Adressenheute noch fertigzustellenund von allen Mitgliedern
unterschreibenzu lassen.

Meine Herren! Am Schlüsse dieser Sitzung, ehe der Herr Oberpräsident hier eintreten
wnd, um tue Session zu schließen, werden den Herren die Diäten im Zimmer des I. Ausschusses
übergebenwerden.

Ich habe den Herrn Oberpräsidenten eingeladen, um 12'/2 Uhr zur Schließung der
Session hierher zu kommen. Ich hoffe, daß wir bis dahin mit unsrer Tagesordnung fertig sind
Sollte es nicht der Fall sein, so würde ich den: Herrn Operpräsidenten durch einen Boten sagen
lassen, um wieviel Uhr wir ihn zu kommen bitten.

Meine Herren! Wir treten nunmehr in die Tagesordnung ein und kommen zunächst zu
dem Referat des I. Ausschusses, betreffend Erhöhung des für die Fachschule für die
Kleineisen- und Stahlwaarenindustrie zu Remscheid seither aus Provinzial-Fonds
geleisteten Zuschusses. Referent ist der Herr AbgeordneteFriederichs

Referent AbgeordneterFriederichs: Das Referat des I. Ausschusses betreffend Erhöhung
des für die Fachschulefür die Kleineisen und Stahlwaarenindustrie zu Remscheid seither aus
Provinzialfonds geleisteten Zuschusses lautet:

„Seitens des Herrn Handelsministers ist die Erweiterung der Fachschule für
die Kleineifen-uud Stahlwaarenindustrie zu Remscheid, welche seither einen jährlichen

41
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Beitrag uon 5000 3)t. aus Provinzialfonds bezogen hat, in Vorschlag gebracht
worden und es haben sowohl die Königliche Regierung Hierselbstals auch das Curatorium
der Schule gebeten, zur Durchführung dieser Erweiterung auch den seither aus
Provinzialfonds geleistetenZuschuß entsprechend zu erhöhen.

Der I. Ausschuß ist in eine Prüfung der hierüber gemachten Vorlagen eingetreten
und hat-

in Erwägung, daß auch die Königliche Staatsregierung sich für den Fall der
Erweiterung der Schule zu einer namhaften Erhöhung des Staatszuschusses
bereit erklärt hat, sowie mit Rücksichtdarauf, daß die Wertmeisterschule zu Rhevdt
nicht zu Stande kommt und der für dieselbe bewilligte Provinzialzuschußvon
5000 M. disponibel geworden ist,

beschlossen,dein hohen Landtage vorzuschlagen:
den Zuschuß für die Fachschule zu Reinscheid von 5000 M. auf 10 000 M. zu
erhöhen unter der Voraussetzung, daß der Staatszuschuß von N000 M. auf
25 000 M, erhöht und die von der KöniglichenStaatsregierung beabsichtigte
Erweiterung der Schule ausgeführt werde, wofür die Erweiterung der Gebäude
nach den Anforderungendes Herrn Handelsministers von der Stadt Remscheid
übernommen wird."

Nieine Herren! Diese Erweiterung der Gebäude wird gegen 60 000 M, kosten, welche
Summe also den neuen Veitrag ausmacht, den die Stadt Remscheidfür den Fall zu leisten
hat, daß der Provinzialzufchußbis auf 10 000 M, und der Staatszuschuß bis auf 25 000 M.
erhöht wird.

Landtags-Marschall: Ueber diesen Antrag des I. Ausschusseseröffne ich die Diskussion,
— Es meldet sich Niemand zum Wort, ich schließe die Diskussion und bringe den Antrag zur
Abstimmung, Ich bitte Diejenigen, die dagegen sind, sich zu erheben. (Es erhebt sich Niemand.)

Der Antrag des I. Ausschusses ist einstimmig angenommen.
Der folgende Punkt der Tagesordnung ist das Referat des I. Ausschusses betreffend

die Erhöhung des Zuschusses für die Königliche Webe-, Färberei- und Appretur¬
schule zu Crefeld. Referent ist der Herr AbgeordneteDietze.

Referent AbgeordneterDietze: Seitens des Oberbürgermeisters der Stadt Crefeld ist
hier ein Antrag eingegangen,den bisher für die KöniglicheWebe-, Färberei- und Appreturfchule
in Crefeld geleisteten Zuschuß von 6000 M. bis auf 10 000 M. jährlich zu erhöhen. Die Summe
von 6000 M., die Sie bewilligt haben, meine Herren, ist bis zum 1. April 1888 etatsmaßig
genehmigt, und da dieser Landtag nicht in der Lage ist, an dem Etat etwas zu verändern, so
hat der I. Ausschußbeschlossen, Ihnen vorzuschlagen,für jetzt über diesen Antrag zur Tages¬
ordnung überzugehen. Das Referat lautet:

„Der Oberbürgermeister von Crefeld ist dahin vorstellig geworden, den der
Königlichen Webe-, Färberei und Appreturschule in Crefeld aus dem Ständefonds
bis zum 1. April 1888 bewilligtenZuschuß von jährlich 6000 M. nicht nur weiter
zu bewilligen,sondern auch eine Erhöhung des Zuschusses bis auf 10 000 M. jährlich
eintreten zu lassen.

Der I. Ausschußbeschließt, dem hohen Landtage zu empfehlen:
In Erwägung, daß der vom 28. Oktober cr. datirte und erst am 15. November
hier präfentirte Antrag auf Vermehrung des Provinzialzufchussesfür die au.
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Fachschulenicht so genügend präzisirt ist, um damit die Nothwendigkeitder
Erhöhung des Zuschusses zur Zeit begründenzu können, wolle der hohe Provinzial-
Landtllg über die Petition zur Tagesordnung übergehen."

Landtags-Marschall: Ich eröffne über diesen Antrag des I. Ausschusses die Diskussion.
— Es meldet sich Niemand zum Wort, ich schließe die Diskussion und bringe den Antrag zur
Abstimmung. Ich bitte Diejenigen, die dagegen sind, sich zu crhebeu. (Es erhebt sich Niemand.)

Der Antrag ist einstimmigangenommen.
Wir kommen zum Referat des II. Ausschusses, betreffend die Petition der

Gemeinden Heimbach, Blerrs und Hausen auf Ausbau einer Provinzialstraße von
Heimbach nach Nideggen. Referent ist der Herr AbgeordneteNautenstmuch.

Referent AbgeordneterRautenstrauch! Die Petition betrifft die Anlage einer Provinzial¬
straße von Heimbachnach Nideggen. Der II. Ausschuß erlaubt sich, da die Sache von Seiten
eines höheren Beamten nicht genügend geprüft ist, den Vorschlagzu machen, den Provinzial-Ver-
waltungsrath mit der Prüfung zu beauftragen und ihn zu ersuchen, dem nächsten Provinzial-
Landtage darüber Bericht zu erstatten, ob nicht für den Fall, daß dem Provinzial-Lcmdtagcdie
Anlage einer Provinzialstraße nicht empfohlen werden kann, der Ausbau der Straße als Gemeinde-
weg I. Klasse stattfinden soll.

Landtags-Marschall: Ueber diesen Antrag des II. Ausschusses eröffne ich die
Diskussion. — Es meldet sich Niemand zum Wort. Ich schließe die Diskussion, und bringe
den Antrag zur Abstimmung. Ich bitte Diejenigen, die dagegen sind, sich zu erheben. (Es
erhebt sich Niemand.)

Der Antrag ist einstimmig angenommen.
Der folgende Gegenstand ist das Referat des I. Ausschusses betreffend die

Petitionen: a. des Königlichen Landraths zu Wetzlar um eine Unterstützung uun
16000 M. an die Hagelbeschädigten des Kreises Wetzlar; d. des Königlichen Land¬
raths Freihcrrn von Fürstcnbcrg, um eine nicht normirtc Summe an die Hagel-
beschädigten der Kreise Gummersbach und Wippcrfürth, sowie «. des Abgeurdueten
Freiherrn Felix von Loe, um eine Unterstützung bis zu 10000 M. an die durch Hagel
beschädigten Tabakspflanzer am Niederrhein. Referent ist der Herr AbgeordneteWolters.

Referent Abgeordneter Wolters: Referat des I. Ausschusses,betreffend folgende 3
Petitionen: 1. des Königlichen Landraths von Tischuwitz um eine Unterstützung von 16 000 M.
an die Hagclbeschädigtcndes Kreises Wetzlar; 2. des Königlichen Landraths Freiherrn von
Fürstcnberg um eine nicht nurmirte Summe an die Hagelbeschädigtcnder Kreise Gummersbach
und Wippcrfürth; 3. des Herrn Frciherrn Felix von Loö um eine Unterstützung bis zu
10 000 M. an die durch Hagel beschädigtenTabatpflanzer am Niederrheiu.

Nach eingehenderPrüfung der Anträge war der I. Ausfchuß der Ansicht, daß prinzipiell
alle Anträge von Hagelbeschädigtenum Unterstützung dem Beschlusseeiues früheren Landtages
gemäß aus den zur Zeit ausgeführten Gründen abzuweisenseien, daß sich indessenausnahms¬
weise der Antrag des Freiherr,: von Loö aus folgenden Gründen zur Annahme empfehle.

Bei fast allen Hagel-Versicherungsgesellschaftenist die Prämie für Tabaks- und andere
Handelsgewächfeso hoch normirt (3—5°/«), daß dieselbe, wenn auch nicht unerschwinglich,so
doch so große Opfer von den kleinen Leuten fordere, daß es nicht als grobe Fahrlässigkeit
anzusehen sei, wenn die Tabakspflanzer ihre Crescenz nicht versicherthatten.

Aus diesen Gründen beantragt der I. Ausschuß:
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„Der hohe Landtag wolle die Petition »ä I. und II. abweisen,
dagegen ausnahmsweise den Provinzial-Nerwaltuugsrath ermächtigen, nach

Prüfung der Beschädigung bis zu 10 000 M. zur Linderung der Noth der durch
Hagel betroffenen Tabakspstanzer (Autrag III) zu bewilligen."

Landtags-Marschall: Ueber diese 3 Anträge des I. Ausschusseseröffne ich die
Diskussion uud ertheile dem Herrn Abgeordneten Courth das Wort.

Abgeordneter Courth: Zunächst möchte ich wissen, wann die Beschädigungder Tabaks¬
pstanzer stattgefunden hat. Dann möchte ich auch den Nachweis gewärtigen, daß die Tabaks-
bnuer nuthleidend sind.

Landtags-Marschall: Der Herr Abgeordnete Vrockhoffhat das Wort.
Abgeordneter Vrockhoff: Meine Herren! Ich möchte Sie bitten, auch die Petition

»cl 3 vollständig abzulehnen. Der Tabaksbau als solcher ist in Deutschland außerordentlich
geschützt. Es bezahlt der geringste Tabak, welcher aus Amerika eingeführt wird, per Centner
42,» M., dagegen wird der Tabak, der im Inlande gezogenwird, nur mit 24 M. versteuert,
folglich liegt auf dem Tabak ein Schutz von 18,b M. per Centner. In der Petition, die uns
wegen Abänderung der Tabakssteuer vorgelegt worden ist, ist ausgeführt, daß auf 10 ÜHRuthen
Land ein Ccntner Tabak wächst, folglich wachsenans 180 üMuthen 18 Ccntncr Tabak. Wenn
ich diese 18 Ccntncr Tabak mit dem Schutzzollvergleiche, so würdcu 18 Centncr amerikanischen
Tabaks, das Erträgniß eines Murgens zu 42,5 M. berechuet,765 M. Steuer tragen, 18 Centner
inländischenTabaks zu 24 M. tragen aber nur 432 M. Steuer, folglich liegt auf dem mit
Tabak bepflanzten Morgen ein Schutz von 333 M. Nun ist es allerdings richtig, die Hagel¬
versicherung für Tabak ist ziemlich hoch. Ich habe mir von dem Hauptagcnten der Magde¬
burger Hagelversicherungdie Angaben machen lassen — es war für die Gegend von Wcscl und
Wisset, das wird Wohl die Gegend sein, wo der Hagelschlag stattgefunden hat — die Ver¬
sicherung betragt für Nohtabak 4^/e"/«, dagegen für Rauchtabak ?,2o"/<>. Die Ockunomen
müssen den Tabak r»Iu8 der Steuer versichern,damit sie keinen Schaden haben, es kommt daher
ungefähr ein Preis von 50 M. per Centner Tabak heraus. Wenn ich diesen Preis für
18 Ccntner nehme, fo ergiebt sich eine Versicherungssumme von 900 M. per Morgen, uud
rechne ich davon 4'/»°/« Versicherung, so ergibt sich eine Prämie von 38 M. per Morgen,
Rechne ich diese 38 M. von dem Schutz von 333 M. ab, so bleibt den Oekonomenimmer
noch ein Schutz vou 295 M. per Morgen. Nun hat man gesagt, die Leute könnten nicht
versichern,die Prämie wäre zu hoch, sie wäre unerschwinglich,aber bei einem Schutz von 295 M.
per Morgen, glaube ich, steht die Prämie, die zu zahlen ist, in gar keinem Verhältniß zu dem
Risiko. Wenn die Leute nicht versichern,so thun sie es nach meiner Ansicht nicht aus Unwissen¬
heit, sondern sie thun es, weil sie das Risiko selbst laufen, also Sclbstversichercrsind. Aus
diesem Grunde bin ich dafür, daß auch die Petition aä 3 vollständig abgelehnt wird. (Bravo!)

Landtags-Marschall: Der Herr Abgeordnete vou Gynern hat das Wort.
Abgeordneter von Gynern: Nach den klaren Darlegungen eines Fachmannes muß

ich sagen, daß mir das Votum, welches ich abzugeben gewillt bin, um so leichter wird. Es
zeigt sich nach diesen Darlegungen, daß der Tabakspstanzer als Selbstversichcrer auftritt, d. h., es wird
verlangt, daß wir für ein riskantes Geschäft eintreten sollen, wenn sich für den Selbstversichcrer die Vor¬
aussetzung eines guten Geschäftes nicht als zutreffendzeigt. Es wird hier vorgeschlagen, 10 000 M. zu
bewilligen, ich möchte die Herren von gestern fragen, wo die 10 000 Mark find. (Heiterkeit.) Als
wir gestern über das Denkmal beriethen, war lein Pfennig in der Kasse, nnd hente sind auf einmal
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punkt, und wir stehen nach unserm früheren Beschluß Alle auf dem Standpunkt, daß wir Hagel-
beschädigten nichts geben wollen, und, wie ich schon früher ausgeführt habe, wcnu Hagel-
beschädigte im vorigen Jahre etwas bekommenhaben, wenn sie heute wieder etwas bekommen,
was ich nicht hoffe, fo läge das ausschließlichin der geschicktenVertretung. Ich kann allen
'^agelbcschäoigten nur empfehlen, für das nächste Jahr sich in der Nähe des Herru Freiherrn
Felix von Los anzusiedeln, denn dann haben sie die bestimmteste Aussicht, etwas zu bekommen.
Wenn Jemand von ihm nicht vertreten wird, wird tabula rasa gemacht. Herr Freiherr von
Fürstenberg kaun kommen und der Laudrath des Kreises Wetzlar kann kommen, sie bekommen
nichts; ein Antrag anderer Hagclbeschädigterfindet nicht einmal die nöthige Unterstützung, um
in den Ausschuß verwiesen zu werdeu. Sobald aber Herr Freiherr Felix vou Lo6 auftritt, ist
auf einmal die Situatiou anders geklärt (Heiterkeit), dann sind ausnahmsweise solche Verhagc-
luugeu da, daß bewilligt werden muß. Ich kann wirklich sämmtlichenBewohnern der Provinz,
die die Absicht haben, im nächstenJahre von einem Hagclschlag beschädigt zn werden, nur
empfehlen, so nahe wie möglich zu Herrn Freiherrn Felix von Loö zu ziehe». (Heiterkeit.)

Lauotags-Marschall: Herr Freiherr von Geyr hat das Wort.
Abgeordneter Freiherr von Geyr-Schweppenburg: Ich verzichte auf das Wort;

beide Hcrreu Vorredner haben ausgeführt, was ich auch ausführen wollte,
Landtags-Marschall: Der Herr Abgeordnete Freiherr Felix von Lue hat das Wort.
Abgeordneter Freiherr Felix von Loc>: Meine Herren! Ich bin zunächstdem Herrn

Abgeordneten von Gynern außerordentlich dankbar für — ich weiß nicht, wie ich sagen soll —
für die Worte, die er über mich geredet hat. Ich erkenne darin das Anerkenntnis;, daß die
Gründe für die Sachen, die ich vertrete, immer so gute sind, daß die Herren sür diese guten
Gründe natürlich auch ein offenes Verständniß haben. Ich nehme dies dankbar an und da
mein Antrag im Ausschuß augeuummcn worden ist, so darf ich wohl auch hier annehmen, daß
die Triftigkeit der Gründe es gewesen ist, welche den Ausschuß geleitet hat. Audere Motive
können uicht obgewaltet haben. In Bezug ans das, was gegen den Antrag angeführt worden
ist, möchte ich noch einige sachliche Bemerkungen machen. Es ist uns zunächstvon dem Herrn
Abgeordneten Brockhoffeindringlich vorgeführt worden, daß der Tabak fo fchr durch die Zoll¬
gesetzgebunggeschütztsei. Meine Herren! Ich behaupte, das Gegentheil ist die Wahrheit.
Durch das neue Tabaksteuergcsctzist gerade der Zollschutz, deu der inländische Tabaksbau
genießt, auf ein Minimum herabgefnnkcn. (Sehr richtig!)

Meine Herren! Ich habe die Zahlen nicht bei mir, weil ich nicht auf diese Aus¬
führungen eines Fachmannes vorbereitet war, ich kann nur behaupten, daß der Schutz unter
dem früheren Tabaksstcucrgcsetzciu ganz erheblichhöherer war. Ich will Ihnen kurz mit zwei
Worten die Entstehung unseres Tabaksbaues angeben. Der Tabalsbau ist bei uus aufgekommen,
als Napoleon I. die Continentalsperre erlassen hatte, alfo die Einfuhr ausländischen Tabaks
uicht möglich war. Damals kam der Tabaksbau auf und hat sich zu einer gewissenBlüthe
entwickelt, fodaß z. B. im Kreise Eleve durchschnittlich900 Morgen Tabak gebaut werden.
Seitdem wir das neue Tabaksgesctz haben — ich habe die Tabellen des statistischenBureaus
in Berlin eingesehen— geht der Tabakbau von Jahr zu Jahr zurück, einzig darum, weil der
Zollschutz eiu geringer ist, nicht einmal das Doppelte der Steuer, die vom inländischenTabaksbau
bezahlt wird. Die Zahlen hat Herr Brockhoffrichtig angegeben, es kommt aber hinzu, daß
die Qualität des Tabaks ganz bedeutendzu berücksichtigen ist, daß ausländischer und inländischer
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Tabak ganz verschiedene Qualitäten sind. Gerade in den Gemeinden dort unten wurde im
Jahre 1883 noch eine Tabaksteuer von 57 324 M. 40 Pf. bezahlt, im Jahre 1884 ging sie
auf 49 721 M. 80 Pf. herunter und im Jahre 1885 auf 40 912 M. 50 Pf. Dies ist einzig
und allein dem Umstände zuzuschreiben,daß der Zullschutz ein so geringer ist, nicht etwa dem
Umstände, daß andere Kulturverhältnisse u. s, w. eingetreten sind; in Folge dessen ist der
inländische Tabaksbau sehr geschädigt. Was den inländischen Tabaksbau selbst anbelangt, so
wird jeder, der der Sache näher steht uud die Tabaköproduktiun kennt, wissen, wie segensreich
derselbe, nicht für die großen Leute, denu für den großen Oekunumcn ist es ein schlechtes
Geschäft, Tabak zu bauen, aber für die kleinen Leute ist. Der Tabakbau beanspruchtbekanntlich
eine sehr starke jährliche Düngung uud sehr viele Arbeitskräfte. Der kleine Mann, der Tage¬
löhner — es sind namentlich Tagelöhner und zum großen Theil auch Pachter, die ein bis
zwei Morgeu in Kultur haben — hat verhältnißmäßig sehr viel mehr Dünger, als der große
Bauer, er kann Tabak immer auf denselben Morgen bauen, er hat nebenbei auch Arbeitskräfte
zur Disposition, die er nicht zu bezahlen braucht, das sind seine Frau uud feine Kinder. Wenn
er diese Arbeitskräfte bezahlen müßte, so würden die Kosten so groß fein, daß der Tabaksbau
nicht rentireu würde. Der Herr Abgeordnete Brockhuffhat in Zahlen die Erträge angeführt;
meine Herren, ich will die Erträge etwas anders bezeichne,!. Ich glaube richtig verstauben zu
haben, daß der Herr Abgeordnete Brockhuff den Centncr auf 50 M. bcrcchuet (Abgeordneter
Nrockhoff:Plus-Steuer); ich kann Ihnen aber, meine Herren, sagen, daß die Leute recht zufrieden
sind, wenn der Preis des Tabaks 11 Thaler, also 33 M. steht. Wir haben in der letzten
Zeit Jahre gehabt, in denen der Preis nicht mehr mit zwei Ziffern geschrieben wurde, in denen
der Tabaksbau kaum noch rentabel war. Von 50 M. habe ich in uusercr Gegend uie reden
hören, und ich habe feit 30 Jahren mit großem Interesse den Tabakbau verfolgt, weil er für
die kleinen Leute sehr segensreichist.

Wenn nun der Herr AbgeordneteBrockhoff sagt, die Leute tragen das Risiko selbst, so
sage ich, nein, sie tragen gar kein Risiko selbst, sie können vielmehr nicht versichern, es ist zu
theuer, denn dann rentirt sich der Tabaksbau nicht mehr.

Nun ist von dem Herrn Abgeordneten(5ourth eine Frage gestellt worden. Diese beant¬
worte ich dahin: es haben zwei Hagelschlägestattgefunden, einer am 21. Juli, wenn ich nicht
irre, und der andere an einem der ersten Tage des Monats September; welcher Tag es war,
weih ich nicht auswendig. Dieser letzte war der schlimmste,weil von Rachwuchsgar keine Rede
war. Ich habe es selbst gesehen, ich bin zufällig aus anderen Gründen nach Xanten gefahren,
einem Theile derjenigen Gegend, wo Tabak gebaut wird. Ich habe gesehen, wie die Klee- und
Klecsamcnfeldervollständig vom Hagel platt geschlagen waren. Für den großen Bauern beantrage
ich aber keine Entschädigung, aber ich will nur sagen, wenn der Hagel den Klee plattschlägt, so
tonnen Sie denken, welcherSchaden dem Tabak geschehen ist. Ein Hagclschlagfetzt den Werth
des Tabaks ganz bedeutendherab. Wenn Sie nun sagen, und den richtigen Grundsatzaussprcchen,
dem ich auch beistimme,daß in Zukunft für Hagelbeschädigungennichts mehr gegeben werden soll,
und wenn selbst diesen Grundsatz, wie ich privatim gehört habe, der Herr Landrath von Wipper-
fürth vertritt, trotzdem er im vorigen Jahre die Tausende behaglichfür feine Leute eingestrichen
hat, so möchte ich darauf hinweifen, daß die Sache ganz anders liegt, daß, wie es im Referate
heißt und der Herr Referent ist ja Fachmann in der Sache, nicht ein Mangel an Vorsorge vor¬
liegt, sondern daß die Leute nicht versichern können. Für diese kleinen Leute — das möchte ich
dem AbgeordnetenCourth sagen — tritt eben ein Nothstand ein. Es sind dieses ganz kleine
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geringe Tagelöhner, sei es, daß es Eigenthümer mit einem oder zwei Morgen sind, sei es, daß
sie ein Stückchen Land gepachtethaben. Meine Herren! Ich bitte Sie recht dringend, die armen
Leute zu entschädigen. Wir in unserer Gegend bekommennie etwas von der Provinz, (Oho!)

Ja, meine Herren, der Kreis Eleoe hat nie einen Pfennig bekommen. Jetzt sind es
ganz geringe, arme Leute. Lassen Sie diese nicht im Stich! Nehmen Sie den Antrag des
Ausschusses au.

Landtags-Marschall: Der Herr AbgeordneteAdams hat das Wort.
AbgeordneterAdams: Meine Herren! Da ich zu der Majorität des Ausschusses gehöre,

welche sich für die Bewilligung an die Tabaksbauern ausgesprochenhat, so erlaube ich mir doch noch
zu bemerke», daß das von dem Herrn Abgeordneten von Eyncrn Vorgetragene, als wenn hier
irgend wie persönliche Rücksichten maßgebend gewesen wäre,: und nicht allein die Macht der
Gründe, vollständig zurückzuweisen ist. Die Sache ist auf das Sorgfältigste geprüft worden, und
der Ausschuß blieb in seiner Majorität der Ansicht, daß im Allgemeinen Forderungen für
Entschädigung wegen Hagelschlags zurückzuweisen seien, weil es im Allgemeinen rationell ist,
zu versichern, im Allgemeinendie Prämien so stehen, daß man vernünftigerweiseversichernkann
und soll, durchschlagendfür den gefaßten Beschluß der verschiedenen Beurtheilung der einzelnen
Petitionen war für den Ausschuhder Umstand, daß für den Tabak wie auch für den Weinbau
die Verhältnisse gegenwärtig noch so sind, die Prämien noch so hoch gestellt sind, daß der
Landnillnu eigentlich nicht versichern kann. Wenn man auf der einen Seite das Princip festhalten
muß, daß für Hagclfchlagnicht entschädigtwird, weil die ackerbautreibeudeBevölkerungdarauf
hinzuweisenist, zu versichern und dadurch den anderen Versichertenes leichter zu machenund die
Sache überhaupt besser zu gestalten, als es jetzt ist, so war man doch der Ansicht,daß die Sache
nicht schllblonenmäßigbehandelt werden dürfe, daß einerseits auf ganz außerordentlicheFälle,
welche eintreten, Rücksicht genommenwird, wie es in dem vorigen Jahre geschehen ist, und daß
andererseits für diejenigenZweige des Lanobaues, welche nicht so gestellt sind, wie die ackerbau¬
treibende Bevölkerung im Allgemeinen gestellt ist, die Frage auch besonders beurtheilt werden
müsse. Was von dem Herrn AbgeordnetenArockhoffmitgetheilt worden ist, beweist nur daß
für den Tllbaksbau überhaupt eiue Begünstigung iu dem Schutzzoll besteht, daß dieser aber
für den Hagel wäre, kann nicht gesagt werden. Der Schutzzoll ist bewilligt auf Grund der
allgemeinen Verhältnisse, dabei ist in Bezug auf den Hagel gar keine Rücksichtgenommen worden.
Es kann also das, daß ein solcher Schutzzoll für den Tabak im Allgemeinenbesteht, auf diese
Frage, mit der wir hier zu thun haben, nicht angewendetwerden. Die Leute, welche durch den
Hagelschlagbetroffenwerden, können der Vortheile dieses Schutzzolles nicht theilhaftig werden da
sie keinen Tabak geerntet haben. Demnach, meine Herren, liegt die Sache so, wir haben hier
nicht mit den allgemeinenVerhältnissen zu thun, wo man versichern kann, sondern wir haben
es mit ganz besonderenVerhältnissenzu thun, wo man vernünftiger Weife nicht versichernkann.
Der Satz von 5 °/« ist so hoch, daß man Niemand dazu drängen kann, zu diesem Satz zu
versichern. Von Einfluß auf die Entscheidungdes Ausschusses war auch der Gesichtspunkt,daß wir
durch die Unterscheiduugvielleicht einen günstigen Einfluß auf die Herabsetzung der Prämien
ausüben. Wenn wir den Versicherungsgesellschaften zeigen, daß wir eine Unterscheidungmachen
und da, wo die Prämien billig gestellt sind, keine Entschädigung geben, aber da, wo sie die
Plannen zu hoch halten, zuweilen helfend eintreten, wirken wir dahin, daß die Versicherungs¬
gesellschaftenauch für diejenigenZweige der Landwirthfchaft, für den Weinbau uud für den
Tabatsban, wo die Prämien zu hoch sind, solche Prämien einführen, welche wirtlich bezahlt
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werden können. Aus diesen Gründen, welche im Ausschuß lebhaft erörtert worden sind, hat sich
schließlich im Ausschuß eine Majorität dafür gebildet, daß bei anderen Verhältnissen auch eine
andere Beurtheilung eintreten müsse, und daß deshalb, wo blos die ackerbautreibende Bevölkerung
in Frage kommt, nichts zu geben sei, sondern die Leute auf das Versicherungswesenhinzuweisen
seien, während man den Leuten, welche Tabak bauen, denen man nicht sagen kann: ihr müßt
versichern,eine Entschädigunggeben solle.

Landtllgs-Marschall: Der Herr AbgeordneteFriederichs hat das Wort.
AbgeordneterFriedcrichs: Meine Herren! Die Absicht des Herrn AbgeordnetenAdams,

durch Bewilligung einer Entschädigung in diesem ganz besonderenFalle erziehlich auf die Ver¬
sicherungsgesellschaften zu wirken, glaube ich, wird er nicht erreichen. Wenn die Prämie nach den
bisherigen Erfahrungen so außerordentlichhoch sein muß, dann werden die Gesellschaften sie auch auf
dieser Höhe erhalten. Nach der ausführlichenDarstellung des Herrn Abgeordneten Freiherrn Felix von
Loö befinden wir uns einem Nothstandegegenüber, und darin liegt für mich die Veranlassung, nicht
zu schweigen. Wir befinden uns aber nicht nur in diesem besonderen Falle der Tabakbauer einem
Nothstande gegenüber, sondern auch den kleinerenBauern in Wetzlar gegenüber, die zu diesen
ganzen Verhandlungen und auch zu dem Antrage des Herrn Abgeordnetenvon Loö für die
Tabaksblluein Veranlassung gegebenhaben. Wenn wir den Tabaksbauern allein eine Beihülfe
bewilligenund die kleinen Bauern im Wetzlar'fchenBezirke in ihrer Noth belassen, so helfen wir
diesen nicht allein nicht, sondern verletzensie noch obendrein durch die Zurücksetzung. Sie eben
waren die ersten Antragsteller, und sie sind in ihren Vermögensuerhältnissendurch den Hagelschlag
derartig geschädigt worden, daß ihnen durch den Herrn Oberprasidenten eine Collekte erlaubt
wurde, die aber so wenig einbrachte, daß sie in Noth bleiben. Wir müssenbeiden oder keinem
von beiden geben. Deshalb werde ich nur dafür stimmen, daß beiden geholfen wird oder keinem
von beiden!

Landtags-Marschall: Ich bitte den Herrn AbgeordnetenFriederichs, seinen Antrag
zu stellen.— Der Herr AbgeordneteFreiherr Eugen von Loe hat das Wort.

Abgeordneter Freiherr Eugen von Loö: Meine Herren! Ich habe dem I. Ausschuß
und der Berathung dieses Gegenstandesnicht angehört; die Resultate dieser Berathung aber, wie
sie in den Anträgen des Ausschusses niedergelegtsind, habe ich nicht verstanden. Ich kann mich
nicht auf den Standpunkt stellen, in dem einen Falle zwei Anträge, wo es sich um eine Ent¬
schädigung für erlittenen Hagelschaden handelt, abzulehnen,in einen: anderen Falle, wo es sich eben¬
falls um Entschädigung für erlittenen Hagelschaden handelt, der die Tabaksvflanzerbetroffen hat, diesen
Antrag anzunehmen. Es handelt sich hier um die Tabakspflanzer, die ein besonderswerthvollesPro¬
dukt auf ihren kleinen Parzellen zu erzeugen suchen, dessen Cultur mit besonderen Umständen, mit
besondererMühewaltung und mit besonderenKosten verknüpft ist. Ich meine, diefer Umstand
müßte diese Leute darauf hingewiesenhabeil, Vorsorge zu treffen, daß diejenige Ernte, die sie
erhoffen,ihnen auch erwächst uud falls sie von Hagelschadenbetroffen werden, sie durch die Ver¬
sicherung schadlos bleiben. Ich würde deshalb, wenn ich dein I. Ausschusseangehört hätte,
entschiedendagegen gestimmt haben, daß den Tabakspflanzern für den Hagelfchaden eine Ent¬
schädigunggewährt wird, wenn die anderen Hagelbeschädigten,die auf schlechtem Boden, wie in
den Kreisen Gummersbachund Wivperfürth es der Fall ist, Kartoffeln und Hafer ziehen und
kaum Futterkräuter ziehen können, mit ihren Entfchädigungsanfprüchenabgewiesenwerden. Im
Uebrigen bin ich auch der Ansicht des Herrn AbgeordnetenFriederichs, daß wir uns einem Noth¬
stände gegenüber befinden, und ich meine, in der letzten Stunde, wo wir in dieser Session
zusammen sind, könnten wir wohl den Beschlußfassen, selbst dem Umständegegenüber, daß, wie
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vorhin bemerkt wurde, kein Geld vorhanden sein soll — ich glaube, es werden sich irgend welche
Quellen öffnen lassen — nicht nur dem Antrage, der unter o, gestellt ist, sondern auch den beiden
vorhergehenden Anträgen a. und d. zu deferiren. Das ist mein Antrag.

Landtags-Marschall: Der Herr Vice-Landtags-Marschall hat das Wort.
Vice-Landtags-Marschall Freiherr von So lemacher-Antw eiler: Meine Herren! Ich

schließe mich dem ersten Theile des Vortrages des Herrn Abgeordneten Freiherrn Eugen von Loe
völlig an, aber nicht hinsichtlich des letzten, da komme ich zu dem ganz entgegengesetzten Resultat.
Sie haben mit uns vor Jahren schon das Prinzip ausgesprochen, daß die Bevölkerung schließlich
dahin gebracht werden müsse, zu versichern, und daß die Provinz nicht eine große Wohlthätigkeits-
Anstalt ist, um denen, die nicht versichern, nachher den Schaden zu ersetzen. Es heißt, eine
complette Prämie auf den Leichtsinn setzen, wenn hier immer alle solche Gesuche genehmigt würden
Das ist im Prinzip vor einigen Jahren ausgesprochen worden. Im vorigen Jahre, meine Herren,
befanden wir uns einem extraordinären Falle gegenüber, indem unten in Geldern und Moers
wirklich in weiten Kreisen ein großer Nothstand, eine Landes-Lnlamität ausgebrocheu war; da
haben wir eine reichliche Bewilligung beschlossen und bei dieser Gelegenheit ist Wipperfürth,
Gummcrsbllch und Neuwied so iu die große Bewilligung mit hincingeglitten, denn sonst würden
diese im vorigen Jahre nach meinem Gefühle nichts bekommen haben. In diesem Jahre, meine
Herren, hat also, gestützt auf diese prinzipiellen Beschlüsse, der Prouinzial-Verwaltungsrath alle
Anträge, die an ihn gekommen sind, a liinino abgewiesen, nnd nun sind noch einige Anträge in
den Landtag hineingeworfen worden. Die Ansicht des Ausschusses finde» Sie ja in dem Ein¬
gange des Referates noch einmal dahin niedergelegt, daß keine Bewilligungen ausgesprochen werden
sollen. Die Logik in der Begründung des Majoritäts-Votums des Ausschusses, daß uunmehr den
Tabatspflanzern doch etwas gegeben werden soll, habe ich schon im Ausschusse nicht anzuerkennen
vermocht, und am allerfrappirtesten bin ich von den Ausführungen des Herrn College» Adams,
denn, meine Herren, wenn man hier ausspricht, daß Tabak und Wein überhaupt nicht versichert
werden können, dann wird gar kein Mensch mehr versichern und, wenn etwas verhagelt, so hat
der Verhagelte das complette Recht, an Sie zu kommen. Ein derartiger Ausspruch wäre das
Gefährlichste, was man überhaupt denken kann. Meine Herren! Deshalb möchte ich Sie recht
dringend bitten, die Ausschußanträge llck I und 2 anzunehmen und jede Bewilligung abzulehnen
und damit auch die Bewilligung llck ^.

Landtags-Marschall: Der Herr Abgeordnete von Ermer» hat das Wort.
Abgeordneter von Eunern: Meine Herren! Ich habe nur wenige Worte zu sagen. Ich

wollte nur bemerken, daß der Herr Abgeordnete Adams aus meinen Worten etwas herausgelesen
hat, was gar nicht darin gestanden hat. Ich habe kein Wort von persönlicher Rücksicht gegen
den Herrn Abgeordneten Freiherr» Felix, von Lo« gesagt, ich habe gesagt: wenn der Herr
Abgeordnete Freiherr Felix von Loü eine Sache vertheidigt, hat sie alle Aussicht, angenommen zu
werden. Dies hat nicht auf de» Eiufluß der Person Beziehung, sonder» auf die außerordentliche
Gcschicklichteitdes Herrn Abgeordneten Freiherr» von Lo6 in der Debatte, u»d vielleicht wird der
Herr Abgeordnete Adams anerkennen, daß Herr Abgeordneter Freiherr Felix von Loe der geschickteste
Dcbattcr ist, den wir hier im Hause habeu. Also, meine Herren, darauf allein habe ich gezielt,
und ich glaube, weuu Sie deu Vortrag des Herrn Abgeordnete» Freiherr» Felix von Loö gehört
haben, fo werden Sie allgemein gefuudc» habe», daß er sehr geschickt plaidirt hat. Ich habe
aus der Rede meines Freundes, des Herrn Abgeordneten Friederichs, ersehen, daß dieser sogar
nahe daran war, herumgekriegt zu werden. (Heiterkeit,) Meine Herren! Ich bin überzeugt, wenn
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der Herr AbgeordneteFreiherr von Fürstenberg die Begabung in der Debatte hätte, wie der Herr
AbgeordneteFreiherr von Lo8, wie wir sie alle nicht haben, so würde er uns erzählen können,
auf seiner Tour durch den Kreis Wipperfürth noch ganz etwas anderes gesehen zu haben, als
plattgeschlagene Kleefelder, Das ist das einzige,was ich gesagt habe und dabei möchte ich bleiben.

Landtags-Marschall: Es ist ein Antrag auf Schluß der Debatte von dein Herrn
AbgeordnetenFrcihcrrn von Spies eingegangen. Es haben sich noch zum Worte gemeldet die
Herren Abgeordneten Sahler, Dietze — dieser hat aber zurückgezogen — Limbourg, Bepvler,
Courth, Brockhoff und Adams, Der Letztere hat sich zu einer persönlichenBemerkung gemeldet,
zu welcher er nach Schluß der Debatte das Wort erhalten wird. Wir stimmen über den Antrag
auf Schluß ab. Ich bitte Diejenigen, die für den Schluß sind, sich zu erheben. (Geschieht.)

Es ist die Majorität, der Schluß ist angenommen. Zu einer persönlichenBemerkung
hat der Herr AbgeordneteAdams das Wort.

AbgeordneterAdams: Meine Herren! Als Herr von Eynern seine Rede anfing, glaubte
ich, es sei nothwendig, einiges zur Entgegnung zu sagen, nachdemer aber die Art, wie er den
Antrag des Herrn Freiherrn von Loo hier besprochen hat, nicht als einen persönlichenCharakter
tragend darstellen will, während das ganze Haus beides zugehört hat, habe ich nichts mehr zu
bemerken. Was die Beziehungen auf den Beruf und dergleichen Sachen betrifft, fo halte ich es
nicht für angemessen, in solcher Weise zu sprechen.

Landtags- Marsch all: Der Herr AbgeordneteLimbourg hat das Wort zu einer that¬
sächlichen Berichtigung.

AbgeordneteLimbourg: Der Herr AbgeordneteBrockhoff hat Ihnen den Ertrag des
Tabaks auseinander gesetzt, er hat aber den Hektar mit dem Morgen verwechselt, der Morgen
bringt nämlich nach den Tabellen von Dr. Emil Wolf 4 bis 6, höchstens l3 Ecntner Tabak,
während er l8 Centner im Durchschnittauf den Morgen gerechnet hat. Dadurch wird die ganze
Aufstellungund die daraus gezogene Schlußfolgerung umgeworfen.

Landtags-Marschall: Der Herr Referent hat das Schlußwort.
Referent AbgeordneterWolters: Meine Herren! Die Anfragen des Herrn Abgeordneten

Courth sind schon durch Herrn Freiherrn von Los beantwortet. Was das Nothleiden angeht,
so ist ja ausdrücklichin dem Referat und in dein Antrage gesagt, daß der Prouinzial-Verwal-
tungsrath nach Prüfung der Schäden zur Linderung der Noth etwas beitragen solle. Das
ist ausdrücklich gesagt. Wo keine Noth herrscht, wird der Provinzial-Verwaltungsrath jedenfalls
nichts geben. Es freut mich, daß der Herr AbgeordneteLimbourg theilweise schon den Herrn
AbgeordnetenBrockhoff widerlegt hat; ich bedaure sehr, daß ich meine Notizen nicht zur Hand
habe, weil ich nicht wußte, daß die Verhandlung hier so weit gehen würde.

(AbgeordneterDietze: Das ist nicht Sache des Referenten.— Abgeordneter Brockhoff:
Ich bitte ums Wort zur thatfächlichenBerichtigung.)

Landtags-Marschall: Der Herr Referent kann im Schlußwort auf fämmtlichc
Bemerkungen,die von den verschiedenen Rednern gemachtworden sind, antworten.

Referent AbgeordneterWolters: Ich meine, Herr Dietze hat es in anderen Fällen
auch gethan. (Abgeordneter Dietze: Das ist nie der Fall gewesen.)

Ich möchte nur das eine constatiren, und das wird wohl für alle Herren durchschlagend
sein, daß, wenn die Angaben des Herrn Brockhoff, die vielleichtfür Ihr Urtheil maßgebendsein
könnten, auch nur annähernd wahr wären, im Clcuischen ein Reichthum herrschen müßte, daß
jeder kleine Baner in der Einkommensteuerwäre. Ich behaupte, daß die Leute nicht nur keine 18,
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sondern theilweise kaum 7 und 8 M, für ihren Tabak lösen. Dann, meine Zerren, möchte
ich noch ganz kurz darauf hinweisen, daß das Urtheil des Ausschusses nicht so entstandenist, wie
es der Herr Abgeordnetevon Eimern geschildert hat, wonach es hauptsächlich auf die gute Ver¬
tretung des Herrn Freiherrn Felix von Los angekommensei. Nun, meine Herren, ich bin diesmal
unbescheiden genug zu sagen, daß es wesentlich darauf angekommenist, daß ich den Herren aus-
inandergesetzthabe, weshalb ich gerade für die eine Petition stimmen würde. (Sehr wahr!)

Der Herr AbgeordneteFriederichs und auch der Herr Abgeordnete von Eynern haben
den Einfluß, den wir mit einem solchen Votum auf fämmtliche Versicherungsgesellschaften ausüben,
viel zu gering angeschlagen. Sie glauben gar nicht, meine Herren, wie empört und wie wild
die Versicherungsgesellschaften alle ohne Unterschied bei jeder kleinen Bewilligung für Hagelbeschädigte
sind. Es ist dies sehr gut zu begreifen, denn die ganze Gegend, für die irgend eine Kleinigkeit
gegeben wird, versichert im nächsten Jahre positiv nicht mehr; das ist eine alte Thatsache, die
Versicherungsgesellschaften sind daher im höchsten Grade empört. Ich will Ihre Zeit nicht mehr
in Anspruchnehmen, um Ihnen auszuführen, was für einen Nutzen es für die ganze Ackerbau
treibende Bevölkerung hat, wenn die Gesellschaftendie Handelsgewächsenicht mehr so hoch in
Versicherungnehmen. Für mich ist dies der durchschlagendeGrund gewesen. .. (Rufe: Schluß!)

Landtags-Marschall: Ich bitte nicht zu unterbrechen.
Referent Abgeordneter Wolters: Verzeihen Sie, meine Herren, ich habe persönlich

gesprochen, ich werde nunmehr als Referent sprechen und kann Ihnen sagen, daß in dem Ausschuß
der Umstand jedenfalls maßgebend gewesen ist, daß das Beispiel, wie es heute vorliegt, daß zwei
Anträge zur Äbweisnng und einer zur Annahme empfohlen wird, höchst wahrscheinlichnie im
Leben wieder vorkommenwird. (Oho!)

Erlauben Sie, meine Herren, lassen Sie mich aussprechen. Es ist erwähnt worden, die
drei Antrage seien gleich. Die drei Anträge betreffen allerdings sämmtlich Hagelbeschädigungen,
aber die beiden ersten betreffen gewöhnliche Hagelbeschädiguugen,während der dritte nur Tabak
betrifft. Die Landwirthschafthat ein großes Interesse daran, die Prämie für Versicherungvon
Hanoelsgewächsen, also auch des Tabaks herunterzusetzen. Es wird jetzt faktisch für Tabak
3, 4, 5 und ? M. per "/« M. bezahlt, während Cerealien nur 50 bis 60 Pf, per 100 M.
kosten. Deshalb hat der Ausschußgeglaubt, daß »um einen Druck auf die Gesellschaften ausüben
müsse, und es ist unzweifelhaft, daß mit dein Ausschußantrageein solcher Druck ausgeübt wird.

Landtags-Marschall: Meine Herren! Wir kommen nunmehr zur Abstimmung. Für
dieselbe liegen zunächst die drei Anträge des Ausschussesvor, außerdem sind zwei Anträge aus
dem Hause eingegangen. Der Antrag des Herrn AbgeordnetenFriedelichs geht dahin:

„In Erwägung, daß die Hagelbeschädigtenin den Kreisen Wetzlar, Gummcrsbach
und Wippcrfürth sich in einen: Nothstande befinden und durch eine einfeitige Unter¬
stützung der hagelbeschädigten Tabaksvflanzer am Niederrhein obendrein verletzt werden
würden, entweder alle drei Pctentcn oder keinen zu uuterstützen."

Der zweite Antrag des Herrn Freiherrn Eugen von Lotz:
„Der hohe Landtag wolle beschließen, entgegen den Beschlüssen des I. Ausschusses

1. für Wetzlar 16 000 M;
2. für die Kreife Gummersbachund Wipperfürth eine dein Bedürfnisseentsprechende

Summe bis zur Höhe von 10 000 M.;
3. für die Tabaksvflanzer am Niederrhein eine Unterstützung von 10 000 M.,

wegen erlittenen Hagelschadenszu bewilligen."

42*
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Zur Geschäftsordnung hat Herr Freiherr von Solemachcr das Wort,
Vice-Landtags-Marschall Freiherr von Solemacher-Antweiler: Nieine Herren! Alle

beide Anträge sind eigentlich gar keine Anträge, sondern es siud einfach Sachen, die sich bei der
Abstimmung ergeben, wenn über einen Fall nach dein andern abgestimmt wird. Wer in allen
drei Fällen etwas geben will, stimmt in allen Fällen mit ja, wer nur in den« einen oder andern
Falle etwas geben will, stimmt bei dem betreffenden Falle mit ja.

Landtllgs-Marschall: Ich glaube zur Geschäftsordnung bemerken zu sollen, daß wir
zuerst mit ja oder nein darüber abstimmeu müssen, ob wir überhaupt etwas geben wollen. Wenn
wir auch den andern etwas geben wollen, so können wir dann darüber distutircn, in welcher
Höhe wir etwas geben wollen, denn darüber haben wir noch gar nicht gesprochen. Zur Gcschäfts-
orduung hat Herr Freiherr Eugen von Lo8 das Wort.

Abgeordneter Freiherr Eugen von Loö: Meines Erachtens handelt es sich um drei
verschiedene Gegenstände, die unter dem vierten Punkte der Tagesordnung verhandelt werden. Ich
würde mir daher den Vorschlag erlauben, daß zunächst über a, sodann über I) und an der
dritten Stelle über o abgestimmt wird. Damit würde sich mein Antrag c,o i^«o erledigen.

Landtags-Marschull: Der Antrag des I. Ausschusses geht dahin, die Petitionen uä
1 und 2 abzuweisen. Wir werden zunächst über die Bewilligung von 16 000 M. für den Kreis
Wctzlar abstimmen. Ich bitte Diejenigen, welche gegen den Antrag des Ausschusses und für die
Vewilligung der Summe sind, sich zu erheben. (Geschieht.)

Es ist die Minorität, der Antrag ist gefallen. Wir stimmen nuumehr über die Petition
des Herrn Landraths Freiherrn von Fürstenberg für die Kreise Gummersbach und Wipverfürth,
in welcher eine Summe nicht genannt ist, ab. Ich bitte Diejenigen, welche gegeil den Antrag
des Ausschusses, und für eine Bewilligung siud, sich zu erheben. (Geschieht.)

Es ist die Minorität, auch in dem zweiten Falle ist nach dem Antrage des Ausschusses
entschieden. Es kommt drittens zur Abstimmung der Antrag des Herrn Freiherrn Felix von Lo«
auf Unterstützung der Tabaksvflanzer mit 10 000 M. Ich bitte Diejenigen, welche gegen den
Antrag des Ausschusses und demgemäß gegen die Vewilligung von 10 000 M. sind, sich zu
erheben. (Geschieht.)

Das ist die große Majorität, der Antrag des Ausschusses ist gefallen. Somit wird
keiner der drei Petenten etwas erhalten.

Der letzte Punkt unserer Tagesordnung ist das Referat des I. Ausfchusfes, betreffeud
die Landtags-Oekonomie. Referent ist der Herr Abgeordnete Dietze.

Referent Abgeordneter Dietze: Meine Herren! Die Dauer des gegenwärtigen Landtages
ist genau dieselbige gewesen, wie die des vorigen und des vorvorigen Landtags, 2 Wochen. Der
I. Ausschuß beehrt sich deshalb, ^hnen mit kleinen Modifikationen dieselben Vorschläge in Vezug
auf die Vergütungen an unsere Beamten für die Dauer dieses Landtages zu machen, wie damals;
es ist nur wegen der Erkrankung unseres Landessekrctärs Herrn Maurer, der nur theilweise hat
arbeiten können, Herr Vrecker mit 400 M. eingeschoben. Es wird also beantragt, dem Herrn
Landessekrctär Maurer 000 M, dem Herrn Sekretär Brecker 400 M., dem Herrn Sekretär
Nheinert 300 M, dem Herrn Sekretär Artz 300 M, dem Herrn Diätar Klockenbrink 150 M.,
dem Herrn Nendanten Vierkötter 100 M., dem Votcnmeistcr Pourrier 150 M., dem Boten
Schmitz 85 M„ 3 Noten 120 M. statt 110 M. und der Frau Pourrier in der Garderobe
?5 M., im Ganzen also 2280 M. zu bewilligen.
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Landtags-Marschall: Meine Herren! Ich stelle diese Anträge des I. Ausschusses zur
Diskussion. — Es meldet sich Niemand zum Wort, ich schließe dieselbe und bringe die Anträge
zur Abstimmung. Ich bitte diejenigen Herren, welche dagegen sind, sich zu erheben. ((5s erhebt
sich Niemand.)

Der Antrag ist einstimmigangenommen.
Meine Herren! Wir sind am Ende unserer Thätigkeit und ich glaube, in Ihrem Sinne

zu sprechen, wenn ich sage, daß wir mit wirklicherBefriedigung auf diesen Landtag zurückblicken
dürfen. Wir haben zunächst der Königlichen Staatsregierung gegenüber unseren Dank auszusprechen,
daß sie uus Gelegenheit gegeben hat, die so wichtigen, organisatorischenGesetze zu berathen und
unser Votum zu den einzelnenPuukten dieser Gesetze abzugeben. Meine Herren! Ich halte dieses
für eine der wichtigstenThätigkeiten, welche wir in den letzten Jahren vorgenommen haben.
Ebenso glaube ich in Ihrem Sinne zu sprechen, wenn ich dem Herrn Iustizminister gegenüber
unseren Dank ausspreche, daß er iu solcher Weise für den weiteren Ausbau unserer Hypothekar-
Gesetzgebung und für die Vorbereitungder Einführung des Grundbuchesim Gebiete des Nheinifchen
Rechts unferen Rath gehört hat und weitere Gesetze vorlegen will.

Meine Herren! Ich habe nun noch die mir sehr liebe Pflicht, nach allen Seiten hin
Ihnen meinen Tank zu sagen für das große Vertrauen und für das Entgegenkommen,welches
Sie mir bewiesen haben. Ich möchte insbesondereden Herren Vorsitzende» der Ausschüsse meinen
Dank sagen für ihre ausgezeichneteUnterstützung. Dmm aber möchte ich auch noch darauf
hinweisen, welches außerordentlicheMaß der Arbeit von unseren Obcrbeamtenund vor Allen von
unseren: Landcs-Direktor geleistet worden ist, (Bravo!) ebenso von dem Herrn Landesrath Küster
für die Iustizgefetze. Der Herr Landes-Dircktor hat für die Kreis- und Prouinzialordnung ein
ganz außergewöhnlichesMaß von Arbeit in der Vorbereitung und in der Uebernahme der
Referate hier im Plenum und in den Ausschüssenübernommen und uns Allen die Aufgabe, die
uns gestellt war, außerordentlich erleichtert. Der Herr Landesrath Küster hat ebenso für die
Iustizgefetze in Berlin vorgearbeitet uud auch hier die Sache gründlich vorbereitet und wohl
verdient, daß wir ihm hier unseren besonderenDank aussprechen. Ebenso gebührt allen anderen
Oberbcamten, welche in unseren Geschäften thätig gewesen sind, unser Dank. Meine Herren!
Ich schließe die Sitzung, indem ich noch einmal meinen Dank aussprecheund ich hoffe, Sie noch
einmal in der Stellung, in der ich hier vor Ihnen stehe, als der von Sr. Majestät berufene
Landtags-Marschall hier zu sehen, um dann den Schluß unserer ganzen ständischen Verwaltung
und die Vorbereitung der Ucberführuug derselben an den neuen Provinzial-Landtag, der nach
dem neuen Gesetze hier zusammentretenwird, zu vollziehe»,. — Der Herr Abgeordnete Eourth hat
das Wort verlangt.

Abgeordneter Eourth: Ich wollte mir erlauben, da der Herr Abgeordnete Frieocrichs,welcher
beredter spricht, gerade nicht anwesend ist, Sr. Durchlaucht unserem verehrten Landtagsmarschall
in Ihrem Namen den Dank auszusprechen,daß er, wie immer, so unermüdlich,so liebenswürdig
und so unparteiischunsere Verhandlungen geführt hat. (Lebhaftes Bravo!)

Landtags-Marschall: Meine Herren! Ich bin Ihnen sehr dankbar für die freundlichen
Worte, welche Sie an mich gerichtethaben und die Sie Alle durch Ihr Bravo bestätigt haben.
Ich hoffe, daß wir auch in der letzten Sitzung zusammen in einer so einmüthigen und schönen
Weise arbeiten werden, daß wir Alle, wenn unsere Aufgabe hier gelöst ist, dereinst in unserem
ganzen künftigen Leben mit recht herzlicherFreude auf unfere gemeinfameArbeit zurückblicken
können.
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Aber, meine Herren, ich bitte Sie, diesen Dank nicht allein auf mich zu häufen, sondern
ich bitte Sie, mit mir meinem verehrten Stellvertreter, dem Herrn Vice-Landtags-Marschall
Freiherrn von Solemacher-Antweiler,Ihren Dank auszusprechen,indem Sie sich von Ihren Sitzen
erheben. (Geschieht.)

Meine Herren! Ich schließe die Sitzung; ich denke, der Herr Landtags-Commissarius
wird sogleich eintreten.

Um 12^/4 Uhr tritt der Königliche Landtags-Commissarius, Herr Oberpräsident der
NheinvrovinzDr. von Vardeleben, von einer Deputation geleitet, in den Saal und hält folgende
Ansprachean den Landtag:

Meine geehrten Herren! Nach 14 Tagen angestrengterBeschäftigungsind Sie jetzt dahin
gelangt, die sämmtlichen Ihnen überwiesenen Arbeiten vollendet zu haben, so daß heute der
Schluß der Provinzial-Landtagssitzung stattfinden kann. Die weitaus wichtigsten Gegenstände
Ihrer Berathungen waren die Entwürfe einer neuen Kreisordnung für die Rheinprovinz und
eines Gesetzes, betreffend die Einführung der Provinzial - Ordnung des Jahres 1875 in
unsere Provinz. Unfere Provinz ist eine der letzten, in welche die neue Verwaltungs-
Organisation, welche, wie Sie ja wissen, mit der Kreisordnuug vom Dezember 1872 für die
6 östlichen Provinzen des Landes ihren Anfang genommenhat, eingeführt wird. In Rücksicht
hierauf ist ja oft und von den verschiedensten Seiten die Behauptung aufgestelltworden, daß die
neue Verwaltungsorgllnisation für unsere vielfach eigenartig gestaltete Provinz sich wenig eigne,
und daß deshalb ihre Einführung nicht zu wünschen sei. Gegenüber dieser in weiten Schichten
der BevölkerungverbreitetenAuffassungwar Ihre Aufgabe bei der Berathung der Ihnen inzwischen
zugegangenenGesetze eine nicht leichte. Dessenungeachtet habe ich mit vollster Ueberzeugung bei der
Eröffnung diefes Landtages das Vertrauen ausgesprochen,daß Sie ohne Voreingenommenheitin die
Berathung dieser Gesetze eintreten und stets sich vor Augen halten würden, welche Anforderungendie
Rücksicht auf eine einheitliche Gestaltung unserer Landesverwaltung in allen Theilen der Monarchie
stellt, und daß jedenfalls die neuen Gesetze einen außerordentlich bedeutungsvollenFortschritt auf
dem Wege zu einer vollen und wahren Selbstverwaltung enthalten. Diesem von mir damals
ausgedrücktenVertrauen haben Sie im vollsten Maße entsprochen,Sie haben sich der Berathung
der Gesetze in der gründlichstenund vorurtheilsfreieften Weife hingegeben und sind dabei dahin
gelangt, den Grundgedanken derselben ihre Zustimmung zu ertheilen, wenn es auch sein mag,
daß unter Ihnen sich viele befinden, welche vielleicht eine etwas andere, mehr sich den be¬
stehenden Zuständen anschließendeNeugestaltung der Sache gewünscht hätten. Die von Ihnen
abweichend von der Regierungsvorlage gefaßtenBeschlüsse werden, wie Sie überzeugt sein können,
von der Staatsregierung in ernste und wohlwollendeErwägung genommen werden. Jedenfalls
können Sie auf Ihre Thätigkeit in diesem Landtage mit der befriedigendenUeberzeugungzurück¬
blicken, daß Sie in verdienstvoller Weise dazu beigetragen haben, unserer Nheinprouinz die großen
Vorzüge, welche unbeftritteuermaßeudie neuen Gesetze enthalten, zu Theil werden zu lassen. Es
ist mir eine große Freude gewesen, Ihren auf dieses Ziel gerichtetenBestrebungen meinerseits
förderlichsein zu können. Indem ich dies ausdrücke, fühle ich mich zugleich verpflichtet,persönlich
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Ihnen meinen wärmstenDank für das vertrauensvolleEntgegenkommenauszudrücken, mit welchen,
Sie mich in dieser Sitzung mich wiederum beehrt haben.

Hiermit schließe ich im Namen Sr. Majestät des Kaisers und Königs den 32. rheinischen
Provinzial-Landtag.

Landtags-Marschall: Se. Majestät der DeutscheKaiser, unser allergnädigsterKönig
und Herr, lebe hoch! (Die Versammlung stimmt begeistertdreimal in das Hoch ein.)

(Schluß der Sitzung 1 Uhr.)
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